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Izglābtie bērni
15.03.2018

(http://babybox.lv/2018/03/15/puisitis-6/)

puisītis

(http://babybox.lv/2018/03/15/puisitis-
6/)
2018. gada 15. martā Ventspils glābējsilītē  atstāts puisītis.  Viņa svars  3,750 kilogrami un garums 52
cm. Bērns bija ietērpts zilās drēbītēs, līdzi vēstule ar norādītu bērna dzimšanas datumu un laiku. Mediķi
pēc bērniņa apskates secinājuši, ka

Lasīt tālāk... (http://babybox.lv/2018/03/15/puisitis-6/)

07.05.2017
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(http://babybox.lv/2017/05/07/meitenite-24/)

meitenīte

(http://babybox.lv/2017/05/07/meitenite-
24/)
2017. gada 7. maijā glābējsilītē, kas izveidota Jelgavas slimnīcas teritorijā, atstāta meitenīte. Viņas svars
 2,500 kilogrami un garums 46 cm. Līdzi mazulim bija ielikta sedziņa, divi autiņi, autiņbiksītes, cepure un
zeķītes. Mediķi pēc bērniņa apskates secinājuši, ka viņa

Lasīt tālāk... (http://babybox.lv/2017/05/07/meitenite-24/)

14.04.2017

puisītis
(http://babybox.lv/2017/04/14/puisitis-
5/)
2017. gada 14. aprīlī Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas glābējsilītē atstāts puisītis. Viņa svars  3,540
kilogrami un garums 53 cm, veselības stāvoklis  labs. Bērns varētu būt 5-6  dienas vecs. Par notikušo
informētas atbildīgās institūcijas, patlaban norit nepieciešamo dokumentu kārtošana.

Lasīt tālāk... (http://babybox.lv/2017/04/14/puisitis-5/)
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(http://babybox.lv/2017/04/14/puisitis-5/)

25.02.2017

(http://babybox.lv/2017/02/25/meitenite-23/)
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meitenīte
(http://babybox.lv/2017/02/25/meitenite-
23/)
25. februārī, plkst. 21.50 Jelgavas slimnīcas teritorijā esošajā glābējsilītē atstāta trīs līdz četras dienas
veca meitenīte. Bērna svars ir 2800 grami un augums 42 centimetri. Pēc pirmās apskates meitenītes
veselības stāvoklis novērtēts kā apmierinošs. Bērnam blakus ieliktas tīras drēbītes, pamperi,

Lasīt tālāk... (http://babybox.lv/2017/02/25/meitenite-23/)

27.01.2017

(http://babybox.lv/2017/01/27/meitenite-22/)

meitenīte

(http://babybox.lv/2017/01/27/meitenite-
22/)
27. janvārī  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas glābējsilītē atstāts vēl viens mazulis- meitenīte. Viņas
svars bijis 3,6 kilogrami un veselības stāvoklis bijis labs. Bērns varētu būt dažas dienas vecs. Šobrīd
meitenīte atrodas Neonatoloģijas nodaļā

Lasīt tālāk... (http://babybox.lv/2017/01/27/meitenite-22/)

12.01.2017
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(http://babybox.lv/2017/01/12/meitenite-21/)

meitenīte

(http://babybox.lv/2017/01/12/meitenite-
21/)
12. janvārī pulksten 23.18 Madonas slimnīcas teritorijā esošajā glābējsilītē atstāta meitenīte. Pēc ārstu
apskates secināts, ka bērniņš ir aptuveni 10 dienu vecs. Meitenītes svars ir 3110 grami un augums 51
cm. Mediķi bērniņa veselības stāvokli novērtējuši kā apmierinošu. Par notikušo

Lasīt tālāk... (http://babybox.lv/2017/01/12/meitenite-21/)

29.12.2016

puisītis
(http://babybox.lv/2016/12/29/puisitis-
4/)
29. decembra naktī ap pulksten 1.50 Rēzeknes slimnīcā esošajā glābējsilītē atstāts kāds 2,8 kilogramus
smags puisītis. (http://babybox.lv/2016/12/29/puisitis-4/#more-713)

Lasīt tālāk... (http://babybox.lv/2016/12/29/puisitis-4/)
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(http://babybox.lv/2016/12/29/puisitis-4/)

20.09.2016

(http://babybox.lv/2016/09/20/puisitis-3/)

puisītis

(http://babybox.lv/2016/09/20/puisitis-
3/)
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20. septembrī plkst. 12’15 Jelgavas pilsētas slimnīcas teritorijā esošajā Glābējsilītē atstāts puisītis. Pēc
ārstu apskates secināts, ka puisītis ir dzimis laikā no 16. līdz 17. septembrim. Bērniņa svars ir 3.630 kg
un augums 51 cm, bērniņa veselības stāvoklis novērtēts kā

Lasīt tālāk... (http://babybox.lv/2016/09/20/puisitis-3/)

22.08.2016

(http://babybox.lv/2016/08/22/meitenite-20/)

meitenīte

(http://babybox.lv/2016/08/22/meitenite-
20/)
2016. gada 22. augustā plkst. 6.55 Jelgavas pilsētas slimnīcas teritorijā esošajā Glābējsilītē atstāta
meitenīte. Pēc ārstu apskates secināts, ka meitenīte dzimusi laikā no 21. līdz 22. augustam. Meitenītes
svars ir 3.150 kg un augums 49 cm, bērniņa veselības stāvoklis novērtēts

Lasīt tālāk... (http://babybox.lv/2016/08/22/meitenite-20/)

13.07.2016

meitenīte
(http://babybox.lv/2016/07/13/meitenite-
6/)
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(http://babybox.lv/2016/07/13/meitenite-6/)

13.jūlijā Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas (BKUS) teritorijā esošajā
Glābējsilītē atstāta aptuveni 4 dienas
veca meitenīte. Meitenīte sver 3.700
kilogramus.  Pēc ārstu apskates
bērniņa stāvoklis novērtēts kā labs.
 Par notikušo informētas atbildīgās
institūcijas un patlaban norit visu
nepieciešamo dokumentu
sakārtošana.

Lasīt tālāk... (http://babybox.lv/2016/07/13/meitenite-6/)
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Wien

Wilhelminenspital

Eingang: Flötzersteig 4

1160 Wien

immer in Betrieb; zu finden auf dem Flötzersteig neben Pavillon 40 der Kindernotfallambulanz, bei der
Haltestelle des 48A

Niederösterreich

LK Wiener Neustadt

Corvinusring 3 - 5 

2700 Wiener Neustadt

zu  finden in Haus D am Corvinusring zwischen Waisenhausgasse und Am Kanal 

Universitätsklinikum St. Pölten

Dunant-Platz 1

3100 St. Pölten

zu finden in Haus B, Erdgeschoss, im Wickelraum neben ehemaligem Infocenter 

Steiermark

LKH Universitätsklinikum Graz

Auenbruggerplatz 1

8036 Graz

zu finden an der Außenwand der Frauenklinik  

Babyklappen und Babynester in Österreich
In einer Babyklappe bzw. (beziehungsweise) einem Babynest können Babys abgelegt werden, wenn für die
Eltern ein Leben mit Kind nicht vorstellbar oder nicht möglich ist. Das Angebot ist völlig anonym und kostenlos
und bietet die Möglichkeit, sein Baby an einen sicheren Ort zu bringen, an dem es gut versorgt wird. 
   
Hier finden Sie Babyklappen und Babynester österreichweit:
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Kärnten

Landeskrankenhaus Klagenfurt

Gutenbergstraße 2

9029 Klagenfurt am Wörthersee

zu finden gegenüber vom ELKI Eltern-Kind-Zentrum (Kraßniggstraße 2)
weitere Informationen unter babyklappe@kabeg.at oder +43 463 538-26434. 

KH Barmherzige Brüder

Spitalgasse 26

9300 St. Veit/Glan

zu finden an der Hinterseite des Krankenhauses neben dem Personaleingang  

Landeskrankenhaus Wolfsberg

Paul-Hackhofer-Straße 9

9400 Wolfsberg

zu finden in der St. Stefaner Straße gegenüber vom Roten Kreuz, Bezirksstelle Wolfsberg und der St.
Barbara Apotheke 

Oberösterreich

Kepler Universitätsklinikum

Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, Med Campus IV

Krankenhausstraße 26-30

4020 Linz

zu finden an der Rückseite des Haupteinganges der Frauenklinik (Med Campus IV.) 

Klinikum Wels-Grieskirchen

Grieskirchner Straße 42

4600 Wels

zu finden links neben dem Haupteingang zum Eltern-Kind-Zentrum in der Eferdinger Straße  

Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck

Dr.-Wilhelm-Bock-Str. 1

4840 Vöcklabruck

zu finden in der Dr.-Wilhelm-Bock-Straße 1, im Ausbildungszentrum (direkt bei der Busstation) 

KH der Barmherzigen Schwestern Ried

Schlossberg 1

4910 Ried im Innkreis

zu finden an der Nordostseite des Personalhauses 2; Weg ist beschildert 
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zuletzt aktualisiert 26.09.2018 
Freigegeben durch Redaktion Gesundheitsportal 

Salzburg

St. Johann-Spital

Müllner Hauptstraße 47

5020 Salzburg

zu finden in der Müllner Hauptstraße 47;  rechts neben dem Haupteingang steht ein kleiner Mauervorbau,
darin ist eine Tür eingelassen; einfach Tür aufdrücken

Landesklinik Hallein

Bürgermeisterstraße 34

5400 Hallein

zu finden an der Hinterseite des Krankenhauses, rechts neben Rettungseinfahrt, in der Wand eingelassen

Tirol

Bezirkskrankenhaus Lienz

Emanuel-Hibler-Straße 5

9900 Lienz

zu finden an der Nordseite des Spitals bei der Rettungseinfahrt bzw. (beziehungsweise) beim
Dialyseeingang 

Vorarlberg

Schwesternwohnheim des Landeskrankenhauses Bregenz

Kolumbanstraße 10

6900 Bregenz

zu finden direkt im Schwesternwohnheim

© 2019 Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

 (https://www.sozialministerium.at/)
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Region › Umland › Rätselraten um tote Mutter in Weinböhla

Weinböhla.

Umland / Warum holte sie keine Hilfe?

Rätselraten um tote Mutter in Weinböhla
Der Tod einer 38-Jährigen nahe des Funkenteiches lässt weiter viele Fragen offen. Die Frau war
bereits am vergangenen Mittwoch von einem Spaziergänger tot in ihrem Auto auf einem Feldweg
entdeckt worden, neben ihr ein neugeborener Junge, der glücklicherweise noch lebte (DNN
berichteten).

Der Tod einer 38-Jährigen nahe des Funkenteiches lässt weiter viele Fragen offen. Quelle: dpa

Der Tod einer 38-Jährigen nahe des Funkenteiches lässt

weiter viele Fragen o�en. Die Frau war bereits am vergangenen

Mittwoch von einem Spaziergänger tot in ihrem Auto auf einem

Feldweg entdeckt worden, neben ihr ein neugeborener Junge, der

glücklicherweise noch lebte (DNN berichteten). Nach unseren

Informationen geht es dem Säugling derzeit gut. Wie es zu diesem

Vorfall kam, bleibt aber weiter unklar.

„Es besteht nach wie vor kein Straftatverdacht, deshalb gibt es keine

direkten Ermittlungen“ sagte Polizeisprecher Marko Laske gestern.

Über zusätzliche Details oder Schilderungen werde man aus Pietät

gegenüber den Angehörigen keine weiteren Angaben machen. Deshalb

bleibt weiter im Dunkeln, warum die Frau ihr Kind alleine in dem

Waldstück etwa 100 Meter entfernt von der Landstraße S 80 zur Welt

brachte und warum ihr Mann erst am nächsten Morgen eine

Vermisstenanzeige aufgab.

„Bei einsetzenden Wehen alleine in den Wald zu fahren, ist für mich

nicht nachvollziehbar“, sagt Gabriele Kamin. Die Oberärztin ist seit

1977 am Uniklinikum Dresden für die Geburtshilfe in der Frauen- und

Geburtsklinik zuständig. „Es ist sehr ungewöhnlich, dass sich eine Frau

zu solch einem Schritt entscheidet“, erklärt die 66-Jährige weiter.

Generell seien sogenannte „Sturzgeburten“ – bei denen das Kind ohne

Voranzeichen innerhalb einer Stunde zur Welt kommt – „sehr, sehr

17:50 Uhr / 30.05.2017
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Anzeige
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Fach hand wer ker �n den.

selten“. Warum die 38-Jährige selbst in so einem Fall nicht auf der

Straße geblieben ist und Hilfe suchte, ist für die Oberärztin ein Rätsel.

Laut Kamin können auch bei scheinbar ganz normal verlaufenden und

vermeintlich risikolosen Schwangerschaften während der Geburt

jederzeit tödliche Komplikationen auftreten. „Dazu gehören schwere

Rissverletzungen und Nachblutungen, die innerhalb von Minuten zu

Schock- und Notfallsituationen führen“, so die Ärztin.

Dass es sich bei der 38-Jährigen um einen äußert tragischen Fall

gehandelt haben muss, belegen die Zahlen. Laut dem Bundesinstitut für

Bevölkerungsforschung starben 2015 deutschlandweit 24 Frauen in

direktem Zusammenhang mit Schwangerschaften, Geburten oder dem

Wochenbett. Das sind etwa drei Frauen pro 100 000 Geburten, in

Sachsen ist es durchschnittlich eine Frau im Jahr. Seit 1929 hat sich

dieser Wert um das 183-fache verringert. Laut den Geburtsexperten des

Uniklinikums Dresden spielen Blutungskomplikationen während der

Geburt dabei die größte Rolle. Durchschnittlich jede 30. Frau ist davon

betro�en, benötigt also medizinische Hilfe.

Die 38-Jährige hat sich nach der Geburt vermutlich noch um ihren

Säugling gekümmert und ihn in eine Decke oder etwas ähnliches

eingewickelt. So konnte der Junge die Nacht überstehen. „Unterkühlung

ist in so einem Fall das größte Problem. Ist das Neugeborene warm

genug, kann es durchaus einige Stunden ohne Hilfe überleben“, sagt

Kamin.

Deshalb rate sie jeder schwangeren Frau zu medizinischer Hilfe bei der

Geburt, egal ob in der Klinik oder zu Hause. „Eine Geburt ist ein Risiko,

es kann immer zu Komplikationen kommen.“ Zudem habe sich die

Mütter- und Säuglingssterblichkeit in der westlichen Welt aufgrund der

fortschrittlichen Medizin in den vergangenen Jahrzehnten in den

unteren Promillebereich verschoben.

Wer unbemerkt oder anonym entbinden wolle, könne dies laut Kamin

in jeder Klinik bei sogenannten „vertraulichen Geburten“ tun. Dort

müsse man sich weder anmelden noch einen Namen angeben. „Jede

tote Mutter ist eine zu viel“, so die Oberärztin.

Von Sebastian Burkhardt & Lousia Schmökel

Homeday | Anzeige

Foodspring® | Anzeige

In diesen Regionen sollten Sie Ihre Immobilie schnell verkaufen

Naschen ohne schlechtes Gewissen: Diese Protein-Schokocreme musst du probieren
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Sorge um Puhdys-Star: Harry Jeske ist ein P�egefall
Puhdys-Gründer und Bassist Harry Jeske wird in Wismar wegen Diabetes von der Tagesp�ege betreut. Er 
könne kaum noch laufen, heißt es in einem Medienbericht. Jeske hatte die Band unter dem Namen Udo…

Babbel Magazine | Anzeige

moebel.de | Anzeige

Die 15-Minuten-Methode. Eine Sprachexpertin erklärt, wie man am besten eine Sprache lernt

Diese Betten musst du gesehen haben.

DNN

Heftige Kritik an der „Rolle rückwärts“ beim Zelleschen Weg
Der Zellesche Weg soll vierspurig bleiben, fordern CDU und FDP. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich 
warten, Rot-Grün-Rot äußerte scharfe Kritik. Der Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi sieht eine „völkisch-…

HausverkaufsHelfer.de | Anzeige

SuperBoost Wi� | Anzeige

Erfurt - So viel bringt ein Hausverkauf

Internet zu langsam? Geniales Gerät für 49€ sorgt für Highspeed Internet

DNN

Rechtsextreme Gruppe „Der III. Weg“ weiter mit Zulauf in Sachsen
Nach Recherchen der Linken-Abgeordneten Kerstin Köditz wächst die Mitgliederzahl beim sächsischen 
Ableger der Gruppe „Der III. Weg“ weiter an. Laut Verfassungsschutzbericht orientiert sich jene klar am …

DeineAnzeigenwelt.de | DeineTierwelt.de | Fyndoo | Radio.de
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Zusammenfassung der Studie 

Das erste Angebot zur anonymen Kindesabgabe in Deutschland wurde 
1999 initiiert. Mit der Zielsetzung, Kindstötung und Aussetzung zu verhin-
dern sowie Schwangere und Mütter in problembelasteten Lebenssituationen 
zu unterstützen, wurden in den Folgejahren weitere Babyklappen und Mög-
lichkeiten der anonymen Geburt bzw. der anonymen Übergabe geschaffen. 
Bei diesen drei Angeboten der anonymen Kindesabgabe handelt es sich um 
verschiedene Typen, die aufgrund ihrer konzeptionellen Basis unterschie-
den werden können. So gewährleisten Angebote der anonymen Geburt eine 
medizinische Versorgung von Mutter und Kind vor, während und nach der 
Geburt. Bei der Nutzung von Babyklappen findet kein persönlicher Kon-
takt zwischen der abgebenden Person und den Mitarbeiter/innen des An-
gebotes statt und auch eine medizinische Versorgung oder Beratung ist nur 
dann möglich, wenn sich die Mutter vor oder nach der Abgabe des Kindes 
beim Träger meldet. Im Falle einer anonymen Übergabe übergibt die abge-
bende Person ihr Kind bei einem persönlichen Treffen, nachdem sie zuvor 
telefonisch Ort und Zeitpunkt mit dem Anbieter vereinbart hat. 
 
Bisher gab es keine gesicherten Erkenntnisse über die Anzahl der Angebote 
und ihre Nutzung. Zudem regen sich seit ihrer Einführung ethische und 
rechtliche Bedenken gegenüber diesen Angeboten. Die vorliegende Studie, 
die durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) gefördert wurde, führte eine bundesweite Erhebung zu den An-
geboten der anonymen Kindesabgabe und deren Inanspruchnahme durch. 
 
Anlage der Studie 
Das Projekt „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland – Fallzah-
len, Angebote, Kontexte“ wurde zwischen Juli 2009 und Oktober 2011 
durchgeführt und bestand aus zwei Modulen. Im ersten Modul wurden die 
Träger der Angebote zur anonymen Kindesabgabe sowie sämtliche Jugend-
ämter schriftlich befragt. Ziel dieser Befragung war die Erhebung von Fall-
zahlen über bestehende Angebote, Kooperationsstrukturen und Beratungs-
angebote für betroffene Frauen. Zudem wurden Informationen über die 
Nutzerinnen und die Häufigkeit der Inanspruchnahme ermittelt. Um aus-
gewählte Aspekte vertiefend zu untersuchen, wurden ergänzend zu der 
schriftlichen, teilstandardisierten Befragung Expert/inneninterviews mit 
Mitarbeiter/innen der Jugendämter und der Träger der Angebote durchge-
führt. Das zweite Modul der Untersuchung fokussierte Frauen, die ein An-
gebot zur anonymen Kindesabgabe genutzt hatten. Die Frauen wurden mit-
tels Interviewleitfäden zu ihren Motiven befragt, die zur Nutzung eines An-
gebotes der anonymen Kindesabgabe geführt haben sowie zu ihrer Lebens-
situation vor, während und nach der Schwangerschaft. 

 
Expertisen zum Forschungsstand 
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden zwei Expertisen vergeben, die 
dem Forschungsgegenstand thematisch nahestehen. Die Expertise zum  
Neonatizid gibt Auskunft über die Lebenssituation der Täterinnen und die 
Verdrängung der Schwangerschaft. Insbesondere bei der Verdrängung der 
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Schwangerschaft fallen die Gemeinsamkeiten im Verhalten zwischen den 
Frauen, die einen Neonatizid begangen haben und den Frauen, die ein An-
gebot zur anonymen Geburt bzw. eine Babyklappe genutzt haben, auf. 
Trotz dieser Gemeinsamkeiten kommt es bei den Frauen im Anschluss an 
die Geburt zu unterschiedlichem Verhalten. Die Expertise zur donogenen 
Insemination untersucht die Bedeutung der Information über die biologi-
schen Eltern für die Entwicklung einer kohärenten Identität der donogen 
gezeugten Kinder. Sie kommt zu dem Schluss, dass das Wissen um die bio-
logische Herkunft und die Möglichkeit der Kontaktaufnahme zu den biolo-
gischen Eltern sowie eine frühe Aufklärung der Kinder von großer Bedeu-
tung sind. Obwohl donogen gezeugte und anonym geborene Kinder zahl-
reiche Gemeinsamkeiten aufweisen, findet bei anonym geborenen Kindern 
eine öffentliche Diskussion über das Recht des Wissens auf ihre Herkunft 
statt, während diese bei Kindern, die mittels Samenspende gezeugt wurden, 
aussteht. 
 
Stichprobe und Rücklauf der Jugendamtsbefragung und der Träger-
befragung 
In der ersten Fragebogenerhebung wurden im Januar 2010 591 Jugendämter 
angeschrieben. 466 dieser kontaktierten Jugendämter beteiligten sich an der 
Befragung, so dass die Rücklaufquote bei 78,8 % lag. Die Befragung der 
Jugendämter hatte zum Ziel, Informationen zur Anzahl der Angebote der 
anonymen Kindesabgabe zu erfassen, zu Kooperationen mit den Jugendäm-
tern, zur Anzahl der den Jugendämtern gemeldeten anonym abgegebenen 
Kindern und zu den Verfahren im Falle einer Rücknahme durch die leibli-
che/n Mutter/Eltern, nachdem die Anonymität aufgegeben worden war. 
Die Träger der Angebote von Babyklappen, anonymer Geburt und anony-
mer Übergabe wurden in einer zweiten Fragebogenerhebung befragt. Ziel 
dieser Befragung war es, Aufschluss über die Anzahl der anonym abgegeben 
Kinder zu erhalten, aber auch über bestehende Kooperationen, vorgehalte-
ne Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Mütter, über Hand-
lungsabläufe sowie über die Finanzierung der Angebote und die Öffentlich-
keitsarbeit der Träger. Auf Basis der Daten aus der Jugendamtsbefragung 
und einer projektinternen Internetrecherche wurde hierfür zunächst eine 
Projektdatenbank der Träger von Angeboten anonymer Kindesabgabe er-
stellt. Alle erfassten Anbieter wurden angeschrieben und um Teilnahme an 
der Befragung gebeten. Von den 344 angeschriebenen Trägern beteiligten 
sich 272 an der Befragung, was einem Rücklauf von 79,1 % entspricht. Im 
Rahmen der Trägerbefragung gaben 60 Träger eine Babyklappe, 77 ein An-
gebot zur anonymen Geburt sowie elf Träger ein Angebot der anonymen 
Übergabe an.  

 
Inanspruchnahme der Angebote – Trägerbefragung  
Bei den Trägern der Angebote wurden alle anonym geborenen, in eine Ba-
byklappe gelegten oder anonym übergebenen Kinder erfragt. Diese Daten 
wurden unabhängig davon, ob die Mutter zu einem späteren Zeitpunkt die 
Anonymität aufgab und das Kind zurücknahm oder zur Adoption freigab, 
erhoben. Somit konnte die Gesamtzahl der Inanspruchnahmen erfasst wer-
den (Stichtag: 31. Mai 2010). Insgesamt nannten die Anbieter 973 Kinder, 
die anonym geboren oder übergeben bzw. in eine Babyklappe gelegt wur-
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den. Zwei Drittel der Fälle (652 Kinder) wurde anonym geboren, knapp ein 
Drittel (278 Kinder) wurden in eine Babyklappe gelegt und weitere 43 Kin-
der wurden den Mitarbeiter/innen der Anbieter anonym übergeben. Für 
21,6 % der in eine Babyklappe gelegten Kinder sowie für 23 % der anonym 
geborenen Kinder konnten seitens der Träger keine Angaben über den wei-
teren Verlauf (Aufgabe der Anonymität, Adoptionsfreigabe oder Rücknah-
me durch die leibliche Mutter/Eltern) gemacht werden. Demnach fehlen 
bei den Anbietern und Trägern für ein gutes Fünftel der anonym abgegebe-
nen Kinder Informationen über deren Verbleib. Gemäß den Angaben aus 
der Trägerbefragung lag die Zahl der Kinder, die dauerhaft anonym geblie-
ben sind, bei 314. Davon wurden 152 Kinder in eine Babyklappe gelegt, 145 
Kinder wurden anonym geboren und 17 Kinder wurden anonym überge-
ben. 

Bei der Erhebung der Fallzahlen zeigte sich, wie schwierig eine exakte 
Erfassung der Anzahl betroffener Kinder ist. Dies liegt daran, dass diese 
Daten nicht an einer zentralen Stelle gesammelt werden, in einigen Fällen 
keinerlei Dokumentation der Vorgänge stattfindet bzw. diese bei vielen 
Anbietern mangelhaft ist. Zudem waren sowohl einige Jugendämter als 
auch Träger im Rahmen der Befragung nicht bereit, Zahlen für die Studie 
zur Verfügung zu stellen.  

Etwa 50 % der Kinder, die in eine Babyklappe gelegt wurden, werden im 
Anschluss direkt in eine Adoptivfamilie vermittelt. Bei den anonym gebore-
nen Kindern trifft dies auf etwa ein Drittel der Kinder zu. Der Großteil der 
anonym geborenen Kinder wird die ersten Wochen in Bereitschaftspflege-
familien untergebracht und wechselt ggf. anschließend in eine 
Adoptivfamilie. Die Anbieter begründen dies mit der Absicht, der leiblichen 
Mutter zu signalisieren, dass die Kurzzeitpflege ihr jederzeit eine Kontakt-
aufnahme ermöglicht bzw. die Entscheidung zur Rücknahme des Kindes 
offenhält. Nach Ansicht der Anbieter könnte eine unmittelbare Adoptions-
pflege auf die Mutter als unumkehrbar bzw. endgültig wirken und sie davon 
abhalten, sich nach der anonymen Kindesabgabe zu melden. Anbieter, die 
in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht haben, dass viele Kinder ano-
nym bleiben, bringen die Kinder in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
häufiger direkt in Adoptivfamilien unter, um den Kindern einen neuerlichen 
Beziehungsabbruch durch den Wechsel von der Bereitschaftspflege zur 
Adoptivfamilie zu ersparen. 

 
Adoptionsvormundschaften – Jugendamtsbefragung  
Über die Jugendamtsbefragung wurde die Anzahl der Kinder ermittelt, die 
nach ihrer Abgabe ohne Kenntnis der Personenstandsdaten der Mutter/des 
Vaters in ein Adoptionsverfahren vermittelt wurden. Die Befragung der 
Jugendämter ergab, dass bundesweit für insgesamt 376 Kinder, die im Zei t-
raum von 2000 bis Ende 2009 anonym geboren, anonym übergeben oder in 
eine Babyklappe gelegt wurden, Adoptionsvormundschaften eingerichtet 
wurden. Aufgeschlüsselt nach den drei Angebotstypen ergibt sich dabei 
folgende Verteilung: 171 dieser Kinder wurden in eine Babyklappe gelegt 
(45,5 %), 189 dieser Kinder wurden anonym geboren (50,3 %) und weitere 
16 dieser Kinder anonym übergeben (4,2 %). Von diesen 376 Kindern wur-
den 45 durch die leiblichen Mütter/Väter zurückgenommen. Damit wurde 
nach den Ergebnissen der Jugendamtsbefragung für mindestens 331 Kin-
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der, die zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis über ihre Herkunft hatten, 
eine Adoptionsvormundschaft eingerichtet und damit ein Adoptionsverfah-
ren eingeleitet.1 

Um sich über die Zahl der Adoptionen in diesem Forschungsfeld einen 
Überblick zu verschaffen, wurde die Bundesstatistik zu Hilfe gezogen. 
Hierbei zeigte sich, dass die Zahl aller Adoptionen kontinuierlich abge-
nommen hat, nämlich um 53 % seit 1993. Entgegen diesem Trend stiegen 
die Adoptionen der Kinder unter drei Jahren mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit und unbekannten Eltern seit 2004 deutlich an. Dies könnte ein Indiz 
dafür sein, dass ein Zusammenhang mit der Einrichtung von Angeboten 
anonymer Kindesabgabe besteht. Hierfür spricht, dass der überwiegende 
Teil der Angebote anonymer Kindesabgabe 2001 und 2002 eingerichtet 
wurde. 
 
Divergente Einschätzung der Rechtmäßigkeit 
Die Daten der beiden Befragungen verweisen auf divergente Einstellungen 
der Träger und Jugendämter zu den Angeboten der anonymen Kindesabga-
be. Dies zeichnet sich insbesondere bei der Einschätzung der Bedeutung 
eines Kooperationsvertrags zwischen Jugendamt und Anbieter/Träger ab. 
Nur eine geringe Zahl von Jugendämtern hat einen schriftlichen Kooperat i-
onsvertrag mit den Trägern der Angebote geschlossen. In den meisten Fäl-
len wurden mündliche Absprachen getroffen, die das Vorgehen im Fall ei-
ner anonymen Abgabe eines Kindes regelten. Diesbezüglich merkten einige 
Jugendämter an, dass sie keinen Kooperationsvertrag abgeschlossen hatten, 
da dieser aufgrund der rechtlichen Lage nicht verbindlich wäre.  In Fällen, in 
denen ein Weg zur Kooperation gefunden worden war, wurde dieser in der 
Regel von beiden Seiten als positiv bezeichnet. Die Mitarbeiter/innen der 
Jugendämter äußerten sich zur derzeitigen rechtlichen Situation vielfach 
kritisch. Nach Einschätzung eines Großteils der Mitarbeiter/innen der Ju-
gendämter sind die bestehenden Angebote zur anonymen Kindesabgabe 
illegal. Zudem würden durch die Anbieter/Träger die existierenden Gesetze 
missachtet bzw. nach situationsabhängigen Interessen ausgelegt.  

Unter den Trägern fanden sich Befürworter, die sich eine Legalisierung 
der Angebote durch ein entsprechendes Gesetz wünschen. Daneben fand 
sich eine zweite Gruppe von Trägern, die vorhandene anonyme Angebote 
weiterführen, obgleich sie diese kritisch sehen und für eine Schließung plä-
dieren. Fraglich war für die letztgenannte Anbietergruppe, wie eine Schlie-
ßung der Angebote vonstattengehen sollte und welche Angebote die Nutze-
rinnen alternativ erreichen könnten. Eine dritte Gruppe von Trägern erach-
tete die bestehende rechtliche Lage als ausreichend. Sowohl für die Mitar-
beiter/innen der Träger als auch der Jugendämter birgt die gegenwärtige 
Situation, die Duldung der Angebote in Widerspruch zur bestehenden 
Rechtslage, Schwierigkeiten in ihrer täglichen Arbeit.  

 
  

 
 

1 Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass die Mütter/Eltern der Kinder nach der Einrichtung 

einer Adoptionsvormundschaft noch ihre Personendaten bekannt geben bzw. die Anonymität 

aufgeben. Über die Anzahl der Kinder, die dies betrifft, kann keine Aussage getroffen werden.  
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Fachliche Ausrichtung der Angebote anonymer Kindesabgabe 
Die fachliche Ausrichtung, d.h. ob Mutter oder Kind im Fokus der Hilfe-
leistung stehen, war oftmals Ausgangspunkt für Differenzen zwischen den 
Mitarbeiter/innen der Träger und Jugendämter. Der Zwiespalt, dem sich 
sowohl Jugendamtsmitarbeiter/innen als auch Mitarbeiterinnen der Träger 
ausgesetzt sahen, betraf die konkurrierenden Interessen des Kindes (Wissen 
um Herkunft) sowie die der Mutter (Wunsch nach Anonymität). Weitere 
Interessenskonflikte ergaben sich, sobald der Träger eines Angebotes der 
anonymen Kindesabgabe gleichzeitig die Adoptionsvermittlung durchführte 
oder falls für das Kind kein Amtsvormund, sondern ein Vormund aus den 
Reihen des Trägers gewählt wurde (z. B. Mitarbeiter/innen des Trägers). 
Die Öffentlichkeitsarbeit für die Angebote bot einen weiteren Anlass für 
Uneinigkeiten zwischen Mitarbeiter/innen der Jugendämter und Träger. 
Einige Träger bewerben ihr Angebot sehr offensiv, wodurch nach Meinung 
der Mitarbeiter/innen der Jugendämter und vereinzelter Träger eine Nach-
frage geschaffen wird, die ohne die Existenz der Angebote nicht bestünde. 
Weitere Kritik bezog sich auf die Pressearbeit nach einer anonymen Kin-
desabgabe in der Babyklappe. Hierdurch sahen einige Mitarbeiter/innen der 
Jugendämter die Persönlichkeitsrechte des Kindes verletzt. Wie diese Bei-
spiele zeigen, zeichnen sich sowohl zwischen den Mitarbeiter/innen der 
Jugendämter und den Trägern als auch innerhalb der Trägerlandschaft Am-
bivalenzen hinsichtlich der Angebote zur anonymen Kindesabgabe ab.  

 
Anonymität und Niedrigschwelligkeit der Angebote 
In der den Frauen zugesicherten Anonymität sehen Jugendämter wie Träger 
ein wesentliches Element der Niedrigschwelligkeit der Hilfsangebote. Die 
Mitarbeiter/innen der Träger sahen bei ihren Angeboten eine Niedrig-
schwelligkeit gegeben, die bei anderen bestehenden Hilfsangeboten fehlt. 
Diese ebenfalls anonymen Beratungsangebote (z. B. Schwangerschaftskon-
fliktberatung, Beratungsangebote der Jugendämter) sind nach Meinung der 
Mitarbeiter/innen der Jugendämter und Anbieter wenig bekannt und die 
Nutzung weiterführender Hilfen (z. B. finanzielle Unterstützung) ist in vie-
len Fällen nur nach Angabe der Personendaten möglich.  

In den Leitfadeninterviews mit den Frauen, die ein Angebot der anony-
men Kindesabgabe genutzt hatten, zeigte sich, dass die physischen und psy-
chischen Belastungen, die vor, während und nach der Geburt bzw. anony-
men Abgabe auftreten, immens sind. Im Vorfeld der Nutzung eines Ange-
botes zur anonymen Kindesabgabe besteht für die betroffene Frau – häufig 
zusätzlich zu einer ohnehin belastenden Lebenssituation − eine weitere 
große Belastung, die durch die Geheimhaltung der Schwangerschaft gegen-
über dem sozialen Umfeld und der damit einhergehenden (emotionalen) 
Isolation entsteht. Hinzu kommen die Unsicherheit bezüglich der medizi-
nisch nicht betreuten Schwangerschaft sowie die Ungewissheit über den 
Geburtsverlauf bzw. –termin. Diese mit der Inanspruchnahme von Ange-
boten der anonymen Kindesabgabe verknüpfte Problematik und Zunahme 
der Komplexität der Lebenssituation steht im Spannungsverhältnis zu einer 
Niedrigschwelligkeit, die allein Anonymität zum Maßstab hat. Die Anony-
mität als ausschlaggebendes Kriterium für Niedrigschwelligkeit darzustellen, 
lässt die vielfachen psychischen, physischen und medizinischen Belastun-
gen, die hinter der anonymen Abgabe eines Kindes stehen, außer Acht.  
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Zugleich betonten sowohl die Mitarbeiterinnen der Träger als auch der Ju-
gendämter die folgenden Aspekte: Unabhängig davon, ob eine Frau die 
anonyme Übergabe, eine Babyklappe oder das Angebot einer anonymen 
Geburt nutzt, muss sie sowohl vor der Entbindung als auch während bzw. 
nach der anonymen Abgabe des Kindes große organisatorische Anstren-
gungen unternehmen. Dies betrifft sowohl die Verheimlichung der 
Schwangerschaft, den Zeitraum der Geburt als auch die Abgabe des Kindes. 
Nimmt die Frau nach der anonymen Kindesabgabe keine Beratung in An-
spruch, bzw. ist kein Beratungsangebot an die anonyme Abgabe gekoppelt, 
bleibt sie mit ihrer Situation, die zur Abgabe des Kindes geführt hat, allein. 
Die Lebenssituation, die zu der Abgabe des Kindes geführt hat, verändert 
sich durch die Nutzung eines Angebotes zur anonymen Kindesabgabe 
nicht.  

 
Anonymität nicht gegenüber allen Personen gleich erwünscht 
Der Wunsch nach Anonymität war gegenüber verschiedenen Akteuren wie 
der Herkunftsfamilie, dem sozialen Umfeld, Behörden oder dem Arbeitge-
ber, durchweg hoch ausgeprägt. Die institutionellen Regelungen, die mit 
einer Schwangerschaft einhergehen und dem Schutz von Mutter und Kind 
dienen (z. B. Mutterschutzregelungen am Arbeitsplatz) sind im Fall der Mo-
tivlagen für eine anonyme Kindesabgabe hinderlich. Die Mütter entscheiden 
sich für den scheinbar weniger komplizierten Weg, um Nachfragen und 
Konflikten im Zusammenhang mit Arbeitsausfällen und Sorgerechtsrege-
lungen auszuweichen. Eine Ausnahme bildet hierbei das Kind selbst. Ihm 
gegenüber war der Wunsch nach Abgrenzung/Geheimhaltung der betroffe-
nen Frauen nach Aussage der Mitarbeiter/innen der Anbieter nicht gleich 
stark ausgeprägt. Die Haltung einiger Mütter ist also ambivalent: einerseits 
sollen institutionelle Regelungen die eigene Entscheidung nicht behindern, 
andererseits scheint dem Kind gegenüber eine ausgeprägtere Wahrnehmung 
der eigenen Verantwortung oder Verpflichtung zu bestehen. Es zeigt sich 
angesichts ihrer Haltung gegenüber institutionellen Regelungen, dass die 
mit der Mutterschaft einhergehenden Verpflichtungen eine wichtige Rolle 
bei der Entscheidung für die Nutzung eines Angebotes spielen.  
 
Inanspruchnahme der Beratung 
Sofern eine Beratung stattfand, geschah dies erst zu einem späteren Stadium 
der Schwangerschaft. Dies hing damit zusammen, dass die Frauen die 
Schwangerschaft spät bemerkten und sich daher überwiegend spät melde-
ten. Dennoch gelang es einigen Anbietern, manche Frauen häufiger zu be-
raten. Inwieweit in einem Beratungsprozess Personendaten bekannt wer-
den, blieb unklar. Es konnte auch nicht geklärt werden, wie die Anbieter 
mit bekannt gewordenen Personendaten verfahren. In diesem Kontext steht 
der Befund, dass einige Frauen von Dritten, d. h. nicht von einer Mitarbei-
terin des Anbieters oder einer Hebamme, zur Geburt begleitet wurden. Im 
engeren Sinne muss in diesem Fall von selektiver oder eingeschränkter 
Anonymität gesprochen werden. Im Zusammenhang mit den genannten 
Motiven der institutionellen Rahmenbedingungen, die zu einer anonymen 
Kindesabgabe motivieren, kann dieser Befund andeuten, dass womöglich 
nicht eine vollständige Anonymität notwendig ist, um dem Bedarf der Frau-
en gerecht zu werden. Naheliegend ist es, davon auszugehen, dass die Nut-
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zerinnen vor allem die Geheimhaltung vor bestimmten Personen beabsich-
tigen. 

Einigkeit bestand zwischen den Mitarbeiter/innen der Träger und Ju-
gendämter auch in der Frage, inwieweit Frauen in krisenhaften Lebenssitua-
tionen, die mit einer Geheimhaltung vor dem sozialen Umfeld einhergehen, 
aufgrund dieses Umstandes und ihrer persönlichen psychischen Konstella-
tion in der Lage sind, Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. Teilweise 
lagen aus der Beratungspraxis Erfolgserfahrungen vor, betroffene Frauen 
im Rahmen von Beratungsgesprächen durch Information über weiterfüh-
rende Hilfsangebote jenseits der anonymen Kindesabgabe und zugesicher-
ter Unterstützung zu stabilisieren und reguläre Hilfsmaßnahmen in An-
spruch zu nehmen. Ausschlaggebend waren hierbei vor allem der Profes-
sionalisierungsgrad der beratenden Personen sowie die Zielsetzung und das 
zugrunde liegende Konzept des Anbieters. In diesen Bereichen zeigten sich 
sehr große (Qualitäts-)Unterschiede innerhalb der Trägerlandschaft. Nicht 
immer ist die Aufgabe der Anonymität einer guten Beratungsarbeit geschul-
det. Aus der Untersuchung ergaben sich Hinweise darauf, dass bei einer 
größeren Anzahl von Frauen die Aufgabe der Anonymität nicht auf eine 
ergebnisoffene und unterstützende Beratungsarbeit hinweist, sondern hier 
mehr oder weniger Druck ausgeübt wurde. 

 
Nutzung der Babyklappe 
Die Interviewpartner/innen der Anbieter und Jugendämter schilderten, dass 
der Grat zwischen missbräuchlicher Nutzung und akzeptabler Veränderung 
des Angebotes schmal sei. Es wurden Fälle dokumentiert, in denen tote 
oder behinderte Kinder in eine Babyklappe gelegt wurden bzw. eine dritte 
Person, d. h. nicht die Mutter, das Kind zur Babyklappe brachte. Zudem 
waren nicht alle Kinder, die im Rahmen der Studie erfasst wurden, Neuge-
borene. In einigen Fällen wurden mehrere Monate alte Kinder in die Baby-
klappe gelegt. Im Rahmen der Interviews mit Mitarbeiter/innen von Trä-
gern und Jugendämtern wurde wiederholt beschrieben, dass Babyklappen 
dahingehend zweckentfremdet würden, dass sie als Instrument der kurzfris-
tigen Inobhutnahme genutzt wurden, um akute Krisen- oder Überlastungs-
situationen zu bewältigen.  

Die Mitarbeiter/innen berichteten in den Interviews, dass auch Frauen, 
die bereits Kinder hatten und/oder zu einem früheren Zeitpunkt ein Kind 
in Pflege oder zur Adoption freigegeben hatten, auf die Angebote zur ano-
nymen Kindesabgabe zurückgriffen. Für dieses Verhalten wurden von den 
Mitarbeiter/innen der Jugendämter und Träger zwei spezifische Motive 
genannt. Zum einen befürchteten die Frauen, dass bei einer (erneuten) 
Adoptionsfreigabe ihre Erziehungsfähigkeit generell in Frage gestellt und 
womöglich weitere Kinder, die in der Familie aufwachsen, durch das Ju-
gendamt entzogen würden. Zum anderen kannten nach Aussage einiger 
Mitarbeiter/innen der Anbieter und Jugendämter manche Frauen das Pro-
zedere einer regulären Adoptionsfreigabe und scheuten den bürokratischen 
Aufwand und die Vorstellung bei der zuständigen Stelle, in der Regel dem 
Jugendamt. Als problematisch bewerteten vor allem einige Mitarbei-
ter/innen der Jugendämter, dass im Falle einer Adoptionsfreigabe die abge-
bende Mutter stigmatisiert werde.  
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Für eine weitere Gruppe von Frauen, die ein Angebot zur anonymen Kin-
desabgabe nutzten, kam die reguläre Freigabe zur Adoption nicht in Frage, 
da sie durch außerehelichen Kontakt schwanger geworden waren. Der 
Ehemann war nicht der biologische, jedoch der rechtliche Vater. Dieser 
muss im Falle einer regulären Adoptionsfreigabe seine Einwilligung erteilen. 
Für diesen Vorgang hätte die Frau ihren Ehemann allerdings über die Situa-
tion informieren müssen, was ihr nicht möglich war und zur anonymen Ab-
gabe des Kindes führte.  

 
Heterogenität der Nutzerinnen 
Die Ursprungsidee der Angebote zur anonymen Kindesabgabe war die Le-
bensrettung von Neugeborenen, die in Gefahr waren, durch Tötung nach 
der Geburt (Neonatizid) oder Aussetzung zu versterben. Dies ist vielfach 
nicht mehr das vorrangige Motiv zur Weiterführung der Angebote zur ano-
nymen Kindesabgabe. Bei der Einrichtung der Angebote wurden, wie die 
schriftlichen Befragungen zeigten, die Verhinderung der Tötung bzw. der 
Aussetzung neugeborener Babys sowie die Schaffung eines Hilfsangebotes 
für Frauen in konflikthaften Situationen von den meisten der befragten 
Einrichtungen als wichtig bzw. sehr wichtig erachtet. Heute setzen sich ins-
besondere die Anbieter damit auseinander, dass die Zielgruppen, die bei der 
Einrichtung der Angebote vielfach im Fokus standen (Prostituierte, Dro-
genabhängige, sehr junge Mädchen, Frauen, die ihre Neugeborenen töten 
oder aussetzen), nicht erreicht werden und die Nutzerinnen keiner spezif i-
schen Gruppe zuzuordnen sind.  

Aus den qualitativen Interviews mit den Mitarbeiter/innen von Trägern 
und Jugendämtern ging einheitlich hervor, dass die Gruppe der Nutzerin-
nen ausgesprochen heterogen ist. Dies betrifft sowohl das Altersspektrum 
als auch den Bildungsgrad, die wirtschaftliche Situation sowie die Schicht-
zugehörigkeit der Frauen. Ebenso wenig wie sich eine spezifische Nutzer-
innengruppe definieren lässt, konnten spezielle Gründe ausgemacht werden, 
die zu einer anonymen Kindesabgabe führten. Festzuhalten bleibt, dass es 
sich in der Regel nicht um einen isolierten Aspekt handelt, der ausschlagge-
bend für die Entscheidung der Frau ist. Vielmehr spielen eine Reihe von 
Gründen ineinander, wie z. B. komplizierte Beziehungsdynamiken, soziale 
Notsituationen sowie der subjektiv empfundene Druck durch die Familie 
oder das soziale Umfeld, kulturelle oder religiöse Werte oder akute psychi-
sche und physische Überforderungssituationen, die in ihrer Gesamtheit eine 
anonyme Kindesabgabe bedingen können. In der Regel handelt es sich um 
ein Bündel von Motiven und Problemkonstellationen, die Mütter zur ano-
nymen Kindesabgabe bewegten. Dass Problemkonstellationen von schwan-
geren Frauen für die Nutzung von Angeboten anonymer Geburt ausschlag-
gebend sind und nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe von 
Frauen, ist einer der zentralen Befunde der vorliegenden Untersuchung. 

 
Gemeinsamkeiten der Nutzerinnen 
Eine auffällige Gemeinsamkeit, die bei allen betroffenen Frauen durch die 
Mitarbeiter/innen ausgemacht werden konnte und auch in den Interviews 
mit den Nutzerinnen der Angebote zur anonymen Kindesabgabe bestätigt 
wurde, waren diffuse, panikartige Ängste und eine damit verknüpfte 
Sprachlosigkeit. Diese unspezifische Angst und das Unvermögen, die Lage 



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

18 

bzw. die Probleme zu verbalisieren, scheinen zu einer Hilflosigkeit der 
Frauen zu führen, die die Öffnung nach außen sowie die Inanspruchnahme 
adäquater Unterstützungsmaßnahmen unmöglich macht. Die aus der Situa-
tion resultierende Isolation ging in der Regel mit einer Verheimlichung der 
Schwangerschaft gegenüber dem sozialen Umfeld einher, die in einem 
Großteil der Fälle eng mit einer partiellen oder gänzlichen Verdrängung 
(Negierung) der Schwangerschaft verknüpft war. Die Aussagen aus den 
Interviews mit Mitarbeiter/innen der Jugendämter und Träger sowie mit 
Frauen, die ein Angebot zur anonymen Kindesabgabe genutzt haben, deu-
ten darauf hin, dass die meisten Frauen ihre Schwangerschaft relativ spät, 
d. h. gegen Ende des zweiten, am Anfang des dritten Trimenon oder noch 
später realisieren. Körperliche Veränderungen, die üblicherweise mit einer 
Gravidität einhergehen, werden von den Frauen nicht oder kaum wahrge-
nommen. In einigen Fällen sind diese Veränderungen bedingt durch die 
psychische Konstellation der Schwangeren sehr gering, d. h. das Wachstum 
und die Form des Bauches z. B. sind eher unauffällig. Die Tatsache, dass 
eine Schwangerschaft vorliegt, wird von den Frauen verdrängt, sie nehmen 
sich nicht als schwanger wahr und suchen deshalb auch nicht aktiv nach 
einer Lösung für ihre problematische Situation. Trotz einer partiellen oder 
gänzlichen Negierung kommen während der Schwangerschaft Strategien der 
Verheimlichung zum Tragen, wie z. B. sozialer Rückzug, Verleugnung, das 
Tragen von weiter Kleidung, um mögliche körperliche Veränderungen, die 
sichtbar werden könnten, zu kaschieren. Der Übergang von einer Verheim-
lichung der Schwangerschaft, die der Frau bewusst ist, bis hin zur vollstän-
digen Verdrängung, während der sich eine Frau als nicht schwanger wahr-
nimmt, kann fließend sein. 

 
Informationswege 
Von Mitarbeiter/innen der Träger und Jugendämter sowie den befragten 
Frauen wurde beschrieben, dass in einem Teil der Fälle während der ver-
heimlichten/partiell verdrängten Schwangerschaft Informationen über be-
stehende Hilfsangebote eingeholt wurden. In diesen Fällen waren sich die 
Frauen ihrer Situation ausschnittsweise bewusst und konnten auf individu-
elle Problemlösungsstrategien zurückgreifen. Nach Aussagen der Mitarbei-
ter/innen von Jugendämtern und Trägern sowie den befragten Frauen, 
spielten alternative Hilfsangebote im Anschluss an die einmal getroffene 
Entscheidung, ein Angebot zur anonymen Kindesabgabe zu nutzen, keine 
Rolle mehr. In diesem Zusammenhang waren sich Mitarbeiter/innen der 
Jugendämter und Anbieter weitgehend einig, dass die Zusicherung von 
Anonymität und das Bestehen anonymer Beratungsangebote ausgesprochen 
wichtig sind, um Frauen, die sich in subjektiv als unlösbar empfundenen 
Notsituationen befinden, zu erreichen. 

 
Zeitpunkt der Kontaktaufnahme zum Träger  
Die Trägerbefragung zeigt, dass sich drei Viertel der anonym gebärenden 
Frauen erst kurze Zeit vor dem Geburtstermin meldeten. 42,4 % der be-
troffenen Frauen nahmen wenige Wochen vor der Geburt mit dem Träger 
Kontakt auf, bei weiteren 34,1 % hatten bereits erste Wehen eingesetzt. 
18,8 % meldeten sich im Verlauf der Schwangerschaft, d. h. bis etwa zum 
achten Schwangerschaftsmonat, und lediglich 0,8 % kontaktierten den Trä-
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ger innerhalb der ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft.2 Anhand die-
ser Zahlen wird deutlich, dass sich die große Mehrheit der Frauen erst sehr 
spät im Schwangerschaftsverlauf bzw. gegen Ende der Schwangerschaft 
beim Träger meldete. Zu diesem Zeitpunkt scheinen die Verdrängungsme-
chanismen möglicherweise aufgrund körperlicher Veränderungen oder der 
Zuspitzung der Situation nicht mehr in so hohem Maße aktiv gewesen zu 
sein wie dies zu Beginn der Schwangerschaft der Fall war. 

Es könnte sich hierbei um die Angst vor einer alleine durchgeführten 
Geburt sowie der fehlenden medizinischen Versorgung und die daraus po-
tenziell negativen Konsequenzen für Mutter und Kind handeln. Die man-
gelnde medizinische Versorgung ist einer der Hauptkritikpunkte, der im 
Rahmen der Interviews sowohl von Mitarbeiter/innen der Jugendämter wie 
auch der Träger bezüglich der Babyklappe geäußert wurde, unabhängig da-
von, ob die Träger eine Babyklappe vorhielten. Vor die Wahl gestellt, ein 
Angebot der anonymen Kindesabgabe in ihrem Jugendamtsbezirk zu unter-
stützen, wurde in der Mehrheit die anonyme Geburt als ganzheitliches An-
gebot für Frauen und Kinder gewählt, da hier ein Mindestmaß an mediz ini-
scher Versorgung, Kontakt und Beratung gewährleistet werden kann. Die 
Babyklappe galt auch für Träger dieser Angebote als Ultima Ratio. 

 
Die Rolle der Väter 
Die Väter wurden im Rahmen der Interviews nur am Rande thematisiert. 
Dabei stand im Vordergrund, dass sie vielfach nicht von der Schwanger-
schaft informiert waren und entsprechend nicht ermittelt werden konnten. 
Dies betrachteten vor allem die Jugendamtsmitarbeiter/innen kritisch, da 
durch die anonyme Kindesabgabe die Rechte biologischer Väter verletzt 
würden. Gerade die Jugendämter und Adoptionsvermittlungsstellen sahen 
hier rechtlichen Handlungsbedarf, dies betraf insbesondere die Rechtmä-
ßigkeit der Adoption, sollte der Vater sich zu einem späteren Zeitpunkt 
doch noch melden.  

Schwierige Beziehungsdynamiken mit dem Vater, Sprachlosigkeit inner-
halb einer Beziehung oder ablehnendes Verhalten des Vaters gegenüber 
einer möglichen Schwangerschaft oder Kindern waren in vielen Fällen 
Gründe, die für Mütter zur anonymen Kindesabgabe geführt haben. 

 
Aufgabe der Anonymität und Angebotstypen 
Gaben die Mütter ihre Anonymität auf, geschah dies meist innerhalb der 
nächsten Stunden oder Tage nach der Ablage des Kindes in der Babyklappe 
oder der anonymen Entbindung. Der Großteil der in eine Babyklappe ge-
legten Kinder wurde zur Adoption freigegeben, ohne dass die Personenda-
ten der Mütter bekannt geworden waren. Dies trifft auf 152 (69,4 %) von 
diesen Kindern zu. Demgegenüber stehen 145 Kinder (28,9 %), die anonym 
geboren und ohne Bekanntwerden der Personendaten der Mütter zur 
Adoption freigegeben wurden. Diese Befunde zeigen, dass deutlich mehr 
Mütter nach einer anonymen Entbindung oder Übergabe ihre Anonymität 

 
 

2 3,9 % meldeten sich unmittelbar nach der Geburt beim Anbieter. Dies entspricht eigentlich einer 

anonymen Übergabe, wurde aber vom Träger als anonyme Geburt definiert und im Fragebogen 

dementsprechend angegeben. 
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aufgaben als dies nach der Nutzung einer Babyklappe der Fall war. Mögli-
cherweise ist der persönliche Kontakt, der sich während der anonymen 
Entbindung bzw. Übergabe oder der Begleitung der Mutter ergibt, hierfür 
ausschlaggebend.  

 
Gesellschaftlicher Kontext 
Nach Meinung vieler befragter Mitarbeiter/innen von Jugendämtern und 
Trägern müssen gesellschaftliche Debatten angestoßen werden, die ein 
Überdenken bestehender Werte und Normen innerhalb der Bevölkerung in 
Gang setzen. Ein Teil der Mitarbeiterinnen der Jugendämter, der Träger 
sowie der befragten Frauen sieht es als wünschenswert an, die Rolle von 
Frauen im gesellschaftlichen Kontext zu verändern. In diesem Zusammen-
hang wurde erwähnt, dass die Verantwortung für Verhütung, Schwanger-
schaft, Familie und Kinder bzw. deren Erziehung zum größten Teil Aufga-
be der Frau ist. Gendergerechte Erziehung sowie Sexualaufklärung sollte im 
Rahmen von Mädchen- und Jungenarbeit dazu beitragen, dass die Verant-
wortung für Verhütung, Schwangerschaft und Familie gleichberechtigt von 
beiden Geschlechtern getragen wird. Zudem wurde angeregt, dass es für 
Menschen mit Hilfebedarf selbstverständlich sein müsste, Unterstützung in 
problematischen Lebenssituationen zum Beispiel in Überforderungs- und 
Krisensituationen einzufordern und anzunehmen. Die Inanspruchnahme 
von Beratungs- oder Hilfsangeboten sollte eine Person nicht als defizitär, 
sondern als stark und selbstbewusst qualifizieren. 

Abschließend ist festzustellen, dass – trotz aller divergenten Haltungen 
hinsichtlich der Angebote und heterogenen Einschätzungen der Duldung 
der Angebote im Widerspruch zur geltenden Rechtslage – die Aussagen der 
Mitarbeiter/innen von Trägern und Jugendämtern im Hinblick auf die Situ-
ation der betroffenen Frauen weitestgehend übereinstimmen oder sich kon-
struktiv ergänzen.  

Die Heterogenität innerhalb des gesamten Spektrums der beteiligten In-
stitutionen wurde im Verlauf dieser Studie wiederholt deutlich. Bei den An-
bietern und Trägern zeigte sich diese unter anderem am Grad der Profes-
sionalisierung (z. B. Dokumentation, Aus- und Fortbildungen, Profession 
der Mitarbeiter/innen), den internen und externen Kooperationen bzw. 
Vernetzungen, dem Umgang mit betroffenen Frauen (Zielsetzung des An-
bieters und Beratungsarbeit) sowie der Versorgung und Unterbringung der 
Kinder. Bei den Jugendämtern ließ sich ebenfalls eine große Heterogenität 
feststellen. Diese bezog sich unter anderem auf Vereinbarungen, die mit 
den Trägern geschlossen bzw. nicht geschlossen wurden. Auch das Vorge-
hen nach einer anonymen Kindesabgabe war sehr unterschiedlich. Die Un-
terschiede bezogen sich z. B. auf den Zeitrahmen der Meldung, die Ausstel-
lung von Geburtsurkunden, die Auswahl und die Aufgaben des Vormundes 
sowie die Unterbringung des Kindes.  

 
Schlussfolgerungen 
Die vorliegende Studie zeigt, dass die aktuelle Situation der anonymen Kin-
desabgabe in mehrfacher Hinsicht ein Dilemma für alle Beteiligten darstellt. 
Die DJI-Studie kann zwar nicht dazu beitragen, eine optimale Lösung zu 
präsentieren, aber sie kann anhand empirischer Fakten einen Beitrag zur 
Abwägung der entsprechenden Problemkonstellationen leisten:  
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 Ein zentrales Erfordernis ist es, für alle Beteiligten Handlungssicherheit 
zu schaffen. Dies geschieht in erster Linie durch eine eindeutige Rechts-
lage. Die gegenwärtige Praxis steht im Widerspruch zu geltenden Geset-
zen und führt bei gleichzeitiger Duldung zu keiner konstruktiven Lö-
sung. Vielmehr werden in einer rechtlichen Grauzone Routinen mani-
fest, die weder rechtmäßig noch fachlich stets angemessen sind.  

 Deutlich geworden ist auch, dass die konsequente Bekanntmachung und 
Bewerbung alternativer, niedrigschwelliger Hilfsangebote notwendig ist. 
Dies betrifft vor allem das Medium Internet, das eine herausgehobene 
Rolle für die Betroffenen bei ihrer Recherche spielt. 

 Vor dem Hintergrund der identifizierten Bedarfe der hilfesuchenden 
Frauen, scheint es angebracht ein Hilfe- und Angebotskonzept zu entwi-
ckeln, das selektive Anonymitätsbedürfnisse gegenüber bestimmten Per-
sonengruppen und Institutionen (z.B. Krankenkasse oder Herkunftsfa-
milie) berücksichtigt, aber die Kontaktaufnahme zu anderen, beispiels-
weise zum Kind unterstützt. 

 Im Hinblick auf die Qualitätssicherung der Angebote der anonymen 
Kindesabgabe bedarf es einer gesicherten Dokumentation, die in den 
wesentlichen Teilen bei allen Trägern einheitlich oder zumindest kompa-
tibel ist. 

 Ein weiterer Aspekt der Qualitätssicherung ist die Fort- und Weiterbil-
dung des Personenkreises, der bei der Beratungsarbeit der Angebote zum 
Einsatz kommt. Hier hat sich gezeigt, dass sowohl die Qualität der Bera-
tung entscheidend für einen guten Prozessverlauf ist als auch, dass in der 
derzeitigen Praxis unter Beratung ganz unterschiedliche Dinge verstan-
den werden. 

 Die Vernetzung der Angebote sowohl öffentlicher als auch freier Träger 
sollte forciert werden, um die Kenntnis über bestehende Angebote in-
nerhalb des Netzwerks, kurze Vermittlungswege und multiprofessionelle 
Begleitung der Betroffenen zu gewährleisten. Auch unter dem Aspekt 
der akuten und vielfach komplexen Problemsituation der Betroffenen 
trägt die Kooperation und Vernetzung ihren Bedürfnissen besser Rech-
nung. 

 Derzeit sprechen Schwangerschafts(konflikt)beratungsstellen vor allem 
zwei Gruppen von Schwangeren an: Diejenigen, die eine Beratungsbe-
scheinigung oder diejenigen, die finanzielle/materielle Unterstützung be-
nötigen. Eine Öffnung dieser Beratungsstellen für alle Schwangeren mit 
unterschiedlichen Beratungsbedarfen wäre wünschenswert, zumal sie in 
der öffentlichen Wahrnehmung nicht negativ besetzt sind, bei den 
Schwangeren kein Gefühl der Stigmatisierung hervorrufen und das An-
gebot der anonymen Beratung inkludieren. 

 Eine telefonische Anlaufstelle sollte zur Verfügung stehen, die sich nicht 
an bestimmte Zielgruppen richtet. Qualifizierte Fachkräfte sollten erste 
Ansprechpartner sein, Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen und an 
entsprechende Hilfs- und Unterstützungsangebote weitervermitteln. Ein 
solches Notruftelefon ist anonym und niedrigschwellig und erreicht auch 
solche Zielgruppen, denen im ersten Schritt der Weg in eine Beratungs-
stelle eine zu hohe Hürde ist. 
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1 Einleitung 

Das Thema anonyme Geburten und Babyklappen beschäftigt die Politik, 
die Expert/innen sowie die breite Öffentlichkeit seit nunmehr 12 Jahren. 
Immer wieder werden in diesem Kontext Informationen und Zahlen über 
Angebote und deren Inanspruchnahme genannt, die jedoch nicht auf wis-
senschaftlichen Befunden beruhen. Mit der vorliegenden Studie „Anonyme 
Geburt und Babyklappen in Deutschland - Fallzahlen, Angebote, Kontexte“ 
wurde das Feld der anonymen Kindesabgabe bundesweit wissenschaftlich 
untersucht. Die Forschungsergebnisse liefern empirische Grundlagen zur 
anonymen Kindesabgabe, um so zu einer Versachlichung der Diskussion 
beizutragen. 

Im Rahmen der durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderten Studie wurden durch zwei bun-
desweite Fragebogenerhebungen die Träger der Angebote anonymer Kin-
desabgabe sowie die Jugendämter befragt. Ziel dieser Befragungen waren 
die Erhebung von Fallzahlen über die bestehenden Angebote, Kooperati-
onsstrukturen und Beratungsangebote. Zudem wurden Informationen über 
Nutzerinnen und die Häufigkeit der Inanspruchnahme ermittelt.  Diese 
quantitativen Befunde wurden durch qualitative Interviews mit Mitarbei-
ter/innen der Träger sowie der Jugendämter ergänzt. Darüber hinaus wur-
den betroffene Frauen, die ein Angebot zur anonymen Kindesabgabe ge-
nutzt hatten, zu ihren Motiven und Lebensumständen im Rahmen qualitati-
ver Interviews befragt. Um dem Thema der anonymen Kindesabgabe in 
seiner Komplexität gerecht zu werden, wurden angrenzende Themengebie-
te, die in zentralen Aspekten eng mit der anonymen Kindesabgabe ver-
knüpft sind, zusätzlich betrachtet. Dazu gehören das Themenfeld Neonati-
zid, Adoption sowie donogene Insemination.3 

Der vorliegende Abschlussbericht des Projektes „Anonyme Geburt und 
Babyklappen – Fallzahlen, Angebote, Kontexte“ gliedert sich in folgende 
Teile. Den Kapiteln vorangestellt ist eine Zusammenfassung der Ergebnis-
se. In Kapitel 2 werden im Rahmen einer Begriffsbestimmung die in 
Deutschland vorhandenen Angebote zur anonymen Kindesabgabe vorge-
stellt. Dabei handelt es sich um das Konzept der anonymen Geburt, der 
Babyklappe sowie der anonymen Übergabe. Zudem wird die Einführung 
und Entwicklung der Angebote in der BRD beschrieben. Mit der Darstel-
lung der Abläufe und Prozesse eines Adoptionsverfahrens, den rechtlichen 
Vorgaben sowie psychosozialen Aspekte einer Adoption schließt der Ab-
schnitt. 

Der Forschungsstand zu Aspekten der anonymen Kindesabgabe sowie 
zu thematisch anschließenden Forschungsgebieten wird in Kapitel 3 darge-
stellt. Neben dem Gegenstand der donogenen Insemination finden hier 

 
 

3 Mit Neonatizid wird die Tötung eines Kindes während der Geburt oder innerhalb der ersten 24 

Stunden nach der Entbindung bezeichnet. Donogene Insemination bezeichnet die künstliche 

Befruchtung einer Eizelle mit Spendersamen einer dritten Person. 
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Aspekte der frühkindlichen Bindung und das Phänomen des Neonatizids 
Beachtung.  

In Kapitel 4 wird das Forschungsdesign des Projektes erläutert. Die Ziel-
setzungen und Fragestellungen werden ebenso berücksichtigt wie die me-
thodische Anlage der Studie und das Vorgehen bei der Auswertung des 
empirischen Materials. 

Die empirischen Ergebnisse werden in den darauf folgenden beiden Ka-
piteln ausführlich abgebildet. Im Kapitel 5 werden die Perspektiven auf den 
Untersuchungsgegenstand der anonymen Kindesabgabe aus institutioneller 
Sicht dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Ergebnisse der schriftlichen 
Befragung der Träger und Jugendämter sowie um die qualitativen Inter-
views mit Mitarbeiter/innen der Träger und Jugendämter. Zur besseren 
Orientierung wird der Text grau hinterlegt, wenn die Ergebnisse der quanti-
tativen Trägerbefragung dargestellt werden. Textstellen, die die Ergebnisse 
beider Befragungen beinhalten oder qualitative Daten einbeziehen, sind 
nicht hinterlegt. Kapitel 6 beinhaltet die Aussagen aus den qualitativen In-
terviews mit betroffenen Frauen. Die befragten Frauen schildern ihre Moti-
ve und Lebenslagen, die zur anonymen Abgabe geführt haben. Zudem wird 
der weitere Verlauf nach der anonymen Abgabe der Kinder aus Sicht der 
Frauen dargestellt. Mit einer Bilanz der Befunde und einer Zusammenfas-
sung aller Inhalte schließt der Bericht ab. Aus den empirischen Ergebnissen 
werden in Kapitel 7 Handlungsbedarfe abgeleitet und Hinweise auf frauen- 
und familienunterstützende Maßnahmen zusammengestellt.  
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2 Relevanz des Themas 

In diesem zweiten Kapitel erfolgt zunächst eine Begriffsbestimmung, die 
die drei Formen der anonymen Kindesabgabe – anonyme Geburt, anonyme 
Übergabe und Babyklappe – genauer beschreibt. Bei den Begriffsbestim-
mungen handelt es sich um die Arbeitsdefinitionen der Autorinnen. Wie die 
Träger der anonymen Kindesabgabe ihre Angebote selber definieren, wird 
in Kapitel 5 dargestellt. 

Des Weiteren wird ein Überblick über die Entstehung der Angebote 
anonymer Kindesabgabe in Deutschland gegeben. Im Zuge der Einführung 
dieser Angebote hat das Thema bereits Eingang in Gesetzgebungsverfah-
ren, erstmals im Jahr 2000, gefunden. Insgesamt wurden vier Vorschläge 
eingebracht, von denen keiner ein vollständiges Gesetzgebungsverfahren 
durchlief.  

Zum Abschluss des Kapitels werden das Adoptionsverfahren sowie die 
psychosozialen Aspekte einer Adoption beschrieben. Dies geschieht vor 
dem Hintergrund, dass für die Kinder, die anonym geboren oder in eine 
Babyklappe gelegt werden, diese Themen ebenfalls eine wesentliche Bedeu-
tung haben. 

 

2.1 Begriffsbestimmungen 

Die Träger der Angebote der anonymen Kindesgabe verwenden Großteils 
die gleichen Begrifflichkeiten, die Konzepte, die dahinter stehen, variieren 
jedoch.4 Grundsätzlich lassen sich die den Angeboten zugrunde liegenden 
Konzepte in drei Typen unterscheiden: „anonyme Geburt“, „Babyklappe“ 
und „anonyme Übergabe“. Zur Eingrenzung und Präzisierung des Untersu-
chungsgegenstandes werden im Folgenden diese drei Angebotstypen einer 
Begriffsbestimmung unterzogen.  

 
2.1.1 Anonyme Geburt 

Die anonyme Geburt ist der einzige Angebotstyp im Rahmen der anony-
men Kindesabgabe, der eine medizinische Versorgung von Mutter und 
Kind vor, während und nach der Geburt gewährleistet. Kuhn (2005) be-
schreibt das Angebot wie folgt: 

 
„Der zentrale Vorteil, der mit der anonymen Geburt assoziiert wird, liegt in 
der verstärkten Fokussierung auf die schwangere Frau. Babyklappen kön-
nen nicht verhindern, dass Frauen, welche die Geburt ihres Kindes verbor-
gen halten wollen bzw. ihre Schwangerschaft verheimlicht oder verdrängt 
haben, allein und ohne professionelle Versorgung ihr Kind zur Welt brin-
gen. Zu den gängigsten Argumenten, die für die anonyme Geburt angeführt 

 
 

4 Wie diese unterschiedlichen Konzepte aussehen, welche Beratungsdienstleistungen und ergän-

zenden Maßnahmen diese Angebote beinhalten, wird in Kapitel 5 ausführlich dargestellt. 
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werden, zählen deshalb die Vermeidung der gesundheitlichen Risiken für 
Mutter und Kind bei der Geburt sowie die Gewährleistung von medizini-
scher Betreuung inklusive der Vorbeugung von Kindesaussetzungen und 
Kindestötungen“ (Kuhn 2005, S. 149). 

 
Das Konzept der anonymen Geburt ist von dem jeweiligen Träger und den 
lokalen Vernetzungsstrukturen zwischen Beratungsstellen, Kliniken, Ärzten 
und weiteren Einrichtungen abhängig. Im Falle einer Kooperation zwischen 
einer Beratungsstelle und einer Klinik wird die Frau durch die Beraterinnen 
an das Krankenhaus vermittelt. Zuvor findet eine Beratung der Frau statt, 
die abhängig vom Stadium der Schwangerschaft und ihrer Bereitschaft 
mehrfach erfolgen kann. Hält die Schwangere nach der Beratung an ihrem 
Entschluss fest, das Kind anonym zu entbinden, wird sie an das kooperie-
rende Krankenhaus vermittelt und auf Wunsch zur Geburt begleitet. Eine 
Beratung ist aber keine Voraussetzung, um anonym entbinden zu können. 

Sind Kliniken die alleinigen Träger der anonymen Geburt, treffen die 
Frauen dort meist mit Einsetzen der ersten Wehen oder bei fortgeschritte-
nem Geburtsverlauf ein. Wie und in welchem Maße in diesen Fällen Bera-
tungsarbeit geleistet werden kann, ist vom Zustand der Frau sowie den per-
sonellen Kapazitäten wie der Sensibilisierung bzw. dem Grad der Profes-
sionalisierung des Personals abhängig.  

Nach der Entbindung werden die Frauen in der Klinik untergebracht 
und weiterversorgt. Wenn keine medizinischen Probleme auftreten oder 
kein Kaiserschnitt vorgenommen werden musste, verlassen sie das Kran-
kenhaus innerhalb weniger Stunden im Rahmen einer ambulanten Geburt.  
Personenstandrechtliche Daten der Frauen werden zu keinem Zeitpunkt 
erhoben, für Krankenakten wird ein Pseudonym verwendet. Abhängig von 
der jeweiligen Konzeption des Angebots werden Informationen gesammelt, 
die für das Kind hinterlegt werden. Dies können medizinische und soziale 
Anamnesen der leiblichen Eltern sein, ein Brief der Mutter oder Erinne-
rungsstücke. Die meisten Träger informieren zeitnah das Jugend- oder das 
Standesamt über die anonyme Geburt eines Kindes. In den Fällen, in denen 
das Jugendamt informieret wird, leitet es die Information dem Standesamt 
weiter. 

Die Kosten der anonymen Geburt werden über Spenden oder den 
Krankenhausetat gedeckt. Wenn die Krankenhäuser in Kooperation mit 
Beratungsstellen arbeiten, tragen diese vielfach zur Finanzierung bei. Sofern 
unverzüglich eine Meldung über die Geburt eines Kindes an das zuständige 
Jugendamt ergeht, wird ein Vormund eingesetzt, der die Rechte des Kindes 
vertritt. 

Eine Variante der anonymen Geburt ist die vertrauliche Geburt. Sie im-
pliziert, dass die Mutter ihre Daten hinterlässt, diese aber vertraulich be-
handelt werden, d.h. nicht an Behörden etc. weitergegeben werden.  

 



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

26 

2.1.2 Babyklappe 

Die Babyklappe ermöglicht die Übergabe eines Kindes ohne persönlichen 
Kontakt zwischen der abgebenden Person5 und den Mitarbeiter/innen des 
Angebotes. Es gibt, sofern dies gewollt wird, keinerlei Berührungspunkte 
oder Kontaktaufnahme. 

Aufgrund einer fehlenden rechtlichen Grundlage zum Betreiben einer 
Babyklappe bestehen keine baulichen Bestimmungen, die bei deren Einrich-
tung zu beachten ist. Mindestanforderungen an die technischen oder örtli-
chen Gegebenheiten wurden nicht formuliert. Als Standorte kommen somit 
sowohl öffentliche Einrichtungen und Kliniken als auch Privathäuser in 
Frage.6 

Die gängigsten Modelle der Babyklappen sind Glasfenster oder Klap-
pen/Türen aus Metall, die mittels einer einfachen mechanischen Vorrich-
tung geöffnet werden. Dahinter befindet sich ein (Wärme-)Bett oder eine 
gepolsterte Unterlage, auf der das Kind abgelegt werden kann. Damit ein 
abgegebener Säugling von Beginn an bestmöglich versorgt ist, werden die 
Betten, die für die Ablage vorgesehen sind, mit Wärmedecken oder Wärme-
lampen beheizt. In der Babyklappe finden sich, abhängig vom Konzept des 
Betreibers, Materialien für die abgebende Person, durch die eine spätere 
Identifikation ermöglicht werden soll.7 Manchmal werden auch weiterfüh-
rendes Informationsmaterial und Broschüren des Trägers hinterlegt.  

Nachdem das Kind in die Babyklappe gelegt und die Türe geschlossen 
wurde, lässt sich diese zum Schutz des Kindes nicht mehr von außen öff-
nen. Nach einem bestimmten Zeitraum, der wiederum individuell von den 
Betreibern definiert ist, wird über ein Alarmsystem, das auf die Betätigung 
der Klappe reagiert, eine beauftragte Person oder eine entsprechende Stat i-
on in einer Klinik informiert, dass die Babyklappe benutzt worden ist. Der 
Zeitraum, der zwischen Schließen der Klappe und dem Auslösen des 
Alarms vergeht, soll der abgebenden Person ermöglichen, sich unbemerkt 
von der Babyklappe zu entfernen. Abhängig vom Standort der Babyklappe 
erreicht das zuständige Personal diese innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes. Dem Konzept des jeweiligen Trägers folgend wird dann die weitere 
Versorgung und Unterbringung des Kindes in die Wege geleitet. Finanziert 
werden Babyklappen zum Großteil über Spenden.8 

Eine medizinische Unterstützung oder psychosoziale Beratung der Mut-
ter ist im Falle der Babyklappe nur dann möglich, wenn sich die Mutter vor 
oder nach der Abgabe des Kindes beim Träger meldet. Tritt dieser Fall ein, 
kann, abhängig von der Bereitschaft der Frau, gezielte Beratungsarbeit stat t-
finden. Allerdings bieten nicht alle Träger ein Beratungsangebot an.9  

 
 

5 Es kann nicht per se davon ausgegangen werden, dass einzig Mütter die Babyklappen nutzen, 

deshalb ist hier von „abgebender Person“ die Rede. Prinzipiell hat durch die Anonymität jede 
beliebige Person die Möglichkeit ein Kind in eine Babyklappe zu legen. 

6 Zu Standorten siehe Kapitel 5.1.3. 

7 Siehe hierzu Kapitel 5.3.7. 

8 Näheres zur Finanzierung der Angebote findet sich unter 5.1.5. 

9 Dies wird in Kapitel 5.1.7 erläutert. 
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2.1.3 Anonyme Übergabe 

Im Rahmen der anonymen Übergabe hat die abgebende Person die Mög-
lichkeit, ihr Kind bei einem persönlichen Treffen mit Mitarbeiter/innen des 
Trägers zu übergeben. Die anonyme Übergabe ist der am wenigsten be-
kannte und etablierte Angebotstyp der anonymen Kindesabgabe. Dies zeigt 
sich im Vergleich zu den beiden anderen Modellen zum einen an der An-
zahl der existierenden Angebote und zum anderen an der Zahl der überge-
benen Kinder.10  

Entsprechend dem Konzept des jeweiligen Trägers nehmen die Mütter, 
die ihr Kind anonym abgeben wollen, telefonisch Kontakt zu einer Klinik, 
einer Beratungsstelle oder einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin auf, um Ort 
und Zeitpunkt der Übergabe zu vereinbaren. Ist im Rahmen des Angebotes 
ein spezieller Ort, z.B. die Kinderstation einer Klinik als Treffpunkt defi-
niert, werden die Säuglinge dort übergeben. Andernfalls fahren die Mitar-
beiterinnen zum vereinbarten Treffpunkt, um dort das Kind persönlich 
abzuholen. Bei der Übergabe des Kindes besteht möglicherweise ein kurz-
zeitiger Kontakt mit der Mutter des Kindes, wobei Informationen über 
Unterstützungs- und Beratungsangebote weitergegeben werden können. 
Ebenso wie die Babyklappe bietet die anonyme Übergabe nicht die Mög-
lichkeit einer medizinischen Betreuung von Mutter und Kind vor, während 
und nach der Geburt. 
 

2.2 Einführung der Angebote in Deutschland 

Anfang September 1999 wurde in Deutschland das erste Angebot zur anony-
men Kindesabgabe initiiert. Im Rahmen des Moses-Projektes wurde es Müt-
tern ermöglicht, ihr neugeborenes Kind durch eine „Arm-zu-Arm-Übergabe“, 
persönlich an eine Mitarbeiterin und somit in die Obhut des Sozialdienstes 
katholischer Frauen (SkF) abzugeben, ohne Angaben zur Person machen zu 
müssen.  

Im Dezember 1999 schaltete das vom Verein SterniPark initiierte „Projekt 
Findelbaby“ eine bundesweite Notrufnummer, über die sich Mütter zu Bera-
tungszwecken melden und einen Termin für die anonyme Übergabe ihres 
Neugeborenen vereinbaren können. Kurze Zeit danach wurde gemäß diesem 
Verfahren ein Neugeborenes an SterniPark übergeben, nachdem sich die Mut-
ter telefonisch gemeldet und einen Termin zur Übergabe ihres Babys verein-
bart hatte (vgl. Kuhn 2005, S. 118).  
Im April 2000 wurde in Hamburg durch den Verein SterniPark die erste Baby-
klappe eingerichtet. Die Babyklappe, die am Gebäude einer Kindertagesstätte 
angebracht worden war, sollte das Hilfsangebot „Projekt Findelbaby“ ergänzen 
und eine Abgabe von Neugeborenen möglich machen, die gänzlich anonym 
erfolgen kann. Im Frühjahr 2000 wurde das erste Baby in die Babyklappe ge-
legt.  

 
 

10 Siehe dazu Kapitel 5.1.1. 
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Knapp ein Jahr nach der Eröffnung der Hamburger Babyklappe gab es 
bundesweit bereits 21 sogenannter Babyklappen, die von unterschiedlichen 
Betreibern unterhalten werden. Kuhn kommt in ihrer Studie zu dem Ergebnis, 
dass bis Ende des Jahres 2004 bundesweit über 70 Babyklappen vorhanden 
sind (vgl. ebd., S. 120). Träger dieser Angebote sind neben kirchlichen und 
privaten Organisationen auch Privatpersonen (vgl. ebd.).  

Die beschriebenen Angebote der anonymen Übergabe bzw. Babyklappen 
sollen Frauen, die sich außer Stande sehen, ihr neugeborenes Kind zu behalten, 
die Möglichkeit bieten, den Säugling wohlbehalten abgeben zu können. Beide 
Angebote setzen voraus, dass die Mutter vor der Übergabe bzw. Abgabe des 
Kindes bereits entbunden hat.  

Um eine medizinische Begleitung der Mutter rund um die Geburt zu ge-
währleisten und das Neugeborene medizinisch zu versorgen, wurde als dritter 
Angebotstyp der anonymen Kindesabgabe die anonyme Geburt geschaffen. 
Als erster Träger bot das Moses-Projekt in Kooperation mit dem Kreiskran-
kenhaus St. Anna in Sulzbach-Rosenberg (vgl. ebd., S. 149) diese Art der Ge-
burt an. Vier Monate später, im Dezember 2000, erfolgte die erste anonyme 
Geburt unter Begleitung von SterniPark in einer Flensburger Klinik. 

Einzelne Träger bringen schwangere Frauen bei Bedarf vor oder nach der 
Geburt in Mutter-Kind-Wohnheimen oder anderen Unterkünften unter, damit 
die Schwangerschaft vor dem sozialen Umfeld geheim gehalten werden kann. 
Nach der Geburt haben die Frauen die Möglichkeit, sich von der Geburt zu 
erholen, die erste Zeit mit ihrem Kind zu verbringen und Perspektiven für ihre 
Zukunft zu entwickeln.  

 

2.3 Adoption 

Im vorliegenden Abschnitt werden Abläufe und Prozesse eines Adoptionsver-
fahrens, die rechtlichen Vorgaben sowie psychosoziale Aspekte einer Adoption 
beschrieben. Bezugnehmend auf die Kinder, die anonym geboren oder in eine 
Babyklappe gelegt werden, sind diese Themen die zentralen Aspekte, die auch 
bei ihrer Adoption eine bedeutsame Rolle spielen und daher genauer beleuch-
tet werden sollen.  

In Deutschland sind adoptionsrechtliche Bestimmungen im Vierten Buch 
des Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) zum Familienrecht in den §§ 1741-1772 
geregelt. Im Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) sind zudem die Adop-
tionsvermittlung und die Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstellen veran-
kert.11  

Das Kindeswohlgebot hat im Rahmen einer Adoption oberste Priorität, d.h. 
durch § 1741 BGB, dem sich alle nachfolgenden Vorschriften unterordnen 
müssen, wird definiert, dass das Ziel der Vermittlung das Wohl des Kindes ist. 

 
 

11 Weitere Regelungen, wie die Beteiligung der Jugendämter bzw. der Vermittlungsstellen in 

Gerichtsverfahren oder Übereinkommen, die Auslandsadoptionen betreffen, spielen für die 

Adoption von Kindern im Rahmen der anonymen Kindesabgabe eine untergeordnete bzw. ke i-

ne Rolle.  
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Möchte ein Ehepaar12 ein Kind adoptieren, müssen sie bei dem zuständigen 
Jugendamt oder der Adoptionsvermittlungsstelle vorstellig werden.  

Nach der Beratung und der Prüfung der Bewerber bzw. Feststellung der 
Eignung, werden diese als Adoptionsbewerber anerkannt und als solche ver-
merkt. Die Vermittlung von potentiellen Adoptiveltern findet bundesweit statt. 
Daher ist es den Behörden möglich, in einem anderen Jugendamtsbezirk nach-
zufragen, ob dort mögliche Bewerber gemeldet sind. Dies kann der Fall sein, 
wenn z.B. in einem Jugendamt bzw. einer Adoptionsvermittlungsstelle kein 
geeignetes Bewerberpaar für ein Kind gefunden wird. 

Nachdem eine potentielle Adoptivfamilie ein Kind aufgenommen hat, be-
ginnt die Zeit der sogenannten Adoptionspflege. Ein genauer Zeitraum ist 
hierfür laut Gesetz nicht geregelt, in der Praxis beträgt die Adoptionspflege 
etwa acht bis zwölf Wochen. Erst nach Ablauf der Adoptionspflege wird die 
Rechtgültigkeit der Adoption vom zuständigen Familiengericht festgestellt.  

Möchte eine leibliche Mutter ihr Neugeborenes zur Adoption freigeben, 
kann sie die Einwilligung dafür frühestens acht Wochen nach der Geburt ertei-
len. Der Zeitraum von acht Wochen wurde vom Gesetzgeber definiert, um die 
leibliche Mutter vor überstürzten Handlungen zu bewahren. Mit der Einhal-
tung dieser Frist soll Frauen, die nach der Geburt ihres Kindes unsicher bzw. 
ambivalent über dessen weiteren Verbleib sind, ermöglicht werden, Hand-
lungsmöglichkeiten zu eruieren und in Ruhe eine Entscheidung zu treffen. 

War die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet, gilt ihr Ehemann als 
Vater des Kindes13 – unabhängig davon, ob er der biologische Vater ist oder 
nicht. Bei der Adoptionsfreigabe eines Kindes durch eine verheiratete Mutter 
bedarf es somit in jedem Fall der notariellen Einwilligung des Ehemannes, da 
beide (rechtlichen) Elternteile der Adoptionsfreigabe zustimmen müssen.14 

Auch wenn der Vater des Kindes nicht mit der Mutter verheiratet ist, muss er 
in die Adoption einwilligen. Im Falle, dass er weder mit der Mutter verheiratet 
ist, noch einen Sorgerechtsantrag gestellt hat, kann er die notarielle Einwilli-
gungserklärung bereits vor der Geburt abgeben.15  

Wenn ein Elternteil oder beide Eltern an der Abgabe der Einwilligung ge-
hindert sind, kann diese nach § 1748 BGB entweder ersetzt werden oder es 
wird laut § 1747 Abs. 4 BGB deren Entbehrlichkeit festgestellt. Die Ersetzung 
der Einwilligung ist ein eigenständiges Verfahren, welches im Rahmen eines 
Adoptionsprozesses beim zuständigen Familiengericht durchgeführt wird. Die 
Feststellung der Entbehrlichkeit hingegen erfolgt im Annahmeprozess inzi-
dent. Durch die deutsche Rechtsprechung, die vorsieht, dass die Annehmen-
den im Adoptionsverfahren bereits feststehen müssen, werden sogenannte 
„Blanko-Adoptionen“16 unterbunden. Die deutsche Rechtsprechung sieht die 
sogenannte „Inkognito-Adoption“ als den Regelfall an.17 Ergänzend zur „In-
kognito-Adoption“, die vorsieht, dass im Adoptionsverfahren die annehmen-

 
 

12 Nach § 1741 Abs. 2 BGB können nicht verheiratete Paare nur als Einzelperson eine Adoption 

anstreben. 

13 § 1592 BGB 

14 § 1747 Abs. 1 BGB 

15 § 1747 Abs. 3 BGB 

16 § 1747 Abs. 2 BGB 

17 § 1747 Abs. 2 S. 2 BGB 
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den Eltern nur ein Minimum an Information über die abgebenden Eltern er-
halten und diese keine Auskunft darüber erhalten, wo und bei wem ihr Kind 
untergebracht ist, setzen sich in Deutschland halboffene bzw. offene Adopti-
onsformen mehr und mehr durch. Im Rahmen der halboffenen Adoption ist 
es den abgebenden Eltern möglich, über das betreuende Jugendamt den Kon-
takt zu ihrem Kind und der annehmenden Familie zu halten, ein persönliches 
Treffen kann ggf. arrangiert werden. Im Falle einer offenen Adoption lernen 
sich die annehmenden und abgebenden Eltern kennen, persönlicher Kontakt 
kann ohne Vermittlung des Jugendamtes gehalten werden. Durch diese Adop-
tionsformen ist es möglich eine Transparenz zu entwickeln, die dem Adoptiv-
kind in seiner Identitätsentwicklung und Persönlichkeitsbildung zu Gute 
kommen kann. 

Aus Adoptionsforschung und -praxis ist inzwischen bekannt, dass es für 
alle an der Adoption Beteiligten, insbesondere für die Entwicklung der 
Kinder förderlich ist, wenn die Adoption kein Geheimnis bleibt und über 
die Situation und deren Zustandekommen gesprochen wird. Inzwischen 
herrscht in Wissenschaft und Praxis die Einschätzung vor, dass Kinder 
möglichst von klein auf über ihren Adoptionsstatus aufgeklärt werden sol l-
ten. Kinder, die bereits als Säuglinge adoptiert wurden, haben zum einen 
den Vorteil, dass sie eine gute emotionale Bindung zu ihren Adoptiveltern 
herstellen können,18 zum anderen haben sie, im Vergleich zu älteren Kinder, 
die aus ihren Herkunftsfamilien herausgenommen und fremdplatziert wer-
den, zumeist keine traumatischen Erfahrungen wie Misshandlungen, Miss-
brauch oder Vernachlässigung erlebt (vgl. Oelsner/Lehmkuhl 2008, S. 116). 
Unabhängig davon, dass jüngere Kinder noch keine Vorstellung davon 
entwickeln können, was es heißt, adoptiert zu sein (vgl. Textor 1993, 
S. 63ff), ist es wichtig, dem Kind gegenüber seine Familienverhältnisse zu 
verbalisieren. Der offene Umgang mit dem Thema Adoption und die aktive 
Auseinandersetzung mit den Lebensrealitäten des Kindes sowie dem Status 
einer Adoptivfamilie wirken sich in hohem Maße positiv auf die Verarbe i-
tung und Integration dieser Umstände in die Biografie des Kindes aus. Die 
Trennung von der leiblichen Mutter/den leiblichen Eltern ist ein zentraler 
biographischer Aspekt im Lebenslauf eines adoptierten Menschen unab-
hängig davon, in welchem Alter und unter welchen Umständen diese Tren-
nung stattgefunden hat. Diese Lebenserfahrung der frühen Trennung von 
der leiblichen Mutter, die Verarbeitung und Integration dieser Erfahrung in 
die eigene Biografie sind zentrale Entwicklungsaufgaben, denen sich das 
Kind zusammen mit seinen Adoptiveltern stellen muss. Wenn sich Adop-
tierte in ihrem späteren Leben auf der Suche nach ihrer Herkunft machen, 
können sie bei den zuständigen Behörden Unterstützung erfahren. Adop-
tierte, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, haben das Recht, Einsicht in 
ihre Adoptionsakten zu nehmen. Jüngeren Adoptierten ist dies mit Zu-

 
 

18 Zu bindungstheoretischen Aspekten siehe Kapitel 3.4 sowie zur Bedeutung der Kenntnis der 

Abstammung siehe Kapitel 3.3. 
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stimmung der Adoptiveltern ebenfalls möglich.19 Die Vermittlungsakten 
sind von den zuständigen Behörden 60 Jahre lang aufzubewahren.20  

Wie in Abbildung 1 dargestellt, zeigt sich im zeitlichen Verlauf von 1991 bis 
2010, dass die Zahl der Adoptionen (Statistisches Bundesamt 2011,S. 21f.) 
insgesamt rückläufig ist. Im Jahr 1991 fanden 7.142 Adoptionen statt, ihren 
Höchsttand erreichten sie 1993 mit 8.687 ausgesprochenen Adoptionen (Statis-
tisches Bundesamt 2011, S. 21f.). Seit 1993 ist ein stetiger Rückgang zu be-
obachten, der im Jahr 2009 mit 3.888 Adoptionen seinen bisherigen Tiefst-
stand erreichte (ebd.). Im Vergleich zu 1993 ist dies ein Rückgang von über 53 
Prozent. Für das Jahr 2010 wurde ein Anstieg der Adoptionen gemeldet, in 
diesem Jahr wurden insgesamt 4.021 Adoptionen abgeschlossen. 

 

Abbildung 1: Übersicht über die Entwicklung der Adoptionen in Deutsch 
 land von 1991 bis 2010 

 

 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2011, S. 21f.); eigene Darstellung 
 

Für das Forschungsgebiet der anonymen Kindesabgabe ist vor allem die 
Zahl der ausgesprochenen Adoptionen von Interesse, die sich auf deutsche 
Kinder unter einem Jahr bzw. zwischen einem und drei Jahren beziehen und 
deren Eltern einen unbekannten Familienstand aufweisen (vgl. Abb. 2). Insge-
samt ist hier ein Anstieg der Adoptionen zu beobachten, bei denen die Eltern 

 
 

19 § 9 Abs. 2 AdVermiG 

20 § 9 Abs. 1 AdVermiG 
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unbekannt sind. Im Jahr 2000 wurden insgesamt neun ausgesprochene Adop-
tionen gemeldet, bei denen die Eltern unbekannt waren. Zwei davon betrafen 
Kinder im Alter von einem bis drei Jahren. 2004 wurden bereits 89 ausgespro-
chene Adoptionen mit unbekannten Eltern gemeldet, davon waren 55 Kinder 
bis drei Jahre alt. 2005 lag die Zahl bereits bei insgesamt 139 Kindern, wovon 
67 der Altersgruppe der Ein- bis Dreijährigen angehörten. Die für den Kontext 
der anonymen Kindesabgabe relevante Altersgruppe der ein- bis dreijährigen 
Kinder bewegt sich seit 2004 bei deutlich über 50 Fällen pro Jahr.  

Unter den adoptierten Kindern mit unbekannten Eltern sind auch die Kin-
der zu finden, die anonym geboren übergeben oder in eine Babyklappe gelegt 
wurden.21 In diesen Fällen haben die leiblichen Eltern ihre Anonymität nicht 
aufgegeben. Des Weiteren sind auch die Fälle aufgeführt, in denen die Mütter 
oder Eltern das Kind ausgesetzt oder im Krankenhaus ohne Angabe ihrer Per-
sonendaten zurückgelassen haben. Die Zahl der jährlich adoptierten deutschen 
Kinder, die unter einem Jahr alt sind und unbekannte Eltern haben, ist mit 
durchschnittlich fünf ausgesprochenen Adoptionen sehr klein. Es muss aber 
angemerkt werden, dass die Adoptionsprozesse in der Regel länger als ein Jahr 
dauern. Der Großteil der anonym geborenen Kinder, die adoptiert werden, 
findet sich damit in der Altersgruppe der Ein- bis Dreijährigen. Die Zahl der 
ausgesprochenen Adoptionen mit unbekannten Eltern in dieser Altersgruppe 
bewegt sich bei durchschnittlich 43 pro Jahr. In den Jahren 2004 und 2010 
zeigte sich ein deutlicher Anstieg der adoptierten Kinder zwischen einem und 
drei Jahren, deren Eltern unbekannt waren. Insgesamt wurden im Zeitraum 
2000 bis einschließlich 2010 60 Kinder mit unbekannten Eltern und deutscher 
Staatsangehörigkeit adoptiert, die jünger als ein Jahr alt waren, und 475 Kinder 
im Alter von ein bis drei Jahre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

21 Die Gründe warum die Eltern unbekannt sind, werden in der Bundesstatistik nicht erfasst. 

Sicher ist aber, dass nicht alle Kinder aus den institutionalisierten Angeboten anonymer Kin-

desabgabe stammen. Daher kann diese Zahl ebenfalls nur als Näherungswert betrachtet 

werden. 
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Abbildung 2: Adoptierte Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit und  
 unbekannten Eltern 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2011); eigene Darstellung 
 

Im vorliegenden Kapitel wurden zentrale Aspekte dargestellt, die im Rahmen 
von Adoptionsprozessen relevant sind. Dies geschah vor dem Hintergrund, 
dass ein Teil der anonym geborenen oder abgegebenen Kinder zur Adoption 
freigegeben wird. Hierbei fällt auf, dass die Zahl aller Adoptionen deutlich ab-
genommen hat, nämlich um 53 % seit 1993. Entgegen diesem Trend stiegen 
die Adoptionen der Kinder unter drei Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit 
und unbekannten Eltern seit 2004 deutlich an.  
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3 Stand der Forschung 

3.1 Anonyme Geburt und Babyklappen 

Das vorliegende Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen For-
schungsstand zum Themenfeld anonyme Geburt und Babyklappen. Die 
Zahl der Forschungsuntersuchungen und die empirische Datenlage sind 
eher rar, wobei Publikationen zu juristischen Aspekten der anonymen Kin-
desabgabe in den letzten Jahren aufgrund der Brisanz des Themas vermehrt 
veröffentlicht wurden.  

Die Studie von Sonja Kuhn (2005) ist zum jetzigen Zeitpunkt die einzige 
empirische Erhebung, in deren Rahmen bundesweit Projekte zur anonymen 
Kindesabgabe untersucht wurden. Kuhn befragte mittels einer schriftlichen 
Fragebogenerhebung die zum damaligen Zeitpunkt vorhandenen Babyklap-
pen-Einrichtungen und Kliniken, die die anonyme Geburt anboten. Zudem 
führte sie eine kleine Umfrage bei den Landesjugendämtern zum Thema 
Angebote zur anonymen Kindesabgabe durch. Diese erfasste die Zusam-
menarbeit mit den Trägern anonymer Kindesabgabe und ermittelte Einstel-
lungen zur Sinnhaftigkeit der anonymen Angebote (vgl. Kuhn 2005, S. 363). 
Kuhn präsentiert in ihrer Arbeit eine Bestandsaufnahme bestehender Ange-
bote sowie deren Entstehung und führt die Kritikpunkte aus, die in der 
Diskussion um anonyme Geburt und Babyklappen Raum finden. Daneben 
stellt sie die bisherigen Gesetzesinitiativen und die juristischen Debatten, 
die die Angebote zur anonymen Kindesabgabe begleitet haben, vor. Ab-
schließend greift sie das Konzept der Verantwortung auf und diskutiert es 
mit Bezug auf die vorhandenen Angebote sowie beteiligten Personen und 
Institutionen: „Im Rahmen der vorliegenden Arbeit (Stand: Ende 2004) 
werden Babyklappen und anonyme Geburt als Sozialregulationen erfasst. 
Unter Sozialregulationen sind dabei Mechanismen bzw. Instrumente zu 
verstehen, über die – vor dem Hintergrund einer angenommenen Problem-
lösungsdringlichkeit – Handlungsfähigkeit in Bezug auf ein definiertes sozi-
ales Problem (hier: Aussetzung und Tötung von Neugeborenen) realisiert 
wird. Daraus folgt jedoch nicht zwingend, dass tatsächlich auch ein Hand-
lungsbedarf, also eine Problemlösungsnotwendigkeit, besteht. An diesen 
Ausgangspunkt knüpfen erkenntnisleitende Fragen nach dem sozialpädago-
gischen Handlungsbedarf an – konkret: Werden Babyklappen und anonyme 
Geburt benötigt, um das Spektrum der lebensrettenden und lebenserhalten-
den Maßnahmen für Neugeborene zu erweitern? Entsprechen Babyklappen 
und anonyme Geburt ihren Zielsetzungen oder konstituieren sie lediglich 
Parallelen zu den bereits vorhandenen sozialpädagogischen Handlungsfe l-
dern wie der Schwangerschafts(konflikt)beratung und der Adoptionsver-
mittlung? Und wie verhält es sich mit der Dimension der Verantwortung im 
Kontext von Babyklappen und anonyme Geburt?“ (Ebd., S. 30) 
 
Wie deutlich wird, hinterfragte Kuhn den Sinn und die Notwendigkeit der 
Angebote der anonymen Kindesabgabe und betrachtete sie im Kontext von 
Sozialregulationen. Demgegenüber untersucht die vorliegende Studie die 
gängige Praxis aus Sicht der Jugendämter sowie Träger. Zudem werden die 
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Motive und Lebenssituationen der Frauen, die ein Angebot der anonymen 
Kindesabgabe genutzt haben, dargestellt. 

Kuhn befragte alle zum damaligen Zeitpunkt bestehenden Babyklappen 
sowie alle Krankenhäuser, in denen die Möglichkeit zur anonymen Entbin-
dung bestand. Insgesamt nahmen 47 von 69 angeschriebenen Betreibern 
der Babyklappen sowie 44 der 75 angeschriebenen Kliniken an der Umfrage 
teil (vgl. ebd., S. 287, 327). 

 
Folgende Aspekte wurden in der Erhebung zu den Babyklappen untersucht 
(ebd., S. 287f.): 
 „die institutionellen Rahmenbedingungen der Einrichtung,  
 die Konzeption, die Zielsetzung und das Selbstverständnis, 
 die Nutzung und Inanspruchnahme der Babyklappen und  
 persönliche Bewertungen und Einschätzungen zu spezifischen Berei-

chen“. 
 

Die Fragebogenerhebung zur anonymen Geburt gliederte sich ähnlich und 
umfasste (ebd., S. 327): 
 „die institutionellen Rahmenbedingungen und Zielsetzungen, 
 die Inanspruchnahme der anonymen Geburt und 
 wie auch bei den Babyklappen, persönliche Bewertungen und Einschät-

zungen zu spezifischen Bereichen“. 
 

An dieser Stelle werden die Ergebnisse von Kuhn nicht dargestellt. Ausge-
wählte Befunde werden in den Zwischenfazits des empirischen Teils (Kapi-
tel 5) im Kontext der DJI-Ergebnisdarstellung wiedergegeben. Ob und in-
wiefern sich diese Untersuchungsergebnisse von den Ergebnissen der DJI-
Studie unterscheiden bzw. deckungsgleich sind, zeigt sich bei dem dort vor-
genommenen Vergleich. 

Eine zweite Studie untersuchte im Auftrag des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen das Moses-
Projekt in Bayern (Rupp 2007). Dabei handelte es sich um eine Machbar-
keitsstudie, die die Angebote von Donum Vitae e.V. in Bayern untersuchte. 
Bei diesem Träger handelte es sich um den Initiator des ersten Angebotes 
der anonymen Geburt, welches im Jahr 1999 eingerichtet wurde. Mittels 
dieser Evaluation sollten eine erste Einschätzung der aktuellen Situation 
vorgenommen und Abläufe der anonymen Geburt/anonymen Übergabe 
genauer untersucht werden. Neben der Vorstellung rechtlicher Hintergrün-
de, die neben ethischen Aspekten die Grundlage der aktuellen Diskussion 
bilden, werden die unterschiedlichen Konzepte der Angebote der anony-
men Kindesabgabe dargestellt. Die Erhebung war als schriftliche Befragung 
konzipiert und wurde durch leitfadengestützte Interviews, insbesondere zu 
den Nutzerinnen der Angebote sowie den Beratungsverläufen, ergänzt (vgl. 
Rupp 2007, S. 39). Darüber hinaus wurden Falldokumentationen durchge-
führt. Diese konzentrierten sich auf die Situation der Frauen, die eine Bera-
tung und das Angebot selbst in Anspruch genommen hatten (vgl. ebd., 
S. 40). Nachdem es nicht gelang, Nutzerinnen selbst zu interviewen, da die-
se anonym geblieben waren, beschränkte sich die Dokumentation der Le-
benssituation auf die Schilderung der Beraterinnen. Bei den dokumentierten 
Aspekten handelt es sich um: 
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 die Beschreibung der Lebenssituation sowie des soziodemographischen 
Hintergrundes der Klientin, 

 „Unterstützungspotentiale“, die der Frau prinzipiell zur Verfügung ge-
standen hätten, 

 die Motivation zur Nutzung des Angebotes sowie abschließend 
 den Verlauf der Beratung sowie den Verbleib des Kindes. 

 
Insgesamt konnten Daten von 15 Beratungsstellen ausgewertet werden. 
Aufgrund der guten Dokumentation von einzelnen Fällen, die die Träger 
angelegt hatten, war es möglich 30 solcher Fälle darzustellen.  

Die Studie kam zu dem Schluss, dass im Rahmen der Moses-Projekte 
Schwangere unterstützt wurden, die sich in prekären Lebenslagen befanden, 
wenngleich keine einheitliche Zielgruppe ausgemacht wurde (vgl. Rupp 
2007, S. 51). Dabei wurde der Beratung eine hohe Bedeutung beigemessen, 
da es sich bei den Nutzerinnen oftmals um Frauen handelte, die keine Un-
terstützung aus dem sozialen Umfeld oder von ihrem Partner erhielten. 
Hinzu kam, dass es sich oft um junge Frauen handelte, die keiner Erwerbs-
tätigkeit nachgingen und sich in schwierigen finanziellen Lebenssituationen 
befanden. Die betroffenen Frauen verschwiegen ihre Schwangerschaft ge-
genüber dem Umfeld, da sie mit der Mutterschaft Nachteile verbanden und 
„Ängste vor harten sozialen Sanktionen“ (ebd., S. 52) hatten. Hinzu kamen 
Ängste vor einer Kindesabgabe, die aus Sicht der anonym Gebärenden 
ebenfalls stigmatisiert sei (vgl. ebd.).  

Andere Forschungsfragen wie z.B. ob die Acht-Wochen-Frist im Fall der 
Rücknahme für die anonym gebärende Mutter ausreicht, blieben offen. 
Wenn nach Ablauf der acht Wochen ein Adoptionsverfahren eingeleitet 
wird, könnte diese Frist für die leibliche Mutter nicht ausreichend sein, um 
eine Entscheidung zu treffen, insbesondere wenn sie psychisch belastet ist 
(vgl. ebd., S. 54). Rupp thematisierte, dass die „soziale Diskriminierung von 
Kindsabgabe und Adoptionsfreigabe“ (ebd., S. 55) ein zentrales Problem im 
Themenbereich der anonymen Kindesabgabe sei. Ungewollt Schwangere 
würden vor die Wahl gestellt, „zwischen Abtreibung und Diskriminierung 
oder zwischen heimlicher Geburt und Schande“ (ebd.) entscheiden zu müs-
sen. Rupp kommt zu dem Schluss, dass Diskriminierungen und Tabuisie-
rungen abgebaut werden müssten. Daneben gäbe es vor allem hinsichtlich 
der möglichen Missbrauchsmöglichkeit der Angebote sowie einer unfreiwi l-
ligen Abgabe durch die Mutter Forschungsbedarf (vgl. ebd., S. 53, 55). 

Neben den bereits vorgestellten Studien gibt es vor allem juristische Ar-
beiten, die sich mit der anonymen Abgabe von Kindern über Babyklappen 
und anonymen Geburten befassen. Diese werden im Folgenden nur kurz 
vorgestellt, da die Untersuchung der juristischen Aspekte nicht im Fokus 
der DJI-Studie stand.  

Im Jahr 2009 veröffentlichte das Deutsche Institut für Jugendhilfe und 
Familienrecht (DIJuF) ein Gutachten, welches sich mit Rechtsfragen zum 
Thema befasste. Behandelt wurden im Rahmen dieses Gutachtens Fragen 
zu rechtlichen Aspekten, die durch den Betrieb von Angeboten zur anony-
men Kindesabgabe berührt werden. Dabei handelt es sich um Vormund-
schaftsregelungen, Meldepflicht bei Findelkindern, datenschutzrechtliche 
Fragen, Gesichtspunkte der Strafbarkeit von Mitarbeiter/innen von Baby-
klappen sowie um Aspekte, die bei einem möglichen Rücknahmewunsch 
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der leiblichen Mutter/der Eltern von Belang sein könnten und die Frage 
nach der Zuständigkeit von Gerichten und Behörden. 

Eine von Harnisch 2009 veröffentlichte Dissertation „Babyklappen und 
anonyme Geburt – Eine kritische Bestandsaufnahme im Kontext gegenwär-
tiger Reformvorschläge“ beleuchtet neben familienrechtlichen Aspekten 
auch personenstandsrechtliche und sozialrechtliche Fragen. Zudem geht 
Harnisch auf die Reformvorschläge ein, die im Zusammenhang mit den 
Angeboten zur anonymen Kindesabgabe bisher gemacht wurden.  

Die Doktorarbeit von Teubel (2009) befasst sich neben den rechtlichen 
Problemen, die im Zusammenhang mit Angeboten zur anonymen Geburt 
bzw. Babyklappen auftauchen bzw. mit der Frage, welche rechtlichen Rah-
menbedingungen für die Legalisierung der Angebote geschaffen werden 
müssten. Die Arbeit zieht als Konsequenz aus den dargestellten Sachverha l-
ten das Resümee, dass die derzeitigen Angebote gegen eine Reihe von Ge-
setzen verstoßen und somit rechtswidrig sind (Teubel 2009, S. 20).  

Auch Eibel (2007) geht in seiner Dissertationsschrift neben der rechtl i-
chen Beurteilung der gängigen Praxis der anonymen Kindesabgabe auf die 
mit diesem Vorgehen berührten Rechtsgrundlagen ein. Einer verfassungs-
rechtlichen Bewertung folgt abschließend die Erarbeitung von Regelungs-
vorschlägen.  

Das Recht auf Kenntnis der eigenen Herkunft bzw. Probleme, die sich 
aus der Praxis der anonymen Kindesabgabe in diesem Rechtsbereich erge-
ben, beleuchtet Badenberg (2005) in ihrer Dissertation „Das Recht des 
Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung unter Berücksichtigung der 
Problematik der anonymen Geburt“. Aufbauend auf der Frage, inwieweit 
sich das Recht eines Kindes auf Wissen um die eigene Abstammung aus 
dem Grundgesetz ableiten lässt, werden im Anschluss die Vereinbarkeit 
bestehender Einrichtungen mit dem geltenden Recht untersucht, um daraus 
wiederum Reformvorschläge abzuleiten.  

Mielitz (2006) erörtert nach einer geschichtlichen und rechtlichen Dar-
stellung der Angebote zur anonymen Kindesabgabe die einfachrechtlichen 
sowie die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen und zieht aus den 
vorliegenden Erkenntnissen abschließend Konsequenzen, die sich daraus 
für bestehende Einrichtungen ergeben. 

Auf das Phänomen der Schwangerschaftsverdrängung bzw. der Schwan-
gerschaftsverheimlichung gehen Wessel (1998) und Rohde (2007a, 2007b) 
in ihren Studien und Publikationen ein. Sowohl das Thema Neonatizid als 
auch die anonyme Kindesabgabe sind eng mit dem Aspekt der Geheimhal-
tung und/oder Negierung von Schwangerschaften verknüpft. In seiner Ha-
bilitationsschrift „Die nicht wahrgenommene (verdrängte) Schwanger-
schaft“ stellt Wessel (1998) die von ihm durchgeführte Studie und deren 
Ergebnisse vor. Die Untersuchung hatte zum Ziel, grundlegende Informati-
onen über das Phänomen der Schwangerschaftsverdrängung zu gewinnen. 
Er kommt zu dem Schluss, dass durch seine Erhebung „erstmals verlässl i-
chere Angaben zur Häufigkeit der nicht wahrgenommenen Schwangerschaft 
gewonnen werden: für den einjährigen Erhebungszeitraum wurde die Rela-
tion Schwangerschaftsverdrängung (n = 62 Frauen) zur Gesamtgeburten-
zahl (n=29.462) mit eins zu 475 bestimmt. Diese Frequenz beruht im Ge-
gensatz zu früheren Häufigkeitsberechnungen nicht nur auf der Zahl erfass-
ter Fälle einer einzelnen Klinik, vielmehr auf eine flächendeckenden Erhe-
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bung in einer größeren Region und kann somit als repräsentativ für die Ge-
samtbevölkerung eines Bundeslandes gelten (Geburten in Berlin für ein 
Jahr).“ (Wessel 2007, S. 139f) Aufgrund der erhobenen Daten geht Wessel 
weiter davon aus, dass nach der alleinigen Berücksichtigung der Fälle, in 
denen die Frauen von der Geburt vollkommen überrascht wurden (n=12), 
davon auszugehen ist, dass pro Jahr rund 300 Entbindungen in Deutsch-
land stattfinden, in deren Vorfeld die Frauen keinerlei Kenntnis über ihre 
Schwangerschaft hatten. Dies entspricht einer Relation von eins zu 2.455 
Geburten (vgl. Wessel 2007, S. 141).  

Einen Vergleich von negierten Schwangerschaften mit und ohne folgen-
dem Neonatizid ziehen Schlotz et al. in ihrem Artikel „Von der verdrängten 
Schwangerschaft zur Kindstötung“ (2009). Auch der Frage, ob Angebote 
zur anonymen Kindesabgabe die Tötung von Neugeborenen verhindern, 
gehen die Autor/innen nach. Rohde (2007a 2007b) widmete sich wiederholt 
den Fragen, welche Frauen ihre Kinder nach der Geburt töten und ob Ba-
byklappen und anonyme Geburten geeignet sind, um solche Taten zu ver-
hindern. Rohde betont, „Einzelfallanalysen klinischer bzw. forensischer 
Fälle von Neonatizid machen deutlich, dass gerade diese Frauen auch von 
Angeboten wie Babyklappe oder anonymer Geburt nicht profitieren kön-
nen, da sie diese Möglichkeiten – ebenso wie die ihnen durchaus bekannten 
anderen Hilfsangebote – nicht wahrnehmen können“ (Rohde 2003, S. 5). 

Wiemann (2003a, 2003b, 2009) befasst sich im Rahmen ihrer Arbeit als 
Adoptionsexpertin unter anderem mit der Frage, ob Angebote zur anony-
men Kindesabgabe die Tötungen von Neugeborenen verhindern können 
und welche psychischen Konsequenzen sich aus der anonymen Abgabe 
eines Babys für die Kinder, die Adoptiveltern sowie die leibliche Mutter 
ergeben. Neben Wiemann geht auch Swientek (1986) auf Aspekte der ano-
nymen Kindesabgabe ein, die sich zum einen mit der Situation der abge-
benden Mütter, zum anderen mit den Folgen für die abgegebenen Kinder 
bzw. der (Un)Rechtmäßigkeit und missbräuchlichen Nutzung der Angebote 
beschäftigt (ebd. 2001a, 2001b, 2001c, 2007a, 2007b, 2010).  

Auf dem Gebiet der Neugeborenentötung haben in den letzten Jahren 
Bozankaya (2010), Alomia (2008) und Höynck/Görgen (2006) sowie 
Höynck (2010) publiziert. Der sich anschließende Abschnitt geht auf die 
neuesten empirische Ergebnisse zu Neonatiziden und Täterinnen ein. 

Mit den Angeboten zur anonymen Kindesabgabe in europäischen Nach-
barstaaten befassen sich aktuell drei Publikationen. Ein Vergleich der be-
stehenden Angebote in der Schweiz und in Deutschland nimmt Wiesner-
Berg in ihrer Publikation „Anonyme Kindesabgabe in Deutschland und der 
Schweiz - Rechtsvergleichende Untersuchung von „Babyklappe“, „anony-
mer Geburt“ und „anonymer Übergabe“ aus dem Jahr 2009 vor. In beiden 
Ländern gibt es keine rechtliche Regelung, die die Angebote zur anonymen 
Kindesabgabe definieren. 

Pfaller stellt in ihrer Dissertationsschrift von 2007 die Praxis der anony-
men Geburt in Frankreich vor. Frankreich blickt auf eine lange Tradition, 
was diese Vorgehensweise betrifft zurück und hat dafür eine umfangreiche 
Rechtgrundlage geschaffen. Diese wird in der angesprochenen Arbeit neben 
einem historischen Überblick über die Entstehung der Angebote, ausführ-
lich dargestellt, analysiert und auf Vereinbarkeit mit international geltendem 
Recht geprüft. 
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Der Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Anonyme Geburt“, welcher 
im Rahmen des Wiener Programmes für Frauengesundheit im Jahr 2004 
erstellt wurde, befasst sich neben den rechtlichen Grundlagen, die vom Ös-
terreichischen Staat zur Legalisierung bzw. zur Duldung der Angebote Ba-
byklappe und anonymen Geburt geschaffen wurden, mit dem Problemen 
und Herausforderungen, die sich aus der praktischen Umsetzung dieser 
Konzepte ergeben. 

 

3.2 Neonatizid 

Zusammenfassung der Expertise „Neonatizid“ von Theresia Höynck, 
Ulrike Zähringer und Mira Behnsen22 
Kontinuierlich diskutiert werden im Zusammenhang mit dem Forschungs-
gegenstand der anonymen Kindesabgabe die Themen Aussetzung von Neu-
geborenen23 und Neugeborenentötung. Es war aber weder Forschungsinte-
resse noch Auftrag der vorliegenden DJI-Studie „Anonyme Geburt und 
Babyklappen in Deutschland“, einen Zusammenhang zwischen den Ange-
boten der anonymen Kindesabgabe und dem Phänomen Neonatizid nach-
zuweisen. Um jedoch der thematischen Nähe zum Forschungsfeld Neonati-
zide gerecht zu werden, wurde zum Zweck einer detaillierten Darstellung 
der Forschungs- sowie Datenlage zu Neonatiziden eine Expertise in Auf-
trag gegeben. Des Weiteren sollte die Expertise – soweit möglich – Aus-
kunft geben über die Lebenssituation der Täterinnen und die Verdrängung 
der Schwangerschaft. Die im Folgenden beschriebenen Befunde sind der 
Expertise „Neonatizid“ von Theresia Höynck, Ulrike Zähringer und Mira 
Behnsen (2011) entnommen. Die Autorinnen beziehen sich auf die Ergeb-
nisse eines Forschungsprojektes des Kriminologischen Forschungsinstitutes 
Niedersachsen (KFN) zum Thema Neonatizid. Im Rahmen des Projektes 
des KFN wurde eine bundesweite Vollerhebung der Tötungsdelikte (1997-
2006) an Kindern bis zu sechs Jahren mittels einer Aktenanalyse durchge-
führt. Insgesamt lagen auswertbare Daten zu 535 Opfern vor. Hauptunter-
suchungsgegenstand waren Neonatizide, die mit 199 Opfern die größte 
Stichprobengruppe stellen (vgl. Höynck et al. 2011, S. 9f.).  
Das vorliegende Kapitel gibt einen Überblick über die komplexe Thematik 
und stellt ausgewählte Ergebnisse vor.  

 
Begriffsbestimmung und Datenlage in Deutschland 
Ein Neonatizid (Neugeborenentötung) bezeichnet die Tötung eines Kindes 
während oder innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt. Im Gegensatz zu 
einer Vielzahl anderer Staaten gibt es in der Bundesrepublik keine eigen-

 
 

22 Die vollständige Expertise steht zum Download auf der Projekthomepage des DJI zum Abruf 

bereit. 

23 Auf Aussetzungen wird in diesem Kapitel nicht näher eingegangen. Zur näheren Begriffsbe-

stimmung und Differenzierung der Aussetzung wird auf Swientek (2007) verwiesen. Dort wer-

den vier Stufen definiert, die die Sicherheitsgrade von Aussetzungssituationen beschreiben. 

Diese reichen von sehr sicher (=3), sicher (=2), unsicher, gefährdend (=1) bis 0 (den Tod in 

Kauf nehmend) (vgl. Swientek 2007, S. 20f.). 
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ständige, strafrechtlichte Behandlung des Neonatizids. Seit der Abschaffung 
des § 217 StGB24 im Jahre 1998, der die Tötung von nichtehelichen Neuge-
borenen durch die Mutter unter Strafe stellte, werden Neonatizide in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)25 nicht mehr gesondert erfasst. Die 
inzwischen vorgenommene Altersdifferenzierung bei Tötungsdelikten an 
Kindern (unter 6 Jahre) ist sehr grob und ermöglicht keine exakte Auswer-
tung von Neonatiziden (vgl. ebd., S. 11). Da somit keine offiziellen Daten 
zur Neugeborenentötung vorliegen, erfolgt die Dokumentation mit Hilfe 
von Medienberichten (vgl. ebd., S. 16f.). Die Angaben der folgenden Abbil-
dung 3 beziehen sich auf Auswertungen, die von terre des hommes vorge-
nommen wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24 § 217 Kindestötung (1. Januar 1975 bis 1. April 1998) 

25 In der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) werden jährlich die bekannt gewordenen Straftaten 

dokumentiert, wie sie von den Polizeidienststellen vor Weitergabe an die Staatsanwaltschaft e r-

fasst wurden. Verfügbar sind hierdurch u.a. Angaben zu Mord-, Totschlags- und Todesopfern 

mit Angaben von Alter und Geschlecht. Die Einteilung der Opfer bis zum Jugendalter erfolgt in 

den Kategorien null bis unter sechs Jahren und sechs bis unter 16 Jahren. In der Todesursa-

chenstatistik, die jährlich Informationen zu allen im Berichtsjahr Gestorbenen liefert, werden die 

Todesursachen nach ICD-Kennung aufbereitet. In dieser Statistik gibt es eine spezielle Katego-

rie, in der die verstorbenen Säuglinge nochmals nach Lebensalter unter 24 Stunden, 24 Stun-

den bis sieben Tage, sieben bis 28 Tage und 28 Tage bis ein Jahr unterteilt sind. Mit Blick auf 

beide Statistiken muss allerdings von einem erheblichen Dunkelfeld bezüglich der Ergebnisse 

ausgegangen werden. Auf beide Statistiken wird im Bereich der Forschung zu Themen der 

Kindesmisshandlung, Kindesvernachlässigung und Kindestötungen zugegriffen, wobei hierbei 

häufiger die PKS genutzt wird, da sie hinsichtlich der Tötungsdelikte die etwas zuverlässigeren 

Daten liefert. Zur Nutzbarkeit der verschiedenen Datenquelle siehe Ministerium für Generati o-

nen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (2010): Kindeswohlge-

fährdung – Ursachen, Erscheinungsformen und neue Ansätze der Prävention, S. 23ff. 
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Abbildung 3: Kindstötungen und Aussetzungen nach Auswertung von 
Medienberichten 

Quelle: Abbildung nach Höynck et al. (2011, S. 19) beruhend auf Daten von 
"terre des hommes" (2010) 
 
Es zeigt sich, dass die Gesamtzahl der Kinder, die ausgesetzt oder getötet 
wurden, über den Untersuchungszeitraum 1999 bis 2009 relativ konstant 
geblieben ist (vgl. Abb. 3). Das arithmetische Mittel der lebend aufgefunde-
nen Kinder liegt bei elf Aussetzungen pro Jahr, das der tot aufgefundenen 
Kinder bei 23 Kindern. Höynck et al. (ebd., S. 17f.) gehen von einer Opfer-
zahl zwischen 20 und 35 Kindern jährlich aus. Die Berechnungen betreffen 
jedoch nur das Hellfeld. Die Problematik des Dunkelfeldes muss zusätzlich 
beachtet werden: „Allgemein gehen konservative Schätzungen davon aus, 
dass bezogen auf Tötungsdelikte insgesamt auf ein erkanntes mindestens 
ein unerkanntes Tötungsdelikt kommt“ (ebd., S. 17). Wie hoch die Dunkel-
ziffer letztlich de facto ist, kann nicht mit abschließender Sicherheit gesagt 
werden. 

In der Studie wird zwischen vier Subkategorien von Neonatiziden diffe-
renziert (vgl. ebd., S. 10): 
 Klassischer Neonatizid: Fälle, in denen eine Mutter ihr Kind direkt nach 

der Geburt aktiv getötet oder nicht versorgt hat, sodass das Kind in der 
Folge starb. Die Geburten erfolgten ohne fremde Hilfe oder ärztliche 
Betreuung. In der Studie war dies mit 96 Opfern die größte Gruppe. 

 Atypischer Neonatizid: Diese Gruppe bildete mit 13 Opfern die kleinste 
Gruppe der Kinder, die durch einen Neonatizid verstarben. Der atypi-
sche unterscheidet sich vom klassischen Neonatizid dadurch, dass z.B. 
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eine Entbindung im Krankenhaus stattfand und das Kind erst nach ein 
bis zwei Tagen getötet wurde.  

 Unklarer Neonatizid: In diesen Fällen konnte die Todesursache nicht 
geklärt und daher auch keine Anklage erhoben werden. Bei 36 Kindern 
wurde ein unklarer Neonatizid festgestellt. 

 Unbekanntes totes Neugeborenes: In diesen Fällen (54 Opfer) wurden 
Neugeborene tot aufgefunden, es konnte aber kein Täter/keine Täterin 
ermittelt werden. 
 

Gesetzeslage in Deutschland 
Wie bereits erwähnt, bestand bis 1998 durch den § 217 StGB ein gesetzli-
cher Sondertatbestand, der die Tötung eines unehelichen Neugeborenen 
mit einer Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren bestrafte. In minder schwe-
ren Fällen lag diese Strafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren (vgl. 
ebd., S. 50). Die Tötung eines ehelichen Kindes wurde mit einer Verurtei-
lung wegen Mordes oder Totschlags und einem Strafmaß zwischen 5 Jahren 
und lebenslänglich wesentlich höher bestraft (vgl. ebd.). Diese Sonderrege-
lung wurde im Zuge einer Strafrechtsreform ersatzlos gestrichen (vgl . ebd., 
S. 54). 

Im Ausland gibt es Neonatizide betreffend unterschiedliche Gesetzesla-
gen. In einigen Staaten wurde die Sonderregelung wie in Deutschland abge-
schafft, in anderen besteht er weiterhin. Begründet wird diese Sondertatbe-
stand unter anderem mit geburtsbedingten Beeinträchtigungen (vgl. ebd., 
S. 51).26  
 
Biographische Merkmale der Täterinnen von Neonatiziden 
Im Folgenden beziehen sich die Angaben auf 92 verurteilte Frauen. In der 
Untersuchung lag das durchschnittliche Alter der Täterinnen bei 24 Jahren. 
Die Mehrheit der Täterinnen (43,5 %) war zwischen 21 und 29 Jahren alt, 
16,3 % waren jünger als 18 Jahre und weitere 21 % waren zum Tatzeitpunkt 
zwischen 18 und 20 Jahren alt. Die Gruppe der über 30-jährigen Frauen 
machte 19,6 % der Täterinnen aus (vgl. ebd., S. 24f.). 89 % der Täterinnen 
hatten die deutsche, 11 % eine ausländische Staatsangehörigkeit (vgl. ebd., 
S. 25f.). Keine der Täterinnen war zum Tatzeitpunkt einschlägig vorbestraft 
(vgl. ebd., S. 26). Fast die Hälfte der Frauen (47,9 %) hatte einen mittleren 
und etwa ein weiteres Viertel (23,9 %) einen niedrigen Schulabschluss. 13 % 
der Täterinnen konnten keinen Schulabschluss vorweisen, acht Prozent 
hatten das Abitur erreicht (vgl. ebd., S. 27). Wenngleich sich im Vergleich 
zu anderen Studien viele Gemeinsamkeiten zeigen, fällt auf, dass der Al-
tersdurchschnitt der verurteilten Frauen in dieser Untersuchung höher liegt 
(vgl. ebd., S. 28). 
 
Lebenssituation zum Tatzeitpunkt 
Etwa die Hälfte der späteren Täterinnen hatte weitere Kinder (n = 48, 
51,1 %); nur acht von ihnen lebten mit einem oder mehreren Kindern zu-

 
 

26 Näheres über gesetzliche Regelungen und die Sondertatbestände findet sich in Kapitel 9 der 

Expertise. 
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sammen (vgl. ebd., S. 30). 33 der Frauen hatten ein bis zwei Kinder, weitere 
zehn hatten drei oder vier Kinder und vier hatten fünf oder mehr Kinder. 
Der Großteil der Frauen war zum Zeitpunkt, als der Neonatizid begangen 
wurde, ledig; dies traf auf 70,7 % zu. Weitere 14 % waren verheiratet und 
zehn Prozent geschieden oder getrennt lebend. Über die Anzahl der Frauen, 
die sich in einer festen Partnerschaft befanden, lagen keine Daten vor (vgl. 
ebd., S. 30). Etwas mehr als die Hälfte der Frauen (52,2 %) führte einen 
eigenen Haushalt, weitere 43,5 % lebten mit der Herkunftsfamilie zusam-
men, d. h. sie bewohnten ein Zimmer in deren Haus oder Wohnung (vgl. 
ebd., S. 30f.). 

In den Akten fanden sich darüber hinaus noch Hinweise auf die psychi-
sche Vorgeschichte der Täterinnen. Diese waren in 86 von 92 Fällen mittels 
eines psychologischen/psychiatrischen Gutachtens erhoben worden (vgl. 
ebd., S. 32). „42 Täterinnen wiesen ausweislich der Gutachten zum Tatzeit-
punkt, immerhin 27 in ihrer Vorgeschichte eine psychische Auffäll igkeit 
auf. Das Spektrum der Auffälligkeiten ist dabei recht breit, einen großen 
Raum nehmen erwartungsgemäß Persönlichkeitsstörungen bzw.  
-akzentuierungen des eher ängstlich-vermeidenden Typus sowie Belastungs-
reaktionen ein“ (ebd., S. 32f.). 

 
Schwangerschaft mit dem später getöteten Kind 
Für diesen Punkt wurden in der KFN-Studie alle Fälle ausgewertet, die als 
ein Neonatizid bewertet wurden und zu einer strafrechtlichen Verurteilung 
geführt hatten. Festgehalten werden kann, dass eine Kindstötung häufig mit 
der Verdrängung oder der Verheimlichung der Schwangerschaft zusam-
menhängt. Gleichwohl kann auch an dieser Stelle wenig über die Ursachen 
und/oder Auslöser gesagt werden, die zu einer Schwangerschaftsverdrän-
gung oder –verheimlichung führen. Allerdings muss von einer nicht adäqua-
ten Wahrnehmung der Schwangerschaft durch die Schwangere selbst und 
ihr Umfeld ausgegangen werden (vgl. ebd., S. 37) 

In der untersuchten Stichprobe des KFN-Forschungsprojektes hatten 
fast alle der 145 Frauen die Schwangerschaft verdrängt und/oder ihrer 
Umwelt gegenüber verheimlicht. Wie Höynck et al. herausfanden27, gab es 
deutliche Unterschiede bei den Verdrängungs- oder Verheimlichungsstrate-
gien.  

Beispiele, in denen die Frauen gar keine Kenntnis über die Schwanger-
schaft hatte, waren in der Untersuchung selten. Vielmehr gab es einige Fäl-
le, in denen die Gravidität verdrängt wurde, es aber zumindest einen Mo-
ment gab, in dem die spätere Täterin diese durchaus realisierte. Die Frauen 
verfolgten diese Erkenntnis nicht weiter und verdrängten wiederholt die 
Existenz einer Schwangerschaft. Etwa ein Drittel der Frauen wurde auf die 
Schwangerschaft, die z. B. durch eine Gewichtszunahme zu erkennen war, 
angesprochen. Dabei zeigten sich zwei unterschiedliche Verhaltensweisen: 
Ein Teil der Frauen rechtfertigte die Veränderungen durch Umstellungen 
im Essverhalten oder Wassereinlagerungen. Der andere Teil verleugnete die 

 
 

27 Näheres zum Forschungsstand über die Verdrängung und Verheimlichung einer Schwanger-

schaft findet sich in Kapitel 3.1 dieses Berichtes. 
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sichtbaren Veränderungen und gab keine weiteren Erklärungen ab. Auf 
mögliche Nachfragen bezüglich des Verlaufs der Schwangerschaft gaben 
diese Frauen später an, eine Fehlgeburt erlitten oder das Kind zur Adoption 
freigegeben zu haben (vgl. ebd., S. 35). In einigen Fällen gab es eingeweihte 
Personen, die sich nicht weiter um die Situation der Schwangeren bemüh-
ten, in der Annahme, dass die Frau selbstständig eine Lösung fände. 

Die Motive und Ursachen für die Verheimlichung der Schwangerschaft 
gegenüber dem Umfeld blieben aber unklar. Einige Frauen hatten, bevor sie 
mit dem später getöteten Kind schwanger wurden, bereits eine oder mehre-
re ungewollte Schwangerschaften erlebt. Diese mündeten in 20 Fällen in 
Abtreibungen und acht Mal in Adoptionsfreigaben (vgl. ebd., S. 36). Warum 
die Frauen in den Fällen der getöteten Säuglinge nicht auf diese, ihnen be-
reits bekannten Möglichkeiten zurückgegriffen haben, konnte nicht beant-
wortet werden. In der Aktenanalyse fanden sich bei einigen späteren Täte-
rinnen Hinweise, dass im Vorfeld über Alternativen nachgedacht worden 
war, wenngleich diese Überlegungen sehr abstrakt blieben. In zwölf Fällen 
wäre nach Auskunft der Frauen die Nutzung einer Babyklappe eine Alterna-
tive gewesen, in weiteren 14 Fällen gaben die Frauen an, über eine Adopti-
onsfreigabe nachgedacht zu haben. Es muss angemerkt werden, dass es sich 
bei diesen Angaben durchaus um Schutzbehauptungen seitens der Frau 
handeln kann, um eine mildere Strafe zu erhalten. 

 
Tat und Tatumstände 
Bezüglich der Tat und der Tatumstände halten Höynck et al. (ebd., S. 38) 
fest, dass es einen Zusammenhang zwischen der Handlung und der voran-
gegangen Verdrängung oder Verheimlichung der Schwangerschaft gab. Dies 
zeigte sich daran, dass 80 % der Taten in der Wohnung der Täterinnen, 
zumeist im Badezimmer begangen wurden. Die Frauen deuteten die begin-
nenden Wehen als Magenschmerzen und wurden von der Geburt über-
rascht. Höynck et al. fanden heraus, dass in fünf Prozent der analysierten 
Fälle die Geburt nicht in geschlossenen Räumlichkeiten stattfand (vgl. 
ebd.). Des Weiteren kann festgehalten werden, dass die Täterinnen meist 
alleine handelten und die Handlungen nicht geplant hatten. Vielmehr han-
delte es sich um Versuche, die Kontrolle über die Lage und somit über das 
Neugeborenen zu erlangen und die Situation zu beenden (vgl. ebd., S. 38f.). 
Das bedeutet „die Kinder wurden entweder ignoriert und starben an der 
reinen Nichtversorgung, oder sie kamen durch eine Handlung zu Tode, die 
das Kind aus dem Blickfeld der Mutter bringen sollte, z.  B. aus dem Fenster 
werfen oder Verpacken in Tüten/Taschen und Verstecken des Kindes“ 
(ebd., S. 39). Aus dem Befund, dass das Kind häufig an Orten versteckt 
wurde, wo das Auffinden sehr wahrscheinlich war, z. B. die eigene Woh-
nung, folgern Höynck et al., dass sich die Verdrängung der Schwangerschaft 
im Geburtsvorgang und unmittelbar danach fortsetzte. Das Kind wurde 
nicht sicher versteckt, d. h. die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung der Lei-
che war sehr groß, und zeigte, dass die Täterin die Leiche des Kindes eben-
so wie die Schwangerschaft ignoriert (vgl. ebd.). 

In einem Viertel der untersuchten Fälle wurde ein Erstickungstot, der 
vermutlich durch das Einwickeln des Kindes in ein Handtuch oder eine 
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Plastiktüte hervorgerufen wurde, festgestellt. In jeweils weiteren elf Prozent 
der analysierten Taten wurde der Tod durch das Nichtversorgen des Neu-
geborenen und durch Gewalt gegen den Hals des Kindes herbeigeführt (vgl. 
ebd., S. 38f.).  

 
Rolle der Väter 
Hinsichtlich der soziodemographischen Angaben, die über die Väter vorla-
gen, zeigten sich in dem KFN-Forschungsprojekt keine besonderen Merk-
male (vgl. ebd., S. 40).28 In neun Fällen gaben die Täterinnen an, dass die 
Väter über die Schwangerschaft informiert waren. In den Akten dreier Fälle 
fanden sich diesbezüglich widersprüchliche Angaben der Väter. Letztend-
lich konnte hier nicht eindeutig festgestellt werden, ob die Aussagen der 
Väter, keine Informationen gehabt zu haben, Schutzbehauptungen waren. 
In zwei Fällen trennten sich die Kindeseltern nach Mitteilung der Schwan-
gerschaft und der leibliche Vater erkundigte sich anschließend nicht mehr 
bei der Täterin über den Verlauf der Schwangerschaft oder die Geburt. Ei-
ne Frau teilte dem biologischen Vater mit, sie habe eine Fehlgeburt erlitten, 
in einem anderen Fall nahm der Vater an, dass die spätere Täterin das Kind 
zur Adoption freigegeben habe (vgl. ebd., S. 41). In den meisten Fällen wa-
ren die Väter nicht über die Schwangerschaft informiert. Zum einen waren 
keine körperlichen Veränderungen der Schwangerschaft sichtbar oder die 
späteren Täterinnen lieferten glaubhafte Erklärungen z.B. bezüglich der 
Gewichtszunahme ab. Zum anderen gab es Fälle in denen der Vater des 
Kindes nicht der Lebenspartner der Frau war und diese Liaison bereits be-
endet war als die Frau die Schwangerschaft realisierte (vgl. ebd.).  

Als weiteren Befund halten die Autorinnen fest, dass es Frauen gelang, 
ihre Schwangerschaft vor dem Partner geheim zu halten, obwohl sie mit 
ihm zusammenlebten und sexuellen Kontakt hatten. Dies bleibt eine weite-
re Forschungsfrage, der bisher noch nicht ausreichend nachgegangen wurde 
(vgl. ebd.).  
 
Zusammenfassend wird festgehalten, dass die Datenlage bezüglich der An-
zahl und Umstände von Neonatiziden immer noch unzureichend ist und 
daher auf alternative Formen wie die Medienberichterstattung zurückgegri f-
fen werden muss, um die Entwicklung der Fallzahlen darzustellen. Höynck 
et al. konnten mit ihrer Untersuchung die Täterinnengruppe beschreiben 
und damit zeigen, dass es nur teilweise junge, erstgebärende Frauen sind, 
die einen Neonatizid verüben. Zentrales, gemeinsames Merkmal aller unter-
suchten Fälle ist die Verdrängung und/oder Verheimlichung der Schwan-
gerschaft. Beides kann nicht eindeutig voneinander getrennt werden. Hinzu 
kommt, dass eine nachträgliche Deutung und Schilderung durch die Täterin 
nicht zwangsläufig zuverlässig sein muss.  
 
  

 
 

28 Näheres zu biographischen Informationen der Väter in Höynck et al. 2011, S.  40f. 
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3.3 Donogene Insemination 

Zusammenfassung der Expertise „Donogene Insemination – psycho-
soziale und juristische Dimensionen“ von Petra Thorn29 
Das Thema Donogene Insemination war Gegenstand einer wissenschaftli-
chen Expertise, die im Rahmen des Projektes an Petra Thorn (2011) verge-
ben wurde. Das Thema wurde ausgewählt, da sich einige inhaltliche Über-
schneidungen zum Untersuchungsgegenstand der anonymen Kindesabgabe 
ergeben. Diese betrifft insbesondere die Bedeutung des Wissens um die 
Herkunft. Hier ergibt sich eine Parallele zu den Kindern aus anonymen An-
geboten. Auch bei diesen wird das Recht auf Kenntnis der eigenen Her-
kunft beschnitten, was bei donogen gezeugten Kindern der Fall sein kann 
sofern sie nicht von den sozialen Eltern aufgeklärt werden. Anders als bei 
regulären Adoptionen ist die Möglichkeit der Verheimlichung um die Um-
stände der Zeugung und somit das Vorenthalten des Wissens um die eigene 
Herkunft bei donogen gezeugten Kindern stärker gegeben. Des Weiteren 
handelt es sich um ein Thema, das ähnlich wie Adoptionen und die anony-
me Kindesabgabe, tabuisiert wird. Auf die Parallelen und Unterschiede bei-
der Forschungsgegenstände wird zum Abschluss dieses Kapitels näher ein-
gegangen. Im Folgenden wird die Expertise zusammengefasst, ohne eine 
Bewertung einzelner Punkte vorzunehmen. Zunächst erfolgen eine Be-
griffsbestimmung, ein Überblick über die psychosoziale Situation von Kin-
dern, die durch Samenspenden gezeugt wurden sowie ein Überblick über 
gesetzliche Regelungen im In- und Ausland. 

 
Begriffsbestimmung 
Der Begriff der Donogenen Insemination (DI)30 umfasst sowohl die Sa-
menspende, d.h. das Sperma wird ohne eine vorangegangene hormonelle 
Behandlung der Frau eingeführt, als auch die Eizellen- und Embryonen-
spende. Anders als im Ausland sind die beiden letzteren Formen in 
Deutschland nicht legalisiert. Eine weitere Unterscheidung muss zwischen 
der homologen und der donogenen bzw. heterologen Insemination getrof-
fen werden. Bei der ersten Form handelt es sich um die Befruchtung der 
Eizelle mit Spermien des Ehemannes oder Partners. Bei der donogenen 
Insemination wird auf eine Samenspende zurückgegriffen. In der Regel wird 
diese Form bei der Unfruchtbarkeit des Mannes gewählt, gleichwohl gibt es 
vor allem im Ausland immer mehr lesbische Paare oder alleinstehende 
Frauen, die diese Form zur Familienbildung wählen (vgl. Thorn 2011, 
S. 19). 

 
Zur psychosozialen Situation donogen gezeugter Kinder 
Im diesem Abschnitt geht es insbesondere um den Umgang mit dem Wis-
sen um die donogene Zeugung und damit einhergehend um die Entwick-

 
 

29 Die vollständige Expertise steht zum Download auf der Projekthomepage des DJI zum Abruf 

bereit.  

30 Im Folgenden wird die Donogene Insemination mit DI abgekürzt. 
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lung des Kindes. Bereits seit den 1980er Jahren wird die physische und psy-
chische Entwicklung von Kindern, die durch DI gezeugt wurden, unter-
sucht – aber bisher noch nicht im deutschsprachigen Raum. Es zeigt sich, 
dass diese Kinder keine Auffälligkeiten aufweisen und eine normale physi-
sche und psychische Entwicklung durchlaufen. In Familien, in denen die 
Kinder mittels DI gezeugt wurden, konnte sogar „mehr elterliche Wärme 
und eine intensivere Eltern-Kind-Interaktion“ (ebd., S. 11) festgestellt wer-
den.  

Die Aufklärung der Kinder über den Umstand, dass sie donogen gezeugt 
wurden, ist bis heute umstritten. Thorn räumt jedoch ein, dass „Geheimnis-
se sich destruktiv auf die Familiendynamik auswirken können“ (ebd., S. 12) 
und unabhängig vom Alter des Kindes eine Traumatisierung nach sich zie-
hen können. Analog zu Ergebnissen aus der Adoptionsforschung wird da-
her empfohlen, frühestmöglich mit der Aufklärung der Kinder zu beginnen. 
Zu diesem Aspekt gibt es bislang nur wenige Forschungsarbeiten, jedoch 
kann aus den vorliegenden Quellen geschlossen werden, dass in den Fami-
lien, die offen mit der Art der Familienentwicklung umgingen, die Eltern-
Kind-Bindung stärker ist. Zudem weisen sie niedrigere Konfliktraten auf als 
Familien, die die DI verschweigen oder verheimlichen (vgl. ebd., S. 14). Ein 
weiterer Aspekt, der gegen die Geheimhaltung und die Wahrung der Ano-
nymität der Spender spricht, ist die Bedeutung medizinischer Anamnesen 
und genetischer Informationen, beispielsweise hinsichtlich Erbkrankheiten, 
die durch die Spender vererbt werden können (vgl. ebd., S. 13-15). 

Von Interesse ist die Frage, wie Personen, die donogen gezeugt wurden, 
den Kontakt mit dem Spender gestalten wollen. Hier zeigt sich, dass min-
derjährige Kinder, die über die sie betreffende DI informiert worden waren 
und deren Spender nicht anonym geblieben waren, eine positive Einstellung 
gegenüber dem Spender zeigten und Interessen an einer Kontaktaufnahme 
hatten. In der Studie von Mahlstedt et al. (2010) lag ein Stichprobensample 
vor, in dem 47 % der Befragten erst nach der Volljährigkeit von der DI 
bzw. 37 % durch Dritte oder in einem Streit von der Art ihrer Zeugung 
erfahren hatten. Auch diese Gruppen äußerte ein großes Interesse am 
Spender (vgl. ebd., S. 15f.).  

 
Gesetzliche Regelungen in Deutschland 
In Deutschland wird die DI durch das Embryonenschutzgesetz (ESchG) 
geregelt. Die medizinische Beratung kann durch eine weitergehende psy-
chosoziale Beratung ergänzt werden. Die Teilnahme an dieser ist jedoch 
nicht verpflichtend, sondern wird nur empfohlen. Diese Beratungsempfeh-
lung gilt ebenfalls für Samenspender, damit sich diese mit Hilfe professio-
neller Unterstützung mit ihrer Rolle und möglichen psychischen oder sozia-
len Konsequenzen, die sich aus der Samenspende ergeben können, ausei-
nandersetzen. In Deutschland erarbeitete der Arbeitskreis Donogene Inse-
mination (AKDI) Richtlinien für die Durchführung der DI. Diese sind 
nicht bindend, sondern gelten als „Selbstverpflichtung“ für die Mitglieder 
des Arbeitskreises. Bedenken gegenüber der DI äußerte 1998 die Bundes-
ärztekammer (vgl. ebd., S. 21f.), die darauf hinwies, dass die soziale und die 
biologische Vaterschaft bei einer Samenspende nicht einhergehen. Dies 
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wurde erst 2002 durch eine Änderung im Kindschaftsrecht geändert . Nach 
dieser Änderung kann die Vaterschaft nicht mehr angefochten werden, 
wenn die Wunschmutter und ihr Partner der DI zugestimmt haben (vgl. 
ebd., S. 22). Die Bundesärztekammer empfiehlt zudem, lesbische Paare und 
alleinstehende Mütter nicht zu behandeln. In anderen Ländern ist dies 
durchaus möglich und üblich (vgl. ebd., S. 9, 34).  

Die Aufbewahrungspflicht für Unterlagen, die den Verlauf der DI do-
kumentieren, wurde im Laufe der vergangenen Jahre von zehn auf 30 Jahre 
erhöht. Ungeregelt ist in Deutschland, im Gegensatz zu anderen Ländern 
wie z.B. der Schweiz, wie viele Nachkommen durch das Sperma eines 
Spenders gezeugt werden dürfen. Eine solche Regelung, d.h. die Begren-
zung der Zeugungen pro Samenspender, wird immer wieder diskutiert. Um 
eine solche bundesweite Regelung hierzu treffen zu können, müsste ein 
zentrales Register eingerichtet werden, in dem alle Spenderdaten gesammelt 
werden können.  

Die Kostenübernahme für eine DI erfolgt in Deutschland teilweise über 
die Krankenkassen, muss aber zumeist von den Eltern übernommen wer-
den. Die Kosten werden von den Krankenkassen nur dann übernommen, 
wenn es sich um ein verheiratetes Paar handelt, dessen Gameten (Samen- 
und Eizellen) verwendet werden (vgl. ebd., S. 23). 

 
Gesetzliche Regelungen im Ausland 
Im Folgenden werden die bestehenden gesetzlichen Regelungen, die sowohl 
die DI als auch das Auskunftsrecht donogen gezeugter Personen betreffen, 
dargestellt.31  

 
Schweden 
Anders als in Deutschland müssen in Schweden die Unterlagen, die den 
Verlauf der DI dokumentieren, nicht 30 sondern 70 Jahre aufbewahrt wer-
den. In Schweden geht die juristische Vaterschaft automatisch auf den 
Ehemann/Partner der Mutter über, sofern dieser in die Behandlung der DI 
eingewilligt hat. Schweden ist weltweit das erste Land, dass das Auskunfts-
recht für donogen gezeugte Personen gesetzlich regelte. Obwohl das Aus-
kunftsrecht gesetzlich verankert ist, gibt es Zweifel daran, dass dadurch die 
Aufklärungsrate erhöht wird. Es herrscht kein Konsens unter dem medizi-
nischen Personal, den Eltern zur Aufklärung ihrer Kinder zu raten. Die 
Aufklärungsrate bzw. das Interesse an den Spenderdaten bleibt gering (vgl. 
ebd., S. 25f.). 

 
Norwegen, Finnland, Dänemark 
In Norwegen und Finnland gibt es seit 2003 bzw. 2006 jeweils ein zentrales 
Register, das die Daten aller Samenspender sammelt und so die Identifikat i-
on möglich macht. Demgegenüber steht die dänische Regelung, die dem 
Spender Anonymität zusichert. Dies gilt jedoch nur für den Fall, dass die 
DI von einem Arzt durchgeführt wird. Übernimmt dies z. B. eine Hebam-

 
 

31 Ein ausführlicher Überblick über bestehende gesetzliche Regelungen findet sich in der Expert i-

se, die im Rahmen dieses Forschungsprojektes erstellt wurde (Thorn 2011).  



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

49 

me, kann der Spender identifiziert werden. Eine weitere Besonderheit be-
steht darin, dass Hebammen auch lesbische Paare und alleinstehende Frau-
en behandeln dürfen; dies ist Ärzten nicht möglich (vgl. ebd., S. 26f.). 

 
Österreich und Schweiz 
In beiden Ländern gibt es ein Fortpflanzungsmedizingesetz, in der Schweiz 
seit 1998, in Österreich bereits seit 1992. In beiden Fällen werden die Akten 
an zentraler Stelle (in Österreich im Krankenhaus bzw. anschließend beim 
Landeshauptmann; in der Schweiz beim Eidgenössischen Amt für 
Zivilstandswesen) aufbewahrt. In Österreich können donogen gezeugte 
Kinder bereits mit 14 Jahren die Akten einsehen, in der Schweiz ist dies erst 
mit der Volljährigkeit möglich (vgl. ebd.). In der Schweiz ist zudem die 
Höchstzahl der DI pro Spender geregelt. 
 
Großbritannien 
Großbritannien regelte bereits 1990 mit dem Human Fertilisation and 
Embryology Act die DI. Anders als in Deutschland, wo ausschließlich die 
Samenspende erlaubt ist, gestattet Großbritannien auch die Eizellspende. 
Ähnlich wie in Schweden geht die juristische Vaterschaft auf den Part-
ner/Ehemann über, sofern die Samenspende in einer medizinischen Ein-
richtung erfolgte. Im Unterschied zu anderen EU-Ländern wird die Bera-
tung der Eltern ausschließlich von Psychologen oder Sozialpädagogen 
durchgeführt; die Teilnahme an der Beratung ist nicht verpflichtend. Durch 
den Einsatz ausgebildeten Personals soll sichergestellt werden, dass insbe-
sondere langfristige Folgen für die Familienbildung und die Entwicklung 
des Kindes bedacht werden. Im Jahr 2004 wurde mit dem United Kingdom 
Donor Link eine Einrichtung geschaffen, über die auf freiwilliger Basis 
Kontakt zwischen Spendern und Kindern sowie ihren möglichen Halbge-
schwistern hergestellt werden kann. Da bis zum Jahr 2005 in Großbritanni-
en für den Spender eine Anonymitätspflicht bestand, ist diese Plattform 
speziell für Spender und vor 2005 donogen gezeugte Kinder interessant. 
Auch in Großbritannien ist unbekannt, wie viele Kinder donogen gezeugt 
wurden. 
 
USA 
In den USA wurden Vereinbarungen, die die DI betreffen, durch die jewei-
ligen Bundesstaaten festgelegt. Des Weiteren gab es zahlreiche Grundsatz-
urteile, die die DI regeln (vgl. ebd., S. 31). So gibt es z.B. Übereinkommen, 
die die Zahl der Befruchtungen pro Spender definieren. Dabei handelt es 
sich nur um Empfehlungen, die rechtlich nicht bindend sind. Insbesondere 
in den USA besteht ein großer Markt an kommerziellen Samenbanken, aber 
auch Möglichkeiten der Leihmutterschaft.  
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die internationalen Regelun-
gen, die die assistierten Reproduktionstechniken betreffen, sehr unter-
schiedlich sind. Dennoch kann ein Trend zur Deanonymisierung der Spen-
der festgestellt werden, der mit einer stärkeren Berücksichtigung der Bedeu-
tung der Kenntnis der eigenen Herkunft einher geht. Gleichzeitig wird ei-
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nem erhöhten Interesse der Spender Rechnung getragen, Kontakt zu den 
donogen gezeugten Personen aufnehmen zu können. 

 
Gemeinsamkeiten von anonymer Geburt und Zeugung durch Spen-
dersamen 
Nachfolgend werden die Gemeinsamkeiten aufgelistet, die zwischen der 
anonymen Geburt und der Zeugung durch Spendersamen bestehen. Diese 
Gemeinsamkeiten betreffen das Wissen um die biologische Abstammung, 
die Aufklärung über die Zeugung/Geburt, die Dokumentation und wissen-
schaftliche Begleitung sowie die Tabuisierung der Zeugungs- und Her-
kunftsgeschichte. 

 
Wissen um die biologische Abstammung 
Nach Thorn ist „das Wissen um die Abstammung für alle Menschen unab-
hängig von ihrer Zeugungsart ein zentraler Aspekt für Entwicklung einer 
individuellen und konsistenten Identität und eines Selbstwerts“ (Thorn 
2011, S. 36). Wenngleich für Kinder, die anonym geboren oder in eine Ba-
byklappe gelegt wurden, keine Studienergebnisse vorliegen, kann aus Unter-
suchungen über donogen gezeugte Kinder geschlossen werden, dass die 
Kenntnis und das Wissen um die biologischen Abstammung auch für die 
anonym Geborenen bedeutsam ist. Gleiches gilt auch für Kinder, die adop-
tiert wurden und demnach nicht bei den biologischen Eltern aufwachsen. 
Thorn betont in diesem Kontext, dass eine frühe Aufklärung und ein mög-
licher Kontakt zu den leiblichen Eltern wichtig für eine „stabile psycholog i-
sche Entwicklung der Kinder“ sind (vgl. ebd., S. 37f.). 
 
Aufklärung 
Ähnlich wie bei der anonymen Kindesabgabe und der Adoption wird auch 
im Zusammenhang mit der Zeugung durch eine Samenspende die Aufklä-
rung der Kinder diskutiert. Aufbauend auf der Bedeutung des Wissens um 
die Herkunft und den Forschungsergebnissen über Adoptivkinder, betont 
Thorn (ebd., S. 38f.) die Wichtigkeit der Aufklärung über die Umstände der 
Zeugung bzw. Abgabe. 
 
Dokumentation und wissenschaftliche Begleitung 
Sowohl zur DI als auch zur anonymen Kindesabgabe fehlen zum Großteil 
wissenschaftliche Daten. Dies bezieht sich insbesondere auf die Datenlage 
zur Anzahl donogen gezeugter bzw. anonym geborener Menschen. Zudem 
liegen kaum wissenschaftliche Erkenntnisse über die Folgen für die Ent-
wicklung des Kindes nach einer anonymen Geburt bzw. der Zeugung mit-
tels Samenspende vor. Erkenntnisse aus diesem Bereich werden hauptsäch-
lich aus Adoptionsstudien abgeleitet, wobei es auch hier keine systematische 
Forschung in Deutschland gibt. Bis dato gibt es auch keine systematische 
Forschung über die psychosoziale Entwicklung der abgebenden Mut-
ter/Eltern (vgl. ebd., S. 41). Thorn kommt zu dem Schluss, dass es sich 
insbesondere bei der anonymen Kindesabgabe um eine „schnelle Lösung 
für eine extrem schwierige Situation“ (ebd., S. 40) handelt, über deren 
Langzeitwirkung auf die Beteiligten nichts bekannt ist. 
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Tabuisierung 
Ähnlich wie die DI ist auch die anonyme Abgabe eines Kindes gesellschaft-
lich tabuisiert. Dies liegt daran, dass die Anonymität der abgebenden Mutter 
durch die Einweihung von weiteren Personen gefährdet ist. Nach Thorn 
(ebd.) ist die DI ebenfalls noch stigmatisiert, obgleich die Aufklärungsrate 
über ihre Herkunft für donogen gezeugte Kinder steigt. 
 
Unterschiede zwischen anonymer Geburt und Zeugung durch Spen-
dersamen 
Nach der erfolgten Darstellung der Gemeinsamkeiten werden nun die Un-
terschiede zwischen der anonymen Geburt und der Zeugung durch Spen-
dersamen dargestellt. Diese betreffen drei Aspekte: Das Wissen um die 
Umstände der Geburt, die biologische Elternschaft sowie das Recht auf 
Wissen um die Abstammung. 

 
Wissen um Umstände der Geburt/der Zeugung 
Ein gravierender Unterschied zwischen anonym geborenen Kindern und 
Kindern, die durch eine Samenspende gezeugt wurden, besteht darin, dass 
es sich bei der letztgenannten Gruppe um Wunschkinder handelt. Dies zeigt 
sich z.B. darin, dass die Eltern zum Teil jahrelange medizinische Anstren-
gungen unternommen haben. Schwangerschaft und Geburt sind somit lang 
ersehnte und in der Regel positiv besetzte Ereignisse. Dies steht im Gegen-
satz zu anonym geborenen Kindern, die in der Regel – sofern sie davon 
Kenntnis erhalten – durch die Geburtsumstände und die Abgabe belastet 
sein können. Ähnlich wie bei Adoptivkindern kann hier unter Umständen 
vom „Verstoßen werden“ oder „Unerwünscht sein“ gesprochen werden 
(vgl. ebd., S. 38). 
 
Biologische Elternschaft 
Die biologische Elternschaft ist im Rahmen einer anonymen Geburt durch 
die Umstände, die zu der Wahl dieser Abgabeform geführt haben, für die 
Mutter/Eltern, negativ besetzt. Bei der Samenspende verhält sich dies an-
ders. Die biologische Elternschaft, die der Spender eingeht, unabhängig 
davon, ob er die Kinder kennt oder nicht, ist positiv besetzt, da sie Groß-
teils altruistisch motiviert ist (vgl. ebd., S. 16ff.). Auch die Verdrängung 
oder Verheimlichung der Schwangerschaft sowie die Abgabe des Kindes 
sind für die leibliche Mutter belastende Situationen, die kaum eine positive 
Deutung der Elternschaft zulassen. Wiemann (zit. nach Thorn 2011, S. 38) 
geht davon aus, dass viele Frauen nach der Adoptionsfreigabe ihres Kindes 
diesen Schritt bereuen und aufgrund dieses Lebensereignisses depressive 
Erkrankungen entwickeln. Wiemann (2003) geht davon aus, dass die heimli-
che Abgabe eines Kindes eine zusätzliche Belastung darstellt, da die Frauen 
in der Regel mit niemand über die anonyme Abgabe des Kindes sprechen 
können. 
 
Recht auf Wissen um die Abstammung 
Adoptionsunterlagen müssen in Deutschland 60 Jahre verwahrt werden, die 
Aufbewahrungsfrist der Unterlagen, die eine DI dokumentieren, wurde von 
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zehn auf 30 Jahre erhöht. Adoptierten und Personen, die mittels DI gezeugt 
wurden (und die von diesem Umstand Kenntnis haben), ist es durch die 
lange Aufbewahrungsfrist möglich, Einsicht in die entsprechenden Doku-
mente zu nehmen und dadurch Informationen über ihre biologischen El-
tern zu erhalten. Anonym geborene Kinder haben demgegenüber keinerlei 
Möglichkeiten, Auskünfte über ihre leiblichen Eltern zu erhalten, da auf-
grund der Anonymität kein Zugang zu diesen Daten existiert. Während bei 
anonym geborenen Kindern eine öffentliche Diskussion über das Recht des 
Wissens auf ihre Herkunft stattfindet, steht dies bei Kindern, die mittels 
Samenspende gezeugt wurden, aus (vgl. ebd., S. 42). 

 
Abschließend kann festgehalten werden, dass es sowohl Unterschiede als 
auch zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen donogen gezeugten und ano-
nym geborenen Kindern gibt. Nach Thorn ist „das Wissen um die biologi-
sche Abstammung und die Möglichkeit Kontakt mit den biologischen El-
tern herzustellen […] von zentraler Bedeutung für die Entwicklung einer 
kohärenten Identität“ (ebd., S. 42). Eine frühe Aufklärung der Kinder ist 
dabei von großer Bedeutung, dies betrifft sowohl mit Spendersamen ge-
zeugte als auch anonym geborene Kinder. Des Weiteren weist Thorn darauf 
hin, die Komplexität der beiden Themen nicht außer Acht zu lassen, da 
beide Themen keine einfachen Lösungen für komplexe Themen darstellen. 
So ist „die anonyme Geburt keine unproblematische Antwort auf eine 
schwierige Lebenssituation“ (ebd., S. 43). 

 

3.4 Bindungsentwicklung 

Die hier vorgestellten Konzepte der Bindungstheorie beleuchten Aspekte, 
die in Bezug auf die Unterbringung und die Entwicklung der Bindungs- 
bzw. Beziehungsfähigkeit von Kindern, die anonym abgegeben wurden, 
hilfreich sein können. In der Diskussion um Angebote zur anonymen Kin-
desabgabe spielen Aspekte, die sich mit dem frühkindlichen Bindungsver-
halten befassen, eine wichtige Rolle. Zum Teil werden Kinder aus einem An-
gebot zur anonymen Kindesabgabe nach der ersten Versorgung direkt in po-
tentielle Adoptivfamilien anstatt in achtwöchige Kurzzeitpflege vermittelt. 
Dieses Vorgehen soll die Neugeborenen davor bewahren, sich innerhalb 
weniger Wochen wiederholt an neue Bezugspersonen gewöhnen zu müs-
sen.32  

Aspekte der frühkindlichen Bindung findet heute in Deutschland vor al-
lem in den Bereichen Adoptiv- und Pflegekinder (Brisch/Hellbrügge 2006) 
und der außerhäusliche Betreuung von Kleinkindern (Becker-Stoll/Textor 
2007, Becker-Stoll et al. 2009) sowie in der allgemeinen Bindungsforschung 
(Grossmann und Grossmann 2004) Beachtung. 

Die Bindungsforschung geht auf den englischen Kinderarzt und -
psychiater John Bowlby (1907 – 1990) und die kanadische Psychologin Ma-
ry Ainsworth (1913 – 1999) zurück. Durch eine Reihe von Verhaltensmus-

 
 

32  Die empirischen Ergebnisse dazu werden in Kapitel 5.3.3 ausführlich dargestellt. 
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tern ist es einem Säugling möglich, aktiv (durch weinen, schreien, lächeln) 
Kontakt und Nähe zu Personen in seinem Umfeld herzustellen. Ausgehend 
von Bowlbys Theorie besteht das angeborene Bedürfnis des Säuglings da-
rin, sich an Personen zu binden, die mit Kontinuität und Regelmäßigkeit 
auf seine Bedürfnisse reagieren. Bezugspersonen dienen dem Neugebore-
nen in erster Linie dazu, in Situationen, die Angst oder Stress auslösen, 
Schutz und emotionale Sicherheit zu finden. Sein Bindungsverhalten zielt 
darauf ab, Nähe und Geborgenheit durch die von ihm bevorzugte Person 
zu erfahren. Die Bindungsentwicklung ist ein fließender Prozess, der in den 
ersten Lebensjahren des Kindes stattfindet und in vier, sich überlappende 
Phasen eingeteilt werden kann. In der Phase der „vorbereitenden Anhäng-
lichkeit“ (0-3 Monate) ist das Neugeborene allgemein sozial ansprechbar 
und trifft keine Unterscheidungen zwischen Personen. Während der Phase 
der „entstehenden Bindung“ (3-6 Monate) beginnt sich der Säugling an ei-
ner bzw. einigen wenigen Personen zu orientieren. Während der Phase der 
„ausgeprägten Bindung“ (6-12 Monate) versucht das Kleinkind aktiv, Nähe 
zu einer bestimmten Person durch Fortbewegung und Kommunikation 
herzustellen. Die Freundlichkeit gegenüber unbekannten Personen nimmt 
ab, die Bezugsperson dient als sichere Basis, die Explorationsverhalten er-
möglicht. In der Phase der „Zielkorrigierenden Partnerschaft (12-36 Mona-
te) lernt das Kind, eigene Ziele von den Zielen und Motiven der Bezugsper-
son zu unterscheiden. Es versucht, durch zielkorrigierendes Verhalten die 
Pläne zu synchronisieren. Die Bindung zwischen einem Kind und einer 
Bezugsperson ist ein überdauerndes und stabiles Gefühl. Demgegenüber 
wird Bindungsverhalten nur sichtbar, wenn das Kind in bestimmten Situat i-
onen belastet oder verunsichert ist. Im Verlauf des ersten Lebensjahres bil-
den Kinder eine Hierarchie der Bindungen an bestimmte Bezugspersonen 
heraus. Sie können sich also an mehrere Personen binden, allerdings diffe-
riert die Stärke der Bindung und es entwickelt sich die Bindung an eine 
primäre Hauptperson. Dies muss nicht zwangsläufig die Mutter sein, bzw. 
es muss sich bei den „Eltern“ nicht um genetisch verwandte Personen han-
deln (vgl. Brisch/Hellbrügge 2006, S. 235ff.)  

Die Qualität der Bindung ist abhängig von den in der Beziehung gesam-
melten Interaktionserfahrungen zwischen Kind und Erwachsenen, die wie-
derum durch die eigenen Erfahrungen der Bezugspersonen geprägt sind. 
Sind die Eltern fähig, die Bedürfnisse eines Säuglings wahrzunehmen, rich-
tig zu interpretieren und adäquat darauf zu reagieren, kann sich aufgrund 
dieser positiven Erfahrungen eine sicherere Bindung aufbauen. Misslingt 
dieser Prozess kann sich folglich keine sichere Bindung entwickeln. Kom-
plementär zum Bindungsverhalten steht das Explorationsverhalten, das 
aktiviert wird, wenn das Bedürfnis nach Bindung erfüllt ist. Wenn ein Kind 
sicher gebunden ist, kann es neugierig und interessiert seine Umwelt erkun-
den und bei Angst oder Gefahr zur Bezugsperson zurückkehren, die ihm 
Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Von Ainsworth wurden im Rah-
men einer standardisierten Testsituation („Fremde Situation“) ursprünglich 
drei Bindungstypen definiert (Ainsworth in Schneider/Markgraf 2009, 
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S. 62).33 Ein Kind mit sicherem Bindungsmuster (B) hat aufgrund positiver 
und konstanter Erfahrungen Vertrauen in die primäre Bezugsperson. Im 
Falle einer Trennung zeigt das Kind Bindungsverhalten (weinen, nachlau-
fen), lässt sich jedoch schnell trösten. Bei der Rückkehr der Bezugsperson 
zeigt das Kind Freude, sucht Trost und Sicherheit. Es kehrt nach kurzer 
Zeit zu seinem Spiel- und Explorationsverhalten zurück. Ein Kind, das ein 
unsicher-vermeidendes Bindungsmuster aufweist (A), hat die Erfahrung 
gemacht, dass die Bezugsperson inadäquat und wenig feinfühlig auf seine 
Bedürfnisse reagiert. Bei Abwesenheit der Bezugsperson zeigt das Kind 
keine offensichtlichen Zeichen von Vermissen oder Beunruhigung. Bei der 
Rückkehr wird diese ablehnend behandelt bzw. ignoriert. Bei unsicher-
ambivalenten Bindungsmuster (C) hat das Kind wiederholt inkonsistentes 
Verhalten der Bezugsperson erfahren. Die Trennung von der Bezugsperson 
löst heftigste Proteste aus. Bei deren Rückkehr lässt sich das Kind kaum 
beruhigen und zeigt ambivalente Verhaltensweisen wie einerseits das Su-
chen von Nähe und andererseits aggressive Abwehrreaktionen. Bei einer 
später durchgeführten Studie wurde eine weitere Gruppe definiert, die keins 
von Ainsworth beschriebenen Bindungsmuster aufwiesen (Main/Solomon 
1986). Im Rahmen eines desorganisierten/desorientierten Bindungsmusters 
(D) ist die Bezugsperson gleichzeitig Quelle von Angst und Sicherheit. Dem 
entsprechend sind die Verhaltensweisen des Kindes instabil und emotional 
widersprüchlich. Kinder, die diesem Typus zugeordnet werden können, sind 
häufig Opfer von Vernachlässigung, Misshandlungen oder Missbrauch.  

Können Kinder aufgrund ihrer Umwelterfahrungen kein organsiertes 
Bindungsverhalten aufbauen besteht für sie die Gefahr eine Bindungsstö-
rung zu entwickeln. Im Rahmen einer reaktiven (gehemmten) Bindungsstö-
rung (ICD 10 F 94.1)34, die innerhalb der ersten fünf Lebensjahre auftritt, 
kommt es zu einer Einschränkung der sozialen Funktionen sowie zu emoti-
onalen Auffälligkeiten. Bei der Bindungsstörung des Kindesalters mit Ent-
hemmung (ICD 10 F 94.2), die ebenfalls in den ersten fünf Lebensjahren 
entsteht, sich jedoch häufig aus der reaktiven Bindungsstörung entwickelt, 
stehen die gestörten sozialen Fähigkeiten im Vordergrund. Emotionale 
Problematiken können diese begleiten. Gelingt es Kindern ein organisiertes 
Bindungsverhalten aufzubauen, kann dies als Schutzfaktor für eine gelun-
gene Entwicklung gesehen werden. Abhängig vom Grad der Bindungssi-
cherheit (sicher, unsicher/vermeidend, unsicher/ambivalent) sind diese 
Kinder wenig irritierbar, beziehungsfähig und sich in hohem Maße ihrer 
Selbst, ihren Wünschen und Bedürfnissen bewusst; kognitive, emotionale 
und soziale Fähigkeiten entwickeln sich positiv. 
Wie im Rahmen der vorgestellten Bindungstheorie deutlich wurde, ist die 
Bindungsentwicklung ein fließender Prozess, der innerhalb der ersten Le-

 
 

33 Vorausgegangen war dieser Laborsituation die Verhaltensbeobachtung unter Alltagsbedingun-

gen (u.a. durch Ainsworth in Uganda, 1967), wobei hier das sichere bzw. unsichere Bindungs-

verhalten von Kindern beschrieben wurde. 

34 Hierbei handelt es sich um das „International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems“. Dies ist ein wissenschaftlich weltweit anerkanntes Diagnoseklassifikations- 

und Verschlüsselungssystem, das psychische Störungen erfasst.  
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bensjahre stattfindet. Innerhalb der ersten Wochen ist ein Neugeborenes 
generell sozial ansprechbar und nicht an einer bestimmten Person orien-
tiert. Im weiteren Verlauf bindet es sich an eine bzw. einige wenige Bezugs-
personen und entwickelt eine Hierarchie der Bindungspersonen. Wichtig 
für die Entstehung einer sicheren Bindung ist die Fähigkeit der Bezugsper-
son(en), angemessen und prompt auf die kindlichen Bedürfnisse zu reagie-
ren und dem Kind dadurch Sicherheit und Stabilität zu vermitteln. Ein 
Kind kann zu jeder Person, die diese elterliche Kompetenz und Feinfühlig-
keit aufweist, eine stabile Bindung aufbauen. Eine genetische Verwandt-
schaft ist hierbei nicht ausschlaggebend.  
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4 Forschungsdesign des Projektes 

4.1 Zielsetzung und Fragestellungen 

Wie der aufgearbeitete Forschungsstand gezeigt hat (vgl. Kapitel 3), fehlen 
umfassende aktuelle Informationen über die Anzahl, die Art und die Ausrich-
tung der Träger, die Babyklappen oder anonyme Geburt anbieten. Ebenso 
wenig bekannt sind die jeweiligen Beratungsangebote und –verläufe oder die 
Verfügbarkeit bzw. die Zielsetzung und Verbreitung von Informationsmateria-
lien. Hintergrundinformationen über die Finanzierung der Angebote, die Qua-
lifikationen der Mitarbeiter/innen und die Öffentlichkeitsarbeit der einzelnen 
Träger sind ebenfalls nur rudimentär vorhanden. Zudem sind Kooperationen 
und Vorgehensweisen mit den beteiligten Behörden sowie Vernetzung mit 
anderen Partnern nicht ausreichend bekannt bzw. dokumentiert. 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) beauftragte deshalb das Deutsche Jugendinstitut mit der Durch-
führung einer bundesweiten Studie zur anonymen Kindesabgabe. In der gut 
zweijährigen Projektlaufzeit sollte erstmals eine Gesamtübersicht über die in 
Deutschland vorhandenen Angebote der anonymen Kindesabgabe und deren 
Inanspruchnahme erstellt werden. Zudem werden grundlegende Informatio-
nen aus Sicht der Jugendhilfe und der Träger erhoben, die sich auf die gängige 
Praxis der Betreibung von Babyklappen sowie der Durchführung anonymer 
Geburt und den bisher im Rahmen dieser Angebote gesammelten Erfahrungen 
beziehen. Weder beim Statistischen Bundesamt noch bei den Landesjugendäm-
tern liegen Zahlen vor, wie viele Kinder anonym geboren oder in Babyklappen 
gelegt wurden. Eine bundesweite Befragung der Jugendämter in Deutschland 
ist somit der einzige Weg, um diese Informationen zu erhalten.35 

Die Befragung der Jugendämter hatte zum Ziel, Informationen zu folgen-
den Aspekte zu sammeln:  
 Wie viele Angebote zur anonymen Kindesabgabe sind in Deutschland 

vorhanden?  
 Welche bestehenden oder geplanten Kooperationen zwischen Jugendäm-

tern und Betreibern von Angeboten anonymer Kindesabgabe existieren? 

 Wie viele anonym abgegebene Kinder wurden bisher den Jugendämtern 
nach ihrer Abgabe gemeldet? 

 Wie verläuft eine gewünschte Rücknahme durch die leibliche Mut-
ter/Eltern, nachdem die Anonymität aufgegeben wurde?  

 

Einige Fragen wurden sowohl den Jugendämtern als auch den Trägern gestellt, 
um so einen Vergleich der Daten zu ermöglichen. Dabei handelte es sich um 
die Anzahl der Angebote, die Anzahl anonym geborener Kinder sowie der 
Kooperationen. In anderen Themenbereichen unterschieden sich die Fragen, 
da bestimmte Aspekte nur von den Jugendämtern bzw. nur von den Trägern 

 
 

35 Eine Befragung der Standesämter oder Schwangerschaftsberatungsstellen war aus methodi-

schen Gründen nicht möglich, siehe hierzu Kapitel 4.2.  
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beantwortet werden konnten. In einer zweiten schriftlichen Fragebogenerhe-
bung wurden die Träger befragt, um folgende Fragestellungen zu beantworten:  
 Wie viele Kinder wurden bisher anonym geboren, übergeben oder in 

eine Babyklappe gelegt? 
 Welche Kooperationen bestehen zwischen Betreibern von Angeboten 

anonymer Kindesabgabe und Jugendämtern? 

 Welche Handlungsabläufe sind formalisiert, und wie sehen diese Rege-
lungen aus? 

 Wie werden die Angebote finanziert? 
 Wird Öffentlichkeitsarbeit betrieben und in welcher Form? Welche 

rechtlichen Informationen werden den Frauen gegeben?  
 Wie ist das Angebot in andere, weiterführende oder ergänzende Bera-

tungsstrukturen eingebettet? 
 Welche Unterstützungsmöglichkeiten werden den Müttern angeboten?  

 Bietet der Träger selbst Beratung an? Wenn ja, wie sieht das Beratungs-
konzept aus, und aus welcher fachlichen Perspektive wird beraten?  

 Welche sozialen Gruppen nutzen das Angebot, und in welchen Lebenssitu-
ationen befinden sich diese Frauen? 

 Wie ist das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den Frauen, die sich ent-
schließen ihre Anonymität aufzugeben, und denjenigen, die in der Ano-
nymität verbleiben? 

 
Die Erhebung der Datenlage bezüglich der an den verschiedenen Orten prak-
tizierten Konzepte und Kooperationen, der tatsächlichen Fallzahlen und der 
jeweiligen Verläufe und Hintergründe erfolgte auch hinsichtlich der Gewin-
nung von Hinweisen, ob und gegebenenfalls wie Frauen mit einem entspre-
chenden Beratungs- und Hilfsangebot präventiv erreicht bzw. wie bereits be-
stehende Beratungskonzepte besser in der Öffentlichkeit kommuniziert wer-
den können. Um dieser Fragestellung zu entsprechen, wurden qualitative In-
terviews mit Müttern geführt, die ein Angebot der anonymen Kindesabgabe in 
Anspruch genommen haben. Dieser Arbeitsschritt sollte die Datenlage zu den 
Entscheidungsprozessen und Einflussfaktoren für eine anonyme Geburt oder 
die Nutzung einer Babyklappe anreichern. Der Zugang zu den betroffenen 
Frauen gestaltete sich aus einer Vielzahl von Gründen schwierig (vgl. Kapitel 
4.4). In leitfadengestützten Interviews wurden die betroffenen Frauen zu ihrer 
Lebenssituation und nach den Beweggründen befragt, die sie zur Anonymität 
und ggf. zur Aufgabe der Anonymität bewogen haben. Im Einzelnen wurden 
u.a. folgende Aspekte thematisiert: 
 Wie war die Lebenssituation der abgebenden Mutter zur Zeit der 

Schwangerschaft/Geburt?  
 Wie lief der Entscheidungsprozess für eine anonyme Geburt oder ein 

Ablegen des Kindes in eine Babyklappe? Welche Abwägungen haben die 
Frauen vorgenommen? 

 Wem gegenüber bestand der Wunsch nach Anonymität? 
 Was hat sie dabei unterstützt aus der Anonymität herauszutreten? 
 Welche Unterstützungsmöglichkeiten hätten sie zum Zeitpunkt der 

Schwangerschaft benötigt? 
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Über den gesamten Zeitraum der Untersuchung erfolgte eine Projektbeglei-
tung durch zwei Gremien. Dabei handelt es sich erstens um den Wissen-
schaftliche Beirat36, der an der Präzisierung des Forschungsdesigns, der 
Entwicklung der Erhebungsinstrumente sowie der Einordnung und Validie-
rung der Forschungsergebnisse beteiligt war. Bei der Einberufung des Bei-
rates, die in enger Abstimmung mit dem BMFSFJ erfolgte, wurde darauf 
geachtet, dass unterschiedliche Fachrichtungen vertreten waren, um alle 
relevanten Aspekte des Themas abzudecken. Der Wissenschaftliche Beirat 
hat das Erhebungsdesign und die -instrumente diskutiert und wurde von 
den Projektmitarbeiterinnen fortlaufend über den Stand der Ergebnisse der 
Erhebungen informiert.  

Zweitens wurde, ebenfalls in Abstimmung mit dem BMFSFJ, ein Träger- 
und Praxisforum einberufen, dem Vertreter/innen der Träger anonymer 
Kindesabgabe, der Fachreferate der Wohlfahrtsverbände sowie der Jugend-
hilfe angehörten. Die Integration dieser Expert/innen in die Untersu-
chungsarchitektur war u.a. auch von methodischem Interesse, um das Pro-
jekt im Bereich der anonymen Kindesabgabe agierenden Institutio-
nen/Organisationen bekannt zu machen, die Zugangsschwelle zu senken 
und Beratung bezüglich inhaltlicher und methodischer Aspekte zu erhalten. 
Da das Projekt in hohem Maße auf die Selbstauskünfte der Träger angewie-
sen war, konnte im Rahmen des Forums für deren Unterstützung geworben 
werden. Zudem war von Projektbeginn an absehbar, dass die Akquisition 
von Interviewpartnerinnen, d.h. von Frauen, die ein anonymes Angebot 
genutzt haben, ausschließlich über die beteiligten Träger erfolgen kann. Das 
Träger- und Praxisforum tagte zweimal, davon zum Abschluss einmal ge-
meinsam mit dem Wissenschaftlichen Beirat. Im Rahmen dieses Ab-
schlussworkshops wurde eine Auswahl zentraler Ergebnisse vorgestellt, die 
diskutiert und von den Teilnehmer/innen entsprechend ihres professionel-
len Hintergrunds eingeordnet wurden.  

Ergänzend zu den beschriebenen empirischen Untersuchungsabschnitten 
wurden Expertisen zu relevanten thematischen Schnittstellen vergeben. 
Dabei handelte es sich um eine Expertise zum Thema Neonatizid37, um den 
Forschungsstand sowie aktuelle Zahlen aufzuarbeiten. Die Expertise basiert 
auf den Ergebnissen des Forschungsprojektes „Tötungsdelikte an Kindern“ 
des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachen.38 

Die zweite Expertise, die im Rahmen des Projektes erstellt wurde, be-
fasst sich mit der donogenen Insemination. Dieses Thema wurde ausge-
wählt, da dort wie auch bei der anonymen Kindesabgabe bindungstheoreti-
sche Konstrukte relevant sind. Ähnlich wie anonym geborene Kinder, die 
nicht bei den biologischen Eltern aufwachsen, ist dies bei donogen gezeug-

 
 

36 Eine Übersicht über die Mitglieder des Träger- und Praxisforums sowie des Wissenschaftlichen 

Beirates findet sich im Anhang. 

37 Die Expertise wird in Kapitel 3.2 ausführlich dargestellt. 

38 Hinweise über das Forschungsprojekt Tötungsdelikte an Kindern finden sich un-

ter:www.kfn.de/Forschungsbereiche_und_Projekte/Viktimisierung/Toetungsdelikte_an_Kindern.

htm sind Hinweise über das Forschungsprojekt „Tötungsdelikte an Kindern“ zu finden.  
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ten Personen der Fall. Zudem sind beide Gruppen damit konfrontiert, dass 
sie möglicherweise nicht über ihre Herkunft informiert sind.  

Das Forschungsprojekt war modular konzipiert, wobei die Module einer-
seits inhaltlich aufeinander aufbauten und andererseits unterschiedliche 
Fragestellungen und Perspektiven berücksichtigten. Modul 1 befasste sich 
mit der Erfassung der gängigen Praxis durch quantitative Erhebungen bei 
Jugendämtern und den Betreibern der Angebote der anonymen Kindesab-
gabe. Zusätzlich zu den schriftlichen Befragungen wurden Interviews mit 
Mitarbeiter/innen der Jugendämter und der Träger sowie ein Workshop 
durchgeführt. In Modul 2 wurden Frauen, die ein Angebot der anonymen 
Geburt oder eine Babyklappe in Anspruch genommen haben, in qualitati-
ven Interviews zu ihrer Lebenssituation, ihrer Motivation sowie zur Inter-
pretation ihres Handelns befragt. 

 

4.2 Erfassung der gängigen Praxis von Jugend-
ämtern und Trägern: Methodisches Vorgehen 

Die Befragung der Jugendämter diente dazu, im Rahmen einer bundesweiten 
Bestandsaufnahme eine Gesamtübersicht über die Anzahl der bestehenden 
Angebote zu schaffen, aktuelle Zahlen über anonym geborene oder abgelegte 
Kinder zu ermitteln und die unterschiedlichen Kooperationsstrukturen zwi-
schen den Jugendämtern und den Trägern zu erfassen. Zu diesem Zweck wur-
de ein Fragebogen39 zur Befragung der Jugendämter entwickelt, der ab De-
zember 2009 einen Pretest durchlief. Vor dem Erhebungsbeginn wurde eine 
Datenbank mit den Adressen aller Jugendämter im Bundesgebiet erstellt. Die-
ser Fragebogen inklusive eines adressierten und frankierten Rückumschlages 
wurde im Januar 2010 an alle deutschen Jugendämter versandt. Der Fragebo-
gen wurde an die Amtsleitungen mit der Bitte geschickt, den Fragebogen gege-
benenfalls an die zuständige Person weiterzuleiten. Die Befragung der Jugend-
ämter wurde von den kommunalen Spitzenverbänden unterstützt. Ein gemein-
sames Unterstützungsschreiben, das die Bedeutung der Befragung betonte und 
zur Mitarbeit aufrief, lag den Fragebögen bei. Um den Rücklauf zu erhöhen, 
wurde Anfang März 2010 ein Erinnerungsschreiben an alle Jugendämter ge-
schickt, eine zweite Erinnerung erfolgte Ende März 2010 per Email. Der Fra-
gebogen der Jugendamtserhebung umfasst die folgenden Themenblöcke: 
 Fragen zum Jugendamt (besteht im Jugendamtsbezirk eine eigene Adop-

tionsvermittlungsstelle?, in welchen Bereichen erfolgt eine Zusammenar-
beit?) 

 Grunddaten zur Gebietskörperschaft 
 Adoption allgemein (Anzahl der Fremdadoptionen, Anzahl von Adopti-

onsvormundschaften in Fällen in denen die Eltern unbekannt waren, 
Anzahl der Kinder, die anonym geboren, übergeben oder in eine Baby-
klappe gelegt wurden) 

 
 

39 Alle eingesetzten Erhebungsinstrumente sind im Anhang dokumentiert.  
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 Babyklappen (Anzahl der Angebote, Name des Trägers, Kooperations-
vertrag und seine Inhalte, Zeitraum, in dem Information über in Baby-
klappe gelegtes Kind erfolgt, rechtlicher Regelungsbedarf) 

 Anonyme Geburt (Anzahl der Angebote, Name des Trägers, Kooperati-
onsvertrag und seine Inhalte, Zeitraum, in dem Information über in 
anonym geborenes Kind erfolgt, rechtlicher Regelungsbedarf) 

 Anonyme Übergabe (Anzahl der Angebote, Name des Trägers, Koopera-
tionsvertrag und seine Inhalte, Zeitraum, in dem Information über ano-
nym übergebenes Kind erfolgt, rechtlicher Regelungsbedarf) 

 
Bei der Konzeption der Studie wurde die Möglichkeit einer Befragung der 
Standesämter erwogen, um valide Daten über die Zahl anonym geborener 
Kinder, anonym übergebener und in Babyklappen gelegter Kinder zu erhal-
ten. Dieses Vorhaben wurde nach Beginn des Projektes im Rahmen einer 
Sitzung des Wissenschaftlichen Beirates diskutiert. Im Anschluss wurden 
bei den zuständigen Bundesministerien (BMI und BMJ) und einem Amtsge-
richt Informationen zu diesem Vorgehen eingeholt. Nach Aussagen der 
Behörden ist die Abfrage dieser Daten über die Standesämter nicht mög-
lich, da in diesen Einrichtungen keine einheitliche Software zur Verfügung 
steht, über die relevante Daten abgerufen werden könnten. Eine weitere 
Option Fallzahlen zu anonym geborenen/abgegebenen Kindern zu erhe-
ben, lag in der Abfrage bei den Familiengerichten. Diese Möglichkeit der 
Datenerhebung schied ebenfalls aus. Eine bundesweite, manuelle Durch-
sicht sämtlicher Adoptionsunterlagen für den Zeitraum 1999 bis 2009 wäre 
hierfür notwendig gewesen, wofür ein immenser Zeit- bzw. Arbeitsaufwand 
vonnöten gewesen wäre. 

Im Rahmen des Projektes wurde diskutiert, ob zusätzlich zu den beiden 
Träger- und Jugendamtsbefragungen eine dritte Befragung aller Schwanger-
schafts(konflikt)beratungsstellen durchgeführt werden sollte. Die folgenden 
Gründe führten dazu, dass diese Beratungsstellen nicht zusätzlich befragt 
wurden. Lediglich die Schwangerschaftsberatungsstellen wurden in Rahmen 
der Trägerbefragung befragt, insoweit sie ein Angebot zur anonymen Ge-
burt vorhielten. 

Ein Punkt, der gegen eine Erhebung bei allen Schwangerschafts-
(konflikt)beratungsstellen sprach, war die Annahme, dass ein Großteil der 
Frauen, die später ein Angebot zur anonymen Kindesabgabe nutzen, ihre 
Schwangerschaft nicht zu Beginn, sondern erst zu einem fortgeschrittenem 
Zeitpunkt oder bei Eintreten der Geburt wahrnehmen. Schwanger-
schafts(konflikt)beratungsstellen werden i.d.R. mit Beratungsanfragen zum 
Schwangerschaftsabbruch oder aber z.B. finanziellen oder materiellen Hil-
fen assoziiert. Es ist daher fraglich, ob die Schwangerschafts(konflikt)-
beratungsstellen für Frauen, die ihre Schwangerschaft nach dem dritten 
Monat feststellen, als Beratungsinstanz unter den bislang gegebenen Um-
ständen in Frage kommen. Zudem kommt bei Frauen, die später die ano-
nyme Abgabe des Kindes nutzen, häufig hinzu, dass in mehr oder weniger 
hohem Maße Verdrängungsmechanismen auftreten, die eine aktive Ausei-
nandersetzung mit der Schwangerschaft erschweren bzw. unmöglich ma-
chen. Die Frauen nehmen sich häufig nicht als schwanger wahr und wenden 
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sich auch aus diesem Grund nicht an eine Schwangerschafts(konflikt)bera-
tungsstelle, weil sie sich als „Nicht-Schwangere“ möglicherweise thematisch 
nicht angesprochen fühlen. 

Des Weiteren sind mehrere Träger, die im Rahmen dieses Projektes be-
fragt wurden, Träger unterschiedlicher Hilfsangebote, z.B. eines Angebotes 
zur anonymen Kindesabgabe und einer Schwangerschafts(konflikt)bera-
tungsstelle. Die befragten Mitarbeiterinnen können also sowohl zu den 
Problemen von Frauen, die sich für eine anonyme Kindesabgabe entschei-
den als auch über Klientinnen, die ein anders gelagertes Problem im Rah-
men ihrer Schwangerschaft haben, Auskunft geben. Weitere Träger hielten 
bis 1999 eine Schwangerschafts(konflikt)beratungsstelle vor, die Beratung 
nach § 219 StGB durchführten. Nachdem Papst Johannes Paul II dies je-
doch durch sein Jurisdiktionsprimat untersagte, war die Beratung nach 
§ 219 StGB nicht mehr möglich. Gleichwohl bieten diese Einrichtungen 
immer noch Beratungen für Schwangere an, allerdings nicht mehr auf der 
gesetzlichen Grundlage, der eine straffreie Abtreibung ermöglicht. Die Be-
raterinnen, die in diesem Bereich gearbeitet hatten, wechselten in andere 
Bereiche der Beratungsstellen, u.a. auch in die Beratung von Klientinnen, 
die ihr Kind anonym entbinden, anonym übergeben oder in eine Babyklap-
pe legen wollten oder diesen Schritt bereits vollzogen haben. Dies zeigt, 
dass in der Befragung der Träger Einrichtungen vorhanden waren, deren 
Mitarbeiterinnen Einblick in beide Themenbereiche haben und zu den 
grundlegenden Umständen der betroffenen Frauen Auskunft geben können. 
Zusätzlich waren auch einige Jugendamtsmitarbeiter/innen durch die Bera-
tung von Frauen, die über die Adoptionsfreigabe ihres ungeborenen Kindes 
nachdachten, über Konflikte, die der Entscheidung der Frauen zugrunde 
lagen, informiert und konnten darüber berichten Eine Befragung aller in 
Deutschland existierenden Schwangerschafts(konflikt)beratungs-stellen, die 
von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) mit derzeit 
mehr als 1.500 angegeben wird40, hätte aus den beschriebenen Gründen in 
keiner Relation zu den zu erwartenden Ergebnissen gestanden. 

Zur Befragung der Träger anonymer Geburt und/oder anonymer Übergabe 
und den Trägern von Babyklappen wurde ab Januar 2010 eine weitere Daten-
bank mit den ermittelten Kontaktdaten der Träger erstellt. Diese basierte größ-
tenteils auf eigener Internetrecherche und wurde durch Kontaktdaten über die 
Träger, die die Jugendämter in der schriftlichen Befragung mitgeteilt hatten, 
ergänzt. Zudem stellten die Trägervereine Listen ihrer Ortsvereine zur Verfü-
gung. In dieser zweiten bundesweiten Fragebogenaktion wurden die Träger 
von Babyklappen und anonymer Geburt zu Fallzahlen, Beratungskonzepten, 
Kooperationsstrukturen, formalen Abläufen und zur gängigen Praxis befragt. 
Für die drei Angebotstypen wurden unterschiedliche Fragebögen entwickelt, 
jeweils einer für Angebote der anonymen Geburt, der (relativ selten praktizier-
ten) anonymen Übergabe sowie der Babyklappe. Aufgrund der unterschiedli-
chen Ausrichtungen und Konzepte der Angebote war die Erstellung spezifi-
scher, auf das entsprechende Angebot zugeschnittener Fragebögen erforder-
lich. Auf diesem Weg konnte gewährleistet werden, dass die individuellen 

 
 

40 http://www.familienplanung.de/index.php?id=53 (20.07.2011) 



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

62 

Konzepte und Handlungsabläufe sowie die Unterschiede zwischen den Ange-
boten erfasst werden können. 

Auf der ersten Sitzung des Wissenschaftlichen Beirates wurden die Frage-
bögen vorgestellt, ausführlich diskutiert und im Anschluss überarbeitet. Nach-
dem im Mai 2010 der Versand der Pretest-Fragebögen stattgefunden hatte, 
wurde nach deren Rücksendung eine erneute Anpassung vorgenommen. Der 
Versand an die Träger der Angebote anonymer Kindesabgabe erfolgte Anfang 
Juni 2010. Sofern es sich bei den angeschriebenen Trägern um Ortsvereine 
eines bundesweit agierenden Wohlfahrtsverbandes handelte, lag ein Schreiben 
des Bundesverbandes bei, aus dem hervorging, dass dieser die Befragung un-
terstützt und seine Mitglieder zur Mitarbeit aufruft. Ein adressierter und fran-
kierter Rückumschlag war beigefügt. 

Diese drei Erhebungsinstrumente gliedern sich wie folgt auf: 

Fragebogen zum Konzept der Babyklappe 
 Daten zum Konzept der Babyklappe 
 Kooperationsstrukturen 
 Rechtliche Grundlagen 
 Bekanntmachung des Angebotes 
 Zuständigkeiten und Abläufe 
 Informationen zur Babyklappe 
 Angaben zu den Kindern 
 Informationen zu den abgebenden Müttern 

Fragebogen zum Konzept der anonymen Geburt 
 Daten zum Konzept der anonymen Geburt 
 Kooperationsstrukturen 
 Rechtliche Grundlagen 
 Bekanntmachung des Angebotes 
 Zuständigkeiten und Abläufe 
 Informationen zur anonymen Geburt 
 Angaben zu den anonym geborenen Kindern 
 Informationen über die Mütter 
 Allgemeines 

Fragebogen zum Konzept der anonymen Übergabe 
 Daten zum Konzept der anonymen Übergabe 
 Angaben zu den Kindern 

 
Vor Ablauf der Rücksendefrist Anfang Juli 2010 wurden die SPSS-
Datenmasken erstellt, so dass beim Eingang der Fragebögen mit der Datenein-
gabe begonnen werden konnte. Mitte Juli 2010 wurde ein Erinnerungsschrei-
ben an die Träger versandt, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht geantwor-
tet hatten. In einigen wenigen Fällen verzögerte sich der Rücklauf bis Februar 
2011. Dies lag unter anderem an Träger- bzw. trägerinternen Unklarheiten 
hinsichtlich der Zuständigkeit beim Ausfüllen des Fragebogens bzw. an der 
internen Dokumentation von Daten, die für die Bearbeitung des Fragebogens 
erst aufgearbeitet werden mussten. Bei einzelnen Trägern gestaltete sich die 
Aufarbeitung aufgrund einer hohen Fallzahl sehr zeitintensiv. 
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Zusätzlich zu den schriftlichen Befragungen wurden insgesamt 36 qualitative 
Interviews mit Mitarbeiter/innen von Jugendämtern sowie von Trägern und 
Trägern geführt. Die Interviews, die mit Beraterinnen und Jugendamtsmitar-
beiter/innen geführt wurden, dienten der Vertiefung ausgewählter Aspekte, die 
in der schriftlichen, quantitativen Erhebung erfragt worden waren. Bei der 
Durchführung der Interviews spielte neben statistischen Merkmalen wie z.B. 
den Fallzahlen, die sich aus der Auswertung der quantitativen Befragung erga-
ben, auch die regionale Verteilung oder die Konfessionszugehörigkeit des Trä-
gers/Trägers eine Rolle. Darüber hinaus erfolgte ein Matching der qualitativen 
Interviews, d.h. es wurden jeweils die Mitarbeiter/innen des Trägers sowie des 
jeweils zuständigen Jugendamtes vor Ort befragt. Dadurch wurde es möglich, 
unterschiedliche Sichtweisen auf den Untersuchungsgegenstand herauszuarbei-
ten. Dies betrifft insbesondere die Bewertung der Kooperationen und Zu-
sammenarbeit sowie die Einschätzung der Angebote und die Entwicklung von 
Präventionsmaßnahmen. Nur in einem Fall wurde eine Interviewanfrage von 
Seiten des zuständigen Jugendamtes abgelehnt. 

Zu Beginn jeden Interviews wurde das Projekt sowie das methodische Vor-
gehen vorgestellt und den Befragten die Möglichkeit gegeben, nochmals Rück-
fragen zu stellen. Die Interviews wurden mit einer „Eisbrecherfrage“ (vgl. 
Diekmann 2009, S. 483) begonnen, d.h. die Interviewpartner/innen sollten ihre 
bisherigen Aufgaben im Rahmen des Angebotes schildern. Im Fokus dieser 
leitfadengestützten Interviews standen Aspekte über Entstehung und Motiva-
tionen, die bei der Gründung des Angebotes eine Rolle gespielt haben. Zudem 
wurden detaillierte Informationen über Kooperationen und Abläufe der ano-
nymen Kindesabgabe erfragt. Im zweiten Teil dieser Interviews standen so-
wohl bei den Interviews mit Mitarbeiter/innen der Jugendämter als auch den 
Trägern Fallschilderungen aus ihrer Arbeitspraxis und die Beschreibung von 
Lebenssituationen der leiblichen Mütter/Eltern. Darüber hinaus wurden 
Unterstützungsmöglichkeiten für die Mütter/Eltern erfragt, insbesondere im 
Falle einer Rücknahme des Kindes. Auch die Erfassung und Dokumentation 
von Informationen über die leibliche Mutter/leiblichen Eltern, die dem Kind 
später zugänglich gemacht werden können, waren Thema der Befragung. Ab-
schließend wurden die Mitarbeiterinnen gebeten, Anforderungen zur Unter-
stützung der Praxis zu formulieren. 

 

4.3 Interviews mit Nutzerinnen eines Angebots zur 
anonymen Kindesabgabe: Methodisches 
Vorgehen 

In Modul 2 wurden Frauen, die ein Angebot der anonymen Geburt oder eine 
Babyklappe in Anspruch genommen haben, in leitfadengestützten, themenzen-
trierten Interviews befragt. Der von den Projektmitarbeiterinnen erstellte In-
terviewleitfaden wurde im Rahmen der zweiten Sitzung des Wissenschaftlichen 
Beirats vorgestellt und diskutiert.  

Die Forscherinnen waren bei der Suche nach Interviewpartnerinnen in be-
sonderem Maße auf die Unterstützung der Träger von Angeboten anonymer 
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Kindesabgabe angewiesen. Daher wurde bereits bei Projektbeginn auf der Sit-
zung des Träger- und Praxisforums über dieses Vorgehen informiert und um 
Unterstützung gebeten. Im Rahmen der schriftlichen Befragung der Träger 
wurden die Teilnehmer/innen zudem aufgefordert, über ein beigelegtes For-
mular die Projektmitarbeiterinnen zu informieren, falls sie die Möglichkeit hät-
ten, betroffene Frauen bezüglich einer Interviewanfrage zu kontaktieren. Die 
Anzahl der Rückmeldungen durch die Träger, die möglicherweise Kontakt zu 
Frauen aufnehmen könnten, war mit zwölf Rückmeldungen gering. In sechs 
Fällen stellte sich auf Nachfrage der Projektmitarbeiterinnen heraus, dass die 
betreffenden Träger nicht über Kontakte zu betroffenen Frauen verfügten 
bzw. die Interviewanfragen missverstanden hatten. Diese füllten das Formular 
aus, obwohl sie keinen Kontakt zu Frauen hatten. Der persönliche Kontakt, 
der durch die qualitativen Interviews im Rahmen der Jugendamts- bzw. Trä-
gerbefragung zu den Mitarbeiter/innen der Jugendämter und Träger entstan-
den war, erwies sich als sehr wertvoll und war ausschlaggebend für die Gewin-
nung der Interviewpartnerinnen. 

Insgesamt gestaltete sich der Zugang zu den betroffenen Frauen aus ver-
schiedenen Gründen jedoch sehr schwierig. Zum Großteil lag es daran, dass 
den Beratungsstellen oder Trägern mögliche Kontaktdaten der Frauen, die das 
Angebot genutzt hatten, nicht bekannt waren. Falls die Frauen nicht anonym 
geblieben waren, musste ein gewisses Vertrauensverhältnis zwischen ihnen und 
der Beraterin oder Mitarbeiterin vorausgesetzt werden, um in Erfahrung zu 
bringen, ob eine Interviewteilnahme in Frage käme. Es hatten sich insgesamt 
zwölf Einrichtungen (Jugendämter und Beratungsstellen) bereit erklärt , po-
tentielle Interviewpartnerinnen zu kontaktieren. In elf Fällen, in denen es 
Beraterinnen und Trägern gelang, betroffene Frauen zu kontaktieren, lehnten 
diese eine Interviewteilnahme ab.41 Fünf Ortsverbände schlossen aufgrund 
ihres Selbstverständnisses die Vermittlung von Frauen von vornherein aus. 
Durch eine mögliche Interviewanfrage sahen sie ihr Verständnis von Anony-
mität verletzt und damit ihre Glaubwürdigkeit gegenüber den Klientinnen ge-
fährdet. Darüber hinaus wurde teilweise angeführt, dass die Vermittlung von 
Frauen zu Interviewzwecken ihrem Verständnis von Beratung und Betreuung 
widerspräche.  

Ein Träger erklärte sich bereit, eine große Anzahl von Interviewpartner-
innen zur Verfügung zu stellen. Nach methodischen Überlegungen wurde die 
Anzahl der Frauen, die durch diesen Träger vermittelt wurden, jedoch be-
schränkt. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass im Vergleich nur wenige 
Frauen anderer Träger für Interviews zur Verfügung standen und nicht ein 
einziger Träger Hauptgegenstand der Untersuchung sein sollte. Wenngleich die 
Lebenssituationen der betroffenen Frauen im Vordergrund standen, ist davon 
auszugehen, dass Trägerrelevante Aspekte dadurch verzerrt dargestellt worden 

 
 

41 Sieben angefragte Frauen lehnten die Teilnahme an einem Interview ab. In vier Fällen kontak-

tierten die Beraterinnen potenzielle Interviewpartnerinnen, diese reagierten allerdings nicht 

bzw. waren unter der Kontaktadresse nicht mehr zu erreichen. In zwei weiteren Fällen war die 

für Adoption zuständige Behörde bereit, Frauen zu kontaktieren, dies wurde jedoch vom Träger 

abgelehnt. Ein weiterer Träger versicherte wiederholt, Kontakt zu betroffenen Frauen aufzu-

nehmen, leider erfolgte trotz zahlreicher Nachfragen keine Reaktion der Beraterin.  
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wären. Drei Einrichtungen gelang es schließlich Interviewpartnerinnen zu 
vermitteln. Insgesamt konnten im Verlaufe des Projektes mit sechs Frauen 
Interviews geführt werden. In einem Fall kontaktierte ein Jugendamtsmitar-
beiter eine Frau, die sich umgehend bei den Projektmitarbeiterinnen meldet 
und durch das Hinterlassen persönlicher Daten erreichbar war. Die Ter-
minabsprache gestaltete sich komplikationslos, das Interview fand bei der 
Frau statt, die zu diesem Zeitpunkt in einer Maßnahme des Jugendamtes 
untergebracht war. In den anderen fünf Fällen wurden die Terminabspra-
chen mit den Klientinnen durch die Beratungsstelle bzw. den Träger getrof-
fen. Vier der Frauen wurden von einem Träger vermittelt, sie kamen aus 
dem gesamten Bundesgebiet. In diesen vier Fällen war eine dritte Person bei 
dem Interview anwesend, die aber nicht in den Gesprächsverlauf eingriff und 
sich neutral verhielt. Aus methodischen Gründen sollten die Beraterin-
nen/Betreuerinnen nicht ihre Deutung des Falles einbringen. Aus diesem 
Grund wurden vor den Interviews, bei denen dritte Personen anwesend waren, 
Regeln definiert, die sich auf deren Verhalten in den Interviewsituationen be-
zogen. Dabei wurde festgehalten, dass sich die dritte anwesende Person mit 
Wortmeldungen zurückhielt und die Gesprächsführung der Interviewpartnerin 
und den Interviewerinnen überließ. In zwei Fällen fanden die Interviews alleine 
mit den Frauen statt. Diesen war jedoch vorher angeboten worden, beim Ge-
spräch von der Beraterin begleitet zu werden, falls sie dies wünschten. 

Bis auf ein Interview, welches bei einer Klientin in einer Einrichtung der Ju-
gendhilfe stattfand, wurden die fünf übrigen in der jeweiligen Beratungsstelle 
geführt. 

Im Vorfeld der Interviews waren die Frauen von den Projektmitarbeiterin-
nen bzw. durch Informationen, die durch die Beraterinnen vermittelt wurden, 
über den Interviewanlass und -verlauf aufgeklärt worden. Zu Beginn des Inter-
views wurde den Betroffenen nochmals erläutert, zu welchem Zweck die Ge-
spräche geführt werden sollten. Zudem wurden sie darüber informiert, dass die 
Teilnahme freiwillig und anonym erfolgen sollte und dass sie jederzeit die Mög-
lichkeit hätten, eine Pause zu machen, eine Frage nicht zu beantworten oder 
das Interview abzubrechen. Die Frauen erhielten eine finanzielle Aufwandsent-
schädigung. 

Die Interviews waren themenzentriert angelegt, d.h. die anonyme Abgabe 
oder anonyme Geburt des Kindes stand im Fokus des Gespräches. Sie wurden 
mit Hilfe eines Leitfadens durchgeführt, der eine offene, flexible Gesprächs-
führung ermöglichte. Zu Beginn der Interviews wurden die Frauen gebeten, 
von ihrer aktuelle Lebenssituation zu berichten. Im Anschluss wurden sie auf-
gefordert, falls sich dies nicht von selbst aus dem Erzählfluss ergab, über den 
Zeitraum vor der Nutzung des Angebotes zur anonymen Kindesabgabe zu 
berichten und darzustellen, welche Motive für sie ausschlaggebend für die 
Wahl des Angebotes waren. Der Geburtsverlauf und die folgende Abgabe des 
Kindes bzw. der weitere Verlauf ergaben sich aus den Erzählungen und wur-
den anschließend erläutert. Die Interviews mündeten in den Wünschen und 
Vorstellungen, die die Interviewpartnerinnen bzgl. ihrer Zukunft hatten und 
einer retrospektiven Betrachtung der eigenen Handlungen. Abschließend hat-
ten die Frauen die Möglichkeit, Themen die ihnen wichtig waren, anzuspre-
chen oder ausführend zu erläutern. 
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Im Sinne eines explorativen Vorgehens dienten die Interviews dem Zweck, 
Hinweise für präventive Beratungs- und Unterstützungsangebote zu gewinnen. 
Zentral für diese Leitfadeninterviews war daher, dass die betroffenen Frauen 
ihre Lebenssituation - damals und heute - sowie ihre Motive zur Nutzung der 
anonymen Kindesabgabe selbst schildern.  

 

4.4 Auswertung des empirischen Materials 

In der vorliegenden Studie wurden mehrere Methoden zur Untersuchung 
eines Forschungsgegenstandes verwendet und in der Auswertung aufeinan-
der bezogen, d.h. man kann von einem triangulierenden Untersuchungsan-
satz sprechen. Nach Flick (2008, S. 12) wird Triangulation wie folgt defi-
niert: „Triangulation beinhaltet die Einnahme unterschiedlicher Perspekt i-
ven auf einen untersuchten Gegenstand oder allgemeiner: bei der Beantwor-
tung von Forschungsfragen. Diese Perspektiven können sich in unter-
schiedlichen Methoden, die angewandt werden, und/oder unterschiedlichen 
gewählten theoretischen Zugängen konkretisierten, wobei beides wiederum 
mit einander in Zusammenhang steht bzw. verknüpft werden sollte. […] 
Durch die Triangulation […] sollte ein prinzipieller Erkenntniszuwachs 
möglich sein, dass also bspw. Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen 
gewonnen werden, die damit weiter reichen, als es mit einem Zugang mög-
lich wäre.“ Bezüglich der Verbindung quantitativer Erhebungsmethoden 
(hier: standardisierte Fragebogenerhebungen) und qualitativer (hier: leitfa-
dengestützte, themenzentrierte Interviews) Forschungsansätze haben z. B. 
Kelle und Erzberger (2000, 2003 zitiert nach Flick 2008, S. 88) drei Mög-
lichkeiten der Verknüpfung erarbeitet: 
 Konvergenz: Dies bedeutet, dass die Ergebnisse inhaltlich „vollständig, 

generell, tendenziell oder partiell übereinstimmen“ (Flick 2008, S. 88) 
können. 

 Komplementarität: Die Ergebnisse ergänzen sich, d. h. die Interviews 
liefern zusätzliche, erklärende und/oder vertiefende Hinweise zu den 
Ergebnissen der schriftlichen Befragungen. 

 Divergenz: In diesem Fall zeigen sich in den Interviews andere Sichtwei-
sen als in den schriftlichen Fragebögen. 

 
Inwieweit sich diese drei Möglichkeiten in den Ergebnissen dieser Studie 
ergeben haben, zeigt sich in der ausführlichen Darstellung der empirischen 
Datenlage. Die Daten wurden hinsichtlich ihrer Konvergenz, Divergenz 
und Komplementarität überprüft. Die Ergebnisse werden dann im Einzel-
nen in den entsprechenden Kapiteln dargestellt. 

 
„Die Generalisierbarkeit sowohl quantitativer als auch qualitativer For-
schung ist immer begrenzt. In der quantitativen Forschung wird die 
Generalisierbarkeit durch möglichst große und repräsentative Stichproben 
erreicht. Das Ziel qualitativer Forschung ist von den jeweiligen Forschungs-
fragen abhängig. […] kann die qualitative Sozialforschung aber auch Hand-
lungen tiefenschärfer ausleuchten, die sich in der quantitativen Forschung 
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nicht abbilden lassen oder unerklärt bleiben“ (Burschel/Schutter 2010, 
S. 226). 

 
Der oben beschriebene Ansatz der Triangulation muss sich nicht nur auf 
einen Abgleich des quantitativen Materials mit den qualitativen Daten be-
ziehen. Im Projekt wurde hinsichtlich des qualitativen Vorgehens ein mult i-
perspektivischer Ansatz gewählt. Der Forschungsgegenstand wurde aus der 
Perspektive der Behörden, Träger sowie der betroffenen Frauen betrachtet. 
Es wird also deutlich, dass die Verknüpfung qualitativer und quantitativer 
Methoden sowie die Betrachtung des Forschungsgegenstandes aus ver-
schiedenen Perspektiven einen Mehrwert für die Untersuchung hat und so 
vertiefte Ergebnisse generiert werden können als dies mit einer einzigen 
Methode möglich ist. 

Die standardisierten Befragungen wurden mit Hilfe des statistischen 
Auswertungsprogramms SPSS ausgewertet. Zu Beginn wurde eine Daten-
maske erstellt, in der die Einstellungen für die einzelnen Variablen angelegt 
wurden. Die Dateneingabe erfolgte manuell. Die zahlreichen zusätzlichen 
Anmerkungen, die sich in den Fragebögen fanden, wurden gesondert er-
fasst und inhaltlich den jeweiligen Auswertungsschwerpunkten zugeordnet.  

Wie die Interviews mit den betroffenen Frauen wurden auch die Inter-
views mit den Mitarbeiter/innen der Jugendämter und Träger inhaltsanaly-
tisch mit Hilfe des Auswertungsprogramms MAXQDA ausgewertet. Dabei 
wurde nach der induktiven Inhaltsanalyse nach Mayring (vgl. Mayring 2009, 
S. 471) vorgegangen. Die qualitative Inhaltsanalyse wird mit dem Ziel 
durchgeführt, eine große Menge an Material hinsichtlich der wesentlichen 
Inhalte zu erhalten und auszuwerten. 

 
Anhand des Auswertungsschemas (vgl. Abb. 4) wurden zunächst Katego-
rien entlang des vorliegenden Materials induktiv entwickelt und anschlie-
ßend die Interviewpassagen zu den gebildeten Kategorien (Codes) zugeord-
net. Es wurden Hauptcodes entwickelt, denen zur feineren Analyse des Ma-
terials Subcodes subsummiert wurden. Die Entwicklung der Codes orien-
tierte sich an der Beantwortung der Fragestellungen. Diese Codes wurden 
in Workshops gemeinsam mit Kolleginnen entwickelt. Dadurch wurde eine 
Intersubjektivität der Datenanalyse gewährleistet. Diese gilt unter anderem 
neben der Reliabilität als Gütekriterium qualitativer Forschung. Intersubjek-
tivität besteht dann, wenn das Analyseverfahren für alle beteiligten Wissen-
schaftler/innen nachvollziehbar ist und transparent gestaltet wurde. Zudem 
müssen sowohl die theoretischen Bezüge als auch die empirischen Befunde 
in Bezug gesetzt werden (vgl. Lüders 2006, S. 81). 
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Abbildung 4: Induktive Inhaltsanalyse nach Mayring 

Quelle: Mayring 2009, S. 472. 
 

Nach der Codierung der ersten Interviews wurden der Codebaum42 sowie 
die Coderegeln nochmals überarbeitet und leicht modifiziert. Die Differen-
zierung der Haupt- und Subcodes erfolgte teilweise durch Präzisierungen, 
die in Coderegeln festgehalten wurden. Daraufhin wurden die bereits co-
dierten Interviews wiederholt gesichtet und das verbleibende qualitative 
Datenmaterial bearbeitet. Nach einer ersten Sichtung des Interviewmaterials 
wurde der Codebaum überarbeitet. Im Anschluss erfolgte eine Anpassung 
der Kategorien an die Fragestellungen. Bei der Interpretation des Materials 
werden demnach individuell Aussagen generalisiert und übergreifenden 
Kontexten zugeordnet (vgl. Mayring 2009, S. 474). Die Interpretation des 
erhobenen Datenmaterials bezieht sich vor allem auf die Beschreibung von 
Beobachtungen, Situationen und Handlungen, die durch die Interviewten 
geschildert wurden. Dabei wird weniger die „intersubjektive Bedeutung von 
Handlungen“ (Reichertz 2009, S. 522) berücksichtigt. Im Anschluss wurde 
das quantitative dem qualitativen Material gegenübergestellt, um so die 
Auswertung der Daten durchzuführen. 
 

 

 
 

42 Die Codebäume finden sich im Anhang. 
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5 Angebots- und Trägerlandschaft der 
anonymen Kindesabgabe, 
Inanspruchnahme und Kontexte: 
Empirische Ergebnisse 

Im Folgenden werden die empirischen Ergebnisse der schriftlichen Befra-
gung der Jugendämter sowie der Träger dargestellt.43 Die Fragebogenerhe-
bungen wurden durch qualitative Interviews mit den Mitarbeiter/innen der 
beteiligten Institutionen ergänzt.44 In diesen Interviews wurden einzelne 
Fragestellungen aus der quantitativen Erhebung aufgegriffen und vertieft, 
so dass die Befunde im vorliegenden Kapitel gemeinsam dargestellt werden 
und der gegenseitigen Anreicherung dienen.45  

Zu Beginn werden die Befunde der schriftlichen Jugendamtsbefragung 
vorgestellt. Dabei handelt es sich um Ergebnisse aus Sicht der Jugendämter 
zu Babyklappen, Angeboten anonymer Geburt sowie Möglichkeiten der 
anonymen Übergabe. Im Anschluss daran werden die Befunde der schriftl i-
chen Befragung der Träger präsentiert. Hier findet eine Differenzierung der 
Ergebnisdarstellung nach Trägern von Babyklappen, Trägern anonymer 
Geburt sowie Trägern anonymer Übergabe46 statt. Die jeweiligen Abschnit-
te oder Unterkapitel schließen mit einer Darstellung der Befunde der qual i-
tativen Interviews mit Mitarbeiter/innen der Jugendämter und Träger. 

In der Regel werden die Ergebnisse der schriftlichen Befragung in Pro-
zentangaben angegeben. In einigen Fällen werden absolute Zahlen genannt. 
In diesen Punkten sind die Fallzahlen zu gering. Durch die Darstellung in 
Prozentpunkten würde das Ergebnis mit einer nicht angemessene Gewich-
tung versehen. 
 

  

 
 

43 Zur besseren Orientierung wird der Text grau hinterlegt, wenn allein die Ergebnisse der schrift-

lichen Trägerbefragung dargestellt werden. Textstel len, die Ergebnisse  der Trägerbefragung 

und der Jugendamtsbefragung beinhalten, sind nicht hinterlegt. 

44 Die Interviews sind entweder mit einem A oder J gekennzeichnet. A steht in diesem Fall für das 

Interview mit einem Träger, J für das Interview mit einem Jugendamt, einer Adoptionsvermitt-

lungsstelle oder einer anderen involvierten Behörde. Die Interviews wurden durchnummeriert. 

Im Anschluss an die Interviewkennzeichnung findet sich die Zeilenangabe, unter der das jewe i-

lige Zitat zu finden ist. 

45 In Kapitel 4 wurde das Forschungsdesign sowie das Vorgehen bei der Auswertung ausführlich 

vorgestellt.  

46 Bei der Befragung der Träger der anonymen Übergabe handelte es sich um eine ergänzende 

Untersuchung, die nicht so ausführlich wie die Untersuchung der beiden anderen Konzepte an-

gelegt war. Dadurch werden nicht unter jedem Punkt Befunde aller drei Konzepte der anony-

men Kindesabgabe erwähnt. 
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5.1 Übersicht über die Angebote 

Rücklauf der JUGENDAMTSBEFRAGUNG  
Die kommunalen Jugendämter in Deutschland wurden zu Angeboten der ano-
nymen Kindesabgabe und zu Adoptionszahlen in ihrem Zuständigkeitsbereich 
befragt. Insgesamt wurden 591 Jugendämter angeschrieben, von denen 78,8 % 
(n = 466) eine Rückmeldung gaben – nicht in allen Fällen wurde ein auswert-
barer Fragebogen zurückgesandt (vgl. Abb. 5). In diesen Fällen war in den ent-
sprechenden Jugendamtsbezirken kein Angebot zur anonymen Kindesabgabe 
vorhanden und die Zahlen zur Adoption konnten nicht angegeben werden, da 
die Adoptionsvermittlung ausgelagert worden war.47 Von den 466 Jugendäm-
tern, die rückmeldeten, war in 351 Jugendamtsbezirken (75,3 %) kein Angebot 
der anonymen Kindesabgabe vorhanden. In 115 Jugendamtsbezirken (24,7 %) 
bestand mindestens ein Angebot der anonymen Kindesabgabe. 

Abbildung 5: Überblick zum Rücklauf der Jugendamtsbefragung 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 

 

Die folgende Übersicht stellt den Rücklauf aus den jeweiligen Bundesländern 
dar (vgl. Tab. 1). Es geht deutlich hervor, dass die Verteilung in der Stichprobe 
(n = 466) nahezu derjenigen der Grundgesamtheit (n = 591) entspricht und 
damit hinsichtlich der Verteilung auf die Bundesländer repräsentativ ist. Ledig-
lich die Jugendämter des Bundeslandes Bayern sind etwas stärker (+3 %) und 

 
 

47 In einigen Fällen war die Adoptionsvermittlung an einen Freien Träger oder die Zuständigkeit 

für die Adoptionsvermittlung an eine andere Kommune übertragen worden. 
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die nordrhein-westfälischen Jugendämter etwas geringer (-5,1 %) in der Stich-
probe vertreten. Die übrigen Abweichungen von der Verteilung der Grundge-
samtheit betragen zwischen -0,6 % und +1,3 %.  

Tabelle 1: Verteilung des Rücklaufs der Jugendämter auf die Bundeslän-
der in Prozent 

Bundesland Prozent (abso-
lute Anzahl) der 
Jugendämter 
im Bundesland 

Prozent (absolu-
te Anzahl) der 
Jugendämter, 
die an Befragung 
teilnahmen 

Abweichung von 
der Grundgesamt-
heit in Prozent 

Baden-
Württemberg 

7,7 (46) 9,0 (42) +1,3 

Bayern 17,0 (101) 20,0 (93) +3,0 

Berlin 2,0 (12) 2,1 (10) +0,1 

Brandenburg 3,0 (18) 3,2 (15) +0,2 

Bremen 0,3 (2) 0,4 (2) +0,1 

Hamburg 0,7 (4) 0,4 (2) -0,3 

Hessen 5,5 (33) 5,8 (27) +0,3 

Mecklenburg-
Vorpommern 

3,0 (18) 3,4 (16) +0,4 

Niedersachsen 10,3 (61) 9,9 (46) -0,4 

Nordrhein-
Westfalen 

30,6 (182) 25,5 (119) -5,1 

Rheinland-
Pfalz 

7,1 (42) 7,5 (35) +0,4 

Saarland 1,0 (6) 1,3 (6) +0,3 

Sachsen 2,2 (13) 2,8 (13) +0,6 

Sachsen-
Anhalt 

2,4 (14) 2,4 (11) - 

Schleswig-
Holstein 

2,7 (16) 2,6 (12) -0,1 

Thüringen 3,9 (23) 3,6 (17) -0,3 

Gesamt 100 (591) 100 (466)  

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Rücklauf der TRÄGERBEFRAGUNG 
In der zweiten bundesweiten Fragebogenerhebung wurden die (potenziellen) 
Träger der Angebote anonymer Kindesabgabe zur gängigen Praxis, zu Fallzah-
len, Beratungskonzepten, Kooperationsstrukturen und Abläufen befragt. Ins-
gesamt wurden drei unterschiedliche Fragebögen entworfen, jeweils zum Kon-
zept der anonymen Geburt, zur (relativ selten praktizierten) anonymen Über-
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gabe sowie zur Babyklappe.48 Die angeschriebenen Institutionen erhielten alle 
drei Fragebögen, da im Vorfeld nicht immer bekannt war, welche Form der 
anonymen Kindesabgabe der jeweilige Träger bereithielt. 

Der Versand an die 344 Träger der Angebote anonymer Kindesabgabe er-
folgte im Juni 2010. Bei den 344 Trägern handelte es sich insofern um potenti-
elle Träger eines Angebotes der anonymen Kindesabgabe, als das z.B. nicht 
zwangsläufig jeder Ortsverband eines größeren Wohlfahrtsverbandes ein An-
gebot vorhielt und auch bei einigen Kliniken und Krankenhäusern nicht ein-
deutig erkennbar war, ob ein institutionalisiertes Angebot vorhanden war. Ins-
gesamt meldeten sich 272 angeschriebene Institutionen zurück (vgl. Abb. 6). 
Damit ergab sich ein Rücklauf von 79,1 %. Davon hielten 117 Träger kein 
Angebot der anonymen Kindesabgabe vor und 110 Träger sandten zu ihren 
Angeboten auswertbare Fragebögen zurück. In 34 Fällen waren Kooperatio-
nen mit einem anderen Träger vorhanden. Da jeweils nur einer der kooperie-
renden Träger den Fragebogen auszufüllen brauchte, wurde auf die Rücksen-
dung der doppelten Fragebögen verzichtet. Die Daten dieser 34 Träger sind 
jedoch in den Ergebnissen der schriftlichen Befragung enthalten. In der Rück-
laufquote sind elf Krankenhäuser enthalten, die zwar die anonyme Geburt an-
bieten, jedoch das Ausfüllen des Fragebogens verweigerten. Daher konnten die 
Inhalte und Kooperationen dieser elf Angebote in der weiteren Auswertung 
nicht berücksichtigt werden. Sie werden aber bei der Nennung der bloßen An-
zahl von Angeboten der anonymen Geburt einbezogen. 

Abbildung 6: Überblick zum Rücklauf der Trägerbefragung 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 

 
 

48 Diese drei verschiedenen Fragebögen waren aufgrund der unterschiedlichen Konzepte, die als 

Hintergrund des jeweiligen Angebotes existieren, notwendig wie in Kapitel 4.2 erläutert wird. 
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5.1.1 Anzahl der Angebote und ihre regionale Verteilung 

Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zu Babyklappen49 
In 70 Jugendamtsbezirken (15 %) war eine Babyklappe vorhanden und in 
einem Jugendamtsbezirk existierten zwei Babyklappen.50 Somit flossen die 
Angaben für 72 Babyklappen in die Auswertung der Daten der Jugend-
amtsbefragung ein.51 In 395 (84,8 %) der 466 in der Untersuchung vertrete-
nen Jugendamtsbezirke existierte zum Erhebungszeitpunkt (Stand: Ende 
Dezember 2009) keine Babyklappe. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass 
diese Jugendämter keine Berührungspunkte zu den Angeboten anonymer 
Kindesabgabe, in diesem Fall insbesondere zu den Babyklappen, haben. Sie 
können z.B. durch die Vermittlung eines Kindes oder aber die Betreuung 
einer Mutter/der Eltern, die ein solches Angebot nutzten, involviert sein. 
Die Jugendämter verteilten sich wie folgt auf die Bundesländer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

49 Im Folgenden werden ausschließlich die Begriffe „Babyklappe“, „anonyme Geburt“ oder „ano-

nyme Übergabe“ verwendet. Dies geschieht zum einen aus Gründen besserer Lesbarkeit, zum 

anderen um die einzelnen Angebote nicht identifizierbar zu machen. 

50 Das Jugendamt, das für zwei Babyklappen zuständig war, lag in Bayern. 

51 In einigen Fällen gibt es sogenannte „missing data“. Aus diesem Grund  können in Einzelfällen 

die Angaben von der Stichprobengröße abweichen. Sofern dies der Fall ist, wird darauf hinge-

wiesen. Dies gilt ebenfalls für die Befragung der Träger und die Erfassung der verschiedenen 

Konzepte. 
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Tabelle 2: Anzahl der Jugendämter mit einer Babyklappe im Jugendamts-
bezirk52 

Bundesland Anzahl der Ju-
gendämter, die an 
der Befragung 
teilnahmen 

Jugendämter 
ohne Baby-
klappe 

Jugendämter 
mit Baby-
klappe  

Baden-
Württemberg 

42 37 (88,1 %) 5 (11,9 %) 

Bayern 93 84 (90,3 %) 9 (9,7 %) 

Berlin 10 8 (80 %) 2 (20 %) 

Brandenburg 15 14 (93,3 %) 1 (6,7 %) 

Bremen 2 1 (50 %) 1 (50 %) 

Hamburg 2 - 2 (100 %) 

Hessen 27 23 (85,2 %) 4 (14,8 %) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

16 15 (93,8 %) 1 (6,2 %) 

Niedersachsen 46 43 (93,5 %) 3 (6,5 %) 

Nordrhein-
Westfalen 

119 98 (82,4 %) 21 (17,6 %) 

Rheinland-Pfalz 35 29 (82,9 %) 6 (17,1 %) 

Saarland 6 5 (83,3 %) 1 (16,7 %) 

Sachsen 13 6 (46,2 %) 7 (53,8 %) 

Sachsen-Anhalt 11 7 (63,6 %) 4 (36,4 %) 

Schleswig-
Holstein 

12 10 (83,3 %) 2 (16,7 %) 

Thüringen 17 15 (88,2 %) 2 (11,8 %) 

Gesamt 466 395 (84,8 %) 71 (15,2 %) 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

 
 

52 Die Prozentzahlen beziehen sich auf die Zeilen und geben damit an, wie hoch der Anteil der 

Jugendamtsbezirke im jeweiligen Bundesland ist, in dem eine Babyklappe vorhanden war bzw. 

nicht vorhanden war. 
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Insgesamt befindet sich in 15,2 % der untersuchten Jugendamtsbezirke (n = 
71) eine Babyklappe. Betrachtet man die Bundesländer, die hiervon weniger 
als plus/minus drei Prozent abweichen, liegen die Bundesländer Schleswig-
Holstein, Saarland, Hessen und Nordrhein-Westfalen nah am statistischen 
Durchschnitt (vgl. Tab. 2). Zwar weisen Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin 
und Bremen weit überdurchschnittlich hohe Anteile von Jugendamtsbezir-
ken mit einer Babyklappe auf. Allerdings sind kleine Bundesländer oder 
Stadtstaaten mit wenigen Jugendamtsbezirken nicht vergleichbar mit Bun-
desländern, die in eine Vielzahl von Jugendamtsbezirken gegliedert sind.  
 
Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
In 56 Jugendamtsbezirken (12 %) gab es zum Erhebungszeitpunkt ein An-
gebot zur anonymen Geburt, in sechs Bezirken waren dies zwei Angebote 
(1,3 %). In drei Jugendamtsbezirken waren je drei Angebote der anonymen 
Entbindung (0,6 %) vorhanden. Die Jugendamtsbefragung ergab, dass es 
insgesamt 77 Angebote der anonymen Geburt in 65 Jugendamtsbezirken 
gab. Der Großteil der Jugendämter (n = 401) verfügte über kein Angebot 
der anonymen Entbindung im Zuständigkeitsbereich (86,1 %).Die regionale 
Verteilung stellte sich nach der Befragung der Jugendämter wie folgt dar: 
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Tabelle 3: Anzahl der Jugendämter mit einem Angebot anonymer Geburt 
im Jugendamtsbezirk  

Bundesland Anzahl der Ju-
gendämter, die  
an der Befragung 
teilnahmen 

Jugendämter 
ohne  
anonyme Ge-
burt 

Jugendämter mit 
anonymer  
Geburt  

Baden-
Württemberg 

42 36 (85,7 %) 6 (14,2 %) 

Bayern 93 80 (86 %) 13 (14 %) 

Berlin 10 10 (100 %)  

Brandenburg 15 15 (100 %)  

Bremen 2 2 (100 %)  

Hamburg 2 1 (50 %) 1 (50 %) 

Hessen 27 22 (81,5 %) 5 (18,5 %) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

16 15 (93,7 %) 1 (6,3 %) 

Niedersachsen 46 41 (89,1 %) 5 (10,9 %) 

Nordrhein-
Westfalen 

119 109 (91,6 %) 10 (8,4 %) 

Rheinland-Pfalz 35 33 (94,3 %) 2 (5,7 %) 

Saarland 6 4 (66,7 %) 2 (33,3 %)  

Sachsen 13 11 (84,6 %) 2 (15,4 %) 

Sachsen-Anhalt 11 8 (72,7 %) 3 (27,3 %) 

Schleswig-
Holstein 

12 10 (83,3 %) 2 (16,7 %) 

Thüringen 17 4 (23,5 %) 13 (76,5 %) 

Gesamt 466 401 (86,1 %) 65 (13,9 %)  

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

In 13,9 % der Jugendamtsbezirke befinden sich ein oder mehrere Angebote 
zur anonymen Geburt. Betrachtet man wiederum die Bundesländer, die 
hiervon weniger als plus/minus drei Prozent abweichen, liegen die Bundes-
länder Schleswig-Holstein, Sachsen, Niedersachsen, Bayern und Baden-
Württemberg nah am statistischen Durchschnitt (vgl. Tab. 3). Der beson-
ders hohe Anteil der Jugendamtsbezirke mit Angeboten zur anonymen Ge-
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burt in Thüringen (76,5 %) lässt sich darauf zurückführen, dass der Fre i-
staat Thüringen „Arbeitshilfen zum Umgang mit anonymen Geburten im 
Freistaat Thüringen“ im Jahr 2004 erlassen hat, die die Möglichkeit der 
anonymen Geburt in allen Krankenhäusern des Bundeslandes vorsehen. 

 
Die Jugendämter, die für mehr als ein Angebot der anonymen Geburt zu-
ständig waren, verteilten sich über ganz Deutschland. In den Bundesländern 
Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gab es je-
weils ein Jugendamt, das für drei Angebote der anonymen Entbindung im 
Zuständigkeitsbereich verantwortlich war. Zwei Angebote der anonymen 
Geburt im Bezirk eines Jugendamtes waren jeweils einmal in Nordrhein-
Westfalen, Bayern und Hamburg sowie in drei Jugendamtsbezirken in Thü-
ringen vorhanden. 

 

Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zur anonymen Über-
gabe 
Die schriftliche Befragung der Jugendämter ergab, dass 19 Jugendämter für 
22 Angebote der anonymen Übergabe in dem jeweiligen Jugendamtsbezirk 
zuständig waren. Zwei bzw. drei dieser Angebote befanden sich in jeweils 
einem Jugendamtsbezirk. Das Jugendamt, das für drei Angebote zuständig 
war, lag in Baden-Württemberg, das für zwei Angebote zuständige Jugend-
amt in Bayern. 
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Tabelle 4: Anzahl der Jugendämter mit einem Angebot anonymer Überga-
be im Jugendamtsbezirk 

Bundesland Anzahl der Ju-
gendämter, die 
an Befragung 
teilnahmen 

Anzahl der Ju-
gendämter ohne 
anonyme Über-
gabe 

Anzahl der Ju-
gendämter mit 
anonymer Über-
gabe 

Baden-
Württemberg 

42 41 (97,6 %) 1 (2,4 %) 

Bayern 93 88 (94,6 %) 5 (5,4 %) 

Berlin 10 10 (100 %)  

Brandenburg 15 15 (100 %)  

Bremen 2 2 (100 %)  

Hamburg 2 2 (100 %)  

Hessen 27 25 (92,6 %) 2 (7,4 %) 

Mecklenburg-
Vorpommern 

16 16 (100 %)  

Niedersachsen 46 46 (100 %)  

Nordrhein-
Westfalen 

119 115 (96,6 %) 4 (3,4 %) 

Rheinland-Pfalz 35 35 (100 %)  

Saarland 6 6 (100 %)  

Sachsen 13 13 (100 %)  

Sachsen-Anhalt 11 10 (90,9 %) 1 (9,1 %)  

Schleswig-
Holstein 

12 12 (100 %)  

Thüringen 17 11 (64,7 %) 6 (35,3 %) 

Gesamt 466 447 (95,9 %) 19 (4,1 %) 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Im Vergleich zu den beiden anderen Angebotstypen der anonymen Kindes-
abgabe, gibt es nur wenige Jugendamtsbezirke mit anonymer Übergabe 
(n = 19), die sich lediglich auf sechs Bundesländer verteilen (vgl. Tab. 4). 
Aus der Trägerbefragung ergibt sich der Hinweis auf eine mögliche Erklä-
rung für die geringe Verbreitung dieses Angebotstyps: Bei dem Angebot der 
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anonymen Übergabe handelt es sich aus Sicht der Träger um ein komple-
mentäres Angebot der anonymen Kindesabgabe.53  
 
In den nachfolgenden Abschnitten werden die Angebote und die regionale 
Verteilung der Angebotstypen aus Sicht der befragten Träger dargestellt. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Es wurden insgesamt 60 Fragebögen zum Konzept der Babyklappe ausge-
wertet.54 Diese verteilten sich über das gesamte Bundesgebiet, jedoch gab 
es einen Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. In dem an der Einwohner-
zahl gemessenen größten Bundesland, gab es die meisten Babyklappen 
(n = 17; 28,3 %). In den übrigen 14 Bundesländern aus denen ein Rücklauf 
erfolgte, gab es im Schnitt zwei Babyklappen. Aus den Bundesländern 
Brandenburg und dem Saarland fand kein Rückversand der Fragebögen 
statt.55 
 

Tabelle 5: Anzahl der Babyklappen nach Bundesland 

Bundesland Häufigkeit Prozent 

Baden-Württemberg 5 8,3 
Bayern 6 10,0 
Berlin 2 3,3 
Bremen 1 1,7 
Hamburg 3 5,0 
Hessen 4 6,7 
Mecklenburg-Vorpommern 1 1,7 
Niedersachsen 3 5,0 
Nordrhein-Westfalen 17 28,3 
Rheinland-Pfalz 5 8,3 
Sachsen 5 8,3 
Sachsen-Anhalt 2 3,3 
Schleswig-Holstein 4 6,7 
Thüringen 2 3,3 

Gesamt 60 100,0 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Die 60 Träger der Babyklappen wurden nach der genauen Bezeichnung 
ihres Angebotes gefragt. Die Hälfte der Angebote (n = 30; 50 %) trug den 

 
 

53 Vgl. Kap. 5.1.2. 

54 39 Träger betreiben die Babyklappe als einziges Angebot, in 21 weiteren Fällen besteht eine 

Angebotskombination aus Babyklappe und mindestens einem Angebot der anonymen Kin-

desabgabe (vgl. Abbildung 6 und Tabelle 11). 

55 Für das Saarland ist bekannt, dass mindestens eine Babyklappe besteht (Stand: 2005, Quelle: 

www.landtag-saar.de/dms13/Aw0669.pdf). 
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Namen „Babyklappe“.56 Weitere Bezeichnungen waren: Babyfenster (n = 11; 
18,3 %), Babykörbchen (n = 4; 6,7 %) sowie Babynest (n = 3; 5,0 %). In zwölf 
Fällen gab es weitere Bezeichnungen wie Babykorb (n = 3; 5,0 %) oder mit 
jeweils einer Nennung Babybett, Babytür, Babyschleuse, Erste Babyhilfe, Moses 
Babyfenster, Netzwerk Aktion Moses – Babyklappe, Pro Moses – Die Babytür sowie 
Projekt Findelbaby. 
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Es wurden insgesamt 77 Angebote zur anonymen Geburt erfasst.57 Für 66 
dieser Angebote lagen Fragebögen vor und wurden ausgewertet. Die meis-
ten Angebote in einem Bundesland befanden sich in Bayern (n = 30; 39 %). 
In den übrigen elf Bundesländern, aus denen ein Rücklauf erfolgte, gab es 
im Durchschnitt jeweils vier Angebote zur anonymen Entbindung. An die-
ser Stelle muss angemerkt werden, dass ausschließlich die Angebote erfasst 
wurden, die institutionalisiert sind. Es gibt immer wieder Fälle außerhalb 
institutionalisierter Angebote, in denen Frauen entbinden und das Kran-
kenhaus ohne Angabe der Personendaten verlassen. Dies gibt Anlass zu der 
Vermutung, dass in einer Vielzahl von Krankenhäusern eine interne Rege-
lung besteht wie mit diesen Fällen umzugehen ist. Diese Krankenhäuser 
waren nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchung und sind nicht in 
der folgenden Tabelle 6 erfasst.  
 

Tabelle 6: Anzahl der Angebote anonymer Geburt nach Bundesland 

Bundesland Häufigkeit Prozent 

Baden-Württemberg 7 9,1 
Bayern 30 39,0 
Berlin 1 1,3 
Hamburg 7 9,1 
Hessen 3 3,9 
Niedersachsen 5 6,5 
Nordrhein-Westfalen 11 14,3 
Rheinland-Pfalz 3 3,9 
Saarland 1 1,3 
Sachsen 2 2,6 
Sachsen-Anhalt 2 2,6 
Thüringen 5 6,5 

Gesamt 77 100,0 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

 
 

56 Aus Gründen der Lesbarkeit werden die Angebote im Folgenden ausschließlich als „Babyklap-

pe“, „anonyme Geburt“ und „anonyme Übergabe“ bezeichnet, unabhängig davon, ob einige 
Träger eine andere Bezeichnung für ihr Angebot gewählt haben. 

57 In 42 Fällen bieten die Träger ausschließlich die anonyme Geburt an, von 24 weiteren Trägern 

wird die anonyme Geburt mit mindestens einem anderen Angebot der anonymen Kindesabgabe 

kombiniert. Elf Träger anonymer Geburt haben keinen Fragebogen ausgefüllt, werden aber an 

dieser Stelle ebenfalls berücksichtigt. 
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Die gängigste Bezeichnung unter den Trägern war die der „anonymen Ge-
burt“ (n = 37; 56,1 %). Weitere fünf Träger (7,6 %) verwendeten den Be-
griff „vertrauliche Geburt“. In 20 Fällen (30,3 %) wurde das Projekt als „Moses-
Projekt“ bezeichnet, in zwei Fällen als „Projekt Ausweg“. Zwei weitere Ange-
bote hießen „Behütete Geburt ohne Namensnennung“ bzw. „Betreute anonyme Ge-
burt“. Zwei Träger gaben keine Bezeichnung an. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Übergabe 
Insgesamt wurden elf Fragebögen von Trägern der anonymen Übergabe58 

zurückgesandt. In einigen qualitativen Interviews stellte sich heraus, dass 
Träger das Angebot der anonymen Übergabe nicht trennscharf von dem 
der anonymen Geburt definierten. Eine Frau, die zuhause entbunden und 
anschließend beim Träger angerufen hatte, um das Kind anonym zu über-
geben, wurde zusammen mit dem Kind in einer Mutter-Kind-Einrichtung 
des Trägers untergebracht. Der Träger zählte diesen Fall als anonyme Ge-
burt, nicht als anonyme Übergabe. Ob diese fehlende Trennschärfe bei an-
deren Trägern ebenfalls zum Tragen kommt, kann an dieser Stelle nicht 
beantwortet werden. 

Die elf Träger anonymer Übergabe, die den Fragebogen ausfüllten, ver-
teilten sich über das gesamte Bundesgebiet. 
 

Tabelle 7: Anzahl der Angebote anonymer Übergabe nach Bundesland 

Bundesland Häufigkeit Prozent 

Baden-Württemberg 1 9,1 
Bayern 2 18,2 
Berlin 1 9,1 
Brandenburg 1 9,1 
Bremen 1 9,1 
Hamburg 1 9,1 
Hessen 1 9,1 
Nordrhein-Westfalen 1 9,1 
Thüringen 2 18,2 

Gesamt 11 100,0 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Wie aus der oben genannten Darstellung (vgl. Tab. 7) ersichtlich wird, er-
folgte nicht aus allen Bundesländern ein Rücklauf zu Angeboten der ano-
nymen Übergabe. Daraus kann nicht der Rückschluss gezogen werden, dass 
in diesen Ländern kein Angebot besteht, da es möglich ist, dass die Träger 
den Fragebogen nicht zurücksandten bzw. nicht alle Angebote bekannt wa-
ren und die Träger nicht kontaktiert wurden. 

Fünf der insgesamt elf Träger gaben als Bezeichnung für ihr Angebot 
„anonyme Übergabe“ an. Ein Träger konnte „keine eindeutige Bezeichnung“ des 

 
 

58 Eine weitere Bezeichnung, die sich in der Literatur bzw. auf Internetpräsenzen der Träger 

findet, ist „Arm-zu-Arm-Übergabe“. 
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Angebotes definieren. Fünf weitere Träger nutzten jeweils einen der fol-
genden Begriffe:  
 Aktion Moses 
 Hilfe in der Krise rund um die Geburt 
 Angebot im Rahmen des Babykörbchens 
 Moses-Projekt 
 Projekt Anonyme Geburt (in dem die anonyme Übergabe enthalten ist)  
Die folgende Übersicht zeigt abschließend wie viele Angebote jeweils bei 
der Jugendamtsbefragung und der Trägerbefragung angegeben wurden. 

 

Tabelle 8: Anzahl der Angebote aus den beiden Befragungen im Vergleich 

 Babyklappen Angebote zur 
anonymen  
Geburt 

Angebote zur 
anonymen  
Übergabe 

Jugendamtsbefragung 72 77 22 
Trägerbefragung 60 77 11 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Während die Angaben der Jugendämter und Träger zu Babyklappen und zu 
den Angeboten der anonymen Übergabe divergieren, melden sowohl Ju-
gendämter als auch Träger 77 Angebote der anonymen Geburt. Dabei han-
delt es sich allerdings nicht in allen Fällen um die identischen Angebote, 
d. h. es wurden unterschiedliche Angebote erfasst. 

Die nachfolgende Tabelle 9 liefert noch einmal einen Überblick über die 
Verteilung der Angebote nach Bundesländern, die in den beiden Befragun-
gen erfasst wurden. 
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Tabelle 9: Anzahl der Angebote anonymer Kindesabgabe nach Angebots-
typ und regionaler Verteilung im Vergleich von Jugendamts- 
und Trägerbefragung 

  
Babyklappe 

 
Anonyme Geburt 

Anonyme  
Übergabe 

Bundes-
land59 

Jugend-
amtsbe-
fragung 

Träger-
befra-
gung 

Jugend-
amtsbe-
fragung 

Träger-
befrag-
ung 

Jugend-
amtsbe-
fragung 

Träger-
befra-
gung 

BW 5 5 6 7 3 1 
BY 10 6 16 30 6 2 
BE 2 2 - 1 - 1 
BB 1  - - - 1 
HB 1 1 - - - 1 
HH 2 3 2 7 - 1 
HE 4 4 5 3 2 1 
MV 1 1 1 - - - 
NI 3 3 5 5 - - 
NW 21 17 13 11 4 1 
RP 6 5 2 3 - - 
SL 1 - 2 1 - - 
SN 7 5 2 2   
ST 4 2 5 2 1 - 
SH 2 4 2 - - - 
TH 2 2 16 5 6 2 

Gesamt 72 60 77 77 22 11 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 

In der Jugendamtsbefragung wurden insgesamt zwölf Babyklappen und elf 
Angebote anonymer Übergabe mehr erfasst als in der Befragung der Träger 
(vgl. Tab. 9). In einigen Fällen lässt sich auf der Bundeslandsebene eine 
Übereinstimmung der Anzahl der Angebote aus den beiden Befragungen 
feststellen, z.B. bei den Babyklappen in Hessen und Niedersachsen. Aus 
dem Fragebogenrücklauf der beiden Befragungen war teilweise ersichtlich, 
dass die genannten Angebote nicht immer identisch waren.60 In anderen 
Fällen sind deutliche Unterschiede sichtbar, so z.B. bei den Angeboten 
anonymer Geburt in Bayern. Hier benannten die Jugendämter im Vergleich 

 
 

59 Die Abkürzungen der Bundesländer folgen den auf EU-Ebene vereinbarten Abkürzungen der 

Regionen: Baden-Württemberg (BW), Bayern (BY), Berlin (BE), Brandenburg (BB), Bremen 

(HB), Hamburg (HH), Hessen (HE), Mecklenburg-Vorpommern (MV), Niedersachsen (NI), 

Nordrhein-Westfalen (NW), Rheinland-Pfalz (RP), Saarland (SL), Sachsen (SN), Sachsen-

Anhalt (ST), Schleswig-Holstein (SH), Thüringen (TH). 

60 Ein Datenabgleich zwischen den Angaben der Träger und Jugendämter gelang nicht in allen 

Fällen. Dies lag u.a. an der Qualität der ausgefüllten Fragebögen, die nicht immer vollständig 

bzw. hinreichend ausgefüllt waren, um ein Matching, d.h. einen Abgleich der Angaben zum 

Angebot zwischen dem zuständigen Jugendamt und dem Träger des Angebotes durchzufüh-

ren. Beispielsweise wurde der Angebotstyp vom Jugendamt benannt, aber der Name des 

Trägers nicht angegeben. In solchen Fällen war i.d.R. ein Matching nicht möglich.  
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zu den Trägern nur etwa halb so viele Angebote. Dies bedeutet nicht 
zwangsläufig, dass die Angebote den Jugendämtern nicht bekannt waren. 
Die Differenzen lassen sich u.a. durch den Rücklauf erklären: es haben 
mehr Träger geantwortet als Jugendämter oder umgekehrt.  

Nach Kuhn (2005, S. 287) existierten im Frühjahr 2004 69 Babyklap-
pen61 und 75 Angebote zur anonymen Geburt (ebd., S. 326). Einige Träger 
bieten auf ihren Homepages ebenfalls Übersichten über Angebote anony-
mer Kindesabgabe zum Download an. Die Übersicht des Trägers der Baby-
klappe Hüllhorst62 und des bundesweit tätigen Trägers SterniPark63 werden 
in Tabelle 10 dargestellt. In der Projektdatenbank, die über eine Internetre-
cherche und die Angaben der Jugendamtsbefragung erstellt wurde, wurden 
bundesweit 104 Angebote anonymer Geburt, 90 Babyklappen und 26 An-
gebote der anonymen Übergabe erfasst (vgl. Tab. 10).  

 

Tabelle 10: Recherchen zu Angeboten der anonymen Kindesabgabe im 
Vergleich 

     DJI-Rücklauf 
Anzahl 
der Ange-
bote 

Hüll-
horst 
(o.J.) 

Kuhn64 
(Stand: 
Früh-
jahr 
2004) 

Sterni-
park 
(Stand: 
März 
2009) 

DJI-
Daten-
bank 
(Stand: 
Mai 2010) 

Jugend-
amts-
befragung 
(Stand: De-
zember 
2009) 

Träger-
befra-
gung 
(Stand: 
Mai 
2010) 

Baby-
klappe  95 69 81 90 72 60 

Anonyme 
Geburt 22 75 23 104 77 77 

Anonyme 
Übergabe  13 _ 18 26 22 11 

Gesamt 130 144 122 220 171 148 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 

Die berücksichtigten Datenquellen stammen aus den Jahren 2004, 2009 und 
2010, wobei die Daten der DJI-Studie die aktuellsten sind. Die DJI-
Datenbank wurde um diejenigen Angebote bereinigt, deren Träger rück-
meldeten, dass sie über kein Angebot der anonymen Kindesabgabe verfü-
gen. Insgesamt weist sie mit 220 Angeboten die höchste Anzahl der Ange-
bote zur anonymen Kindesabgabe auf. Gleichwohl konnte die tatsächliche 
Gesamtzahl der Angebote nicht ermittelt werden, da die Rückmeldequote 
bei beiden Erhebungen 79 % betrug. Jedoch kann hier eine Eingrenzung 
erfolgen, da die Angaben aus der Jugendamtsbefragung als Mindestzahl 
(n = 171) gesehen werden können. Es kann mit hoher Wahrscheinlichkeit 

 
 

 61 Nach Projektrecherchen wurde eine der bestehenden Babyklappen im Zuge von Umbaumaß-

nahmen geschlossen und nicht wiedereröffnet.  

62 Siehe dazu: http://www.babyklappe-huellhorst.de/ Abrufdatum: 04.08.2011. Keine Angabe auf 

welchen Zeitpunkt sich diese Erfassung bezieht. 

63 Vgl.: http://www.sternipark.de/fileadmin/user_upload/PDF/Babyklappenliste.pdf. Stand dieser 

Liste ist März 2009. Abrufdatum am 04.08.2011. 

64 In der Untersuchung von Kuhn wurden die Angebote zur anonymen Übergabe nicht untersucht.  
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davon ausgegangen werden, dass die tatsächliche Gesamtzahl zwischen der 
Anzahl der in der Jugendamtsbefragung ermittelten Angebote und den Zah-
len aus der Datenbank (n = 220) liegt. Dies gilt auch für die einzelnen An-
gebotstypen: Die Werte aus der Jugendamtsbefragung können ebenfalls als 
Mindestwerte gelten und die Angaben aus der Datenbank als Richtwerte der 
oberen Begrenzung. 

Abbildung 7 gibt einen geographischen Überblick über die Jugendämter 
und Träger der anonymen Kindesabgabe, die sich an den Befragungen be-
teiligt hatten. Es zeigt sich, dass die Angebote zwar deutschlandweit flä-
chendeckend verteilt sind, d.h. in allen Bundesländern Angebote vorhanden 
sind. Gleichwohl gibt es Regionen, insbesondere im östlichen Teil Deutsch-
lands, die in der Befragung weniger stark vertreten waren. Diese geringere 
Beteiligung ist nicht gleichzusetzen mit der Annahme, dass es in diesen Re-
gionen keine Angebote der anonymen Kindesabgabe gibt. Möglicherweise 
wurden dort vorhandene Angebote nicht in der Datenbank erfasst, was 
damit zusammenhängen kann, dass keine, wenig oder lokal begrenzte Öf-
fentlichkeitsarbeit betrieben wird bzw. noch keine Kinder abgelegt oder 
anonym geboren wurden und die Angebote somit den Jugendämtern nicht 
bekannt sind. 



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

86 

Abbildung 7: Rücklauf der befragten Jugendämter (n = 466) und Träger  
(n = 272)65 

Quelle: Eigene Darstellung, 2010. 
 
In der schriftlichen Befragung zu den Konzepten der Babyklappen bzw. zu 
denen der anonymen Geburt wurde erfragt. wie weit das nächste Angebot 
zur anonymen Geburt bzw. die nächste Babyklappe entfernt ist. Dabei han-

 
 

65  Legende: Pink: Jugendämter, die sich an der Befragung beteiligt haben; blau: Träger, die sich 

an der Befragung beteiligt haben, schwarz: Städte zur Orientierung. 
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delt es sich oftmals um Schätzungen der Person, die den Fragebogen aus-
füllte. Ein Großteil der Befragten beantwortete diese Frage nicht. 
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Von den 60 Trägern der Babyklappen machten 29 Angaben über die durch-
schnittliche Entfernung zum nächsten Angebot der anonymen Geburt. Die-
se lag nach Aussage der befragten Träger (n = 29) bei 23,90 km. Die Stan-
dardabweichung66 betrug 29,72 km. Die Spannweite67 war sehr groß und 
lag bei 149 km. 

Die nächste Babyklappe lag nach Aussage der befragten Träger von Ba-
byklappen im Durchschnitt 47,67 km entfernt und war damit weiter weg als 
das nächste Angebot der anonymen Geburt. Die Standardabweichung be-
trug 33,22 km und die Spannweite 132 km. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
50 der insgesamt 66 Träger anonymen Geburt beantworteten die Frage 
nach der Entfernung zum nächsten Angebot zur anonymen Kindesabgabe. 
Die Entfernung zum nächsten Angebot anonymer Geburt lag bei durch-
schnittlich 39,21 km. Die Standardabweichung betrug 30,67 km und die 
Spannweite lag bei 150 km.  

Die nächste Babyklappe befand sich nach Aussage der Träger anonymer 
Geburt im Mittel 48,24 km entfernt, mit einer durchschnittlichen Abwei-
chung von diesem Wert von 36,94 km und einer Spannweite von 179 km. 
 
Angebotskombinationen 
In Tabelle 11 wird eine Übersicht über die bestehenden Angebotskombina-
tionen dargestellt, d.h. welche Angebote der anonymen Kindesabgabe wie 
häufig kombiniert werden. 
 

Tabelle 11: Angebotskombinationen 

Angebotskombination Anzahl in der Stichprobe 

Anonyme Geburt 53 
Babyklappe 39 
Anonyme Übergabe 1 
Anonyme Geburt und Babyklappe  17 
Babyklappe und anonyme Übergabe 2 
Anonyme Geburt und anonyme Übergabe 5 
Alle drei Angebote anonymer Kindesabgabe 2 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Von den 60 Fragebögen, die zum Konzept der Babyklappe ausgefüllt wur-
den, wurde in 39 Fällen die Babyklappe als einziges Angebot der anonymen 
Kindesabgabe vorgehalten. Ähnlich sieht es bei der anonymen Geburt aus. 
Auch hier bot mit 53 Trägern der Großteil der insgesamt 77 Träger aus-

 
 

66 Die Standardabweichung ist die durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert. 

67 Die Spannweite ist die Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten Messwert. 
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schließlich die Möglichkeit der anonymen Entbindung an. Von den insge-
samt elf Trägern anonymer Übergabe bot ein einziger dies als einziges An-
gebot der anonymen Kindesabgabe an. Nur zwei Träger hielten alle drei 
Angebote der anonymen Kindesabgabe bereit. 

 
5.1.2 Übersicht über die Trägerlandschaft und fachliche 

Verortung der Angebote  

Insgesamt konnten die Daten von 110 der 271 Träger, die sich auf die Be-
fragung rückmeldeten, ausgewertet werden. Der Großteil der Fragebögen, 
die zurückgesandt wurden, wurde von Trägern in katholischer Trägerschaft 
ausgefüllt (n = 64, 58,2 %). Weitere zwölf Träger (10,9 %) befanden sich in 
evangelischer Trägerschaft, fünf (4,5 %) setzen sich aus Trägern mehrerer 
Konfessionen zusammen und weitere 14 Träger (12,7 %) befanden sich in 
kommunaler Trägerschaft. In einem Fall (0,9 %) handelte es sich um einen 
freikirchlichen Träger, bei sechs Trägern um freie Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe (5,5 %) und bei weiteren acht Trägern (7,3 um private Trä-
gerschaften.68 
 

Tabelle 12: Trägerschaft der befragten Träger 

Trägerschaft Anzahl  Prozent 

Katholisch 64 58,2 
Evangelisch 12 10,9 
Konfessionsübergreifend 5 4,5 
Kommunal 14 12,7 
Freikirchlich 1 0,9 
Freie Träger (konfessionslos)69 6 5,5 
Privat 8 7,3 

Gesamt 110 100 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
50 Fragebögen (45,5 %) wurden von Krankenhäusern zurückgesandt, 44 
(40  %) von Schwangerschaftsberatungsstellen70 und fünf (4,5 %) von Mut-
ter-Kind-Einrichtungen. In elf Fällen (10 %) handelte es sich um Projekte, 
die eigens zum Zweck der anonymen Kindesabgabe gegründet wurden und 
in einen größeren Dachverband integriert waren, jedoch unabhängig davon 
agierten71.  

 
 

 
 

68 Diese Daten wurden nachträglich erhoben und nicht im Fragebogen erfragt.  

69 Unter diese Kategorie wurden anerkannte freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe subsum-

miert, die nicht kirchlich angebunden sind. 

70 Zu den Schwangerschaftsberatungsstellen wurden beispielsweise die Moses-Projekte gezählt. 

Hier finden sich auch die Angebote des SKF wieder. 

71 Unter diese Kategorie fallen beispielsweise das Projekt Findelbaby, Hüllhorst und das Agape -

Haus. 
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Tabelle 13: Art der befragten Einrichtung 

Art der befragten Einrichtung Anzahl  Prozent 

Krankenhaus 50 45,5 
Schwangerenberatungsstelle 44 40 
Projekt einer Babyklappe/anonymen 
Geburt 

11 10 

Mutter-Kind-Einrichtung 5 4,5 

Gesamt 110 100 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Die Mehrheit der Krankenhäuser (n = 21, 42 %) befand sich in katholi-
scher, weitere 13 (26 %) in kommunaler und acht (16 %) in evangelischer 
Trägerschaft. Die verbleibenden Krankenhäusern (n = 8, 16 %) wurden von 
privaten Trägern verwaltet. 

Der Großteil der Schwangerenberatungsstellen (n = 40, 90,9 %) war in 
katholischer Trägerschaft, jeweils eine stand unter konfessionsübergreifen-
der und kommunaler Trägerschaft und zwei weitere Schwangerschaftsbera-
tungsstellen hatten einen freien Träger. Die Mutter-Kind-Einrichtungen 
waren in drei Fällen in katholischer Trägerschaft. In jeweils einem Fall han-
delte es sich um einen evangelischen bzw. freien Träger. Die Projekte zur 
anonymen Kindesabgabe waren in drei Fällen in evangelischer, in einem 
Fall in freikirchlicher und in drei weiteren Fällen in freier Trägerschaft. In 
vier Fällen handelte es sich um Projekte, die konfessionsübergreifend getra-
gen wurden. 

Diese Angaben ermöglichen keinen Rückschluss darüber, wo z. B. die 
Babyklappe angebracht und ob ein Beratungsangebot vorhanden ist. 
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Um die Angebote inhaltlich differenzieren zu können, wurden die befragten 
Institutionen gebeten, ihr Angebot genauer zu beschreiben. Oftmals bezo-
gen sich diese Angaben nur auf die Lage der Babyklappe (diskret, aber gut 
zugänglich; separater Raum, etc.) und die Angaben, welche Personen durch 
den Alarm über die Ablage eines Kindes informiert wurden. Teilweise wa-
ren in dieser Beschreibung bereits Hinweise enthalten, ob Informationsma-
terial in der Babyklappe für die Mutter bereit liegt (z. B. Brief an die Mutter, 
Informationen über Hilfsangebote). 

Einige Träger lieferten umfassendere Beschreibungen und Informatio-
nen über das an die Babyklappe angeschlossene Beratungsangebot. So 
schrieb ein Träger: „Wir bieten medizinische Betreuung und liebevolle Pflege in einer 
Pflegefamilie für bis zu acht Wochen. Wir bieten den Frauen, die sich nach der Abgabe 
ihres Kindes bei uns melden, intensive Beratung, mit dem Ziel, Möglichkeiten für ein 
Leben mit dem Kind aufzuzeigen. Weiterhin verfügen wir über Angebote des Mutter-
und-Kind-Wohnens, führen begleitete Kontaktaufnahmen zum Kind durch und bieten 
Unterstützung bei Behördengängen an. Innerhalb dieser acht Wochen (darüber hinaus 
bis zur Adoption) kann die Mutter ihr Kind zurücknehmen.“ Weitere zehn Träger 
wiesen ebenfalls auf das Beratungsangebot bzw. weiterführende Hilfen hin, 
die der Träger der Babyklappe anbot. Ein Träger schrieb: „Zum Netz gehören 
die vertrauliche Beratung und Hilfen, die Schwangerenberatung, die geschützte Wohnmög-
lichkeit für Schwangere und Mütter mit Kind in den ersten Lebenswochen, die Adoptionsbe-
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ratung, die Möglichkeit einer vertraulichen Geburt im Krankenhaus und als letzter Ausweg 
in der Not die Abgabe des Kindes in der Babyklappe.“ 

Ein Krankenhaus bot im Rahmen der Babyklappe und der medizinischen 
Versorgung des Neugeborenen die „Betreuung und Mitaufnahme der Pflegemutter 
mit Neugeborenem zum Kennenlernen für ca. 1-2 Tage auf der Wochenstation“. Im 
weiteren Verlauf lief die Beratung/Weitervermittlung über das zuständige 
Jugendamt. Acht Träger erwähnten in ihrer Beschreibung das (kostenlose) 
Notruftelefon, das sie für Mütter und Schwangere in Notlagen anboten. 
Neben der Möglichkeit sich vor der Ablage des Kindes zu informieren, 
wurde in diesem Kontext darauf hingewiesen, dass die abgebende Mutter 
auf diesem Weg die Möglichkeit hat sich zu melden, wenn sie das Kind zu-
rücknehmen möchte. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Ähnlich wie bei der Angebotsbeschreibung der Babyklappen gaben einige 
Träger bei den Beschreibungen der Angebote zur anonymen Geburt nur an, 
dass es sich um die Möglichkeit der Entbindung ohne Angabe von Persona-
lien handelte. Andere ergänzten ihre Ausführungen mit Angaben über den 
weiteren Verlauf (Information des Jugendamtes, Standesamt etc.). Ein 
Großteil der Träger beschrieb sehr ausführlich wie genau das Angebot der 
anonymen Geburt gestaltet ist. So beschrieb eine Gruppe von Trägern ihr 
Angebot als „ganzheitliches, rechtlich tragfähiges Hilfsangebot für Schwangere in ex t-
remen Ausnahmesituationen mit einer umfassenden psychosozialen Beratung und Hilfe 
sowie der anonymen medizinischen Betreuung vor und bei der Geburt.“  

Ein anderer Träger definierte das Angebot wie folgt: „Das Angebot besteht 
aus der Beratung von Schwangeren vor der Geburt, ihrer Begleitung zur anony-
men/vertraulichen Geburt ins Krankenhaus und der Nachbetreuung von Mutter und 
Kind. Die Frauen können anonym wohnen, ihr Kind wird für acht Wochen von ehren-
amtlichen Pflegefamilien betreut. Die Mutter kann sich acht Wochen lang für ihr Kind 
entscheiden und Kontakt zum Kind aufbauen.“  

15 Träger wiesen auf das Notruftelefon hin, das im Rahmen ihres Ange-
botes zur anonymen Entbindung bestand und über das Frauen bzw. betrof-
fene Schwangere jederzeit Hilfe erhalten könnten. 
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Übergabe 
In der Regel wird das Angebot der anonymen Übergabe als Ergänzung zum 
Angebot der anonymen Geburt oder Babyklappe gesehen. Dies zeigte sich 
u.a. daran, dass nur ein Träger ausschließlich die anonyme Übergabe anbot. 
Ein Träger beschrieb das Angebot der anonymen Übergabe wie folgt: „Über 
das Notruftelefon meldeten sich auch Frauen, die den Weg zu einer Babyklappe suchten 
oder nach einer Hausgeburt ihr Kind anonym übergeben möchten. Natürlich fahren wir 
auch zu diesen Frauen, um ihnen in dieser Situation Hilfe zu leisten und übernehmen 
die Kinder.“ Ein anderer Träger wies in seiner Beschreibung auf die Ziel-
gruppe hin, die erreicht werden soll: „Wir helfen schwangeren Frauen und Müt-
tern mit Säuglingen in extremen Krisensituationen, auch anonym ohne Erklärungs-
zwang und ohne Papiere.“ Sechs weitere Träger bot im Zusammenhang mit der 
anonymen Übergabe ein Notruftelefon bzw. eine telefonische Beratung an. 
Einer dieser Träger beschrieb „das kostenlose Notruftelefon als niedrigschwelliges 
Angebot zur Beratung von schwangeren Frauen, die ihre Schwangerschaft verheimlicht 
haben und ihr Baby nicht behalten können“. In der Regel wurde über das Notruf-
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telefon ein Treffpunkt mit dem/der Anrufer/in vereinbart, um das Kind 
anonym zu übergeben. Wurde kein Treffpunkt verabredet, musste die Frau 
für die Übergabe zur Beratungsstelle oder einem Krankenhaus kommen. 
Inwieweit in diesen Fällen eine Beratung möglich war und stattfand bzw. 
wie diese dokumentiert wurde, wird an späterer Stelle erläutert. 

In den qualitativen Interviews wurde nach der Selbstverortung der Trä-
ger gefragt, d. h. aus welcher fachlichen Richtung das Angebot betrieben 
wird. Während für die Ärzte und Ärztinnen bei der Einführung der anony-
men Geburt vor allem die medizinische Versorgung für Mutter und Kind 
im Vordergrund stand, war bei der Installation der Babyklappe der Gedanke 
an den Kinderschutz, d. h. „dem Kind einen sicheren Rahmen zu geben“ (A21, 79) 
vorrangig. In anderen Fällen war der Lebensschutz von besonderer Bedeu-
tung, in einem einzigen Fall nannten die Träger die Verhinderung von Ab-
treibung als Ziel des Angebotes. 

 
„Ja, also ich sage, ich sehe es erst mal so, dass wir damit, auch wenn es immer heißt, 
UNICEF und Recht über die Herkunft Bescheid zu wissen und so, ist ja alles gut und 
schön, aber das Recht auf Leben geht über alles.“ (A8, 141) 

 
„Das Projekt dockt ja eigentlich an einer anderen Stelle an, als jetzt eine Babyklappe. 
Eine Babyklappe beschäftigt sich mit dem Kind, was schon da ist. Während das Projekt 
der anonymen Geburt ja eigentlich eher Mütter auch zum Beispiel vor einer Abtreibung 
bewahren soll.“ (A11, 54) 
 
Die Mehrheit der Träger vertrat die Meinung, dass der Schutz des Kindes 
mit dem Schutz der Mutter und daher mit Hilfemaßnahmen für Schwangere 
einhergehe und dies nicht getrennt voneinander gesehen werden könne:  

 
„Das Projekt der anonymen Geburt setzt bei der Mutter an, anwaltschaftlich natürlich 
für eine Mutter mit dem Kind. Weil wie wollen sie – es gibt keinen engeren Zusammen-
hang als eine schwangere Frau mit ihrem Kind. Und insofern ist meine Überzeugung, 
dass ein ungeborenes Kind nur über seine Mutter geschützt werden kann, das geht nicht 
anders. Und insofern würde ich das gekoppelt sehen.“ (A19, 55) 

 
„Als Mutter-Kind-Einrichtung, immer bei niedrigschwelligen Hilfen für Mutter und 
Kind. So vertreten wir es nach innen. Und nach außen ist es die niedrigschwelliste Form 
der Hilfe für Mutter und Kind, die wir überhaupt in unserem Spektrum haben.“ (A13, 
27) 

 
„Das (Anmerkung der Verfasserin: Die Hilfe für Mutter und Kind) muss man kom-
biniert sehen. Also man hilft in erster Linie ganz klar der Frau. Das Kind kann ja 
noch nicht viel sagen. Aber somit hilft man auch den Kindern, die kommen ja doch dann 
in Obhut, ja.“ (A14, 30) 
 
„Und genau das ist für mich die Babyklappe, zum einen der Kinderschutz, der auch hier 
bei uns immer Thema ist. Schutz des Kindeswohls in erster Linie, aber dann auch zu 
gucken, wie kann es der Mutter zumindest einigermaßen gut gehen mit ihrer Entsche i-
dung“. (A9, 37) 
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Ein Träger beschrieb seine fachliche Verortung als Maßnahme des Fami-
lienschutzes. 

 
„Im Grunde aus dem Familienschutz, ja, es betrifft ja auch die Väter unter Umstän-
den.“ (A15, 105) 
 
In den qualitativen Interviews wurden die Jugendamtsmitarbeiter/innen 
befragt, wo sie das Angebot verortet sehen. Es zeigte sich, dass es Konflikte 
zwischen Trägern und Jugendämtern gab, die sich aus den unterschiedli-
chen fachlichen Perspektiven, die im Vordergrund standen, ergaben. 

 
„Ich denke es sind zwei Elemente: Das erste Element ist natürlich vorrangig dieses 
Prinzip (Anmerkung der Verfasserin: des Trägers), wir wollen die Mütter schützen, wir 
wollen den Müttern helfen. Und wir wollen immer auf der Seite der Mütter, vielleicht 
auch Väter sein, um denen ganz nahe zu sein und denen alle Hilfsangebote, die irgend-
wie möglich sind, nahe zu bringen und die zu unterstützen, dass sie mit ihrem Kind 
leben können. Das ist erstmal das Grundprinzip. Natürlich sehen die dann auch dieses 
Kind und dieses Kindeswohl. Also es wäre wohl völlig falsch zu behaupten, der Träger 
würde nicht an das Kind denken. Ich glaube, das wäre einfach mehr als ungerecht, das 
ist nicht so. Aber das Hauptaugenmerk, glaube ich, ist trotzdem der Fokus auf die 
Mutter, auf die abgebende Mutter. Dazu gehört dann einfach dieses Kind. Deshalb ist 
wahrscheinlich auch für uns das so schwierig gewesen, über Jahre hinweg diesen Kampf 
zu führen „Wir wollen an das Kind heran. Wir sehen zuerst das Kindeswohl“, weil die 
zuerst diese Eltern sehen und wir aber zu allererst dieses Kind. Und da haben wir uns 
einfach lange, lange nicht treffen können, jetzt hoffen wir, das ist geschafft.“ (J13, 94) 

 
Aus der Sicht der Jugendämter stand zumeist das Kind im Mittelpunkt, wie 
diese Mitarbeiterin schilderte:  

 
„Also, bei uns wird schon auch, unser Bereichsleiter sieht es schon auch eingeordnet zu 
den frühen Hilfen, also im Sinne von Prävention und Kinderschutz.“ (J8, 95) 

 
Die Mitarbeiterin eines anderen Jugendamtes schilderte, dass sie versuchten 
beide Perspektiven – die der Mutter und die des Kindes – zu berücksichti-
gen. 

 
„Also es ist ja immer so beides, der Schutz des Kindes, der für mich auch ganz klar 
immer im Vordergrund aller Betrachtungen steht, bedingt aber auch eine Unterstützung 
von Müttern mit ihrer Problematik. Von daher kann man das nicht so messerscharf 
trennen nach dem Motto Prämisse Kinderschutz und dann ist mir die Mutter egal. 
Nein, das kann ja logischerweise nicht sein, sondern diese Person ist die Mutter und von 
Bedeutung, auch weiter, wenn es irgendwie geht. Von daher ist diese anonyme Geburt 
erst einmal zum Schutz des Kindes. In der Folge bemüht man sich sehr wohl zu klären, 
wo gehört das Kind denn hin, wo kommt es her? Auch um eine Perspektive zu entwi-
ckeln, wo geht es dann für das Kind hin?“ (J10, 30) 
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5.1.3 Entstehung der Angebote und Motive zur Gründung 

Die ersten Angebote zur anonymen Kindesabgabe entwickelten sich in 
Deutschland im Jahr 1999 (vgl. Abb. 8). In diesem Jahr wurden zwei Pro-
jekte der anonymen Geburt und drei Möglichkeiten der anonymen Überga-
be eingerichtet. Der Großteil der Angebote wurde in den Jahren 2001 und 
2002 errichtet. 2001 und 2002 wurden jeweils 19 Babyklappen und Angebo-
te zur anonymen Geburt installiert, im Jahr 2002 wurden 15 Babyklappen 
und weitere 19 Angebote der anonymen Geburt eingerichtet. Danach nahm 
die Zahl der Installationen dieser Angebote ab, und es wurden durch-
schnittlich 2 Babyklappen bzw. Möglichkeiten der anonymen Entbindungen 
pro Jahr eröffnet. Ähnlich wie die Babyklappen oder Angebote zur anony-
men Geburt wurden die Angebote der anonymen Übergabe meist Anfang 
der 2000er Jahre eingerichtet, das vorläufig letzte Angebot der anonymen 
Übergabe wurde im Jahr 2009 installiert. 

 

Abbildung 8: Jahr der Einrichtung des Angebotes der anonymen Kindes- 
 abgabe 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
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Tabelle 14: Jahr der Einrichtung des Angebotes der anonymen Kindes-
abgabe 

Jahr Babyklappe 
 
(n = 60) 

Anonyme  
Geburt 
(n = 66) 

Anonyme 
Übergabe 
(n = 11) 

1999  2 3 
2000 6 3 3 
2001 19 19 2 
2002 15 19 1 
2003 5 4  
2004 1 3  
2005 1 3  
2006 1 2  
2007 2   
2008 4 3  
2009 3 2 1 
201072  2  

Gesamt73 57 62 10 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Insgesamt zeigte sich, dass der Großteil der Angebote in den Jahren 2001 
und 2002 installiert wurde (vgl. Abb. 8 und Tab. 14). In beiden Befragungen 
– schriftlich und mündlich - wurden die Mitarbeiterinnen der Träger zu 
Motiven bzw. Auslösern für die Errichtung des Angebotes befragt. Die 
schriftlichen Ergebnisse zeigten deutlich, dass keines der Motive im Vor-
dergrund stand: Die Verhinderung der Tötung bzw. der Aussetzung neuge-
borener Babys (vgl. Abb. 9 und 10) sowie die Schaffung eines Hilfsangebo-
tes für Frauen in konflikthaften Situationen wird von 93 % bis 98 % der 
befragten Träger jeweils als wichtig bzw. sehr wichtig erachtet. Aus Sicht 
der Träger anonymer Geburt, dies waren vor allem Kliniken und Kranken-
häuser, wird der Gesundheitsschutz für Mutter und Kind als besonders 
wichtig (die Kategorien wichtig und sehr wichtig wurden zusammengefasst) 
mit 98 % erachtet. Demgegenüber wird eine öffentliche bzw. politische 
Aufforderung als weniger wichtig beurteilt: Mehr als die Hälfte der befrag-
ten Babyklappenträger (55,8 %) und der Träger anonymer Geburt (53,2 %) 
gaben an, dass dies unwichtig bzw. weniger wichtig bei der Gründung des 
Angebotes war. 
  

 
 

72 Stichtag: 31. Mai 2010. 

73 An die Stichprobengröße fehlende Werte sind missing data. Konkret bedeutet das an dieser 

Stelle, dass drei Träger von Babyklappen, vier Träger anonymer Geburt und ein Träger ano-

nymer Übergabe keine Angaben zum Gründungsjahr gemacht haben. 
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Abbildung 9: Befragung der Träger der Babyklappen: Wie wichtig waren  
 Ihnen die folgenden Aspekte bezüglich der Einrichtung der  
 Babyklappe? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Abbildung 10: Befragung der Träger anonymer Geburt: Wie wichtig waren 
Ihrer Einrichtung die folgenden Aspekte im Rahmen der 
Einführung des Angebotes? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
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Zusätzlich zu den oben genannten Aspekten bewerteten insbesondere die 
Beratungsstellen, die die Möglichkeit der anonymen Geburt anboten, die 
Bedeutung der Rechtssicherheit für die Schwangere und die Beraterin als 
wichtig (14 Nennungen). Zweimal wurde die Straffreiheit für die Eltern 
bzw. der Schutz vor Strafverfolgung der Mutter als sehr wichtig erachtet. 
Zwei der Babyklappenbetreiber benannten die Verhinderung von Abtre i-
bung als sehr wichtig. Zudem wurde die Zusammenführung von Mutter 
und Kind von zwei Trägern als sehr wichtig erachtet und in vier Fällen war 
die Aufforderung durch das Bistum sehr wichtig. Zwei weitere Nennungen 
erhielten den Aspekt der Anonymität und der Gewährung der Straffreiheit 
für die Mutter sowie die Vermeidung des Kinderhandels durch Adoptions-
vermittlungsstellen, der ebenfalls von zwei Trägern von Babyklappen als 
sehr wichtig befunden wurde. 

Die Träger der Babyklappen wurden darüber hinaus noch nach dem 
Standort der Babyklappe und den Gründen für dessen Wahl gefragt. Die 
Mehrheit der insgesamt 60 Babyklappen war an einem Krankenhaus instal-
liert worden. Dies traf auf 71,7 % (n = 43) der Babyklappen zu. Vier Baby-
klappen (6,7 %) waren an einem Mutter-Kind-Heim angebracht, weitere 
drei (5,0 %) an einer Beratungsstelle und zwei Babyklappen (3,3 %) wurden 
an einem Privathaus installiert. Weitere drei Babyklappen waren an Alten- 
und/oder Pflegeheimen installiert und jeweils eine Babyklappe befand sich 
an einem Kinderheim, einer stationären Jugendhilfeeinrichtung sowie an 
einem Hospiz. Abbildung 11 gibt einen Überblick über die Kriterien, die bei 
der Auswahl des Standortes besonders wichtig waren. Die Tatsache, dass 
dieser wenig einsehbar ist und einen diskreten Zugang hat, war den Betrei-
bern am wichtigsten (96 %). Von großer Bedeutung waren weiterhin der 
Anschluss an eine medizinische Einrichtung (85 %) sowie die gute Erreich-
barkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln (82 %). Auch die zentrale Lage 
(70 %) sowie die gute Erreichbarkeit mit dem Pkw (74 %) wurden als wich-
tig bewertet. Eine gute Sichtbarkeit und Zugänglichkeit der Babyklappe 
waren für 59% der befragten Träger von Bedeutung. In weiteren Fällen 
wurden zusätzliche Kategorien von den befragten Trägern angegeben, die 
sie bei der Installation der Babyklappe als wichtig erachtet hatten. Dazu 
gehörten die Anbindung an eine Neugeborenenintensivstation, eine 24-
Stunden-Versorgung sowie die Möglichkeit der persönlichen Kontaktauf-
nahme. Zudem wurde es von einem Träger als wichtig eingeschätzt, dass 
sich die Babyklappe neben einer Kapelle befindet, bzw. es sich um eine 
christliche Einrichtung handelt, an der die Babyklappe angebracht und der 
Standort gut, aber diskret zugänglich ist. 
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Abbildung 11: Befragung der Träger der Babyklappen: Wie wichtig waren 
die folgenden Kriterien bei der Einrichtung der Baby-
klappe? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
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aus dem die örtliche Klinik eine Babyklappe einrichtete, wurde von einer 
Mitarbeiterin des Jugendamtes folgendermaßen geschildert. 
„Es hat glaube ich auch - weil Sie gefragt haben, warum ist das damals gemacht worden? Es 
war die allgemeine Stimmungslage so. Aber auch da war das erste Kind, das ich ohne Eltern 
habe, ist in einem Fahrradkörbchen vor dem Krankenhaus abgelegt worden und das Mäd-
chen ist inzwischen schon - ja die ist im Gymnasium glaube ich jetzt inzwischen. Und des-
halb war das damals vielleicht auch für das Krankenhaus irgendwie mit noch ein Anlass 
darüber nachzudenken. Vielleicht ist es nicht gut, dass Kinder hier dann bei uns in Fahr-
radkörben die vor der Klinik abgestellt worden sind - abgeliefert werden. Sollten wir nicht so 
was anbieten?“ (B5, 105) 

 
In einem anderen Fall kam der jetzige Träger der Babyklappe mit dem 
Wunsch eine Babyklappe zu installieren auf das Jugendamt zu.  

 
„Das Problem war, dass eines Tages dann der Träger an das Jugendamt das Anliegen 
brachte, wir möchten gerne eine Babyklappe in unserer Stadt eröffnen und wir wollen Kinds-
tötung verhindern. […] Es gab einen Fall in einer anderen Stadt, das war dieser Fall, wo 
dieses Kind in dieser Müllanlage gefunden wurde, da auf diesem Förderband und jemand hat 
diese Babyleiche auf dem Transportband dort entdeckt. Das war nochmal so dieser Auslöser. 
[…] Ja, und die (Anmerkung der Verfasserin: der Träger) haben dann sehr darum ge-
kämpft, das auch in unserer Stadt zu eröffnen. Es gab dann auch eine Veranstaltung mit 
Filmen um diese Kindstötungen und alle diese Dinge und dass man doch die Kinder in der 
Form schützen müsse und den Müttern die Möglichkeit geben, ein anonymes Ablegen des 
Kindes zu organisieren.“ (J13, 27) 

 
Eine Mitarbeiterin eines anderen Jugendamtes schildert ebenfalls, dass die 
Einrichtung der Babyklappe vor dem Hintergrund einer Kindstötung er-
folgt war. 
 
„Ja, angefangen hat das vor über zehn Jahren. Hintergrund war die Tötung eines Kindes, im 
Umkreis von unserer Stadt. Das hat damals zwei Landtagsabgeordnete veranlasst, mit dem 
Krankenhaus zu reden und ein entsprechendes Angebot zu schaffen.“ (J12, 12) 

 
Auch in anderen Fällen gab es konkrete Anlässe wie Kindstötungen oder 
Aussetzung von Neugeborenen, die nicht zwangsläufig vor Ort, sondern im 
gesamten Bundesgebiet stattfanden. Durch die mediale Berichterstattung 
wurde das Thema dann von dem jeweiligen Träger aufgegriffen. 

 

„Wir haben als Krankenhaus eine Babyklappe vor zehn Jahren eröffnet. Damals war der 
Anlass ein Fund im Altenheim, in einer Müllsammeltüte gefundenes Neugeborenes. Dann 
ist diese Babyklappe eingerichtet worden, noch an unserem alten Klinikstandort.“ (A21, 4) 

 
„Also, ich bin nicht derjenige, der die erste Initiative dafür gegeben hat. Es gab dieses Fin-
delkind vor dem Altenheim in der Altkleidersammlung. Und dann hat eigentlich den ent-
scheidenden Anstoß unser damaliger Verwaltungsleiter gegeben. Sollen wir nicht…?“ (A21, 
106) 

 

In einem anderen Fall hatte der Träger noch kein konkretes Vorgehen für 
den Fall, dass eine Frau anonym entbinden wollte. In diesem Fall entschloss 
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man sich dann nach persönlicher Rücksprache mit dem zuständigen Arzt, 
eine anonyme Geburt zu ermöglichen. 

 
„Ich habe hier eine Frau, die ist schwanger und die war auch nicht beim Arzt, aber es ist 
klar, die kriegt ihr Kind und die macht das irgendwo alleine, wenn wir nicht helfen. Können 
wir da jetzt nicht irgendwie zusammen kommen? Und der Arzt hat damals sehr schnell, 
aber auch sehr klar reagiert, der hat gesagt, gut, für mein Haus ist die Bedingung, dass ich 
keine Kosten trage, also wenn ihr sagt, ihr bezahlt, dann bin ich sicher, kriege ich das bei mir 
im Haus durch. Er hat dann gesagt, er sei Arzt und kein Detektiv, insofern müsse er nicht 
nach irgendwelchen Daten forschen, aber man bräuchte im Kreißsaal ganz dringend irgendei-
nen Vornamen um irgendwie die Frau anzufeuern. Das wäre so die Bedingung.“ (A6, 134) 

 

Wie unter Punkt 4.1.2 dargestellt, hatten die Mitarbeiter/innen der Träger 
und Jugendämter teilweise unterschiedliche Sichtweisen bezüglich der fach-
lichen Verortung und agieren daher aus unterschiedlichen fachlichen Blick-
winkeln heraus. Insbesondere die Mitarbeiter/innen der Jugendämter sehen 
die Einrichtung anonymer Angebote sehr kritisch. In den Interviews wurde 
erfragt, wie die Einführung der Angebote im Jugendamt selbst diskutiert 
wurde und wie sich das Jugendamt diesbezüglich positioniert hat. Es zeigte 
sich, dass die Jugendämter die Angebote der anonymen Kindesabgabe sehr 
kritisch betrachten. Die Babyklappe wurde im Vergleich zur anonymen Ge-
burt noch kritischer betrachtet, da dort keine Hilfe für die Mutter angebo-
ten wird. Einige der Interviewpartner/innen sprachen an, dass die langfris-
tigen Folgen – sowohl für die Mutter als auch für das Kind – nicht ausrei-
chend Beachtung finden und nicht abgeschätzt werden können. 
 
„Kritisch. Sehr kritisch. Also unserer Jugendamtsleiterin, ich habe auch heute morgen noch-
mal mit ihr telefoniert, sie hat auch gesagt, es ist ihr auch ganz wichtig, dass das auch so 
transportiert wird. Also, der wäre es natürlich am liebsten, es gäbe die Babyklappe in dieser 
Stadt nicht. Also, sie sieht das ausgesprochen kritisch, eben weil, klar, also ich denke das 
Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung ist für uns ein ganz wichtiger Punkt: 
Und ist aber auch natürlich ein wichtiger Punkt, das, was ich vorhin schon angesprochen 
habe, dass das nur funktioniert, wenn das Kind tatsächlich zu Hause oder wo auch immer 
entbunden wird, und wir da einfach ein ganz, ganz hohes Risiko für Leib und Leben der 
Kinder sehen. Und wir sehen es auch kritisch, dass das immer wieder so von Befürwortern so 
gesagt wird, also, damit beugen wir vor, dass weniger Kinder umgebracht werden. Das stimmt 
ja schlicht und ergreifend nicht und das wird halt auch überhaupt nicht gesehen. Also, so wie 
das was ist das, also wie geht das Kind später mit dieser Situation um und auch wie gehen 
die Frauen mit dieser Situation um? Also, wir sehen das ausgesprochen kritisch.“ (J7, 223). 
 
„Ja. Wir fanden natürlich, dass man alles machen sollte, um die Frauen anders zu erreichen 
und das ist ja nun das, was wir halt auch, sage ich mal tagtäglich tun. Aber wir haben ge-
dacht, wirklich, wenn es jetzt so ist, also wirklich Ultima Ratio, also wenn auch das gemacht 
wird, ist es nicht so verwerflich. Also es kann wirklich für einzelne Fälle einfach die Hilfe 
sein. Wir haben eher gedacht, da muss man halt gucken, dass die Beratungsangebote, dass 
das andere, was man macht, was niemand weiß, vielleicht eher ein bisschen bekannter ge-
macht werden soll. Und wir fanden halt so ein Netzwerk (Anmerkung der Verfasserin:  von 
Hilfen), die ja genau von dem Gedanken ja auch besetzt sind, dass sie Hilfe leisten, dass 
erstmal noch andere Hilfen auch da sind, dass es ja nicht nur darum geht, jetzt da irgendwo 
so eine Klappe zu machen, das hätten wir nie.“ (J14, 322) 
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„Wir als Jugendhilfe, kann ich schon mal sagen, sind natürlich nicht besonders begeistert von 
diesem Angebot, wie wahrscheinlich die meisten Jugendämter in Deutschland. Trotzdem 
stehen wir dazu und unterstützen das auch. Und ich hatte mir einfach damals gesagt und 
auch heute noch, wenn so etwas schon ist, dann wenigstens, anonyme Geburt, d.h. nicht, dass 
die Mutter das Kind jetzt irgendwo abgibt, sondern halt unter regulären Verhältnissen be-
kommt und dann wieder gehen kann. Also wir haben seit zehn Jahren beides im Angebot, 
also anonyme Geburt und Babyklappe.“ (J12, 12) 

 
5.1.4 Kooperationsstrukturen 

Im Folgenden werden die Befunde hinsichtlich der Kooperationsstrukturen 
untersucht. Dabei ging es zum einen um die Kooperationen, die zwischen 
den Jugendämtern und den Trägern anonymer Kindesabgabe bestehen. Es 
wurde untersucht, ob Kooperationsverträge mit Trägern bestehen und wel-
che Inhalte in diesen geregelt sind. Hinsichtlich der Trägerseite wurde un-
tersucht, mit welchen weiteren Einrichtungen die Träger kooperieren und 
wie die Zusammenarbeit mit diesen Institutionen bewertet wird. 
 
Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zu Babyklappen 
67 von 71 Jugendämtern, in deren Jugendamtsbezirken eine Babyklappe 
vorhanden war, beantworteten die Frage, ob das Jugendamt einen Koopera-
tionsvertrag mit den Betreibern von Babyklappen geschlossen hat. Diese 
Frage bezog sich auf schriftlich fixierte Vereinbarungen und umfasste damit 
nicht die mündlichen Absprachen, die zwischen dem Jugendamt und dem 
Träger bestanden. Fast zwei Drittel der 67 Jugendämter gaben an, dass kein 
Kooperationsvertrag vorliegt (n = 44; 65,7 %). In 17 Fällen (25,4 %) be-
stand zum Erhebungszeitpunkt ein Kooperationsvertrag und in weiteren 
vier Fällen (6,0 %) wurde dieser Vertrag unter Berücksichtigung der Emp-
fehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter geschlos-
sen.  

In diesen Empfehlungen heißt es: „Eine Stelle, die eine Babyklappe be-
treibt oder die Möglichkeit der anonymen Geburt bzw. die Entgegennahme 
von Kindern anbietet, kann nicht gleichzeitig die Anerkennung als Adopti-
onsvermittlungsstelle erhalten“ (BAGLJÄ 2009, S. 11). Die DJI-Erhebung 
bei den Jugendämtern kam zu dem Ergebnis, dass der Träger einer Baby-
klappe in neun Fällen identisch mit dem Träger einer Adoptionsvermitt-
lungsstelle ist, d.h. die Kinder wurden auch über diesen Träger in die Adop-
tions- und oder Pflegefamilie vermittelt. In sieben Jugendamtsbezirken war 
der Träger der anonymen Geburt identisch mit dem Träger einer Adopti-
onsvermittlungsstelle. 

Ein Jugendamt gab an, dass eine mündliche Vereinbarung bestand und in 
einem anderen Fall lag statt eines Kooperationsvertrages eine Dienstanwei-
sung für den Betreiber, einen städtischen Eigenbetrieb, vor. In neun Fällen 
wurde ein Kooperationsvertrag rückwirkend geschlossen, d.h. die Baby-
klappe war bereits installiert als die Zusammenarbeit mittels eines Vertrages 
bzw. einer Vereinbarung geregelt wurde. 

Des Weiteren wurde nach den Inhalten und explizit nach juristischen 
Sachverhalten gefragt, die in den Kooperationsverträgen geregelt werden. 
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In diesem Fall gaben nur 21 von 67 Jugendämtern Auskunft. Die Angaben 
in Abbildung 12 beziehen sich also nur auf die Jugendämter mit Kooperati-
onsvertrag, so dass hier auf die Nennung von Prozentwerten verzichtet 
wird und absolute Zahlen genannt werden. Bei den Jugendämtern, die diese 
Fragen beantwortet haben, handelte es sich ausschließlich um diejenigen, 
die die Frage nach einem vorhandenen Kooperationsvertrag mit „ja“ bzw. 
„ja, unter Berücksichtigung der Empfehlungen der BAGLJÄ“ beantwortet 
hatten. Bezüglich der Inhalte der Kooperationsverträge und den dort gere-
gelten Sachverhalten entfielen 21 Nennungen auf den Aspekt Ablauf der 
weiteren Versorgung/Unterbringung des Kindes. Jeweils weitere 21mal 
wurde in den Kooperationsverträgen der Sachverhalt Instanz der Inobhut-
nahme bzw. Zeitrahmen bzgl. der Informationspflicht zuständiger Behör-
den geregelt. 16 Verträge enthielten juristische Regelungen und 15mal wur-
de der Aspekt Regelungen zur Kostenübernahme genannt. Jeweils in einem 
Vertrag wurden Sicherheitsfragen der Babyklappe, die Krankenversicherung 
des Kindes sowie Leistungen und Pflichten des Anbieters geregelt.  

 

Abbildung 12: Welche der folgenden Sachverhalte umfasst der Koopera-
tionsvertrag mit Trägern von Babyklappen? 

 

 
Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 

 
Zusätzlich wurde im Fragebogen eine offene Frage gestellt: „Bezüglich we l-
cher Punkte sehen Sie juristischen Regelungsbedarf?“ Im Folgenden werden  
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die Aussagen der Jugendämter dargestellt, um einen Überblick über relevan-
te Regelungsbedarfe aus Sicht der Jugendämter zu geben. Die zitierten Pas-
sagen stammen ausschließlich aus den Fragebögen der Jugendämter, in de-
ren Jugendamtsbezirk eine Babyklappe besteht. 
Während zwei Jugendämter keinen Regelungsbedarf sehen, da „ein gemeinsa-
mes Verfahren bei Abgabe eines Kindes über die Babyklappe abgestimmt“  wurde oder 
„juristische und technische Fragen in gemeinsamen Gesprächen zwischen Betreiber und 
Jugendamt geklärt“ worden sind, äußerten fünf Mitarbeiter/innen verschiede-
ner Jugendämter, dass ein Regelungsbedarf hinsichtlich des Zeitrahmens 
der Informationspflichten aller zuständigen Behörden besteht. Andere ge-
nannte Regelungsbedarfe betrafen: 
 Das Abstammungsrecht und die Kenntnis der eigenen Herkunft; 
 Die Wahl des Vormundes und seine Ermittlungstätigkeit; 
 Die Einführung von Mindestsicherheitsstandards,; 
 Die Taufe des Kindes, da diese bis zur Adoption nicht möglich ist;  
 Unterhalts- und Personenstandsgesetz, da derzeit gegen beides verstoßen 

wird; 
 Klärung der Zuständigkeit, wenn das Neugeborene unmittelbar nach der 

Geburt in die Obhut eines Trägers kommt; 
 Klärung der Rolle des Landesjugendamtes; 
 Klärung der Rücknahme durch die leiblichen Eltern und der Frage, ob 

eine Adoption „unwirksam“ ist, wenn die Kindsmutter sich später me l-
det; 

 Klärung, was mit den Väterrechten geschieht. 
 

In einem Fall schrieb eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter, dass zwar eine 
mündliche Absprache getroffen, aber kein schriftlicher Vertrag geschlossen 
wurde, da keine gesetzliche Grundlage bestand. Ein Mitarbeiter merkte an, 
dass grundsätzlich geklärt werden müsse, ob eine Babyklappe zulässig ist.  

Vier Träger gaben an, dass eine Möglichkeit der anonymen Geburt ge-
schaffen werden muss, d.h. die „Möglichkeiten für Frauen, geschützt zu entbin-
den“. In diesem Kontext erwähnte ein Mitarbeiter, dass das „Grundgesetz eine 
Regelung treffen muss, die es Müttern erleichtert bei Problemen niedrigschwellige Angeb o-
te anzunehmen“. Ein anderer Mitarbeiter hielt fest, dass die Babyklappe illegal 
sei und sich in einer rechtlichen Grauzone befindet. Dadurch werden Fin-
delkinder „künstlich produziert“. Die Auffassung, dass die Babyklappen illegal 
sind, teilten drei weitere Jugendämter. „Insgesamt ist die Babyklappe ungesetzlich 
und wird ungestraft betrieben. Es ist also EIGENTLICH alles geregelt.“  Ein ande-
res Jugendamt schrieb: „Da es keine rechtliche Grundlage für Betreiben der Baby-
klappe gibt, gehören diese Klappen abgeschafft. Es müsste juristische Regelungen geben, 
um rechtlich tatsächlich reagieren zu können.“ Eine weitere Aussage in diesem 
Kontext bezieht sich auf die Straffreiheit: „Es wird die Abschaffung der Baby-
klappen verlangt und die Bestrafung der Betreiber, nicht der Nutzerinnen.“ Die Straf-
freiheit der abgebenden Eltern unter der Prämisse „trotzdem viele Informatio-
nen von den Eltern zu erhalten“, forderten drei weitere Jugendämter. 
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Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Die Befragung ergab, dass zum Zeitpunkt der Durchführung der Untersu-
chung mindestens 77 Angebote zur anonymen Geburt bestanden. Für diese 
Angebote waren 65 Jugendämter zuständig. 63 der 65 Jugendämter beant-
worteten die Fragen, ob ein Kooperationsvertrag mit dem Träger der ano-
nymen Geburt bestand, zwei Jugendämter beantworteten diese Frage nicht. 
46 (73 %) dieser 63 Jugendämter hatten keinen Vertrag mit dem Träger 
abgeschlossen. 17 Jugendämter hatten einen Kooperationsvertrag mit dem 
Träger anonymer Geburt geschlossen. In 13 Fällen (20,6 %) bestand ein 
eigener Kooperationsvertrag, in drei Fällen (4,8 %) hatte das Jugendamt 
einen Vertrag unter Berücksichtigung der Empfehlungen zur Adoptions-
vermittlung der BAGLJAE geschlossen. In einem Fall (1,6 %) bestand ein 
Kooperationsvertrag zwischen dem zuständigen Landesjugendamt und dem 
Träger. Ein Jugendamt aus Thüringen verwies an dieser Stelle auf die Ar-
beitshilfen zum Umgang mit der anonymen Geburt im Freistaat Thüringen, 
die für alle Beteiligten galten. 

Ein Jugendamt hatte mit zwei Trägern und ein Jugendamt mit drei im 
Jugendamtsbezirk ansässigen Trägern der anonymen Geburt einen Koope-
rationsvertrag abgeschlossen. Die anderen 14 Jugendämter haben jeweils 
mit einem Träger eine vertragliche Vereinbarung getroffen. In einem dieser 
Fälle wurde der Vertrag rückwirkend geschlossen, d.h. das Angebot bestand 
zu diesem Zeitpunkt bereits.  

Es wurde des Weiteren nach den Sachverhalten gefragt, die der Koope-
rationsvertrag umfasst. Da sich diese Angaben ausschließlich auf die Ju-
gendämter mit Kooperationsvertrag (n = 17) bezogen, werden die folgen-
den Angaben in absoluten Werten dargestellt. 

 
In 15 Verträgen zwischen dem Träger der anonymen Geburt und dem Ju-
gendamt wurde die „Instanz der Inobhutnahme“ festgelegt und in weiteren 
13 Fällen darüber hinaus der „Ablauf der weiteren Versorgung und die Un-
terbringung des Kindes“ nach der anonymen Geburt (vgl. Abb. 13). Jeweils 
13 Mal wurden in den Verträgen die „Kostenübernahme“ sowie der „Zeit-
rahmen bezüglich der Informationspflicht zuständiger Behörden“ definiert. 
Zwölf Verträge griffen „juristische Regelungen“ auf. In jeweils neun Ver-
trägen fanden sich Regelungen bezüglich des „Vorgehens im Falle einer 
Rücknahme durch die leibliche Mutter/Eltern“ bzw. „finanzielle Regelun-
gen“. Drei Jugendämter regelten die „Beratung und das Nachsorgeangebot 
für die Mutter“ nach einer anonymen Geburt oder legten „Versicherungs-
inhalte“ fest. In zwei Verträgen wurde darüber hinaus noch der „Umfang 
der Zusammenarbeit mit der Polizei“ definiert und jeweils einmal wurden 
das „Vorgehen bei der Bestellung des Vormundes“, der „Umfang der Zu-
sammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft“ sowie die „Beurkundung durch 
das Standesamt“ festgelegt. 
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Abbildung 13: Welche der folgenden Sachverhalte umfasst der Koopera-
tionsvertrag mit den Trägern anonymer Geburt? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Aus Sicht der Jugendämter bestand bezüglich der Angebote der anonymen 
Geburt vielfältiger Regelungsbedarf. Im Folgenden werden die Antworten 
auf die offene Frage „Bezüglich welcher Punkte sehen Sie juristischen Rege-
lungsbedarf?“ dargestellt. Mehrfach wurde seitens der Jugendämter geäu-
ßert, dass die Personendaten der entbindenden Frauen den Trägern bekannt 
seien und somit eine Anonymität nicht gegeben sei: „Die Träger kennen die 
Kindsmutter, es kann also nicht von ANONYMER Geburt gesprochen werden; sollte 
strafrechtlich verfolgt werden, da Personenstandsfälschung etc.“  oder wie ein anderes 
Jugendamt anmerkte: „Geburten sind definitiv nicht anonym, Mütter sind bekannt!“  

 
Die weiteren Aspekte wurden von allen Jugendämtern genannt, die für ein 
Angebot der anonymen Geburt im Jugendamtsbezirk zuständig waren: 
 Anspruch des Kindes auf seine Identität 
 Ausstellung der Geburtsurkunde 
 Bessere Möglichkeiten, Adoption vertraulich zu behandeln 
 Vertrauliche Geburt im Hinblick auf die Möglichkeit der Kenntnis der 

Herkunft wäre besser, ohne weitere Verantwortlichkeit und Gefährdung 
der leiblichen Mütter 
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 Juristische Regelung unter welchen Umständen (z.B. lebensbedrohliche 
Situation für Mutter und Kind) eine Frau ihr Kind anonym entbinden 
kann? 

 Klärung der Zuständigkeit, wenn die Säuglinge sofort nach der Geburt in 
die Obhut eines Vereines gegeben werden? 

 Regelung der Kostenübernahme und Informationspflicht der Klinik 
 Ist die anonyme Geburt mit dem Personenstandsgesetz vereinbar? 
 Recht des Kindes auf Wissen der Abstammung (Identitätssicherung) und 

gleichzeitig Wahrung des Wunsches der Mutter nach Anonymität 
 Insgesamt: Entweder eindeutig, dass es anonyme Geburt gibt und dies ist 

gesetzlich geregelt oder es gibt sie nicht, dann keine Regelung und keine 
Schaffung einer Grauzone! 
 

Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zur anonymen Über-
gabe 
Als Ergebnis der Jugendamtsbefragung wurde festgehalten, dass in 19 Ju-
gendamtsbezirken 22 Angebote der anonymen Übergabe bestanden. Von 
diesen 19 Jugendämtern gaben vier an, dass sie einen Kooperationsvertrag 
mit einem Träger der anonymen Übergabe abgeschlossen. Kein Vertrag 
wurde rückwirkend abgeschlossen.  

Die Kooperationsverträge zwischen dem Jugendamt und den Trägern 
anonymer Übergabe enthielten in jeweils vier Fällen „Regelungen zur Kos-
tenübernahme“, den „Ablauf der weiteren Versorgung und die Unterbrin-
gung des Kindes“ sowie „juristische Regelungen“: Je drei Verträge umfass-
ten „finanzielle Regelungen“, die „Instanz der Inobhutnahme“ sowie den 
„Zeitrahmen zur Information zuständiger Behörden“. In zwei Vereinbarun-
gen wurde das „Vorgehen im Falle der Rücknahme durch die biologischen 
Eltern/Mutter“ geregelte und in einem Vertrag wurden darüber hinaus 
„Versicherungsinhalte“ definiert (vgl. Abb. 14). 

Weiteren Regelungsbedarf sehen die befragten Jugendämter bei der ano-
nymen Übergabe bezüglich folgender Aspekte: 
 Recht des Kindes auf Wissen der Abstammung (Identitätssicherung) und 

gleichzeitig Wahrung des Wunsches der Mutter nach Anonymität 
 Recht des Kindes auf Wissen der Abstammung 
 Strafbarkeit des Personals, das anonyme Geburt möglich macht 
 Rechtliche Grundlage, wenn die Mutter ihr Kind später sehen / zurück-

haben will 
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Abbildung 14: Welche Sachverhalte regelt der Kooperationsvertrag mit 
den Trägern anonymer Übergabe? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Durchschnittlich arbeiteten die 60 Träger der Babyklappen mit zwei ande-
ren Einrichtungen zusammen. In zwölf Fällen bestanden Kooperationen 
mit einer weiteren Einrichtung, dies betraf Kooperationen zwischen dem 
Träger der Babyklappe, in der Regel eine Beratungsstelle, und einem Kran-
kenhaus. Bei 17 Einrichtungen bestanden nach eigenen Aussagen Koopera-
tionen mit mindestens zwei weiteren Akteuren, dabei handelte es sich um 
Beratungsstellen, Krankenhäuser und Jugendämter. Mit drei Einrichtungen 
arbeiteten 14 Träger zusammen – dies betraf Kooperationen zwischen dem 
Träger, einem Krankenhaus, dem Jugendamt und einem zweiten involvier-
ten Jugendamt oder einer weiteren Beratungsstelle. Neun Träger gaben an 
mit mindestens vier Einrichtungen zu kooperieren. Dabei ergänzte sich die 
eben genannte Aufzählung um weitere Beratungsstellen, Rettungsdienste 
oder kooperierende Ärzte. In acht Fällen bestanden Kooperationen mit 
mehr als fünf Akteuren. Dies betraf Zusammenarbeiten zwischen dem Ba-
byklappenträger, Mutter-Kind-Einrichtungen, Beratungsstellen, Rechtsan-
wälten, Kinderärzten und Jugendämtern. 
Alle 60 Träger gaben an, dass sie mit einem Jugendamt kooperierten. In 
zehn Fällen arbeiteten die Träger mit zwei und in weiteren sechs Fällen mit 
drei Jugendämtern zusammen, zu denen auch Landesjugendämter bzw. 
überregionale Kooperationen mit Jugendämtern gehörten. 

Abbildung 15 zeigt, dass eine Vielzahl von Institutionen vor der Einrich-
tungen einer Babyklappe darüber verständigt wurde, dies aber keine Aussa-
ge über die tatsächliche Unterstützung, die diese Institution aufbrachte, 
zuließ. 54 von 60 Trägern einer Babyklappe gaben an, dass sie das Jugend-
amt vor der Einrichtung einer Babyklappe informierten, in 36 Fällen mün-
dete dies in einer praktischen Unterstützung. 33 Träger einer Babyklappe 
informierten in der Kommunalpolitik tätige Personen über die Einrichtung 
und wurden in 24 Fällen bei dem Vorhaben unterstützt. Die Adoptions-
vermittlungsstellen wurden bei 30 Babyklappen vor deren Einrichtung da-
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rüber informiert, in 17 Fällen wurde praktische Unterstützung gewährt. 
Familien- und Vormundschaftsgerichte wurden von zwölf Trägern vorher 
informiert und trugen das Projekt in vier Fällen mit.  

Abbildung 15: Befragung der Träger der Babyklappen: Wen haben Sie vor 
der Einrichtung der Babyklappe darüber verständigt? Und: 
Von wem haben Sie Unterstützung bei der Einrichtung der 
Babyklappe erhalten? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Auf einer Skala von eins bis sechs, analog zur Bewertung durch Schulnoten, 
sollten die Betreiber der Babyklappen die Zusammenarbeit mit den oben 
genannten Einrichtungen bzw. Personengruppen bewerten (vgl. Abb. 16). 
Die meisten Träger einer Babyklappe bewerteten die Zusammenarbeit mit 
den oben angegebenen Institutionen als „sehr gut“ oder „gut“. Die Mitte l-
werte lagen zwischen 1,14 (Bewertung der Zusammenarbeit mit dem 
Arzt/der Ärztin) und 2,53 (Bewertung der Zusammenarbeit mit einem an-
deren Projekt zur anonymen Kindesabgabe). Die Standardabweichung, das 
heißt die durchschnittliche Größe um die dieser Mittelwert nach oben 
(schlechtere Bewertung) und nach unten (bessere Bewertung) abwich, lag 
zwischen 0,42 (Bewertung der Zusammenarbeit mit dem Arzt/der Ärztin) 
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und 1,626 (Bewertung der Zusammenarbeit mit der Kommunalpoli-
tik/Landrat).  

 

Abbildung 16: Befragung der Träger der Babyklappen: Bewertung der Zu-
sammenarbeit mit Einrichtungen/Personengruppen (Dar-
stellung der Mittelwerte) 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Die Spannweiten variierten teilweise stark, d.h. die Akteure werden von den 
verschiedenen Trägern der Babyklappen sehr unterschiedlich wahrgenom-
men. Damit wurde die Differenz zwischen der besten und schlechtesten 
Bewertung für jeden Akteur angegeben. Im Falle der Bewertung der Zu-
sammenarbeit mit dem Wohlfahrtsverband bzw. dem übergeordneten Trä-
gerband liegt dieser Wert bei 1, d.h. die beste Bewertung ist „sehr gut“, die 
schlechteste „gut“. Die Spannweite bei den Familien- und Vormund-
schaftsgerichten lag bei 5, d.h. die beste Bewertung der Zusammenarbeit 
erfolgte mit „sehr gut“, die schlechteste mit „ungenügend“. 
 
Ergebnis der TRÄGERBEFRAGUNG: Anonyme Geburt  
Im Durchschnitt arbeiteten die 66 befragten Träger der anonymen Geburt 
mit zwei Kooperationspartnern zusammen. Zwölf Einrichtungen hatten nur 
einen Kooperationspartner, dabei handelte es sich in der Regel um Koope-
rationen zwischen einem Krankenhaus und eine Beratungsstelle, die für die 
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anonyme Geburt zuständig ist. 30 Träger hatten zwei Kooperationspartner, 
dies betraf Kooperationsverbünde von Krankenhäusern, Jugendämtern und 
freien Beratungsstellen. In 13 Fällen waren drei Kooperationspartner in das 
Angebot involviert, dabei kooperierten Krankenhäuser und Jugendämter 
mit mehreren Beratungsstellen. Sechs Träger gaben an mehr als vier Koo-
perationspartner zu haben. Dies betraf Mutter-Kind-Wohneinrichtungen, 
Schwangerschafts(konflikt)beratungsstellen, Kinderärzte, Jugendämter, 
Rechtsanwälte, Jugendämter und andere Beratungsstellen. In fünf Fällen 
wurden keine Kooperationspartner genannt.  

In fünf Fällen erfolgte keine direkte Zusammenarbeit mit dem Jugend-
amt. In einem dieser Fälle kooperierte die anbietende Klinik mit einer 
Adoptionsvermittlungsstelle, in einem Fall war die Kommune selbst Träger 
des Angebotes und arbeitete in einem Beratungsnetzwerk mit elf weiteren 
Beratungsstellen zusammen. In zwei Fällen, in denen keine Kooperation 
mit dem Jugendamt erfolgte, handelte es sich bei dem Träger um Kranken-
häuser, die bisher noch keine anonyme Geburt verzeichneten und in einem 
Fall um eine Beratungsstelle, die an eine Adoptionsvermittlungsstelle ange-
schlossen war.  

Die weiteren 49 Einrichtungen gaben an, dass sie mit einer Beratungs-
stelle bzw. in drei Fällen ausschließlich mit dem Jugendamt zusammen ar-
beiteten. 

Vier der insgesamt 66 Träger haben niemanden vor der Einrichtung des 
Angebotes der anonymen Geburt informiert. Sechs Träger gaben, dass sie 
keine Unterstützung bei der Einrichtung des Angebotes erhielten. Diejeni-
gen, die Angaben dazu machten (vgl. Abb. 17), gaben an, dass sie in 52 Fäl-
len das Jugendamt vor die Einrichtung der anonymen Geburt darüber in-
formiert hatten. In 27 Fällen unterstützte das Jugendamt das Vorhaben 
konkret. 50 Einrichtungen kontaktierten vor der Einführung des Angebotes 
ein Krankenhaus, in 38 Fällen unterstützen die angefragten Kliniken das 
Vorhaben der Beratungsstellen. Zudem wurden 39 Adoptionsvermittlungs-
stellen vorher informiert, diese unterstützten 27 Angebote der anonymen 
Geburt konkret. Bei 33 Angeboten anonymer Übergabe informierten die 
Träger das Standesamt vorher und erhielten in 16 Fällen konkrete Unter-
stützung. Alle Schwangerenberatungsstellen unterstützten die 20 Träger, die 
um Unterstützung geworben hatten. 
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Abbildung 17: Befragung der Träger anonymer Geburt: Wen haben Sie vor 
der Einrichtung des Angebotes darüber verständigt? Und: 
Von wem haben Sie Unterstützung bei der Einrichtung des 
Angebotes erhalten? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Ebenso wie die Träger der Babyklappen bewerteten auch die Träger ano-
nymer Geburt die Zusammenarbeit mit den oben angegebenen Institutio-
nen als „sehr gut“ oder „gut“. Die Mittelwerte (vgl. Abb. 18) lagen zwi-
schen 1,18 (Bewertung der Zusammenarbeit mit der Schwangerenbera-
tungsstelle) und 2,21 (Bewertung der Zusammenarbeit mit dem Familien – 
und Vormundschaftsgericht). Die Standardabweichung, das heißt die 
durchschnittliche Größe um die dieser Mittelwert nach oben (schlechtere 
Bewertung) und nach unten (bessere Bewertung) abwich, lag zwischen 
0,405 (Bewertung der Zusammenarbeit mit der Schwangerenberatungsste l-
le) und 1,344 (Bewertung der Zusammenarbeit mit Akteuren der Kommu-
nalpolitik/dem Landrat).  
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Abbildung 18: Befragung der Träger anonymer Geburt: Bewertung der 
Zusammenarbeit mit Einrichtungen/Personengruppen (Dar-
stellung der Mittelwerte) 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Die Spannweiten variierten stärker als bei der Bewertung durch Träger von 
Babyklappen. Mit der Spannweite wurde die Differenz zwischen der besten 
und schlechtesten Bewertung für jeden Akteur angegeben. Im Falle der Be-
wertung der Zusammenarbeit mit der Schwangerenberatungsstelle lag dieser 
Wert bei 1, d.h. die beste Bewertung ist „sehr gut“, die schlechteste „gut“. 
Die Spannweite der Bewertung der Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
lag bei 5, d.h. die beste Bewertung der Zusammenarbeit erfolgte mit „sehr 
gut“, die schlechteste mit „ungenügend“. 

 
Als Ergänzung aus den qualitativen Interviews zum oberen Befund, dass 
nur eine Minderheit von Jugendämtern einen Kooperationsvertrag mit dem 
Träger abgeschlossen hat, zeigte sich in den qualitativen Daten, dass oft-
mals mündliche Absprachen bestehen. Diese regelten u.a. die Meldung des 
Kindes an das Jugendamt und den weiteren Verlauf der Unterbringung. 
Ganz unproblematisch lief die Zusammenarbeit zwischen den Trägern und 
den Jugendämter nicht. Zum einen haben sich in den qualitativen Inter-
views Hinweise ergeben, dass einige Jugendämter erst nach der Eröffnung 
der Babyklappe bzw. nach der Einrichtung der Möglichkeit der anonymen 
Geburt davon erfuhren. Dadurch haben sich zeitliche Verzögerungen erge-
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ben, die eine Kooperation in den unten geschilderten Fällen dringlicher 
machten.  

 
„Wir haben dann im Nachhinein, aber wirklich erst im Nachhinein, also da gab es die 
Klappe, sage ich mal, ein halbes Jahr oder so, dann wurden halt konkrete Absprachen getrof-
fen und dann eben halt auch festgelegt, wie wir meinen, auch aus Jugendamtssicht, ja, wie es 
laufen soll. Also, unsere Stellung eben klar gemacht, dass wir eben die Adoptionsvermittlung 
betreiben und auch es dabei natürlich bleibt und dass die Aufgabe des Trägers im Grunde 
genommen endet mit Abgabe des Kindes im Krankenhaus. So, hat natürlich, wie Sie vorhin 
sagten, dass es dann möglich ist, dass es halt doch nicht ganz so anonym ist, dass es irgendwie 
Kontakte gibt zur abgebenden Mutter. Okay, gut, das ist halt.“ (J4, 55) 

 
„Das war nicht mehr zu verhindern, die Klappe war eingerichtet und dann haben wir aber 
mit der Klinik eine Abmachung getroffen, also eine mündliche Abmachung, es liegt auch 
keine schriftliche Vereinbarung vor, aber an diese mündliche Abmachung hat man sich bis 
heute gehalten, dass es also ein Ablaufverfahren gibt, sobald ein Kind in der Klappe liegt, 
werden wir, das Jugendamt und die Vormundschaft gleichzeitig informiert, per Fax.“ (J2, 
28) 
 
Ein Jugendamtsmitarbeiter beschrieb die Zusammenarbeit als sehr schwierig 
und gab an, dass zwischenzeitlich an einer politischen Lösung gearbeitet wer-
den musste. 

 
„Wir haben in jeden Einzelfall, natürlich wenn wir etwas erfahren haben, oftmals nur aus 
der Presse erfahren haben, das wieder ein Kind in der Babyklappe abgelegt wurde, dann hat 
der damals zuständige Kollege immer nachgefragt und hat in einigen Fällen Auskunft be-
kommen, in anderen nicht. Also das war dann immer auch so eine Frage, wie geht man 
damit um, auf der Arbeitsebene. Das ist dann nicht, sagen wir mal, auf die politische Ebene 
gegangen.“ (J1, 120) 

 
„Wir haben zwar oft versucht mit dem Träger darüber zu sprechen und es gibt einen 
Grunddissens, zumindest wird das so abgearbeitet, sage ich mal. Der Träger hat Sorge, dass 
durch die Einschaltung des öffentlichen Trägers die Interessen einer Mutter im Hinblick von 
Artikel 6 Grundgesetz nicht in dem Maße in den Blick genommen wird, wie es sein müss-
te.“ (J1, 141) 

 
Bei anderen Jugendämtern findet eine Annäherung statt, die die Zusammenar-
beit erleichtert. 

 
„Von der Kooperation, wir haben schon regelmäßig Teamgespräche mit dem Träger. Es 
bleiben aber da trotzdem auch viele Wünsche, die ich habe, nicht berücksichtigt.“ (J9, 92) 

 
Die Träger bewerteten die Zusammenarbeit oftmals positiv, wie sich bereits 
die Befunde der schriftlichen Befragung zeigten. Zum Teil bestehen mittlerwei-
le enge persönliche Beziehungen, die die Zusammenarbeit zwischen Jugendamt 
und Träger entscheidend mitbestimmen. 
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„Das Jugendamt, mit dem wir zusammenarbeiten, ist eigentlich, bis auf mal so einzelne 
Sache, eigentlich sehr kooperativ und entgegenkommend und ja, wir sind eigentlich im Gro-
ßen und Ganzen sehr glücklich und zufrieden mit denen.“ (A20, 125) 

 
„Ja, am Anfang war das schon so, dass das Jugendamt nicht so ganz begeistert davon war, 
von dem Angebot, weil wir auch am Anfang da ein bisschen die überfallen haben. Ich bin 
jetzt schon sehr lange hier bei dem Träger und kenne die Berater da beim Jugendamt alle 
eigentlich mehr oder weniger sehr gut und sehr lange. Und dann hat sich das irgendwo so 
entwickelt, dass das also dann eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit ist. Wir haben uns 
dann auch zusammengesetzt und Überlegungen gestartet, wie wir das auch am besten machen 
können mit dem Elternbrief und wie auch das Jugendamt dann einbezogen wird und was für 
die wichtig ist, dass wir das also auch abgesprochen haben, was die wissen müssen und möch-
ten. Und von daher arbeiten wir eigentlich mit dem Jugendamt sehr gut zusammen.“ (A17, 
26) 

 
5.1.5 Finanzierung 

Im Rahmen der Trägerbefragung wurde untersucht, wie die Träger anony-
mer Geburt und Träger der Babyklappen ihre Angebote finanzieren. Ge-
fragt wurde u.a. nach der Finanzierung der medizinischen Versorgung der 
Kinder sowie der Mutter bei der anonymen Geburt, nach der Finanzierung 
der Instandhaltung der Babyklappe und der Kostenübernahme der Beratung 
der Mutter. Die Träger gaben an, ihre Angebote über Mischfinanzierung zu 
finanzieren. Im Folgenden werden die verschiedenen Finanzierungsmög-
lichkeiten, die die Träger nutzen, aufgelistet: 
 Kommunale Gelder/Gelder des Jugendamtes  
 Trägereigene Mittel  
 Spenden 
 Gelder von Krankenkassen  
 Mittel des Landes 
 Mittel eines anderen freien Trägers. 
 
Je nach Angebotstyp und Leistung werden die verschiedenen Finanzie-
rungsmöglichkeiten flexibel kombiniert. Das bedeutet, dass vor Ort je nach 
Fallkonstellation individuelle Vereinbarungen getroffen werden. Beispiels-
weise kann die medizinische Versorgung des Kindes im Nachhinein von der 
Krankenkasse der Adoptiveltern übernommen werden. Oder im Falle einer 
vertraulichen Regelung werden die Daten der Mutter in einem Umschlag 
einem vorab bestimmten Mitarbeiter der Krankenkasse überbracht, der die 
Angaben separat in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt und auf die-
ser Grundlage die medizinischen Kosten abrechnet. Auch die Finanzierung 
der durch die Beratung der Mutter entstandenen Kosten, die sich letztlich 
entschließt ihr Kind zurück zu nehmen, beruht auf individuellen Vereinba-
rungen.  
 
Finanzierung der medizinischen Versorgung des Kindes 
59 von 60 Trägern der Babyklappen gaben an, wie sie die medizinische Ver-
sorgung des Kindes, das in eine Babyklappe gelegt wurde, finanzieren. In 20 
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Fällen (33,9 %) übernahm der Träger der Babyklappe die Kosten der medi-
zinischen Versorgung des Kindes. In acht Fällen (13,6 %) trug die Kran-
kenkasse diese Kosten. Waren bereits Adoptiveltern ausgesucht worden, 
übernahm deren Krankenkasse in der Regel die Kosten nachträglich. Bei 
sechs Trägern (10,2 %) wurde die medizinische Versorgung des Kindes aus 
trägereigenen Mitteln und Spenden finanziert, und in weiteren fünf Fällen 
(8,5 %) übernahm das Jugendamt die entstandenen Kosten. Jeweils dreimal 
(5,1 %) erfolgte die Kostenübernahme aus kommunalen Mitteln bzw. aus 
einer Finanzierung aus Krankenkassengeldern, Spenden und trägereigenen 
Mitteln. Je zwei Träger (3,4 %) gaben an, dass die Finanzierung über Spen-
den, durch Gelder des Jugendamtes und trägereigene Mittel bzw. mit Gel-
dern eines anderen freien Trägers und eigenen Mitteln erfolgte. 
 
25 der 66 Träger der anonymen Geburt machten zu diesem Punkt keine 
Angabe. Bei 16 Trägern (39 %) wurde die medizinische Versorgung des 
Kindes ausschließlich aus trägereigenen Mitteln finanziert. Drei Träger 
(7,3 %) gaben an, dass die medizinische Versorgung des Kindes von der 
Krankenkasse übernommen wurde. In weiteren drei Fällen (7,3 %) bestand 
eine Mischfinanzierung aus Geldern der Krankenkasse und des Trägers. Bei 
drei Angeboten (7,3 %) wurden die Kosten für die medizinische Versor-
gung des Kindes durch das Jugendamt gedeckt. Zweimal (4,9 %) fand eine 
Finanzierung durch Gelder des Jugendamtes und des Trägers statt und in 
weiteren zwei Fällen (4,9 %) durch Gelder des Jugendamtes und Spenden.  

 
Finanzierung der Beratung der Mutter 
Zur Beratung der Mutter gaben 47 der insgesamt 60 Träger von Babyklap-
pen die Finanzierungsarten an. In 18 Fällen (39,3 %) erfolgte dies aus-
schließlich mit Mitteln des Trägers und in sieben Fällen (14,9 %) wurden 
die Mittel des Trägers durch Spenden ergänzt. Vier Träger (8,5 %) gaben 
an, dass diese Kosten das Jugendamt übernahm und bei drei Trägern 
(6,4 %) wurden die Beratungskosten durch das Jugendamt und die Träger 
gedeckt. Zwei Träger (4,3 %) gaben an, dass die Beratung durch Landesmit-
tel sowie Gelder eines anderen freien Trägers finanziert wurde. Die übrigen 
13 Träger griffen bei der Beratung der Mutter auf unterschiedliche Formen 
der Mischfinanzierung zurück. 
 
14 der 66 befragten Träger anonymer Geburt beantworteten die Frage nach 
der Finanzierung der Beratung nicht, sodass sich die folgenden Angaben 
auf die Zahlen von 52 Trägern beziehen. 20 (38,5 %) dieser Träger finan-
zierten die Beratung ausschließlich aus eigenen Mitteln, weitere acht 
(15,4 %) ausschließlich über Landesmittel, die sie im Rahmen der regulären 
Zuwendung erhielten. Vier Träger (7,7 %) finanzierten die Beratung über 
Landes- und trägereigene Mittel. In einem Fall trug die Kommune alle ine 
die Kosten, die durch die Beratung entstehen. Die übrigen Träger nutzten 
verschiedene Formen der Mischfinanzierung. 
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Finanzierung der Instandhaltung der Babyklappe  
Die Frage der Finanzierung der Instandhaltung der Babyklappe wurde von 
53 der 60 Träger beantwortet. 30 Träger (56,6 %) gaben an, dass die In-
standhaltung der Babyklappe ausschließlich aus Mitteln des Trägers finan-
ziert wurde. In weiteren 13 Fällen (24,5 %) wurden die trägereigenen Mittel 
durch Spenden aufgestockt und in vier Fällen (7,5 %) erfolgte die Finanzie-
rung der Instandhaltung ausnahmslos über Spenden. Zwei Träger (3,8 %) 
gaben an, dass die Instandhaltung durch Gelder eines anderen freien Trä-
gers, Spenden und den Geldern des Trägers erfolgte. In jeweils einem Fall 
erfolgte die Finanzierung ausschließlich über kommunale Mittel, in einem 
anderen Fall über Landesmittel. Zwei weitere Träger gaben eine Mischfi-
nanzierung an, die sich bei einem Träger aus Mitteln der Kommune und des 
Trägers sowie Spenden, bei dem anderen Träger aus Spenden sowie Gel-
dern des Jugendamtes zusammensetzte. 

 
Finanzierung der medizinischen Vor- und Nachsorge der Mutter 
Die Angaben zur medizinischen Vor- und Nachsorge der Mutter beziehen 
sich auf die Angaben von 47 Trägern anonymer Geburt. 19 Träger beant-
worteten diese Frage nicht. 25 Träger (53,2 %) finanzierten die Kosten, die 
durch medizinische Vor- und Nachsorge der Nutzerinnen entstanden, aus-
schließlich aus eigenen Mitteln. In fünf Fällen (10,6 %) wurden die Kosten 
durch Spenden und trägereigene Mittel gedeckt. Drei Träger (6,4 %) finan-
zierten diese Dienstleistung ausschließlich über Spendengelder und weitere 
drei gaben an, dass die Krankenkasse und eigene Mittel zur Kostendeckung 
genutzt wurden. In je zwei Fällen zahlte eine Krankenkasse die Kosten, 
bzw. wurden Mittel der Krankenkasse, Spenden und Mittel des Trägers ge-
nutzt. Die verbleibenden sieben Träger finanzierten die medizinische Vor- 
und Nachsorge über verschiedene Formen der Mischfinanzierung.  
 
Finanzierung der anonymen Entbindung 
Bei 32 der 66 Träger (65,3 %) wurden die entstehenden Kosten ausschließ-
lich durch eigene Mittel gedeckt. In acht Fällen (16,3 %) wurden die Kosten 
der anonymen Entbindung durch Spenden und Mittel des Trägers finanziert 
und in zwei Fällen (4,1 %) erfolgt die Finanzierung über Spendengelder. 17 
Träger konnten dazu keine Angaben machen. Bei zwei Trägern (4,1 %) 
übernahmen das Jugendamt und die Kommune die Kosten der Entbindung 
und bei zwei weiteren Trägern (4,1 %) wurde diese über die Krankenkasse, 
Spenden und den Träger abgerechnet. 
 
In den qualitativen Interviews mit den Mitarbeiter/innen wurde die Frage 
der Finanzierung nochmals aufgegriffen. Wie unter dem Punkt Kooperati-
onsstrukturen bereits dargestellt wurde, sind finanzielle Vereinbarungen 
teilweise Inhalt der Kooperationsverträge. Darüber hinaus mussten die Trä-
ger aber vielfältige Möglichkeiten nutzen, um das Angebot dauerhaft finan-
zieren zu können. 

 
„Und was die Kosten der ganzen Situation anbelangt, haben sie gesagt, dass sie damit 
einverstanden sind, unseren Vorschlag aufzunehmen, dass wir die Kosten dritteln. Das 
heißt, dass wir ein Drittel aus den Mitteln aufbringen, ein Drittel man als Spenden 
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einwirbt- weil man gesagt hat, es ist auch ein gesellschaftliches Problem, und ein Drittel 
die Stadt als Zuwendung übernimmt. (…) Und dann ist da ein Zuwendungsvertrag 
geschlossen worden, der zum einen die finanzielle Zuwendung für zwei Jahre geregelt hat 
und zum anderen nicht zeitlich begrenzt, einen Ablauf festgehalten hat wie zu verfahren 
ist, wenn ein Kind in die Babyklappe gelegt wird oder eine Frau dieses Notruftelefon in 
Anspruch nimmt.“ (A6, 83) 
 
„Also es ist so, dass wir mit der Stadt eine Absprache haben, wir melden die Kinder, 
wenn sie kommen, bei der Krankenkasse an, das ist die Familienfürsorge der Kirchen, 
mit denen haben wir einen Vertrag, nachdem es uns möglich ist, Findelkinder anzuneh-
men. Das ist eine ganz tolle Sache und das ist überhaupt nicht selbstverständlich heute 
für einen Versicherer, dass er sagt, o.k., die ersten sechs Monate bin ich bereit dazu, 
weil ja erst mal hohe Kosten anfallen in der Klinik. Und wir bezahlen dann so eine 
Privatversicherung, die endet dann, wenn die Kinder in die Adoption gehen oder zurück-
genommen werden von der Mutter. Und die Beiträge dazu bekommen wir von der Stadt 
rückerstattet.“ (A13, 305 
 
Insbesondere die medizinische Versorgung von Mutter und Kind bedeutete 
eine Herausforderung für die Träger, da oftmals im Vorfeld nicht geklärt 
wurde, wie sich die Kostenübernahme konkret gestalten würde. Hinzu 
kommt, dass eine reguläre Entbindung zwar finanziert werden konnte, ein 
Kaiserschnitt oder aber eine später festgestellte Behinderung oder Krank-
heit des Kindes zum Teil enorme finanzielle Aufwendungen bedeuteten. 
Diese Mehraufwendungen waren vom Großteil der Träger nicht alleine f i-
nanzierbar. 
 
„Ja, wie gesagt, zum einen haben wir erst mal unseren Vereinsvorstand gefragt. Und die 
haben dann gesagt „Ja, wie ist das mit der finanziellen Seite“ und so und wollten das 
dann eben genauer wissen oder haben gesagt „Was ist, wenn ein krankes Kind dabei 
ist?“ und wollten da schon ein bisschen genauer Bescheid wissen, bevor sie – weil wir 
sind eine Gemeinde wir leben sowieso nur von den Spenden der Gemeindemitglieder und 
wir haben nicht so ein finanzielles Polster, dass wir jetzt sagen können, wir könnten fünf 
anonyme Entbindungen bezahlen oder wir können die Behandlung eines schwer kranken 
Kindes finanzieren.“ (A20, 15) 
 
„Und wir hier von Seiten der Stadt großzügig eigentlich unterstützt werden in der Form, 
dass die Frauen kostenlos entbinden können, dass die Stadt die Entbindungskosten 
übernimmt, und was uns auch sehr wichtig ist, die Kosten für die Unterbringung des 
Kindes in der Kinderklinik. Denn angenommen, das Kind ist behindert, hat einen 
Herzfehler oder weiß der Kuckuck was, könnten es ja astronomische Summen sein, die 
hier ankommen. Wir haben keine Versicherung für das Kind, im Moment, und da 
unterstützt uns Stadt großzügig.“ (A11, 44) 
 
5.1.6 Öffentlichkeitsarbeit 

Zusätzlich zu den oben genannten Aspekten wurden die Träger danach 
gefragt, aus welchen Mitteln sie die Öffentlichkeitsarbeit für ihr Angebot 
finanzieren. Darüber hinaus wurde untersucht welche Formen der Öffent-
lichkeitsarbeit genutzt werden, um das Angebot bekannt zu machen. Ab-
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schließend wird dargestellt wie die Öffentlichkeitsarbeit von Jugendämtern 
und Trägern diskutiert wurde. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Zur Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit für die Babyklappe machten 54 
der 60 Träger von Babyklappen Angaben. In 25 Fällen (43,3 %) wurde diese 
ausschließlich über eigene Mittel des Trägers finanziert und in weiteren 16 
Fällen (29,6 %) über eine Mischfinanzierung durch trägereigene Mittel und 
Spenden bzw. Sponsoring. Drei Träger (5,6 %) gaben an, dass die Öffent-
lichkeitsarbeit für die Babyklappe ausschließlich über Spenden und Sponso-
ring bestritten wurde und weitere drei Träger (5,6 %) finanzierten dies über 
eine Mischfinanzierung aus eigenen Mitteln, Spenden sowie den Mitteln 
eines anderen freien Trägers, der ebenfalls beim Projekt der Babyklappe 
beteiligt war. 
 
Die Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit für die Babyklappe gestaltete 
sich bei den übrigen sieben Trägern unterschiedlich. Die folgende Auflis-
tung gibt einen Überblick über die verbleibenden Finanzierungsformen:  
 Kommunale Mittel 
 Kommunale Mittel und Mittel des Trägers 
 Trägereigene Mittel und Spenden 
 Trägereigene sowie kommunale Mittel sowie Spenden 
 Finanzierung durch das Jugendamt und trägereigene Mittel 
 Finanzierung durch das Jugendamt und Spenden 
 Mittel eines anderen beteiligten freien Trägers und trägereigenen Mitteln 
 Mittel des Jugendamtes, eines anderen beteiligten Trägers und trägere i-

genen Mitteln 
 

Die Träger der Babyklappen wurden darüber hinaus befragt, in welchem 
Rahmen sie für ihre Babyklappe Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Aus Grün-
den der Übersichtlichkeit und da sich kein Mehrwert für die Auswertung 
ergab, wurde in Abbildung 19 auf die Darstellung von Kombinationen der 
Öffentlichkeitsarbeit verzichtet. Ein Träger gab an, dass er keine Möglich-
keit der Öffentlichkeitsarbeit nutzte, um sein Angebot bekannt zu machen. 
Die anderen 59 Träger gaben unterschiedliche Arten der Öffentlichkeitsar-
beit an, die sich wie folgt darstellten: 

49 Träger nutzten vor allem die Berichterstattung über die lokale bzw. in 
Einzelfällen auch überregionale Presse, um über ihr Angebot zu berichten. 
In Einzelfällen wurde diese Berichterstattung auch dazu genutzt, um über 
ein Kind, das in eine Babyklappe gelegt worden war, zu berichten. 36 Trä-
ger nutzten Flyer oder Handzettel, die z.B. in Arztpraxen, Schwangerenbe-
ratungsstellen oder anderen öffentlichen Orten ausgelegt wurden. 33 Träger 
verfügten über eine eigene Homepage, auf der über das Angebot berichtet 
wurde. Auf diesen Homepages befinden sich in der Regel Kontaktdaten, 
Informationen über den weiteren Ablauf der Versorgung des Kindes und 
Informationen über Ansprechpartner/innen, an die sich die Mutter wenden 
sollte, wenn sie ihr Kind wieder zu sich zurücknehmen wollte. 19 Träger 
warben mit Plakaten, weitere 16 schalteten Anzeigen über ihre Beratungs-
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stelle in den regionalen Tageszeitungen und in weiteren elf Fällen wurde in 
Telefon- und/oder Branchenbüchern inseriert. Bei zwölf Trägern fanden 
sich Informationen über die Beratungsstelle auf anderen Homepages, die 
zum Teil direkt auf die Trägerhomepage verlinkt waren. 

 

Abbildung 19: Befragung der Träger der Babyklappen: Welche Möglichkei-
ten werden/wurden genutzt, um die Babyklappe bekannt zu 
machen? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Weitere Möglichkeiten wurden jeweils einmal von verschiedenen Trägern 
genannt und werden der Vollständigkeit halber erwähnt: 
 Aufkleber in Bussen 
 Bundesweite Listung auf verschiedenen Homepages  
 Funk und Fernsehen 
 Schwangerenberatungsstellen 
 Videospot im Fahrgastfernsehen des ÖPNV 
 
Die Betreiber der Babyklappen wurden zudem befragt, in welchem Rahmen 
sie Informationsveranstaltungen abhielten (vgl. Abb. 20). 22 Träger boten 
keine Informationsveranstaltungen zum Angebot der Babyklappe an. Die 
anderen Träger informierten im Rahmen unterschiedlicher Veranstaltungen 
über die Babyklappe und ihre Arbeit. 28 Träger hielten Vorträge in Schulen, 
Jugendzentren oder –vereinen, die Babyklappe wurde in diesem Kontext 
ebenfalls vorgestellt, war aber nicht alleiniges Thema. 23 Träger von Baby-
klappen hielten Vorträge vor Frauenvereinen. Elf Träger einer Babyklappe 
informierten über ihre Arbeit im Rahmen von Veranstaltungen für medizi-
nisches Fachpublikum und bei weiteren zehn war dies im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen an Fachhochschulen bzw. Universitäten der Fall.  
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Abbildung 20: Befragung der Träger der Babyklappen: In welchem Rah-
men bieten Sie Informationsveranstaltungen an? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Darüber hinaus wurden die folgenden Veranstaltungen von den Trägern 
genannt, in deren Rahmen sie über die Babyklappe und ihre Arbeit infor-
mieren: 
 Familienberatungsstellen (1 Nennung) 
 Führungen an Babyklappe, Tagungen, jährliche Pressekonferenz und 

politische Veranstaltungen (2 Nennungen) 
 Gemeinden und Vereine auf Anfrage (7 Nennungen) 
 Schwangerenvorsorge der Kirche (1 Nennung) 
 Tag der offenen Tür kurz nach Eröffnung der Babyklappe (1 Nennung) 
 Vorträge in der Volkshochschule (1 Nennung) 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Bezüglich der Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit für das Angebot der 
anonymen Geburt, machten 47 befragte Träger Angaben. Von 19 Trägern 
erfolgte diesbezüglich keine Rückmeldung. 25 (53,2 %) Träger finanzierten 
die Öffentlichkeitsarbeit aus eigenen Mitteln. Bei sieben Trägern (14,9 %) 
wurden die trägereigenen Mittel durch Spenden ergänzt. Bei drei Trägern 
(6,4%) wurden ausschließlich Spendengelder für die Öffentlichkeitsarbeit 
verwendet. Je zwei Träger (4,3 %) gaben an, dass sie Mittel des Jugendamtes 
nutzten, bzw. Landesmittel und Gelder des Trägers. Weitere zwei finanzier-
ten die Öffentlichkeitsarbeit über Mittel des Jugendamtes und des Trägers. 
Sechs Träger nutzten eine der folgenden Finanzierungsarten:  
 Landesmittel 
 Landesmittel, Kommunale und trägereigene Mittel 
 Spenden, Kommunale und trägereigene Mittel 
 Trägereigene Mittel und Mittel eines anderen beteiligten Trägers 
 Mittel eines anderen Trägers, der am Projekt der anonymen Geburt be-

teiligt ist 
 Mittel eines anderen Trägers, Spenden und kommunale Mittel 
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Zehn Träger bewarben ihr Angebot nicht. Wie in Abbildung 21 dargestellt, 
nutzten 37 Träger anonymer Geburt allgemeine Presseberichterstattung, um 
das Angebot bekannt zu machen. Diese Berichterstattung fand insbesonde-
re zum Zeitpunkt der Einrichtung des Angebotes statt. 41 Träger der ano-
nymen Geburt nutzten Flyer oder Handzettel. Ähnlich wie auch bei den 
Babyklappen verfügte ein Großteil der Träger über eine eigene Homepage, 
auf der über die anonyme Geburt informiert wurde. Die Möglichkeit der 
Plakatwerbung nutzten 15 Träger und weitere 20 schalteten Anzeigen in 
Tageszeitungen oder Zeitschriften. 16 Trägerhomepages waren auf anderen 
Internetseiten verlinkt bzw. es wurde dort über ihre Arbeit berichtet. In elf 
Fällen bestanden Einträge in Telefon-/Branchenbüchern. 

 

Abbildung 21: Befragung der Träger anonymer Geburt: Welche Möglich-
keiten werden/wurden genutzt, um das Angebot der ano-
nymen Geburt bekannt zu machen? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Die folgenden Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit wurden von ver-
schiedenen Trägern genannt: 
Aufkleber in Bussen (4 Nennungen) 
Bundesweite Listung auf verschiedenen Homepages (2 Nennungen) 
Funk und Fernsehen (2 Nennungen) 
Schwangerenberatungsstellen (3 Nennungen) 
Informationsveranstaltungen an Schulklassen (ab 10. Klasse) (1 Nennung) 
Videospot im Fahrgastfernsehen des ÖPNV (3 Nennungen) 
Kinospots (3 Nennungen) 
 
32 Träger boten keine Informationsveranstaltungen an, in deren Rahmen 
über die anonyme Geburt informiert wurde. 24 Träger sprachen im Rahmen 
von Veranstaltungen von Frauenverbänden über das Konzept der anony-
men Geburt und 21 Träger hielten Vorträge vor Schulkassen oder Jugend-
vereinen (vgl. Abb. 22). Elf Träger der anonymen Geburt gaben an, dass sie 
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Vorträge vor medizinischem Fachpublikum hielten und weitere sechs in-
formierten über die anonyme Geburt in Lehrveranstaltungen von Hoch-
schulen. Des Weiteren wurden von den Trägern die folgenden Veransta l-
tungen, die sie zur Bekanntmachung ihres Angebotes nutzten, genannt: 
 Kirchengemeinden (5 Nennungen) 
 Fachpublikum aus der Jugendhilfe (1 Nennung) 
 Elternabende (2 Nennungen) 
 Information erfolgt im Rahmen des Projektes „Frühe Hilfen“ der Stadt 

(1 Nennung) 
 

Abbildung 22: Befragung der Träger anonymer Geburt: In welchem Rah-
men bieten Sie Informationsveranstaltungen an? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Der Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit bzw. Werbung für die Angebote zur 
anonymen Kindesabgabe wurden in den Interviews mit Mitarbeiter/innen 
von Jugendämtern und Trägern sehr kontrovers eingeschätzt. Einerseits 
herrscht die Meinung vor, die Angebote müssten mehr beworben und be-
kannter gemacht werden, um Frauen in Not zu erreichen. Andererseits 
wurde das Werben für die Angebote, insbesondere unter dem Aspekt „An-
gebot schafft Nachfrage“ kritisch gesehen.  

 
„Ich denke, die gucken im Internet, suchen sich was aus, was nicht gerade um die Ecke 
ist und melden sich dort. Was wiederum bedeutet, es sind Frauen, die einigermaßen 
intelligent und lösungsfähig sind. Also, die irgendwo sich Gedanken machen, wo ich 
dann wiederum denke und die ganz Hilflosen, die nur verdrängt haben und in Panik 
dann ihr Kind kriegen und die erreichen wir dann immer noch nicht. Zumindest nicht 
so, wie es jetzt ist, weil dann bräuchte man wirklich so ein flächendeckendes Netz, ein 
Angebot, was eigentlich ständig auch präsent ist. Weil wenn ich vorher nicht das Prob-
lem habe, dann kümmert mich das, denke ich, nicht. Also, für viele Frauen, denke 
ich, ist es so, die wissen dann nichts. Also, muss es so bekannt sein wie, was weiß ich, 
wie das Rote Kreuz oder egal. Es muss total bekannt sein und das ist  es natürlich 
nicht. Es wird ja da keine großartige Werbung für so was gemacht.“  (J9, 92) 
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„Mit geht es immer so, ich habe wirklich Bedenken dabei, zu werben. Da fühle ich mich 
nicht wohl. Weil ich denke mir, das möchte ich nicht, dass da ein Bedarf geweckt  wird, 
der nicht wirklich vorhanden ist. Bei diesen Notnägeln ist es dringend nötig, dringend, 
überdringend, überständig. Aber ich hätte kein gutes Gefühl, auch mit unserer 
Fachlichkeit nicht, wenn man da was aufweckt, was vielleicht wirklich in eine ander e 
Lösung zu geben ist. Ich finde es auch dringend seriös, auch einer Frau die an eine an o-
nyme Abgabe denkt, alle anderen rechtlichen Möglichkeiten zu sagen. Schauen Sie her, 
es gäbe auch die Pflege, das Pflegeverhältnis, es gäbe das Adoptionsverhältnis, da s sind 
alles legale Wege sozusagen. […]“ (A19, 173) 

 
Die Hauptinformationsquelle, die von Frauen genutzt wurde, um sich über 
die Angebote zur anonymen Kindesabgabe zu informieren, war nach über-
einstimmender Meinung der Mitarbeiter/innen von Trägern und Jugendäm-
tern, das Internet.  

 
„Und was wir auch zunehmend hören, dass sie übers Internet an uns gekommen sind. 
Also, ich denke, das ist so etwas, was schon mittlerweile sehr wichtig ist, dass man eine 
gute Homepage hat, dass die darauf zurückgreifen können und da suchen, ja.“ (A16, 
242) 
 
Durch die Anonymität, die im World Wide Web herrscht, war es möglich, 
sich unabhängig von Identität, Raum und Zeit zu informieren. Nach der 
ersten Sammlung von Informationen über das Internet, fand die erste Kon-
taktaufnahme meist über Telefon statt. In wenigen Fällen kam es zu einem 
Kontakt über E-Mail oder per Chat. Bei ausgelegten Flyern oder Broschü-
ren, die eine Frau zur Informationsnutzung mitnehmen und aufbewahren 
müsste, bestand nach Einschätzung der befragten Mitarbeiter/innen eine 
größere Gefahr der Entdeckung durch die Umwelt. Zudem stellte sich die 
Frage, wo Informationsmaterial am günstigsten zu platzieren wäre, um 
Frauen zu erreichen.  

 
„Also Flyer bleiben maximal, sage ich mal so zwei, drei Wochen liegen, dann wandern 
die hinten hin, weil irgendjemand neue Flyer bringt zu was ganz anderem. Das heißt, 
man findet die nur, wenn es irgendwo in Beratungsstellen oder Cafes gut sortiert ist, 
dann findet man es. Und ansonsten ist es eher schwierig.“ (A13, 84) 
 
Ausgehend von den Informationen, die aus den Interviews mit den betrof-
fenen Frauen und den Mitarbeiter/innen von Trägern und Jugendämtern 
gewonnen wurden, kann davon ausgegangen werden, dass das Internet als 
Portal für die Suche nach Informationen über Hilfsangebote bzw. Angebote 
zur anonymen Kindesabgabe eine große Rolle spielt.  

In einigen Interviews wurde beschrieben, dass Frauen, die sich für ein 
Angebot zur anonymen Kindesabgabe entschieden hatten, nicht mehr in 
der Lage waren, weitere alternative Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln 
und auf andere Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen einzugehen.  

 
„Aber ich denke halt auch, es entwickelt sich bei manchen Frauen dann auch tatsächlich 
so ein Tunnelblick. Also ich habe jetzt eine Frau im Kopf, mit der ich ganz lang auch 
über diese Situation, über die Zeit vor der Geburt und diese Entscheidung Babyklappe 
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gesprochen habe. Und die hat mir auch gesagt, also es war dann plötzlich… das hat sie 
im Nachhinein gesagt, ich war dann auch für nichts anders mehr offen. Oder, meine 
Gedanken, mein Kopf war nicht mehr offen, du kannst jetzt doch auch ein Kind offiziell 
zur Adoption freigeben oder so. Sie hatte sich so auf diese Babyklappe fokussiert, dass 
da kein Raum mehr war für was anders. Das war die Lösung. Also ich denke, diese 
Frauen haben ein Problem, also und dieses Problem wird von Tag zu Tag größer und da 
haben sie jetzt eine Lösung. Und wenn ich eine Lösung für ein Problem habe und halte 
die für einigermaßen machbar, gucke ich mir dann noch viele andere Lösungen an. […] 
Also, jetzt muss ich mich erst mal damit beschäftigen, wie kann ich weiter meine 
Schwangerschaft verheimlichen, wie kriege ich das irgendwie hin, allein zu entbinden, wie 
finde ich den Weg, wie manage ich das, das Kind in die Babyklappe zu legen? Ich glau-
be, dass da wenig, also da ist glaube ich wenig Raum, wenn sie sich mal entschieden 
haben, sich noch mit anderen Dingen zu beschäftigen. Also das ist mein Eindruck.“ 
(J7, 201) 
 
Eine Mitarbeiterin eines Trägers bewertete die derzeitige juristische Lage als 
Grauzone und gab an, dass aus diesem Grund wenig Öffentlichkeitsarbeit 
für die Babyklappe gemacht wurde. 
 
„Und wir (…) werden in diesem Bereich natürlich in keiner Weise refinanziert, sondern 
sind da auch auf Spenden angewiesen. Und wahnsinnig publik will man es auch nicht ma-
chen, es soll ja doch so ein bisschen. Dadurch, dass es eben doch irgendwo noch ein bisschen 
eine rechtliche Grauzone ist, also ist es sicherlich nicht sinnvoll, das jetzt extrem in den Vor-
dergrund zu stellen.“ (A11, 75) 
 
Insbesondere die Jugendämter betrachteten die Presseberichterstattung 
über das Angebot vor Ort sehr kritisch. Zum einen betraf dies die Meldun-
gen nach einer Ablage, zum anderen allgemeine Berichte über das Angebot. 
In ersterem Fall werden nach Aussage einiger Jugendämter die Persönlich-
keitsrechte des Kindes verletzt, sofern über die Ablage berichtet wurde. In 
letzterem Fall wurde von einigen Mitarbeiter/innen Befürchtungen geäu-
ßert, dass eine zu starke Bewerbung des Angebotes eine Nachfrage zur Fol-
ge haben könnte. 
 
„Ja, und vor allen Dingen die Artikel, die in der Zeitung waren. Was heißt hier anonym? 
Also da waren sogar Details drin – es stand drin in der Zeitung, die Klamotten vom Kind 
haben nach Rauch gerochen. Dann habe ich dort angerufen im Krankenhaus „Stimmt 
das?“, und das hat gestimmt. Da habe ich als Sachbearbeitende Details aus der Zeitung 
erfahren, also da waren auch sehr viele Indiskretionen so oder so, wo auch Krankenhausper-
sonal und Zeitung sehr eng kooperiert haben und das geht natürlich überhaupt nicht.“ (J11, 
323) 
 
„Aber am Anfang haben die Krankenhäuser Pressemitteilungen rausgegeben, und das haben 
eben die zuständigen Jugendämter untersagt. Und zwar auch völlig rechtlich, völlig klar, weil 
das die Persönlichkeitsrechte des Kindes beeinflusst und die Krankenhäuser sind nicht berech-
tigt- es ist ihnen nicht erlaubt so eine Pressemitteilung rauszugeben. Und das haben die dann 
schnell kapiert, dass das dann nicht geht. Also dass sie auch richtig Probleme damit kriegen, 
wenn sie es tun.“ (J6, 88) 
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„Na klar. Wie gesagt, wir haben halt ein bisschen Angst, wenn man das einfach nur den 
Schulen überlässt, dass die dieses Angebot Babykorb und anonyme Geburt zu positiv dar-
stellen. Dann wird mehr oder weniger den Mädels vermittelt. Ja, wenn mal was ist, dann 
könnt ihr das Kind dort abgeben, das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja 
das Gegenteil erreichen. Und eine Befürchtung haben wir halt dann auch an der Stelle.“ 
(J12, 220) 
 
Aus Sicht der Träger wurde die Berichterstattung nach der Ablage eines 
Kindes in der Babyklappe positiv bewertet. Darüber hinaus ergab sich 
durch diese Berichterstattung die Möglichkeit noch über die weiteren Hilfs-
angebote des Trägers der Babyklappe zu berichten. 

 
„Ja, weil oft das noch einmal verknüpft wird mit dem Angebot, sich auch zu melden und die 
Daten vertraulich behandelt werden. So. Und das wäre ja auch noch einmal eine Chance, 
und ich weiß, in den ersten Jahren war es ja so, da sind wir ja kaum an Daten gekommen, 
weil alle ganz geheim für sich da herumgewurstelt haben und nie gesagt haben, wir hatten ein 
Kind in der Klappe, das kam dann immer so hinten herum raus. Das hat sich ja verändert 
auch. Also, die Presse nimmt es dann offensiver auf und verbindet es oft ja eben auch noch 
einmal wirklich mit dem Angebot an die Frauen, sich doch zu melden, weil sie anonym 
vertraulich erst einmal beraten werden kann.“ (A3, 165) 

 
„Einmal haben wir es gemacht für die Mutter, dass sie dann doch weiß, ja, das Kind ist gut 
versorgt. Und zum anderen auch, dass die Öffentlichkeit weiß, das Kind wird gut versorgt 
und dass diese Arbeit läuft, weil wir denken, das ist schon auch wichtig für die Akzeptanz, 
dass die Leute sehen, das klappt auch und das ist nicht nur irgendwas, ja, ja, das hat es mal 
gegeben, aber da hat man ja dann nie mehr was von gehört so ungefähr. Dass wir im Allge-
meinen schon gucken, dass wir so mindestens einmal im Jahr mit der Presse irgendwelche 
Kontakte haben und irgendwas berichten über unsere Arbeit.“ (A20, 217) 
 
5.1.7 Beratungssetting und Qualifizierung der Mitarbeiter/innen  

Nachdem die bestehenden Kooperationen untersucht wurden, lag ein wei-
terer Fokus auf den Unterstützungsmaßnahmen, von denen das Angebot 
der anonymen Kindesabgabe flankiert wurde. Von Interesse ist zudem, wel-
che Berufsgruppen im Rahmen der anonymen Kindesabgabe beschäftigt 
waren. Hinweise über den Professionalisierungsgrad ergaben sich auch aus 
den qualitativen Interviews, die darüber hinaus der Frage nachgingen wie 
sich die Beratungsprozesse gestalteten. 
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Die Träger der Babyklappen wurden befragt, welche weiteren (Hilfs)Maß-
nahmen sie selbst oder einer ihrer Kooperationspartner anboten. Diese 
Unterstützungsmaßnahmen betrafen nur die anonyme Kindesabgabe, d.h. 
es wurde untersucht, welche weiteren Angebote zusätzlich zur Babyklappe 
bestanden, um Frauen, die anonym blieben, Hilfe anzubieten. Dabei zeigte 
sich, dass neun Träger kein weiteres Hilfsangebot vorhielten und aus-
schließlich eine Babyklappe betrieben. Die Mehrheit der insgesamt 60 Be-
treiber einer Babyklappe bot weitere (Hilfs)Möglichkeiten im Rahmen ano-
nymer Kindesabgabe an. Zwölf Träger boten neben der Babyklappe eine 
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weitere (Hilfs)Maßnahme an. Dazu zählte in einem Fall die anonyme Über-
gabe, in weiteren sieben Fällen die anonyme Geburt. 38 weitere Träger bo-
ten mehr als zwei zusätzliche Maßnahmen an. Die Kombination der zusätz-
lichen Angebote wird als Übersicht dargestellt (vgl. Tab. 15). In der Ge-
samtschau zeigte sich, dass gut 60 % der Träger von Babyklappen jeweils 
ein persönliches (n=37) und/oder ein telefonisches (n=38) Beratungsange-
bot vorhielten. Der Anteil der Träger, die ein Notruftelefon betrieben, lag 
bei 40 % (n=24). Damit sind telefonische und persönliche Beratung sowie 
das Notruftelefon die am weitesten verbreiteten, Babyklappen begleitenden 
Angebote. 
 

Tabelle 15: Befragung der Träger der Babyklappen: Welche weiteren 
Angebote bieten Sie und/oder Ihre Kooperationspartner bzgl. 
der anonymen Kindesabgabe an? 

Zusätzliche Angebote Anzahl 
der  
Träger 

Anonyme Übergabe 1 
Anonyme Geburt 7 
Anonyme Geburt und anonyme Übergabe 2 
Fahrt zum Wohnort/Aufsuchen der Mutter 1 
Anonyme Geburt und anonyme Übergabe sowie Notruftelefon 1 
Persönliche Beratung 1 
Telefonische Beratung 2 
Telefonische und persönliche Beratung 7 
Telefonische und persönliche Beratung sowie Möglichkeit der ano-
nymen Geburt 

3 

Telefonische und persönliche Beratung sowie Möglichkeit der ano-
nymen Geburt, Fahrt zum Wohnort der Mutter 

1 

Telefonische, persönliche Beratung sowie Bereitstellung eines Not-
ruftelefons 

6 

Telefonische, persönliche Beratung sowie Bereitstellung eines Not-
ruftelefons und die Möglichkeit der anonymen Geburt 

1 

Anonyme Geburt, anonyme Übergabe, telefonische, persönliche 
Beratung sowie Bereitstellung eines Notruftelefons und die Möglich-
keit der anonymen Geburt 

1 

Telefonische, persönliche Beratung sowie Bereitstellung eines Not-
ruftelefons und Fahrt zum Wohnort der Mutter 

1 

Telefonische, persönliche Beratung sowie Bereitstellung eines Not-
ruftelefons und Fahrt zum Wohnort der Mutter und Möglichkeit der 
anonymen Übergabe 

1 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefo-
nische und persönliche Beratung, Fahrt zum Wohnort der Mutter und 
anonyme Geburt 

1 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefo-
nische und persönliche Beratung, Fahrt zum Wohnort der Mutter und 
anonyme Geburt sowie anonyme Übergabe 

1 
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Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon 

3 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon und Möglichkeit der anonymen 
Geburt 

1 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon und Möglichkeit der anonymen 
Geburt und der anonymen Übergabe  

1 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon und Fahrt zum Wohnort der Mutter  

4 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon und Fahrt zum Wohnort der Mutter 
und anonyme Geburt 

1 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon und Fahrt zum Wohnort der Mutter, 
anonyme Übergabe und anonyme Geburt, Schwangerschaftskonfliktbera-
tung 

3 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Hinsichtlich der am Projekt der Babyklappe beteiligten Berufsgruppen zeig-
te sich, dass bei nahezu allen Babyklappen (Ausnahme: zehn Babyklappen) 
medizinisches Fachpersonal (Ärzt/innen Hebammen, Pflegepersonal) direkt 
involviert war. Dies hing u.a. damit zusammen, dass ein Großteil der Baby-
klappen an Krankenhäusern angebracht war und dort die erste Versorgung 
der Kinder vorgenommen wurde. In den Fällen, in denen das medizinische 
Fachpersonal nicht am Angebot der Babyklappe beteiligt war, fand, vor der 
Untersuchung im Krankenhaus, die medizinische Erstversorgung durch 
ehrenamtliche Helfer/innen statt. Demgegenüber standen die Berufsgrup-
pen, die im Beratungskontext von Bedeutung waren. 32 Träger gaben an, 
dass sie hauptamtliche Sozialpädagog/innen beschäftigten, in 14 Einrich-
tungen waren Seelsorger/innen und in neun Einrichtungen Psycho-
log/innen hauptamtlich beschäftigt. In einigen Fällen waren diese Berufs-
gruppen auch ehrenamtlich beteiligt. In neun Einrichtungen waren Seelsor-
ger/innen ehrenamtlich beschäftigt, bei sechs Trägern arbeiteten ehrenamt-
liche Sozialpädagog/innen und in drei Einrichtungen Psycholog/innen eh-
renamtlich im Angebot der Babyklappe mit. Einige Träger bieten ihren 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen Schulungen an. Die Häufig-
keit, Dauer und Inhalte dieser Schulungen wurde an dieser Stelle nicht ab-
gefragt. Dies gilt analog für die Träger anonymer Geburt und anonymer 
Übergabe. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Sieben der insgesamt 66 Träger anonymer Geburt machten keine Angaben 
über zusätzliche Angebote, die sie neben der anonymen Geburt bereit hie l-
ten. Fünf Träger der anonymen Geburt offerierten zusätzlich ein weiteres 
Angebot. Dies ist in einem Fall die anonyme Übergabe, bei drei Trägern 
eine Babyklappe und bei einem Träger ein Notruftelefon. 54 Träger boten 
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ein Bündel von Hilfsmaßnahmen an wie die folgende Tabelle 16 zeigt. Der 
Anteil der Träger anonymer Geburt, der jeweils ein persönliches (n=53) 
und/oder ein telefonisches (n=54) Beratungsangebot vorhielt, lag bei über 
80 %. Der Anteil der Träger, die ein Notruftelefon betrieben, lag bei 65,2 % 
(n=43) und über die Hälfte boten eine Unterbringung der Mutter außerhalb 
des sozialen Umfeldes (n=35) an. Damit stellen telefonische und persönli-
che Beratung sowie das Notruftelefon einen deutlich höheren Anteil an den 
Angeboten zur anonymen Geburt als bei den Babyklappen. 
 

Tabelle 16: Befragung der Träger anonymer Geburt: Welche weiteren An-
gebote bieten Sie und/oder Ihre Kooperationspartner bzgl. der 
anonymen Kindesabgabe an? 

Zusätzliche Angebote Anzahl 
der Träger 

Anonyme Übergabe 1 
Babyklappe 3 
Notruftelefon 1 
Notruftelefon, Babyklappe und anonyme Übergabe 1 
Persönliche Beratung und Babyklappe 1 
Telefonische Beratung, Notruftelefon, Babyklappe  1 
Telefonische und persönliche Beratung 4 
Telefonische und persönliche Beratung sowie anonyme Übergabe 1 
Telefonische und persönliche Beratung sowie Babyklappe 3 
Telefonische und persönliche Beratung, Fahrt zum Wohnort der 
Mutter 

1 

Telefonische und persönliche Beratung, Fahrt zum Wohnort der 
Mutter, Babyklappe 

1 

Telefonische und persönliche Beratung, Fahrt zum Wohnort der 
Mutter, Babyklappe, anonyme Übergabe 

1 

Telefonische und persönliche Beratung, Notruftelefon 3 
Telefonische und persönliche Beratung, Notruftelefon, anonyme 
Übergabe 

1 

Telefonische und persönliche Beratung, Notruftelefon, Babyklap-
pe 

1 

Telefonische und persönliche Beratung, Notruftelefon, Fahrt zum 
Wohnort der Mutter 

1 

Telefonische und persönliche Beratung, Notruftelefon, Fahrt zum 
Wohnort der Mutter, Babyklappe 

1 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Tele-
fonische Beratung, Notruftelefon, anonyme Übergabe 

1 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Tele-
fonische und persönliche Beratung, anonyme Übergabe, Baby-
klappe  

1 

 Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Te-
lefonische und persönliche Beratung, Notruftelefon, Fahrt zum 
Wohnort der Mutter, anonyme Übergabe 

1 
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Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon 

9 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon, anonyme Übergabe 

7 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon, Babyklappe 

2 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon, Fahrt zum Wohnort der Mutter  

4 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon, Fahrt zum Wohnort der Mutter und 
anonyme Übergabe 

4 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon, Fahrt zum Wohnort der Mutter und 
Babyklappe 

2 

Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes, Telefonische 
und persönliche Beratung, Notruftelefon, Fahrt zum Wohnort der Mutter und 
Babyklappe 

2 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Bei allen Angeboten war medizinisches Fachpersonal direkt beteiligt, dabei 
handelte es sich i.d.R. um hauptamtliches Personal. Nur drei Träger gaben 
an, dass Krankenschwestern ehrenamtlich tätig waren, in je sechs weiteren 
Fällen waren darüber hinaus Hebammen und Ärzte ehrenamtlich beschäf-
tigt. Bei 46 Trägern wurden Sozialpädagoginnen und bei 22 Trägern See l-
sorgerinnen hauptamtlich beschäftigt, in 17 Einrichtungen arbeiteten Psy-
chologinnen. Diese Berufsgruppen waren bei jeweils vier Trägern ehren-
amtlich tätig. Das Notruftelefon, das viele Träger betrieben, wurde in 20 
Fällen durch ehrenamtliche Helferinnen unterstützt.  

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Übergabe 
Des Weiteren wurde nach der räumlichen Entfernung gefragt, die der Trä-
ger zurücklegen würde, um ein Kind abzuholen. Von den insgesamt elf 
Trägern gaben sieben an, dass sie die Übergabe des Kind auch außerhalb 
vornehmen. Ein Träger gab an, dass er bis zu 50 Kilometern fahren würde, 
weitere sechs richteten sich nach dem Bedarf der Frauen, würden also u.U. 
sehr viel längere Strecken als 50 Kilometer zurücklegen. Vier Träger gaben 
an, dass die Übergabe entweder in der Beratungsstelle oder im Krankenhaus 
erfolgen musste, d. h. das Kind musste vor Ort übergeben werden und die 
Frau wurde nicht aufgesucht.  
Sieben Einrichtungen gaben an, dass sie verschiedene Dinge zum verabre-
deten Treffpunkt mitnahmen, dazu gehörten u.a. Güter zur Versorgung des 
Kindes (Windeln, Decken, etc.), Informationsmaterial für die Mutter, die 
Adresse von Ärzte und Ärztinnen, an die sich die Frau zur medizinischen 
Nachsorge wenden konnte. Vier befragte Institutionen verzichteten bei 
dieser Frage auf Angaben. Drei Träger nahmen zur Übergabe neben Gütern 
zur Versorgung des Kindes und der Adresse von kooperierenden Ärzte 
Ärztinnen noch medizinisches Gerät mit (z. B. eine Nabelklemme) sowie 
ein Puzzleteil für die Mutter, das im Fall der Rücknahme vorzulegen sei, um 
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die Frau aus Mutter zu identifizieren. Ein Träger nahm zusätzlich zu den 
oben genannten Dingen Informationsmaterialien für die abgebende Mutter 
mit. Zwei Träger nehmen zu den Übergaben folgendes mit: Material zur 
Versorgung des Kindes, Adressen von Ärzte Ärztinnen, Informationsmate-
rial für die Frau. Ein weiterer Träger nahm nur die beiden erstgenannten 
Dinge mit, verzichtet aber auf Informationsmaterial für die Frau. 

In der Regel fand während der Übergabe eine Beratung statt – nur ein 
Träger gab an, dass keine Beratung stattfindet. Dieser Träger nahm Infor-
mationsmaterial für die abgebende Mutter zur Übergabe mit. Zu den Inhal-
ten der Beratung zählten die folgenden Aspekte: Nachsorge der Mutter, 
Informationen über die rechtliche Situation, weitere Versorgung des Kin-
des, Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und der Rücknahme, Weiterver-
mittlung an Ärzte Ärztinnen oder andere Hilfsangebote. Ein Träger ließ 
sich von der Mutter eine Vollmacht unterschreiben, der ihm die weitere 
Versorgung des Kindes erlaubte. Acht der befragten Träger dokumentierten 
die Beratung und sammelten Informationen, um sie später dem Kind zu 
übergeben. 
 
Beratungsangebote und Beratungsprozesse 
Bezüglich der Beratungsangebote für Frauen, die ein Angebot zur anony-
men Kindesabgabe genutzt haben und den möglicherweise daran angelehn-
ten Beratungsprozessen zeigte sich in den Interviews mit Mitarbeiter/innen 
von Trägern und Jugendämtern ein breites Spektrum, was die Professionali-
sierung der beratenden Personen, die Ziele, die mit der Beratungsarbeit 
verknüpft waren, die Beratungsabläufe und Beratungsqualität bzw. Bera-
tungsintensität betraf. Im klinischen Bereich wurde deutlich, dass die Inter-
viewpartner-/innen in erster Linie eine bestmögliche medizinische Versor-
gung von Mutter und Kind gewährleisten wollten. Die persönlichen oder 
sozialen Hintergründe, die zu einer anonymen Geburt geführt hatten, stan-
den kaum im Fokus des Interesses.  

 
„[…] Wir sind Geburtshelfer und Ärzte. Und das andere drum herum ist wahnsinnig 
wichtig, gebe ich zu. Aber da wir eh nicht beraten, sondern nur die Kinder vor Schaden 
bewahren und die Frauen davor straffällig zu werden, ist alles andere für uns ga r nicht 
so interessant.“ (A8, 137) 

 
„Die Struktur muss in sich sicherstellen, dass sie professionell arbeitet, so wie ich als 
Krankenhaus sicherstellen muss, dass ich Patienten professionell behandele. Und wir 
wollten gar nicht und wir könnten auch gar nicht, weil wir kein Personal für diesen 
Zweck haben, auch nicht brauchen würden, weil es ja kein Phänomen ist, wir wollten 
gar nicht primär, auch nicht sekundär in die Beratungssituation, das möchte ich gar 
nicht. […] Den Hut hat immer noch das Jugendamt auf in diesem Verfahren und das 
ist mir recht.“ (A21, 191) 

 
In Fällen, in denen eine Kooperation mit einem Träger bestand, sollten 
Mitarbeiter/innen der Träger die Beratung übernehmen. Allerdings gab es 
Kliniken, die autonom arbeiteten. Ob in diesen Fällen auf die Lebensum-
stände der Frauen eingegangen wurde und eine Beratung vermittelt werden 
konnte, blieb unklar. Um die Unterbringung und das weitere Vorgehen be-



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

130 

züglich des Kindes, das nach einer anonymen Geburt in der Klinik verblieb, 
kümmerten sich in der Regel, aber nicht in allen Fällen, Mitarbeiter/innen 
des Jugendamtes.  

 
Im Rahmen der Angebote zur anonymen Kindesabgabe war es den Mitar-
beiter/innen der Träger wichtig, dass die Frauen möglich frühzeitig erreicht 
wurden und sie Beratungsmöglichkeiten vor der Geburt des Kindes nutz-
ten. Dies war, zumindest im Fall der anonymen Geburt, teilweise möglich. 
 
„Und wie jetzt hier, wenn wir den aktuellen Fall haben, versuchen, die Schwangerenb e-
raterin der Institution schon unter Umständen vor der Entbindung der Frau mit einzu-
binden, damit die Frau entsprechend ihre Möglichkeiten aufgezeichnet bekommt, welche 
finanziellen Möglichkeiten für sie bestünden, falls sie sich durchringt, das Kind zu ha-
ben. Welche Möglichkeiten bestehen, das Kind als Pflegekind, um eine Zeit zu  überbrü-
cken, die eben schwierig war. Und welche Möglichkeiten der Adoption, ob eben verdeckte 
Adoption oder vertrauliche Geburt usw., das rechtzeitig zu bringen. Wir wollen auch die 
Frauen nach Möglichkeit nicht erst im Kreissaal kennenlernen, sondern schon Wochen 
vorher, damit auch wenn die vorher keine Arztbesuche und Vorsorgeuntersuchungen 
hatten, damit die vorher schon einmal, eben unter dem Pseudonym und ohne Kranken-
kassenkarte in der Klinik, in der späteren Entbindungsklinik untersucht werden. […] 
Das ist unser Anliegen, die Frauen schon vorher nach Möglichkeit… aber das gelingt 
natürlich nicht immer.“ (A11, 35) 

 
Beim Konzept der Babyklappe existierte im Vorfeld der Abgabe des Kindes 
kaum die Möglichkeit, Kontakt zu der betroffenen Frau aufzunehmen. 
Nach der Abgabe des Kindes bestand die Chance, der Mutter ein Bera-
tungsangebot zu machen, falls sich diese nochmals meldete. 

 
„Ansonsten, es passiert sehr häufig […] dass sich Frauen sehr schnell telefonisch melden 
wenige Stunden nach der Abgabe und sagen, ich habe ein Kind in die Babyklappe gelegt. 
Geht es ihm gut? Habe ich alles richtig gemacht? Die sich also erkundigen, geht es dem 
Kind gut und dann aber schnell wieder auflegen. Das ist die Möglichkeit, wo wir versu-
chen auch da noch mal ein Beratungsgespräch anzubieten, anonym auch.“ (A9, 45) 

 
Die Beratung von Frauen, die ein Angebot zur anonymen Kindesabgabe in 
Anspruch genommen haben, gestaltete sich nach den Aussagen der Mitar-
beiter/innen von Trägern mitunter sehr schwierig. In hohem Maße waren 
die Qualifikation und Professionalität der Mitarbeiter/innen der Träger für 
einen positiven Verlauf der Beratung, im Sinne einer guten Lösung für die 
Frau, ausschlaggebend Bei der Nutzung einer Babyklappe waren die Mitar-
beiter/innen darauf angewiesen, dass sich die Frau im Nachhinein bei ihnen 
meldete. Im Rahmen einer anonymen Geburt bestand die Möglichkeit, 
durch Kontaktaufnahme vor oder Begleitung zur Geburt ein Vertrauens-
verhältnis zwischen Mitarbeiterin und betroffener Frau herzustellen und auf 
diesem Weg einen Beratungsprozess in Gang zu setzten. Konnten Bera-
tungsprozesse initiiert werden, waren diese von der Dauer, der Intensität 
und der Regelmäßigkeit sehr unterschiedlich. Dies hing zum einen von der 
Bereitschaft der Frauen, zum anderen von ihren aktuellen Lebenssituatio-
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nen ab, die sich durch die anonyme Abgabe der Kinder nicht verändert hat-
ten und somit wenig Spielraum für Beratungsangebote offen ließen.   

Wiederholt berichteten die Mitarbeiter/innen von Trägern, dass sie 
durch eine engmaschige, langfristige und parteiische Beratung von betrof-
fenen Frauen, die sich in einigen Fällen über Jahre erstreckte, im Bera-
tungsprozess zusammen mit der Klientin eine positive und lebbare Lösung 
erarbeiten konnten. 

 
„Sehen Sie, und so sage ich auch, ich muss verantworten, dass diese Arbeit, die wir an 
die Frau bringen, wirklich so ist, dass sie gut weiterleben kann, egal wie sie sich ent-
scheidet. Dass sie mit ihrem Leben ins Lot kommt, am besten natürlich mit dem Kind 
einen Weg finden kann. Aber es ist auch sehr verantwortungsbewusst und sehr 
unterstützenswert, wenn jemand sagt, das geht nicht. Der andere Weg ist für mein Kind 
besser. Dann ist sie auch in der Unterstützung gut aufgehoben. Also und ich sage das 
immer beim Erstkontakt schon dazu, sie kriegen die Begleitung, solange sie die brau-
chen. Das finde ich, muss man jemandem zusagen, der so eine schwierige Lage hat.“ 
(A19,203) 

 
„Man muss überhaupt hinterfragen. Überzeugen, wir wollen niemanden überreden, son-
dern es muss eine Entscheidung der Frau sein, und ich denke, das können unsere Bera-
terinnen ganz wunderbar, einfach zu erfragen, welche Ressourcen hat sie, wo ist etwas?  […] Also überzeugen, das muss man also gleich ausschalten, weil die Frau muss leben 
können, wir wollen den Konflikt der Frau lösen.“ (A2, 78-84) 

 
Neben dem Einfluss der Qualifizierung von Mitarbeiter/innen des Trägers 
auf die Beratungsarbeit wurde auch sichtbar, welche großen Stellenwerte die 
Selbstdefinition des Trägers auf den Ausgang des Beratungsprozesses hat-
ten. Abhängig von der Person, die im Fokus des Hilfsangebotes stand und 
dem damit verbundenen Ziel, das durch das Selbstverständnis des Trägers 
definiert wurde, hatten Beratungsprozesse, so denn sie stattfanden, sehr 
unterschiedliche Intentionen und Ausgänge. Die Aufgabe der Anonymität 
seitens der betroffenen Frauen war nicht Garant für einen ergebnisoffenen, 
parteiischen und professionellen Beratungsprozess, in dem die Entschei-
dungen und Grenzen der Frauen respektiert und unterstützt wurden.  
 
„Also meistens, also SMS sei Dank, muss ich sagen. Also das ist so der ganz gute 
Einstieg. Weil oftmals gehen Frauen eben dann kurz danach nicht an das Telefon oder 
sie können nicht, weil sie eben mit dem Partner zu Hause sind. Dann versuche ich es 
erst mit SMS. Dann kommt meistens etwas zurück und dann versucht man eben so den 
Kontakt zu halten und immer wieder nachzufragen. Ist es OK wenn ich dich dann und 
dann anrufe? Wann passt es besser? […] Es kommt wahrscheinlich auch auf die Frau 
an, also das ist ganz unterschiedlich. Bei manchen kann man den Kontakt ganz gut 
halten, bei den anderen weiß man, da ist der Kontakt halt nicht so intensiv am Anfang. 
Hauptpunkt Kontakt halten am Anfang ist, wir sorgen uns um dich. Wie geht es dir? 
[…]Also wir sagen ja immer wenn wir uns von der Frau trennen, also wir wollen uns 
ganz schnell wieder treffen. Und mindestens nach vier Wochen machen wir - versuchen 
wir einen Treffpunkt hinzubekommen. Also vier Wochen- in der Mitte sozusagen, des 
Berges. Und dann noch mal, wenn die Zeit zu Ende geht - ein zweites Mal. Also das 
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versuchen wir immer. […] Also dieses hinterher zu sein, dieses Treffen, Kontakt halten, 
Vertrauen zu haben ist ganz wichtig. […] Und da ist es schon wichtig , dass man sich 
wieder in Erinnerung ruft sozusagen. In dem Moment wo wir sie zur Geburt begleitet 
haben ist das leichter, weil da einfach schon eine persönliche Vertrauensbasis da ist. 
Man hat eine Nummer irgendwie, die geben einem dann mal die Handynummer oder 
irgendwie so, dass man was weiß, was man irgendwie greifbar hat. Bei den Frauen die 
ihr Kind in die Babyklappe legen sind wir immer darauf angewiesen dass die sich wieder 
melden. […] Wir haben ja nichts. Das ist einfach noch mal schwieriger, die zu fassen 
zu kriegen. Das ist einfach so.“ (A6, 468-485) 
 
Die Qualität der Beratung war zudem stark abhängig von der Fachlichkeit 
und Professionalität der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen des Trägers. 
Inwieweit es sinnvoll und vertretbar ist, fachfremde Ehrenamtliche in die 
Beratung von Frauen in krisenhaften Lebenssituationen einzubinden, wurde 
im Rahmen der Interviews wiederholt angesprochen. Eine Schulung oder 
Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen wurde von einem Teil, 
jedoch nicht von allen Trägern durchgeführt. 
 
„Die können bei uns nur ehrenamtlich tätig sein, wenn sie e ine Schulung absolviert ha-
ben. Die besteht aus verschiedenen Modulen. Und am Ende dieser Schulung werden die 
ehrenamtlichen Arbeitsbereiche vorgestellt und dann können die auswählen, in welchem 
Bereich möchte ich tätig sein und bekommen da dann noch mal eine separate Schulung 
oder eine Einweisung, je nachdem, wo die sind und werden dann auch eng begleitet. Al-
so, es gibt dann immer Ehrenamtlichen-Treffen, wo die auch einen Erfahrungsaustausch 
haben, die bekommen Supervision, also die werden ganz eng begleitet.“ (A16, 47)  

 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen übernahmen häufig den Telefon-
dienst, falls der Träger eine 24-Stunden-Rufbereitschaft eingerichtete hatte.  

 
„Bei uns Ehrenamtlichen ist im Prinzip Anlaufstelle. Und dann, in dem Augenblick, 
wo sich raus kristallisiert, die Frau ist ernsthaft interessiert, weil das kann man nicht 
alles an die Hauptamtliche geben, die in dem Moment, wo es sich heraus kristallisiert, 
Frau ist ernsthaft interessiert, Frau hat Probleme, dann geht es an die Hauptamtliche 
weiter. Und jetzt in diesem Fall an die Beraterinnen der Schwangerenberatungsstelle, die 
uns dann auch rund um die Uhr im Grunde genommen telefonisch zur Verfügung st e-
hen.“ (A11, 46) 
 
Falls Frauen sich dazu entschieden, ihre Anonymität aufzugeben um das 
Kind entweder regulär zur Adoption frei zugeben oder ihr Kind bei sich zu 
behalten, wurde die folgende Beratung bzw. Unterstützung zumeist durch 
Mitarbeiter/innen des Jugendamtes weitergeführt.74 
  

 
 

74 Die Darstellung von Beratungsprozessen durch MitarbeiterInnen der Jugendämter erfolgt im 

Rahmen von Schilderung einzelner Fallverläufe. Diese können aufgrund ihrer Ausführlichkeit 

nicht exemplarisch dargestellt werden.  
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5.1.8 Zwischenfazit 

Nach den Ergebnissen der Jugendamtsbefragung bestanden bis zum Ende 
des Jahres 2009 72 Babyklappen in 71 Jugendamtsbezirken, 77 Möglichkei-
ten der anonymen Geburt in 65 Jugendamtsbezirken sowie 22 Angebote 
anonymer Übergabe, die sich in 19 Jugendamtsbezirken befanden. Nach der 
Projektdatenbank, die über Internetrecherche und die Angaben der Jugend-
amtsbefragung erstellt wurde, bestehen bundesweit 104 Angebote anony-
mer Geburt, 90 Babyklappen und 26 Angebote der anonymen Übergabe. 
Wenn die Anzahl der Angebote auch nicht exakt beziffert werden kann, so 
kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die 
tatsächliche Gesamtzahl zwischen der Anzahl der in der Jugendamtsbefra-
gung ermittelten Angebote (n = 171) und den Zahlen aus der Datenbank 
(n = 220) liegt. Dies gilt auch für die einzelnen Angebotstypen: Die Werte 
aus der Jugendamtsbefragung können ebenfalls als Mindestwerte gelten und 
die Angaben aus der Datenbank als obere Richtwerte.  
Das Verhältnis der Angebote der anonymen Geburt und der Babyklappen 
hält sich in etwa die Waage. Das Angebot der anonymen Übergabe wird 
demgegenüber als Komplementärangebot verstanden und ist zahlenmäßig 
deutlich geringer vertreten. Etwa drei Viertel der Einrichtungen befanden 
sich in konfessionell gebundener Trägerschaft, in den anderen Fällen han-
delte es sich um kommunale oder freie Träger. Die Ergebnisse der Befra-
gung zeigen, dass die Angebote flächendeckend verteilt sind, d.h. in allen 
Bundesländern sind Angebote vorhanden, wobei sich ein Stadt-Land-
Gefälle finden lässt. Dieser Befund lässt keinen Rückschluss über die Nut-
zung der Angebote zu. 

Bei Trägern und Jugendämtern liegen unterschiedliche fachliche und 
konzeptionelle Ansätze vor. Dabei handelt es sich um Aspekte des Lebens-
schutzes, den Schutz des Kindes, den Schutz der Mutter oder eine Kombi-
nation der beiden letztgenannten. Dass diese unterschiedlichen fachlichen 
Auffassungen Konfliktpotenzial für die Zusammenarbeit der Jugendämter 
und Träger bergen und teilweise schwer vereinbar sind, tritt insbesondere 
bei den Aussagen der qualitativen Befragungen hervor. Hier zeichnet sich 
ein Spannungsfeld ab, das sich, so die hier vertretene These, aus einer Leer-
stelle in der rechtlichen Grundlage des Handelns und in der Folge einer 
mangelnden Legitimation ergibt. Moralisch-ideelle Argumentationsmuster 
erhalten als Legitimationsfigur stärkeres Gewicht – mangels einer rechtli-
chen Legitimation – und fachliche Herausforderungen werden in Werteka-
tegorien transformiert. 

Konfliktpotenzial zeigt sich auch bei den Kooperationen zwischen Ju-
gendämtern, Trägern und weiteren kooperierenden Partnern. Jugendämter 
und Träger haben ihre Kooperation zu anonymer Kindesabgabe nur in we-
nigen Fällen schriftlich fixiert. Vieles wird durch mündliche Absprachen 
geregelt. Diese mündlichen Absprachen sorgten dann für Konflikte, wenn 
Uneinigkeiten über den Auslegungsgehalt der Absprachen herrschten und 
der Referenzrahmen einer schriftlichen Kooperationsvereinbarung fehlte. 
Die Kooperation wurde von Mitarbeiter/innen der Jugendämter eher nega-
tiv beschrieben, vielfach fühlten sie sich schlecht bzw. nicht informiert und 
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auch übergangen. Dies hing z. B. damit zusammen, dass einige Jugendämter 
erst nach der Eröffnung des Angebotes zur anonymen Kindesabgabe in-
formiert wurden. Zudem wurde ein unzureichender Informationsstand über 
die anonyme Abgabe bzw. Geburt eines Kindes bemängelt. Die größtenteils 
kritische Sichtweise der Jugendämter auf die Angebote der anonymen Kin-
desabgabe konkretisierte sich hinsichtlich des geäußerten Regelungsbedarfs 
der anonymen Geburt bzw. der Babyklappe. Die Mitarbeiter-/innen be-
mängelten die fehlende Rechtsgrundlage, sie betrachteten die Angebote als 
nicht legal. Die Träger bewerteten mit wenigen Ausnahmen die Zusammen-
arbeit mit dem Jugendamt und anderen Institutionen durchweg positiv. 
Vielfach sind persönliche Beziehungen zwischen den Mitarbeiter/innen für 
eine gute Zusammenarbeit entscheidend. 

Bezüglich bestehender Kooperationen und der schriftlichen Fixierung 
dieser Vereinbarung zeigen sich zu der Studie von Kuhn Unterschiede. 
Zwar gab auch bei Kuhn die große Mehrheit der Betreiber an, dass das Ju-
gendamt vor der Eröffnung der Babyklappe informiert wurde, allerdings 
ergab diese Studie, dass deutlich mehr Kooperationsverträge bestanden. In 
60 % der Fälle wurde vor der Eröffnung der Einrichtung ein Kooperati-
onsvertrag abgeschlossen (vgl. Kuhn 2005, S. 292f.). Auffällig ist an dieser 
Stelle, dass die Bedeutung schriftlicher Kooperationsverträge aufgrund des 
sich darstellenden Konfliktpotenzials bei ausschließlich mündlichen Ab-
sprachen relativ hoch einzuschätzen ist, sich die Anzahl der abgeschlosse-
nen Kooperationsverträge aber nicht wesentlich erhöht hat. 

Die Motivlage bei der Gründung der Angebote erfolgte nach unter-
schiedlichen Zielsetzungen: Verhinderung der Tötung und Aussetzung von 
Neugeborenen, aber auch die Schaffung eines Angebotes und der Hilfe für 
Frauen in Notsituationen war allen Trägern unabhängig von der Trägerzu-
gehörigkeit gleich wichtig. Die Träger anonymer Geburt nannten zusätzlich 
den Gesundheitsschutz für Mutter und Kind. Diese Motive deuten auch auf 
die avisierten Zielgruppen der Angebote hin. Die Einrichtungen versuchten 
die Frauen dazu zu bewegen, sich frühzeitig zu melden. Ihr Ziel war die 
Begleitung der Schwangerschaft und dauerhafte Hilfestellung. Zudem war 
ihnen auch die medizinische Versorgung wichtig. Kuhn untersuchte diesen 
Aspekt ebenfalls. Nach ihrer Studie standen bei der Einrichtung der Baby-
klappen die Verhinderung von Neonatiziden und die Vermeidung von Aus-
setzungen im Vordergrund. Auf diese beiden Kategorien entfielen 52 % der 
Antworten (vgl. Kuhn 2005, S. 303). Im Vergleich zu den oben genannten 
fachlichen Ausrichtungen der Träger zeigt sich erneut die Vielfalt der Ziele 
und Motive, die zum einen rechtlich nicht abgesichert ist, zum anderen zu 
ideologischen Konflikten führen kann.  

In der vorliegenden Studie des DJI zeigte sich ein widersprüchlicher Be-
fund, der den Aspekt des öffentlichen bzw. politischen Drucks betraf. Die-
ser wurde in der schriftlichen Befragung deutlich schwächer bewertet als die 
oben genannten Motive, die zur Gründung des Angebotes geführt hatten. 
In der qualitativen Befragung ergaben sich demgegenüber Hinweise, dass 
öffentlicher oder politischer Druck ausschlaggebend für die Gründung war. 
Dieser resultierte oftmals aus dem Fund eines toten Säuglings bzw. der 
Aussetzung eines Neugeborenen und der emotionalisierenden Berichterstat-
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tung dieses Ereignisses in der Presse. Dabei war nicht entscheidend, ob 
dieser Fund vor Ort stattgefunden hatte. Die Angebote wurden auch in 
Regionen eingerichtet, in denen bis dato keine Kindsaussetzung oder –
tötung bekannt geworden waren. Die Mitarbeiter/innen der Jugendämter 
vermuteten, dass es sich um „Aktionismus“ der Träger oder der Politik 
handele. Nach Kuhn waren Berichte über Aussetzungen oder Neonatizide 
ausschlaggebend für die Einführung der anonymen Geburt in der Klinik, 
wie 27 % der von ihr befragten Kliniken angaben. Dieser Befund deckt sich 
also mit den Ergebnissen der DJI-Befragung, nach denen die Aussetzung 
oder Tötung eines Neugeborenen oftmals Auslöser zur Einrichtung des 
Angebotes waren. Des Weiteren wurde die Bitte von Dritten (Betreiber 
einer Babyklappe, Moses-Projekt o.ä.) in 22 % der Fälle als Grund für die 
Einrichtung der anonymen Entbindung angeführt. Zusätzlich wurden auch 
Berichte über andere Krankenhäuser (17 %) oder der „Wunsch nach der 
Realisierung einer Handlungsalternative“ (16 %) genannt (vgl. ebd., S. 329). 

Das untersuchte Angebot der anonymen Kindesabgabe war nach den 
Daten des DJI selten das einzige Angebot eines Trägers. Oftmals wurde in 
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern ein Netzwerk geschaffen, in 
dem mehrere Unterstützungsmöglichkeiten wie z. B. telefonische Beratung, 
Hotlines, Unterbringung außerhalb des persönlichen Umfeldes etc. bereit 
standen. Hier zeigt sich der Wunsch der Träger, eine umfassende Unter-
stützung anzubieten, die sich jedoch hinsichtlich des Professionalisierungs-
grades sehr unterschiedlich darstellt. So gab es einige Träger, die ausschließ-
lich mit ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen arbeiteten, andere Einrichtung 
weisen einen hohen Anteil an hauptamtlichen Mitarbeiter/innen auf. Einige 
Träger schulen die ehrenamtlich Tätigen, in anderen Fällen müssen die Eh-
renamtlichen keine Schulungen durchlaufen. Diese Unterschiede deuten auf 
die Notwendigkeit von Qualitätskriterien hin. Anderenfalls ist es möglich, 
dass die Qualität der Angebote in Beratung und Hilfe einrichtungsabhängig 
oder gar personenabhängig ist. 

Dieser Befund bestätigt die Ergebnisse von Kuhn (2005). 91 % der Ba-
byklappen kooperierten mit anderen Einrichtungen, wobei diese Koopera-
tion vom Standort der Babyklappe abhing. War die Babyklappe nicht direkt 
an einer Klinik installiert, arbeiteten etwa 75 % der Einrichtungen mit ei-
nem Krankenhaus zusammen. Sofern die Babyklappe direkt an einer Klinik 
installiert war, fand nur in zwei Drittel der Fälle eine Zusammenarbeit mit 
einer Schwangerschaftsberatungsstelle statt (vgl. ebd., S. 291). 61 % der 
befragten Kliniken kooperierten mit einer weiteren Einrichtung. Von den 
Krankenhäusern, die in Kooperation mit anderen Einrichtungen standen, 
war dies in 52 % der Fälle ein anderer Träger eines anonymen Angebotes. 
26 % der Kliniken kooperieren mit dem Jugendamt oder weiteren Behör-
den, und 11 % mit karitativen oder privaten Einrichtungen (vgl. ebd., 
S. 331).  

Hinsichtlich der Finanzierung der Angebote zeigt sich in der vorliegen-
den Studie des DJI abermals die Heterogenität des Feldes. Einige Träger 
finanzieren sich aus eigenen Mitteln, in anderen Fällen ist die Aufrechter-
haltung des Angebotes bzw. bestimmter Teile des Hilfsangebotes nur mög-
lich, weil eine Ko-Finanzierung durch Kommunen, Krankenkassen oder 
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Spenden besteht. Im Falle einer problematischen oder nicht geregelten Zu-
sammenarbeit mit den genannten Einrichtungen birgt auch dieser Aspekt 
Konfliktpotenzial. 

Wie die DJI-Studie zeigte, wird von den meisten Trägern Öffentlich-
keitsarbeit betrieben. Eine besondere Stellung kommt hierbei dem Internet-
auftritt zu, da er die Möglichkeit für zeit- und raumunabhängige Informati-
onseinholung bietet. Kapitel 6.2 verdeutlicht, dass dieser Informationsweg 
eine zentrale Rolle für die Nutzerinnen spielt. Die Öffentlichkeitsarbeit 
wurde von den Mitarbeiter/innen der Jugendämter in den Interviews kri-
tisch beurteilt. Sie warfen die grundsätzliche Frage auf, ob die Bewerbung 
des Angebotes künstlich eine Nachfrage schaffe. Sie kritisierten zudem, 
dass der Persönlichkeitsschutz des Kindes außer Acht gelassen würde, so-
fern nach der Ablage eines Kindes in der Babyklappe mit einem Bild des 
Kindes in der Presse berichtet wird. Auch Kuhn untersuchte, ob die Träger 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Nach ihren Befunden, leistet der Großteil 
der Babyklappenbetreiber Öffentlichkeitsarbeit. 80 % der Betreiber nutzten 
verschiedene Kanäle, um auf ihre Babyklappe aufmerksam zu machen, wäh-
rend 11 % nur einen Weg nutzten. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass insbesondere in der Zu-
sammenarbeit von Jugendämtern und Trägern im Hinblick auf Informati-
onsfluss und Kooperationsvereinbarungen Entwicklungsbedarf besteht.  

Durch die gängige Praxis wird vor allem im Hinblick auf familienrechtli-
che, personenstandsrechtliche und strafrechtliche Aspekte eine Vielzahl von 
Rechtsvorschriften verletzt (z.B. Unterhalts- und Erbschaftsrecht, Verlet-
zung der Anzeigepflicht, Personenstandsunterdrückung).75 Auch dort, wo 
zwischen Trägern und Jugendämtern Kooperationsvereinbarungen beste-
hen, vermögen diese nicht, die in rechtlicher Hinsicht unzureichende Hand-
lungssicherheit zu kompensieren. Das bedeutet, dass moralische Erwägun-
gen und ideelle Ausrichtungen ein hohes Gewicht in der Legitimation des 
eigenen Angebotes erhalten und entsprechende Konfliktlagen entstehen, da 
Jugendämter in ihrem Verwaltungshandeln an Recht und Gesetz gebunden 
sind.  
  

 
 

75 vgl. Deutscher Ethikrat 2009, S. 23-32 
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5.2 Nutzerinnen der Angebote 

Sowohl die Träger der Babyklappen als auch die Beteiligten bei der anony-
men Geburt wurden nach der Bedeutung verschiedener Ursachen gefragt, 
die dem Wunsch der Frau nach Anonymität zugrunde liegen können. Zu-
dem wurde gefragt, wie häufig bestimmte Frauengruppen bzw. Frauen in 
bestimmten Notlagen eine Beratung bzw. das Angebot der anonymen Ge-
burt oder die Babyklappe nutzen. Bei diesen Fragen handelte es sich um die 
subjektive Einschätzung der Mitarbeiter/innen, die auf ihren Erfahrungen 
aus der Arbeit mit und ihrer (Beratungs)Kontakte zu den Frauen basieren. 
Zuerst werden die Altersangaben über die tatsächlichen Nutzerinnen, die 
abgebenden bzw. anonym gebärenden Mütter dargestellt – sofern der Trä-
ger diesbezüglich Informationen hatte. 
 
5.2.1 Betroffene Frauen und ihre Motive 

Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Insgesamt liegen Daten für 58 Frauen vor, die ihr Kind in eine Babyklappe 
legten wie Abbildung 23 zeigt. Die Angaben beziehen sich auf die Zahlen 
von 18 Trägern, die Informationen über die Mütter hatten und dies doku-
mentierten. 31 Träger hatten keine Informationen über das Alter der abge-
benden Mütter und elf Babyklappen wurden bisher noch nicht genutzt. 

Die Mehrheit der Frauen, über die Daten vorliegen, war zwischen 18 und 
25 Jahre alt (Anzahl der Frauen: 34; 55,2 %). Die zweitgrößte Gruppe (An-
zahl der Frauen: 20; 34,5 %) war zwischen 26 und 35 Jahre alt. Nur eine 
einzige Frau (1,7 %) war minderjährig als sie die Babyklappe nutzte, und 
drei (5,2 %) weitere Frauen waren zwischen 36 und 45 Jahre alt.  
 

Abbildung 23: Befragung der Träger der Babyklappe: Alter der Babyklap-
pennutzerinnen 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010.  
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Die Träger wurden nach den möglichen Gründen gefragt, die dem Wunsch 
der Frauen nach Anonymität zugrunde lagen. Dabei ging es um die subjek-
tive Einschätzung, die sich aus den Erfahrungen durch Beratungskontakte 
bzw. nachträgliche Gespräche im Falle der Aufgabe der Anonymität speis-
ten. Diese Einschätzungen wurden nicht von allen befragten Trägern vor-
genommen, zum einen waren dies die Träger, in deren Babyklappen noch 
kein Kind gelegt wurde, zum anderen oftmals Kliniken, die nach der Ablage 
des Kindes nicht mehr in den weiteren Verlauf und damit in die Beratung 
der Frau involviert waren. Insgesamt beantworteten 43 von 60 Trägern die-
se Frage. Nach den Aussagen der Mitarbeiter/innen der Träger gab es viele 
Ursachen, die mehr oder weniger bedeutsam für den Wunsch nach Anony-
mität waren. Als eine der Ursachen, die die größte Bedeutung für den 
Wunsch der Frauen nach Anonymität hatten, wurde die „psychische oder 
physische Überforderung bzw. Angst vor Verantwortung bzw. der Zu-
kunft“ genannt (vgl. Abb. 24). Des Weiteren wurde dem „Druck der Fami-
lie, des Partners bzw. des sozialen Umfeldes“ ebenfalls eine große Bedeu-
tung beigemessen. Beide Ursachen wurden von 39 Trägern als „sehr be-
deutsam“ bzw. „etwas bedeutsam“ bewertet. 23 Träger bewerteten 
„Schwierigkeiten in der Paarbeziehung“ als „sehr bedeutsam“ und weitere 
14 bewerteten dies als „etwas bedeutsam“. Des Weiteren wurden folgende 
Aspekte als „sehr bedeutsam“ genannt: Scham und Angst vor Ämterkon-
takt, zwei weitere mögliche Ursachen wurden als „etwas bedeutsam“ bewer-
tet: Illegaler Aufenthalt sowie die verheimlichte Schwangerschaft. 
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Abbildung 24: Befragung der Träger der Babyklappen: Bedeutung der 
Ursachen, die dem Wunsch der Frau nach Anonymität zu-
grunde liegen können 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Zudem wurde nach den Nutzerinnen der Babyklappe gefragt. Aus ihren 
Erfahrungen sollten die Mitarbeiter/innen bewerten, wie häufig bestimmte 
Gruppen von Frauen das Angebot bzw. eine Beratung nutzten. Abbildung 
24 zeigt, dass zu den drei Frauengruppen, die die Babyklappe bzw. eine 
Beratung am häufigsten nutzten, nach Aussage von 22 Trägern „Frauen in 
sozialen Notlagen (z. B. Druck der Familie)“ zählten. Weitere 16 Träger 
gaben aus ihren Erfahrungen an, dass „Frauen mit problematischen Paarbe-
ziehungen“ häufiger eine Beratung bzw. die Babyklappe selbst nutzten. 14 
Träger von Babyklappen nannten „Frauen in finanziellen Notlagen bzw. mit 
Schulden“ als Nutzerinnengruppe. Als eine der drei größten Gruppen, die 
die Babyklappen bzw. die Beratungen nicht nutzten, wurden von 14 Trä-
gern „Frauen, die Gefahr laufen, ihr Kind nach der Geburt zu töten“ ge-
nannt. Weitere acht Träger zählten „Frauen mit Angst vor Verlust des Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatzes dazu und in weiteren sieben Fällen waren es 
„minderjährige Frauen“.  

 



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

140 

Abbildung 25: Befragung der Träger der Babyklappen: Wie häufig nutzen 
die folgenden Gruppen von Frauen Ihrer Einschätzung nach 
ein Beratungsgespräch bzw. die Babyklappe selbst? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Es lagen Altersangaben für 515 anonym gebärende Frauen (vgl. Abb. 26) 
von insgesamt 42 Trägern vor.76 Fast die Hälfte der Frauen (Anzahl der 
Frauen: 250, 48,5 %) war zum Zeitpunkt der Entbindung zwischen 18 und 
25 Jahre alt. 37,3 % (Anzahl der Frauen: 192) waren zwischen 26 und 35 
Jahre alt. 49 Frauen (9,5 %) war zwischen 36 und 45 Jahren alt als sie ano-
nym entbanden. Die zweitkleinste Gruppe sind die minderjährigen Frauen, 
diese machen 4,7 % (Anzahl der Frauen: 23) der Gesamtzahl aus, eine ein-
zige Frau (0,2 %) war älter als 45 als sie das Angebot der anonymen Geburt 
nutzte. 
 
 
 
 

 
 

76 18 Angebote anonymer Geburt wurden bisher nicht genutzt und weitere sechs Einrichtungen 
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Abbildung 26: Befragung der Träger anonyme Geburt: Alter der Frauen, 
die eine anonyme Geburt genutzt haben 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
54 von 66 Trägern anonymer Geburt beantworteten die Frage welche 
Ursachen dem Wunsch nach Anonymität zugrunde lagen. 41 Träger gaben 
an, dass sie die „psychische oder physische Überforderung bzw. die Angst 
vor Verantwortung oder der Zukunft“ als sehr bedeutsam einschätzten  (vgl. 
Abb. 27). Acht Träger bewerteten diesen Aspekt als „etwas bedeutsam“ und 
weitere drei als „wenig bedeutsam“ ein. 

Als mögliche Ursache, die dem Wunsch nach Anonymität zugrunde lag, 
bewerteten 40 Träger anonymer Geburt den „Druck der Familie, des 
Partners, des sozialen Umfeldes“ als „sehr bedeutsam“. „Schwierigkeiten in 
der Paarbeziehung“ waren nach Aussage von 30 Trägern „sehr bedeutsam“ 
für den Wunsch nach Anonymität. Weitere 17 Träger gaben an, dass diese 
Schwierigkeiten „etwas bedeutsam“ waren. Bezüglich der „Angst vor Stig-
matisierung bei einer Adoptionsfreigabe“ gaben 26 Träger an, dass diese 
„sehr bedeutsam“ war, 20 Träger bewerteten diesen Aspekt als „etwas be-
deutsam“ und weitere sieben als „wenig bedeutsam“. Aus Sicht von 21 Trä-
gern waren „Gewalterfahrungen“ „sehr bedeutsam“, 18 weitere maßen die-
sem Aspekt etwas Bedeutung zu und weitere neun nannten in „wenig  be-
deutsam“. Diese Angaben der zwei wichtigsten Gründe decken sich mit den 
Angaben der Träger von Babyklappen. 
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Abbildung 27: Befragung der Träger anonymer Geburt: Bedeutung der 
Ursachen, die dem Wunsch der Frau nach Anonymität zu-
grunde liegen können 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Als weiterer Grund, der etwas bedeutsam war, wurde Kinderreichtum ge-
nannt, als Motive, die sehr bedeutsam waren, nannten die Träger:  
 Schamgefühle, Angst 
 Angst vor Konfrontation mit dem Kind bei einer regulären Adoptions-

freigabe 
 Ablehnung der Schwangerschaft durch den Partner 
 Ungewollte Schwangerschaft 
 Wollte keine Abtreibung vornehmen 
 Kind ist Resultat einer außerehelichen Affäre 

 
Drei Frauengruppen nutzten das Beratungsangebot bzw. die anonyme Ge-
burt am häufigsten (vgl. Abb. 28).77 Zu diesen Gruppen zählen „Frauen in 
sozialen Notlagen“ (36 Nennungen), „Frauen mit problematischen Paarbe-
ziehungen“ (26 Nennungen) sowie „Frauen, die der Lebensbedrohung 
durch Dritte ausgesetzt sind (21 Nennungen). Zu den drei größten Frauen-
gruppen, die das Angebot „manchmal“ nutzten, zählten „Frauen mit Ge-

 
 

77 Diese Aussagen beziehen sich auf die Angaben von 50 der insgesamt 66 Träger anonymer 
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walterfahrungen“ und „Frauen, die vergewaltigt wurden“ – jeweils 30 Trä-
ger gaben dies an. 28 Träger nannten „Frauen in finanziellen Notlagen oder 
mit Schulden“ als drittgrößte Gruppe. Einige Gruppen von Frauen nutzten 
das Angebot gar nicht. Zu den größten drei Gruppen, die das Angebot 
nicht nutzten, zählten: „Frauen, die Gefahr laufen, ihr Kind nach der Ge-
burt zu töten“ (18 Nennungen), „Frauen, die Gefahr laufen, ihr Kind aus-
zusetzen“ (10 Nennungen) und „Minderjährige Frauen“ (9 Nennungen).  

 

Abbildung 28: Befragung der Träger anonymer Geburt: Wie häufig nutzen 
die folgenden Gruppen von Frauen Ihrer Einschätzung nach 
ein Beratungsgespräch bzw. das Angebot der anonymen 
Geburt selbst? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Aus den Interviews, die mit Mitarbeiter/innen von Trägern und Jugendäm-
tern geführt wurden ging einheitlich hervor, dass die Nutzerinnen der An-
gebote der anonymen Kindesabgabe keiner definierbaren Gruppe entspra-
chen. Wie deutlich wurde, ließ sich keine spezielle Frauengruppe als Nutze-
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rinnen definieren. Das gesamte Altersspektrum gebärfähiger Frauen war 
abgedeckt. Auch bezüglich des Bildungsgrades und der Schichtzugehörig-
keit der Frauen ließen sich keine Gemeinsamkeiten definieren.  

 
„Von denen, die aus der Anonymität getreten sind, geht es durch alle Schichten und 
durch alle Altersstufen. Da gibt es sowohl die ganz junge Mutter, die Schwierigkeiten 
hatte, das den Eltern zu erzählen bis hin zu Frauen, die im Leben stehen, die über 30 
sind, also gar nicht mehr dem Bild so Teenie-Mütter oder sowas überhaupt nicht entspre-
chen, sondern die ganz andere Problematiken haben. Da gibt es… es geht quer durch. 
Das, was sie verbindet ist eine Notlage, also etwas in seinem Leben so als Not zu ve r-
spüren, dass ich mir nicht mehr zu helfen weiß und auch nicht sprechen kann darüber, 
das verbindet alle, egal woher sie kommen.“ (A13, 217) 

 
„Also, erst mal war es für mich ganz erstaunlich, dass sie in einem anderen Altersb e-
reich waren, als ich es erwartet hatte. Es waren nicht die extrem jungen Frauen. Es 
waren teilweise Frauen, die schon Kinder hatten, die also sich sehr der Verantwortung 
bewusst waren, was es heißt ein Kind großzuziehen, die gesagt haben also, ich weiß, was 
es bedeutet und noch ein Kind kann ich in meiner Lebenss ituation nicht.“ (A9, 65) 

 
Trotz der angesprochenen Heterogenität bestanden nach Aussagen der be-
fragten Mitarbeiter/innen von Trägern und Jugendämtern Gemeinsamkei-
ten, die sich bei den Klientinnen ausmachen ließen. Dies war z.B. ein hohes 
Maß an Überforderung, die Einschätzung der aktuellen Situation als Le-
benskrise, Angst, Hilflosigkeit sowie Sprachlosigkeit bezüglich ihrer aktue l-
len Lebenssituation.  

 
„Doch, ein zentrales Moment gibt es, und zwar ist es Sprachlosigkeit. Die, die sich 
melden, sagen in dem Moment und in der Zeit war es mir nicht möglich zu sprechen. 
Obwohl teilweise wirklich drum herum Menschen sind […]. Aber in dem Moment, zu 
der Zeit, in der Situation war es ihnen nicht möglich, an irgendeinem Punkt mit irgend-
jemand in Kommunikation zu gehen.“ (A13, 115) 

 
„Eines haben sie alle gemeinsam; und das ist große Angst. Zum Teil richtige Panik 
dass ihre Schwangerschaft aufkommen könnte. Ich muss auch sagen, manchmal würde 
man sagen: versteht man gar nicht. Aber Angst ist nun einmal etwas ganz Indiv iduelles. 
Das was uns vielleicht überhaupt keine Angst macht, ist für den anderen ganz schreck-
lich. Und deswegen muss man jede Angst ernst nehmen. Und das werden Sie ja auch 
selber wissen von Berufswegen, dass Ängste eben bei Menschen ganz verschieden sein  
können. Aber Angst haben sie alle.“ (A7, 168) 
 
Die Gründe, die für die Frauen für die Wahl eines Angebotes zur anony-
men Kindesabgabe sprachen, wurden von den befragten Mitarbeiter/innen 
der Träger und Jugendämter als Multiproblemlagen beschrieben.  

 
„Es ging natürlich häufig um, also dass sie alleinerziehend wären, finanzielle Schwieri g-
keiten, häufig Arbeitslosigkeit, aber eben auch finanzielle Schwierigkeiten, beengte 
Wohnverhältnisse, psychische oder familiäre Schwierigkeiten, vielleicht auch teilweise 
Auffälligkeiten. Das kann ich so von den Gesprächen noch nicht sagen. […] Es waren 
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Frauen, die eigentlich vor lauter Problemen und Verzweiflung keine Lösung mehr für 
sich finden konnten.“ (A9, 65) 

 
Deutlich wurde, dass es sich nicht um einen isolierten Grund handelte, der 
für die Frauen ausschlaggebend war, ihre Schwangerschaft zu verheimlichen 
und ein Angebot zur anonymen Kindesabgabe zu nutzen. Eher könnte von 
einem Konglomerat der Umstände gesprochen werden, die in ihrer Ge-
samtheit und Stärke die Entscheidung der Frauen bedingten.  
 
„Es ist, ja, es ist ein altes deutsches Wort, wird aber glaube ich noch verstanden, es ist 
die Drangsal, d.h. es gibt Bedingungen im unmittelbaren Umfeld dieser Frau oder auch 
in der eigentlichen Persönlichkeit begründet, die einfach dazu führt, ich kann das jetzt 
nicht offen machen, das geht nicht. Das geht nicht, weil meine Eltern das nicht verstehen 
würden. Es geht nicht, weil mein Mann das nicht verstehen würde. Es geht nicht, weil 
unsere Situation das jetzt gar nicht hergibt. Auch letztlich nicht ganz ohne materielle 
Komponente, die muss man mit sehen, das ist ganz klar. Aber die ist nie im Fokus und 
die wird auch nie so primär als Grund genannt, spielt aber sicher irgendwo immer bei 
Belastungen von Beziehungen sowieso immer mit eine Rolle, also wenn materiell irgendwo 
es schwierig ist, stimmt dann auch oft in der Paarbeziehung nicht mehr so hundertpro-
zentig. Das sind immer belastend, materielle Dinge. […] Diese Drangsal, diese Not, 
dieses Empfinden von Not, dieses Nicht-Wissen, wie kann ich mir mit den Problemen 
helfen und ich kann das keinem sagen. Also dieses Empfinden, das persönliche Empfin-
den der betroffenen Frau, ich kann das keinem sagen, das geht nicht, weil wenn ich das 
jetzt oute, dann passiert was, also das ist der gemeinsame Nenner, die Drangsal, ich 
würde es als solchen Begriff wählen, ich halte den für absolut den richtigen Begriff. Man 
kann es nicht outen, weil sonst kann ich so nicht weiter leben wie ich jetzt lebe, sonst 
kann ich nicht mehr mit dem und jenem Menschen vernünftig zurechtkommen. […] 
Dieses spielt alles eine Rolle und bewegt die Menschen zu sagen, nein, ich kann ich ke i-
nem drüber reden“. (J10, 148) 

 
Wie die Aussagen der Mitarbeiter/innen von Trägern und Jugendämter ver-
deutlichen, waren eine Reihe von Problemlagen bezüglich der Nutzerinnen 
von Angeboten der anonymen Kindesabgabe ausfindig zu machen. Angst vor 
Verlust des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes, wirtschaftliche Probleme, Bezie-
hungskrisen, Partnerschaftsprobleme, Angst vor Überforderung durch ein 
(weiteres) Kind, Sorgen bezüglich familiärer oder gesellschaftlicher Sanktionen 
spielten ebenso eine Rolle wie Schwierigkeiten, die sich aufgrund kultureller 
oder religiöser Hintergründe der Frauen ergaben. Bei Frauen, die bereits ein 
oder mehrere Kinder hatten, spielte die Sorge um die in der Familie lebenden 
Kinder eine große Rolle. Die Frauen befürchteten, dass bei einer regulären 
Adoptionsfreigabe des erwarteten Babys ihre Erziehungsfähigkeit generell in 
Frage gestellt würde und die Kinder nicht weiter bei ihnen leben dürften. Eine 
weitere Gruppe, die das Angebot aus Sicht der Mitarbeiter/innen der Jugend-
ämter und Träger verstärkt nutzte, waren Frauen, die bereits ein oder mehrere 
Kind/er regulär zur Adoption freigegeben hatten. Die dritte Gruppe von Frau-
en, die das Angebot häufiger nutzte, waren Frauen, die durch außereheliche 
sexuelle Kontakte schwanger wurden. In dem Falle wäre der Ehemann auto-
matisch als Vater juristisch anerkannt worden. In dieser Position hätte er einer 
Adoption zustimmen müssen. Bei einer Inanspruchnahme eines Angebotes zur 
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anonymen Kindsabgabe entfällt die Einwilligung des Vaters in die Adoption 
ebenso wie die Einwilligung der Mutter. 

 
„… ich hatte jetzt zweimal nacheinander Frauen, die offensichtlich zu der Kollegin gesagt 
haben, ich habe schon ein Kind. Ich kann aber dieses zweite, das verkrafte ich nicht mehr. 
Aber wenn ich das jetzt publik mache, dann glaubt das Jugendamt, dass ich vielleicht für 
mein erstes auch nicht sorgen kann, weil das ist so per se, wenn ich die Adoption überlege, 
bin ich eine schlechte Mutter, ich bin eine unfähige Mutter, ich bin suspekt. Das Jugendamt 
wird mir vielleicht das erste auch wegnehmen.“ (J15, 384) 

  
„Ich will das nicht und die dann dieses Kind opfern, um die Familie nicht aufzugeben. Und 
die müssten die Familie aufgeben in dem Moment wo der Ehemann der Adoption zustim-
men müsste. Das ist die eine Zielgruppe der Frauen wo es anonym bleiben muss - einfach aus 
den rechtlichen Gründen heraus.“ (A6, 359) 

 
Neben den äußerlichen Einflüssen wurden auch persönliche Strukturen betrof-
fener Frauen angesprochen.  

 
„Und ich denke, es sind auch nie immer nur äußere Faktoren, sondern es kommt immer 
noch irgendeine interpersonelle Komponente dazu, die man manchmal versteht und 
manchmal aber nie zu fassen kriegt.“ (A10, 397) 
 
Wiederholt wurde zudem angesprochen, dass die mangelnde Kenntnis weiter-
führender Hilfsmaßnahmen ein möglicher Grund dafür war, dass sich Frauen 
für eine anonyme Geburt, eine anonyme Übergabe oder die Nutzung einer 
Babyklappe entschieden.  

 
„Also, Gründe für die Anonymität ist meiner Meinung nach das Nicht -Wissen um 
Hilfsmöglichkeiten. […] Das ist ja leider, das stimmt  in unserer Gesellschaft nicht. 
Denn Frauen sind häufig, wenn sie schwanger werden, also ungewollt schwanger werden, 
total isoliert und wissen nicht, was sie tun sollen.“ (A15, 171) 
 
5.2.2 Rolle der Väter 

Die Rolle der Väter ist im Themenfeld der anonymen Geburt bis dato we-
nig untersucht. Doch gibt es oftmals Spekulationen darüber, welche Rolle 
sie bei der anonymen Kindesabgabe spielen. Im Folgenden wird dargestellt, 
wie ausgeprägt der Wunsch nach Anonymität gegenüber dem Vater ist. Da-
bei handelt es sich um die subjektive Einschätzung der befragten Beraterin-
nen. Die Rolle der Väter wurde ebenfalls in den qualitativen Interviews 
thematisiert, die zeigten, dass die Wahrnehmung der Väter durchaus ambi-
valent ist.78 

 
Auf einer Skala von 1 bis 4, wobei 1 für gar nicht ausgeprägt und 4 für sehr 
stark ausgeprägt steht, sollten die Befragten beantworten wie stark ihrer 

 
 

78 Juristische Aspekte, die die Rolle der Väter im Rahmen der anonymen Kindesabgabe tangie-

ren, wurden nicht untersucht. 
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Einschätzung nach der Wunsch der Mütter nach Anonymität gegenüber 
bestimmten Personengruppen ist. 

Abbildung 29 zeigt, dass nach Einschätzung der Träger der Wunsch 
nach Anonymität oftmals stark bzw. sehr stark ausgeprägt ist. Es fällt auf, 
dass die Einschätzung, dass dieser Wunsch sehr stark ausgeprägt ist, beson-
ders bei den Trägern anonymer Geburt hoch ist. 26 Träger anonymer Ge-
burt gaben an, dass der Anonymitätswunsch gegenüber dem Vater „sehr 
stark ausgeprägt“ ist und weitere 18 nannten ihn „stark ausgeprägt“. Dem-
gegenüber standen die Angaben der Träger von Babyklappen, von denen elf 
den Anonymitätswunsch gegenüber dem Vater als „sehr stark ausgeprägt“ 
und weitere 14, die ihn als „stark ausgeprägt“ bezeichneten. Möglich ist, 
dass die Annahme der Träger anonymer Geburt durch Beratungskontakte 
und die Erzählungen der Frauen gestützt wurde. In wie vielen Fällen und in 
welchem Ausmaß die Väter die treibende Kraft bei einer anonymen Kin-
desabgabe waren, blieb aber offen.  

 

Abbildung 29: Trägerbefragung: Wie stark ausgeprägt ist der Wunsch der 
Mütter nach Anonymität gegenüber dem Vater des Kindes? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 

 
Die Rolle der Väter wurde in den Interviews mit den Mitarbeiter/innen der 
Träger und Jugendämter thematisiert. Dabei zeigte sich, dass die Rolle der 
Väter im Rahmen der anonymen Kindesabgabe entweder gar nicht oder 
kontrovers betrachtet wurde.  

Unter Punkt 4.2.1 wurde gezeigt, dass nach Ansicht der befragten Mitarbei-
ter/innen häufig schwierige Paarbeziehungen oder Konstellationen eine Rolle 
bei der Abgabe eines Kindes spielten. Viele Frauen haben das Gefühl, dass sie 
alleine gelassen werden und die Väter nicht hinter ihnen stehen. Oftmals wurde 
es immer noch als selbstverständlich angenommen, dass die Frau die alleinige 
bzw. die Hauptverantwortung für die Verhütung übernahm. In Einzelfällen 
kam es vor, dass die Entscheidung zur Abgabe von beiden, also Kindsmutter 
und -vater getroffen wurde. In wenigen Fällen wollte der Vater das Kind behal-
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ten, die Frau aber nicht. Im Regelfall waren die Väter aber nicht über die 
Schwangerschaft informiert, „wollen sie nicht bemerken“ oder waren Teil des 
Systems aus Familie, Partnerschaft und Umwelt, aus dem sich die Probleme für 
die Frauen ergaben und diese aus ihrer subjektiven Sichtweise keine andere 
Möglichkeit als die anonyme Geburt oder die Nutzung einer Babyklappe sa-
hen. 

 
„Also, nach den Erfahrungen, die ich gemacht habe, wissen es die Männer nicht, dass sie 
Väter geworden sind. […] Es ist ziemlich offensichtlich, dass die Väter nicht wissen, dass 
sie Väter geworden sind.“ (A9, 189) 
 
„Der Hintergrund ist auch, dass man ja den Vätern hier völlig, also überhaupt keine Chan-
ce gibt, überhaupt keine.“ (J10, 134) 

 

5.2.3 Kontaktaufnahme und Häufigkeit der Beratungen vor der 
Geburt bzw. der Ablage des Kindes 

Im Folgenden wird dargestellt, zu welchem Zeitpunkt die Frauen die Träger 
der anonymen Kindesabgabe kontaktierten und ob vor der Geburt bzw. der 
Ablage oder Übergabe eine Beratung möglich war. In diesem Kontext wer-
den die Aussagen der Mitarbeiterinnen der Träger zum Thema Feststellung 
der Schwangerschaft sowie Verheimlichung und Verdrängung dargestellt. 
Aus dem Zeitpunkt der Kontaktaufnahme kann möglicherweise auch er-
sichtlich werden, ob es sich um geplante Aktionen handelte bzw. ob die 
Frauen intuitiv oder spontan agierten. 
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Die befragten Mitarbeiter/innen der Träger der Babyklappen wurden gebe-
ten die Beratungshäufigkeit anzugeben, die ggf. vor der Ablage eines Kindes 
in die Babyklappe erfolgte. Dabei zeigte sich, dass zwei Träger (Kranken-
häuser) kein Beratungsangebot im Rahmen der Babyklappe vorhalten, 28 
weitere hatten keine Kenntnis über eine Beratung vor der Nutzung der Ba-
byklappe. Dabei handelt es sich in 17 Fällen um Kliniken, die nicht über ein 
Beratungsangebot verfügen. Neun Träger gaben an über ein eigenes Bera-
tungsangebot zu verfügen. Vor der Ablage des Kindes in die Babyklappe 
gelang es nach Aussage von fünf Trägern in sieben Fällen die Frauen zu 
„beraten“. Welche Inhalte dabei eine Rolle spielten wurde nicht abgefragt. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Es zeigte sich, dass die Frauen relativ spät Kontakt mit dem Träger der 
anonymen Geburt aufnahmen. Es liegen für 592 Frauen Angaben darüber 
vor, wann sie den Träger kontaktierten (vgl. Abb. 30).79 Nach Aussage von 
27 Trägern nahmen 42,4 % (Anzahl der Frauen: 251) der Frauen erst kurze 
Zeit vor der Geburt, d. h. wenige Wochen vor der Niederkunft, Kontakt 
mit dem Träger auf. Weitere 34,1 % (Anzahl der Frauen: 202) meldeten sich 

 
 

79 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 36 Trägern. 
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bei 27 Trägern zu einem Zeitpunkt als sie schon erste Wehen hatten, der 
Geburtsvorgang also schon eingesetzt hatte. 17 Träger gaben an, dass 
18,8 % (Anzahl der Frauen: 111) der Frauen sich im Verlauf der Schwan-
gerschaft mit ihnen in Verbindung setzten. Eine Minderheit von Frauen 
(Anzahl der Frauen: 5, 0,8 %) meldete sich bereits am Anfang bei drei Trä-
gern. Dieser Zeitraum beschränkte sich auf die ersten zwölf Wochen. 23 
Frauen (3,9 %) meldeten sich bei drei Trägern unmittelbar nach der Ent-
bindung, d. h. sie entbanden im Rahmen einer Hausgeburt alleine.  
 

Abbildung 30: Befragung der Träger anonymer Geburt: Zeitpunkt der Kon-
taktaufnahme der Frauen, die eine anonyme Geburt genutzt 
haben 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Bezüglich der Beratungshäufigkeit der Frauen durch den Träger der ano-
nymen Geburt lagen Angaben für 452 Frauen (vgl. Abb. 31) vor. Neun Trä-
ger gaben an, dass sich 40,3 % (182 Frauen) mehr als fünfmal vor der ano-
nymen Entbindung beraten ließen. 35,4 % der Frauen (160 Frauen) wurden 
durch 21 Träger einmal beraten und weitere 24,3 % (110 Frauen) nahmen 
zwischen zwei und fünf Beratungen vor der anonymen Geburt bei 18 Trä-
gern in Anspruch.80 16 Träger anonymer Geburt hatten keine Kenntnis 
darüber, wie viele Frauen sich beraten ließen. 
 
 
 

 
 

80 An dieser Stelle ist kein Rückschluss darüber möglich, ob diese Frauen das Angebot später 

tatsächlich nutzten und wie der weitere Verlauf war (Adoptionsfreigabe,  Rücknahme des Kin-

des, Aufgabe der Anonymität etc.). Es wurden nur Gesamtzahlen erhoben, nicht aber der i n-

dividuelle Verlauf eines Falles.  
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Abbildung 31: Befragung der Träger anonymer Geburt: Häufigkeit der In-
anspruchnahme von Beratungsangeboten 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Dokumentation der Beratungsinhalte 
15 Träger erstellten eine medizinische Anamnese der Mutter und zwei Trä-
ger eine psychosoziale Anamnese der abgebenden Frau. 16 Träger der ano-
nymen Geburt gaben an, dass sie versuchten eine medizinische Anamnese 
des Vaters und in fünf Fällen eine psychosoziale Anamnese des Vaters zu 
erstellen. 26 der 66 Träger versuchten alle Informationen im Beratungsver-
lauf zu sammeln, um sie später dem Kind zu übergeben.  

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Übergabe 
Die Kontaktaufnahme durch die Frauen erfolgte zumeist kurze Zeit vor der 
Geburt. In diesem Fall wurden die Träger gebeten jeweils die Anzahl der 
Frauen anzugeben, die sich zum abgefragten Zeitpunkt gemeldet hatten. 
Alle Träger der anonymen Übergabe haben dies genau dokumentiert, so 
dass für alle 43 Fälle die Angaben vorliegen. Zwölf Frauen nahmen bereits 
vor der Geburt Kontakt mit dem Träger auf – die Art und Weise der Kon-
taktaufnahme wurde ebenso wie die Inhalte dieser Kontaktaufnahme nicht 
abgefragt. Zwei Frauen meldeten sich zu Beginn der Geburt, der Großteil 
der Frauen (33 Frauen) meldete sich kurz nach der Geburt, d. h. am selben 
Tag, und weitere acht Frauen kontaktierten den Träger einige Tage nach der 
Geburt. Dieser Zeitraum erstreckte sich bis zu einer Woche nach der Ge-
burt des Kindes. 
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Abbildung 32: Befragung der Träger anonymer Übergabe: Zeitpunkt der 
Kontaktaufnahme der Nutzerinnen 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Feststellung der Schwangerschaft 
Die Mitarbeiter/innen von Trägern berichteten übereinstimmend, dass 
Frauen, die eine Beratung oder ein Angebot zur anonymen Kindesabgabe 
wahrgenommen hatten, ihre Schwangerschaft nach eigenen Aussagen in den 
meisten Fällen erst sehr spät festgestellt hatten.  

 
„Meistens sind es so spät festgestellte Schwangerschaften, das kann man glaube ich gen e-
rell sagen.“ (A22, 67) 

 
Durch die späte Feststellung/Wahrnehmung der Schwangerschaft, kontak-
tierte ein Großteil der Frauen die Mitarbeiter/innen der Träger Ende des 
zweiten, häufiger im dritten Trimenon.  

 
„Und jetzt unsere Erfahrung als Stelle ist, dass die Frauen immer in der Regel relativ 
spät merken, dass sie schwanger sind […] und die Frauen eher Mitte bis Ende der 
Schwangerschaft zu uns kommen, wenn überhaupt.“ (A5, 78) 

 
„Die Frau kam mit ihrem Partner in die Beratungsstelle, war noch relativ früh, also 
relativ früh für uns jetzt als anonyme Geburt. Sie war in der 24. Woche, glaube ich. Ja, 
so ungefähr.“ (A12, 126) 

 
Eine Mitarbeiterin beschrieb, dass sich betroffene Frauen mit den Mitarbeiter-
/innen des Trägers in Kontakt setzten, wenn sie sich aufgrund von körperli-
chen Veränderungen, soweit sie diese wahrnahmen, mit ihrer Situation ausei-
nandersetzen mussten. 
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„Aber je mehr sich der Bauch gerundet hat, umso mehr mussten sie sich mit dem Thema 
ja auseinandersetzen. […] Das ist so eine Mischung. Am Anfang nicht wahrhaben 
wollen, was nicht sein darf. Ja, aus persönlichen Gründen. Und dann aber ja doch die 
körperlichen Veränderungen irgendwann sehen und spüren.“  (A4, 57-62) 

 
Verdrängung der Schwangerschaft 
Die Mitarbeiter/innen von Trägern und Jugendämter sprachen wiederholt 
das Phänomen der negierten Schwangerschaft an. Sowohl aus dem klini-
schen Bereich als auch in Bezug auf Beratungssituationen wurde von Frau-
en berichtet, die ihre Schwangerschaft verdrängt hatten. Sowohl die subjek-
tive Deutung von körperlichen Belangen seitens der Frauen als auch die 
Wahrnehmungen der Beraterinnen wurden thematisierte.  

 
„Und bei der einen war es jetzt so, dass die halt schon, also auch Blutungen – manche haben 
auch noch Blutungen, erzählen sie, ob das stimmt weiß ich nicht. Haben Blutungen anschei-
nend und sind dann schon im vierten, fünften Monat und man sieht einfach noch gar nichts. 
Und wir haben es ja auch lange nicht geglaubt oder am Anfang meiner Arbeitskarriere war 
es auch so, dass ich dachte, das kann doch gar nicht sein und so. Aber ich habe tatsächlich 
schon Frauen gesehen, hoch schwanger, denen hat man es nicht angesehen, das ist unglaub-
lich.“ (J11, 104) 

 
Die Verdrängungsmechanismen, die während der Schwangerschaft zum Tra-
gen kommen, können in unterschiedlich hohem Maße aktiv sein. Trotz einer 
Negierung scheint es Momente zu geben, in denen ein partielles 
Gewahrwerden der Lebenssituation eintritt und eine Informationssuche statt-
finden kann. 
 
„Wir glauben das schon, das sind auch Frauen die haben verdrängt, die haben das nicht 
wahrgenommen, aber die haben den Weg trotzdem gefunden. Weil ich denk so eine Verdrän-
gung die ist ja auch nicht durchgängig, ja. Die haben ja schon was gespürt, dann muss wieder 
verdrängt werden, wenn es dann - also weil wir hatten oft Frauen, die haben gesagt; das sagt 
eine: Ja, wir haben so die roten Flyer in Kneipen, ja die hat das mitgenommen, obwohl sie 
nicht gedacht hat, dass sie schwanger ist. Unterbewusst hat sie es doch gespürt und ich denke 
es gibt diese Momente, wo die Frauen es merken und wenn man sie da erreicht, über ein 
besonderes Medium - dass die dann auch kommen und dass die von daher auch erreichbar 
sind.“ (A4, 637) 

 
Sowohl die Aussagen der Mitarbeiter/innen von Trägern und Jugendämtern als 
auch die der betroffenen Frauen lassen den Rückschluss zu, dass im Rahmen 
einer verdrängten Schwangerschaft zumindest partiell eine Wahrnehmung der 
Situation erfolgen kann. Das Ausmaß der Wahrnehmung sowie daraus mögli-
cher Weise erfolgende Informationsstrategien über Hilfsangebote hängen in 
hohem Maße von der Selbstwahrnehmung und den Problemlösungsfähigkeiten 
der Frauen ab. Von sechs interviewten Frauen hatte eine Interviewpartnerin 
ihre Schwangerschaft vollständig negiert. Von den übrigen fünf Frauen gaben 
vier an, dass sie partiell die Schwangerschaft verdrängt hatten. Eine Interview-
teilnehmerin setzte sich nach Feststellung der Schwangerschaft aktiv mit ihrer 
Situation auseinander. Verdrängungsmechanismen kamen bei ihr nicht zum 
Tragen. Vier der fünf befragten Frauen, die sich ihrer Schwangerschaft in mehr 
oder weniger hohem Maße bewusst waren, erkundigten sich vor der Geburt 
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über mögliche Hilfsangebote. Eine Interviewpartnerin holte keine Informatio-
nen ein, da sie nach eigenen Aussagen davon ausging, dass an jeder größeren 
Klinik eine Babyklappe zu finden sei.  
 

 
Verheimlichung der Schwangerschaft 
Neben einer Verdrängung der Schwangerschaft konnten die Mitarbeiter/innen 
der Träger und Jugendämter davon berichten, dass eine starke Motivation bei 
den Frauen bestand, ihre Schwangerschaft gegenüber der Familie, dem Partner 
und dem sozialen Umfeld geheim zu halten. 
 
„Ja, ja, relativ hoch, also ja, doch, würde ich, so in den letzten Jahren das, was wir hatten. 
Verdrängt, mit großer Geheimhaltungsposition würde ich mal sagen, dass sie es verdrängt 
haben, nein. Das ist nicht richtig, sondern sie halten es geheim vor ihrer Umwelt, absolut 
geheim. Das ist das, was wir bei den Frauen in den letzten Jahren erlebt haben. Das heißt, 
die Umgebung soll es nicht mitbekommen, denen sagen die gar nichts. Ob die es wirklich 
nicht mitbekommen, wissen wir nicht. Auf jeden Fall soll es die Umgebung nicht mitbe-
kommen und die unternehmen alle Anstrengungen, dass das auch keiner erfährt, sei in der 
Familie, sei es beim Arbeitgeber. Das ist ein ganz enormer Druck unter dem diese Frauen 
stehen […].“ (A16, 114) 
 
Eine Frage, die sich den beteiligten Mitarbeiter/innen häufig stellte war, in-
wieweit auch im sozialen bzw. familiären Umfeld der Frauen eine Negierung 
der Schwangerschaft bzw. der Lebenssituation der Frauen stattfand. Trotz der 
Tatsache, dass viele Frauen weniger auffällige Zeichen einer Schwangerschaft 
aufwiesen, als Frauen, die ihre Gravidität nicht verdrängten, bedarf es mit ho-
her Wahrscheinlichkeit einer gewissen Nichtbeachtung bzw. Ignoranz seitens 
Personen aus der Umwelt, um die Situation aufrecht zu erhalten.  

 
„Und für mich als Sozialpädagogin mit Erfahrung, ich bin ja schon sehr lange in der Ar-
beit, war es für mich ein Phänomen, wie man neun Monate eine Schwangerschaft verschwei-
gen kann. Das war für mich, ja, was ich nicht begreifen konnte und was eigentlich auch 
schwer zu begreifen ist, dass das Umfeld einfach nicht merkt oder es so verdrängt, dass da ein 
Kind auf die Welt kommt.“ (A12, 32) 

 
„Weil ich denke auch oft, das Umfeld ist ja krank, um die Frau schon, dass sie keinen 
anderen Weg findet, da ist so vielen außen rum, bei der Arbeit, im Freundeskreis, Familie. 
Da fehlt doch irgendwo was, dass jemand so allein die Entscheidung treffen muss.“ (A13, 
253)  

 
Bei Frauen, die sich in einer Partnerschaft befanden, ist es fraglich, inwieweit 
hier negative Beziehungsdynamiken die Verheimlichung der Schwangerschaft 
begünstigen bzw. bedingen. Im Zusammenhang mit Angeboten wie der Baby-
klappe wird des Öfteren darüber gesprochen, dass sie Frauen davor bewahren 
sollen eine Kurzschlusshandlung vorzunehmen. Aus Sicht einiger Betreiber 
wird dies aber angezweifelt wie die folgenden Aussagen belegen. 
 
„Affekt schließe ich eigentlich auch aus einem anderen Grund aus. Wir machen absolut 
keine Reklame für dieses Babyklappe. Sie können das vielleicht beim Gynäkologen, können 
sie so einen Flyer mitnehmen, aber es gibt nirgendwo öffentliche Reklame dafür. Das heißt 
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also, es muss sich schon die Frau bewusst informieren. Die kann nicht einfach losrennen, 
wenn sie das Kind geboren hat und es da hinbringen.“ (A22, 139) 
 
„Was ich erkennen kann ist, dass die Frauen häufig von ganz woanders herkommen, was ja 
auch nicht weiter verwunderlich ist. Ich denke, die gucken im Internet, suchen sich was aus, 
was nicht gerade um die Ecke ist und melden sich dort. Was wiederum bedeutet, es sind 
Frauen, die einigermaßen intelligent und lösungsfähig sind. Also, die irgendwo sich Gedan-
ken machen, wo ich dann wiederum denke und die ganz Hilflosen, die nur verdrängt haben 
und in Panik dann ihr Kind kriegen und die erreichen wir dann immer noch nicht.“ 
(J9, 320) 

 
5.2.4 Ablauf der anonymen Geburt und medizinische Versorgung 

der Mutter 

Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Im Rahmen der Fragebogenerhebungen wurde erfragt, ob Mütter von Drit-
ten zur anonymen Entbindung begleitet wurden. 49 der 66 Träger gaben an, 
dass auf Wunsch der Frau eine Mitarbeiterin des Krankenhauses bzw. des 
Trägers die Geburt begleitete. Bei 27 Gebärenden waren auf Wunsch Heb-
ammen bei der Geburt anwesend. 114 Frauen wurden von weiteren dritten 
Personen zur anonymen Geburt begleitet. Diese Angaben beziehen sich auf 
die Aussagen von 24 Trägern. 

 

Tabelle 17: Befragung der Träger anonymer Geburt: Wie viele Frauen 
wurden von Dritten zur Geburt begleitet? Fallverteilung nach 
Träger 

zu … Träger/Trägern kamen … Frau/Frauen in Begleitung 

9 1 

6 2 

5 3 

1 4 

1 6 

1 30 

1 38 

Gesamt:              24 114 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010.  
 
Sofern bekannt, gaben die Träger an in welcher Beziehung die begleitende 
Person zur anonym entbindenden Mutter stand. Neben Familienmitgliedern 
(Eltern, Mutter, Bruder, Schwester, Schwägerin, Cousine), wurden einige 
Frauen von Freundinnen oder Bekannten begleitet. In einigen Fällen war 
der Vater bzw. Ehemann der Frau bei der Geburt anwesend. 

Der Großteil der Frauen verließ die Klinik innerhalb weniger Stunden im 
Rahmen einer ambulanten Geburt (Anzahl der Frauen: 269). Bei 99 Frauen 
dauerte der Klinikaufenthalt bis zu 48 Stunden. In 167 Fällen mussten die 
Frauen mehr als 48 Stunden im Krankenhaus bleiben, was zumeist medizini-
sche Gründe hatte. 
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Abbildung 33: Befragung der Träger anonyme Geburt: Wie lange blieben 
die Frauen, die anonym entbunden haben, in der Klinik? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010.  
 

36 Träger gaben an, dass Frauen, die stationär aufgenommen werden muss-
ten, nach der Entbindung in der Regel auf der gynäkologischen Station un-
tergebracht wurden. Bei elf Trägern erfolgte die stationäre Unterbringung 
auf der Wochenbettstation. Die Frauen, die anderweitig stationär unterge-
bracht wurden, lagen teilweise auf anderen Stationen des Krankenhauses 
(zwei Träger). Vier Träger ermöglichten die Unterbringung in einer träger-
eigenen oder kooperierenden Einrichtung wie z. B. ein Mutter-Kind-
Wohnheim. 

Die Möglichkeit der medizinischen Nachsorge nach Beendigung des Kli-
nikaufenthaltes bestand nach Aussage von 45 Trägern der anonymen Ge-
burt durch die Klinik selbst. In 33 Fällen bestand zudem die Möglichkeit 
der Nachsorgebehandlung durch einen niedergelassenen Arzt, der mit dem 
Träger kooperierte. In einem Fall erfolgte die Nachsorge durch eine Mitar-
beiterin des Trägers und in weiteren sechs Fällen waren Hebammen an der 
Nachsorge beteiligt. Zwei Träger gaben an, dass keine Möglichkeit der me-
dizinischen Nachsorge für die Frau bestand. Hier zeigen sich erneut die 
großen Unterschiede der Verfahrensweisen, das heißt für Frauen hängt es 
von der Konzeption des Angebotes und der eigenen Entscheidung ab, ob 
und welche medizinische Versorgung sie in Anspruch nehmen kann. 

In der qualitativen Befragung wurden die Befunde der schriftlichen Fra-
gebogenerhebung bestätigt. Die meisten Träger schilderten, dass die Frauen 
nach der Geburt nur kurze Zeit im Krankenhaus verbrachten. Wurde per 
Kaiserschnitt entbunden, bestand für die Frauen die Möglichkeit längere 
Zeit im Krankenhaus zu verbringen, aber auch dies wurde selten genutzt. 

 
„Vor zwei Wochen. Die will gleich wieder heim, also sofort lostigern. Die Frau will dann 
überhaupt nichts von sich preisgeben, will das Kind nicht sehen, will überhaupt nichts, will 
das Kind eigentlich bloß hinterlassen. Und jetzt haben wir das Problem eben, die Frauen 

269

99

167

Klinikaufenthalt nach der Geburt (N=535)

Einige Stunden im 
Rahmen einer 
ambulanten Geburt

Bis zu 48 Stunden

Länger als 48 Stunden



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

156 

werden aufgeklärt, dass sie die nächsten Wochen und Monate noch Gelegenheit haben, selbst-
verständlich beraten zu werden. Hauptziel bei uns ist auch, die Frauen zu ermuntern, dass 
sie nochmal zum Nachschauen wieder anonym ins Krankenhaus kommen, damit keine 
Folgen bleiben, dass die noch einmal eine Nachuntersuchung haben.“ (A11, 125) 

 
„Ja, die wird beraten und dann gibt sie vielleicht dem Kind noch den Namen und schreibt 
vielleicht noch einen Brief an das Kind und dann verschwindet sie, nach vier Stunden ist sie 
weg, auf Nimmerwiedersehen.“ (A8, 59) 

 
In den qualitativen Interviews fanden sich Hinweise, dass viele Träger der 
Mutter eine medizinische Nachsorge anboten, diese aber oftmals ungenutzt 
blieb. 
 
5.2.5 Kontaktaufnahme nach Ablage/Geburt und Aufgabe der 

Anonymität 

Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Die Anzahl der Frauen, die sich im Nachhinein beim Träger meldeten, 
stand in keinem Zusammenhang mit einem möglicherweise vorgehaltenen 
Beratungsangebot. Zudem konnte keine Aussage darüber getroffen werden, 
ob die Mütter im weiteren Verlauf die Anonymität aufgegeben hatten und 
wie sich der weitere Verbleib der Kinder gestaltete. 

16 der insgesamt 60 Träger konnten für 58 Frauen Angaben darüber ma-
chen, wann diese sich nach der Ablage des Kindes gemeldet haben (vgl. 
Abb. 34). 

 

Abbildung 34: Befragung der Träger der Babyklappen: Zu welchem Zeit-
punkt haben sich Mütter nach der Ablage des Kindes 
nochmals bei Ihnen gemeldet? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010 
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Zu 58 Frauen konnten die Träger Angaben machen, in welchem Zeitraum 
diese sich nach der Ablage des Kindes in der Babyklappe nochmals beim 
Träger gemeldet hatten. 22 Frauen (37,9 %) meldeten sich bei elf Trägern 
innerhalb von 24 Stunden nach der Ablage und weitere elf Frauen (19,0 %) 
meldeten sich bei acht Trägern innerhalb von ein bis zwei Tagen. Nach den 
Angaben von sieben Trägern meldeten sich zwölf Frauen (20,7 %) bei ih-
nen innerhalb von drei bis sieben Tagen nachdem das Kind in die Baby-
klappe gelegt wurde. 19,0 % meldeten sich bei den Trägern (Anzahl der 
Frauen: 11) nach acht Tagen bis acht Wochen. Jeweils eine Frau meldete 
sich innerhalb von zwei bis sechs Monaten nach der Ablage des Kindes 
bzw. mehr als sechs Monate nach der Ablage des Kindes in der Babyklap-
pe.81 

63 Frauen konnten von 16 Trägern nachträglich, d. h. nachdem das Kind 
in die Babyklappe gelegt wurde, beraten werden (vgl. Tab. 18). Diese Fälle 
verteilten sich wie folgt:  

 

Tabelle 18: Befragung der Träger der Babyklappen: In wie vielen Fällen 
konnten Sie Mütter, die ihr Kind in die Babyklappe gelegt ha-
ben noch nachträglich beraten? Fallverteilung nach Träger 

… Träger haben … Frau/Frauen nachträglich beraten 

7 1 

2 2 

1 3 

1 4 

2 5 

2 7 

1 21 

Gesamt:            16 63 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010 
 

In den Fällen, in denen der befragte Träger nicht über ein Beratungsange-
bot verfügte, wurde die nachträgliche Beratung von einer hinzugezogenen 
Stelle (Schwangerschaftskonfliktberatung, Jugendamt) durchgeführt. Da-
durch beträgt die Gesamtzahl der Träger 16, obwohl nur neun Träger über 
ein eigenes Beratungsangebot verfügten. 

Des Weiteren wurden die Träger der Babyklappen befragt, zu welchem 
Zeitpunkt die Frauen die Anonymität aufgegeben haben (vgl. Abb. 35). 
Diesbezüglich konnten 19 der insgesamt 66 Träger für 62 Frauen Auskunft 
geben. Dabei handelte es sich um Träger mit eigenem Beratungsangebot, 
bzw. eigenen Unterstützungsmöglichkeiten für Frauen, die ihr Kind zu-
rücknehmen möchten. Es zählen auch die Träger dazu, die zwar kein eige-
nes Beratungsangebot haben, aber die Frauen direkt an eine andere Einrich-
tung weitervermitteln. Etwa zwei Drittel der Frauen (Anzahl der Frauen: 

 
 

81  An dieser Stelle können keine Berechnungen gemacht werden, ob die Frauen ihre Kinder 

zurücknahmen, die Anonymität aufgaben bzw. ob diese in Beratung waren oder nicht. 
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40, 64,5 %) gab zeitnah zur Ablage des Kindes in die Babyklappe die Ano-
nymität auf. Diese Angabe bezog sich auf die Aussagen von 15 Trägern 
einer Babyklappe. Sieben Träger gaben an, dass 17 Frauen (27,4 %) ihre 
Anonymität innerhalb der ersten acht Wochen nach der Ablage des Kindes 
aufgaben. Weitere zwei Träger gaben an, dass fünf Frauen (8,0 %) die Ano-
nymität mehr als acht Wochen nachdem das Kind in die Babyklappe gelegt 
wurde.  

 

Abbildung 35: Befragung der Träger der Babyklappen: Zu welchem Zeit-
punkt haben die Frauen, die ihre Anonymität aufgegeben 
haben, diese Entscheidung getroffen? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
21 Träger konnten Gründe angeben, warum die Mütter ihres Wissens nach 
die Anonymität aufgegeben haben (vgl. Abb. 36). Nach Aussagen von 15 
Trägern gaben Frauen die Anonymität auf, weil sie das Kind behalten woll-
ten. Weitere sieben Nennungen entfielen auf den Aspekt der Stabilisierung 
durch Beratung und Begleitung, der der Mutter bei der Aufgabe der Ano-
nymität geholfen hatte. Drei Träger nannten die Kenntnis und Nutzung 
weiterführender Unterstützungs- und Hilfemaßnahmen ausschlaggebend für 
die Aufgabe der Anonymität, ein Träger nannte die Kenntnis und Nutzung 
von Kinder- und Jugendhilfemaßnahmen durch das Jugendamt als ent-
scheidend. Die Kategorisierung war im Fragebogen vorgegeben und die 
Träger nahmen eine eigene Einschätzung vor, so dass nicht bekannt ist, 
welche konkreten Maßnahmen zum Einsatz kamen. 
 
 
 
 
 
 

40

17

5

Zeitpunkt der Aufgabe der Anonymität (N=62)

Zeitnah zur Ablage des 
Kindes (innerhalb der 
nächsten Stunden/Tage)

Bis acht Wochen nach der 
Ablage

Mehr als acht Wochen 
später



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

159 

Abbildung 36: Befragung der Träger der Babyklappen: Gründe für die 
Aufgabe der Anonymität 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Zudem wurden jeweils einmal die folgenden Motive für die Aufgabe der 
Anonymität genannt: 
 Anzeige wegen Kindstötung ging ein: Jemand aus dem Umfeld hatte die 

Schwangerschaft bemerkt, aber kein Kind gesehen. Daraufhin erfolgte 
eine Anzeige wegen Kindstötung 

 „Beruhigung durch Geburt“ sowie die „emotionale Bindung und die 
Liebe zum Kind sind stärker als Ängste“ 

 Information über die Möglichkeit der offenen Adoption (zwei Nennun-
gen) 

 Mütter wollten sich vergewissern wie es dem Kind geht (zwei Nennun-
gen) 

 Schlechtes Gewissen der Mutter nachdem sie das Kind in die Babyklappe 
gelegt hatte (zwei Nennungen) 

 Jugendamt konnte durch Recherchen die leibliche Mutter ausfindig ma-
chen. 

 Vater wollte das gemeinsame Kind 
 
Auf der Basis der Beratungserfahrungen mit Betroffenen, die die Babyklap-
pe nutzten, gaben die befragten Mitarbeiter/innen an gegenüber welchen 
Personengruppen der Wunsch nach Anonymität besonders ausgeprägt ist. 
Diese Frage wurde von 36 Trägern einer Babyklappe beantwortet (vgl. Abb. 
37). 23 Träger gaben an, dass der Wunsch nach Anonymität gegenüber den 
Herkunftsfamilien/Eltern besonders stark ausgeprägt bzw. nach 14 Nen-
nungen stark ausgeprägt war. Weitere 20mal wurde der Anonymitätswunsch 
gegenüber dem Arbeitgeber als sehr stark ausgeprägt bzw. bei acht Trägern 
als stark ausgeprägt genannt. 19 Träger einer Babyklappe bewerteten den 
Wunsch nach Anonymität gegenüber dem Jugendamt als sehr stark ausge-
prägt bzw. in elf Fällen als stark ausgeprägt. Gegenüber dem sozialen Um-
feld ist der Wunsch nach Anonymität ebenfalls bedeutsam. Hier gaben 17 
Träger an, dass er sehr stark bzw. 18mal wurde er als stark ausgeprägt be-
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wertet. Jeweils 15 Träger nannten den Anonymitätswunsch der Frau gegen-
über anderen Behörden oder Ämtern als sehr stark bzw. stark ausgeprägt. 
Der Wunsch nach Anonymität gegenüber dem Vater ist ebenfalls vorhan-
den, aber etwas schwächer ausgeprägt. Die Anonymität ist dagegen gegen-
über dem Kind nach Aussage von 17 Trägern schwach bzw. nach acht Trä-
gern gar nicht ausgeprägt. Ein Träger gab an, dass der Wunsch nach Ano-
nymität gegenüber älteren Kindern sehr stark ausgeprägt sei. Dies verdeut-
licht, dass die Abgabe oftmals einem ambivalenten Wunsch nach Anonymi-
tät folgt. Während teils starke Impulse für eine Anonymität gegenüber dem 
Vater, dem sozialen Umfeld oder der Herkunftsfamilie besteht, ist der 
Wunsch gegenüber dem Kind nicht so stark ausgeprägt. 
 

Abbildung 37: Befragung der Träger der Babyklappen: Wie stark ausge-
prägt ist Ihrer Einschätzung nach der Wunsch der Mütter 
nach Anonymität gegenüber folgenden Personengruppen? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 

Für 305 Frauen, die anonym entbunden hatten, lagen Angaben von 31 Trä-
gern über den Zeitpunkt der Aufgabe der Anonymität vor wie in Abbildung 
38 dargestellt. In einem Fall geschah die Aufgabe der Anonymität bereits 
acht Wochen vor der Geburt durch die Begleitung der Beratungsstelle. 237 
Frauen (77,7 %) gaben nach Aussagen von 25 Trägern die Anonymität zeit-
nah zur Geburt auf. Weitere 46 Frauen (15,1 %) wurden von sechs Trägern 
betreut und gaben bis acht Wochen nach der Geburt die Anonymität auf. 
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Vier Träger gaben an, dass weitere 21 Frauen (6,9 %) die Anonymität mehr 
als acht Wochen nach der Geburt aufgaben. 

Abbildung 38: Befragung der Träger anonymer Geburt: Zeitpunkt der Auf-
gabe der Anonymität der anonym entbindenden Mütter 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Die Träger nannten folgende Gründe, die zur Aufgabe der Anonymität 
beitrugen (vgl. Abb. 39). 22 Träger gaben an, dass durch die Stabilisierung 
durch Beratung und Begleitung die Anonymität aufgegeben wurde. Jeweils 
15 Träger gaben an, dass die Frauen die Anonymität aufgaben, weil sie das 
Kind behalten wollten bzw. durch die Geburt und den Kontakt zum 
Neugeborenen. Zwölf Träger nannten die Kenntnis und Nutzung von 
weiterführenden Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen entscheidend und 
weitere fünf gaben die Kenntnis und Nutzung von Kinder- und 
Jugendhilfemaßnahmen durch das Jugendamt als ausschlaggebend an. 

Des Weiteren wurden von den Trägern folgende Gründe genannt, die 
zur Aufgabe der Anonymität beitrugen:  
 Anzeige aus dem familiären Umfeld: Das Kind fehlte und die Schwan-
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Abbildung 39: Befragung der Träger anonymer Geburt: Gründe für die 
Aufgabe der Anonymität 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Wie die Darstellung der Befragung der Träger von Babyklappen zeigte, gin-
gen die Träger anonymer Geburt ebenfalls davon aus, dass der Wunsch 
nach Anonymität gegenüber der Herkunftsfamilie (39 Nennungen) sowie 
dem sozialen Umfeld (38 Nennungen) besonders stark ausgeprägt ist (vgl. 
Abb. 40). Sehr stark ausgeprägt ist der Wunsch nach Aufrechterhaltung der 
Anonymität auch gegenüber dem Arbeitgeber (29 Nennungen), dem Ju-
gendamt (27 Nennungen) und dem Vater (26 Nennungen). Der Wunsch 
nach Anonymität gegenüber dem Kind ist vergleichsweise weniger stark 
ausgeprägt.82 Ein Träger gab an, dass die Anonymität gegenüber der Kran-
kenkasse sehr stark ausgeprägt sei.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

82 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 53 Trägern. 
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Abbildung 40: Befragung der Träger anonymer Geburt: Wie stark ausge-
prägt ist Ihrer Einschätzung nach der Wunsch der Mütter 
nach Anonymität gegenüber folgenden Personengruppen? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Die oben genannten Gründe, aus denen die Aufgabe der Anonymität er-
folgte, wurden in den qualitativen Interviews bestätigt. 

 
Eine Mitarbeiterin eines Trägers wies daraufhin, dass die Aufgabe der Ano-
nymität eine enorme Anstrengung für die Mutter sei. 
 
„Und ich finde - ich will nur noch einen Punkt sagen das mit dem aufbrechen - hat sich 
in diesen acht Wochen eine Frau entschieden: Ja doch ich nehme das Kind zu mir. Dann 
ist das noch mal eine ganz, ganz große Hürde, vielleicht genauso groß wie die Geburt - 
oder fast genau so groß - das dann der Umwelt zu erzählen.“ (A6, 438) 

 
Einige Träger schilderten die Möglichkeit der Kontaktaufnahme als ent-
scheidend. Sobald es möglich war ein persönliches Gespräch mit der Frau 
zu führen und sie zu beraten, war nach Aussage dieser Beraterinnen die 
Basis gelegt. Hinzu kam der Aufbau von Vertrauen zur Beraterin der aus-
schlaggebend war. 

 
„Das Wohl des Kindes ist entscheidend. Das erfolgt meistens dann nach diesem Ge-
spräch mit der Mitarbeiterin des Trägers, die dann halt eben auf die Schwierigkeiten 
hinweist, die dann auf sie zukommen können. Und auch die Tatsache, dass auch dieses 
Adoptionsverfahren vertraulich durchgeführt werden kann, so dass über dieses Adopt i-
onsverfahren nicht unbedingt die Anonymität, also die Schwangerschaft der Frau be-
kannt wird. Das sind so, also ich denke, das Letztere ist der Hauptgrund, warum dann 
die dann bereit sind, das zu machen.“ (A12, 225) 
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„Ich habe ein Kind in die Babyklappe gelegt. Geht es ihm gut? Habe ich alles richtig 
gemacht? Die sich also erkundigen, geht es dem Kind gut und dann aber schnell wieder 
auflegen. Das ist die Möglichkeit, wo wir versuchen auch da noch mal ein Beratungsge-
spräch anzubieten anonym auch und das ist uns in sechs Fällen gelungen. Also, von 
20 Abgaben haben wir sechs Frauen beraten können, von diesen sechs Frauen haben 
sich fünf auch entschlossen das Kind wieder zu sich zu nehmen, die Sechste  hat nach wie 
vor gesagt, sie ist in einer Lebenssituation, wo es nicht geht und die hat aber eine offene 
Adoption draus gemacht.“ (A9, 45) 

 
Eine andere Mitarbeiterin eines Trägers schilderte den Kontakt mit dem 
Kind nach einer anonymen Geburt als entscheidend für die Aufgabe der 
Anonymität. 

 
„Also ich meine, jede Frau, die selber ein Kind hat, weiß was passiert, wenn man ein 
Kind bekommt, wenn es plötzlich da ist, wenn man das im Arm hat, dann schaut die 
Welt ganz anders aus. Und dann zu sagen, ich will es nicht, im Bauch ist es doch ir-
gendwo was Anonymes, mehr oder minder, also vor allen Dingen, wenn man es lang 
verdrängt hat. Aber wenn es plötzlich da ist und ich meine, die schauen ja schon süß 
aus, da muss man sich ja nichts vormachen. Nicht immer, sind vielleicht ein bisschen 
zerknautscht, aber auch der hormonelle Prozess, der da ausgelöst wird, wenn man dieses 
Kind bekommen hat, das ist ja auch eine Leistung, die die Mutter da vollbracht hat. Ich 
meine, so ein Kind zu kriegen ist ja jetzt auch nicht im Vorbeigehen. Und ich glaube, 
dass das vielen so ein Stärkeschub auch gibt zu sagen, das habe ich jetzt geschafft und 
warum sollte ich das eigentlich nicht schaffen mit dem Kind. Und der Hormonsturz 
kommt ja erst ein paar Tage später.“ (A11, 217) 

 
Ein Mitarbeiter eines Jugendamtes wies darauf hin, dass einige Frauen Zeit 
benötigten, um sich zu öffnen. Die Reflektion über die Situation bewirkte 
bei den betroffenen Frauen, dass sie sich öffneten und ihre Anonymität 
aufgaben. 

 
„Der Faktor Zeit ist ein großer und wichtiger bei der ganzen Geschichte. Der Zeitpunkt 
der Geburt hat bei der Mutter bestimmte Ursachen, anonym bleiben zu wollen. Ist diese 
Geburt geschehen und es wird ja immer wieder geforscht nach der eigentlichen Mutter, 
auch immer mit intensiver medialer Unterstützung, wie wir als Nutzer der Fernsehland-
schaft zumindest wissen, verändern sich die Einstellungen der Frauen zu diesem Thema. 
Es löst sich auch im Nachhinein etwas, was bis einschließlich Geburtszeitpunkt noch 
sehr problematisch war. Es verändert sich einfach. Und daher ist dieses im Nachhinein 
Bekanntmachen gar nicht so außergewöhnlich. Denn dieser Zeitfaktor nach der Geburt 
und Kind ist auf der Welt und das Thema ist von daher, ja zu Ende, es ist vollendet, ist 
ein ganz anderer als noch diese Schwangerschaft und Geburt selbst mit all den äußeren 
Rahmenbedingungen, die ja oft Ursache dafür sind, dass eine Frau das anonym vol l-
zieht. Das ist dann anders. In den Jahren seitdem es die Babyklappe gibt, sind ein oder 
zwei anonym geblieben. Der Rest ist danach bekannt geworden. Das ist für mich aber 
ein sehr logischer Ablauf, der sich da ergibt, weil wie gesagt nach der Geburt die Situat i-
on dann schon eine andere für die betroffene Frau ist, auch das Denken darüber, was ist 
das jetzt, ich habe jetzt ein Kind, was passiert da, auch die Neugierde, die damit er-
wächst ok, ich wollte es nicht, aber ich will ja schon was wissen, das macht, bringt auch 
oft diese Öffnung der Daten mit sich.“ (J10, 10) 
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5.2.6 Zwischenfazit 

Bei den Nutzerinnengruppen finden sich biografische, wirtschaftliche, al-
ters- und bildungsabhängige Unterschiede. Gemeinsam war den Frauen 
nach Aussage der Mitarbeiter/innen der Träger und Jugendämter, dass sie 
mit Angst und Sprachlosigkeit auf die Feststellung ihrer Schwangerschaft 
reagierten. Sie konnten sich Personen aus dem Umfeld nicht anvertrauen 
oder mit ihnen über ihre Schwangerschaft sprechen. Daher war es ihnen 
nicht möglich, in ihrem sozialen Umfeld Hilfe und Unterstützung in An-
spruch zu nehmen.  

Bezüglich der Gründe, die zur Nutzung eines Angebotes der anonymen 
Kindesabgabe führten, zeigte sich eine Vielzahl von Motiven und Umstän-
den, die es den Frauen subjektiv nicht möglich machten, sich zu offenba-
ren83. Häufiger nannten die Mitarbeiter/innen der Träger und Jugendämter 
die Angst vor der Stigmatisierung bei einer (erneuten) Adoptionsfreigabe. 
Zudem waren Frauen, die durch außerehelichen Kontakt schwanger wur-
den, stärker unter den Nutzerinnen der Angebote zur anonymen Kindesab-
gabe zu finden, da sie in diesem Fall nicht die Einwilligung des Ehemannes 
(der nicht der Vater des Kindes war) zur Adoptionsfreigabe benötigten.  

Obgleich diese zwei Gründe häufiger genannt wurden, müssen auch sie 
in Kombination mit anderen Ursachen gesehen werden, da in keinem Fall 
nur ein einzelnes Motiv für die anonyme Kindesabgabe ausschlaggebend ist. 
Der Wunsch nach Anonymität war gegenüber verschiedenen Akteuren wie 
der Herkunftsfamilie, dem sozialen Umfeld, Behörden oder dem Arbeitge-
ber, durchweg hoch ausgeprägt. Die institutionellen Regelungen, die mit 
einer Schwangerschaft einhergehen und dem Schutz von Mutter und Kind 
dienen (z.B. Mutterschutzregelungen am Arbeitsplatz) sind im Fall der Mo-
tivlagen für eine anonyme Kindesabgabe hinderlich. Die Mütter entscheiden 
sich für den scheinbar weniger komplizierten Weg, um Nachfragen und 
Konflikten im Zusammenhang mit Arbeitsausfällen und Sorgerechtsrege-
lungen auszuweichen. Eine Ausnahme bildete hierbei das Kind selbst. Ihm 
gegenüber war der Wunsch nach Abgrenzung/Geheimhaltung der betroffe-
nen Frauen nach Aussage der Mitarbeiter/innen der Träger nicht gleich 
stark ausgeprägt. Die Haltung einiger Mütter ist also ambivalent: einerseits 
sollen institutionelle Regelungen die eigene Entscheidung nicht behindern, 
andererseits scheint dem Kind gegenüber eine höhere Wahrnehmung der 
eigenen Verantwortung oder Verpflichtung zu bestehen.  

Die Studie von Kuhn kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass keine homo-
gene Gruppe von Frauen identifiziert werden konnte, die die Angebote der 
anonymen Kindesabgabe nutzten. Die Autorin fragte nach den anvisierten 
Zielgruppen. Dabei handelte es sich nach Kuhn vor allem um Angaben, die 
allgemeine Klassifizierungen betreffen (vgl. Kuhn 2005, S. 301). Dazu ge-
hörten „Frauen in Not“ (24 %), „Schwangere bzw. Frauen in extremer 
Konfliktsituation“ (11 %) und Frauen, die andernfalls das Kind aussetzen 
oder töten würden (7 %) (vgl. ebd., S. 301). Des Weiteren wurden folgende 

 
 

83  Näheres zu den Nutzerinnen findet sich in den qualitativen Interviews, die mit ihnen geführt 

wurden. Diese Ergebnisse finden sich in Kapitel 6. 
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Gruppen genannt: Frauen in sozialen Notlagen, Frauen, die die Schwanger-
schaft verheimlicht haben oder ungewollt schwanger geworden waren. Als 
konkrete Zielgruppen wurden ausländische oder illegal in Deutschland le-
bende Frauen genannt sowie Minderjährige, Vergewaltigungsopfer oder 
psychisch kranke Frauen (vgl. ebd., S. 302f.). Darüber hinaus wurde nach 
den Motiven für die Nutzung der Babyklappe gefragt. Folgende Gründe 
wurden genannt: Familiärer Druck, Lebensbedrohung für Mutter und Kind, 
Verheimlichung der Schwangerschaft, Partnerschaftsprobleme bzw. die 
Beendigung der Beziehung, finanzielle Probleme oder auch Scham für die 
Lebenssituation (vgl. ebd., S. 306). Auch hier wurde deutlich, dass kein ein-
zelner Grund zur Nutzung eines anonymen Angebotes führte, sondern in 
der Regel Problemkonstellationen bestanden. Der Befund, dass es sich um 
eine heterogene Zielgruppe handelt, wurde von Rupp (2007) bestätigt. Die 
Autorin kam zu dem Schluss, dass im Rahmen der von ihr untersuchten 
Moses-Angebote Schwangere unterstützt wurden, die sich in prekären Le-
benslagen befanden, wenngleich auch hier keine einheitliche Zielgruppe 
ausgemacht wurde (vgl. Rupp 2007, S. 51). Im Vergleich mit den Befunden 
der DJI-Studie wird deutlich, dass es Konflikt- oder Notsituationen sind, 
die Frauen dazu bewegen, ein Angebot der anonymen Kindesabgabe zu 
nutzen. Es zeigt sich angesichts ihrer Haltung gegenüber institutionellen 
Regelungen, dass die mit der Mutterschaft einhergehenden Verpflichtungen 
eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für die Nutzung eines Angebotes 
spielen. Dies drückte sich u.a. in der Besorgnis um das Wohl des Kindes im 
Kontext der anonymen Abgabe aus.  

Die Rolle der Väter wurde in der DJI-Erhebung zwar thematisiert, es 
zeigte sich im Rahmen der schriftlichen Befragung, dass die Frauen den 
Vätern gegenüber anonym bleiben wollten. Daraus ergab sich jedoch nicht, 
ob diese der Auslöser für oder die treibende Kraft hinter der anonymen 
Kindesabgabe waren. In einigen qualitativen Interviews wurde von Fällen 
berichtet, in denen Väter das Kind in die Babyklappe legten. In anderen 
Fällen beschrieben die Mitarbeiter/innen, dass der Vater bei der anonymen 
Geburt anwesend war, das Kind aber behalten wollte und die anonyme 
Entbindung auf ausdrücklichen Wunsch der Frau stattfand. Nach Aussage 
der Mitarbeiter/innen der Träger und der Jugendämter waren die Väter 
häufig nicht über die Schwangerschaft informiert. Gerade die Jugendämter 
und Adoptionsvermittlungsstellen sahen hier rechtlichen Handlungsbedarf, 
dies betraf insbesondere die Rechtmäßigkeit der Adoption, sollte der Vater 
sich zu einem späteren Zeitpunkt doch noch melden. Grundsätzlich kann 
gerade eine intensiver eingeforderte Involvierung der Väter dazu führen, 
dass Mütter anonyme Angebote noch stärker nutzen, um den Vater ‚aus 
dem Spiel‘ zu halten 

Einige Träger der Babyklappen als auch die Träger anonymer Geburt ga-
ben an, dass prinzipiell Beratungen erfolgen. Dies sei jedoch nicht in allen 
Fällen möglich. Sofern eine Beratung stattfand, geschah dies erst zu einem 
späteren Stadium der Schwangerschaft. Dies hing damit zusammen, dass die 
Frauen die Schwangerschaft spät bemerkten und sich daher überwiegend 
spät meldeten. Dennoch gelang es einigen Trägern, mehrere Frauen häufi-
ger zu beraten. Inwieweit in einem Beratungsprozess Personendaten be-
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kannt werden, blieb unklar. Es konnte auch nicht geklärt werden, wie die 
Träger mit bekannt gewordenen Personendaten verfahren. In den qualitati-
ven Interviews gab es Hinweise, dass den Trägern die Identität der Frau(en) 
bekannt war, sie diese aber z.B. dem Jugendamt gegenüber nicht bekannt 
gegeben hatten. Dies bestätigt die Vermutung, die einige Mitarbeiter/innen 
der Jugendämter äußerten: Sie gingen davon aus, dass den Trägern sehr 
wohl Personendaten bekannt waren und daher strenggenommen nicht von 
einer anonymen Geburt gesprochen werden konnte. In diesem Kontext 
steht ebenfalls der Befund, dass einige Frauen von Dritten, d. h. nicht von 
einer Mitarbeiterin des Trägers oder einer Hebamme, zur Geburt begleitet 
wurden. Im engeren Sinne muss in diesem Fall von selektiver oder einge-
schränkter Anonymität gesprochen werden. Inwieweit es sich in solchen 
Fällen um eine anonyme Geburt handelt, ist fraglich. Im Zusammenhang 
mit den oben genannten Motiven der institutionellen Rahmenbedingungen, 
die zu einer anonymen Kindesabgabe motivieren kann dieser Befund an-
deuten, dass womöglich nicht eine vollständige Anonymität notwendig ist, 
um dem Bedarf der Frauen gerecht zu werden. Naheliegend ist es, davon 
auszugehen, dass die Nutzerinnen vor allem die Geheimhaltung vor be-
stimmten Personen beabsichtigten.  

Sofern Frauen die Anonymität aufgaben, geschah dies zeitnah zur Ge-
burt bzw. zur Ablage des Kindes in der Babyklappe. Die schriftliche Befra-
gung ergab, dass insbesondere die Hilfe durch Begleitung und Beratung 
Auslöser für die Aufgabe der Anonymität war. Dieser Befund wurde durch 
die qualitative Erhebung bestätigt. 

Es lässt sich festhalten, dass es nach den Angaben der Jugendämter und 
Träger in der Regel ein Bündel von Motiven und Problemkonstellationen 
war, die Mütter zur anonymen Kindesabgabe bewegten. Zudem bestand der 
Wunsch nach Anonymität nicht gegenüber allen Personen in gleichem Ma-
ße. In vielen Fällen sind institutionelle oder rechtliche Regelungen ein 
Hemmnis, den regulären Weg bspw. einer Adoptionsfreigabe zu gehen. 
Diese Befunde decken sich mit den bereits durchgeführten Untersuchungen 
von Kuhn (2005) und Rupp (2007).  
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5.3 Angaben über Kinder 

5.3.1 Anzahl der Kinder 

Ergebnisse der schriftlichen JUGENDAMTSBEFRAGUNG 
Alle Jugendämter wurden nach der Anzahl der Adoptionsvormundschaften 
in ihrem Zuständigkeitsbereich befragt, in denen die Eltern unbekannt ge-
blieben waren. Für diese Studie waren ausschließlich die Fälle relevant, in 
denen die Eltern aufgrund der Nutzung eines Angebotes der anonymen 
Kindesabgabe zum Zeitpunkt der Einrichtung einer Adoptionsvormund-
schaft unbekannt waren. Die Angaben beziehen sich auf den Zeitraum von 
2000 bis 2009.84 44 Jugendämter gaben an, dass für 171 Kinder, die in Ba-
byklappen gelegt wurden, Adoptionsvormundschaften eingerichtet wurden. 
Weitere 13 Jugendämter verzeichneten Adoptionsvormundschaften für 16 
Kinder, die anonym übergeben wurden. Für weitere 189 Kinder, die ano-
nym geboren wurden, wurden nach Angaben von 65 Jugendämtern Adopti-
onsvormundschaften eingerichtet. 
 

Tabelle 19: Anzahl der Adoptionsvormundschaften für Kinder aus Ange-
boten zur anonymen Kindesabgabe (Jugendamtsbefragung) 

 
 

Anzahl der Kindern (Anzahl der Jugendämter) 

Ablage des Kindes in der 
Babyklappe 

171(44) 

Anonyme Geburt 
 

189(65) 

Anonyme Übergabe 
 

16(13) 

Gesamt 
 

376 (*) 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. *Jugendämter können nicht aufsummiert wer-
den, da Mehrfachantworten möglich waren. In Klammern ist die Zahl der Ju-
gendämter angegeben, auf die sich die Anzahl der Kinder verteilt. 
 
Des Weiteren wurden in 15 Jugendamtsbezirken 19 Fälle anonymer Kin-
desabgabe registriert, die nicht im Rahmen institutionalisierter Angebote 
stattfanden. Dies bedeutet, dass z. B. eine Frau falsche oder keine Perso-
nenangaben hinterließ und nach der Entbindung heimlich die Klinik ver-

 
 

84  Die hohe Anzahl an fehlenden Daten erklärt sich u.a. damit, dass dem Großteil der befragten 

Jugendämter keine Zahlen über Adoptionen und damit zusammenhängende Fragestellungen 

wie Adoptionsvormundschaften vorlagen. Zum einen gab es Fälle, in denen die Adoptions-

vermittlungsstellen zusammen gelegt wurden, so dass die Daten nicht mehr aufgeschlüsselt 

werden konnten oder aber die Daten nicht mehr in der befragten Stelle vorlagen. Zum ande-

ren gaben einige MitarbeiterInnen an, dass die Datenauswertung zu zeitaufwendig gewesen 

wäre. 
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ließ. Ebenso kam es vor, dass Kinder anonym übergeben wurden, ohne 
dass ein institutionalisiertes Angebot vorhanden war. Hinzu kamen über 
den Zeitraum von 2000 bis 2009 noch 71 Aussetzungen. Die Anzahl der 
Kinder, die aus institutionalisierten Angeboten zur anonymen Kindesabga-
be stammen, unter Adoptionsvormundschaft standen und an ihre Eltern 
zurückgegeben wurden, wurde ebenfalls ermittelt. Demnach wurden 45 
Kinder an die leiblichen Eltern zurückgeführt, die im Zeitraum von 2000 
bis 2009 unter einer Adoptionsvormundschaft standen. Insgesamt wurden 
für 331 Kinder, die anonym geboren, in eine Babyklappe gelegt oder ano-
nym übergeben wurden, Adoptionsvormundschaften bestellt. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen85 
Über den gesamten, in der Befragung erfassten Zeitraum, wurden insgesamt 
278 Kinder in Babyklappen gelegt. Bei einem Träger wurden 39 Kinder in 
zwei Babyklappen gelegt und jeweils 19 Kinder bei zwei anderen Trägern 
(vgl. Tab. 20). Alle drei Babyklappen liegen in unterschiedlichen deutschen 
Großstädten. Drei Träger gaben jeweils an, dass 14 Kinder in ihre Baby-
klappe gelegt wurden. Diese Babyklappen befanden sich ebenfalls in größe-
ren deutschen Städten. In elf Babyklappen wurden im Zeitraum von 2000 
bis Ende Mai 2010 keine Kinder gelegt. Drei Träger gaben keine Zahl an. 
 

Tabelle 20: Befragung der Träger der Babyklappen: Fallverteilung der in 
eine Babyklappe gelegten Kinder nach Träger 

… Träger fanden in der Babyklappe … Kind/Kinder vor 
11 0 
6 1 
9 2 
9 3 
4 4 
2 5 
4 6 
1 7 
2 9 
1 10 
1 11 
1 12 
3 14 
2 19 
1 39 

 Gesamt:             57 278 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

 

 
 

85  Die im Folgenden beschriebenen Zahlen beziehen sich auf die generelle Inanspruchnahme 

der Angebote zur anonymen Kindesabgabe. Auf die Zahlen der Kinder, die dauerhaft ohne 

Kenntnis der Herkunft geblieben sind, wird in Kapitel 5.3.4 eingegangen. 
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Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Insgesamt wurden innerhalb des Befragungszeitraumes 652 Kinder anonym 
geboren (vgl. Tab. 21). Fast die Hälfte der anonymen Entbindungen (323 
Kinder, 49,5 %) wurde von einem einzelnen Träger verzeichnet. Bei jeweils 
einem Träger fanden 39 bzw. 31 anonyme Geburten statt. 18 Träger ano-
nymer Geburt führten im Zeitraum von 2000 bis Ende Mai 2010 keine 
anonyme Entbindung durch. 
 

Tabelle 21: Befragung der Träger anonymer Geburt: Fallverteilung der 
Anzahl der anonymen Geburten nach Träger 

bei … Träger/Trägern wurden … Kind/Kinder anonym entbunden 

18 0 
3 1 
9 2 
5 3 
5 4 
6 5 
1 6 
4 7 
3 9 
1 10 
3 11 
1 14 
1 16 
1 17 
1 22 
1 31 
1 39 
1 323 

Gesamt:             65 652 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Übergabe 
Insgesamt wurden 43 Kinder anonym übergeben. Fast die Hälfte dieser 
Übergaben (Anzahl der Übergaben: 20) verzeichnete ein Träger. Jeweils 
zwei Trägern wurden sechs, bzw. drei Kinder übergeben, weitere fünf Trä-
ger konnten eine anonyme Übergabe verzeichnen. Nur ein Träger hatte 
keine einzige anonyme Übergabe im relevanten Untersuchungszeitraum von 
2000 bis Ende Mai 2010. In einem Fall wies der Träger darauf hin, dass „seit 
die anonyme Geburt im Klinikum angeboten wird, keine anonyme Übergabe mehr“ 
stattgefunden hat. Der Anteil der anonym übergebenen Kinder machte 4,4 
Prozent der insgesamt 973 „anonymen“ Kinder aus. 
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5.3.2 Meldung des Kindes an das Jugendamt und weitere 
Behörden 

Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Der Großteil der Jugendämter (n = 49, 75,4 %) wurde innerhalb von 24 
Stunden nach dem Auffinden des Kindes vom Betreiber der Babyklappe 
informiert.86 Den Mitarbeitern von fünf der befragten Jugendämter (7,7 %) 
lagen keine genauen Informationen darüber vor, wann diese Information 
erfolgen sollte. Zwei Jugendämter (3,1 %) wurden innerhalb einer Woche 
nach der Ablage des Kindes in die Babyklappe informiert und weitere neun 
Jugendämter nannten einen anderen Zeitraum. Dieser „andere Zeitraum“ 
wurde in acht Fällen wie folgt genauer definiert, ein Träger machte dazu 
keine weitere Angabe: 
 Innerhalb einer Stunde (eine Nennung) 
 Nach acht Wochen (eine Nennung) 
 Sofort bzw. unverzüglich (fünf Nennungen), dies geschieht entweder 

durch einen Anruf bei der Jugendamtsleitung auf Handy oder aber per 
Fax 

 In einem anderen Fall ist der andere Zeitraum „nicht festgelegt“ worden 
 
Das Jugendamt, das nach acht Wochen über die Ablage eines Kindes in-
formiert wurde, verhandelte zum Erhebungszeitpunkt eine Neuregelung, 
die beinhaltete, dass die Meldung innerhalb von 24 Stunden erfolgen muss-
te. Vier der Jugendämter, die innerhalb von 24 Stunden über ein Babyklap-
penkind informiert wurden, gaben an, dass eine weitere Absprache bestand. 
Wurde das Kind am Wochenende, an einem Feiertag oder außerhalb der 
Dienstzeiten abgelegt, erfolgte die Meldung nicht zwangsläufig innerhalb 
von 24 Stunden, sondern am nächsten Werktag. 
 
Ergebnisse der Jugendamtsbefragung zur anonymen Geburt 
Insgesamt waren 65 Jugendämter mit der Arbeit mit der anonymen Geburt 
betraut, da sich in ihren Jugendamtsbezirken 77 Angebote zur anonymen 
Entbindung befanden. 53 Jugendämter beantworteten die Frage wann sie 
über eine anonyme Geburt informiert wurden. 42 (79,2 %) dieser Jugend-
ämter gaben an, dass sie innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt eines 
Kindes informiert wurden. Vier Jugendämter (7,5 %) gaben an, dass die 
Information innerhalb einer Woche bei ihnen einging. 9,4 % (n = 5) wur-
den unverzüglich, d.h. per Fax oder Anruf über eine anonyme Geburt in-
formiert und weitere zwei (3,8 %) erhielten die Information durch das 
Standesamt, das zuerst über eine anonyme Entbindung in Kenntnis gesetzt 
wurde.  
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 

 
 

86  Sechs der 71 befragten Jugendämter, in deren Zuständigkeitsbereich eine Babyklappe ist, 

beantworteten diese Frage nicht. 



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

172 

Es wurde untersucht innerhalb welchen Zeitrahmens und von wem die 
nachfolgend genannten Behörden und Institutionen über die anonyme Ge-
burt eines Kindes informiert wurden. 
Adoptionsvermittlung 
21 Babyklappenträger87 informierten die Adoptionsvermittlungsstelle selbst, 
bei 18 anderen Trägern erfolgte die Information in elf Fällen durch das Ju-
gendamt, in fünf weiteren Fällen88 durch das Krankenhaus und in einem 
Fall über den Vormund. Zwei Träger machten keine näheren Angaben.  
 
Adoptivpflegefamilie 
Die Adoptivpflegefamilie wurde in vier Fällen89 vom Träger der Babyklap-
pe selbst informiert. Bei 21 Babyklappen erfolgte die Information der 
Adoptivpflegefamilie durch das Jugendamt, bei weiteren zwölf durch die 
Adoptionsvermittlungsstelle. 
 
Gericht 
Die zuständigen Gerichte wurden in fünf Fällen90 durch den Babyklappen-
träger verständigt, in 19 Fällen durch das Jugendamt und in sieben Fällen 
durch die Adoptionsvermittlungsstelle. In einem Fall war der Vormund für 
die Informationsweitergabe zuständig. 
 
Jugendamt 
49 Träger91 der Babyklappen informierten das Jugendamt über die Ablage 
eines Kindes, in vier Fällen erfolgte die Informationsweitergabe an das Ju-
gendamt durch die Adoptionsvermittlungsstelle, die als erstes informiert 
wurde. In einem Fall verständigte der Sozialdienst des Krankenhauses das 
Jugendamt. 
 
Bereitschaftspflegefamilie 
Sieben Träger92 informierten die Bereitschaftspflegefamilie selbst, in einem 
Fall übernahm dies der Sozialdienst der Klinik. 18 Jugendämter bzw. Adop-
tionsfachdienste verständigten die Pflegefamilie und in einem Fall war der 
Amtsvormund dafür zuständig. 
 
Polizei 
Elf Träger93 gaben an, dass keine Meldung an die örtliche Polizeidienststelle 
erfolgte nachdem ein Kind in die Babyklappe gelegt worden war. In 16 Fä l-
len wurde die Polizei durch den Träger der Babyklappe informiert. Vier 
Träger gaben an, dass das Standesamt die Polizei informierte. In weiteren 
vier Fällen übernahm dies das Jugendamt, in jeweils einem Fall der Sozia l-

 
 

87 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 39 Trägern.  

88 Fälle beziehen sich in diesem Fall auf die Anzahl der Betreiber. 

89 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 37 Trägern. 

90 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 32 Trägern. 

91 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 54 Trägern. 

92 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 27 Trägern. 

93 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 35 Trägern. 
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dienst der Klinik, das Ordnungsamt, der Vormund bzw. die Adoptionsver-
mittlungsstelle. 
 
Presse 
Bei 21 Trägern94 von Babyklappen wurde die Presse nicht informiert, dem-
gegenüber stehen sieben Träger die die Presse selbst bzw. in einem Fall 
durch das Jugendamt informierten. 
 
Standesamt 
Das Standesamt wurde von zwölf Trägern direkt informiert, in 17 Fällen 
erfolgte die Mitteilung über die Abgabe eines Kindes über der Babyklappe 
vom Jugendamt. In sechs Fällen erfolgte die Informationsweiterleitung 
durch die Adoptionsvermittlungsstelle, in je einem Fall durch das Ord-
nungsamt bzw. den Sozialdienst des Krankenhauses. 
 
Zu den weiteren Institutionen, die über die Ablage eines Kindes in einer 
Babyklappe informiert wurden, zählen die Krankenkasse (8 Nennungen), 
das Gesundheitsamt (2 Nennungen), Kinderschutzbund (1 Nennung), Ord-
nungsamt (3 Nennungen) sowie das Sozialamt (1 Nennung). 
 

Tabelle 22: Befragung der Träger der Babyklappen: Innerhalb welchen 
Zeitraumes werden die folgenden Stellen über das Auffinden 
eines Kindes in der Babyklappe informiert? 

 Sofort/ 
Zeitnah 
zur ano-
nymen 
Geburt  

1 bis 7 
Tage 

8 Tage 
bis 4 
Wochen 

Nach 8 
Wochen 

Anzahl 
der 
Träger 

Adoptionsvermittlung 15 7 1 1 24 
Adoptivpflegefamilie 2 12   14 
Gericht 2 8 3 2 12 
Jugendamt 36 10 1 2 49 
Bereitschaftspflege-
familie 

3 5   8 

Polizei 16 2   18 
Presse 2 2 3 5 12 
Standesamt 5 19 1  25 
Krankenkasse 8    8 
Ordnungsamt 3    3 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Das Jugendamt wird von 36 Trägern unmittelbar über die Ablage eines 
Kindes informiert, zehn Träger informierten es innerhalb einer Woche und 
drei Träger gaben an, dass das Jugendamt nach einer Woche oder später 
über die Ablage eines Kindes informiert wurde (vgl. Tab. 22). In der quali-

 
 

94 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 29 Trägern. 
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tativen Befragung ergaben sich zahlreiche Hinweise darauf, dass einige Trä-
ger in Fällen, in denen sich die Mütter innerhalb einer bestimmten Frist (in 
der Regel acht Wochen) meldeten und das Kind zurücknahmen, die zustän-
digen Jugendämter über diesen Vorgang überhaupt nicht informiert wur-
den. 

Das Standesamt und die Adoptionsvermittlungsstelle werden innerhalb 
von einer Woche informiert, dies bezog sich auf die Angaben von 19 bzw. 
zwölf Trägern. Unmittelbar nach der Ablage wurden die Krankenkassen 
von acht Trägern informiert bzw. in 16 informierten die Träger die Polizei. 
In der Regel werden polizeilich vorgeschriebene Ermittlungen durchge-
führt, die aber alsbald eingestellt wurden. 
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Es wurde untersucht innerhalb welchen Zeitrahmens und von wem die 
nachfolgend genannten Behörden und Institutionen über die anonyme Ge-
burt eines Kindes informiert wurden. 
 
Adoptionsvermittlung 
In 24 Fällen95 informierte der Träger die Adoptionsvermittlungsstelle selbst 
über die anonyme Geburt. Bei zwei Trägern erfolgte keine Information und 
27 Träger gaben an, dass andere die Adoptionsvermittlungsstelle verstän-
digten. Dabei handelte es sich bei 21 Trägern um das Jugendamt, in zwei 
Fällen um den Träger, der in Vertretung des Jugendamtes handelte und in 
zwei weiteren Fällen um das Krankenhaus, in dem die anonyme Geburt 
stattgefunden hatte. Ein Träger, der angab, dass die Adoptionsvermittlungs-
stelle durch eine andere Institution informiert wurde, machte dazu keine 
Angaben. 
 
Adoptivpflegefamilie 
Die Adoptivpflegefamilie wurde von fünf Trägern96 direkt informiert, dabei 
handelte es sich um Beratungsstellen, die die anonyme Geburt in Koopera-
tion mit einem Krankenhaus anboten. Bei 40 Trägern der anonymen Ge-
burt wurde die Adoptivpflegefamilie durch eine andere Einrichtung infor-
miert. In 33 Fällen informierte das Jugendamt bzw. die Adoptionsvermitt-
lungsstelle die potenzielle Adoptivpflegefamilie über die anonyme Geburt 
und in zwei Fällen übernahm eine mit dem Krankenhaus kooperierende 
Beratungsstelle diese Meldung. In einem Fall übernahm der örtliche Sozia l-
dienst die Information. Vier Träger machten keine näheren Angaben darü-
ber. 
 
Gericht 
Sieben Träger97 der anonymen Geburt verständigten das zuständige Gericht 
selbst, in 32 Fällen erfolgte die Information durch andere Stellen. Einmal 
übernahm der Sozialdienst vor Ort die Information des Gerichtes, bei wei-

 
 

95 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 53 Trägern. 

96 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 45 Trägern. 

97 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 39 Trägern  
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teren 28 Trägern übernahm dies das Jugendamt und in drei Fällen erfolgte 
die Meldung durch die Träger.  
 
Jugendamt 
52 Träger98 informierten das Jugendamt über die anonyme Geburt eines 
Kindes, in zwölf weiteren Fällen erfolgte diese Informationsweitergabe 
durch andere Einrichtungen. Dabei handelte es sich in einem Fall um das 
Gericht, in drei weiteren Fällen um die Adoptionsvermittlungsstelle, die 
zuerst informiert wurde. Drei Träger ließen das Jugendamt über die koope-
rierenden Beratungsstellen informieren. Fünf Institutionen machten dazu 
keine Angaben durch wen die Meldung an das Jugendamt erfolgte. 
 
Bereitschaftspflegefamilie 
27 Jugendämter99 informierten die Bereitschaftspflegefamilie über die ano-
nyme Geburt eines Kindes, in einem Fall übernahm dies der Sozialdienst 
des Krankenhauses und in sechs Fällen erfolgte die Information durch den 
Träger selbst. 
 
Polizei 
27 Träger gaben an, dass die Polizei nicht informiert wurde. Sechs Träger 
gaben die Information über die anonyme Geburt selbst an die Polizei weite-
re und in zwei Fällen erfolgte die Information über das Jugendamt.100 
 
Presse 
29 Träger gaben an, dass keine Information über die anonyme Geburt eines 
Kindes an die Presse weitergegeben wurde. In einem Fall erfolgte diese In-
formation durch den Träger selbst.101 
 
Standesamt 
Über die anonyme Geburt setzten 35 befragte Träger selbst, in sechs Fällen 
das Jugendamt bzw. die Adoptionsvermittlungsstelle das Standesamt in 
Kenntnis. Ein Träger gab an, dass das Ordnungsamt das Standesamt infor-
miert und in weiteren drei Fällen informierte die kooperierende Beratungs-
stelle das Standesamt über die Geburt. Zwei Träger vermerkten, dass die 
zuständigen Hebammen die Geburt beim Standesamt anzeigten. 102 
 
Des Weiteren wurde nach dem Zeitrahmen innerhalb dessen die oben ge-
nannten Akteure informiert wurden gefragt. Die Tabelle 23 liefert einen 
Überblick über diese Zeiträume und die Zahl der Träger, die diese Auskunft 
erteilten. 
 

 

 
 

  98 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 64 Trägern. 

99 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 34 Trägern. 

100 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 35 Trägern. 

101 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 30 Trägern. 

102 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 47 Trägern. 
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Tabelle 23: Befragung der Träger anonymer Geburt: Innerhalb welchen 
Zeitraumes werden die folgenden Stellen über eine anonyme 
Geburt informiert? 

 Sofort/Zeitnah 
zur anonymen 
Geburt  

1 bis 
7 Ta-
ge 

8 Tage 
bis 4 
Wochen 

Nach 8 
Wochen 

Anzahl 
der 
Träger 

Adoptionsver-
mittlung 

13 10 2 1 26 

Adoptivpflege-
familie 

 11 1  12 

Gericht 4 5  1 10 
Jugendamt 23 25  2 50 
Bereitschafts-
pflegefamilie 

1 4   5 

Polizei 1 2   3 
Presse - - - - - 
Standesamt 3 27   30 
Staatsanwaltschaft 1 1   2 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
23 Träger gaben an, dass das Jugendamt sofort/zeitnah über eine anonyme 
Geburt informiert wurde, bei weiteren 25 Trägern erfolgte die Informati-
onsweitergabe innerhalb der ersten Woche nach der Geburt. 27 Träger in-
formierten das Standesamt innerhalb der ersten Woche nach der Geburt 
und in drei Fällen unmittelbar darüber. Die Adoptionsvermittlungsstelle 
wird bei 13 Trägern sofort informiert, bei weiteren zehn Trägern erfolgte 
diese Information innerhalb der ersten Woche nach der Geburt eines Kin-
des. Diese Befunde zeigen abermals die Heterogenität hinsichtlich der Ver-
fahrensabläufe. 

 
5.3.3 Unterbringung der Kinder  

Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zu Babyklappen 
24 der 71 Jugendämter, die für eine Babyklappe zuständig sind, geben an, 
dass die Unterbringung des Kindes in den ersten acht Wochen nach der 
Geburt über § 42 SGB VIII (Inobhutnahme) finanziert wird (35,3 %). In 
zehn Jugendamtsbezirken (14,7 %) wird dies über die Hilfen zur Erziehung 
(§ 33 SGB VIII) finanziert. Bei der Mehrheit der Jugendämter (n =34; 
50 %) findet eine andere Finanzierung statt. 21 Jugendämter finanzieren die 
Unterbringung über die Adoptionspflege, da das Kind unmittelbar nach 
dem Auffinden und einer anschließenden medizinischen Untersuchung zu 
den Adoptivpflegeeltern kommt. In acht Fällen gibt es eine Mischfinanzie-
rung aus den Hilfen zur Erziehung bzw. der Inobhutnahme und in weiteren 
drei Fällen wird das Kind in den ersten acht Wochen in eine ehrenamtlich 
tätige Bereitschaftspflegefamilie betreut, die die Kosten übernehmen bzw. 
diese durch Spenden oder den Träger erstattet bekommen. Zwei Jugendäm-
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ter gaben an, dass die Unterbringung durch den Lions Club bzw. die Frei-
kirche finanziert wird. 
Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
24 von 65 Jugendämtern (36,4 %) mit einem Angebot der anonymen Ge-
burt im Jugendamtsbezirk finanzierten die Unterbringung eines anonym 
geborenen Kindes über § 42 SGB VIII (Inobhutnahme). Sechs Jugendämter 
(9,1 %) gaben an, dass die Unterbringung durch § 33 SGB VIII (Hilfen zur 
Erziehung) finanziert wurde. In zehn Jugendamtsbezirken (15,2 %) wurden 
die Kosten über die Adoptionspflege erstattet und in zwei weiteren Fällen 
wurden Spendengelder dazu genutzt.  

 
Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zur anonymen Über-
gabe 
19 Jugendämter gaben an, dass in ihren Zuständigkeitsbereichen 22 Ange-
bote zur anonymen Übergabe bestanden. In fünf Jugendamtsbezirken wird 
die Unterbringung eines anonym übergebenen Kindes über § 42 SGB VIII 
(Inobhutnahme), in zwei Bezirken mittels § 33 SGB VIII (Hilfen zur Erzie-
hung) und in einem über die Adoptionspflege finanziert. Die anderen elf 
Jugendämter beantworteten diese Frage nicht.  
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Für 248 der insgesamt 278 Kinder, die in eine Babyklappe gelegt wurden, 
lagen Angaben über die Unterbringung vor (vgl. Abb. 41). Die Hälfte der 
Kinder (Anzahl der Kinder: 121, 48,8 %) wurde unmittelbar nach der Ent-
lassung aus dem Krankenhaus in einer Adoptivpflegefamilie untergebracht. 
40,3 % (Anzahl der Kinder: 100) Kinder wurden in eine Bereitschaftspfle-
gefamilie untergebracht, die in der ersten Zeit die Versorgung des Kindes 
übernahm. In einem Fall wurde das Kind in einer Dauerpflegestelle unter-
gebracht. In jeweils fünf Fällen (je 2 %) kehrte das Kind zur Mutter zurück 
bzw. wurde in Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen untergebracht. 16 
Kinder (6,5 %) wurden nach der Entlassung aus dem Krankenhaus von 
Mitarbeiter/innen des Trägers zuhause versorgt. 
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Abbildung 41: Befragung der Träger der Babyklappen: Wo werden die 
Kinder nach ihrer Entlassung aus der Klinik als erstes un-
tergebracht? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Über die Beteiligung des Trägers der Babyklappe bei der Auswahl der Pfle-
geeltern lagen Daten für 187 Kinder vor (vgl. Abb. 42). Acht Träger waren 
bei 42,2 % (Anzahl der Kinder: 79) der Kinder an der Auswahl der Pflegeel-
tern beteiligt, 27 Träger gaben an, dass sie bei 57,8 % (Anzahl der der Kin-
der: 108) der in eine Babyklappe gelegten Kinder nicht an der Auswahl der 
Pflegeeltern beteiligt waren. 
 

Abbildung 42: Befragung der Träger der Babyklappen: Ist Ihre Einrichtung 
an der Auswahl der Pflegeeltern beteiligt? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
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Über die Beteiligung des Trägers bei der Auswahl der Adoptivpflegefamilie 
bestanden Daten für 226 Kinder, die in eine Babyklappe gelegt wurden. In 
24,8 % (Anzahl der Kinder: 56) der Fälle waren elf Träger an der Auswahl 
der Adoptivpflegefamilie beteiligt. 28 Träger gaben an, dass sie bei 75,2 % 
(Anzahl der Kinder: 170) nicht an der Auswahl beteiligt waren (vgl. Abb. 
43). 

Bei 15 Trägern einer Babyklappe konnten die Mütter, wenn sie bekannt 
waren und ihre Anonymität aufgaben, Wünsche bezüglich der zukünftigen 
Adoptivfamilie ihres Kindes äußern. 

 

Abbildung 43: Befragung der Träger der Babyklappen: Ist Ihre Einrichtung 
an der Auswahl der Adoptivpflegefamilie beteiligt? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Der Großteil der anonym geborenen Kinder (Anzahl der Kinder: 255, 
66,1 %) wurde nach der Entlassung aus dem Krankenhaus in Bereitschafts-
pflegefamilien untergebracht. Etwa ein Drittel der Kinder (Anzahl der Kin-
der: 128, 33,2 %) wurde direkt in einer Adoptivpflegefamilie untergebracht. 
Zwei Kinder wurden zur weiteren Versorgung in eine Dauerpflegestelle 
vermittelt und ein Kind verblieb in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrich-
tung (vgl. Abb. 44).  

Zwei Träger gaben an, dass drei Kinder noch längere Zeit in der Klinik 
verblieben und zwei Kinder wurden nach Aussagen des Trägers zu den El-
tern bzw. Großeltern gebracht. 110 Kinder wurden nach Angaben eines 
Trägers in verschiedenster Form untergebracht: Sie verblieben bei der leib-
lichen Mutter oder den Eltern, wurden dauerhaft in einer Mutter-Kind-
Einrichtung untergebracht, da eine Behinderung festgestellt wurde. In ande-
ren Fällen erfolgte die Inobhutnahme durch das Jugendamt oder das Kind 
wurde zusammen mit der Mutter in einer Mutter-Kind-Einrichtung unter-
gebracht. 
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Abbildung 44: Befragung der Träger anonymer Geburt: Wo werden die 
Kinder nach ihrer Entlassung aus der Klinik als erstes un-
tergebracht? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Für insgesamt 321 Kinder liegen Aussagen der Träger über die Beteiligung 
bei der Auswahl der Pflegefamilie vor (vgl. Abb. 45). Vier Träger waren bei 
der Auswahl der Pflegeeltern beteiligt, dies betraf 64,8 % (Anzahl der Kin-
der: 208) der Kinder. 20 Träger gaben an, dass sie nicht an der Auswahl der 
Pflegeeltern beteiligt waren. Dies traf für 35,2 % (Anzahl der Kinder: 113) 
der Kinder zu. 15 Träger, die noch keinen Fall der anonymen Geburt hat-
ten, gaben an, dass sie nicht an der Auswahl der Pflegeeltern beteiligt wä-
ren.  
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Abbildung 45: Befragung der Träger anonymer Geburt: Ist Ihre Einrich-
tung an der Auswahl der Pflegeeltern beteiligt? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Über die Beteiligung des Trägers bei der Auswahl der Adoptivpflegefamilie 
lagen Angaben für 459 Kinder vor (vgl. Abb. 46). 94,8 % der Kinder, die 
anonym geboren wurden (Anzahl der Kinder: 435) wurden nicht unter Be-
teiligung der Träger (Anzahl der Kinder: 24) bei der Auswahl der 
Adoptivpflegefamilie vermittelt. Sechs Träger gaben an, dass sie bei 5,2 % 
(Anzahl der Kinder: 24) an der Auswahl der Adoptivpflegefamilie beteiligt 
waren. 21 Träger gaben an, dass sie im konkreten Fall einer anonymen Ge-
burt nicht an der Auswahl der Adoptivpflegefamilie beteiligt wären. 

Von 39 Trägern, die diese Frage beantworteten, konnten bei 28 Trägern 
die abgebenden Mütter Wünsche bezüglich der Adoptivfamilie äußern. In 
elf Fällen ist dies nicht möglich. Die Äußerung von Wünschen ist nach 
Aussage von 22 Trägern nur dann möglich, wenn die Mutter die Anonymi-
tät aufgegeben hat. 
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Abbildung 46: Befragung der Träger anonymer Geburt: Ist Ihre Einrich-
tung an der Auswahl der Adoptivpflegefamilie beteiligt? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 

 
Wie die quantitativen Befunde zeigten, gab es unterschiedliche Formen, wie 
ein Kind nach der Entlassung aus dem Krankenhaus untergebracht wurde. 
Ein Teil der Kinder kam zuerst in eine Bereitschaftspflegefamilie und wur-
de erst nach einer gewissen Zeit in die Adoptivpflegefamilie überführt. In 
anderen Fällen wurden die Kinder von Beginn an in einer 
Adoptivpflegefamilie untergebracht. In den qualitativen Interviews wurde 
dem nachgegangen. Begründet wurden beide Vorgehensweise mit Erkennt-
nissen der Bindungsentwicklungsforschung. Diese Befunde wurden in Ka-
pitel 3.5 vorgestellt. Kritisch betrachtet werden in diesem Zusammenhang 
Bindungsabbrüche. Begründet wurde das Vorgehen weiterhin mit der Zahl 
der Frauen, die sich nach einer anonymen Geburt bzw. der Ablage des Kin-
des in die Babyklappe wieder beim Träger oder Jugendamt gemeldet hatten. 
Diejenigen, bei denen sich viele Mütter relativ bald gemeldet hatten, gaben 
an, dass sie die Kinder eher zuerst in einer Bereitschaftspflegefamilie unter-
brachten. Demgegenüber standen diejenigen, die eine hohe Zahl an anonym 
gebliebenen Kindern aufwiesen. 
 
„Es gibt beide Varianten. Es gibt sehr wohl auch die Möglichkeit der Bereitschaftspfl e-
ge. Das Ganze ist fokussiert auf diesen Zeitraum ab Geburt des Kindes, Bekanntwer-
den des Kindes, bedingt dann auch mit diesen anderen Informationen, die man bekommt. 
Wie schnell funktioniert das alles? Also es gibt durchaus die Fälle, wo wir eigentlich 
schon einen Tag später wissen, wer die Mutter ist. […] Wie gesagt, wir wollen keine 
weitere Unterbrechung in der Unterbringung. Von daher sind Adoptionswillige sehr 
wohl das Klientel das ansprechbar ist, je nach Entwicklung und Kenntnis, aber auch 
eine Bereitschaftspflegestelle, wenn nämlich sich innerhalb dieses Zeitraumes der ersten 
Tage und Wochen nach der Geburt darstellt, oh, da könnte jemand auftauchen, da 
könnte irgendwas passieren in Bezug auf diese Herkunftsfamilie, dass wir uns da nicht 
gleich so festlegen und sagen, ok, gucken wir mal, ob wir da die Herkunftsfamilie als 
eigentliche Familie auch irgendwie wieder berücksichtigen müssen. Ist ganz schwierig, ist 
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wirklich ganz dünnes Eis, weil wir sprechen da von Tagen, von Stunden, von situativen 
Entscheidungen, das ist immer wieder ein Problembereich, der letztlich aber auch da 
wieder an der, ja, muss man sagen, an der Entwicklung des Kindes festzumachen ist.“ 
(J10, 54) 

 
„Seit mehreren Jahren, also ich denke seit ungefähr zwei oder drei Jahren diskutieren wir 
darüber, dass aus Sicht des Kindes es sehr wichtig ist, weil es schon sehr zeitig Bindun-
gen aufbaut und das ist auch den Pflegefamilien aufgefallen, dass wir die Kinder sofort in 
die Adoptionsfamilie vermitteln können, einfach aus dem Grund, auch die Adoptiveltern 
sind darüber informiert, ein Kind zurückgeben zu müssen, wenn leibliche Eltern sich 
melden und das verlangen in den ersten acht Wochen. Wir sind jetzt an  diesem Arbeits-
stand, dass wir das in jedem Fall machen. Wir haben das seit längerer Zeit jetzt schon 
eingerichtet bei den Anonymen Geburten, weil die sowieso immer gemeldet werden, weil 
das Krankenhaus ja die Entbindung vornimmt und die noch eine andere Verpflichtung 
zur Meldung des Kindes haben, so dass wir die Anonymen Geburten sofort, also diese 
Information sofort hatten und für die Babyklappen-Kinder nicht und wir haben das jetzt 
mit einer Kooperationsvereinbarung so festgelegt, dass die Kinder sofort in die 
Adoptivfamilien gehen. Und das ist beim letzten Babyklappen-Kind jetzt auch so voll-
zogen worden.“ (J13, 40) 

 
„Also bei uns ist es immer noch so, dass wir die Kinder zunächst in Bereitschaftspflege 
nehmen und erst nach drei Monaten entscheiden, das Kind geht in Adoptionspflege. Bei 
uns gehen halt auch sehr viele Kinder zurück. Und wir diskutieren das immer jugend-
amtsintern, sollen wir es anders machen, sehen aber natürlich auch das eher kritisch im 
Hinblick auf die abgebende Mutter. Bei dem Zettel, den die da rausnimmt aus der Ba-
byklappe, wo sehr stark appelliert wird. Melden Sie sich doch, wir helfen Ihnen und 
dann gleichzeitig würden wir schon quasi Nägel mit Köpfen machen. Und das hindert 
uns jetzt immer noch so dran zu sagen – und weil eben auch sich bei uns sehr viele 
Frauen relativ spät auch schon gemeldet haben, also tatsächlich einen Tag vor Ablauf 
der acht Wochen oder so.“ (J7, 261) 

 
Grundsätzlich stellte sich die Frage, wessen Interessen und Bedürfnisse 
mehr Beachtung finden sollten: 

 
„Wir hatten das am Anfang auch so bei uns, fanden wir auch sehr gut. Aber dann ist 
eben einmal der Fall eingetreten, dass sich innerhalb einer Woche die Eltern gemeldet 
haben und die Adoptionsfamilie hat das nicht ausgehalten. Und da hat dann unsere 
Adoptionsvermittlungsstelle gesagt, nein, wir geben die Kinder erst in eine Bereitschafts-
pflege, weil wir das den Eltern nicht zumuten können. Aber dann habe ich ge sagt, dann 
müsste man Eltern finden, die es aushalten, aber gut, ok, das steht mir nicht zu, das zu 
bewerten, weil das ist nicht mein Fachgebiet, ich finde es nur wieder einen Abbruch.“ 
(J15, 251) 

 
5.3.4 Vorgehen bei Rücknahme und Verbleib der Kinder 

Nach der anonymen Geburt, der Übergabe oder Ablage des Kindes in eine 
Babyklappe, gab es mehrere mögliche Verläufe. Sollte die abgebende Mutter 
anonym bleiben, wurde nach frühestens acht Wochen ein Adoptionsverfah-
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ren in Gang gesetzt oder das Kind wurde in eine (Dauer)Pflegestelle gege-
ben. Letzteres Vorgehen wurde gewählt sofern noch unklar war, ob die 
Mutter sich nicht doch wieder melden würde. Im Falle der Aufgabe der 
Anonymität gab es mehrere Optionen. Das Kind kehrte zur leiblichen Mut-
ter/den Eltern zurück, die leibliche Mutter/die leiblichen Eltern willig ten in 
eine Adoption ein oder das Kind wurde in eine Pflegefamilie gegeben, wenn 
nicht geklärt werden konnte, ob die Mutter/die Eltern das Kind zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder zurücknehmen würden. 

 
Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Die Frage wie bei einer Rücknahme des Kindes geprüft wurde, ob es sich 
um die leibliche Mutter handelte, wurde von 51 der 71 Jugendämter, in de-
ren Zuständigkeitsbereich eine Babyklappe existierte, beantwortet. Bezüg-
lich der Rücknahme gab es unterschiedliche Vorgehensweisen. Die Durch-
führung eines DNA-Tests, die Prüfung durch das Erkennungsinstrument 
aus der Babyklappe, die detaillierte Beschreibung über die Ablage des Kin-
des (z.B. Zeitpunkt, Kleidung des Kindes etc.) sowie die Bestätigung der 
Schwangerschaft durch Zeugen. In 14 Fällen wurde bei der Rücknahme 
ausschließlich ein DNA-Test durchgeführt. In vier Fällen reichte das Er-
kennungsinstrument aus, um zu belegen, dass es sich um die leibliche Mut-
ter handelte. Alle anderen Jugendämter, d.h. die Mehrheit, kombinierten 
diese verschiedenen Möglichkeiten. Jeweils fünf Jugendämter gaben an, dass 
sie die Kombination DNA-Test und Erkennungsinstrument, die Kombina-
tion DNA-Test und detaillierte Angaben über die Schwangerschaft oder 
aber das Erkennungsinstrument inklusive Angaben über die Schwanger-
schaft nutzten, um zu prüfen, ob es sich um die leibliche Mutter handelte. 
Bei der letzten Kombination wurde dies in zwei Fällen durch einen ärztli-
chen Befund ergänzt, der die vorangegangene Schwangerschaft der Mutter 
bestätigen sollte. In vier Fällen erfolgte die Rücknahme durch einen DNA-
Test in Verbindung mit dem Erkennungsinstrument aus der Babyklappe 
und den Angaben der Mutter über die Schwangerschaft. Die weiteren Opti-
onen sind im Folgenden unter Angabe der Anzahl der Nennungen aufgelis-
tet: 
 Kombination Bestätigung der Schwangerschaft durch Zeugen und detail-

lierte Angaben über die Ablage des Kindes in der Babyklappe (3 Nen-
nungen) 

 Kombination Bestätigung der Schwangerschaft durch Zeugen und die 
Abgabe des Erkennungsinstrumentes (2 Nennungen) 
In einem Fall muss die Schwangerschaft zusätzlich durch einen Arzt be-
stätigt werden: 

 Zwei Jugendämter nutzten alle möglichen Mittel, um zu prüfen, ob es 
sich um die leibliche Mutter handelt, d.h.: DNA-Test, Vorlage des Er-
kennungsinstrumentes aus der Babyklappe, detaillierte Angabe über die 
Schwangerschaft sowie deren Bestätigung durch Zeugen 

 In zwei Fällen reichten die Angaben über die Abgabe des Kindes durch 
Babyklappe aus; dies wurde in einem Fall durch eine zusätzliche Recher-
che des Jugendamtes ergänzt (ohne Angabe wie diese genau aussah). In 
zweitem Fall legte das Gericht fest, wie eine Überprüfung erfolgen sollte 
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 Ein Jugendamt gibt an, dass ein „fallbezogenes Vorgehen“ erfolgt, dieses 
wurde nicht näher beschrieben 

 In jeweils einem Fall nutzten die Jugendämter die folgenden Optionen: 
o Bestätigung der Schwangerschaft durch Zeugen, Angaben über 

die Ablage sowie die Vorlage des Erkennungsinstrumentes 
o DNA-Test und Zeugen müssen die Schwangerschaft bestätigen 
o DNA-Test, Erkennungsinstrument und Zeugenaussagen, die die 

Schwangerschaft bestätigen 
 

Des Weiteren wurde erfragt, welche Instanz die Überprüfung, ob es sich 
um die leibliche Mutter handelt, übernahm. In dieser Frage waren Mehr-
fachnennungen zugelassen. 13 Jugendämter beantworteten diese Frage 
nicht, so dass sich die Ergebnisse auf die Angaben von 58 Jugendämtern 
bezogen. In drei Fällen war sowohl das Jugendamt, die Adoptionsvermitt-
lungsstelle als auch der Betreiber der Babyklappe an der Überprüfung betei-
lig, ob es sich um die leibliche Mutter handelt. In vier Fällen übernahmen 
dies der Betreiber und die Adoptionsvermittlungsstelle gemeinsam. 16-mal 
wurde die Überprüfung entweder durch die Adoptionsvermittlungsstelle 
oder das Jugendamt durchgeführt, wobei diese in vielen Fällen identisch 
sein könnten. Dies wurde jedoch nicht gesondert abgefragt. In drei Fällen 
wurde das Jugendamt bzw. die Adoptionsvermittlungsstelle bei der Über-
prüfung durch das zuständige Familiengericht unterstützt. Die Möglichkeit, 
dass der Betreiber die Feststellung alleine vornahm, war in vier Fällen gege-
ben. In weiteren sechs Fällen führten Betreiber und Jugendamt diese Über-
prüfung gemeinsam durch. 

23 Jugendämter nahmen die Überprüfung, ob es sich um die leibliche 
Mutter handelt, als einzige Instanz wahr. In zwei Fällen war keine der ge-
nannten Institutionen (Jugendamt, Adoptionsvermittlungsstelle, Betreiber) 
daran beteiligt, dies wurde durch das zuständige Gericht geprüft. 

Mütter, die ihr Kind in einer Babyklappe gelegt hatten und es später wie-
der zurücknehmen wollten, wurden in der Regel auf ihre Erziehungsfähig-
keit geprüft. 60 von 61 Jugendämtern (98,4 %) gaben an, dass diese vor 
einer Rückgabe geprüft wurde, nur ein Jugendamt sah eine solche Überprü-
fung nicht vor. In 57 Fällen war das Jugendamt bei der Prüfung der Erzie-
hungsfähigkeit beteiligt, davon übernahm es diese Aufgabe in 48 Fällen 
alleine. In neun Fällen kooperierte das Jugendamt mit dem Vormund, dem 
Familiengericht oder der Adoptionsvermittlungsstelle, um die Erziehungs-
fähigkeit zu prüfen. In einem Fall – dies ist nur die theoretische Annahme, 
da dies bisher noch nicht vorgekommen war – übernahm der Betreiber der 
Babyklappe die Überprüfung der Erziehungsfähigkeit. Zusammenfassend 
wird deutlich, dass die Maßnahmen, die im Rahmen einer Rückführung des 
Kindes an die Mutter ergriffen werden, abhängig vom Träger bzw. dem 
zuständigen Jugendamt sind und sehr stark variieren. 
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Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
In 71 Jugendamtsbezirken befand sich ein Angebot der anonymen Geburt. 
Sollte die Mutter die Rücknahme des Kindes wünschen, so sahen 18 Ju-
gendämter (27,3 %) vor einen DNA-Test durchzuführen. In weiteren 31 
Jugendamtsbezirken (47 %) reichte die Identifizierung durch Personen, die 
bei der Geburt anwesend waren aus. Drei Jugendämter (4,5 %) nutzten die 
Identifizierung der Mutter durch Begleitpersonen sowie ein Erkennungsin-
strument, das der Mutter bei der anonymen Entbindung übergeben wurde. 
Zehn Jugendämter (15,2 %) gaben an, dass bei einer gewünschten Rück-
nahme durch die biologische Mutter bzw. die Eltern sowohl ein DNA-Test 
als auch die Identifizierung durch bei der Geburt anwesende Begleitperso-
nen erfolgte. Ein Jugendamt gab an, dass das Erkennungsinstrument, wel-
ches der Mutter bei der Geburt übergeben wurde, ausreicht, um zu prüfen, 
ob es sich um die leibliche Mutter handelte.  

Die Überprüfung wurde in 20 Bezirken (33,9 %) vom Jugendamt selbst 
durchgeführt und in 22 Bezirken (37,3 %) von der Adoptionsvermittlungs-
stelle. Fünfmal (8,5 %) arbeiten Jugendamt und der Träger der anonymen 
Geburt bei der Überprüfung zusammen, und neunmal (15,3 %) das Jugend-
amt mit der Adoptionsvermittlungsstelle. Nach Aussage zweier Jugendäm-
ter (3,4 %) war ausschließlich der Vormund mit dieser Aufgabe betraut und 
in einem Fall war geregelt, dass das Amtsgericht diese Überprüfung vor-
nahm. Sieben Jugendämter beantworteten diese Frage nicht.  

In 42 Jugendamtsbezirken übernahm das Jugendamt die alleinige Prü-
fung der Erziehungsfähigkeit der Mutter/der Eltern bevor das Kind zu-
rückkehren konnte. In je einem Fall arbeitet das Jugendamt mit einer ande-
ren Einrichtung zusammen, einmal mit dem zuständigen Amtsgericht, ein-
mal mit der Adoptionsvermittlungsstelle. In einem Fall übernimmt eine 
Beratungsstelle, die Trägerin der anonymen Geburt war, die Überprüfung.  

 
Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zur anonymen Über-
gabe 
Zwölf der 19 Jugendämter, in deren Jugendamtsbezirk sich ein Angebot der 
anonymen Übergabe befand, beantworteten die Frage nach der Überprü-
fung im Falle einer Rückgabe an die leibliche Mutter/Eltern. In vier Ju-
gendamtsbezirken wurde ein DNA-Test durchgeführt. Bei vier Jugendäm-
tern reichte die Identifizierung der Mutter durch Dritte aus, die bei der 
Übergabe anwesend waren. Drei Jugendämter kombinierten die Möglichkeit 
eines DNA-Testes mit der Identifizierung durch dritte Personen. Ein Ju-
gendamt gab an, dass das Erkennungsinstrument ausreichte, das der Mutter 
bei der Übergabe von Mitarbeiterinnen des Trägers übergeben worden ist. 
Diese Überprüfung wurde nach Aussage von je drei Jugendämtern vom 
Jugendamt selbst, vom Jugendamt zusammen mit dem Träger bzw. vom 
Jugendamt mit der Adoptionsvermittlungsstelle durchgeführt. In zwei Ju-
gendamtsbezirken übernahm die Adoptionsvermittlungsstelle und in einem 
Bezirk der Träger selbst die Überprüfung, ob es sich um die leiblichen El-
tern/Mutter handelte. 13 der 19 mit der anonymen Übergabe befassten Ju-
gendämter überprüfen die Erziehungsfähigkeit, die anderen fünf Jugendäm-
ter machten dazu keine Angaben. In allen Fällen ist das Jugendamt an der 
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Prüfung beteiligt, in je einem Fall wird der Vormund des Kindes bzw. das 
Amtsgericht hinzugezogen.  

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 

Bezüglich der zeitlichen Rücknahme gaben vier Träger im Informati-
onsmaterial (Homepage, Brief in der Babyklappe) an, dass die Mutter sechs 
Wochen Zeit hat. Drei dieser Träger gaben an, dass sie sich bei diesem 
Zeitrahmen an § 1747 Abs.2 BGB orientieren, ein weiterer hält dies für 
einen angemessenen Zeitraum für die Mutter. Ein Träger machte keine An-
gabe woran er diesen Zeitraum festmachte.  

26 der 60 befragten Träger gab an, dass die Mutter acht Wochen Zeit hat 
das Kind zu sich zurückzunehmen. Zwölf Träger orientierten sich dabei an 
§ 1747 Abs.2 BGB, einer davon zusätzlich an der Wochenzahl des Mutter-
schutzes. Fünf dieser Träger übernahmen die Frist anderer Projekte der 
Babyklappen, die ebenfalls bei acht Wochen lag. Zwei Träger gaben an, dass 
sie sich bezüglich dieses Zeitrahmens mit dem Jugendamt abgesprochen 
hatten.  

Zwei Träger von Babyklappen, die sich an § 1747 Abs.2 BGB orientie-
ren, gaben an, dass sie ebenfalls mit dem Jugendamt Rücksprache gehalten 
haben. Diejenigen Träger, die angaben, dass die Mutter bis zur abgeschlos-
senen Adoption Zeit hat, orientierten sich in zwei Fällen an § 1747 Abs.2 
BGB. Drei weitere bezogen sich auf Aussagen juristischer Berater. Nach 
Aussage von vier Trägern hat die abgebende Mutter sechs Monate Zeit das 
Kind zurückzunehmen, diese Träger bezogen sich ebenfalls auf § 1747 
Abs.2 BGB. Ein weiterer Träger bezog sich auf die Auskunft juristischer 
Berater und gab fünf Monate als Zeitraum an, der der Mutter zur Rück-
nahme des Kindes zur Verfügung steht.  

Die Informationen über den Zeitraum, in dem die abgebende Mutter das 
Kind zurücknehmen kann, standen auf unterschiedlichste Weise zur Verfü-
gung. 15 Träger einer Babyklappe gaben an, dass das Informationsmaterial, 
das diese Angaben enthält, in der Babyklappe bereit liegt. Bei sechs Trägern 
erhielt die Mutter diese Informationen ausschließlich auf Nachfrage beim 
Träger. In fünf Fällen waren die Informationen über den 
Rücknahmezeitraum an der Babyklappe und im Informationsmaterial ver-
merkt. In vier Fällen waren sich die Informationen ausschließlich an der 
Babyklappe angebracht. Je drei Träger gaben die folgenden Möglichkeiten 
an, die einer abgebenden Mutter zur Verfügung standen, um Informationen 
über den Rücknahmezeitraum zu erfahren. Sie erhielt die Informationen: 

Auf Nachfrage, mittels Informationsmaterial oder da sie an der Baby-
klappe angebracht sind. 

Diese sind auf der Homepage einsehbar und finden sich im Informati-
onsmaterial. 

Per Homepage, Infomaterial oder da sie an der Babyklappe angebracht 
sind.  

 
Bei jeweils zwei Trägern fanden sich die Informationen an der Baby-

klappe, im Informationsmaterial, auf der Homepage und es bestand die 
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Möglichkeit diese zu erfragen. In zwei weiteren Fällen sind diese Infos auf 
Nachfrage zu erhalten und sind an der Babyklappe angebracht.  

In je einem Fall erhält die Mutter die Informationen auf folgende Weise: 
auf Nachfrage beim Jugendamt 
Homepage 
Nachfrage beim Träger und Infomaterial 
Infomaterial, Homepage des Trägers und über das anonyme Beratungs-

telefon. 
 
Vier Träger der Babyklappen nutzten die Homepage, Informationsmate-

rial und ein Notruftelefon, um die Mutter darüber zu informieren. Zudem 
sind die Informationen über die Rücknahmezeiträume an der Babyklappe 
angebracht und es bestand die Möglichkeit diese auf Nachfrage zu erhalten.  

Bei neun Trägern lag ein Instrument zur späteren Identifikation der Mut-
ter, für den Fall einer Rücknahme, bereit sowie Informationsmaterial über 
Hilfs- und Kontaktangebote des Trägers sowie ein Brief an die Mutter. In 
acht Babyklappen lag neben dem Brief an die Mutter, der u.a. die Informa-
tionen über den Rücknahmezeitraum enthält, noch Informationsmaterial 
über Hilfsangebote des Trägers der Babyklappe und anderer Einrichtungen, 
sowie ein Instrument zur späteren Identifikation des Kindes (Code, Puzzle-
stück, Stempelkissen oder ähnliches). Sieben Träger der Babyklappe legten 
einen Brief an die Mutter sowie Materialien, die Hilfs- und Kontaktangebo-
te des Trägers bzw. Materialien, die Hilfs- und Beratungsangebote anderer 
Einrichtungen enthalten, in die Babyklappe. In vier Babyklappen fand sich 
ein Instrument zur späteren Identifikation sowie Informationen über Hilfs- 
und Kontaktangebote des Trägers der Babyklappe, und in weiteren drei 
Babyklappen lag ausschließlich dieses Informationsmaterial. Des Weiteren 
lagen die Materialen, Briefe etc. in folgender Kombination in den Baby-
klappen. Die Anzahl der Nennungen findet sich jeweils in Klammern anbei: 

Brief an die Mutter und Informationen über Hilfs- und Kontaktangebote 
des Trägers (5 Nennungen) 

Brief an die Mutter, Instrument zu späteren Identifikation und Informa-
tionsmaterial über Hilfs- und Beratungsangebote anderer Einrichtungen (5 
Nennungen) 

Brief an die Mutter und Instrument zur späteren Identifikation (2 Nen-
nungen) 
 Brief an die Mutter (2 Nennungen) 
 Brief an die Mutter und Informationsmaterial über Hilfs- und Beratungs-

angebote anderer Einrichtungen (2 Nennungen) 
 Instrument zur späteren Identifikation, Informationsmaterial über Hilfs- 

und Kontaktangebote des Trägers sowie Informationsmaterial über 
Hilfs- und Beratungsangebote anderer Einrichtungen (2 Nennungen) 

 Brief an die Mutter, Informationsmaterial über Hilfs- und Kontaktange-
bote des Trägers sowie das Instrument zur späteren Identifikation, zu-
sätzlich liegen noch Adressen von Ärzten bei (1 Nennung) 

 Brief an die Mutter, Informationsmaterial über Hilfs- und Kontaktange-
bote des Trägers sowie Informationsmaterial über Hilfs- und Beratungs-
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angebote anderer Einrichtungen, zusätzlich lag noch ein Abnabelungsset 
sowie Handtücher in der Babyklappe (1 Nennung) 
 

56 Träger machten Angaben über die Inhalte der Informationsmaterialien. 
Demnach waren bei 21 Trägern einer Babyklappe Informationen über die 
Rücknahmemöglichkeit des Babys, Infos über die weitere Versorgung und 
Unterbringung des Babys und Infos zur Kontaktaufnahme mit dem Träger 
enthalten. In sieben Materialien erhielt die abgebende Mutter Infos über die 
Versorgung und Unterbringung des Kindes sowie Hinweise wie sie mit dem 
Träger Kontakt aufnehmen konnte. Bei acht Trägern lag neben dem Brief, 
den Informationen über den Träger und andere Einrichtungen noch ein 
Hinweis auf ein Notruftelefon sowie ein anonymes Beratungstelefon bei. 
Bei weiteren fünf Trägern lagen ausschließlich Informationen über die Kon-
taktaufnahmemöglichkeit mit dem Träger bei. Drei Träger legten zusätzlich 
zur Informationen über die weitere Versorgung des Kindes und zur Rück-
nahme sowie Informationen über die Kontaktaufnahme mit dem Träger 
noch Adressen von Ärzten/Ärztinnen bei, an die sich die Mutter zur medi-
zinischen Nachuntersuchung wenden konnte. 

Bei fünf Trägern liegen folgende Materialien in der Babyklappe: Infos 
über die weitere Versorgung und Unterbringung des Kindes sowie die 
Rücknahmemöglichkeit, Informationen über die Kontaktaufnahme mit dem 
Träger, die Adresse von Ärzten und die Nummer des Notruftelefons des 
Trägers. In weiteren zwei Babyklappen lagen Informationen über die Rück-
nahme des Babys und Hinweise wie mit dem Träger Kontakt aufgenommen 
werden konnte und in weiteren zwei Fällen lagen Infos über die weitere 
Versorgung des Kindes, die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem 
Träger und die Adresse von kooperierenden Ärzten. 

Die folgenden Materialien lagen in der Kombination jeweils in der Baby-
klappe eines Trägers: 
 Informationen über die weitere Versorgung und Unterbringung des Kin-

des 
 Adresse von Ärzten/Ärztinnen, an die sich die Frau bei medizinischen 

Problemen wenden konnte 
 Formular „Wünsche der Mutter für das Kind“ lag in der Babyklappe  

 
Um eine spätere Identifikation der Mütter zu ermöglichen bzw. das Kind 
der Mutter zuzuordnen, lagen nach Recherchen verschiedene Utensilien in 
der Babyklappe. In 21 Fällen war dies ein individuelles Erkennungszeichen, 
z. B. ein Papier mit einem Code oder ein Puzzlestück. In elf Babyklappen 
lag ein Stempelkissen, mit dem die abgebende Person einen Fuß- oder 
Handabdruck des Kindes nehmen konnte, der im Falle einer später ge-
wünschten Rücknahme bei der zuständigen Stelle vorgelegt werden würde. 
In drei Babyklappen lagen sowohl ein individuelles Erkennungszeichen so-
wie das Stempelkissen bereit.  

Für 219 Kinder, die in eine Babyklappe gelegt wurden, lagen Angaben 
über den Verbleib vor, d. h. es erfolgte eine Rücknahme durch die Mutter 
oder eine Adoptionsfreigabe (vgl. Abb. 47). Insgesamt wurden nach den 
Daten der Trägerbefragung 278 Kinder in eine Babyklappe gelegt, d. h. bei 
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über 59 Kindern lagen keine Angaben über den Verbleib vor. 69,4 % (An-
zahl der Kinder: 152) der Kinder, die in eine Babyklappe gelegt wurden, 
wurden zur Adoption freigegeben, ohne dass die Identität der Mutter be-
kannt war. 9,6 % (Anzahl der Kinder: 21) der Kinder wurden zur Adoption 
freigegeben nachdem die Mutter ihre Anonymität aufgegeben hatte. 21 % 
der Kinder (Anzahl der Kinder: 46) kehrten zur leiblichen Mutter bzw. den 
Eltern zurück, nachdem die Mutter die Anonymität aufgegeben hatte.  

 

Abbildung 47: Befragung der Träger von Babyklappen: Verbleib der  
Kinder 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010 
 

In 21 Babyklappen ist das in der Babyklappe liegende Informationsmaterial 
ausschließlich deutschsprachig, bei 34 Trägern ist es in mehreren Sprachen 
verfasst. 

Falls sich die leibliche Mutter zurückmeldete, standen unterschiedlichste 
Möglichkeiten zur Verfügung, um zu überprüfen, ob es sich um die biologi-
sche Mutter bzw. die Eltern handelte. Acht Träger gaben an, dass ein DNA-
Test durchgeführt wurde, und bei weiteren acht Trägern wurde zusätzlich 
zum DNA-Test, das Erkennungsinstrument sowie detaillierte Angaben über 
die Abgabe, d.h. den Zeitpunkt, die Bekleidung des Kindes, von der Mutter 
eingefordert. Bei sieben Trägern wurde die Überprüfung mittels eines 
DNA-Tests sowie detaillieren Informationen über die Abgabe durchge-
führt. Fünf Träger gaben an, dass das Erkennungsinstrument aus der Baby-
klappe ausreichte, um die Identität der Mutter zu überprüfen und bei vier 
Babyklappen wurde die Vorlage des Identifizierungsinstrumentes aus der 
Babyklappe durch einen DNA-Test ergänzt. Zudem nutzten die befragten 
Träger der Babyklappen folgende Möglichkeiten der Überprüfung: 
 Beschreibung der Umstände der Ablage des Kindes sowie Durchführung 

einer medizinischen/gynäkologischen Untersuchung, die die Schwanger-
schaft bestätigt (2 Nennungen) 
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 Durchführung eines DNA-Tests, Beschreibung der Ablage in die Baby-
klappe sowie gynäkologische Untersuchung (1 Nennung) 

 Beschreibung der Abgabe, d.h. Zeitpunkt, Bekleidung (1 Nennung) 
 Angaben über die Abgabe und die Vorlage des Erkennungsinstrumentes 

(1 Nennung) 
 DNA-Test, Erkennungsinstrument, Angaben über die Ablage des Kin-

des sowie Aussagen von Zeugen, die die Schwangerschaft bestätigen (1 
Nennung) 

 
Die Überprüfung nahm nach Angaben von 14 Betreibern einer Babyklappe 
das Jugendamt vor, bzw. nach Aussage von sieben Trägern das Jugendamt 
gemeinsam mit der Adoptionsvermittlungsstelle. Fünf Betreiber gaben an, 
dass die Überprüfung, ob es sich um die biologische Mutter/Eltern handel-
te, vom Krankenhaus bzw. einem Kooperationspartner durchgeführt wur-
de. Bei fünf Babyklappen wurde die Überprüfung durch das Jugendamt 
sowieso Mitarbeiter/innen des Krankenhauses und nach Angabe weiterer 
drei Träger durch das Krankenhaus und die Adoptionsvermittlungsstelle 
durchgeführt. Zweimal wurde das Standesamt der Prüfung und in einem 
Fall das Gericht mit der alleinigen Durchführung betraut. Nach Angabe je 
zweier Träger wurde die Prüfung durch Jugendamt und Adoptionsvermitt-
lungsstelle durch eine gynäkologische Untersuchung der Mutter bzw. durch 
das Familiengericht durchgeführt. Weitere zwei Träger gaben an, dass das 
Krankenhaus bzw. der Kooperationspartner zusammen mit der Polizei die 
Überprüfung unternahm.  

31 Träger einer Babyklappe gaben an, dass die Erziehungsfähigkeit der 
leiblichen Mutter bzw. der Eltern überprüft wurde, bevor das Kind in die 
Herkunftsfamilie zurückgeführt wurde. Nach Aussage von vier Trägern 
wurde die Erziehungsfähigkeit nicht geprüft. Elf Träger differenzierten die-
se Aussage noch und begründeten warum die Erziehungsfähigkeit geprüft 
wurde. Diesbezüglich gaben acht Träger, die gleichzeitig eine Beratungsstel-
le vorhalten, an, dass diese grundsätzlich geprüft wurde, da „die Abgabe auf 
eine problematische Situation schließen lässt“. Ein Träger gab an, dass im 
Rahmen der Prüfung der Erziehungsfähigkeit „flankierende Maßnahmen 
für die Frau installiert werden“. In zwei Fällen begründeten die Träger die 
Prüfung damit, dass eine Überforderung vermutet wurde bzw. man das 
Kindeswohl garantieren wollte. Nach Aussagen der Träger ist in allen 31 
Fällen, in denen die Erziehungsfähigkeit geprüft wurde, das Jugendamt be-
teiligt, zweimal wurde es durch die Beratungsstelle bzw. sofern notwendig 
durch einen Gutachter bzw. das Familiengericht unterstützt. 

Der Mutter bzw. den Eltern, die ihr Kind zurücknahmen, stehen seitens 
der Träger verschiedene Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten zur Ver-
fügung. 26 Träger gaben an, dass sie den biologischen Eltern/der Mutter 
psychosoziale Beratung anboten. Weitere 24 unterstützen bei Behörden- 
und Ämtergängen. Vier Träger offerierten zusätzlich die Aufnahme der 
Mutter in einer Mutter-Kind-Einrichtung, weitere zwei boten Schwanger-
schaftskonfliktberatung und ein Träger bot die Nachsorge durch eine Heb-
amme an.  
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Abbildung 48: Befragung der Träger der Babyklappen: Welche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten bieten Sie den Müttern/Eltern an, die 
ihr Kind zurücknehmen? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Die abgebenden Mütter hätten innerhalb eines bestimmten Rahmens die 
Möglichkeit ihr Kind wieder zu sich zurückzunehmen. Dieser wurde von 
den Trägern unterschiedlich definiert. Ein Träger nannte den Zeitraum von 
sechs Wochen, bei 22 Trägern lag dieser bei acht Wochen und bei zwei wei-
teren Trägern lagen die Angaben zur Rücknahme des Kindes bei zwölf Wo-
chen. 23 Träger gaben an, dass sie die Auskunft erteilten, dass die Mutter 
bis zur abgeschlossenen Adoption, also in etwa ein Jahr Zeit hätte, falls  sie 
ihr Kind wieder zu sich nehmen wollen würde. Ein anderer Träger gab an, 
dass dieser Zeitraum als „wann immer sie wollen“ betitelt wurde. Ein ande-
rer Träger gab die Information an die Mütter weiter, dass sie sich für In-
formationen zur Rückgabe des Kindes an das zuständige Jugendamt wen-
den sollten, ohne eine Zeitangabe zu nennen. 

Es wurde darüber hinaus erfragt, woran sich die Träger bei der Benen-
nung dieses Zeitraumes orientierten. Der Träger, der angab, dass die Mutter 
sechs Wochen Zeit hatte, nannte ebenso wie der Träger, der angab, dass 
sich die Mutter jederzeit melden könne, den subjektiv angemessenen Zeit-
raum zur Orientierung der Mutter. Die Träger, die der Mutter eine Frist von 
acht Wochen gaben, orientierten sich in acht Fällen an § 1747 Abs. 2 BGB, 
in fünf Fällen war die Frist eines anderen Projektes zur anonymen Geburt 
bzw. einer Babyklappe übernommen worden. In jeweils zwei Fällen orien-
tierten sich die Träger an der Auskunft eines juristischen Beraters bzw. an 
der Auskunft des Jugendamtes. Ein anderer Träger nannte die zwölf Wo-
chen-Frist und orientierte sich ebenfalls an Aussagen des Jugendamtes. Die-
jenigen Träger, die den Zeitraum zur Rücknahme bis zur abgeschlossenen 
Adoption offen hielten, orientierten sich in zwei Fällen an § 1747 Abs.2 
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BGB, die weiteren 21 orientierten sich an der Dauer, die ein Adoptionsver-
fahren i.d.R. dauert.  

Nach den Befunden der Studie fanden im Untersuchungszeitraum 652 
anonyme Geburten statt. Für 502 anonym geborene Kinder lagen Daten 
über den Verbleib vor (vgl. Abb. 49). Für 150 Kinder lagen demnach keine 
Informationen darüber vor, ob sie zu den leiblichen Eltern/der Mutter zu-
rückkehrten oder ob eine Adoptionsfreigabe erfolgte. Nach Aussagen von 
20 Trägern anonymer Geburt kehrten 38 % (Anzahl der Kinder: 191) zu der 
leiblichen Mutter /den Eltern zurück, nachdem diese die Anonymität auf-
gegeben hatten. 33,1 % (Anzahl der Kinder: 166) der Kinder wurden nach 
Aussagen von zwölf Trägern zur Adoption freigegeben nachdem die Mutter 
die Anonymität aufgab. 29 Träger gaben an, dass 28,9 % (Anzahl der Kin-
der: 145) der Kinder zur Adoption gegeben wurden, ohne dass die Perso-
nendaten der leiblichen Mutter/Eltern bekannt waren. 

 

Abbildung 49: Befragung der Träger anonymer Geburt: Verbleib der  
Kinder 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

34 Träger machten Angaben darüber, wie bei einer gewünschten Rücknah-
me durch die Mutter/Eltern geprüft wurde, ob es sich um die biologischen 
Eltern handelte. Vier Träger gaben an, dass ein DNA-Test durchgeführt 
wurde. Bei 22 Trägern reichte es aus, wenn die Mutter durch autorisierte 
Personen, die bei der Geburt anwesend waren, identifiziert wurde. Bei die-
sen Dritten konnte es sich um Mitarbeiterinnen des Trägers, der Beratungs-
stelle oder Hebammen sowie Ärzte handeln. Sechs Träger gaben an, dass 
zusätzlich zur Identifikation durch Dritte noch ein DNA-Test durchgeführt 
wurde. Bei einem Träger erfolgte die Identifizierung zusätzlich zum DNA-
Test noch durch ein „besonders geschnittenes Blatt oder Stück Stoff“, das 
der Mutter als Erkennungsinstrument mitgegeben wurde. Zusätzlich zum 
DNA-Test und der Identifizierung durch Dritte, erfolgte bei einem Träger 
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die Identifikation mittels eines Puzzleteils, das der Mutter nach der Entbin-
dung gegeben wurde.  

Die Überprüfung, ob es sich um die leiblichen Eltern handelte, wurde in 
acht Fällen durch die Adoptionsvermittlungsstelle und die Beratungsstelle, 
die das Angebot der anonymen Geburt anboten, durchgeführt. In jeweils 
vier Fällen erfolgte die Überprüfung durch das Jugendamt, Mitarbeiter/in-
nen des Krankenhauses/Kooperationspartners bzw. gemeinsam durch Ju-
gendamt und Adoptionsvermittlungsstelle. In drei Fällen übernahm die 
Adoptionsvermittlungsstelle die Überprüfung alleine und in weiteren drei 
Fällen erfolgte diese durch das Jugendamt und Mitarbeiter/innen des Kran-
kenhauses/Kooperationspartners. Bei zwei Angeboten waren Jugendamt, 
Adoptionsvermittlungsstelle und Mitarbeiter/innen des Krankenhau-
ses/Kooperationspartners bei der Überprüfung beteiligt. Jeweils in einem 
Fall übernahm das Standesamt bzw. das Jugendamt gemeinsam mit der 
Ortspolizeibehörde bzw. das Jugendamt gemeinsam mit dem Familienge-
richt die Überprüfung.  

27 Träger gaben an, dass im Falle einer Rücknahme die Erziehungsfähig-
keit geprüft würde, in drei Fällen würde dies nicht durchgeführt. Elf Träger 
begründeten näher warum die Prüfung notwendig war. In drei Fällen wurde 
diese grundsätzlich geprüft, in anderen Fällen wird sie nur dann geprüft, 
wenn: 
 Anzeichen für Gefährdung des Kindes gegeben sind 
 Das Jugendamt oder die Adoptionsvermittlungsstelle nach einem Ge-

spräch oder durch die Umstände Zweifel haben 
 Die Rücknahmeabsicht ambivalent wirkt 
 Mutter bei Jugendamt bekannt ist 
 Sie um Hilfe bittet. 

 
30 Träger vermerkten, dass das Jugendamt die Überprüfung der Erzie-
hungsfähigkeit vornahm. In einem Fall geschah dies in Zusammenarbeit mit 
dem Träger der anonymen Geburt bzw. in Zusammenarbeit mit der Adop-
tionsvermittlungsstelle. In jeweils einem Fall wurde durch das Jugendamt 
ein externer Gutachter bzw. das Familiengericht hinzugezogen.  

Im Falle einer Rücknahme des Kindes durch die biologischen Eltern ga-
ben acht Träger der anonymen Geburt an, dass sie keine Unterstützung 
anbieten, aber an andere Einrichtungen vermitteln. Folgende Unterstüt-
zungsmöglichkeiten wurden von den 35 Trägern, die diese Frage beantwor-
teten, angeboten. Je 34 Einrichtungen boten psychosoziale Beratung und 
Unterstützung bei Behördengängen oder Anträgen an. 32 Träger halfen 
mittels materieller und 30 mittels finanzieller Unterstützung. Je zweimal 
boten die Träger die Unterbringung in einer Mutter-Kind-Einrichtung an 
bzw. die Betreuung in einer Schwangerschaftskonfliktberatung. In einem 
Fall war die Nachsorge durch eine Hebamme möglich (vgl. Abb. 50).  
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Abbildung 50: Befragung der Träger anonymer Geburt: Welche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten bieten Sie den Müttern/Eltern an, die 
ihr Kind zurücknehmen? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Übergabe 
Des Weiteren wurde nach dem Verbleib der Kinder gefragt. Von Interesse 
war hierbei, wie viele Kinder zur Adoption freigegeben oder von der leibl i-
chen Mutter/Eltern zurückgenommen wurden Insgesamt 17 Kinder wur-
den oder werden demnächst zur Adoption freigegeben, ohne dass die elter-
liche Personendaten bekannt waren. Elf weitere Kinder wurden zur Adop-
tion freigegeben, nachdem die Mutter ihre Anonymität aufgab und in die 
Adoption eingewilligt hatte. In 13 Fällen haben die Mütter die Anonymität 
aufgegeben und ihr Kind zurückgenommen. Für zwei Kinder lagen keine 
Informationen über den weiteren Verbleib vor (vgl. Abb. 51). 
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Abbildung 51: Befragung der Träger anonymen Übergabe: Verbleib der 
Kinder 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010 
 

Kinder, für die eine Adoptionsvormundschaft eingerichtet wurde, oh-
ne dass die Personendaten der Eltern zu diesem Zeitpunkt bekannt 
waren 
In Tabelle 24 wird die Zahl der Kinder angegeben, für die nach den Befun-
den der Jugendamtsbefragung eine Adoptionsvormundschaft eingerichtet 
wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren die Personendaten der Eltern nicht be-
kannt. Demnach sind 331 Kinder in ein Adoptionsverfahren vermittelt 
worden, ohne dass deren Herkunft bekannt war. Weitere 45 Kinder, für die 
Adoptionsvormundschaften eingerichtet wurden, wurden von den leibl i-
chen Müttern/Eltern zurückgenommen. Nach den Befunden der Trägerbe-
fragung liegen Informationen über 314 Kinder vor, die zum Zeitpunkt der 
Erhebung ohne Kenntnis ihrer Herkunft waren (vgl. Tab. 25).  

Zu beachten sind in diesem Zusammenhang die unterschiedlichen Erhe-
bungszeiträume sowie die Rücklaufquoten. Diese betrug bei den Jugendäm-
tern 78,8 % und bei den Trägern 79,1 %. Aus diesen beiden Gründen kön-
nen die Zahlen nicht gegenüber gestellt und als endgültige Anzahl der Kin-
der, die nach der Abgabe über ein Angebot der anonymen Kindesabgabe 
dauerhaft anonym geblieben sind, gesehen werden. Sie stellen ein Minimum 
dar. 
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Tabelle 24: Anzahl der Kinder aus der Jugendamtsbefragung, die ohne 
Kenntnis der Herkunft in ein Adoptionsverfahren vermittelt 
wurden 

 Jugendamtsbefragung 
(Zeitraum: 2000 – 2009) 

Babyklappe 171 

Anonyme Geburt 189 
Anonyme Übergabe 16 

von leiblichen Müttern/Eltern zurückge-
nommene Kinder 

-45 

Gesamt 331 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Tabelle 25: Anzahl anonym gebliebener Kinder aus der Trägerbefragung 

 Trägerbefragung 
(Zeitraum: 2000 – Mai 2010) 

Babyklappe 152 
Anonyme Geburt 145 
Anonyme Übergabe   17 

Gesamt 314 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Über die Befragung der Jugendämter ließ sich ausschließlich die Zahl der 
Kinder ermitteln, die dauerhaft anonym blieben und in ein Adoptionsver-
fahren vermittelt wurden. Bei der Befragung der Träger war es hingegen 
möglich sowohl die Gesamtzahl der Inanspruchnahme der Angebote zur 
anonymen Kindesabgabe als auch die Zahl der Kinder zu erfragen, die ohne 
Bekanntwerden der mütterlichen Identität in ein Adoptionsverfahren ver-
mittelt wurden. Eine Erhebung der Gesamtzahl der Inanspruchnahme103 
war bei den Jugendämtern nicht möglich. 

Bei der Auswertung der qualitativen und quantitativen Ergebnisse sowie 
der daraus folgenden Gegenüberstellung der Daten in Einzelfällen fielen 
hohe Differenzen zwischen den Angaben der Träger und der zuständigen 
Jugendämter auf. Diese Gegenüberstellung der quantitativen Befunde war 
ausschließlich in den Fällen möglich, in denen sowohl der Fragebogen des 
Trägers als auch der des zuständigen Jugendamtes ausgefüllt war und aus-
gewertet werden konnten. Dabei fiel auf, dass einzelne Träger „Beratungs-
fälle“, d. h. Beratungsgespräche, die nicht in einer anonymen Geburt mün-
deten, und tatsächliche stattgefundene anonyme Geburten nicht auseinan-
der hielten. Hierzu soll ein Beispiel genannt werden: Ein Träger meldete 
120 anonyme Geburten, das zuständige Jugendamt meldete insgesamt 74 

 
 

103  Die Gesamtzahl der Inanspruchnahme entspräche der Gesamtzahl aller anonym geborenen, 

in eine Babyklappe gelegten oder anonym übergebenen Kinder, unabhängig davon, ob sie im 

weiteren Verlauf zur Adoption mit bzw. ohne Bekanntwerden der Personenstandsdaten fre i-

gegeben oder ob sie durch die leibliche Mutter/Eltern zurückgenommen wurden.  
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Kinder. Diese Differenz konnte durch die genannte Vermutung aufgeklärt 
werden. 
Ein weiterer Befund zeigte, dass einige Träger die Kinder nach der Ge-
burt/dem Auffinden/der Übergabe dem Jugendamt nicht meldeten. Für 
den Fall, dass das Kind innerhalb der ersten acht Wochen an die Mutter/die 
Eltern zurückgegeben worden war, tauchte das Kind nicht in der Statistik 
des Jugendamtes auf. Das Kind wird aber beim Träger als „anonymes“ 
Kind erfasst. 

In anderen Fällen konnten Differenzen gar nicht aufgeklärt werden, wie 
z. B. in dem Fall eines Jugendamtes, das zwei anonyme Geburten meldete. 
Der Träger im Jugendamtsbezirk verzeichnete hingegen 22 anonyme Ge-
burten. 

Auch zwischen den Zahlen einzelner Kooperationspartner, die gemein-
sam in ein Angebot zur anonymen Kindesabgabe eingebunden waren, erga-
ben sich auffällige Differenzen. Ein Träger, der ausschließlich mit einer 
Klinik kooperierte, meldete 31 anonyme Geburten. Die kooperierende Kli-
nik, die noch mit einem weiteren Träger zusammenarbeitete, verzeichnete 
insgesamt 22 anonyme Geburten. Da diese Klinik zwei Kooperationspart-
ner hat, hätte die Gesamtzahl anonymer Geburten bei 31 plus x liegen müs-
sen. Wie an diesen Beispielen deutlich wird, fehlt es an einheitlicher Doku-
mentation.  
 
5.3.5 Alter und Gesundheitszustand der Kinder 

Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Es lagen für 249 Kinder, die in eine Babyklappe gelegt wurden, Angaben 
über das Alter vor (vgl. Abb. 52). Insgesamt meldeten die Babyklappenbe-
treiber 278 Kinder, es fehlten somit die Altersangaben für 31 Kinder.  

Der Großteil der Kinder (Anzahl der Kinder: 182, 73,1 %) war nach An-
gabe der Betreiber jünger als 24 Stunden alt, als sie in die Babyklappe gelegt 
wurden. 50 Kinder (20,1 %) waren zwischen einem und sieben Tagen alt, 
weitere vier Kinder (1,6 %) waren zwischen acht und 14 Tagen alt. Drei 
Kinder (1,2 %) waren zwischen zwei und vier Wochen alt. Zehn Kinder 
(4 %) waren älter als vier Wochen. Die folgende Abbildung 52 gibt einen 
Überblick. Wie die Daten ergaben, hatte ein Großteil der Träger, insbeson-
dere die Kliniken keine Angaben über das Alter der Kinder bei der Abgabe. 
Hinzu kamen die elf Babyklappen, die bisher noch nicht genutzt wurden. 
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Abbildung 52: Befragung der Träger der Babyklappen: Alter der Kinder, 
die in eine Babyklappe gelegt wurden 

 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Zehn Träger beantworteten die Fragen nach dem ältesten Kind, das in die 
Babyklappe gelegt wurde. Das Alter lag hierbei zwischen etwa 1,5 Monaten 
bis zu 20 Monaten. Sechs Kinder waren jünger und vier Kinder älter als ein 
halbes Jahr als sie in die Babyklappe gelegt wurden.104 

Für die Mehrheit der abgelegten Kinder lagen Angaben über den 
Gesundheits- und Versorgungszustand vor. Bei 252 von insgesamt 278 
Kindern, die in eine Babyklappe gelegt wurden, lagen Angaben über den 
Reifegrad vor. Etwa 90 % der Kinder (Anzahl der Kinder: 228)105 waren 
reif geboren, 10 % (Anzahl der Kinder: 24) waren Frühgeburten106. Zu 237 
Kinder gab es Aussagen bezüglich ihres Gesundheitszustand: Der Großteil 
(Anzahl der Kinder: 186, 78,5 %)107 war in einem gesundheitlich unauffälli-
gen Zustand, 41 Kinder (17,3 %)108 in eingeschränkter gesundheitlicher 
Verfassung, d. h. unterkühlt oder erschöpft. Acht Kinder (3,4 %)109 befan-
den sich in einem kritischen Zustand, z. B. waren sie dehydriert oder wiesen 
eine neonatale Entzugsproblematik auf. Zwei Träger gaben an, dass je ein 

 
 

104 Auf diese Fälle wird noch einmal gesondert eingegangen in Kapitel 4.3.3 Besondere Fälle. 

105 Die Zahl der Träger, die dazu Auskunft geben konnte, lag bei 44. 

106 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von sechs Trägern. 

107 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 42 Trägern. 

108 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 16 Trägern. 

109 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von sieben Trägern. 

182
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Kind tot in der Babyklappe aufgefunden wurde.110 Zu 224 Kinder liegen 
Angaben darüber vor, auf welche Art und Weise sie abgenabelt wurden. 
Der Großteil der Kinder (Anzahl der Kinder: 170; 76 %)111 war nicht pro-
fessionell abgenabelt worden. Bei 51 Kindern (22,8 %)112 war ersichtlich, 
dass sie durch eine Fachkraft, also professionell abgenabelt worden waren. 
In drei Fällen war jeweils ein Kind (1,3%) in die Babyklappe des Trägers 
gelegt worden, das gar nicht abgenabelt worden waren. Der allgemeine Ver-
sorgungszustand wurde für 227 Kinder angegeben. In 120 Fällen 
(52,9 %)113 wurde dieser als ausreichend bezeichnet, d. h. die Kinder waren 
angezogen oder in Handtücher gewickelt. In weiteren 84 Fällen (37 %)114 
wurde der Versorgungszustand als sehr gut (gewaschen, angemessen geklei-
det) und in 23 Fällen (10,1 %)115 als mangelhaft, die Kinder waren ungewa-
schen oder unbekleidet, beschrieben. Insgesamt wurden mindestens fünf 
Kinder mit Behinderungen in die Babyklappen gelegt wurden. In weiteren 
vier Fällen gaben drei Träger an, dass nachträglich, d. h. zu einem späteren 
Zeitpunkt, Behinderungen diagnostiziert wurden. 

Ein Großteil der Träger dokumentierte den Zeitpunkt zu dem das Kind 
in eine Babyklappe gelegt wurde. Diese Angaben liegen für 201 von 278 
Kindern vor. Der größte Teil der Kinder (Anzahl der Kinder: 76, 37,8 %)116 
wurde tagsüber in die Babyklappe gelegt, jeweils etwa ein Viertel in den 
Abendstunden (Anzahl der Kinder: 51, 25,4 %)117 oder in der Nacht (An-
zahl der Kinder: 49, 24,4 %)118 und weitere 25 Kinder (2,4 %)119 in den 
frühen Morgenstunden. 

Im Durchschnitt wurde der Alarm, der eine befugte Person über die Ab-
gabe eines Kindes informiert, nach 1,5 Minuten ausgelöst, d. h. nachdem 
das Kind hineingelegt und die Klappe geschlossen wurde. Die durchschnitt-
liche Abweichung betrug etwa 1,6 Minuten. Bei 20 Babyklappen wurde der 
Alarm unmittelbar nach dem Schließen der Klappe ausgelöst. Die längste 
Dauer zwischen der Ablage des Kindes und dem Auslösen des Alarmes 
betrug sieben Minuten.120 

Anschließend wurde das Kind ärztlich untersucht. Die Zeit, die vom 
Auslösen des Alarmes bis zur ersten ärztlichen Untersuchung vergangen 
war, betrug im Mittel etwas mehr als zwölf Minuten. Die Standardabwei-
chung betrug in diesem Fall etwa 13 Minuten. Die Spannweite betrug 60 

 
 

110 Nach Recherchen und Aussagen in den qualitativen Interviews mit den MitarbeiterInnen der 

Träger der Babyklappen liegt diese Zahl aber bei mindestens vier Kindern. Auf diese Angabe 

beruft sich auch der Deutsche Ethikrat (Deutscher Ethikrat 2009, S. 18). 

111 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 33 Trägern. 

112 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 21 Trägern. 

113 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 29 Trägern. 

114 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 28 Trägern. 

115 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von zwölf Trägern. 

116 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 20 Trägern. 

117 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 28 Trägern. 

118 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 20 Trägern. 

119 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 16 Trägern. 

120 Diese Frage wurde von 53 Trägern von Babyklappen beantwortet, sieben beantworteten diese 

Frage nicht. 
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Minuten, d. h. es gibt Babyklappen, bei denen das Kind unmittelbar nach 
dem Auffinden untersucht wurde, in anderen Babyklappen dauerte dies bis 
zu 60 Minuten. In drei Fällen, in denen die ärztliche Untersuchung nach 
mehr als 30 Minuten nach der Ablage erfolgte, handelte es sich um Baby-
klappen, die in ländlichen Regionen lagen und nicht direkt an ein Kranken-
haus angeschlossen waren, in zwei Fällen um Babyklappen, die sich direkt 
an einer Klinik befanden.121 Wie diese Befunde zeigen, kann es je nach 
Standort und Organisation unterschiedlich lange dauern bis das Kind ärzt-
lich versorgt wird. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Für 566 der insgesamt 652 anonymen Geburten lagen Angaben über den 
Gesundheitszustand der Kinder vor. 82 % (Anzahl der Kinder: 466)122 der 
anonym geborenen Kinder wiesen keinen auffälligen Gesundheitszustand 
auf. Bei 74 Kindern (13,1 %)123 war der Gesundheitszustand eingeschränkt 
und in weiteren 26 Fällen (4,6 %)124 war dieser kritisch, d. h. die Kinder 
waren dehydriert oder durchlebten einen neonatalen Entzug. Von vier Trä-
gern wurde angegeben, dass sie im Untersuchungszeitraum vier Totgebur-
ten im Rahmen der anonymen Geburt verzeichnet hatten. Von den 580 
Kindern, deren Reifegrad dokumentiert wurde, wurden 94,5 % (Anzahl der 
Kinder: 548)125 Kinder reif geboren. 5,5 % (Anzahl der Kinder: 32)126 wa-
ren Frühgeburten. 

Vier Träger gaben an, dass neun Kinder mit einer Behinderung auf die 
Welt kamen. Bei zwei weiteren Kindern wurde nachträglich eine Behinde-
rung diagnostiziert. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Übergabe 
Der Großteil der anonym übergebenen Kinder wurde unmittelbar nach der 
Geburt übergeben, d. h. die Kinder waren jünger als 24 Stunden (insgesamt 
31 Kinder)(vgl. Abb. 53). Das älteste Kind, das im Rahmen eines institutio-
nalisierten Angebotes anonym übergeben wurde, war nach Angaben des 
Trägers etwa 90 Tage alt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

121 Diese Frage wurde von 56 Einrichtungen beantwortet, von vier Einrichtungen erfolgten keine 

Angaben. 

122 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 42 Trägern. 

123 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von acht Trägern. 

124 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von sechs Trägern. 

125 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 43 Trägern. 

126 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von sieben Trägern. 
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Abbildung 53: Befragung der Träger der anonymen Übergabe: Alter der 
Kinder, die anonym übergeben wurden 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Die Mehrheit der Kinder war zum Zeitpunkt der Übergabe in einem „sehr 
guten“ Versorgungszustand, d. h. sie waren gewaschen und angezogen. Dies 
war bei 22 Kindern der Fall. In 13 weiteren Fällen beschreiben die Träger 
den Versorgungszustand als „ausreichend“, die Kinder waren in Decken 
o.ä. eingewickelt. Nur in vier Fällen war der Versorgungszustand nach Aus-
sagen der Träger „mangelhaft“, d. h. die Kinder waren unbekleidet und 
nicht gewaschen. Die meisten Kinder (Anzahl der Kinder: 29) waren unpro-
fessionell, 13 Kinder professionell abgenabelt. Ein Kind war nach Aussage 
des Trägers gar nicht abgenabelt und wurde mit der Plazenta übergeben. In 
zwei Fällen handelte es sich nach Angabe des Trägers um frühgeborene 
Kinder, 37 Kinder waren reif geboren. 33 der 43 anonym übergebenen 
Kinder wiesen einen unauffälligen Gesundheitszustand auf. Zehn Kinder 
waren nach Aussagen der Träger in einem eingeschränkten Gesundheitszu-
stand, d. h. leicht unterkühlt. Ein Kind, das anonym übergeben wurde, war 
behindert. 
 
5.3.6 Besondere Fälle anonymer Kindesabgabe 

Wie die schriftliche Befragung ergab, wurden nicht ausschließlich neugebo-
rene Kinder in die Babyklappe gelegt. Nach den Befunden handelte es sich 
bei mindestens zehn Kindern nicht um Neugeborene. Das älteste Kind war 
20 Monate alt – in diesem Fall handelte es sich um einen Sorgerechtsstreit 
zwischen den Eltern. Der Vater, der das Kind über das Wochenende be-
treuen sollte, legte es am Freitagabend in der Babyklappe ab. Die Mutter 
meldete sich am Sonntagabend. Im weiteren Verlauf wurden die Polizei und 
das Jugendamt informiert.  

Unter den in eine Babyklappe abgelegten Kindern befanden sich in eini-
gen Fällen Geschwisterkinder – dies ergaben die Interviews mit den Mitar-
beiter/innen der Jugendämter. Über die genaue Fallzahl ist an dieser Stelle 
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nichts bekannt, allerdings schilderten Mitarbeiter/innen aus vier Jugend-
amtsbezirken, dass sie diese Erfahrung gemacht hatten. In einem Fall hin-
terließ die Person, die das Kind in die Babyklappe legte, einen Brief.  

 
„Das hat eine Klinikmitarbeiterin, die gesagt hat, die Schrift kommt mir so bekannt vor 
und hat im Archiv recherchiert, hat das andere rausgesucht und hat gesagt , das kann, 
und da hat die Vormündin, das ist eine andere Kollegin von uns, hat dann ein DNA-
Gutachten machen lassen in der Stadt, und da hat man eben festgestellt, dass es zumin-
dest die gleiche Mutter ist.“ (J2, 61) 
 
In einem anderen Fall wurde ebenfalls zufällig entdeckt, dass es sich bei 
zwei in einer Babyklappe abgelegten Kindern um Geschwisterkinder han-
delte. Im Rahmen regelmäßiger Treffen von Adoptivfamilien, die von die-
sem Jugendamt betreut wurden, wurde eine Ähnlichkeit zwischen zwei Ge-
schwistern entdeckt. 

 
„Wüsste ich jetzt nicht. Was wir hatten ist ein bisschen was anderes. Wie gesagt, da wir 
sehr viele Kinder haben und diese Treffen immer haben, beim Treffen vor drei, vier Jah-
ren etwa war es gewesen, da haben wir ein Kind in diese Familie vermittelt und ein Jahr 
später oder eineinhalb Jahre später ein Kind in eine andere Familie. Jetzt haben wir 
diese beiden Kinder gesehen, die ja vollkommen woanders leben, das eine lebt bei Stadt 1, 
das andere in der Stadt. Jetzt haben wir geguckt, Mensch, die sehen sich aber ähnlich 
und die Eltern haben Tests gemacht und es sind Geschwister.“ (J12, 92 -96) 

 
Ähnliche Erfahrungen wurden noch von zwei weiteren Jugendamtsmitar-
beiter/innen geschildert. In allen Fällen wurde mittels DNA-Test überprüft, 
ob es sich um leibliche Geschwister handelt. In anderen Fällen, so schildert 
eine Mitarbeiterin eines Babyklappenträgers, nutzte eine Mutter die Baby-
klappe aus Überforderung. 

 
„Und einmal hatten wir den exotischen Fall, dass ein Kind, das war ein halbjähriges 
Kind, das bei uns abgegeben wurde. Da hat sich die Mutter auch sofort gemeldet und hat 
gesagt, also sie war einfach in einer absoluten Verzweiflungssituation, am Rande ihrer 
Kräfte, mit Partner, mit Eltern, Umfeld usw. drei Tage nicht geschlafen und es war eine 
Kurzschlussreaktion. Wobei ich auch sage, das ist völlig okay. Also, auch das ist eine 
Art sich Hilfe zu suchen, zu sagen, also die hat gesagt, ich hätte nicht gewusst, was ich 
meinem Kind sonst angetan hätte, wenn es noch weiter gebrüllt hätte und ich hatte keine 
Kraft mehr. Und die hat natürlich das Kind auch zu sich wieder zurückgenommen.“ 
(A9, 61) 
 
Ähnliches berichtet eine Mitarbeiterin eines Jugendamtes. 

 
„Aber es gab auch einmal ein Elternpaar, ein junges, die haben da ein Kind rein, das 
war schon ein größeres Kind, das hat kaum in die Klappe gepasst und dann sind sie am 
nächsten Tag gekommen. […] Das war so ein Schreikind, die waren völlig überfordert 
und haben nachts das Kind einfach abgegeben.“ (J14, 355-357) 
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5.3.7 Hinterlassenschaften für die Kinder 

Die Mitarbeiterinnen der Träger wurden befragt, in wie vielen Fällen etwas 
von der abgebenden Person für das Kind hinterlassen wurde. Die Zahl der 
Träger, die diese Frage beantwortet haben, wird angegeben. Wie mit diesen 
Hinterlassenschaften umgegangen wird, wurde im qualitativen Teil der Stu-
die untersucht.  
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Für den Großteil der Kinder (Anzahl der Kinder: 131), die in eine Baby-
klappe gelegt worden waren, wurde nach Aussage der Träger127 nichts hin-
terlassen. In 36 Fällen128 wurde eine Nachricht oder ein Brief hinterlassen 
und in weiteren vier Fällen129 wurde ein Schmuckstück in die Babyklappe 
gelegt. In 29 weiteren Fällen130 wurden andere Dinge hinterlegt wie De-
cken, Stofftiere oder Schnuller, aber auch neue Kleidungsstücke für das 
Kind. Ein Träger gab an, dass für zwei Kinder jeweils ein Zettel mit einem 
Namen und der Geburtszeit, in jeweils einem Fall die Geburtszeit bzw. der 
Name angegeben wurde. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Während für die Mehrheit der Kinder, die in eine Babyklappe gelegt wur-
den, nichts hinterlegt wurde, war dies bei den Kindern, die anonym geboren 
wurden, in 63 Fällen131 der Fall. Für 93 Kinder132 wurde ein Brief oder eine 
Nachricht hinterlassen. In 17 Fällen133 hinterlegte die Mutter ein Schmuck-
stück für das Kind. Neun weitere Träger vermerkten, dass 21 Mütter etwas 
anderes hinterließen, dazu gehörten: Bilder der Mutter, Ultraschallaufnah-
men, Kuscheltiere oder Spielzeug sowie (selbstgestrickte) Kleidung oder 
einen Namenswunsch für das Kind. 

 
In den Interviews mit Mitarbeiter/innen der Jugendämter und Träger wurde 
genauer nachgefragt welche Dinge hinterlegt und wo diese verwahrt wur-
den. Eine Vielzahl der Mitarbeiterinnen der Träger, die die Frauen zur Ge-
burt oder bereits vorher begleitet hatten, ermutigten diese etwas für ihr 
Kind zu hinterlassen. In der Regel ist war dies eine Nachricht oder ein Brief 
für das Kind. Einige Träger boten durch einen vorgedruckten Brief, der 
entweder in der Babyklappe oder auf der Homepage zu finden war, der 
Mutter die Möglichkeit eine Nachricht für ihr Kind zu hinterlassen. 

Eine Mitarbeiterin eines Trägers schilderte einen Fall, in dem die Mutter 
über mehrere Jahre Briefe geschrieben hatte. Sie äußerte ihre Bedenken wie 
damit umzugehen sei, da das Kind durch eine Vergewaltigung gezeugt wur-

 
 

127 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 32 Trägern. 

128 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 18 Trägern. 

129 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von vier Trägern. 

130 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 26 Trägern. 

131 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 17 Trägern. 

132 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 22 Trägern. 

133 Diese Angaben beziehen sich auf die Aussagen von 10 Trägern. 
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de, und sie befürchtete, dass die Mutter über diese Umstände in den Briefen 
berichtete. 

 
„Und sie hat auch Briefe geschrieben für das Kind. Diese Briefe sind beim Jugendamt 
hinterlegt. Ob die dann dem Kind ausgehändigt werden irgendwann mal, wir wissen auch 
nicht, was in den Briefen steht, also das muss dann halt sicherlich auch noch geguckt 
werden, ob ein Kind das überhaupt verarbeiten kann oder ein Jugendlicher, ein junger 
Mensch, das muss dann noch geklärt werden.“ (A17, 44) 

 
Andere Mitarbeiter/innen der Jugendämter und Träger gaben an, dass alles 
für das Kind dokumentiert wurde. 
 
„Und wir erfahren dort auch genau die Gewohnheiten schon von dem Säugling, dass wir 
das erstens gut mit übergeben können dann in die Pflege, in die Bereitschaftspflege, oder 
wie nennt sich das jetzt, Kurzpflege, Kurzpflegestelle bzw. auch – wir notieren das auch 
anhand von einem Tagebuch, dass wir das dem Kind dann als Brief mit aushändigen 
können. Wie er auch getrunken hat und wie sein Verhalten war und wer vielleicht die 
Lieblingshebamme war oder so, dass man einfach so ein Stückchen schon mal mitgeben 
kann. Und wie gesagt Fotos, Tagebücher.“ (J2, 124) 

 
„Auf jeden Fall haben wir alles, was wir an Informationen bekommen und haben, oder 
wie gesagt, sei es was das Kind anhatte oder wie wir es aufgefunden haben, das dokumen-
tieren wir, wie gesagt, wir machen ein Tagesprotokoll, damit das Kind eben möglichst viel 
über seine erste Situation weiß. Und das kriegen dann nachher, das geben wir dann, 
zum einen behalten wir eine Ausfertigung hier, eine geben wir in einem verschlossenen 
Umschlag für das Kind mit, eine geben wir in einem offenen Umschlag den Adoptiveltern 
mit und eine Ausfertigung geben wir an das Jugendamt, dass es im Grunde genommen 
viermal vorhanden ist, dass die Chance also, dass das Kind das auch bekommen kann, 
also ziemlich groß ist, selbst wenn irgendwo mal irgendwas verloren geht, ist es da.“ 
(A20, 98) 

 
Diese Briefe und andere Dinge, die die Mutter für das Kind hinterließ, wer-
den für das Kind aufbewahrt. Es zeigte sich, dass damit unterschiedlich 
umgegangen wird. In einigen Fällen werden die Sachen dem Jugendamt 
oder der Adoptionsvermittlungsstelle gegeben, in anderen Fällen verwahrt 
sie der Träger. Zudem gab es Träger und Jugendämter, die entschieden, 
dass die Sachen direkt zur Adoptivpflegefamilie kommen, die diese aufbe-
wahrt. 

 
5.3.8 Netzwerke für Adoptivfamilien  

Einige Jugendämter oder Adoptionsvermittlungsstellen bieten im Zuge ih-
rer regulären Elternarbeit spezielle Angebote für Familien an, die ein Kind 
aus einem Angebot zur anonymen Kindesabgabe adoptiert haben. Zum 
einen kann damit nach Aussage der Mitarbeiter/innen den Kindern das 
Gefühl gegeben werden, dass sie nicht alleine mit ihrer Situation sind. Zum 
anderen bietet es den Adoptiveltern Hilfestellung und die Möglichkeit zum 
Austausch. 
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„Also auf dem Jugendamt gibt es einen ganz aktiven Vormund. Und zwar haben die im 
Jugendamt eine Frau, die immer Vormund unserer Kinder wird, damit das in einer Hand 
ist. Und die versucht die Eltern auch miteinander in Kontakt zu bringen. Wir haben das bis 
jetzt noch nicht gemacht, wir haben es aber angedacht, dass wir sowas anbieten. […] Aber 
wir wissen über diesen Vormund, dass es da Elternpaare gibt, die sich so zusammen-
gefunden haben und im Austausch sind und dass es aber auch welche gibt, die das gar nicht 
wollen. Also die da Stillschweigen drüber wollen oder da anders mit umgehen.“ (A10, 250) 

 
„Das mache ich regelmäßig, weil ich mir einfach denke, wenn es hier Erfahrungsaustausch 
gibt und es ist auch gut, wenn Kinder untereinander sehen, es gibt auch noch andere in der 
Situation. Übrigens, was wir machen, wir vermitteln in solchen Fällen meistens zwei Kinder 
in diese Familien, also nicht nur eines, sondern zwei, weil wir auch genau aus dem Grund, 
weil wir sagen, damit die Kinder einfach das Gefühl haben, da gibt es noch andere. „Es ist 
zwar was Besonderes, aber ich bin nicht alleine mit dieser Problematik. Also diese Familien 
haben in der Regel zwei Kinder aus Babyklappe oder anonymer Geburt.“ (J12, 50) 

 
Manche Mitarbeiter/innen der Jugendämter planten ein solches Angebot nicht, 
andere wiesen daraufhin, dass es schwierig sein könnte Eltern zu motivieren, 
da Adoptiveltern aus ihrer Sicht eines besonderen Schutzes bedürften. 
 
„Es gibt einige Eltern, die im Kontakt sind, schon alleine durch unsere Seminargruppen. Da 
kennen sich ganz viele Leute und wir vermitteln dann auch oder übermitteln dann auch, 
immer wenn die das wünschen. Immer wenn die das wünschen, wenn die das wollen, wir 
möchten Kontakt haben, dann fragen wir jeden, der eben dann gern mit tun würde oder nicht. 
Es gibt auch Leute, die wollen das einfach auch gar nicht. Das muss man akzeptieren. Man 
kann nicht einerseits sagen, ich schütze sie und anonymisiere sie als Adoptivfamilie und auf 
der anderen Seite zwinge ich die, dass sie irgendwo mitarbeiten oder überrolle die. Also da 
muss man sehr sehr sensibel, sehr langsam, sehr vorsichtig vorgehen, weil es ja wirklich, wenn 
die das einmal machen, auch eine Entscheidung für Jahre dann meist ist. Also das muss man 
dann mit denen sehr in Ruhe und intensiv bearbeiten und das machen wir auch.“ (J13, 248) 

 
„Das kann ich mir nicht vorstellen, weil man will ja nicht so spezielle Gruppen machen, also 
dass man sagt, aha, da treffen sich jetzt die mit den anonymen Kindern. Weil die Probleme, 
die so im Alltag da sind, die haben die mit den anonymen und die mit den, wo es ein Eltern-
teil gibt oder wo es noch zwei gibt, wo die Elternteile verschwunden sind oder wo sie da sind. 
Ich glaube, das liegt ja auch ein Austausch unterschiedlichster Art. Das kann ich mir über-
haupt nicht vorstellen, dass man das, also da gibt es auch kein spezielles Angebot.“ (J3, 
151)  
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5.3.9 Zwischenfazit 

Bei den gemeldeten Fallzahlen der Träger und der Jugendämter wurde deut-
lich, dass in Einzelfällen sehr große Differenzen zwischen den Angaben der 
Träger und der zuständigen Jugendämter bestanden. Zur Klärung dieser 
Differenzen kommen verschiedene Ansätze in Frage. Zum einen gibt es 
Träger, die zwischen der Zahl tatsächlicher anonymer Geburten und der 
Anzahl der Beratungsfälle, die zur anonymen Geburt durchgeführt wurden, 
nicht differenzierten. Dies bedeutet, dass diese Träger eine deutlich höhere 
Zahl anonymer Geburten in der Befragung angaben als tatsächlich stattfan-
den. Zum anderen lassen sich die Unterschiede damit erklären, dass die 
Träger eine anonyme Geburt/Übergabe bzw. ein Kind, das in die Baby-
klappe gelegt wurde, erfassen, dieses Kind aber nicht in der Statistik des 
Jugendamtes erscheint, da es vom Träger nicht an das gebietskörperschaft-
lich zuständige Jugendamt gemeldet wurde.134 Daneben zeigte sich bei eini-
gen Trägern eine unzureichende Dokumentation, die sowohl die Fallzahlen 
als auch die weiteren Verläufe betrifft. Wiederholt wurde die Heterogenität 
des Feldes deutlich, in dem sich die Verfahrensabläufe und die Fallzahlen 
der einzelnen Angebote unterschiedlich darstellen. So gibt es Träger, die im 
Vergleich zu anderen Trägern deutlich mehr anonyme Geburten betreuen 
bzw. deutlich mehr Kinder in ihren Babyklappen auffinden. Insbesondere 
die Fälle der unzureichenden oder nicht erfolgenden Dokumentation von 
Fällen verdeutlichen den großen Entwicklungsbedarf in diesem Feld. Durch 
die mangelnde Möglichkeit der Nachverfolgung von abgegebenen oder 
anonym geborenen Kindern entsteht für Träger, für die betroffenen Kinder 
aber auch für die Jugendämter eine mangelnde Rechtssicherheit.  

Kuhn untersuchte ebenfalls die Inanspruchnahme der Babyklappe bzw. 
der anonymen Geburt. Demnach gab fast die Hälfte der Betreiber (45 %) 
an, dass ihre Babyklappe bis zum Erhebungszeitpunkt (März 2004) noch 
nicht genutzt worden war. 15 % der befragten Babyklappenbetreiber ver-
weigerten die Auskunft. In die übrigen Babyklappen wurden 52 Kinder ge-
legt (vgl. Kuhn 2005, S. 307). Bis zum Erhebungszeitpunkt verzeichneten 
die befragten Kliniken insgesamt 181 anonyme Geburten. 14 % der Klini-
ken beantworteten diese Frage bewusst nicht, in weiteren 32 % der Kran-
kenhäuser hatte bis dato noch keine anonyme Entbindung stattgefunden 
(vgl. ebd., S. 340). Die Befunde der DJI-Studie bestätigen dieses Ergebnis. 
27,7 % der Träger anonymer Geburt verzeichneten bis Mai 2010 keine ano-
nyme Entbindung und 19,3 % der Babyklappen waren bis dato nicht ge-
nutzt worden. 

Wie die vorliegende Erhebung des DJI zeigte, werden Babyklappen nicht 
ausschließlich für die Abgabe von Neugeborenen genutzt. Vereinzelt wur-
den sie als Möglichkeit der kurzfristigen „Inobhutnahme“ genutzt. Nach 

 
 

134  Die Träger konnten sowohl die Gesamtzahl der Inanspruchnahme von Angeboten zur ano-

nymen Kindesabgabe als auch die Zahl der Kinder, die dauerhaft anonym geblieben sind, 

melden. Die Jugendämter hingegen konnten nur die Kinder melden, die ohne Kenntnis der 

eigenen Herkunft in ein Adoptionsverfahren vermittelt wurden. 
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Angaben von Mitarbeiter/innen der Träger und Jugendämter wurden Kin-
der in die Babyklappe auch von überforderten Mutter/Vätern abgelegt. So 
wurden z. B. „Schreikinder“ oder behinderte Kinder in die Babyklappe ge-
legt. Hierbei handelte es sich um akute, subjektiv als Notlage empfundene 
Situationen. Im Zusammenhang mit den Befunden von Kuhn kann ange-
nommen werden, dass die Nutzung von Babyklappen zum einen nach An-
gebot differiert, was womöglich mit der Öffentlichkeitsarbeit zusammen-
hängt, aber auch, dass die die Art der Nutzung des Angebots nach subjekti-
ver Notlage differiert. Hier wären auch anderen Hilfsangebote, wie z.  B. 
eine Schreiambulanz, gefragt, ihre Öffentlichkeitsarbeit und ihre Erreich-
barkeit zu optimieren.  

Der Befund, dass bei einigen Babyklappen der Zeitraum bis zur ersten 
medizinischen Untersuchung des Kindes sehr lange dauerte, da die Baby-
klappe abgeschieden lag oder nicht direkt an einem Krankenhaus ange-
schlossen war, zeigt ebenfalls Handlungsbedarf an. Nicht alle Kinder kamen 
in einem gesundheitlich guten Zustand in der Babyklappe an, zudem ist 
davon auszugehen, dass ihnen in der Regel die Vorsorgeuntersuchungen 
fehlten. Im Rahmen dieser vorgeburtlichen Untersuchungen hätten der al l-
gemeine gesundheitliche Zustand sowie mögliche Behinderungen festge-
stellt werden können. Angesichts der vielfachen Verdrängung oder Ver-
heimlichung der Schwangerschaft durch die Mütter liegt nahe, dass diese 
Untersuchungen nicht in Anspruch genommen wurden.  

Auch bezüglich der Meldung des Kindes durch die Träger an die beteilig-
ten Behörden zeigt sich ein heterogenes Bild. So melden die Träger die 
Kinder zu unterschiedlichen Zeitpunkten an das Jugendamt. Während viele 
Jugendämter unmittelbar bzw. innerhalb der ersten Woche nach der Ge-
burt/dem Auffinden des Kindes in der Babyklappe informiert wurden, gab 
es Träger, die das Kind erst nach acht Wochen meldeten. Die Träger, die 
das Kind erst verzögert meldeten, argumentierten unter anderem unter Be-
zugnahme auf § 44 SGB VIII (Erlaubnis zur Vollzeitpflege)135, dass der 
Mutter Zeit gegeben werden sollte, sich für oder gegen das Kind zu ent-
scheiden. Eine zeitnahe Meldung muss nach Aussagen der Mitarbei-
ter/innen der Jugendämter vor dem Hintergrund stattfinden, dass jedes 
Kind direkt einen Vormund benötige und eine Meldung aus diesem Grund 
in jedem Fall sofort stattzufinden habe.  

Nach der Geburt bzw. dem Auffinden des Kindes in der Babyklappe 
wurde es entweder in eine Bereitschaftspflegefamilie oder direkt in eine 
Adoptivpflegefamilie gegeben. Bei den Bereitschaftspflegefamilien handelte 
es sich nicht immer um Familien, die vom Jugendamt ausgewählt wurden. 
In einigen Fällen wurden sie vom Träger ausgesucht, zwischen diesen Fami-
lien und den Trägern bestand eine enge Zusammenarbeit. Es lag jedoch 
kein offizielles Pflegeverhältnis zugrunde, so dass in der Regel keine finan-

 
 

135
  

§ 44 SGB VIII (Erlaubnis zur Vollzeitpflege): (1) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen über 

Tag und Nacht in seinem Haushalt aufnehmen will (Pflegeperson), bedarf der Erlaubnis. E i-

ner Erlaubnis bedarf nicht, wer ein Kind oder einen Jugendlichen […] bis zur Dauer von acht 

Wochen, über Tag und Nacht aufnimmt. 
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zielle Unterstützung vom Jugendamt geleistet wurde. In einigen Fällen er-
hielten diese ehrenamtlichen „Bereitschaftspflegefamilien“ finanzielle Un-
terstützung vom Träger. Hier zeigt sich, dass im Kontext der anonymen 
Kindesabgabe entgegen rechtlicher Regelung auch Familien ohne Pflegeer-
laubnis und ohne fachliche Begleitung Kinder aufnehmen. Dies bedeutet, 
dass es hier, abgesehen von dem Vertrauensverhältnis zwischen Träger und 
Pflegefamilie keine weitere Absicherung gibt. Sowohl für die Kinder, die 
Träger als auch für die Pflegefamilien stellt dies ein unkalkulierbares Risiko 
dar. 

Die Träger begründeten ihr Vorgehen mit den unterschiedlichen Erfah-
rungen, sie bzw. die Jugendämter bzgl. der Rückmeldung der Mutter/Väter 
gemacht haben. Hierbei spiegelt sich in der Argumentation die unterschied-
lichen (fachlichen) Perspektiven wider, die im Fokus der Arbeit stehen. Die-
jenigen, die die Kinder unmittelbar nach der Geburt/dem Auffinden in 
einer Adoptivpflegefamilie unterbringen, haben die Erfahrung gemacht, 
dass sich nur wenige Frauen zurückmelden bzw. die Anonymität aufgeben. 
Es soll also ein Bindungsabbruch für das Kind vermieden werden. Diejeni-
gen Träger, die das Kind erst in einer Bereitschaftspflege unterbringen, ver-
zeichnen vergleichsweise viele Fälle, in denen sich die Frauen zurückmelden 
und das Kind zu sich nehmen. Dieser Befund zeigte sich bereits in der Stu-
die von Kuhn. Demnach (vgl. Kuhn 2005, S. 313, 349) wurde das Kind ca. 
in zwei Drittel der Fälle in einer Pflegefamilie, in etwa jeweils einem Drittel 
direkt bei der Adoptivfamilie untergebracht. 

Die Träger unterscheiden sich nach den Befunden des DJI auch danach, 
ob und welches Informationsmaterial sie für die Mutter/den Vater in die 
Babyklappe legen und auch welche Informationen sie bei der Rücknahme 
des Kindes verlangen. Die Angaben über die Rücknahmezeiträume variie-
ren von Träger zu Träger und schwankten zwischen sechs Wochen und 
einem Jahr. Umgekehrt bedeutet dies, dass auch eine Mutter, die ggf. ihr 
Kind wieder zurücknehmen möchte oder in einer Situation der Überforde-
rung die Babyklappe als vorübergehende Inobhutnahme interpretiert, je 
nach Träger unterschiedliche Fristen hat und zudem mitunter nur unzurei-
chend informiert wird.  

Im Vergleich zur anonymen Geburt wurden bei Babyklappen prozentual 
gesehen deutlich mehr Kinder zur Adoption freigegeben, ohne dass die 
Identität der Mutter/des Vaters bekannt war. Dies waren bei den Kindern, 
die in eine Babyklappe gelegt wurden, 69,4 % und bei den Kindern, die 
anonym geboren wurden, 28,9 %. Dieser Befund deutet darauf hin, dass ein 
persönlicher Kontakt bei der Geburt vermutlich eher dazu motiviert, die 
Anonymität aufzugeben.  

Entschloss sich die Mutter/der Vater dazu, das Kind zurückzunehmen, 
waren nach den Befunden der vorliegenden Studie der weitere Verlauf und 
die Betreuung durch Jugendamt und Träger wiederum unterschiedlich. Dies 
betraf zum einen das Vorgehen der Überprüfung, ob es sich um die leibl i-
che Mutter/den leiblichen Vater handelt. Nicht in allen Fällen erfolgte ein 
DNA-Abgleich – ein Befund, der das Ergebnis der Studie von Kuhn (ebd., 
S. 311) bestätigt. Bei einigen Trägern reichte es aus, wenn die Mutter die 
Ablage des Kindes in die Babyklappe beschrieb oder den Erkennungsge-
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genstand aus der Babyklappe vorzeigte. Zum anderen variierte das Angebot 
an Unterstützungsmöglichkeiten für die zurücknehmende Mutter/Vater 
stark. So gab es einige Träger, die intensiv und umfassende Hilfe leisteten, 
andere, die nur einzelne Unterstützungsmaßnahmen anboten und eine Min-
derheit, die kein Angebot bereit hielten, sondern an kooperierende Einrich-
tungen weitervermittelte.  

Zudem gibt es wenig Erfahrungsaustausch zwischen den Jugendämtern – 
dort noch eher als zwischen den Trägern –, so dass jedes Angebot der ano-
nymen Kindesabgabe unterschiedliche Entwicklungsverläufe nahm und 
somit die individuellen Vorgehensweisen begründet. 

Die Heterogenität lässt sich unter anderem damit erklären, dass es keine 
gezielte/spezifische gesetzliche Grundlage für die anonyme Kindesabgabe 
gibt. Die vorhandenen gesetzlichen Grundlagen werden von Trägern und 
Jugendämtern unterschiedlich ausgelegt und genutzt. 
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5.4 Bedeutung juristischer Aspekte 

5.4.1 Bewertung juristischer Aspekte 

Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Im Folgenden werden rechtliche Grundlagen und ihre Bewertung aus Sicht 
der Träger der Babyklappen dargestellt. Die Träger sollten ausgewählte ju-
ristische Aspekte aus praktischer Sicht bewerten. Für den Großteil der be-
fragten Träger schienen die meisten angesprochenen Punkte keine Proble-
me in der täglichen Praxis zu bedeuten. Der Aspekt der Verletzung des 
Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung wurde von 14 Trägern der 
Babyklappen als sehr problematisch, von weiteren 19 als ziemlich proble-
matisch beurteilt. 19 Träger bewerteten diesen Punkt als etwas problema-
tisch, weitere vier als gar nicht problematisch. Die unklare Rechtslage hin-
sichtlich der Zulässigkeit des Angebotes wurde von acht Trägern als sehr 
problematisch und von weiteren 17 als ziemlich problematisch beschrieben. 
19 Träger gaben an, dass dies etwas problematisch war, und zwölf Einrich-
tungen bewerteten diesen Punkt als gar nicht problematisch. Die miss-
bräuchliche Nutzung der Babyklappe wurde von sieben Trägern als sehr 
problematisch und von elf Trägern als ziemlich problematisch bewertet. 
Aber auch hier bewerteten 22 Träger dies als etwas problematisch und wei-
tere 14 als gar nicht problematisch. Bei allen anderen Aspekten – Verlet-
zung der Unterhaltspflichten, Verletzung der Meldepflicht, Verletzung der 
Erziehungs- und Fürsorgepflichten der Eltern sowie der fehlenden Einwil-
ligung des Vaters – gaben in der Regel etwa zwei Drittel aller befragten 
Träger an, dass dies gar nicht bzw. etwas problematisch sei (vgl. Abb. 54). 

Abbildung 54: Befragung der Träger der Babyklappen: Wie beurteilen Sie 
aus praktischer Sicht die folgenden Aspekte hinsichtlich 
des Angebotes der Babyklappe? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
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In zwei Fällen wurden die Mitarbeiter/innen, die im Projekt der Babyklappe 
tätig sind, juristisch belangt. In einem Fall ging es um zivilrechtliche, in dem 
anderem, nicht näher erläuterten Fall um strafrechtliche Ermittlungen. In 
einem Fall fanden die Ermittlungen in der Anfangszeit des Projektes der 
Babyklappe statt, dabei wurde die Herausgabe von Kleidungsstücken gefor-
dert, die das in eine Babyklappe gelegte Kind trug. Beide Verfahren wurden 
eingestellt. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Bei der Bewertung mit dem Umgang juristischer Aspekte in der Praxis 
durch die Träger anonymer Geburt zeigte sich, dass diese ähnlich wie die 
die Träger der Babyklappen zumeist keine Schwierigkeiten damit hatten. 
Lediglich der Aspekt der Verletzung des Rechts auf Kenntnis der eigenen 
Abstammung wurde von je 21 Trägern als sehr problematisch bzw. etwas 
problematisch gesehen. Diesen Punkt bewerteten 18 Träger als etwas prob-
lematisch und weitere vier als gar nicht problematisch. Auch die unklare 
Rechtslage bezüglich der Zulässigkeit des Angebotes wurde von der Mehr-
heit der Träger als gar nicht problematisch (n = 9) bzw. als etwas problema-
tisch (n = 26) bewertet. 15 Träger gaben an, dass sie dies als ziemlich prob-
lematisch betrachteten bzw. 14 Träger bewerteten dies als sehr problema-
tisch. Alle anderen Aspekte wurden von der Mehrheit der Träger als gar 
nicht bzw. etwas problematisch betrachtet (vgl. Abb. 55). 
 

Abbildung 55: Befragung der Träger anonymer Geburt: Wie beurteilen Sie 
aus praktischer Sicht die folgenden Aspekte hinsichtlich 
des Angebotes der anonymen Geburt? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
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Zwei Träger gaben an, dass sie in der Vergangenheit bereits strafrechtlich 
belangt wurden. Beide Verfahren wurden eingestellt. In einem Fall erstattete 
das Jugendamt Anzeige, in dem anderen Fall das zuständige Vormund-
schaftsgericht. 

Im Rahmen der anonymen Kindesabgabe waren insbesondere die Mitar-
beiter/innen der Jugendämter und der Adoptionsvermittlungsstellen mit 
einer Reihe von juristischen Aspekten beschäftigt, die das 
Personenstandsgesetz, die Ausstellung der Geburtsurkunde sowie die Na-
mensgebung eines anonym geborenen Kindes betrafen. In den qualitativen 
Interviews zeigte sich, dass bezüglich dieser Aspekte unterschiedliche Vor-
gehens- und Sichtweisen im Feld bestanden. Die drei genannten Aspekte 
waren eng miteinander verknüpft, da z. B. ohne einen Namen keine Ge-
burtsurkunde ausgestellt wurde. Die grundsätzliche Frage wie Kinder, die in 
eine Babyklappe gelegt wurden, zu behandeln sind, ist nach Aussage dieses 
Trägers nicht geklärt. Einige Träger und Jugendämter gaben an, dass für 
Kinder, die in eine Babyklappe gelegt wurde, § 24 PStG galt.136 Allerdings 
bestand darüber Unklarheit, ob diese Kinder als Findelkinder zu behandeln 
waren. 

 
„Was sind das denn für Kinder die abgegeben werden- personenstandsrechtlich, sind es Fin-
delkinder? Oder sind es Personen mit ungewissem Personenstand? Und man ist dann hier in 
der Stadt zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich nicht um Findelkinder handelt, weil die 
Kinder nicht gefunden werden - also in der Tat der Personenstand erst mal nicht geklärt ist. 
Es kann ja sein dass die Mutter sich meldet in den Wochen die man ihnen einräumt oder 
nicht, insofern man das zu Kindern mit ungewissen Personenstand gemacht hat.“ (A6, 82) 

 
Ein anderes Jugendamt hatte bezüglich des Personenstandes eine Lösung 
mit dem Landesverwaltungsamt erarbeitet. 
 
„Wir schlagen dem Landesverwaltungsamt einen Vornamen und einen Nachnamen vor, weil 
wir auch Vormund sind und das Recht dann dazu auch haben. Und das Landesverwal-
tungsamt erlässt einen entsprechenden Bescheid, wo der Personenstand des Kindes festgestellt 
wird mit Name, Vorname und Geburtsdatum und weist das Standesamt an, eine Geburts-
urkunde auszustellen, auf diesen Namen, Vornamen und Geburtsdatum und Eltern unbe-
kannt.“ (J12, 24) 

 
In einem anderen Fall schilderte die Mitarbeiterin der Adoptionsvermittlungs-
stelle die Probleme, die es bei der Namensgebung und der Ausstellung der 

 
 

136 § 24 PStG: Findelkind. (1) Wer ein neugeborenes Kind findet, muss dies spätestens am fol-

genden Tag der Gemeindebehörde anzeigen. Diese stellt die erforderlichen Ermittlungen an 

und benachrichtigt von dem Ergebnis alsbald die zuständige Verwaltungsbehörde.  (2) Die zu-

ständige Verwaltungsbehörde setzt nach Anhörung des Gesundheitsamts den vermutlichen 

Ort und Tag der Geburt fest und bestimmt die Vornamen und den Familiennamen des Kindes. 

Auf ihre schriftliche Anordnung wird die Geburt in dem Geburtenregister des für den festge-

setzten Geburtsort zuständigen Standesamts beurkundet. Liegt der Geburtsort im Ausland, 

so ist das Standesamt, in dessen Bezirk das Kind aufgefunden worden ist, für die Beurkun-

dung zuständig. 
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Geburtsurkunde gab. Da für das Kind keine Geburtsurkunde vorlag, ergaben 
sich darüber hinaus Schwierigkeiten bei der Anmeldung des Kindes bei der 
Krankenkasse. 
 
„Ja, das ist ein großes Problem bei uns, weil unser Standesamt sich hartnäckig weigert diese 
Namensgebung überhaupt vorzunehmen und eine reguläre Geburtsurkunde auszustellen. 
Das Kind bleibt ohne Namen, bis es adoptiert ist. Wir haben nur eine Geburtsanzeige vom 
Klinikum und meine Bescheinigungen, dass die Eltern tatsächlich dieses Kind…, ja, ja.“ 
(J9, 111) 

 
Im Folgenden schildern einige Mitarbeiter/innen der Träger und Jugendämter 
das Vorgehen bei der Namensgebung. In einigen Fällen wurde versucht die 
Mutter in die Namensgebung einzubeziehen. 

 

„Also am Anfang hießen alle Babyklappenkinder mit Nachnamen, der von dem Träger 
abgeleitet ist. Bis dann der zentrale juristische Dienst gesagt hat, da könnte man ja nachvoll-
ziehen, das spricht sich ja rum, und dann kann man nachvollziehen aufgrund des Geburts-
namens, dass das Kind in der Babyklappe war. Und man kann sie auch nicht mehr richtig 
auseinanderhalten. Die hatten zwar immer unterschiedliche Vornamen, aber das wurde dann 
verändert. Und jetzt ist es so, dass – die ist ja ein alter Verein und es gab da verschiedene, 
jetzt legen Sie mich nicht fest, ich glaube es waren sowas wie Geschäftsführer oder sowas, also 
so eine Liste von Personen, die im Laufe der Jahre da mal was zu sagen hatten, der obere 
Teil der Liste, die sind auch schon lange tot, und die stehen quasi mit ihrem Nachnamen 
Pate für den Nachnamen der jeweiligen Kind.“ (J7, 35) 

 
„Und die hatten dann irgendwann die Idee, sie können doch gleich den Nachnamen der 
Adoptiveltern nehmen. Und dann haben wir denen aber stark von abgeraten und haben 
gesagt, auf gar keinen Fall. Erstens weiß man ja nicht, ob die Adoption dann – weiß man 
nicht. Und zum anderen, dass es für das Kind auch eine Zäsur ist, dass klar ist, es gab 
irgendwann den Punkt der Adoption. Und der denkt sich dann ganz kreativ irgendwelche 
Namen aus von dem Kind und so wird dann auch die Geburt beurkundet.“ (J11, 218) 

 
5.4.2 Staatsangehörigkeit 

Ein Aspekt, der ausschließlich im Rahmen der qualitativen Interviews ange-
sprochen wurde, betraf die Staatsangehörigkeit anonym geborener bzw. in 
einer Babyklappe gelegter Kinder. In einem Jugendamtsbezirk erhielten 
Kinder, die in einer Babyklappe gelegt wurden, automatisch die deutsche 
Staatsangehörigkeit. Anonym geborene Kinder blieben bis zur abgeschlos-
senen Adoption staatenlos. 

 
„Nein, die (Anmerkung der Verfasserin: das Standesamt) unterscheiden bei „Baby-
klappen“-Kindern und anonym geborenen Kindern. Die sagen „Babyklappen“ -Kinder 
haben automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit, da weiß man ja nichts.  […] Die 
(Anmerkung der Verfasserin: anonym geborenen Kinder) sind dann staatenlos. Die 
haben dann den Status „staatenlos“.“ (J11, 194, 207) 

 
Für den Fall, dass das Kind eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit 
erhalten hätte, würde in diesem Jugendamt folgendes Vorgehen gelten:  
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B1: „Nein, aber dann hat das Kind die doppelte Staatsangehörigkeit.“  
B2: „Und dann müsste die Ausländerbehörde auch das entsprechende Land informieren 
und die Botschaft usw. Und da haben wir dann in solchen Fällen die Absprache und 
dann immer Überleitung, das wird dann halt vergessen weiter zu geben – Huch, Ent-
schuldigung.“ (J11, 213-214) 

 
Es schien sich bei diesen Aussagen nicht um einen Einzelfall zu handelt, da 
dies im Rahmen eines Expertinnenworkshops mit Jugendamtsmitarbei-
terinnen thematisiert und diese Praxis bestätigt wurde. 

 
„Da (Anmerkung der Verfasserin: Landesjugendamt) habe ich mich erkundigt und der 
hat gesagt Nein, die müssen gemeldet werden, die gelten als staatenlos, weil man ja nicht 
sicher sagen kann, ob es deutsche Kinder sind. Und das hat eine gewisse Logik.“ (J15, 
228) 
 
Ob dieses Vorgehen abhängig von der Kommune bzw. dem Landesjugend-
amt ist, blieb offen. Die Heterogenität des Feldes aufgrund fehlender Vor-
gaben bzw. unterschiedlicher Auslegungen zeigte sich abermals an dieser 
Stelle. 

 
5.4.3 Vormundschaften 

Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Die Jugendämter, in deren Bezirk eine Babyklappe besteht, wurden gefragt, 
wen das Gericht als Vormund für das Kind bestellte. 63 Jugendämter gaben 
an, dass nur ein Amtsvormund vom Gericht bestellt wurde, in zwei Fällen 
wurde angegeben, dass es grundsätzlich möglich sei, dass ein Vertreter des 
Trägers der anonymen Kindesabgabe bzw. eine andere Privatperson nach 
Prüfung als Vormund bestellt würde. In einem Fall gab es die Möglichkeit, 
dass ein Rechtsanwalt als neutrale Person die Vormundschaft übernahm. In 
zwei Jugendamtsbezirken wurde bisher immer der Träger mit der Vor-
mundschaft für das Kind betraut.137 

 
Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
56 der befragten 66 Jugendämter gaben an, dass für ein anonym geborenes 
Kind ein Amtsvormund bestellt wurde, der in einem Fall zusammen mit 
einem Mitarbeiter/innen des Trägers die Vormundschaft übernahm. In fünf 
Jugendamtsbezirken wurden Privatpersonen zum Vormund bestellt, in vier 
Bezirken übernahm ein Vereinsvormund die Interessenvertretung des Kin-
des. Ein Gericht setzte in einem Jugendamtsbezirk einen unabhängigen 
Rechtsanwalt als Vormund ein.  

 
 
 
 

 
 

137 Drei von 68 Jugendämtern konnten keine Auskunft geben. Bei dieser Frage waren Mehrfach-

nennungen zugelassen. 
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Ergebnisse der JUGENDAMTSBEFRAGUNG zur anonymen Über-
gabe 
Diese Frage wurde von 14 Jugendämtern mit einem Angebot der anonymen 
Übergabe im Zuständigkeitsbereich beantwortet. In allen 14 Bezirken wur-
den ausschließlich Amtsvormünde eingesetzt. 
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Die Betreiber der Babyklappen wurden nach dem Zeitraum gefragt, in dem 
in der Regel ein Vormund für das Kind gestellt wurde. Es zeigte sich, dass 
insbesondere Krankenhäuser darüber nicht informiert waren, da sie direkt 
nach der Ablage des Kindes in die Babyklappe das Jugendamt informierten 
und deren Mitarbeiter/innen alle weiteren rechtlichen Schritte vornahmen. 
Für 61 Kinder, die in den Babyklappen von elf Betreibern lagen, wurde der 
Vormund innerhalb von 24 Stunden nach der Ablage des Kindes gestellt  
(vgl. Abb. 56).  
 

Abbildung 56: Befragung der Träger der Babyklappen: Zu welchem Zeit-
punkt wird ein Vormund bestellt? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Drei Träger gaben an, dass für zwölf Kinder der Vormund innerhalb von 
acht bis zu 28 Tagen nach der Ablage des Kindes über die Babyklappe ge-
stellt worden war. Ein Betreiber, in dessen Babyklappe bis dato noch kein 
Kind aufgefunden wurde, gab an, dass dieses Vorgehen gelten würde.  Fünf 
Träger gaben an, dass für 17 Kinder der Vormund in einem Zeitraum von 
29 Tagen bis zu acht Wochen nach der Ablage gestellt wurde (vgl. Abb. 56).  
In einigen, wenigen Fällen erhielten die Kinder erst nach acht Wochen ei-
nen Vormund. Diese Vorgehensweise meldeten drei Träger. Bei den Fällen, 
in denen der Vormund erst nach einiger Zeit, d. h. nach einer Woche oder 
später, gestellt wurde, erfolgt die Meldung des Kindes an das Jugendamt 
ebenfalls erst nach zu diesem Zeitpunkt. D. h. der Vormund wurde unmit-
telbar nach der Meldung an das Jugendamt gestellt, allerdings erfolgt diese 
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Meldung in einigen Fällen nicht direkt nach dem Auffinden des Kindes. Für 
160 der 278 in eine Babyklappe gelegten Kinder lagen Angaben darüber 
vor, wer die Vormundschaft übernahm. 27 Träger gaben an, dass für 116 
Kinder ein Amtsvormund bestellt wurde (vgl. Abb. 57).  

 

Abbildung 57: Befragung der Träger der Babyklappen: Welche Art von 
Vormund wird gewählt? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Sieben Träger sahen vor, dass ein Amtsvormund eingesetzt werden würde, 
sie konnten bisher noch über keine Ablage eines Kindes in eine Babyklappe 
berichten. Für weitere 17 Kinder wurde nach Aussagen von vier Betreibern 
einer Babyklappe ein Einzelvormund eingesetzt. Zwei Träger berichten, 
dass sowohl ein Amts- als auch ein Einzelvormund eingesetzt wurden, teil-
weise bestanden diese Vormundschaften parallel. Für 27 Kinder wurde ein 
Vereinsvormund eingesetzt, d. h. ein/eine MitarbeiterIn des Trägers der 
Babyklappe bzw. des zuständigen Trägers übernahm die Vormundschaft. 
Bei den meisten Kindern (Anzahl der Kinder: 188) war der Träger der Ba-
byklappe (n = 32) nicht bei der Auswahl des Vormundes beteiligt. Demge-
genüber stehen 30 Kinder, bei denen sechs Träger bei der Auswahl des 
Vormundes beteiligt waren. Für 90 der in eine Babyklappe gelegten Kinder 
lagen keine Angaben darüber vor, ob der Träger bei der Auswahl des Vor-
mundes beteiligt war. 
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Tabelle 26: Befragung der Träger der Babyklappen: Fallverteilung auf die 
Träger, die bei der Auswahl des Vormundes beteiligt waren  

… Träger war/waren beteiligt  bei  … Kind/Kindern 
2 1 
1 2 
1 3 
1 9 
1 14 

Gesamt:               6 30 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010 
 

Tabelle 27: Befragung der Träger der Babyklappen: Fallverteilung auf die 
Träger, die nicht bei der Auswahl des Vormundes beteiligt wa-
ren  

… Träger war/waren nicht beteiligt bei  … Kind/Kindern 
6 1 
4 2 

10 3 
2 4 
1 5 
2 6 
1 7 
1 10 
1 11 
1 14 
2 19 
1 39 

Gesamt:             32 188 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010 
 
In den Fällen der Kinder, die verzögert (nach einer Woche oder später) 
dem Jugendamt gemeldet wurden und erst dann eine Vormundschaft erhiel-
ten, waren die Träger nicht an der Auswahl des Vormundes beteiligt. In 
diesen Fällen bestanden in etwa der Hälfte der Fälle eine Amts- bzw. eine 
Einzelvormundschaft. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Für 172 Kinder liegen Angaben über den Zeitraum vor, innerhalb dem ein 
Vormund für das Kind gestellt wurde. Elf Träger hatten keine Kenntnis 
über die Vormundschaft der anonym geborenen Kinder. 95 Kinder erhiel-
ten nach Aussage von 18 Trägern innerhalb von 25 Stunden bis zu sieben 
Tagen nach der Geburt einen Vormund. Bei 43 Kindern wurde der Vor-
mund innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt gestellt. Sieben 
Kinder erhielten innerhalb von zwei bis vier Wochen einen Vormund und 
bei weiteren drei Kindern wurde dieser innerhalb von 29 Tagen bis zu acht 
Wochen nach der Geburt gestellt (vgl. Abb. 58). Ähnlich wie bei den Kin-
dern, die in eine Babyklappe gelegt wurden, wurden die Kinder, deren 
Vormund nach mehr als acht Wochen gestellt wurde, erst verzögert an das 
Jugendamt gemeldet. Der Vormund wurde aber unmittelbar nach der Mel-
dung eingesetzt. 
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Abbildung 58: Befragung der Träger der anonymen Geburt: Zu welchem 
Zeitpunkt wird eine Vormundschaft gestellt?  

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 
Zwei Träger, die bisher noch keine anonyme Geburt verzeichneten, gaben 
an, dass der Vormund innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt gestellt 
werden würde. Bei drei Trägern, die bisher noch keine anonyme Kindesab-
gabe verzeichneten, würde der Vormund innerhalb von 25 Stunden bis zu 
sieben Tagen nach der Geburt gestellt. 

Für 90 Kinder wurde nach Aussage von 23 Trägern ein Amtsvormund 
gestellt, weitere 22 Kinder erhielten einen Einzelvormund. Ein Träger gab 
an, dass für sieben Kinder ein Vereinsvormund gestellt wurde. Einige Trä-
ger gaben an welche Instanz den Vormund stellen würde. Sie berichteten 
über Absprachen bzw. das theoretische Vorgehen, da sie noch keine ano-
nyme Geburt verzeichneten. Bei sechs Trägern, die noch keine anonyme 
Geburt hatten, würde ein Amtsvormund bestellt. Je ein Träger gab an, dass 
ein Einzelvormund bzw. ein Vereinsvormund gestellt würde (vgl. Abb. 59). 
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Abbildung 59: Befragung der Anbieter der anonymen Geburt: Welche Art 
von Vormund wird gewählt? 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 

 
Drei Träger anonymer Geburt waren bei zehn Kindern in die Auswahl des 
Vormundes involviert. Bei 446 Kindern waren 24 Träger nicht bei der 
Auswahl des Vormundes eingebunden (vgl. Tab. 28 und Tab. 29). 

 

Tabelle 28: Befragung der Träger anonymer Geburt: Fallverteilung auf die 
Träger, die bei der Auswahl des Vormundes beteiligt waren 

… Träger war/waren beteiligt  bei  … Kind/Kindern 

1 1 
1 2 
1 7 

Gesamt:               3 10 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010 
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Tabelle 29: Befragung der Träger anonymer Geburt: Fallverteilung auf die 
Träger, die nicht bei der Auswahl des Vormundes beteiligt wa-
ren  

… Träger war/waren nicht beteiligt  bei  … Kind/Kindern 

3 1 
6 2 
5 3 
1 4 
3 5 
1 9 
1 10 
1 11 
1 13 
1 31 
1 323 

Gesamt:              24 446 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010 
 
18 Träger der anonymen Geburt gaben an nicht bei der Auswahl des Vor-
mundes beteiligt zu werden, hatten aber noch keinen konkreten Fall.  

Bezüglich der Vormundschaften stellte sich aus Sicht vieler Mitarbei-
ter/innen der Jugendämter das Problem von Interessenskonflikten. Zum 
einen bezog sich dies auf die Tatsache, dass Vetreter/innen des Trägers 
generell bzw. Träger, die gleichzeitig die Adoptionsvermittlung der Kinder 
vornahmen die Vormundschaften übernahmen. Zum anderen bezog es sich 
auf die Aufgaben die der Vormund wahrnehmen musste.  

Sofern ein Träger z.B. gleichzeitig die Adoptionsvermittlung übernahm, 
gaben Mitarbeiterinnen der Adoptionsvermittlungsstelle an, dass die Ver-
mittlung des Kindes und die Wahrnehmung der Vormundschaft voneinan-
der getrennt waren. 
 
„Nein, also das würden wir wirklich sehr ablehnen. Weil das ist, weil ich finde, das 
muss rechtlich ganz sauber laufen. Da ist ein Kind und ein Kind ohne Eltern braucht 
einen Vormund. Also irgendeiner muss im Interesse des Kindes handeln. Und da darf es 
auch keine Verquickung geben – wir würden auch eine Vormundschaft, also wir dürfen 
auch Vormundschaften führen, das wollten wir nicht führen, weil dieses Kind sollte ver-
treten werden von jemandem, der einfach, sage ich mal, sonst nicht noch eine andere Rolle 
spielt.“ (J14, 147) 
 
„Das macht dann nicht der Vormund in dem Fall, sondern es wird zusätzlich noch 
jemand eingebracht, damit der Vormund im Prinzip nicht in so eine ungünstige Position 
kommt, einerseits das Beste fürs Kind und andererseits die Eltern suchen.“ (A16, 99) 
Obgleich der Gesetzgeber Einzelvormundschaften präferiert, sind diese im 
Fall anonym geborener Kind nach Aussage einiger Jugendämter nicht die 
optimale Lösung.  

 
„Was an sich ja auch nicht verkehrt ist, weil das Gesetz die Einzel-Vormundschaft 
sozusagen als vorrangig ansieht und ich da auch gar nicht sagen möchte, dass das nicht 
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vielleicht für solche Fälle sogar angebracht wäre, wobei man darauf achten sollte, dass da 
keine Interessenskollision ist.“ (J1, 185) 

 

Interessenskonflikte könnten sich auch dann ergeben, wenn dem Vormund 
die Eltern bekannt wären: 

 

„Ja, wenn es darum ginge, dass ich einen Hinweis hätte, wie ich die Eltern finden kann, 
dann habe ich tatsächlich einen Interessenskonflikt, weil ich dann ja sage, ich bin als 
Vormund dem Kind verpflichtet und müsste sagen, das Kind hat ein Recht auf Kenntnis 
seiner Abstammung. Das ist, ja, ich sage jetzt mal, der Job für mich das zu klären. 
Und wenn ich jetzt einen Hinweis hätte, wo ich sage, ich kann die Mutti rausfinden, 
dann hätte ich einen klaren Interessenskonflikt. Bisher waren die Hinweise in der Regel 
gar nicht gegeben, nicht? Wie auch?“ (J3, 75)  

 
5.4.4 Einwilligung zur Adoption 

Einwilligung vs. Entbehrlichkeit 
Im Falle einer Adoptionsfreigabe ohne dass die Daten der Mutter bekannt 
waren, lag von den leiblichen Eltern bzw. der Mutter keine Einwilligung vor. 
Dies stellte die Praxis vor Herausforderungen. Prinzipiell bestanden zwei Mög-
lichkeiten damit umzugehen: Die Einwilligung wird ersetzt oder es wird deren 
Entbehrlichkeit festgestellt. Gleichwohl wurde kein einheitliches Vorgehen 
beobachtet. Die Jugendämter handelten unterschiedlich und es wurde darüber 
hinaus auch kein einheitliches Vorgehen innerhalb eines Jugendamtes festge-
stellt. Dies belegte erneut die Heterogenität des Feldes. 
 
„Also es gibt ja zwei gesetzliche Möglichkeiten, entweder eben die Ersetzung der Einwilli-
gung der leiblichen Eltern oder der Verzicht auf die Einwilligung. Also meine Erfahrung ist 
so, dass die Gerichte in der Regel auf die Einwilligung verzichten, weil sie nicht bekannt 
sind. Ersetzt wird zum Beispiel eher dann, wenn leibliche Eltern nach der Geburt ver-
schwinden, man sie eigentlich kennt, also ein paar Daten hat, aber sie nicht mehr aufzufin-
den sind.“ (J14, 127) 

 
„Die Einwilligung wird teilweise ersetzt, also das machen die Richter unterschiedlich. Also, 
die einen ersetzen, die anderen sagen, nein, es ist nicht auffindbar, also gibt es keine Einwilli-
gung.“ (A15, 273) 

 
„Es wird die Entbehrlichkeit festgestellt. Das macht das Gericht und sagt, Eltern sind nicht 
da. Einwilligung ist nicht möglich, so ungefähr jetzt. Ein bisschen besser juristisch ausge-
drückt.“ (J12, 28) 
 
5.4.5 Kritische Betrachtung und Unzulänglichkeiten der 

Angebote der anonymen Kindesabgabe 

Die Träger der Babyklappen sowie die Träger anonymer Übergabe wurden 
nach Unzulänglichkeiten gefragt, die sich aus ihrer Sicht im Rahmen ihrer 
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Angebote ergaben.138 
 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zu Babyklappen 
Aus Sicht der Betreiber von Babyklappen139 wurde vor allem die fehlende 
medizinische Vor- und Nachsorge für die Mutter als Unzulänglichkeit gese-
hen (47 Nennungen). 39 von 60 möglichen Nennungen erhielt der Aspekt 
der fehlenden Informationen bezüglich der Herkunft für das Kind. 32 Be-
treiber bewerteten die unsichere Rechtslage und weitere 31 Träger die man-
gelnden Beratungsmöglichkeiten als Unzulänglichkeit. Die missbräuchliche 
Abgabe wurde von 24 Babyklappenbetreibern als unzulänglicher Aspekt 
betrachtet (vgl. Abb. 60). 

 

Abbildung 60: Befragung der Träger der Babyklappen: Unzulänglichkeiten 
des Angebotes aus Sicht der Betreiber von Babyklappen 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

Zu den weiteren Aspekten, die aus Sicht der Träger der Babyklappen als 
Unzulänglichkeiten gesehen werden, zählen: 
 Keine flächendeckende Versorgung mit Babyklappen in Deutschland (2 

Nennungen) bzw. 
 Die Rechtswidrigkeit von Babyklappen. 

 
Ergebnisse der TRÄGERBEFRAGUNG zur anonymen Geburt 
Bezüglich der Unzulänglichkeiten des eigenen Angebotes machten nur sie-
ben der elf befragten Institutionen Angaben. Sechs betrachteten die fehlen-
den Informationen für das Kind hinsichtlich seiner Herkunft als Unzuläng-
lichkeit, weitere fünf Nennungen entfielen auf die unzulängliche medizini-
sche Vor- und Nachsorge der Mutter. Vier Nennungen bezogen sich auf 

 
 

138 Den Trägern der anonymen Geburt wurde diese Frage nicht gestellt, da angenommen wurde, 

dass während des Zeitraumes der Geburt ein persönlicher Kontakt mit den Frauen stattfand, 

in einem gewissen Maße Beratung möglich war und die medizinische Versorgung von Mutter 

und Kind gewährleistet war.  

139 Diese Frage richtete sich an alle Babyklappenträger – unabhängig davon, ob ihre Babyklappe 

schon einmal genutzt wurde. 
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den Aspekt der unsicheren Rechtslage und drei auf mangelnde Beratungs-
möglichkeiten der Mutter (vgl. Abb. 61). Zwei Träger, die alle vier genann-
ten Aspekte als Unzulänglichkeit des Angebotes der anonymen Übergabe 
bewerteten, nannten noch die folgenden Aspekte als weitere Unzulänglich-
keit: Zum einen die „Gefahr der „Entsorgung“ der Kinder“, zum anderen 
„die Gefahr für Leben und Gesundheit von Mutter und Kind“. Ein Träger 
merkte abschließend folgendes an: Die „anonyme Übergabe sollte durch 
anonyme Geburt, auf die die Frau Rechtsanspruch hat, abgelöst werden“. 
Ein anderer schrieb: „Die Angebote müssten offensiv bekannt gemacht 
werden. Wenn Frauen die Angebote nicht kennen, können sie sie auch 
nicht wahrnehmen. Es sollte keine gesetzliche Regelung geben. Ich kenne 
die bisherigen Entwürfe. Diese sind völlig weltfremd und werden sicher 
von keiner Frau beachtet werden können.“ 
 

Abbildung 61: Befragung der Träger anonymer Geburt: Unzulänglichkei-
ten des Angebotes aus Sicht der Träger anonymer Überga-
be 

Quelle: Eigene Erhebung, 2010. 
 

In den Interviews mit den Mitarbeiter/innen der Jugendämter und Träger 
wurden die verschiedenen Möglichkeiten der anonymen Kindesabgabe disku-
tiert. Dabei zeigte sich, dass die Angebote auch innerhalb der Träger nicht un-
umstritten waren und kritische Sichtweisen geäußert wurden. 

 
Ein Arzt äußerte Bedenken bezüglich der Ablage eines Kindes in der Baby-
klappe, da die Mutter alleine entbinden musste: 
 
„Jede Geburt hat ihre Risiken. Wenn die Geburten relativ schnell gehen, dann denke ich, ist 
relativ wenig Risiko dabei, aber wir haben immer das Risiko, dass das Kind unterversorgt 
ist, wenn wir keine CTG-Überwachung haben, so wie wir es hier im Kreissaal routinemäßig 
machen, weiß man halt auch nicht, wie die Versorgung des Kindes unter den Wehen war. 
Und wo ich ein bisschen ein Problem sehe ist vielleicht danach, dass die Kinder einfach auch 
unterkühlt hier ankommen können. Also das Risiko hat man auf jeden Fall. Und für die 
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Frau, klar hat man da auch Risiken, dass es verstärkt blutet, dass sie im schlimmsten Fall 
auch zu Hause verbluten könnte.“ (A11, 323) 

 
Trotz der Bedenken, die der folgende Arzt äußerte, hielt er die Babyklappe für 
eine „sinnvolle“ Lösung. 
 
„Die Babyklappe ist schlechter als die anonyme Geburt, weil sie die Sicherheit der Schwange-
ren und Gebärenden nicht gewährleistet und auf Laiengeburt setzt, zumindest partiell stimm-
te das ja auch, mit Schnürsenkeln zugebundene Nabelschnüre. Es ist also eine schlechte und 
eine Notfall-Lösung, aber ich halte sie weiterhin für sinnvoll.“ (A21, 106) 

 
Aus Sicht der Jugendämter werden die Babyklappen kritischer gesehen als die 
Möglichkeit der anonymen Geburt. Anders als bei den oben angeführten Zita-
ten steht hier das Kind im Mittelpunkt. Die folgende Aussage verdeutlichte 
dies exemplarisch. 

 
„Es gibt einen großen Unterschied zwischen Babyklappe und anonymer Geburt. Bei der 
Babyklappe bedeutet das ja, dort hat jemand ein Baby abgelegt, von dem wissen wir gar 
nichts. Der verschwindet irgendwo im Nichts und wir haben, ich sage mal, nur dieses Kind 
ohne alles Wissen, also dieses nur in Anführungsstrichen. Da weiß niemand was. Und ob 
wir je was erfahren zu dem Kind ist also wirklich mehr als fraglich. Bei einer anonymen 
Geburt ist es zumindest so, dass jemand im Vorfeld die Frau gesehen hat, dass jemand mit 
ihr sprechen konnte, und wenn es nur der Arzt ist. Oftmals ist es bei anonymen Geburten 
so, dass die sich schon im Vorfeld bei uns gemeldet haben und dass da auch schon Gespräche 
stattgefunden haben.“ (J13,103) 

 

5.4.6 Einschätzung vorhandener und Darstellung fehlender 
Angebote aus Sicht der Mitarbeiter/innen von Trägern und 
Jugendämtern 

Die Frage nach bestehenden oder fehlenden Hilfsangeboten für Frauen und 
Mütter wurde in den Interviews durch Mitarbeiter/innen von Jugendämtern 
und Trägern sehr kontrovers diskutiert. Ein Großteil der befragten Perso-
nen vertrat die Meinung, dass ein ausreichend breites Spektrum an staatl i-
chen Hilfs- und Unterstützungsangeboten vorhanden sei. Einige Interview-
partner/innen äußerten sich dahingehend, dass die anonymen Angebote als 
Ergänzung zu den bestehenden Maßnahmen erhalten bleiben müssten. Im 
Folgenden werden Meinungen der befragten Mitarbeiter/innen von Trägern 
und Jugendämtern dargestellt um die Bandbreite der Argumente und die 
Wünsche/Gedanken der Interviewpartner/innen bezüglich bestehender 
oder fehlender Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen detailliert aufzuzei-
gen.  
Ein Hauptaspekt, der sich im Rahmen der Interviews mit Mitarbeiter/innen 
und Jugendämtern herauskristallisierte war, dass die vorhandenen staatl i-
chen Angebote zu wenig bekannt seien und mehr ins Licht der Öffentlich-
keit gerückt werden müssten. 
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„Und diese Hilfsmöglichkeiten, die alle schon da sind eigentlich, wirklich bekannt 
macht. Das ist ja manchmal, durch einen Zufall entdeckt eine Frau irgendeine Bera-
tungsstelle, das ist alles viel zu willkürlich[…].“ (A15, 311) 
 
„Aber wir haben es auch schon erlebt, wenn wir sie dann auf die Schwange renberatung 
oder in die Adoptionsvermittlung begleitet haben, dass die gesagt haben, Mensch, warum 
hatte ich denn eigentlich die Ängste? Das gab es auch schon. Also ich denke, mehr Ö f-
fentlichkeitsarbeit wäre da bestimmt gut und würde vielleicht manche Frauen eher an die 
entsprechenden Stellen führen.“ (A10, 407) 
 
Ein weiterer Gesichtspunkt war eine Aufwertung von Adoption und damit 
einhergehend eine Verbesserung des Images der Jugendämter. 
 
„Aber ich glaube schon auch, es müsste viel mehr Information sein. Wir haben immer ja 
noch dieses negative Image als Jugendamt und wir haben auch immer das Image, sobald 
man hier reinkommt und sagt, ich bin ungewollt schwanger, geiern wir nach dem Kind, 
weil wir wollen ja unbedingt ein Kind. Weil es gibt ja so viele Menschen, die darauf 
warten, ein Kind zu adoptieren. Dieses Klischee gibt es ja nun auch noch. Dass wir hier 
ergebnisoffen beraten wollen usw., das wissen halt die wenigsten.“ (J11, 345) 
 
„Die Tatsache ist nach wie vor so, dass wir es besser finden würden, könnten die Kinder 
ganz offiziell in die Adoption gegeben werden, so wie wir das eben auch mit vielen, vielen 
anderen Müttern und auch Vätern betreiben. Oder dass sie die Chance bekommen, wir 
könnten euch Hilfe anbieten, das und das wäre möglich für euch. Auch noch ganz ano-
nym für uns. Ihr könntet euch an eine Schuldnerberatung wenden. Ihr könntet euch an 
den Allgemeinen Sozialen Dienst wenden, Ihr könntet euch an Vereine wenden, die eine 
Erstausstattung mit organisieren, die Unterstützung für Hebammen machen und alles. 
Also das gesamte breit gefächerte Feld, wo Mütter oder Väter oder auch beide hingehen 
könnten, um familienerhaltend zu sein, also das ist auch unser Grundansatz.“ (J13, 
101) 
 
Zudem müsste die gesellschaftliche Stigmatisierung von Frauen, die ihre 
Kinder zur Adoption freigeben, abgebaut werden. 
 
„Die Adoption, die Eltern, die ein Kind aufnehmen möchten, das wird ja immer sehr 
freudig und in der Regel auch begrüßt. Und die Frauen, die ein Kind zur Adoption 
geben möchten, die erfahren schon, dass das oftmals ein Spießrutenlaufen ist, wenn das 
die Umgebung erfährt und deswegen wird es auch oft nicht gesagt. Das macht man ein-
fach nicht, nicht? Das ist nicht das Bild einer Mutter, was unsere Gesellschaft hat, dass 
man das Kind dann weggibt, ja. Das ist auch von uns so ein Anliegen […] dass diese 
Frauen einfach eine andere Lobby bekommen, dass das auch anders gesehen wird. Dass 
das als verantwortlicher Schritt gesehen wird und nicht als so leichtfertiger Schritt, den 
diese Frauen gehen.“ (A16, 161) 
 
Des Weiteren müsste durch verstärkte Öffentlichkeitarbeit bekannt ge-
macht werden, dass eine Vielzahl von Beratungsstellen und Jugendämter 
bereits anonyme Beratungsangebot vorhalten. 
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„Also es gibt ja schon sehr viele. Und gerade eben diese Beratungsmöglichkeiten  vom 
Jugendamt, wenn man die mehr öffentlich machen würde und einfach darüber informieren 
würde, auch über anonyme Beratungsgespräche, das wäre sicher ein großer Fortschritt. 
Und so ein 24-Stunden-Mütter-Notruf.“ (A10, 422) 

 
Die 24-Stunden-Erreichbarkeit über eine Notrufnummer wurde zudem in 
beinahe allen Interviews als sehr wichtig hervorgehoben. 

 
„Gegen Hotlines spricht nie etwas, im Gegenteil. Das, finde ich, müsste das Herzstück 
sein, um wirklich niedrigschwellig Frauen auch zu erreichen.“ (A3, 83) 
 
Die verbesserte Vernetzung zwischen den Instanzen, die in die Betreuung 
und Beratung von betroffenen Frauen eingebunden sind sowie eine bessere 
Verfügbarkeit von materiellen und personellen Mitteln, waren Themen, die 
in im Rahmen der Interviews wiederholt hervorgehoben wurden.  

 
„Aber ich glaube, das wird schon immer besser, auch durch diese koordinierten Kinder-
schutzstellen, also in dieser Stadt läuft das ja auch schon seit einiger Zeit und den Frü-
hen Hilfen, wo so eine hohe Vernetzung. Also es gibt schon eine gute Vernetzung in 
dieser Stadt, aber das noch mehr angestrebt wird, so wie bei Kinderärzten, Frauenärz-
ten, Klinik. Und ich denke, je mehr da mit drauf schauen auch auf schwangere Mütter, 
egal welchen Alters und sensibel sind und die verweisen auf die Beratungsstellen, ich 
glaube umso mehr erreicht man auch. Aber das ist so ein Prozess auch.“ (J8, 333) 

 
„Also eigentlich sind ja Gesetzmäßigkeiten vorhanden, die gilt es eher einzuhalten. Ich 
wünsche mir, dass einfach mehr Mittel zur Verfügung stehen, dass man die Möglichkei-
ten, die man hat, besser anbieten kann. Dass Menschen, die in Not sind und eine 
schnelle Hilfe brauchen, nicht erst hundert Formulare ausfüllen müssen, sondern dass da 
einfach ein Budget da ist, dass man diesen Menschen schnell und unkompliziert vor allen 
Dingen helfen kann, dass im Nachhinein erst Anträge zu stellen oder dass die selbst 
dafür Hilfe bekommen, was für Anträge auszufüllen sind und was für Zeiträume da ins 
Land gehen. Das ist ja das, was die Menschen scheut, herzukommen und zu sagen, ich 
bin jetzt in Not. Ich bin überfordert. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Auszeit, um darü-
ber nachzudenken, ob ich das noch will, ob ich das noch schaffe. Und da müsste eine 
Möglichkeit geschaffen werden, also Geld und Kraft ist eigentlich zu inves tieren in die 
Sachen, die vorhanden sind. Dass die Menschen unkompliziert Hilfe als Hilfe erfahren. 
Und dass eben auch solche Gelder oder überhaupt Fachlichkeit investiert wird in den 
Bereich der Adoptionsvermittlung. […] So ein Netzwerk muss eigentlich her. Das muss 
alles miteinander sozusagen vernetzt werden, dass man innerhalb einer Stadt oder einer 
Kommune oder einem Landkreis solche Partner hat, wo man die Leute auch unkompl i-
ziert hinschicken kann.“ (J2, 282-288) 

 
Die Angebote zur anonymen Kindesabgabe wurden in einigen Interviews 
als ergänzende Angebote zu der bestehenden Angebotslandschaft hervor-
gehoben, die in gesellschaftlichen Zusammenhängen einen höheren Be-
kanntheitsgrad erreichen sollten. 
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„Wir sollten auch nicht vergessen, dass medizinische Einrichtungen eigentlich ideale 
Voraussetzungen für diese Frauen bilden. Dass die Ämter noch viel verstärkter mit 
medizinischen Einrichtungen zusammenarbeiten sollten. […] Wissen Sie ich sehe diese 
ganzen Einrichtungen, wie ein Netz, dass die Frauen auffangen soll. Und wenn ich jetzt 
noch so ein kleines Steinchen oder so einen kleinen Faden dazwischen setze - wie die 
Babyklappe und die anonymen Geburt - dann ist eine Stelle dort noch ein bisschen dich-
ter und vielleicht fällt dann wieder eine nicht durch. Und genauso sehen wir das. […] 
Jede Frau braucht ein anderes Angebot. Und je mehr Angebote wir machen desto besser 
ist es, denn normalerweise würde doch jede Frau gerne in ein Krankenhaus gehen und 
sich helfen lassen und nicht ihr Kind alleine auf die Welt bringen, in einem U-
Bahnschacht vielleicht oder im Keller am Dachboden. Oder bei McDonald’s am Klo, 
oder im Bauhaus - wie das alles schon gewesen ist. Sondern die möchte doch Hilfe haben. 
Aber weil sie es nicht kann, müssen wir anderen Möglichkeiten auch anbieten, nicht 
anstelle von oder weil die so schlecht sind. Das stimmt ja alles nicht. Und wenn , jeder 
weiß heute, wenn ich Not habe gehe ich ins nächste Krankenhaus, die helfen mir. Dann 
wäre das eine feine Sache - mehr will ich gar nicht.“ (A7, 173) 
 
„Irgendwie ist diese Babyklappe in vollkommenen falschen Vorstellungen. Da heißt es 
immer, Angebot und das wird abgelegt und damit ist fertig. Damit ist es gar nicht fertig, 
sondern im Grunde genommen ist ja das eigentlich Interessante an der Babyklappe das 
Angebot der Hilfe, das damit verbunden ist. Und insofern ist es auch vollkommen rich-
tig, darauf in erster Linie Beratung abzustellen. Denn ansonsten sind wir wirklich in 
dem Konzept, sollen sie das doch und dann wird es irgendwo… Dann bekommen sie 
irgendwelche Adoptiveltern und fertig ist das. Das ist ja nicht das, was eigentlich der 
Sinn dieser Babyklappe ist, jedenfalls nicht so wie wir es vertreten und wie man es ja 
eigentlich auch vertreten sollte. Eigentlich ist es ja wirklich zunächst mal das Hilfsange-
bot an die Mütter, was damit verbunden ist. Insofern ist diese Babyklappe meines Er-
achtens noch immer nicht genügend in der allgemeinen Bevölkerung angenommen, was 
das eigentlich bedeutet. Ja und darauf baut das eigentlich auf und wenn es halt nicht 
geht, dass die Mütter das ausnutzen und das Kind wieder zurücknehmen, dann muss 
man aber trotzdem das Beste dann daraus machen. Zu versuchen, es daraus zu ma-
chen.“ (A6, 24) 
 
Um zu verhindern, dass Mädchen und Frauen überhaupt in für sie belas-
tende und subjektiv als ausweglos empfundene Situationen geraten, wurde 
in mehreren Interviews eine verstärkte und ganzheitliche Aufklärung über 
Sexualität und Verhütung gefordert.  

 
„[…] Was ich wichtig, sehr wichtig finde, ist halt, dass ganz viel auch mit Jugendlichen 
gearbeitet wird, Schulklassenarbeit. Ich habe das ja auch in der Schwangerenberatung 
immer wieder, dass die jungen Mädchen kommen, ich bin trotz Pille schwanger geworden 
oder ja, ich habe irgendwie nicht verhütet. Dass man da doch einen Schwerpunkt drauf 
legt, auch in der Schule, Arbeit mit Schulen, dass da dann auch eben positiv vielleicht 
eine Veränderung, dass die Frauen ein bisschen besser mit sich umgehen, lernen, auch 
für sich ein bisschen besser sorgen und eben auch, wenn sie denn dann Geschlechtsverkehr 
haben, dann auch an Verhütung denken. Und dass dann auch die Männer da mit ein-
bezogen werden, dass Männer halt auch die Möglichkeit haben oder auch daran denken, 
dass sie verhüten müssen. […]“ (A17, 209) 
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In einer Reihe von Interviews wurde von Mitarbeiter/innen der Träger und 
Jugendämter eine wünschenswerte positive Veränderung der gesellschaftl i-
chen Sicht auf Frauen, Familie und Kinder thematisiert. Durch eine wohl-
wollendere Einstellung gegenüber diesen Zielgruppen würden Situationen 
verhindert, in denen sich speziell Frauen gezwungen sahen, ein Unterstüt-
zungsangebot, unabhängig aus welchem Bereich, in Anspruch nehmen zu 
müssen.  

 
„Prävention. Also das ist die Information, die Prävention wäre ja, wie können wir unser 
Verhalten ändern in unserer Gesellschaft, das ist was Gesellschaftliches auch, mögli-
cherweise, dass eine Frau gar nicht so weit kommen muss, dass sie sich neun Monate mit 
so einem Gedanken in der Verdrängung plagen muss. Und da braucht es mehr wie nur 
uns. Da braucht es, das die Gesellschaft einen guten Blick auf die Kinder wirft, dass es 
eine wirklich angesehene Aufgabe ist, Familienarbeit zu tun, das ist es nicht. Da sehe 
ich auch eine andere Entwicklung, die mir gar nicht gefällt, die auch politisch nicht so 
vorgegeben wird, mir gefällt das gerade gar nicht, was da läuft. Da braucht es einfach 
auch wieder mehr Wertebewusstsein, was ist uns was wert. Es ist halt so, die Frauen, da 
spreche ich jetzt nicht vom Projekt sondern von der anderen Arbeit die wir tun, die sind 
ja nicht grundsätzlich einem Kind gegenüber negativ eingestellt. Gar nicht. Die haben 
eigentlich grundsätzlich eine gute Haltung, aber sie haben das Gefühl, sie schaffen das 
unter diesen Bedingungen nicht. Und da braucht es mehr.“ (A19, 173) 

 
„Da freut sich ja keiner drüber, dass jemand schwanger ist. Die sehen nur, ich habe als 
Arbeitgeber da ein Problem, die steht mir nicht mehr frei zur Verfügung, die Frau. Ich 
muss da Rücksicht nehmen. Und das geht nicht. Und das gefällt nicht. Ja, Deutschland 
soll sich doch nicht beklagen, dass sie wenig Kinder haben, wenn ich so mit den Frauen 
umgehe. Anstatt mich zu freuen über jedes Kind, das geboren wird und über jede Fami-
lie, die den Mut hat, sich um ein Kind zu kümmern, weil ich meine Kinder machen 
schon Arbeit, es ist ja nicht so, dass Kinder nebenher laufen.“ (A20, 295) 
 
Verschiedene Interviewpartner/innen lehnten die Angebote zur anonymen 
Kindesabgabe rigoros ab. 
 
„Wenn man den Schraubenzieher ansetzt und man schraubt die Körbe ab und man 
investiert das Geld, was man jetzt investieren müsste, um das zu legalisieren - weil da 
reden wir ja schon ein paar Monate oder Jahre wieder drumrum, da beschäftigen sich 
viele gut bezahlte Leute damit - wenn man das Geld nutzen würde, die Dinger abzu-
schrauben und in die tatsächliche Hilfe vor Ort, in unser Gesundheitswesen, Sozialwesen 
stecken, da würde unter dem Strich vielleicht mehr rauskommen.“ (J12, 291)  
 
Wiederholt wurde über die Niedrigschwelligkeit von Angeboten und dem 
Zugeständnis von Anonymität als Einstieg in einen Beratungsprozess ge-
sprochen. 
 
„Ich bin nach den Jahren der Erfahrung zu der Überzeugung gekommen, wir brauchen 
wirklich einen anonymen Zugang. Die Möglichkeit, dass Frauen sich möglichst 
niedrigschwellig melden können und die Erfahrung, landauf, landab in den Stellen ist 
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auch wirklich so, wenn man die Frau hat in einem Beratungsprozess, dann öffnen sie 
sich relativ schnell und spätestens nach der Geburt gibt dann ein Großteil der Frauen 
auch ihre Anonymität auf. Und es werden dann Lösungen gefunden, und nicht wenige 
Kinder werden dann wirklich von der Mutter oder den Eltern großgezogen.“ (A3, 137) 
 
„Also, wenn man will, dass keine Kinder mehr in Mülltonnen gefunden werden oder in 
Gefrierschränken, dann müsste das (Anmerkung der Verfasserin: Angebot der anony-
men Geburt) tatsächlich viel, viel bekannter sein. Ob man das dann jemals irgendwie gut 
erreicht, ich weiß es nicht. Der Gedanke hinter dem Angebot ist ja ein niederschwelliges 
Angebot zu machen, um überhaupt ins Gespräch zu kommen mit der Frau. Also, die 
Zusicherung der Anonymität soll ja die Hemmschwelle herabsetzen, damit die Frau 
sagt, ja, das kostet mich nur das Gespräch. Ich muss mich da auf gar nichts einlassen 
und die haben keine Chance in mein Leben zu gucken. Ich kontrolliere das Geschehen. 
Und wenn es gelingt über diese Schiene mit der Frau ins Gespräch zu kommen und das 
tut es auch immer wieder, dann habe ich natürlich gewonnen, dann kann ich meine 
Hilfsmöglichkeiten anbieten und dann kann diese Frau vielleicht ihr Kind behalten oder 
es wird eine reguläre Adoption daraus. Das ist ja, finde ich, der Gedanke dahinter, 
nicht möglichst viele Kinder für Kinderlose da zu kriegen. Das kann ja nicht Sinn und 
Zweck sein, sondern eben, ja, ein Angebot, was auch die Frauen annehmen können, die 
große Angst vor Behörden haben oder die so in Panik sind, dass sie gar keinen klaren 
Gedanken fassen können und sich selber nicht helfen können. Aber meine Erfahrung 
ist, dass die, die sich jetzt bislang bei uns gemeldet haben, das waren recht clevere Frau-
en.“ (J9, 253)  
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5.4.7 Zwischenfazit 

Die Träger und Jugendämter unterscheiden sich deutlich hinsichtlich ihrer 
Bewertung juristischer Aspekte. Die Verletzung der Unterhaltspflicht durch 
die leiblichen Eltern oder die unklare Rechtslage hinsichtlich der Zulässig-
keit der Angebote wurden aus Sicht der Träger als wenig problematisch 
eingeschätzt. Demgegenüber beurteilten die Mitarbeiter/innen der Jugend-
ämter diese Fragen eher kritisch. Sie machten auch auf die Gefahr der miss-
bräuchlichen Nutzung der Angebote aufmerksam, z. B. dass Frauen von 
dritten Personen gezwungen wurden, anonym zu entbinden oder ihr Kind 
in eine Babyklappe zu legen bzw. dass das Kind durch dritte Personen in 
die Babyklappe gelegt wurde. Mitarbeiter/innen der Jugendämter sind in 
ihrem (Verwaltungs-)Handeln an die geltenden rechtlichen Grundlagen ge-
bunden, so dass sie die Berücksichtigung und Einhaltung rechtlicher Aspek-
te in ihr professionelles Selbstverständnis integrieren (müssen). Qua Funk-
tion sind sie dazu angehalten, die Nicht-Einhaltung rechtlicher Anforderun-
gen als problematisch zu bewerten, zumal sie dabei in eine persönliche 
Konfliktsituation geraten.  

Sie problematisierten außerdem Aspekte der Namensgebung, der Staats-
angehörigkeit und der Vormundschaft. In der Praxis lösten die Mitarbei-
ter/innen die auftretenden Probleme unterschiedlich, z. B. indem bei der 
Freigabe zur Adoption die Einwilligung zur Adoption ersetzt bzw. deren 
Entbehrlichkeit festgestellt wurde. Dennoch merkten die Mitarbeiter/innen 
der Jugendämter an, dass sie unsicher seien, was geschehen würde, wenn die 
leibliche Mutter sich meldet und ob dies nicht den gesamten Adoptionspro-
zess in Frage stellt. Hier zeigt sich die konstruktiv-lösungsorientierte Hal-
tung der Mitarbeiter/innen von Jugendämtern und Trägern bei gleichzeiti-
gem Agieren in rechtlichen Grauzonen.  

Übernimmt der Träger selbst die Vormundschaft für das Kind, sahen die 
Jugendämter deutliche Probleme. Ein Konflikt könnte sich in Fällen erge-
ben, in denen dem Träger Personendaten der Eltern bekannt sind und er 
gleichzeitig als Vormund die Interessen des Kindes vertritt. In diesen Situa-
tionen müsste entschieden werden, welche Interessen stärker wiegen. Somit 
ergibt sich ein Widerspruch zu den Aufgaben eines Vormundes, der die 
Interessen des Kindes wahrzunehmen hat. 

Diese Interessenskonflikte wurden auch sichtbar, wenn es um die Adop-
tionsvermittlung des Kindes ging. Zwar besteht die Empfehlung der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter, dass der Träger eines An-
gebotes der anonymen Kindesabgabe nicht gleichzeitig die Vermittlung 
übernehmen solle. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine verbindliche 
Regelung. Die Bereitstellung eines Angebotes der anonymen Kindesabgabe 
und die anschließende Vermittlung des Kindes durch einen Träger deuten 
auf die Problematik von Interessenkonflikten hin.  

Der Zeitraum, in dem ein Vormund für das Kind gestellt wurde, variierte 
stark und hing mit der Meldung des Kindes beim zuständigen Jugendamt 
zusammen. Wurde die Meldung des Kindes nicht unmittelbar nach der Ab-
lage oder der Geburt vorgenommen, verzögerte sich auch die Bestellung 
des Vormundes. Die Jugendamtsmitarbeiter/innen wiesen darauf hin, dass 



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

232 

ungeklärt ist, was im Falle von Erkrankungen oder notwendigen medizini-
schen Behandlungen des Kindes ohne einen zuständigen Vormund ge-
schieht. 
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5.5 Aspekte von Good Practice 

Im Laufe des Projektes konnten auf mehreren Ebenen Hinweise auf gute 
Praxis identifiziert werden, die verschiedene Aspekte der anonymen Kin-
desabgabe berühren. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchten die betref-
fenden Institutionen und Behörden eine bestmögliche Lösung für die An-
gebote der anonymen Kindesabgabe vor Ort zu finden. Bei der folgenden 
Darstellung handelt es sich um ausgewählte Aspekte, die im Zuge der empi-
rischen Erhebung besonders aufgefallen sind. 

 
Dokumentation der Daten 
Ein Landesjugendamt sammelt alle Daten über die in diesem Bereich er-
folgten anonymen Kindesabgaben. Sobald ein Kind anonym geboren oder 
übergeben bzw. in eine Babyklappe gelegt wird, tritt ein festgelegtes Proze-
dere in Gang. Die genauen Verfahrensabläufe, d.h. der Zeitraum der In-
formation des Jugendamtes sowie die Aufgaben des Vormundes sind exakt 
festgelegt. Die jeweils zuständigen Jugendämter dokumentieren den Fall 
und geben relevante Daten an das Landesjugendamt weiter. 
In zwei weiteren Bundesländern gibt es ebenfalls Regelungen für den Ver-
fahrensablauf der anonymen Geburt. Diese definieren zudem die Aufgaben 
der einzelnen involvierten Behörden. 

 
Herstellung einer vertraulichen Adoptionsfreigabe im Rahmen einer 
vertraulichen Geburt 
Im Rahmen eines Angebots haben sich bisher alle Frauen, die vertraulich 
entbunden haben, direkt bei dem zuständigen Jugendamt gemeldet. Die 
verantwortlichen Mitarbeiterinnen des Jugendamtes fungieren über die ge-
samte Zeit als direkte Ansprechpartnerinnen für die Frauen und regeln – im 
Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten, z.B. die Unterbringung der Frau vor 
der Geburt, den Kontakt mit der Krankenkasse, dem Standesamt und der 
Klinik. In diesem Kontext zeigte sich, dass eine zentrale Schwierigkeit eine 
vertrauliche Lösung anzubieten, im (gesetzlichen) Datenfluss zwischen den 
verschiedenen Behörden und Institutionen liegt. Die Mitarbeiterinnen ha-
ben keine Möglichkeit auf diesen Datenfluss Einfluss zu nehmen, sobald er 
einmal in Gang gekommen ist. Dies bedeutet nach Einschätzung der Bera-
terinnen, dass eine Inkognito-Adoption aufgrund der EDV-Vernetzung 
nicht möglich ist. Denn zu den Stellen, die über eine Geburt informiert 
werden, gehören u.a. das Einwohnermeldeamt, die Rentenversicherung, die 
Krankenkasse.  

In dem vorliegenden Good-practice-Beispiel wird die Frau in der Klinik 
aufgenommen und gibt dort einmalig ihren Namen in einem Formular an. 
Mit diesem Brief geht eine Mitarbeiterin des Krankenhauses, die neben dem 
behandelnden Arzt als einzige eingeweiht ist, zu der zuständigen Kranken-
kasse, um zu überprüfen, ob die Mutter dort tatsächlich versichert ist. Ein 
einziger Mitarbeiter der Krankenkasse nimmt diese Überprüfung vor und 
die Krankenkasse übernimmt dann die Kosten der Entbindung, ohne an 
eine andere Stelle darüber Meldung zu machen. Der Vorgang wird mit einer 
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gesonderten Nummer versehen und in einem gesonderten Schrank ver-
wahrt. Dieser Briefwechsel wird nicht im Computer erfasst, sondern mit der 
Schreibmaschine geschrieben, um sicherzugehen, dass die Daten keiner 
anderen Stelle zugänglich sind. 

Im konkreten Fall ging man dazu über die Daten der Geburten, die ver-
traulich behandelt werden, nicht mehr computergestützt zu bearbeiten, 
sondern ausschließlich als schriftliche Akte zu bearbeiten. Im EDV-System 
werden nur die notwendigen Daten zum Kind erfasst, aber keine Informa-
tionen mehr über die abgebende Mutter.  

Die versiegelte Akte würde nur im Falle, dass das Kind nach der Mutter 
sucht, geöffnet. Die Lebensumstände der Mutter müssten vorher aber da-
hingehend geprüft werden, ob eine Kontaktaufnahme überhaupt möglich 
und von Seiten der Mutter gewünscht ist und die Kontaktaufnahme ihre 
aktuelle Lebenssituation nicht negativ beeinflusst. 
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6 Nutzerinnen eines Angebotes zur anonymen 
Kindesabgabe: Ergebnisse der qualitativen 
Befragung 

Im folgenden empirischen Ergebnissteil werden die Informationen, welche 
durch sechs Interviews mit Frauen, die das Angebot der anonymen Geburt, 
der anonymen Übergabe oder eine Babyklappe genutzt haben, gewonnen 
werden konnten, differenziert dargestellt.140 Bei der Art der Darstellung 
handelt es sich um eine deskriptive, themenbezogene Inhaltsanalyse der 
Interviewpassagen der Frauen. Die Aussagen werden nicht interpretiert. Die 
Ergebnisse werden aus zwei Gründen gesondert dargestellt und nicht in die 
Befunde des ersten Moduls integriert. Zum einen war das Design der Studie 
auf zwei Module ausgelegt, wobei die Interviews mit Frauen, die ein Ange-
bot der anonymen Kindesabgabe genutzt haben, als Zusatzmodul angelegt 
waren. Zum anderen ist es durch diese Art der Darstellung möglich, die 
Lebenssituationen und Motive der Frauen sowie die Fallverläufe im Kon-
text darzustellen.  

Die Interviewpartnerinnen141 kamen aus dem ganzen Bundesgebiet und 
wurden von zwei Trägern sowie einem Jugendamt vermittelt. In einem Fall 
nahm die Interviewpartnerin, nach dem sie durch die betreuende Person 
angefragt wurde, persönlich Kontakt zu den Mitarbeiterinnen des Projektes 
auf. Das Gespräch mit ihr fand in der Jugendhilfeeinrichtung, in der sie 
zum Zeitpunkt des Interviews untergebracht war, statt. In den anderen fünf 
Fällen erhielten die Beraterinnen Informationen über die Studie, die sie den 
Frauen im Zuge der Interviewanfrage zukommen ließen. Diese fünf Inter-
views wurden in den Räumen der jeweiligen Beratungsstellen geführt. Bei 
vier Interviews war eine dritte Personen anwesend, die sich jedoch nicht in 
den Gesprächsablauf einbringen durfte und neutral zu verhalten hatte. 
Nach der Transkription der Interviews wurden diese mit Hilfe des compu-
tergestützten qualitativen Daten- und Textanalyseprogramms MAXQDA 
ausgewertet. Das Codesystem142 wurde im Rahmen mehrerer Workshops 
mit Mitarbeiterinnen des DJI entwickelt und wiederholt überarbeitet, um 
auf diese Art und Weise Intersubjektivität bei der Analyse zu gewährleisten. 

Von den sechs Interviewpartnerinnen entbanden vier Frauen ihre Kinder 
ohne Unterstützung zu Hause. Im Anschluss daran brachten drei Frauen 
die Neugeborenen zu einer Babyklappe, die vierte nutzte die Möglichkeit 
der anonymen Übergabe. Die zwei verbleibenden Interviewteilnehmerinnen 
hatten sich für eine anonyme Geburt entschieden. In einem der Fälle der 
anonymen Geburt hatte die Mutter zu keinem Zeitpunkt den Wunsch, ihr 
Kind anonym abzugeben. Vielmehr wollte sie die Geburt vor ihrem sozia-

 
 

140 Die Interviews mit den Frauen wurden mit einem F gekennzeichnet. Die sechs Interviews 

wurden durchnummeriert. Im Anschluss an jedes Zitat findet sich eine Zeilenangabe, so dass 

die Quelle immer belegt ist. 

141 Eine kurze Übersicht über biografische Daten der Interviewteilnehmerinnen ermöglicht die 

Tabelle 30 im Anhang. 

142 Der MAXQDA-Codebaum finden sich im Anhang. 



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

236 

len Umfeld geheim halten und sich zusammen mit dem Kind eine neue 
Existenz aufbauen.143 Fünf der sechs Kinder sind zu ihren leiblichen Müt-
tern/Eltern zurückgekehrt, ein Kind wurde von der Mutter zur Adoption 
freigegeben und lebt in einer Adoptivfamilie. Keine der sechs Frauen ist 
anonym geblieben. In fünf Fällen gaben die Frauen die Anonymität auf, im 
sechsten Fall wurden die Personendaten durch einen Zufall bekannt. Die 
Tatsache, dass ausschließlich Interviews mit Frauen geführt wurden, die 
letztendlich die Anonymität aufgegeben haben, ist im Hinblick auf die Be-
wertung und Einordnung der Forschungsergebnisse kritisch zu sehen. Über 
die Motive von Frauen, die endgültig anonym geblieben sind, können auf-
grund der zwangsläufigen Selektivität keine Aussagen getroffen werden. 
Neben diesem Punkt ist auch die freiwillige Teilnahme der Frauen ein As-
pekt der Selektivität. 
 

6.1 Schwangerschaft und Motive zur Nutzung 
eines Angebotes 

6.1.1 Feststellung der Schwangerschaft 

Im Rahmen der Interviews wurden die sechs Teilnehmerinnen befragt, ob 
und wenn ja zu welchem Zeitpunkt sie ihre Schwangerschaft, die später zur 
Nutzung eines Angebotes der anonymen Kindesabgabe geführt hatte, erst-
mals realisiert oder wahrgenommen hatten. 

 
Bei einer Interviewpartnerin war dies vor der für sie überraschenden Ge-
burt nach eigenen Aussagen überhaupt nicht der Fall. Zwei Frauen be-
schrieben, dass sie sehr früh, im ersten Trimenon, „also ziemlich am Anfang“ 
(F 6, 26), „zweiten Monat circa“ (F5, 45) den Verdacht hatten, schwanger zu 
sein. Eine dieser beiden Frauen hatte selbstständig einen Schwangerschafts-
test vorgenommen, die zweite Teilnehmerin traf keine Aussage darüber, wie 
die Schwangerschaft festgestellt wurde. 

Drei Interviewteilnehmerinnen erfuhren im sechsten bis siebten Monat 
von der Tatsache, dass sie ein Kind erwarteten. Die Schwangerschaftsdiag-
nose erfolgte in einem Fall durch einen selbst durchgeführten Schwanger-
schaftstest, in zwei Fällen durch eine Gynäkologin/einen Gynäkologen.  

 
„Das müsste schon so sechster Monat gewesen sein […] ich hatte dann ein Gespräch mit 
meiner damaligen besten Freundin und die meinte zu mir, du, ich hab meine Tage nicht. 
Und ich, du, ich auch nicht. Und sie wünschte sich schon seit Jahren Kinder und dann 
hat sie gesagt, vielleicht sollte ich mal einen Test machen. Und ich, du, ich mache aus 
Scherz einen mit. So ungefähr. Ja, und ihrer war negativ und meiner war dann positiv.“ 
(F4, 57-59) 

 
„[…] ich habe das spät erfahren von meinem Frauenarzt […].“ (F3, 30)  

 
 

143 In diesem Fall handelt es sich nicht um eine „klassische“ Nutzung der anonymen Geburt, da 
von der Mutter zu keinem Zeitpunkt die Zurücklassung des Kindes ohne Angaben ihrer Per-

sonendaten beabsichtigt war.  
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„Dann sagte sie (Anmerkung der Verfasserin: die Gynäkologin) mir, ich bin schwan-
ger. Ich habe das nicht geglaubt, überhaupt nicht. Da war ich erst mal voll fertig und 
dann zeigte sie mir den Ultraschall und sagte mir dann auch noch, Sie sind mindestens, 
von der Größe des Kindes her, zwischen dem sechsten und siebten Monat.“ (F1, 39) 

 
6.1.2 Verhütung 

Zwei der befragten Frauen gaben an, dass sie mit der Pille verhütet hatten. 
Eine dritte hatte im Zeitraum der Empfängnis die hormonellen Mittel zur 
Empfängnisverhütung gewechselt und zur Erhöhung der Sicherheit zusätz-
lich eine Zeitlang Kondome verwendet.  

 
„Und ich hatte dann irgendwann mal eine Pillenpackung bei meinem Freund144 und 
einmal eine bei mir und ich musste dann immer am Ende des Monats hoffen, dass das 
gepasst hat. Und dann hatte ich überhaupt keine Lust mehr. Und dann hat mir eine 
Freundin gesagt, probier doch den Nuvaring, dann musst du nicht drauf achten, dass du 
jeden Tag und dass du die Packung dabei hast und und und. […] Und dann war es so, 
dass ich dann wieder zu meinem Frauenarzt hin bin und habe gesagt, das funktioniert 
überhaupt nicht, ich packe diesen Nuvaring nicht mehr, ich möchte das nicht mehr. 
Dann hat er gesagt, ja gut, dann nehmen wir einfach eine stärkere Pille. Und dann habe 
ich den Nuvaring rausgenommen und gleich die Pille weiter genommen, obwohl ich schon 
anscheinend schwanger war. Also er hat es ja da nicht gesehen oder gewusst, das war 
noch im Januar, Ende Januar. Und dann habe ich den Nuvaring rausgenommen und er 
hat gesagt, nimm die Pille weiter, gleich im Anschluss weiter.“ (F1, 39) 
 
Von den drei anderen Frauen liegen keine Aussagen über verwendete Me-
thoden zur Schwangerschaftsverhütung vor. Von einer Interviewpartnerin 
wurde das eigene Verhütungsverhalten kritisch reflektiert. 

 
„Ich habe immer gesagt, Verhütung ist ok, das kann jeder für sich machen und entschei-
den, das ist heute kein Drama mehr und man muss nicht ungewollt schwanger werden. 
So, und jetzt ist es mir selber passiert, aber ich kann nicht sagen, dass ich das akzeptie-
re.“ (F6, 135)  

 
6.1.3 Wahrnehmung der Schwangerschaft  

Alle sechs befragten Frauen konnten retrospektiv von Anzeichen einer 
Schwangerschaft berichten, die sie jedoch zum damaligen Augenblick nicht 
als solche deuteten. Bei zwei Frauen traten während der Schwangerschaft 
leichte Blutungen auf, die sie als schwache Menstruationsblutungen deute-
ten.  

 
„Also, die sind zwar nicht immer zum gleichen Tag gekommen, ja haben schon zwei 
drei Tage drauf warten lassen, aber ich meine, wer macht sich denn da Gedanken? Ich 
war froh dass sie gekommen sind. Hab mir da nichts weiter dabei gedacht, für mich war 
es in Ordnung. […] Und deswegen bestand für mich schon gar nicht die Idee, ich bin 

 
 

144 Sämtliche personalisierten Bezeichnungen wie Eigennamen von Personen werden durch die 

Funktion der Person ersetzt.  
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schwanger, weil meine Tage jetzt ausbleiben. Weil die sind ja gekommen. Zwar immer 
nicht regelmäßig aber sie waren da, ja? Und ich hatte sie auch immer so meine drei vier 
Tage, so wie ich sie normal auch hab. Deswegen habe ich mir gar keine Gedanken g e-
macht, dass das irgendwas nicht stimmen könnte.“ (F2, 64 -66) 

 
Bei der Interviewteilnehmerin, die die Mittel zur Empfängnisverhütung 
gewechselt hatte und diese bis zur Entdeckung der Schwangerschaft im 
sechsten/siebten Monat weiter verwendete, führten diese ihrer Aussage 
nach zu den auftretenden Blutungen. 

 
„Und dann hatte ich so einen hormonellen Haushalt, hohen Haushalt, also stark hohen 
Haushalt durch die Schwangerschaft und noch durch die Pille, dass ich Zwischenblutun-
gen hatte, also ganz wenige Zwischenblutungen usw. Also habe ich mir gar nichts g e-
dacht. […] Ich hatte diese Blutungen, habe mir gedacht, das ist durch die starke Pille 
weniger geworden, passt schon.“ (F1, 39) 

 
Die dritte befragt Frau interpretierte die ausbleibende Monatsblutung als 
Nebenwirkung der von ihr verwendeten Kontrazeption.  

 
„Hm, Periode fällt aus, naja, die Pille ist halt so, da kann das passieren. Ich habe mir 
aber keine Gedanken gemacht.“ (F4, 59)  

 
Alle sechs Interviewpartnerinnen gaben an, während der Schwangerschaft 
eine Gewichtszunahme bemerkt zu haben. Diese war jedoch in zwei Fällen 
nicht gravierend bzw. wurde im dritten Fall wiederum als eine Nebenwir-
kung der Umstellung im Verhütungskonzept gewertet.  

 
„… und ich hab in der Schwangerschaft auch echt nur zwei Kilo zugenommen, ja.“ (F2, 
28) 

 
„Also echt, ich hab ganz normal meinen BH angezogen, ohne dass es spannt oder größer 
geworden ist. Auch meine Klamotten ganz normal, wie ich jetzt rumlauf hab ich sie 
damals in der Schwangerschaft auch getragen.“ (F2, 64) 

 
„Also dadurch, dass ich das alles so verheimlicht habe, ist der Bauch auch nicht viel 
größer geworden.“ (F5, 49) 

 
„Und dann habe ich mir gedacht, nach dem August gehe ich mal zum Frauenarzt, weil 
ich schon gemerkt habe, ich habe überall Ödeme. Und das Lustige ist, ich habe dann in 
dieser Pillenpackung nachgelesen, da steht, wenn man sie nicht verträgt, hat man Ödeme 
überall. Also es hat sich alles für mich erklärt. Es war selbsterklärend alles. […] Und 
im August war ich dann hier bei einer Frauenärztin. Nach der letzten Prüfung habe ich 
gedacht, da gehe ich hin, weil ich ertrag es nicht mehr, ich hatte auch keinen großen 
Bauch, man hat es gar nicht gesehen, ich dachte das sind alles so Wasseransammlungen, 
auch im Gesicht. Und der Sommer, der war damals sehr sehr heiß und dann sah ich aus 
wie so ein Wasserballon, also richtig aufgedunsen und ich dachte mir wirklich das liegt 
an der Pille und dann wollte ich zu ihr hin und fragen, was ich tun kann.“ (F1, 39)  
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Nachdem ein Gynäkologe, ebenfalls etwa im sechsten Monat, bei einer wei-
teren Interviewpartnerin eine Schwangerschaft feststellte,  fielen dieser da-
raufhin körperlichen Veränderungen auf. 

 
„Und wo ich dann erfahren habe, dass ich schon schwanger bin, konnte ich den Bauch 
im Nachhinein so sehen.“ (F3, 36)  

 
Im Verlauf der Schwangerschaft wurde der Bauch der Interviewpartnerin 
deutlich sichtbar.  

 
„Obwohl, wenn ich jetzt so enge Sachen anhätte, man hätte das natürlich gesehen. Man 
konnte das schon deutlich sehen.“ (F3, 68)  
 
Eine weitere Interviewpartnerin gab an, dass sie retrospektiv von einer Ver-
größerung von Brust und Bauch sprechen würde. Bei der sechsten befrag-
ten Frau führten die von ihr wahrgenommenen Kindsbewegungen dazu, 
dass sie im sechsten Monat einen Schwangerschaftstest durchführte.  

 
6.1.4 Eigene Reaktion auf Schwangerschaft  

Vier der sechs interviewten Frauen beschrieben das Gewahr werden der 
Schwangerschaft als einen Moment des Schocks, des Unverständnisses und 
der Panik. 
 
„Und dann war für mich, das habe ich gar nicht registrieren können. Ich bin die Trep-
pen runter, habe mich unten hingesetzt und erst da habe ich gemerkt, was los ist, ich 
musste mich dann erst mal hinsetzen und ich habe dann unendlich lange und viel ge-
weint. […] Ich habe auch nicht verstanden, wieso ich jetzt schwanger bin, warum denn 
und wieso überhaupt im siebten Monat, ich konnte das nicht nachvollziehen, absolut 
nicht.“ (F1, 39) 

 
„ Ja, bei dem zweiten Kind, also wir hatten nicht vor, ein zweites Kind zu kriegen […] 
und es war ein Schock für mich.“ (F3, 30) 

 
 „Und als ich das mit der zweiten Schwangerschaft erfahren habe, habe ich einfach Pa-
nik gekriegt.“ (F3, 62)  

 
„Und bei mir kam gleich so eine Mauer und ich hatte schon das Telefon in der Hand, 
um meinen damaligen Freund anzurufen, aber dann kam diese Mauer und es ging gar 
nichts mehr.“ (F4, 59) 

 
„Die erste Reaktion: Schock! Schock! Kann gar nicht sein!  Und ja, auf der einen Seite 
wusste ich, dass es stimmt und auf der anderen Seite war das so… Nee, geht gar nicht. 
Ich nicht.“ (F5, 47) 

 
Eine Interviewpartnerin realisierte ihre Schwangerschaft nicht, sie wurde 
sich erst mit der Geburt ihres Kindes über ihren Zustand bewusst. Von ihr 
liegen keine Aussagen diesbezüglich vor. Eine weitere Teilnehmerin äußerte 
sich nicht über den ersten Eindruck der Erkenntnis. 
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6.1.5 Verdrängung der Schwangerschaft 

Als Reaktion auf die unerwünschte Schwangerschaft beschrieben vier der 
sechs Interviewpartnerinnen Verdrängungsmechanismen, die während des 
verbleibenden Zeitraums bis zur Entbindung in mehr oder weniger hohem 
Maße aktiv waren.  

 
„Und ich konnte das nicht glauben, ich wollte das nicht wahrhaben, über die ganze 
Schwangerschaft wollte ich das nicht wahrhaben, dass ich halt ein zweites Kind kriege, 
ich wollte das nicht wahrhaben.“ (F3, 38) 

 
 „Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, nee. Ich habe es auch verdrängt. [… ] 
Klar kam es ab und zu mal, wenn man Schwangere gesehen hat oder Mütter mit Kin-
dern oder so, dann wurde es einem wieder bewusster, aber dann schnell wieder irgendwas 
anderes und dann – total verdrängt habe ich es.“ (F4, 109-111) 

 
„Ich habe das für mich auch selber nicht wahrgenommen.“ (F5, 57)  

 
„Und ich habe zwar die Schwangerschaft verdrängt, aber ich habe mein Kind gespürt. 
Also du kannst eine Schwangerschaft wirklich verdrängen bis zum allerletzten, aber du 
spürst dein Kind.“ (F5, 269) 

 
„Also ich hab das... es ist schwer zu glauben, also einerseits wusste ich von der Schwan-
gerschaft, andererseits habe ich es auch verdrängt, weil sonst hätte man sich eigentlich 
vorher drum kümmern können, was passiert jetzt, was mache ich jetzt und so weiter.“ 
(F6, 28) 

 
Trotz der von den Frauen beschriebenen partiellen Verdrängung der Gravi-
dität informierten sich drei der gerade zitierten Interviewpartnerinnen wäh-
rend ihrer Schwangerschaft über Angebote zur anonymen Kindesabgabe.145 
Eine Frau nahm ihre gesamte Schwangerschaft nicht wahr. Ihren Aussagen 
nach hatte sie, außer einer geringen Gewichtszunahme von zwei Kilo, ke i-
nerlei Veränderungen bemerkt. 
 
 
 

„Also, von der Schwangerschaft hab ich jetzt so ja nicht viel mitbekommen, ja? Weil ich 
ja gar nicht gemerkt habe, dass ich schwanger bin. […] Und ich ja gar kein Kind haben 
wollte und ich hab in der Schwangerschaft auch nur zwei Kilo zugenommen, ja? Ich hab 
viel gearbeitet, viel Stress gehabt, ja und war mir dessen jetzt nicht bewusst, dass ich 
schwanger bin.“ (F2, 28) 

 
Bei der Interviewpartnerin, die ihre körperlichen Veränderungen der Um-
stellung des Verhütungsmittels zurechnete, kam es nach der Feststellung 
der Gravidität durch die Gynäkologin nicht zu einer Verdrängung. Die be-
troffene Frau setzte sich die verbleibende Zeit bis zur Entbindung aktiv mit 
ihrem Zustand auseinander. Für sie war, wie eingangs beschrieben, von 

 
 

145 Zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang die Einholung von Informationen s tattfand, 

wird unter den Punkten 5.2.3 und 6.2 genauer beschrieben.  
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Anfang an klar, dass sie sich nicht von ihrem Kind trennen, sondern sich 
zusammen mit ihm aus dem sozialen Umfeld entfernen wollte.  

 
„Und dann habe ich mir gedacht, was ich jetzt tun soll „Was kann ich nur tun?“  (F1, 
45) 

 
„Nachdem ich registriert habe, ich meine, als sie es mir gesagt hatte, hatte ich es noch 
lange nicht registriert, aber nachdem ich wusste, ich bin irreversibel schwanger, da war es 
für mich klar, dass ich das Kind behalten werde, egal ob es behindert ist oder nicht, ob es 
ein Mädchen ist oder ein Junge, das war mir völlig wurscht.“ (F1, 68) 

 
6.1.6 Gründe für die Verheimlichung der Schwangerschaft 

Ein zentraler Aspekt, der im Rahmen der Interviews mit den betroffenen 
Frauen in Erfahrung gebracht werden sollte, war die Frage, aus welchen 
Gründen sie sich für eine Geheimhaltung der Schwangerschaft entschieden 
hatten. Die Interviewteilnehmerin, die ihre Schwangerschaft nicht bemerkt 
hatte, konnte zu diesem Punkt keine Aussagen treffen.  
 
Bei zwei Frauen spielte die Angst davor, alleine gelassen zu werden und 
keine Unterstützung zu erfahren, eine ausschlaggebende Rolle für die Ver-
heimlichung der Schwangerschaft.  
 
„Und ich bin dann ein bisschen spazieren gegangen und habe für mich den Entschluss 
gefasst, es erst mal für mich zu behalten, es niemandem zu sagen. [… ] Und das war 
das Problem, ich habe mich nicht getraut, es zu sagen.“ (F1, 39) 

 
„Ja, ganz viele – die Ängste, die am größten einfach sind. Ich meine, dass man weggesto-
ßen wird einfach, dass man es seinen Eltern sagt und dort kein Verständnis dafür b e-
kommt“. (F1, 136) 

 
„Ich kenne das ja von meiner ersten Schwangerschaft. Und die Angst war groß, du 
könntest verstoßen werden, dann stehst du mit zwei Kindern da und du weißt nicht, was 
du machen sollst, du hast deine Eltern nicht, du hast deinen Mann nicht, du hast keine 
Unterstützung.“ (F3, 100) 

 
Mit Angst und Scham beschreibt eine Frau ihre Gefühle für die Verheiml i-
chung, ohne einen konkreten Grund nennen zu können. 

 
„Der Grund (Anmerkung der Verfasserin: für die Verheimlichung der Schwanger-
schaft), das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Es war einfach so eine Blockade und. 
Nein, ich darf es nicht sagen und ja, Angst vielleicht, Scham auch, warum passiert mir 
das und so. Ich kann das gar nicht genau sagen.“ (F4, 99)   

 
Eine Teilnehmerin befürchtete, dass ihre frühzeitig feststehende Entschei-
dung, das Kind zur Adoption frei geben zu wollen, im Familien- und Be-
kanntenkreis auf Unverständnis stoßen würde.  
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„Weil ich das Kind nicht wollte und ich Angst davor hatte, dass das niemand aus me i-
ner Familie oder von meinen Freunden akzeptiert. Weil damit hätte ich auch nicht leben 
können.“ (F6, 65)  

 
„Sondern ich wollte es geheim halten, weil wenn ich gesagt hätte, ich bin schwanger, ich 
will aber das Kind nicht, ich werde es adoptieren lassen, das wäre ein No-Go gewesen.“ 
(F6, 131) 

 
Für eine Interviewpartnerin war die Angst vor dem Verlust ihres gewohnten 
Lebens ausschlaggebend, um die Schwangerschaft nicht anzuerkennen und 
sie somit auch nicht publik zu machen. 

 
„Ich wollte mein altes Leben behalten, das ich hatte. Weil ich war ja vorher immer nur 
Hausfrau und Mutter und bin arbeiten gegangen. Hatte dann drei Jahre Zeit, für mich 
alleine zu leben und das ist ja von jetzt auf nachher wieder vorbei. Jetzt ist ja wieder 
jemand da, wo du mindestens bis zum 18. Lebensjahr da sein musst. Und ja, es ist 
wieder so ein Schnitt im Leben, wo ich sagen muss, ja toll, das war es dann.“ (F5, 353)  
 

6.2 Informationsstrategien 

6.2.1 Sammlung von Informationen über mögliche Hilfsangebote 

Fünf der sechs befragten Frauen nutzten das Internet bei der Suche nach 
Hilfsmöglichkeiten. Zwei Interviewteilnehmerinnen suchten im Vorfeld der 
Entbindung generell nach Hilfsangeboten und stießen im Verlauf der Re-
cherche auf die Angebote zur anonymen Kindesabgabe. Beide Frauen hat-
ten etwa im sechsten bis siebten Monat von der Schwangerschaft erfahren. 
Die Suche nach Lösungsmöglichkeiten begann bei einer Frau zeitnah zur 
Feststellung der Schwangerschaft im sechsten bis siebten Monat.  

 
„Und da habe ich das erst mal alles gegoogelt, also ich muss sagen, das Internet war eine 
große Hilfe. Es kam halt eben erst Babyklappe und dann kam zufälligerweise eben 
diese Klinik. Und das habe ich mir dann durchgelesen. […] Ich habe mich auch nicht 
direkt über anonyme Geburt informiert. Ich habe das nur dann irgendwann mal eingeg e-
ben, also das war jetzt nicht direkt, dass es für mich in Frage käme, ich habe erst mal 
schauen wollen, ob es das überhaupt gibt, also ich wusste das gar nicht. […] Ich habe 
einfach irgendwas eingegeben in der Hoffnung, es kommt was Richtiges raus.“ (F1, 122)  

 
Die zweite Frau startete ihre Recherche etwa vier Wochen nachdem im 
siebten Monat die Schwangerschaftsdiagnose erfolgt war.  

 
„Und ich wusste auch gar nicht, dass es eine anonyme Geburt gibt. Ich war damals im 
Internet, wir hatten einen Laptop zu Hause und eines Abends habe ich da so reinge-
guckt, ich war sehr verzweifelt und habe mir eigentlich so Hilfe gesucht. […]  Ja, Notfall 
für schwangere Frauen, da irgendwas hatte ich eingegeben und da kam halt die Seite.“ 
(F3, 30-32) 

 
Drei Interviewpartnerinnen war vor ihrer Internetrecherche das Konzept 
der Babyklappen bekannt, sie hatten daraufhin speziell nach diesem Ange-
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bot gesucht. Zwei Frauen informierten sich vor der Geburt des Kindes über 
die Angebote. Die Recherche fand in einem Fall direkt nach Bekanntwer-
den der Schwangerschaft im sechsten Monat statt.  
 
„Und dann kam mir fünf Minuten später der Träger in den Kopf, das hatte ich mal, 
das ist aber schon bestimmt zwei Jahre her gewesen, wo ich das mit den Babyklappen 
gehört habe. Und dann habe ich mich ins Internet begeben und dann nachgelesen  und 
gedacht, das machst du, das war gleich so der Gedanke.“ (F4, 59)  

 
Im anderen Fall erfolgte die Suche etwa vier Monate, nachdem die Gravidi-
tät im zweiten Monat festgestellt worden war. 

 
„[…] da ist mir eingefallen, dass mal im Fernsehen was kam über Babyklappen und da 
hab ich dann im Internet mal geguckt, wo es eine Babyklappe gibt. Und hab mir dann 
die Nummer aufgeschrieben[…].“ (F5, 93) 
 
Eine Interviewpartnerin recherchierte im Internet nach Babyklappen, nach-
dem sie ihr Kind alleine zu Hause entbunden hatte.  

 
„Und dann bin ich aber ins Internet und hab nach Babyklappe geschaut, das war so 
mein erster Gedanke halt, dass das Kind jetzt weg muss.“ (F2, 32)  
 
Eine weitere Interviewteilnehmerin informierte sich während der Schwan-
gerschaft nicht über Hilfsangebote, da sie davon ausgegangen war, dass an 
jeder Klinik eine Babyklappe vorhanden sei. 

 
„[…] weil ich Babyklappen eigentlich an jedem Krankenhaus erwartet hab, also ich 
wusste da auch nicht so Bescheid - im Nachhinein. Ich war mir völlig sicher, dass an 
jedem großen Krankenhaus eine Babyklappe existiert […].“ (F6, 33)  
 
6.2.2 Alternativen zum gewählten Angebot  

Auf der Suche nach Lösungen für ihre subjektiv als prekär empfundenen 
Lebenssituationen, informierten sich die befragten Frauen über mögliche 
Hilfsangebote. Neben der Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs wa-
ren Adoption und Pflegschaft die einzigen beiden Angebote von Seiten der 
staatlichen Unterstützungsmöglichkeiten, die den Frauen bekannt waren 
und im Rahmen der Interviews näher beleuchtet wurden.  

Für vier der interviewten Frauen wäre ein Schwangerschaftsabbruch 
nicht in Frage gekommen, auch wenn die Gravidität frühzeitig festgestellt 
worden wäre. 

 
„Das habe ich mich sehr oft gefragt (Anmerkung der Verfasserin: ob eine Abtreibung 
eine Alternative gewesen wäre), aber ich glaube nicht, nein. Im Nachhinein ist das na-
türlich ein bisschen blöd, weil man ein bisschen voreingenommen ist, weil man ein Kind 
hat und da kann man nicht sagen, wenn man es sieht, ich hätte sicher abgetrieben. Aber 
ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nochmal schwanger werden würde, würde ich, 
obwohl ich schon ein Kind habe, wahrscheinlich abtreiben. […] Also ich würde mich 
jetzt wahrscheinlich für eine Abtreibung entscheiden. Aber damals, ich hätte auch nach-
schauen lassen können, ob er behindert ist und hätte ihn dann auch noch während den 
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Wehen abtreiben lassen können. Und das wäre für mich nicht in Frage gekommen. So 
denke ich wohl, ich hätte nicht abgetrieben in den ersten drei Monaten.“ (F1, 118)  

 
„Nee, konnte ich ja auch nicht mehr, da waren ja schon Kindsbewegungen. […] Hätte 
ich aber auch nicht gemacht (Anmerkung der Verfasserin: wenn die Schwangerschaft 
früher festgestellt worden wäre).“ (F4, 285-288) 

 
Auch in zwei Fällen, in denen die Interviewpartnerinnen relativ früh, inner-
halb der ersten drei Monate, von der Schwangerschaft wussten, hatte eine 
Frau „keine Sekunde“ (F4, 97) an einen Abbruch gedacht. Für die zweite Frau 
kam ein solcher Eingriff ebenso wenig in Frage. 

 
„Und eine Abtreibung ist für mich ein No-Go. Das habe ich auch verdrängt.“ (F6, 
133) 

 
Die Möglichkeit der Adoption wurde von drei Interviewpartnerinnen ange-
sprochen 

 
„Nein! Nein, damit könnte ich nicht leben. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum, 
aber ich könnte nicht damit leben. Nein, das würde mich unendlich kaputt machen, 
nicht zu wissen wie es ihm geht, wie es dem Kind geht. Wie weit es ist, wie es sich entw i-
ckelt und irgendwann, ich würde dann immer an irgendwelchen Kindern versuchen i r-
gendwas zu erkennen, was mir ähnelt oder so – nee, könnte ich nicht, absolut nicht.“ 
(F1, 124) 

 
„Von vornherein war klar, dass eine Adoption nicht in Frage kommt. Nee. Also dann 
echt eher der Suizid für uns beide, ernsthaft, als eine Adoption. Wirklich, dann ein 
Ende. Also entweder mit ihm, entweder wir zusammen oder wir gar nicht, also das war 
mein Motto, quasi schwarz-weiß, es gab kein grau.“ (F1, 126) 

 
„Das wäre für mich gar nicht gegangen. Das könnte ich nicht. […] Ich glaube, das 
würde mir mein Herz brechen, wenn ich die Eltern dann sehe, die mein Kind großziehen 
oder so. Und ich könnte mein Kind vielleicht sehen, ja, aber... Und dann sehe ich ihn 
wie er anfängt zu laufen und so und ich denk das ist mein Kind und dann will ich es am 
liebsten mit nach Hause nehmen oder so, das kam für mich gar nicht in Frage.“ (F2, 
214) 

 
„Also ja, es ging dann schon so, ja, wenn eine Adoption, dann eine offene. […] Dass 
ich ihn trotzdem, also mir war immer wichtig, dass ich immer Kontakt zu ihm haben 
kann, wenn ich will. Also, das war mir schon wichtig. So ganz so, dass ich ihn nie wi e-
der sehe, nein. […] Aber so Adoption war eigentlich schon vorher schon so ein bisschen 
ein Thema.“ (F5, 303-305) 

 
Die interviewten Frauen hatten sich verstärkt über die unterschiedlichen 
Angebote der anonymen Kindesabgabe informiert. Für drei Interviewteil-
nehmerinnen, von denen sich zwei für eine anonyme Geburt entschieden, 
wäre die Nutzung einer Babyklappe keine Alternative gewesen. In einem 
Fall lag dies daran, dass zu keinem Zeitpunkt eine Trennung vom Kind in 
Erwägung gezogen wurde.  
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„Babyklappe kam für mich irgendwie nicht in Frage. […] Ich habe nie mit dem Ge-
danken gespielt, es in die Babyklappe zu stecken oder dergleichen, nein.“ (F1,78) 

 
Für die zweite Frau standen die Sorgen um die Sicherheit des Kindes und 
die eigene Gesundheit im Vordergrund.  

 
„Und ich habe das auch mit der Babyklappe gesehen, aber da habe ich einfach Panik 
gekriegt. […] Und das kam für mich gar nicht in Frage, irgendwie das Kind allein zu 
Hause zu entbinden und in die Babyklappe zu legen. Ich wollte schon, dass wenn es 
irgendwie Komplikationen gibt, dass jemand da ist für das Kind, dass es ihm gut geht 
nach der Entbindung.“ (F3, 44-46)  

 
„Und ich wusste, du kannst das Kind nicht zu Hause kriegen. Was, wenn das Kind 
stirbt, dann bist Du schuld! Dann steht die Polizei hier. Ich konnte das nicht machen, 
also das ging gar nicht vom Kopf so. Ich habe gesagt, was, wenn mit dem Kind was pas-
siert, so schnell kann der Notarzt vielleicht nicht da sein, es kann zu spät sein. Und 
natürlich macht man sich auch Sorgen, was ist, wenn mit dir was ist und das Kind liegt 
da und du wachst irgendwie nicht auf oder so.“ (F3, 203) 

 
Die dritte Interviewpartnerin entschied sich gegen die Babyklappe, da sie 
mit dem Neugeborenen, das sie allein zu Hause entbunden hatte, aufgrund 
der winterlichen Verhältnisse nicht das Haus verlassen wollte. Sie nutzte das 
Angebot der anonymen Übergabe. 

 
Zwei weitere Frauen, die ihre Kinder in Babyklappen gelegt hatten, sahen 
für sich keine Alternativen im Angebot der anonymen Geburt. Eine der 
beiden Interviewteilnehmerinnen war von der Geburt ihres Kindes nach 
einer nicht wahrgenommenen Schwangerschaft überrascht worden.  

 
„Weil in meinem Fall, wenn ich sage, ich habe meine Schwangerschaft nicht bemerkt, 
kann ich ja auch keine vertrauliche Geburt machen. Wenn ich dann zuhause  überrascht 
werde und das Kind dann zuhause auf die Welt bringe.“ (F2, 210) 

 
Bei der zweiten Interviewpartnerin dominierte die Angst, im Rahmen der 
anonymen Geburt oder im Anschluss daran erkannt zu werden.  

 
„Darüber (Anmerkung der Verfasserin: über eine anonyme Geburt) habe ich auch kurz 
nachgedacht. Aber dann dachte ich, nee, vielleicht sehe ich die Leute ja mal wieder im 
Krankenhaus. Ich weiß nicht wohin ich komme. Nee, war gleich wieder weg. Ich dach te, 
nee, dass machst Du allein.“ (F4, 364) 

 
Eine befragte Frau gab an, dass sie die Aussetzung ihres Kindes in Erwä-
gung gezogen hatte. 

 
„Also ich habe dann überlegt, also ja, Kirche, weil unten war eine Kirche, da bin ich 
mal rein und habe geguckt, wo könnte ich ihn am besten hinlegen oder so. Also wenn ich 
das nicht mit der Babyklappe gemacht hätte, also ich hätte ihn nicht weggeschmissen oder 
sonst was, ich hätte dann schon geguckt, dass er irgendwo gut unterkommt. Also es war 
dann immer schon so im Blickwinkel.“ (F5, 297) 
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In einem Interview wurde das Thema erweiterter Suizid angesprochen.  
 

„Und ich weiß nicht, ich hatte auch oft den Gedanken, wenn es zur Welt kommt, ob ich 
nicht für uns beide mehr oder weniger… Also, ich könnte niemals das Kind alleine um-
bringen, ich hätte dann auch ein Ende für mich gesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. 
Wenn ich nicht diese Möglichkeit gehabt hätte, das anders zu machen. Wenn man mir 
nicht die Möglichkeit gegeben hätte, dass es hundert Prozent funktioniert […] dass es 
auf mich ankommt, dass ich betreut werde, dass jemand hinter mir steht, dann wüsste 
ich nicht, wo ich jetzt wäre. Also wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen.“ (F1, 102)  
 
Nachdem die Frauen sich über bestehende Angebote zu anonymen Kindes-
abgabe informiert und für eine anonyme Lösung entschieden hatten, wur-
den keine weiteren Informationen eingeholt. 

 
„Und das waren so viele Bauchentscheidungen und auch so spontan, auf einmal, man 
überlegt sich wochenlang hin und her, hin und her und auf einmal entscheidet man in 
einer Sekunde und diese Entscheidung zählt dann.“  (F1, 134) 

 
„Das ist der einzige Weg. Das ist die einzige Unterstützung, die Du jetzt noch kriegen 
kannst.“ (F3, 183) 

 
„Und dann habe ich mir das durchgelesen und denke, was Besseres kann Dir eigentlich 
gar nicht passieren. Und da habe ich auch nicht großartig weiter geschaut.“ (F5, 209) 
 

6.3 Ängste, Befürchtungen und Scham 

Gegenüber dem Partner 
In einer festen Partnerschaft/Ehe befanden sich zum Zeitpunkt der Fest-
stellung der Schwangerschaft vier der Interviewpartnerinnen. Die Einstell-
lungen der Lebenspartner bzw. des Ehemannes gegenüber eine möglichen 
Schwangerschaft oder gemeinsamen Kindern wurde von drei Frauen als 
ablehnend beschrieben. 

 
„Das erste war, dass mein Freund überhaupt gar nicht – Kinder, das kam gar nicht in 
Frage.“ (F1, 39)  

 
„Bei meiner zweiten Schwangerschaft war das so, mein Mann hat gesagt, es geht nicht, es 
spricht vieles dagegen.“ (F3, 102) 

 
„[…] mein Ex-Freund damals, der wollte auch keine Kinder.“ (F4, 36)  
 
In einem Fall war die Schwangerschaft das Resultat eines „One-Night-
Stands“, zur Einstellung des Kindesvaters liegen in diesem Fall keine Aus-
sagen vor. Eine weitere Interviewpartnerin äußerte sich nicht zu Aussagen 
ihres Partners. Eine Interviewteilnehmerin, die ihre Schwangerschaft kom-
plett verdrängt hatte, machte keine Angaben über die mögliche Einstellung 
des Vaters.  
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Gegenüber der Familie 
Drei befragte Frauen thematisierten, dass sie eine negative Haltung ihrer 
Eltern bezüglich einer Schwangerschaft vermuteten.  
 
„Der nächste Punkt war dann auch, für meine Eltern kam  das überhaupt nicht in Fra-
ge.“ (F1, 39) 
 
„Ich wusste, meine Eltern würden das nicht akzeptieren.“ (F3, 98)   
 

„Vor allen Dingen, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich mit diesem Mann zusam-
menlebe, dass sie nicht wollten, dass ich ein zweites Kind von einem Mann habe, obwohl 
ich verheiratet bin. Dass sie das gar nicht wollten.“ (F3, 30) 
 
„Weil sie (Anmerkung der Verfasserin: die Eltern) immer gesagt haben, ja, du musst 
erst eine Ausbildung machen und dann Kinder. Und das war halt, ich habe nie so auf 
meine Mutter so wirklich gehört, aber sie hat einmal gesagt, wenn du schwanger wirst, 
das ist schon länger her, dann treibst du ab. Also das war mal ein Satz von ihr und der 
saß so in mir drinne.“ (F4, 278) 
 
„[…] was werden meine Eltern sagen?“ (F4, 63)  
 
Eine Interviewpartnerin, Mutter zweier wesentlich älterer Kinder, die bei 
ihrem Vater lebten, hatte Angst, dass sie ihre größeren Kinder verlieren 
könnte. 
 
„[…] Also, ich war noch nicht hundertprozentig sicher, weil ich immer dachte, wenn 
deine Kinder ihn wirklich total ablehnen, dann hast du ja, du hast zwar den Kleinen, 
aber du hast deine anderen Kinder nicht mehr. Weil das wäre ja nie wieder, ja, ich besu-
che dich oder ich komme runter, ich komme rauf oder sonst wie und vor dem Moment 
hatte ich eigentlich auch Angst. Ja, deswegen war immer noch so ein Schwanken, soll ich 
oder soll ich nicht.“ (F5, 183) 
 
Von der Interviewteilnehmerin, die ihre Schwangerschaft negiert hatte, lie-
gen zu diesem Punkt keine Aussagen vor. Die Eltern einer weiteren befrag-
ten Frau waren bereits verstorben, eine Familie im engeren Sinne war bei 
dieser Interviewpartnerin nicht vorhanden.  
 
Gegenüber gesellschaftlichen, kulturellen und religiösen Erwartun-
gen 
Für drei Interviewpartnerinnen waren gesellschaftliche Erwartung Belas-
tungspunkte, die sie während der geheim gehaltenen Schwangerschaft be-
drückten. Von einer Interviewteilnehmerin wurde Scham und die Angst vor 
einer Außenseiterrolle thematisiert. 
 
„Es ist einfach so, man muss auch eine gewisse Scham überwinden. Man befindet sich in 
einer Situation, die eigentlich so voll schön wäre, aber man schämt sich, weil das einfach 
jetzt gesellschaftlich auch nicht wirklich passt, mit 21 schwanger zu sei. Das ist ja e i-
gentlich desaströs. Da habe ich ja noch gar nichts gemacht, auch so karrieretechnisch 
jetzt. Also vor 35 ist das eigentlich, also schwierig.“ (F1, 158) 
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„Das ist dieser gesellschaftliche Druck und ich habe mich auch vor mir selber geschämt. 
Das ist nicht gesellschaftstypisch, das wird nicht gemacht, das ist falsch, das ist verkehrt, 
das macht man nicht. […] Und natürlich ist da eine Scham da. Man ist anders. Ich 
meine, man schämt sich immer wenn man anders ist als alle anderen. Und ich war an-
ders als alle anderen. Also natürlich habe ich mich geschämt. Ja. Man gehört nicht mehr 
dazu. Das Problem ist immer, dass uns vorgelebt wird, wir müssen zu einer Herde gehö-
ren. Wenn man nicht dazu gehört, das ist ja in der Tierwelt schon so, dann ist man 
anders und wird ausgestoßen. Das ist das Problem, man hat einfach immer Angst, dass 
man als Außenseiter endet und verstoßen wird. Und viele dieser Frauen, die das eben für 
sich unterdrücken so wie ich, haben eben ein ähnliches Problem.“ (F1, 165) 
 
Für eine Interviewteilnehmerin, die sich nach Bekanntwerden ihrer Perso-
nendaten für die offizielle Adoptionsfreigabe ihres Kindes entschieden hat-
te, waren die von ihr befürchteten gesellschaftlichen Reaktionen auf eine 
Adoptionsfreigabe belastend. 
 
„Also die Frau bei der Gemeinde, die hat mir richtig nochmal ins Gewissen geredet, was 
ich denn da vorhabe und ob ich mir denn sicher bin, das war eigentlich die einzige, die 
mal schlecht drüber gedacht... weil die hat das ja nun rausbekommen, hat auch das Ju-
gendamt irgendwie noch kontaktiert und wollte mir dann auch noch weiterhelfen, und da 
hatte ich auch überhaupt keine Lust und keine Nerven dazu und die war die einzige, 
die so negativ war.“ (F 6, 109) 
 
Für zwei Interviewteilnehmerinnen, deren Herkunftsfamilien einen Migra-
tionshintergrund hatten, waren Ängste und Sorgen, die sich aus religiösen 
und kulturellen Differenzen ergaben, belastende Faktoren. Gleichwohl wa-
ren diese Ängste nicht alleine ausschlaggebend für die Nutzung des Ange-
botes. 

 
„Außerdem, was erschwerender Weise hinzu kommt, meine Eltern kommen aus einer 
anderen Glaubensrichtung und in unserer Glaubensrichtung is t ein Kind in wilder Ehe, 
auch noch mit einem Christen, quasi sowas wie die Dolchstoß-Legende. Ja, das ist nicht 
machbar. Also war nochmal so ein Punkt, der alles noch ein bisschen schlimmer g e-
macht.“ (F1, 45)  

 
„Vor allen Dingen, weil meine Eltern jetzt meinen Mann nicht akzeptieren, die Kultur 
nicht.“ (F2, 24) 

 
In keinem Fall wurde von den befragten Frauen ein einziger Grund als iso-
liertes Motiv, das zur Geheimhaltung der Schwangerschaft geführt hatte, 
genannt. Vielmehr handelte es sich bei allen Frauen um eine Vielzahl von 
Gründen, die sie dazu veranlassten, die Schwangerschaft zu verheimlichen.  
 

6.4 Strategien der Geheimhaltung 

Strategien der Geheimhaltung gegenüber dem Partner 
Vier Interviewpartnerinnen lebten zum Zeitpunkt der Feststellung der 
Schwangerschaft in einer festen Partnerschaft. Die Geheimhaltung gegen-
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über dem Partner, der in zwei Fällen mit im gemeinsamen Haushalt wohnte, 
beschrieben sie als eine zentrale Herausforderung. 
 
„Ich bin dann nach Hause, mein Freund hat gefragt, was denn los war, ich habe gesagt, 
es passt schon, es ist nur Wasser.“ (F1, 39) 

 
„Es hat ja nicht mal mein Freund gemerkt und ich meine, der studiert Medizin.“ (F1, 
70) 

 
„Und es war auch eine schwierige Zeit mit meinem Mann. Und der hatte das auch nicht 
bemerkt.“ (F3, 36) 
 
„Das dachte ich auch, fällt ihm das nicht auf oder so, aber nein.“ (F4, 119)  

 
In einem Fall sprach der Partner die Interviewteilnehmerin auf eine mögli-
che Schwangerschaft an. Nachdem sie diese verneint hatte, gab es keine 
weiteren Nachfragen. 

 
„Aber er hat auch nichts Großartiges mitbekommen. Er hat einmal gefragt bist Du 
schwanger und ich nee, nee.“ (F5, 99) 

 
Zwei Frauen machten zu diesem Thema keine Angaben. In einem Fall war 
die Schwangerschaft durch einen „One-Night-Stand“ zustande gekommen. 
Im anderen Fall hatte die befragte Frau ihren Angaben zufolge die Schwan-
gerschaft nicht bemerkt und aus diesem Grund keine Strategien zur Ge-
heimhaltung entwickelt.  
 
Strategien der Geheimhaltung gegenüber der Familie 
Vier der sechs Interviewpartnerinnen haben ihre Schwangerschaft gegenüber 
den Mitgliedern ihrer Familie durch die Vermeidung von persönlichem Kon-
takt, Rückzug und das Erfinden von Ausreden verheimlicht.  
 
„Nein, davor war ich verreist, da haben wir uns sowieso nicht gesehen. Und danach 
immer nur phasenweise sehr wenig und eher am Anfang der Schwangerschaft. Am Ende 
dann nicht mehr, weil sie (Anmerkung der Verfasserin: meine Eltern) ja wussten, ich 
hab so viele Prüfungen. Da habe ich sie kaum noch gesehen, also wenn, dann haben wir 
telefoniert.“ (F1, 72) 

 
„Während dieser Zeit habe ich auch meine Eltern nicht besucht. Eigentlich besuche ich 
die regelmäßig, so alle drei, vier Monate, aber während dieser Zeit habe ich auch meine 
Eltern nicht besucht.“ (F3, 36) 

 
„Das ist ja das Problem, dass ich mich dann sehr zurückgezogen habe nach innen. Na-
türlich haben mich meine Schwiegereltern drauf angesprochen.“ (F3, 74)  
 
„Meine Mutter hatte mich einmal drauf angesprochen und hat gesagt, hm, du hast ja 
auch wieder zugenommen. Ja, und fertig war das Thema. Also ich bin da gar nicht drauf 
eingegangen.“ (F4, 101) 
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Von zwei weiteren interviewten Frauen fehlen zu diesem Themenbereich Aus-
sagen, da eine Interviewteilnehmerin ihre gesamte Schwangerschaft nicht be-
merkt hat und die zweite Frau keine Familie im engeren Sinne hatte.  
 
Strategien der Geheimhaltung gegenüber dem sozialen Umfeld 
Alle fünf Interviewpartnerinnen, die sich trotz Verdrängungsmechanismen 
partiell oder vollständig ihrer Schwangerschaft bewusst waren, nutzen aktiv 
Strategien zur Geheimhaltung ihres Zustandes. Drei Interviewpartnerinnen 
kaschierten die Zunahme des Bauchumfangs durch das Tragen weiter Kle i-
dung.  

 
„Und da war es dann schon so, dass man was gemerkt hat, aber ich habe dann immer 
weitere Sachen getragen und dann ging das schon. Ich hatte sowieso immer sehr  luftige 
Kleider an, weil das war ja der Horror-Sommer schlechthin, also man hat das kaum 
gemerkt. Und ich hatte normale, also meine Arme und Beine waren nicht sonderlich 
dicker geworden, es war eigentlich nur der Bauch. Und wenn man jetzt so ein Kleid 
nimmt, was etwas bauschig war, dann hat man es nicht gemerkt, nein.“ (F1, 72)  

 
 „Ich weiß noch, mein Mann trägt gerne zu Hause Joggingsachen und der ist auch grö-
ßer. Und ich weiß noch, dass ich immer so seine Kleidung getragen habe. […] Ich wusste 
nur, ich kann die Sachen nicht mehr anziehen, die ich habe, ganz allein weil sie klein 
sind, nicht mehr passen. Und die Sachen waren weit, es hat keiner was gemerkt, es war 
auch Winter, da trägt man ja auch mehr. Und das kam so, dass das keiner gemerkt 
hat.“ (F3, 62) 

 
„Man versteckt das immer so unter weiten Sachen, es soll so keiner mitkriegen, es ist 
einem irgendwie unangenehm und man weiß nicht, wie man das den Leuten erklären 
soll. Es ist schwierig, wenn man immer so mit dieser Angst lebt.“ (F3, 36) 

 
„Obwohl, wenn ich jetzt so enge Sachen angehabt hätte, man hätte das natürlich gesehen. 
Man konnte das schon deutlich sehen.“ (F3, 68)  

 
„Irgendwie immer so an den Klamotten gezogen, dass alles schön weit ist und so, ja. Und 
so ein bisschen gestanden und den Bauch ein bisschen einzogen, das ging und so.“ (F4, 
105) 

 
Vier der befragten Frauen gaben an, dass sie ihre sozialen Kontakte einge-
schränkt hatten, um der Gefahr zu entgehen, dass ihre Schwangerschaft 
entdeckt würde.  

 
„Und meine beste Freundin, die habe ich dann auch nicht immer so häufig gesehen und 
die dachte wirklich auch nur, ich hätte jetzt ein paar Kilo zugenommen. Wir haben 
dann auch ausgemacht, dass wir irgendwann Joggen gehen, lauter so Sachen, also ich 
habe das Bild schon versucht aufrecht zu erhalten.“ (F1, 116) 

 
„Also ich habe auch sämtlichen Kontakt abgebrochen, also umso dicker der Bauch wu r-
de, umso weniger bin ich irgendwo Kaffeetrinken gegangen oder nach der Arbeit heim 
und Tür zu und gut ist.“ (F5, 105)  

 
„Ich war froh, allein zu sein. So hat es ja keiner mitgekriegt.“ (F5, 259) 
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„Also ich bin sowieso, wenn ich gestresst bin oder in Stresssituationen bin, bin ich sowi e-
so ganz leicht... dass man mir das anmerkt, dass ich gestresst bin.  Aber ich kann das 
immer mit Arbeit entschuldigen, also mich hat jetzt niemand gefragt, Mensch so kenne 
ich dich gar nicht, sondern ich bin eben so, dass das... So kennt man mich sage ich mal 
so. Es ist jetzt nichts außergewöhnliches, das ich dann mal einen schlechten Tag habe 
und keine Menschen um mich rum haben möchte. Das war jetzt nicht außergewöhnlich.“ 
(F6, 98) 

 
Eine Frau kommentierte ihre Gewichtszunahme bzw. die auffällige Bauch-
form mit einer pathologischen Veränderung.  

 
„Und wenn mich dann jemand drauf angesprochen hatte, ja, ich habe eine Zyste.“ (F5, 
49) 
 
Die Interviewpartnerin, die sich ihrer Schwangerschaft bis zu der überra-
schenden Geburt nicht bewusst war, konnte aus erwähntem Grund keine 
Angaben über Strategien der Geheimhaltung beschreiben.  
 
Eingeweihte Personen, die von der Schwangerschaft wussten 
Eine der Interviewpartnerinnen hatte während der Schwangerschaft eine 
Person aus ihrem privaten Umfeld eingeweiht.  

 
„Ja, die (Anmerkung der Verfasserin: beste Freundin) wusste das als einzige erst. Sie 
hat mich immer so gedrängt, sag’s deinen Eltern, nun sag’s oder soll ich es machen. Oder 
soll ich mitkommen und sag´s deinem Freund und nee, aber das konnte ich irgendwie 
nicht.“ (F4, 74) 

 
In zwei Fällen wurde der Kontakt zu den Beraterinnen der Träger vor der 
Geburt aufgenommen.146 In allen weiteren Fällen, mit Ausnahme der Frau, 
die ihre Schwangerschaft nicht wahrgenommen hatte und aus diesem 
Grund mit niemand darüber gesprochen hatte, behielten alle Interviewteil-
nehmerinnen das Wissen um ihre Schwangerschaft für sich.147  

 
„Es war für mich, also es blieb nur zwischen mir und mir.“ (F1, 66) 

 
Eine befragte Frau, die eine anonyme Geburt in Anspruch nehmen wollte, 
war zum Zeitpunkt der Schwangerschaft Mutter einer zweieinhalbjährigen 
Tochter. Die Interviewpartnerin nahm ihre Tochter zu Vorsorgeuntersu-
chungen mit, die kurz vor der Geburt stattfanden. Auch zur Geburt und zu 
zwei anschließend stattfindenden Besuchen des Babys, das durch eine Pfle-
gefamilie betreut wurde, begleitete das Mädchen die Interviewteilnehmerin. 
Inwieweit hier von der kleinen Tochter als eingeweihter Person gesprochen 
werden kann, bleibt fraglich. Die Rolle der Tochter wird in späteren Dar-
stellungen wiederholt aufgegriffen.  

 
 

146 Siehe hierzu Punkt 5.2, in dem die Kontaktaufnahme zur Beratungsstelle beschrieben wird. 

147 In den beiden Fällen, in denen die Schwangerschaft durch eine Gynäkologin /einen Gynäko-

logen festgestellt wurde, fand keine weitere Vorstellung in dieser Praxis statt. Da beide Frau-

en die anonyme Geburt genutzt hatten, waren MitarbeiterInnen der kooperierenden Kliniken 

zusätzlich informiert, die Frauen blieben ihnen gegenüber jedoch anonym.  
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In den beiden Fällen, in denen die Schwangerschaft in einer Arztpraxis 
festgestellte wurde, erfolgte keine Nachfrage von Seiten der behandelnden 
Ärzte und Ärztinnen, nachdem von den Patientinnen keine Termine für 
weitere Vorsorgeuntersuchungen vereinbart wurden.  

 
Gelegenheiten für ein mögliches Outing 
Während der Verheimlichung der Schwangerschaft gegenüber dem sozialen 
Umfeld, dem Partner und der Familie kam es wiederholt zu Situationen, in 
denen die befragten Frauen darüber nachdachten, die Geheimhaltung aufzulö-
sen.  
 
„Ich glaube, ich hätte genügend Situationen gehabt, es ihr (Anmerkung der Verfasserin: 
der besten Freundin) zu sagen, aber ich habe es nicht getan. Also nee, ich glaube ich 
hätte es nicht getan. Wenn mir es jemand gesagt hätte, hätte ich es abgestritten.“ (F1, 
116) 

 
„Kurz hab ich überlegt, soll ich jetzt sagen, das ist so bei einer Schwangerschaft? Aber 
dann dachte ich, nein, lieber nicht.“ (F4, 101) 

 
„Meine Tochter hat das mal gemeint so, Mama, bist du schwanger? Da sage ich, 
Quatsch, nein, nur angefressen.“ (F5, 55) 

 
Keine Frau nutze eine der Gelegenheiten, um ihre Lebensumstände aufzu-
decken. Eine Frau äußerte explizit, sich dies nicht gewünscht zu haben.  

 
„Weil ich hatte jetzt auch nicht so die tolle Verbindungen zu der Arbeitskollegin, wo 
ich jetzt sagen könnte, du hör mal. Das hatte ich ja nicht. Also von daher hatte ich auch 
nie das Bedürfnis, irgendjemand was zu sagen.“ (F5, 211) 
 

6.5 Vorbereitung auf die Geburt und Geburtsablauf 

6.5.1 Kontaktaufnahme vor der Geburt 

Von zwei befragten Frauen, die später beide das Angebot der anonymen 
Geburt nutzten, wurde vor der Geburt Kontakt zum Träger aufgenommen. 
In beiden Fällen gab es, außer der Gynäkologin/dem Gynäkologen, der die 
Schwangerschaft festgestellt hatte und die/der danach von keiner der bei-
den Frauen nochmals aufgesucht wurde, keine Personen, die über die Le-
benssituationen der Interviewpartnerinnen informiert waren. Für beide war 
es die erste Gelegenheit, über ihre Situation zu sprechen. 
 
„Und dann habe ich da mal angerufen und habe gesagt, ich weiß gar nicht, was ich tun 
soll, ich bin total verzweifelt. Aber ich habe wirklich erst angerufen zwei Wochen vor der 
Geburt. Und dann haben sie zu mir gesagt, wir können das alles regeln.“ (F1, 45 ) 
 
„Und ich habe da das erste Mal angerufen und da habe ich das erste Mal drüber geredet 
und da kam das alles aus mir raus, ich musste dann auch wirklich sehr viel weinen, 
konnte kaum reden und habe erst mal wissen wollen, wie das so aussieht dort und wie 
das gemacht wird.“ (F1, 86) 
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„Und ja, dann habe ich zum Telefon gegriffen und habe angerufen, da ging die Mitarbe i-
terin ran, dann habe ich ihr die Geschichte erzählt und habe ihr meine Handy-Nummer 
gegeben […].“ (F3, 46) 
 
„Und ich habe ein paarmal angerufen und zufällig war sie immer dran und wir haben 
gesprochen, wir haben miteinander telefoniert. Sie hat mir erklärt, wie das abläuft. Sie 
hat mir viel Mut gemacht und sie war auch bei der Geburt, wie gesagt, dabei.“ (F3, 32)  
 
Für die zwei Interviewteilnehmerinnen, die sich für das Angebot der ano-
nymen Geburt entschieden hatten, bestand vor der Geburt die Möglichkeit, 
in den kooperierenden Kliniken Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu 
lassen. Von einer Frau wurde dies nicht genutzt.  
 
„Die haben zu mir gesagt ich soll das machen, aber ich habe gesagt, ich will nicht. Ich 
kann nicht.“ (F1, 65) 
 
Die zweite befragte Frau war vor der Geburt, die später in einer anderen 
Klinik erfolgte, zu drei Untersuchungen in einem weiteren Krankenhaus.  
 
„Ich war da zum Vorgespräch, da wurde ich auch untersucht vom Arzt und der hat 
gesagt, es ist bald soweit. Das war kurz vor der Entbindung, weiß ich. Und dann hat 
er, das war dann kurz vor Silvester, ein Tag vor Silvester war ich auch dort, da wurde 
ich untersucht auch nochmal, genau, am 30. bin ich da hingegangen, um künstliche We-
hen einzuleiten, weil ich schon über dem Termin war. Da hat er gesagt, er möchte küns t-
liche Wehen einleiten und ich soll am 30. dahin gehen.“ (F3, 189)  
 
Von den vier Interviewpartnerinnen, die später die Babyklappe bzw. das 
Angebot der anonymen Übergabe nutzen, war keine für einer vorgeburtli-
che Untersuchung in einer Praxis oder Klinik vorstellig geworden.  
 
„Beim Arzt war ich nicht. Deswegen wusste ich nicht, wann kommt das. Es könnte ja 
täglich soweit sein.“ (F4, 83) 
 
Eine Frau hatte wiederholt Untersuchungstermine bei einem Gynäkologen 
vereinbart, diese später aber nicht wahrgenommen.  
 
„Ich habe zweimal einen Termin ausgemacht beim Frauenarzt und habe ihn dann jedes 
Mal platzen lassen.“ (F5, 61) 
 
Für eine Frau bestand die Option einer medizinischen Untersuchung zu 
keinem Zeitpunkt, da sie die gesamte Schwangerschaft nicht realisiert hatte.  

 
6.5.2 Geburtsvorbereitungen 

Zwei Interviewpartnerinnen gaben an, dass sie sich gezielt über den Vor-
gang der Geburt informiert hatten. Eine Frau nutzte dazu das Internet, die 
andere griff auf Printmedien zurück.  

 
„Also das Problem ist, ich habe schon eingegeben so Sachen, ich wusste ja nicht, wie es 
ist wenn man schwanger ist. Und ich wusste auch nicht, wie eine Geburt abläuft. Wir 
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leben zwar im 21. Jahrhundert, aber das heißt noch lange nicht, dass man sich da aus-
kennt.“ (F1, 122) 

 
„Ja, ich habe mir ein Buch gekauft und halt so, das passiert, das passiert , das passiert. 
Man muss die Nabelschnur abklemmen und dann durchschneiden und dann kommt die 
Nachgeburt irgendwann und ja, habe ich mir alles durchgelesen.“ (F4, 93)  

 
Eine Interviewteilnehmerin fühlte sich durch das Wissen, welches sie sich 
in ihrem Alltag angeeignet hatte, ausreichend informiert.  

 
„Also ich hatte schon im Laufe der Schulzeit und Ausbildung schon Unterricht, also es 
war jetzt für mich kein unbekanntes Thema. Es gibt ja heutzutage auch im Fernsehen 
Geburten und so weiter. Da habe ich mir auch gar keine Gedanken drüber gemacht, 
ganz ehrlich.“ (F6, 38) 

 
Zwei der befragten Frauen hatten durch die Entbindung ihrer älteren Kin-
der bereits Geburtserfahrungen.  

 
„Ich könnte jetzt nicht ein Kind alleine zu Hause kriegen, ganz allein, weil ich eine 
Schwangerschaft hinter mir habe, weil ich weiß, wie schwierig das ist.“ (F3, 44)  

 
Keine der sechs Interviewpartnerinnen beschaffte im Verlauf der Schwan-
gerschaft Güter zur Versorgung des Kindes, wie z.B. Kleidung, Decken 
oder einen Kindersitz für den späteren Transport, die sie nach der Geburt 
möglicherweise benötigt hätten. 
 
„Ich habe auch nie irgendwie was gekauft oder sowas. Also andere, die gehen ja dann 
Babyklamotten oder sonst was kaufen, für mich war das, bis er auf der Welt war oder 
kurz bevor er auf der Welt war, du könntest ja mal vielleicht runtergehen und was zum 
Anziehen kaufen“. (F5, 95) 

 
6.5.3 Anonyme Geburten im Krankenhaus 

Zwei Interviewpartnerinnen hatten sich während ihrer Schwangerschaft für 
das Angebot der anonymen Geburt entschieden und diesbezüglich Kontakt 
mit Mitarbeiterinnen des entsprechenden Trägers aufgenommen. Bei Ein-
setzen der Geburtswehen bzw. für eine Vorsorgeuntersuchung suchten die 
Frauen die entsprechende Klinik auf.  

Eine Interviewpartnerin hatte während der Schwangerschaft sehr genau 
ausgerechnet, wann dieser Termin sein würde und den Ablauf geplant. Al-
lerdings kam das Kind einen Tag früher als errechnet auf die Welt. Aus die-
sem Grund war zu Beginn der Wehen ein Handwerker und im späteren 
Verlauf ihr Lebenspartner in der Wohnung. Die befragte Frau schilderte 
den Tag, an dem die Wehen einsetzten und die Geburt stattfand wie folgt.  
 
„Ich bin dann da gelegen auf der Couch, hatte eine Decke drüber und hatte die Uhr vom 
Fernseher, um zu gucken, wie oft die Wehen schon kommen. Und am Schluss waren es 
wirklich alle drei Minuten, also es war wirklich schon, Fruchtblase ist noch nicht g e-
platzt, aber alle drei Minuten kamen die Wehen. […] Aber auf jeden Fall war das 
dann die Fruchtblase und die ist geplatzt. Und dann wusste ich gar nicht mehr, was ich 
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tun soll und habe zu meinem Freund gesagt, er soll uns doch was zu essen holen. Und 
dann habe ich ihn so weit wie möglich weg geschickt. Ich habe dann alles aufgewischt, bin 
auch noch Duschen gegangen, habe mich dann angezogen, bin hoch zum Taxistand und 
bin dann in die Klinik gefahren. Ich habe ihm einen Zettel da gelassen, dass ich bei einer 
Freundin bin […] Und mein Freund hat natürlich angefangen mich überall zu suchen, 
weil er gesehen hat, dass es mir nicht gut geht. Also er hat mich wirklich überall gesucht. 
Letztendlich war es dann so, dass die Beraterin damals mit ins Krankenhaus kam und 
mich gefragt hat, ob ich mir sicher bin, dass ich das anonym machen will und ich das 
weiter so durchziehen will. Und ob es nicht besser wäre, weil mein Freund war schon 
öfters an der Klinik und hat jedes Krankenhaus quasi abgeklappert und gefragt, ob ich 
dort bin. […] Und dann hat damals, das halte ich auch meiner Hebamme zu Gute, ich 
hatte dann eine Hebamme, die dann gesagt hat, jetzt reiß dich zusammen, wir geben dir 
jetzt eine PDA und dann rufst du ihn zurück. Der ist völlig fertig mit den Nerven. Du 
rufst ihn dann zurück.“ […] Er ist dann nachgekommen ins Krankenhaus. […] Und 
mein Freund war dann da als das Kind zur Welt kam.“ (F1, 47) 
 
Die zweite Interviewpartnerin, die eine anonyme Geburt in Anspruch ge-
nommen hatte, beschrieb die Organisation, die im Vorfeld der Entbindung 
nötig war und den Geburtsverlauf wie folgt. 
 
„Ich habe meine Tochter mitgenommen, weil ich niemanden hatte, der sich um sie küm-
mern kann. Ich habe sie mitgenommen, ich habe mein Handy mitgenommen. Ich habe 
niemandem was gesagt, ich bin einfach ins Taxi gestiegen und bin in die Klinik gegan-
gen. Und dann kam das Kind. Es war eine schwere Geburt, war hart, die Beraterin war 
da. Es ist ungewohnt, so in einer fremden Umgebung zu sein. Ich weiß, bei meiner ersten 
Schwangerschaft war eine Bekannte da, mit der ich mich sehr gut verstehe, die die Hand 
hält, da ist. Und die Beraterin hatte ich ja nur zum ersten Mal da gesehen. Ja, es ist 
einem unangenehm und man ist gleichzeitig traurig, es sind ganz viele gemischte Gefühle. 
Aber die Entbindung war einfach. Es war ein Arzt und zwei Krankenschwestern, die 
man zuvor gar nicht gesehen hat. Und die Beraterin kannte ich auch nicht bis zu diesem 
Zeitpunkt. Es war hart für mich, so die Nachwehen, man guckt sich das Kind an, man 
sieht sofort, er sieht seinem Papa ähnlich, er sieht seiner Schwester sehr ähnlich, sie wi e-
gen auch dasselbe so und sind ungefähr gleich groß. Es war hart. Dann wurde ich in ein 
Zimmer gefahren, das Baby war auch dabei die Nacht. Und es war hart. Meine Tochter 
war dann noch da und sie hat sich auch gefragt, wo kommt das Baby her?“ (F3, 86-94) 

 

6.5.4 Hausgeburten 

Vier der interviewten Frauen brachten ihre Kinder zu Hause ohne Unter-
stützung auf die Welt. Drei der Interviewpartnerinnen lebten zu diesem 
Zeitpunkt allein. Eine weitere bewohnte zusammen mit ihren Eltern ein 
Haus. Drei Frauen machten zu dem Geburtsvorgang differenzierte Aussa-
gen. Sie beschrieben, dass für sie die Geburt relativ schnell verlaufen sei. 
Nach der Geburt wickelten sie die Kinder in Handtücher, da keine Frau 
Kinderkleidung zur Verfügung hatte Nach der Entbindung beseitigten die 
Frauen die Spuren der Geburt. Zwei Kinder blieben mehrere Stunden bei 
ihren Müttern, ein drittes wurde etwa eine Stunde nach der Geburt in eine 
Babyklappe gelegt.  
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Eine Interviewpartnerin, die ihre gesamte Schwangerschaft nach eigenen 
Aussagen nicht bemerkt hatte, beschrieb den Geburtsvorgang folgender-
maßen.  

 
„Ich bin normal auf Toilette gegangen, irgendwie alle halbe Stunde, weil er da wahr-
scheinlich auf meiner Blase lag. […] Und dann bin ich wieder ins Bett gegangen, aber 
Bauchschmerzen oder so hatte ich jetzt keine. Und dann - die nächste halbe Stunde. 
Und so ging das dann von zehn an bis dann halt die Geburt losging. Dreiviertel Eins ist 
es dann losgegangen. Um fünf nach Eins war er dann da. Also, ging relativ schnell.“ 
(F2, 30) 

 
„Ja, und dann... ist er halt auf die Welt gekommen. Ich hab ihn ja allein auf die Welt 
gebracht. Auf der Toilette bei mir zuhause. Und, ja, da war ich schon geschockt. Als ich 
dann das Kind da... gesehen habe. Da wusste ich jetzt auch nicht, was ich jetzt machen 
soll. Es war mitten in der Nacht. Ich hab ja für das Kind gar nicht s gehabt, keine Klei-
dung, nix zum Essen. Und da war ich schon geschwind überrascht. […] Ich hab ihn 
halt raus und dann hab ich ihn auf ein Handtuch und ich wusste gar nicht was los ist.“  
(F2, 28-32)  

 
„Und dann hab ich das Kind in Handtücher eingewickelt. Ich hab mich davor noch 
kurz abgeduscht und dann war das Kind glaub ich so viertel nach zwei oder so, war er 
dann in der Klappe.“ (F2, 70) 

 
Eine weitere befragte Frau, die im Haus ihrer Eltern lebte, beschreibt die 
Geburtssituation, die sehr stark mit der Angst entdeckt zu werden verbun-
den war, wie im Folgenden dargestellt.  

 
„Dann ging das so die Nacht über und dann wurde es halt zum Morgen immer schlim-
mer. Meine Eltern gingen dann zur Arbeit ganz früh und dann habe ich mir das schon 
gedacht, dann dachte ich mir, naja, lässt dir erst mal ein heißes Bad ein und so, hilft 
vielleicht so ein bisschen, geht auch vielleicht wieder weg oder so. Und naja, dann wurde 
es immer schlimmer und gegen Mittag war es dann auch schon soweit. […]“ (F4, 91) 

 
„Hauptsache Kind raus und meine Eltern sind nicht da und hoffentlich klingelt jetzt 
keiner oder meine Nachbarn oder so. Weil ich dachte, was machst du jetzt und wenn es 
so weh tut, dann musst du ja noch schreien oder so. Da dachte ich, wenn meine Nach-
barn gerade da sind, die kommen auch öfter mal und wollen irgendwas und dann stehen 
die vor der Tür und hören mich da. Also ich musste es mir verkneifen, weil ich dachte es 
darf mich keiner hören.“ (F4, 370 -376) 

 
„Also ich musste dann nachher das ganze Badezimmer sauber machen, weil ich hatte 
dann ja geschlafen. Und dann dachte ich, jetzt machst du alles schön sauber, weil alles 
blutig war und die ganzen Handtücher und erst mal alles verschwinden lassen. Und da 
ging es mir eigentlich ganz gut.“ (F4, 123) 
 
Eine dritte Interviewteilnehmerin, die bereits Mutter zweier wesentlich älte-
ren Kinder war und auf die Erfahrungen der vorhergehenden Geburten 
zurückgreifen konnte, beschrieb ihr Erleben des Geburtsvorgangs wie in 
den folgenden Absätzen dargestellt.  
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„Also ich habe ja bis zum Tag vor der Geburt gearbeitet. Morgens wach e ich dann auf, 
bin auf die Toilette und hatte dann Blut. […] Und auf jeden Fall habe ich dann im 
Geschäft angerufen und habe gesagt, ich bin krank, ich kann nicht kommen. Und habe 
dann überlegt, ich sollte eigentlich noch was für das Kleine holen, was zum Anziehen. 
Aber wenn Du jetzt rausgehst, wenn dann die Fruchtblase platzt oder was mache ich 
jetzt und anrufen konnte ich ja niemand. Und ja, ich wusste im Prinzip so im Inneren, 
das wird heute noch was und kam aber nicht auf den Gedanken, irgendeinen Arzt  an-
zurufen oder im Krankenhaus oder sonst wo anzurufen. […] Ich bin dann rüber ins 
Schlafzimmer, habe dann Decken auf den Boden und da bin ich nochmal auf die Toile t-
te und dann hatte ich schon so einen Druck nach unten, dann dachte ich, nee, nicht dass 
das Kind noch auf der Toilette auf die Welt kommt. Ich bin dann rüber ins Schlafzim-
mer. Ja, und dann wurden die Wehen so richtig stark und dann habe ich mich nur so, 
da war das Bett, nur so, und dann habe ich gemerkt die Wehen, so eine Presswehe und 
habe mich dann noch rumgedreht und dann war eine Presswehe und dann war das Kind 
da. Also es ging relativ schnell.“ (F5, 71) 

 
„Aber es ging ja so schnell, der Kleine hat ja nicht geschrien, ich habe ihn dann erst mal 
hoch und dann einen Klaps auf den Po und dann hat er so vor sich hingefiepst. Da dach-
te ich, schrei nur nicht! Atme, aber schrei nicht! Also, er war eigentlich die ganze Zeit 
auch ruhig, er hat nicht geschrien wie andere Säuglinge oder sowas, vielleicht hat er es ja 
auch geahnt, dass er ruhig sein muss.“ (F5, 77) 

 
„Also, ich hab ihn dann in ein Tuch gewickelt, ein Handtuch, was ich neben mir hatte 
und dann bei mir drauf gelegt und gewartet, bis die Nachgeburt kam. Weil ich musste 
ihn ja irgendwie abnabeln, das geht ja so gar nicht. Ich bin dann runter in  die Küche 
und hab eine Schere geholt und hab ihn dann abgenabelt. Und auf jeden Fall bin ich 
dann zu meinem Kleinen, hab ihn dann so richtig eingepackt, dass er es wenigstens warm 
hat und ja. Das Kind war da, aber mehr nicht.“ (F5, 81)  

  
„Ja, kurze Zeit später habe ich ihn dann mal angelegt, weil ich ja wusste, so kurz nach 
der Geburt sollst du schnell anlegen, dass die Milch einschießt. Er hat dann auch gut 
geschlafen und ich habe geschlafen. Und morgens, ja, da habe ich ihn dann notdürftig am 
Waschbecken im Bad ein bisschen saubergemacht, weil er dann auch den ersten Kinds-
schiss hatte, war ganz toll. Ja, dann habe ich ihn hingelegt, habe dann drüben das Zim-
mer alles soweit aufgeräumt, die Nachgeburt in den Mülleimer geschmissen. Alles gleich 
runter, alles gewaschen, dass ja keiner irgendwie was sieht. Und dann dachte ich noch 
eine Stunde und noch eine Stunde. Gönn dir das, du hast es nachher nicht wieder. Ja, 
ich gebe ihn einfach her. Also, in dem Moment hatte ich auch überhaupt keinen Bezug 
zu dem Kind.“ (F5, 89) 

 
Die vierte Interviewpartnerin gab an, dass sie bei der Geburt instinktiv ge-
handelt, das Neugeborene im Anschluss abgenabelt und gewaschen hatte. 
Wie lange sie sich vor der Abgabe des Kindes zusammen mit dem Neuge-
borenen zu Hause aufhielt ist nicht bekannt.  
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6.6 Abgabe des Kindes 

6.6.1 Abgabe des Kindes nach Durchführung einer anonymer 
Geburt 

Eine befragte Frau verließ drei Stunden nach der Geburt ihres Kindes zu-
sammen mit ihrem Freund die Klinik. Das Kind blieb in der Obhut des 
Krankenhauses. Für die Interviewpartnerin stand fest, dass sie das Baby 
nicht dauerhaft abgeben wollte. Es sollte nur bis zur Klärung der Situation 
auf der Neonatologie bleiben.  

 
„Wir haben auch Fotos von ihm gemacht im Krankenhaus und ewig dann zu Hause 
noch angeguckt. Für mich war das schon sehr schwierig, ihn dort zu lassen, aber es ist 
einfach so, man muss dann einen Kompromiss finden und der Kompromiss war einfach 
beide zu habe - meinen Freund und das Kind.“ (F1, 84) 

 
Die zweite Interviewpartnerin, die ihr Kind im Rahmen einer anonymen 
Geburt auf die Welt gebracht hatte, blieb zusammen mit ihrer zweieinhalb-
jährigen Tochter und dem neugeborenen Baby eine Nacht in der Klinik. 
Am nächsten Tag fuhr sie ohne den Säugling zurück nach Hause. Das Neu-
geborene wurde von der Mitarbeiterin des Trägers in einer Pflegefamilie 
untergebracht.  

 
„Ich bin nach Hause gegangen. Die erste Zeit ging es mir überhaupt nicht gut.“ (F3, 
105) 

 

6.6.2 Abgabe des Kindes nach Nutzung der Babyklappe  

Nach der Geburt ihrer Kinder, die die Frauen ohne Unterstützung zu Hau-
se vorgenommen hatten, kontaktierten zwei Interviewteilnehmerinnen Per-
sonen aus ihrem privaten Umfeld, damit diese sie zur Abgabe des Kindes 
begleiteten. In einem Fall war es ein Freund, der, wie die Frau selber, nichts 
über die Schwangerschaft gewusst hatte. Etwa eine Stunde nach der Geburt 
gab die Interviewpartnerin das Kind in der Babyklappe ab.  

 
„Und ähm, dann habe ich auch einen Freund angerufen, und der ist dann auch gekom-
men und hat das dann auch mit mir gemacht. Und der war halt schon auch geschockt, 
ja, weil ich ja zu der Zeit auch viel mit ihm gemacht hab und er auch nicht gemerkt hat, 
dass ich schwanger bin oder das ich zugenommen haben oder so. Und, ähm, dann haben 
wir da dann die Babyklappe gefunden im Internet und dann sind wir halt hingefahren 
und dann hab ich ihn halt reingelegt und dann... bin ich wieder nach Hause“ (F2, 32)  

 
„Ich hab ihn einfach nur rein, weil ich auch Angst hatte... Ich hab mir ja nicht alles 
durchgelesen was da stand, ich wollte nur die Adresse und ich hab schon Angst gehabt, 
dass mich irgendjemand sieht oder, ja, das da eine Kamera ist oder irgendwas. Ich wollte 
einfach nur das Baby reinlegen und dann so schnell wie möglich wieder weg.“ (F2, 73)  

 
„Also, körperlich ging es mir gut. Ich hatte nur Muskelkater vom Pressen.  Aber sonst 
war ich recht fit und hab so körperlich gar keine Probleme gehabt.“ (F2, 42)  
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Die zweite Interviewteilnehmerin wurde von ihrer besten Freundin, die 
vorher über die Schwangerschaft informiert war, begleitet.  

 
„Dann kam mein Vater nach Hause und dann fing das Kind an zu weinen öfter. 
Dann habe ich halt die Musik ein bisschen angemacht. Als sie (Anmerkung der Ver-
fasserin: die Freundin) dann kam, haben wir dem Kind dann nur was von mir angezo-
gen, in ein T-Shirt eingewickelt und ein Handtuch drüber und dann sind wir eigentlich 
schon schnell los gefahren.“ (F4, 123) 

 
Als die beiden Frauen ankamen, mussten sie mehrfach an der Babyklappe 
vorbei fahren, da die Umgebung stark von Fußgängern frequentiert war. 
Nachdem sie sich unbeobachtet fühlten, legte die Interviewpartnerin ihr 
Kind in die Babyklappe.  

 
„Es war irgendwie schon schlimm, weil er hat mich so angeguckt noch und dann ang e-
fangen zu weinen und ich habe dann nur die Klappe zugemacht und das sehe ich heute 
noch das Bild, das war schon schlimm, aber dann kam wieder diese Verdrängung und es 
muss ja alles weiterlaufen wie sonst auch und man darf mir nichts anmerken.“ (F4, 
149) 

 
Alle drei Frauen, die ihre Kinder in eine Babyklappe legten, nutzen für die 
Anfahrt ein Auto. Eine Interviewpartnerin war während der Fahrt allein. Da 
sie die örtlichen Gegebenheiten nicht kannte, fanden mehrere Telefonate 
mit Mitarbeiterinnen des Trägers statt, um sie zu der Babyklappe zu gelei-
ten.  

 
„Das waren mehrere Telefonate. Also ich bin dann irgendwie in die Stadt gelots t wor-
den, das habe ich dann auch nicht gefunden. Dann habe ich noch mal wieder angerufen 
aus Verzweiflung, weil ich wirklich dann auch am Ende war. Ich war eigentlich ziem-
lich mehr und mehr sicher was ich machen werde, aber irgendwann ist man dann auch 
unsicher und aufgeregt und aufgewühlt. Und dann hat irgendjemand halt am Telefon hat 
mich dann zu der Babyklappe gelotst und dann ... habe ich dann das Kind da in die 
Babyklappe gelegt, bin dann wieder nach Hause gefahren…“ (F6, 34)  

 
Zwei Interviewteilnehmerinnen erwähnten, dass sie sich nach der Abgabe 
des Kindes erleichtert gefühlt hatten.  

 
„Also, zu dem Zeitpunkt war es für mich pure Erleichterung. Ich war… ich hab g e-
dacht, wow, super, ähm, sag ich jetzt mal, das Problem ist jetzt weg. Ich kann jetzt ganz 
normal weiterleben. Ähm, und alles ist in Ordnung. Aber das war ja dann nicht der 
Fall. Ich habe mich dann wirklich gut gefühlt. (F2, 34) 

 
„In dem Moment muss ich ganz ehrlich sagen, war ich erleichtert, weil das wirklich... 
eine Stresssituation war und weil ich auch wirklich verzweifelt war. Das klingt hart, 
aber ich war wirklich erleichtert in dem Moment und ich war auch froh als ich dann 
letztendlich zuhause war, dass ich dann endlich zur Ruhe gekommen bin.“ (F6, 52)  

 
Abgabe des Kindes nach Nutzung der anonymen Übergabe 



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

260 

Die anonyme Übergabe wurde von einer Interviewpartnerin genutzt. Diese 
hatte sich im Vorfeld über das Konzept der Babyklappe informiert, dieses 
Angebot jedoch verworfen, da die Geburt des Säuglings in einem Winter-
monat stattfand und sie mit dem Neugeborenen bei den herrschenden Wet-
terbedingungen nicht die Wohnung verlassen wollte. Am Tag nach der Ge-
burt setzte sie sich mit Mitarbeiterinnen des Trägers in Verbindung. 

 
„Also am nächsten Tag habe ich dann gegen Nachmittag angerufen, habe dann,  wo sich 
jemand gemeldet hat, wieder aufgelegt. Und dann habe ich wieder angerufen und gesagt, 
ja, ich habe hier ein Kind. Und ich weiß nicht mehr, was ich alles geredet habe, wah r-
scheinlich nur Schwachsinn. Auf jeden Fall hieß es dann, sie kommen dann und  holen 
das Kind ab. Dann habe ich gesagt, das ist alles zu weit weg, das ist mir jetzt alles zu 
viel und habe dann aufgelegt und kein Telefon mehr abgenommen. Ich habe aber nicht 
mehr abgenommen, weil ich dann immer dachte, was mache ich jetzt, was mache i ch 
jetzt, was mache ich jetzt? Ja, ich war total überfordert, weil im Prinzip wollte ich, dass 
die kommen und auf der anderen Seite wollte ich das gar nicht, ich wollte eigentlich nur 
das Kind abgeben, meine Ruhe und gut ist. Und ich weiß nicht, dann hat mich nochmal 
eine andere Nummer angerufen und auf mich eingeredet und geredet und geredet und in 
der Zwischenzeit sind dann die anderen schon wieder losgefahren, die standen dann schon 
kurz vor der Tür. Und ja, auf jeden Fall war mir das im Moment auch alle s dann zu 
viel. Ja, das war so, die kommen jetzt und da redet jemand und das Kind ist hier, das 
war in dem Moment so richtig. Und dann hieß es, die stehen jetzt unten vor der Tür. 
[…] Wirklich bis kurz zuvor habe ich überlegt, soll ich die überhaupt reinla ssen? Es 
stand nirgendwo mein Name, ich glaube ich habe auch keinen Namen gesagt, keine 
Ahnung. Und dann habe ich den Kleinen angeguckt und habe gedacht, nee, du brauchst 
die Hilfe, nicht ich, es geht um dich und dann habe ich sie rein gelassen.“ (F5, 116 -
123) 

 
Anstatt das Kind an die Mitarbeiterinnen zu übergeben, ließ sich die Frau 
zusammen mit dem Neugeborenen in eine Mutter-Kind-Einrichtung des 
Trägers bringen.  
 
„Ja, die sind dann hochgekommen, haben dann den Kleinen angeguckt und hatten An-
ziehsachen mit und dann hat man ihn anzogen und dann haben sie gesagt, sie nehmen 
jetzt den Kleinen mit, wenn ich will, kann ich auch mit und gucken, wo er unter kommt 
und kann dann am nächsten Tag auch wieder zurückfahren, alles gar kein Problem. 
Und dann dachte ich ja, guckst du dir das an, wo er überhaupt hin kommt. Ich wollte 
ja, dass es ihm gut geht. Ja, und dann sind wir noch zum Kinderarzt, dass man ihn halt 
mal so grob untersucht, ob soweit alles ok ist. Für ihn war es ok. Dann sind wir hier 
hergefahren und dann das Zimmer gezeigt und keine Ahnung, auf jeden Fall wollte ich 
nur noch ins Bett und schlafen und nichts mehr hören und nichts mehr sehen.“ (F5, 
127) 

 
Von keiner der Frauen, die eine Hausgeburt vorgenommen hatten, liegen 
Aussagen darüber vor, ob sie nach der Entbindung medizinisch versorgt 
wurden.  
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6.7 Aufgabe der Anonymität  

Zeitpunkt und Gründe für die Aufgabe der Anonymität 
Die Personenstandsdaten aller leiblichen Mütter wurden nach der Nutzung der 
anonymen Angebote bekannt. In fünf Fällen gaben die Frauen nach der ano-
nymen Geburt bzw. der anonymen Abgabe der Kinder ihre Anonymität auf. 
Im sechsten Fall wurden die Personendaten der Mutter durch einen Zufall, den 
sie nicht weiter beschreiben wollte bekannt und sie sah sich gezwungen, die 
Anonymität ebenfalls aufzugeben.  

Die Interviewpartnerin, die ihr Kind anonym zur Welt brachte und deren 
Freund bei der Entbindung zugegen war, gab die Anonymität gegenüber dem 
Träger im Rahmen des Geburtsverlaufes auf. Sie holte ihr Kind eine Woche 
nach der Geburt ab. Für sie hatte immer außer Frage gestanden, das Kind 
anonym abzugeben. Ihr Wunsch bestand darin, gemeinsam mit dem Kind ein 
Leben außerhalb ihres bisherigen familiären und sozialen Umfeldes zu führen.  
 
„Nein, das blieb alles anonym bis zum Freitag, an dem Tag an dem ich ihn abgeholt habe. 
Das bleibt anonym, bis man ihn mitnimmt.“ (F1, 92) 
Die zweite befragte Frau, die eine anonyme Geburt in Anspruch genommen 
hatte, kontaktierte im Verlauf der folgenden Zeit den Träger und besuchte 
zwei Wochen nach der Entbindung ihr Kind, das in einer Pflegefamilie unter-
gebracht worden war. Als das Kind drei Monate alt war, fand nochmals ein 
Treffen statt. 

 
„Das zweite Mal kam er glaube ich ohne Pflegeeltern. Und ja, ich war hier mit ihm und 
ich musste nur noch weinen, ihn in den Arm nehmen und es war für ihn, ich hatte noch 
so einen roten Nagellack und er hat die ganze Zeit da drauf geguckt. Und ich habe noch 
so ein paar Bilder gemacht von ihm und das war hart. Ich wollte ihn gar nicht mehr 
loslassen. Ich wollte auch gar nicht mehr gehen.“ (F3, 130) 

 
Die telefonischen Kontakte wurden mit der Zeit weniger. Da die Interview-
partnerin ihre Telefonnummer hinterlassen hatte, suchten Mitarbeiterinnen des 
Trägers die Frau acht Monate nach der Geburt ihres Kindes zu Hause auf.148 

 
„Ja, die standen eines morgens vor meiner Haustür, weil sie mich nicht mehr erreichen 
konnten, weil ich mit diesem Thema einfach, ich hatte immer noch vor, das niemandem 
zu erzählen aus Angst. Ganz allein, die Zeit ging immer, je mehr Zeit verging, umso 
mehr kriegte ich immer Angst, jetzt kannst du es erst recht nicht sagen. Jetzt ist es zu 
spät. Das Kind wird immer älter. Die standen vor meiner Haustür, mein Mann war 
auch zu Hause. Ich habe mich kurz umgezogen, wir sind rausgegangen auf den Spie l-
platz.“ (F3, 114) 

 

 
 

148 In einem nachträglichen Gespräch mit einer Mitarbeiterin wurde diesbezüglich noch einmal 

nachgefragt. Die betroffene Frau hatte demnach ihre Adresse im Büro des Trägers hinterlas-

sen. Daraufhin wurde sie zuhause aufgesucht, da der Träger davon ausging, dass eine Ano-

nymität nicht mehr möglich sei, sobald die Personenstandsdaten bekannt waren. 
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„Ja, das kam dann so, mein Mann hat uns aus dem Fenster beobachtet, während ich 
mich mit den Mitarbeiterinnen des Trägers unterhalten habe. Und er kennt mich so gut, 
dass er das gesehen hat, diese Panik in meinem Gesicht. Und er kam raus, wir unte r-
hielten uns noch und das erste, ich glaube was mein Mann gefragt hat war betrügt mich 
meine Frau? Ja, es war immer so, wir haben immer heimlich telefoniert und ich habe 
immer die Nummern gelöscht und mein Mann hat zu diesem Zeitpunkt immer gedacht, 
dass ich fremdgehe.“ (F3, 118).  

 
„Dann hat mein Mann sie rein gebeten, wir saßen im Wohnzimmer und dann ging es so 
los, dass mir die Mitarbeiterin gesagt hat, du musst es sagen, ich sage es nicht. Wir übe r-
lassen es dir, wir helfen dir nur. Ich weiß noch, dass ich immer gesagt habe, ich kann es 
nicht. Es ging immer so weiter und er saß da einfach und wusste nicht, worum es geht. 
Dann hatte ich das Foto und ich hatte noch mehrere Bilder von ihm (Anmerkung der 
Verfasserin: dem Baby) auf meiner Digitalkamera und die habe ich ihm gezeigt. Und in 
dem Moment dachte er, ich kenne doch die Bilder, das ist meine Tochter, weil die sich so 
ähnlich sehen. Und ich habe ihm gesagt, du hast ein zweites, wir haben noch ein Kind.“ 
(F3, 120) 

 
Innerhalb von fünf Tagen nach der Abgabe ihres Kindes in eine Babyklappe 
entschloss sich die Interviewteilnehmerin, die ihre gesamte Schwangerschaft 
nicht realisiert hatte, sich beim Träger zu melden und das Kind zurückzuholen.  

 
 „Aber dann wo ich zu Hause war, ich konnte dann auch erst voll spät ein schlafen und 
hab dann auch nicht viel geschlafen. Und dann musste ich halt schon immer an das Kind 
denken. Ich hab dann halt überlegt, was macht er, wo ist er, wie heißt er? Und, und, 
und. Und das habe ich halt ein paar Tage mit mir ausgemacht. Was ich mache. Und, 
ich hab nur an das Kind gedacht. Ich war auch einen Tag später war ich dann mit me i-
nen Freunden in der Disko und so. Um das zu vergessen und das als Albtraum abzu-
stempeln und zu sagen, das ist alles nicht passiert, ich hab das nur geträumt. Alles ist in 
Ordnung. Aber das ging nicht. Und dann habe ich mich ja nach fünf Tagen gemeldet. 
Aber da wollte ich nicht nur wissen wie es dem Kind geht und... oder wo es ist oder so 
Sondern für mich stand nach den fünf Tagen schon fest, dass ich das Kind... das ich 
mein Kind wieder bei mir haben will. Weil, es gibt ja viele, die ihr Kind abgeben und 
sich kurz melden und fragen, ob es dem Kind gut geht oder so. Und man hört nie wieder 
was von denen, aber für mich stand schon fest, dass ich mein Kind haben will.“ (F2, 34) 

 
Nach der Nutzung einer Babyklappe ließ sich eine weitere interviewte Frau 
acht Wochen Zeit, um sich über ihre Gefühle gegenüber dem abgegebenen 
Kind bewusst zu werden. Sie hatte sich das Datum, an dem die acht Wo-
chen abliefen, zu ihrer Sicherheit notiert. Wie sie wusste, beantragte der 
Träger, falls sich die Mutter nicht innerhalb dieses Zeitraumes meldete, die 
Adoptionsfreigabe des Kindes.  

 
„Und in diesen acht Wochen war halt immer so, du musst ihn wieder sehen. Wie sieht er 
jetzt aus? Geht es ihm gut? Dann wieder, nee, es geht aber nicht. Dann wieder ver-
drängt, dann wieder zwei Tage später, da siehst du wieder Mütter mit Kindern und wie 
sie spielen und so. Und dann ja, dachte ich mir, wenn es an dem Tag noch so ist, dann 
fährst du da hin und meldest dich mal. Dann war es auch so.“ (F4, 149) 
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Die Interviewpartnerin wurde von ihrer besten Freundin, die von der 
Schwangerschaft gewusst hatte und bei der Abgabe des Kindes anwesend 
war, begleitet.  

 
„Und erst standen wir eine halbe Stunde vor diesem Haus und ich hatte das Handy in 
der Hand, eine nach der anderen geraucht. Ich kann das nicht und doch, wir machen es. 
Und auf einmal dachte ich nee, Du rufst jetzt einfach mal an, fragst einfach mal nach, 
musst ja den Namen nicht nennen und sie sehen dich ja auch nicht. Da stand ich hinter 
dem Baum und dann habe ich angerufen. Nummer unterdrückt erst mal. Ich dachte, 
naja, vielleicht legst du wieder auf oder so und die rufen dich dann zurück, was sollst du 
dann sagen, verwählt vielleicht. Da war ich ganz nervös und dann habe ich einfach ge-
sagt, vor acht Wochen habe ich hier meine Kind abgelegt. Da waren sie ganz aufgeregt. 
Ja, ja, es kommt gleich jemand, kommen Sie rein, kommen Sie rein, wir holen Sie ab.“ 
(F4, 151-153) 

 
Eine weitere Interviewpartnerin hatte die Möglichkeit der anonymen Übergabe 
genutzt. Anstatt wie geplant nur das Kind mitzunehmen, boten die Mitarbeite-
rinnen des Trägers der Mutter an, sie ebenfalls zu begleiten. Die beiden wurden 
in einer Mutter-Kind-Einrichtung untergebracht. Im Laufe der Zeit informierte 
die befragte Frau den Ex-Mann und ihre älteren Kinder darüber, dass sie heim-
lich ein drittes Kind zur Welt gebracht hatte.  

 
„Auf jeden Fall, da hat mein Kind mich angeguckt, wo ich gesagt habe, also da hatte ich 
meine Tasche gepackt und alles war so, ich gehe heute. Und hatte ihn dann noch auf dem 
Arm und dann hat er mich so angeguckt so warum, wieso, weshalb? Und dann dachte 
ich, du kannst das gar nicht. Du kannst dein Kind gar nicht mehr hergeben. Und dann 
habe ich ihn auf die Seite gelegt, habe mit meiner Tochter telefoniert und habe gesagt, ich 
gehe jetzt dann hier weg, ich lass den Kleinen da. Und dann sagt sie. Mama, das kannst 
du doch gar nicht. Dann sage ich, warum soll ich das nicht können? dann sagt sie, weil 
du das Kind liebst. Und dann ging mir ein Licht auf, denk ich, das geht gar nicht mehr. 
Du kannst das gar nicht mehr abgeben. Also erst da habe ich dann so gemerkt, jetzt ist 
der Punkt einfach, wo du ihn gar nicht mehr hergeben kannst.“ (F5, 175)  

 
Nach der Abgabe ihres Kindes über eine Babyklappe, hatte die sechste in-
terviewte Frau nach eigenen Aussagen mit diesem Thema abgeschlossen. 
Ihre Personenstandsdaten wurden durch einen Zufall, den sie nicht weiter 
beschreiben wollte, bekannt. Aus diesem Grund kontaktierte sie nach der 
anonymen Abgabe des Kindes den Träger. 
 
„Ja... und durch einen ganz blöden Zufall... weil eigentlich war für mich das Thema 
dann abgeschlossen und durch einen blöden Zufall, ja ist es dann doch rausgekommen 
wer ich bin. Und dann habe ich noch mal telefoniert und dann bin ich hierher gefahren 
oder abgeholt worden sozusagen.“ (F6, 34) 

 
In welchem Umfang den Mitarbeiterinnen der Träger Personendaten der 
befragten Frauen bekannt waren bzw. zu welchem Zeitpunkt die Aufgabe 
der Anonymität gegenüber dem Träger erfolgte, konnte nicht präzise ermit-
telt werden.  
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Reaktion des Partners 
Vier Interviewteilnehmerinnen hatten ihre Schwangerschaft vor den jeweil i-
gen Vätern verheimlicht, in drei Fällen hatten sich diese im Vorfeld negativ 
über eine Schwangerschaft oder gemeinsame Kinder geäußert. Die Väter 
erfuhren, bis auf einen Fall, in dem der Vater bei der Entbindung, die als 
anonyme Geburt geplant gewesen war, zugegen war, relativ spät von ihren 
Kindern. Die Reaktionen waren unterschiedlich. 
 
„Dadurch, dass er es jetzt natürlich doch mitbekommen hat und er gesagt hat, er steht 
da völlig hinter mir und wir ziehen das durch und das passt schon. Wir haben nach 
außen hin versucht, erst mal Normalität zu wahren, ein normales Bild.“ (F1, 84)  
 
Eine befragte Frau, berichtete ihrem Mann nach acht Monaten, im Beisein 
zweier Mitarbeiterinnen des Trägers, von dem gemeinsamen Kind, das sie 
im Rahmen einer anonymen Geburt entbunden hatte.  
 
„Da war er schockiert. Ich hätte jetzt gar nicht mit seiner Reaktion so gerechnet, ich 
dachte, er würde jetzt – ich weiß noch, dass eine Mitarbeiterin gedacht hat, es fliegt jetzt 
hier alles so durch die Gegend. Er war schockiert.“ (F3, 120) 
 
Eine Interviewpartnerin teilte ihrem Ex-Freund ein Jahr nach der Geburt, die 
nach einer negierten Schwangerschaft stattgefunden hatte, mit, dass er der Va-
ter ihres Kindes sei.  
 
„Und dann hab ich ihn gesehen und dann hab ich es ihm gesagt. Aber er hat es schon 
gewusst, dass ich ein Kind habe und ich denke er hat auch geahnt, dass er der Vater 
ist.“ (F2, 182)  
 
„Er weiß es, aber er sagt ja, dass er nicht der Vater ist.“ (F2, 175)  
 
In einem Fall wurde der Vater etwa vier Monate nach der Geburt im Rah-
men eines Telefonates über die Existenz des gemeinsamen Kindes infor-
miert wurde. 
 
„Noch am Telefon, weil er es unbedingt wissen wollte und ich hab gesagt, ja ich war 
schwanger. Ja, was ist denn jetzt mit dem Kind? Ich habe ihm halt so ein bisschen schon 
mal erzählt und ja, er hat dann auch gesagt, warum hast du mir nichts gesagt? Ich habe 
das Recht dazu, ich bin der Vater und sowas halt. Dann haben wir uns nochmal getrof-
fen und da waren halt viele Vorwürfe auch, warum nicht? Warum hast du nichts ge-
sagt? Hast du kein Vertrauen und sowas kam halt auch wieder. Ich habe dann auch zu 
ihm gesagt ich kann verstehen, wenn du jetzt beendest, die Beziehung“ (F4, 262) 
 
Etwa acht bis zehn Wochen nach der Geburt seines Kindes wurde ein 
Mann während eines Konfliktes darüber in Kenntnis gesetzt, dass er Vater 
geworden war.  
 
„Der war sowieso, weil er wieder so einen Spleen irgendwie so hatte  und mir da ein paar 
Sachen an den Kopf geschmissen hat und dann habe ich halt gesagt, weißt du was? Uns 
siehst du nie wieder! Wieso uns?“ (F5, 205) 
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„Ja, wie soll ich sagen, er ist nicht hellauf begeistert, weil er hat wirklich seine Probleme 
mit seiner schweren Depression und was er alles schon hinter sich hat.“ (F5, 195)  

 
Die Interviewpartnerin, die durch einen „One-Night-Stand“ schwanger 
geworden war, machte keine Angaben darüber, ob und wenn ja zu welchem 
Zeitpunkt der Vater von der Geburt des Kindes erfahren hatte und wie 
gegebenenfalls seine Reaktion ausgefallen war. 
 
Reaktion der Familie 
Die Zeitpunkte, zu dem die Aufklärung über die neue Lebenssituation der 
Frauen stattfand, waren sehr unterschiedlich. Drei Interviewteilnehmerin-
nen hatten Ängste bezüglich einer ablehnenden Haltung ihrer Eltern formu-
liert. Eine Interviewpartnerin, die bedingt durch die Umstände der Geburt 
zusammen mit ihrem Freund eine anonyme Geburt in Anspruch genommen 
hatte, klärte ihre Eltern etwa einen Monat nach der Entbindung über die 
Existenz des Enkelkindes auf. 

 
„Und meine Mutter kam dann auch gleich und das war dann alles ganz anders auf 
einmal, die war wie ausgewechselt. Sie war wie ausgewechselt, wirklich. Und sie hat ihn 
von Anfang an gleich geliebt.“ (F1, 100) 

 
Die Schwiegereltern erfuhren etwa sechs Wochen nach der Geburt telefo-
nisch von dem Kind.  

 
„Und bei den Eltern meines Freundes, die hat er angerufen und da war erst ein Mis s-
verständnis da, sie dachten erst ich sei schwanger, das war für seine Mama gar nicht 
schlimm, fand sie gut. Aber dann, als sie realisiert hat am Telefon, dass er schon da ist, 
ist sie kurz zusammengebrochen wohl und die waren dann aber auch am selben Tag 
noch da.“ (F1, 100) 

 
Die befragte Frau, die ihr Kind nach einer vollkommen negierten Schwan-
gerschaft in eine Babyklappe gelegt hatte, informierte ihre Eltern nach fünf 
Tagen, an dem Tag als sie sich auch beim Träger gemeldet hatte, von ihrer 
Lage. 
 
„Ich hab an dem Tag, wo ich den Träger angerufen habe hab ich meine Mama im Ge-
schäft angerufen. Da wusste ich das wenn sie jetzt rumschreit, dass sie das nicht machen 
kann, weil sie im Geschäft ist. Meine Mama hat sich... also sie war schon erst geschockt 
und hat sich dann aber schon gefreut. Bei meinem Papa hat es schon so drei vier Wochen 
gedauert bis er es wirklich realisiert hat was da jetzt wirklich ist. Der hat sich am An-
fang auch keine Bilder vom Baby angeschaut weil er es nicht glauben konnte, aber da-
nach war es dann eigentlich in Ordnung.“ (F2, 129) 

 
„Und ich hätte meinen Eltern auch nie wieder in die Augen schauen können. Ich hätte 
nicht zu meinen Eltern gehen können und ich weiß ganz genau die sind Oma und Opa 
und die wissen es nicht. Das wäre für mich schon schlimm gewesen. Also, das war auch 
mit ein Grund für mich zu sagen, das geht so nicht.“  (F2, 88) 

 
In einem Fall wurden die Eltern von den Schwestern der betroffenen Frau 
informiert. Dies fand relativ zeitnah zur Rückkehr des Kindes in seine Her-
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kunftsfamilie statt. Das Kind war zu diesem Zeitpunkt acht Monate alt und 
hatte bis zur Rückführung zu seinen leiblichen Eltern in einer Pflegefamilie 
gelebt.  

 
„Ja, die jüngere Schwester. Der habe ich das zuerst erzählt. Da hat sie es meiner 
Schwester erzählt, meine Schwester hat mich angerufen und gesagt, du bist verrückt. 
Und dann haben sie es meinen Eltern erzählt, meiner Mutter. Ja, meine Mutter, die 
konnte das nicht glauben, die war so schockiert.“ (F3, 152) 

 
Kurze Zeit später fand ein persönliches Treffen mit den Eltern statt.  

 
„Und da hat mich meine Mutter zum Beispiel auch gefragt, wie konntest  du sowas wa-
gen? Wie konntest du sowas machen. Die waren sehr schockiert, ich habe das schon an 
deren Blicken gesehen. Die waren sehr schockiert.“ (F3, 152 -158) 

 
Bevor die leiblichen Eltern der Interviewpartnerin von dem Enkelkind er-
fuhren, teilte die betroffene Frau ihren Schwiegereltern, mit denen sie in 
einem Haus wohnte, mit, dass sie ein zweites Kind bekommen hatte.  

 
„Da habe ich angefangen ihr das zu erzählen und sie konnte es nicht glauben. Sie hat 
angefangen zu weinen und gesagt, wieso hast du uns das nicht erzählt? Wir hätten dich 
unterstützt! Wir wären für dich da gewesen. Und wir haben auch über die Sache gespro-
chen mit meiner Schwiegermutter, ich habe ihr auch gesagt, was ich zu diesem Zeitpunkt 
empfunden habe und sie sagt auch, dass es egal ist , was andere Leute denken. Das geht 
nur allein uns was an, wenn wir das akzeptieren, haben die anderen Leute das auch zu 
akzeptieren, ganz allein, weil wir hinter dir stehen. Und an diesem Abend hat es meine 
Schwiegermutter meinem Schwiegervater erzählt. Der wohnt direkt über uns und ich 
habe noch die Stimmen gehört, ich dachte, er kommt gleich runter und ist wirklich sehr 
aggressiv und sauer […] Ich musste dann nach oben und ja, ich saß da nur und er hat 
mich gefragt, wie konntest du sowas machen? Also das war wie ein Film.“ (F3, 146) 

 
Nachdem die interviewte Frau zusammen mit ihrem Ehemann das Kind zu 
sich zurück genommen hatte, entwickelten deren Eltern und Schwiegerel-
tern Strategien, um die achtmonatige Abwesenheit des Kindes plausibel 
erklären zu können und um so die Interviewteilnehmerin vor Anfeindungen 
von außen zu schützen. 

 
In einem Fall befand sich das Kind noch in der Obhut des Trägers, als die 
interviewte Frau ihren Eltern erzählte, dass sie vor gut acht Wochen ein 
Kind bekommen hatte. Vor der Information der Eltern sprach die Inter-
viewpartnerin mit ihrer Tante.  
 
„Die hat erst mal geheult nur. Also der habe ich es dann auch irgendwie erzählt, weil sie 
meinte, du warst jetzt länger nicht hier zu Besuch und was ist denn los mit dir, du bist 
so komisch und so. Und dann habe ich es ihr einfach erzählt. Dann saß sie erst mal da 
und hat geheult. Was machst du denn?“ (F4, 222) 

 
„Die hat dann halt auch immer gefragt, hast du es jetzt schon mal gesagt? Du musst es 
sagen! Soll ich mitkommen? Nee, aber ich wollte das alles nicht. Ich habe schon überlegt, 
aber nee.“ (F4, 224)  
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Nach dem Gespräch mit ihrer Tante teilte die Interviewteilnehmerin ihren 
Eltern mit, dass sie Großeltern geworden waren.  

 
„Dann guckt sie mich wieder an und dann habe ich es ihr halt erzählt, wie das war und 
sie fand es ganz schlimm, dass ich ihr das nicht erzählt habe oder meinen Eltern nicht 
erzählt habe. Hast du kein Vertrauen in uns?“ (F4, 210) 

 
Fünf Minuten, nachdem die Frau mit ihrer Mutter gesprochen hatte, wurde 
sie von Mitarbeiterinnen des Trägers zu Hause aufgesucht. Diese sprachen 
ebenfalls mit der Mutter. Der Vater erfuhr am gleichen Tag, dass er Groß-
vater geworden war. 

 
„Und nachmittags habe ich es halt meinem Vater erzählt, als der von der Arbeit kam 
und der war total geschockt. Also der war total fertig, der meinte auch, warum hast du 
nichts gesagt?“ (F4, 210) 

 
Für eine Interviewpartnerin war der weitere Verbleib des Kindes noch nicht 
geklärt, als sie sich entschied ihrem Ex-Mann und den älteren Kindern von 
dem Baby zu berichten.  

 
„Und da musste ich ja dann oder habe dann mit meinem Noch -Mann dann, ich habe 
ihm gesagt, dass ein Kind da ist. […] Er war natürlich total überfordert damit, klar, 
geschockt. Meine Kinder oder meine Tochter zumindest hat sich natürlich riesig gefreut, 
einen kleinen Bruder zu haben. Dann hat sie gesagt was ich machen will, was ich vorha-
be. Dann habe ich gesagt, ich gebe ihn ab, ich gebe ihn zur Adoption frei. Dann hat sie 
erst mal geheult. Und dann hat sie aufgelegt. Und dann kam später eine SMS: Ega l 
Mama, was Du tust, wir stehen hinter Dir.“ (F5, 157) 
 
Reaktion des sozialen Umfeldes 
Alle Frauen hatten ihre Schwangerschaften auch dem sozialen Umfeld ge-
genüber geheim gehalten. Im Lauf der Zeit, nachdem sie sich über den 
Verbleib der Kinder klar geworden und diese zu den leiblichen Müttern 
zurückgekehrt waren, erfuhren Freund/innen und Bekannte von dem Baby. 
 
„Ja, am Anfang war es so, meine beste Freundin war sehr enttäuscht, dass ich es ihr 
nicht gesagt habe, dass ich damit gelebt habe, mit dieser Bürde quasi und ihr nichts ge-
sagt habe, wobei sie es eher nachvollziehen kann und eher versteht.“ (F1, 106)  

 
„Also, so wenn ich jetzt meinen Freunden gesagt hab das ich ein Kind habe, die jetzt 
aber nicht wissen, dass es in der Babyklappe war, die haben natürl ich gesagt, ich soll 
aufhören sie zu verarschen. Also, die wollten es mir nicht glauben. Aber dann hab ich 
gesagt, ja doch, ich hab ein Kind und das ist jetzt drei Monate oder so. Aber es war 
positiv.“ (F2, 157) 

 
„Die Sache ging schnell: Das mein Mann das erfahren hat, am nächsten Tag meine 
Schwiegereltern und dass dann irgendwie, das ist hier eine kleine Stadt und meine 
Schwiegereltern wohnen seit über 30 Jahren hier, die kennen auch viele Leute. […] Es 
gibt Leute, da merke ich schon, die sind sehr abweisend. Das sind so Leute, mit denen 
bin ich jetzt nicht so eng, wo ich sage, die sind mir so wichtig. Leute, die mir wichtig 
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sind, die sehr enttäuscht sind von mir, die kann ich auch verstehen, natürlich.“ (F3, 
158-164) 

 
„Geschockt erst mal. Also ich habe die dann auch schon nacheinander so eingeweiht, 
aber erst mal geschockt. Oder einfach [Anmerkung der Verfasserin: das Baby] mitg e-
bracht und dann gesagt. Also die haben halt gefragt, geht ja gar nicht, die haben auch 
nicht geglaubt. Haben wir gar nicht gesehen und komisch. Wir sind doch deine Freunde, 
warum erzählst du nichts und sowas…“ (F4, 214-218) 

 
„Ja, total überrascht natürlich, klar. Wieso hast du das nicht erzählt? Wieso sagst du 
das jetzt erst? Ach, natürlich versteht das auch keiner, wenn ich sage, wegen diesem und 
jenem und ich habe das verdrängt und ich wollte ihn nicht. Das versteht natürlich keiner, 
weil in fünf Minuten kann man das nicht erzählen. Sie wissen das zwar, aber sie setzen 
sich jetzt auch nicht großartig damit auseinander. Also sie fragen auch nicht nach oder 
warum, wieso, weshalb.“ (F5, 274-275) 

 

6.8 Situation nach Aufgabe der Anonymität  

Weiterer Verlauf im Kontakt mit Träger/Träger des Angebotes zur ano-
nymen Kindesabgabe 
Unterstützungs- und Beratungsprozesse, in die die interviewten Frauen im 
weiteren Verlauf eingebunden waren, verliefen sehr unterschiedlich. Dies 
lag neben dem zeitlichen Umfang an dem vom Träger verfolgten Konzept 
und der jeweiligen Zielsetzungen. Das Selbstbild und der Professionalisie-
rungsgrad der Mitarbeiterinnen des Trägers beeinflussten zudem das weitere 
Vorgehen.  

Eine Interviewpartnerin, die eine anonyme Geburt in Anspruch genom-
men hatte, wurde im folgenden Verlauf drei Jahre von der zuständigen Be-
raterin begleitet. Der Beratungsprozess war im Vorfeld der geplanten ano-
nymen Geburt in Gang gekommen. Nach der Geburt wurden die Interview-
teilnehmerin und ihr Freund engmaschig betreut.  

 
„Da müssen wir auch dem Träger alles zu Gute halten. Die haben uns die Erstausstat-
tung hergezaubert innerhalb von fünf Sekunden, wirklich das, was sie da hatten, von so 
einem kleinen Wipp-Bettchen. Alles Mögliche hatten wir dann, erste Klamotten, bis wir 
dann halt wirklich die Zeit gehabt haben, irgendwas zu kaufen. Aber im Prinzip, in 
der ersten Woche ging es einfach darum, uns erst mal auszustatten.“ (F1, 94) 

 
Sie wurden von der Mitarbeiterin des Trägers zu Behördengängen und dem 
zuständigen Jugendamt begleitet. Sie nahmen, zum Teil gemeinsam, das 
Beratungsangebot in Anspruch und wurden nach eigenen Aussagen ganz-
heitlich unterstützt.  

 
„Wir waren dann auch ganz oft hier und die Mitarbeiterin des Trägers hat uns dann 
wirklich sehr engmaschig betreut. Und dann ging es, es ging immer so schrittweise. Das 
muss ich auch ganz ehrlich sagen, was ich an dem Träger sehr zu schätzen weiß ist, dass 
die Mutter an sich immer im Mittelpunkt steht. Es ist gar nicht so das Kind, sie haben 
hier immer versucht zu gucken, dass es mir gut geht und wenn es mir gut geht, dann geht 
es dem Kind auch gut. Ich hatte nie das Gefühl, wir handeln jetzt immer nur so, da ss es 
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für das Kind ok ist, sondern es war immer so, wenn er noch eine Woche hätte länger 
bleiben müssen, damit ich mich besser davon erhole oder was weiß ich, dann wäre das 
auch in Ordnung gewesen. Also ich hatte immer das Gefühl, es ist wichtig was ich den-
ke, was ich machen will, wie ich es für richtig halte und so wird das dann auch gemacht 
oder versucht umzusetzen. Und wenn ich total am falschen Weg war, dann hat sie ve r-
sucht, mich auf einen richtigen Weg oder einen ähnlich richtigen Weg zu führen.“ (F1,  
100) 

 
„Zwei Jahre lang, dann war mein Freund ein halbes Jahr weg, über ein halbes Jahr. 
Und danach kam er zurück und dann glaube ich hatten wir nur noch ein Gespräch und 
dann war es vorbei. Also normalerweise ist es schon so, wenn noch Bedarf ist, kann man 
natürlich weiterhin betreuen, aber mit drei Jahren ist es im Prinzip zu Ende und bei uns 
war es einfach so, wir waren schon gefestigter als glaube ich manch andere, die danach 
gekommen sind. Also bei uns glaube ich war es, das hat dann auch die Mitarbeit erin des 
Trägers gemeint, wir haben dann schon so eine gewisse, wir gelten schon ein bisschen so 
als Erfolgs-Familie quasi.“ (F1, 109) 

 
Eine befragte Frau, die ebenfalls eine anonyme Geburt durchgeführt hatte, 
wurde vor und bei der Geburt von einer Mitarbeiterin des Trägers begleitet. 
Nach der Entbindung blieb das Neugeborene beim Träger, dieser vermittel-
te es in eine Pflegefamilie. Die leibliche Mutter besuchte das Kind zwei Mal 
in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Nachdem die Kontakte zwischen ihr und 
den Mitarbeiterinnen abnahmen bzw. von ihrer Seite eingestellt wurden, 
suchten zwei Mitarbeiterinnen die Mutter nach acht Monaten in ihrem 
häuslichen Umfeld auf. Im Rahmen dieses Besuches informierte die Inter-
viewpartnerin im Beisein der Mitarbeiterinnen ihren anwesenden Ehemann 
über die Existenz des zweiten Kindes. Gemeinsam fuhren sie zu ihrem 
Kind, blieben vier Tage mit ihm in der Mutter-Kind-Einrichtung und fuh-
ren anschließend nach Hause.  
 
„Aber ich bin wirklich dem Träger sehr, sehr dankbar dafür, ich bin den Pflegeeltern 
sehr dankbar dafür, ich bin der Mitarbeiterin des Trägers dankbar dafür, dass so eine 
fremde Frau einfach neben einem steht bei der Entbindung und sagt, du schaffst das. 
Wir kriegen das hin. Egal, wofür du dich entscheidest, wir stehen hint er Dir. Dass man 
so viel Anerkennung und Mut kriegt, dass man dafür respektiert wird, obwohl man 
nicht weiß, ob man das Richtige oder Falsche tut, dass man Hilfe einfach hat. Dass 
einem angeboten wird, wir sind für dich da. Ich sehe das jetzt nicht als selbstverständlich, 
weil ich das nicht kenne.“ (F3, 217) 

 
Die Trennung von den Pflegeeltern war für das acht Monate alte Kind 
schwer. 
 
„Da saßen wir, da waren auch alle dabei und dann kam er mit seinen Pflegeeltern. Das 
war sehr hart für ihn. Ich habe gesehen, er kriegt Zähne, es ist ganz fremd. Er sieht 
zum ersten Mal seinen leiblichen Papa, den er eigentlich so gar nicht kennt. Er wollte 
gar nicht so. Und viele beruhigen ihn, versuchen ihn mit allem Möglichen zu beruhigen. 
Und die erste Nacht war auch sehr hart, er hat viel geschrien, er hat viel geweint, es war 
alles fremd, es war schwierig für ihn. Auch zu Hause, die erste Zeit so.“ (F3, 120).  
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Der Kontakt zu den Pflegeeltern bestand weiterhin. Ob die Familie nach 
der Rücknahme des Kindes weiterhin betreut wurde, erwähnte die Inter-
viewpartnerin nicht.  

 
Die Interviewteilnehmerin, die ihr Kind in einer Babyklappe gelegt hatte 
und sich nach fünf Tagen beim Träger gemeldet hatte, erhielt nach eigenen 
Aussagen wenig Beratung und Unterstützung. Der Träger hielt kein eigenes 
Beratungsangebot oder eine Kooperation mit einer Beratungsstelle vor. 
Nachdem das zuständige Jugendamt gewechselt hatte, wurde ihr ein Platz in 
einer Mutter-Kind-Einrichtung vermittelt.  
 
„Ich hab schon Angst gehabt aber dann war es eigentlich relativ freundliche. Dann ha-
ben die mich ans Jugendamt weitergeleitet, dann hab ich dort angerufen. Und dann 
konnte ich einen Tag später gleich zum Jugendamt und dann konnte ich auch gleich mein 
Kind sehen. Dann wurde da halt auch alles gleich durchgesprochen. Wieso, weshalb, 
warum und so und dann durfte ich ihn sehen.“ (F2, 79) 

 
„Das hab ich auch alleine machen müssen. Also, ich habe da alleine angerufen, klar, 
aber ich musste auch alleine hingehen. Ähm, was für mich schon auch schwierig war. 
Man geht ja nicht jeden Tag zum Jugendamt und sagt, hier, ich hab mein Kind abgege-
ben. Es war schon schwierig. Ich musste dann auch vom Jugendamt aus alleine hier in 
die Einrichtung der Jugendhilfe die Besichtigung machen, das Haus ankucken. Wo ich 
dann auch gedacht habe, Scheiße jetzt.“ (F2, 139) 

 
Die Durchführung dieser Maßnahme war die Grundlage für eine Rückfüh-
rung des Kindes zu seiner leiblichen Mutter. Das Kind kehrte einige Wo-
chen später nach zwei Krankenhausaufenthalten, zu seiner Mutter zurück. 
Im Zuge der Jugendhilfemaßnahme fanden verschiedene Beratungsangebo-
te statt. 

 
Die vierte Interviewpartnerin, die ihr Kind über eine Babyklappe gelegt 
hatte, meldete sich acht Wochen später persönlich beim Träger und gab die 
Anonymität auf.  

 
„Es war wie so ein Film einfach, der ist vor mir abgelaufen, ich habe das einfach alles so 
erzählt und saß da und war so nervös und wollte eigentlich nur meine Kind sehen und 
saß da jetzt so und alle guckten mich an und fragen.“ (F4, 176)  

 
Da das Kind der interviewten Frau zwischenzeitlich bei einer Pflegefamilie 
untergebracht worden war, brachten Mitarbeiterinnen des Trägers sie in ein 
Mutter-Kind-Heim, wo sie ihr Baby sehen konnte.  

 
„Ganz viele Leute an einem Tisch. Und alle guckten einen an, wie vorher in der Stadt, 
bloß halt mehr Leute und auch erst mal ausgefragt. Und das war schon schlimm.“ (F4, 
186) 

 
Die Interviewteilnehmerin setzte ihre Eltern zeitnah davon in Kenntnis, 
dass sie ein Kind bekommen hatte. Auch in diesem Fall fand eine Kontakt-
aufnahme zur Frau in ihrem häuslichen Umfeld statt. Zu diesem Zeitpunkt 
waren die Eltern gerade eingeweiht. In den folgenden fünf Monaten lebte 
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die befragte Frau jeweils von Montag bis Freitag mit ihrem Baby in der 
Mutter-Kind-Einrichtung, da der Vater des Kindes, mit dem nicht zusam-
men lebte aber eine Wochenendbeziehung führte, nichts von der Existenz 
des Babys wusste. Nach fünf Monaten entschloss sich die Interviewpartne-
rin, ihr Kind mit nach Hause zu nehmen. Nachdem sie bei ihren Eltern 
ausgezogen und mit dem zweiten Kind schwanger war, wurde ihr eine Fa-
milienhilfe zur Seite gestellt.  

Im fünften Fall hatte sich die interviewte Frau für die Nutzung des An-
gebotes der anonymen Übergabe entschieden. Nachdem die Mitarbeiterin-
nen des Trägers sie zu Hause aufgesucht hatten, wurden das Kind und sie in 
eine Mutter-Kind-Einrichtung gebracht, wo sie die nächsten sechs Monate 
wohnten. 

 
„Ja, immer mal wieder wurde dann mal, was ich vorhabe, wie es weitergeht – aber ich 
wusste ja selber nicht wie und was und es war, ich wusste, es war immer jemand da, wo 
ich reden kann, aber wenn du selber nicht weißt, wie es weitergeht, was willst du dann 
groß sagen.“ (F5, 177)  

 
„Also dass ich hier bleiben kann und mich in Ruhe drauf einlassen kann mit dem Kind 
oder dass ich hier mal zur Ruhe kommen kann, um zu überlegen oder zu gehen, wenn 
ich meine. Also, es wird alles getan natürlich, dass ich den Kleinen behalte, kämpft man 
natürlich dafür, klar. Aber wenn ich mich anders entscheide, ist es auch ok. Also ich 
hatte nie das Gefühl, dass mir jetzt einer im Nacken steht, du musst, du musst. Also, 
von daher war das schon toll.“ (F5, 179) 

 
Nachdem sich die Interviewpartnerin entschieden hatte, das Baby zu behal-
ten, wurde für sie eine Wohnung in einem neuen sozialen Umfeld gesucht.  

 
Eine befragte Frau, die ihr Kind in eine Babyklappe gebracht hatte und de-
ren Personendaten durch einen Zufall bekannt wurden, war von Anfang an 
entschlossen, ihr Kind zur Adoption freizugeben. Innerhalb der ersten acht 
Wochen nach der Geburt war sie mehrfach im Mutter-Kind-Haus des Trä-
gers.  

 
„Ich hatte dann die Nummer von der Mitarbeiterin des Trägers und sollte mich da mel-
den. Habe ich auch gemacht, dann war sie mehrfach im Gespräch und so weiter und 
irgendwann haben wir gesprochen und dann wollte die Mitarbeiterin des Trägers, dass 
ich hierher komme. Ich wollte nicht. Dann wollte die Mitarbeiterin wieder, dass ich 
hierher komme. Ich wollte immer noch nicht. Und irgendwann hat sie mich dann überr e-
det. Und dann haben die mich in einer Nacht-und-Nebelaktion zuhause abgeholt und 
dann bin ich hierhergekommen. Wie lange war ich hier? Zwei, drei Tage? Und dann 
haben wir gesprochen, gesprochen, gesprochen und ich war schon wieder fix und fertig, 
weil das Kind auch hier war. Und ich habe es dann auch noch mal gesehen und... dann 
bin ich wieder nach Hause, aber dann wusste ich schon, dass ich innerhalb von acht 
Wochen noch mal hierher komme. Weil dann ja die Entscheidung fallen musste, behalte 
ich das Kind oder wird es adoptiert. Und während ich dann zuhause war, bin ich wieder 
arbeiten gegangen und habe das dann wieder schön verdrängt und dann bin ich hierher-
gekommen und mein Entschluss war derselbe.“ (F6, 56) 
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Die Interviewpartnerin beschrieb, dass die Aufenthalte in der Mutter-Kind-
Einrichtung für sie emotional belastend waren. 

 
„Das war nicht gleich zu Anfang, sondern das war ziemlich... ich glaube das war der 
letzte Abend, wo ich mich dann noch mal getraut habe (Anmerkung der Verfasserin: 
das Kind zu sehen) und das war ganz schwer, weil auch die Umstände für mich hier zu 
sein ganz schwer waren. Weil ich hab mich hier nicht wohl gefühlt. Hier waren zu dem 
Zeitpunkt viele Mütter, hier waren Hochschwangere, hier waren Mütter, die ihre Kinder 
aus der Babyklappe doch wieder geholt haben. Und ich war sozusagen die einzige Böse 
in meinen Augen. Nicht dass irgendjemand mir das so gesagt hätte oder so gedacht hätte, 
sondern in meinen Augen. Ich war die einzige Böse, die das jetzt nicht wollte. Deswegen 
habe ich mich hier ganz unwohl gefühlt.“ (F6, 82)  

 
Nachdem die Entscheidung der Interviewteilnehmerin, das Kind zur Adop-
tion freizugeben, acht Wochen nach der Geburt weiterhin bestand, wurde 
zusammen mit ihr die Adoption in die Wege geleitet.  
 
„Es war so, dass wir noch mal wieder gesprochen haben, ob ich noch mal wieder Hilfe 
brauche, irgendwie noch Gesprächsbedarf habe und ich habe dann gesagt, mein Ent-
schluss steht fest. Und dann haben wir beide zusammen über die Adoption gesprochen 
was dann zu tun ist. Haben überlegt was für Eltern in Frage kommen, das war dann 
möglich. Wir haben über die Arten der Adoption gesprochen, offen oder halboffen. Und 
aus der anfänglichen Entscheidung das Kind abzugeben, ist dann noch ein ganz weiter 
Weg geworden, um das Kind in die richtige Familie zu bringen, also aus meiner Sicht. 
Also eine Familie mit Geschwisterkindern.“ (F6, 68) 

 
Der Säugling wurde in eine Adoptivfamilie vermittelt, die leibliche Mutter 
hat eine halboffene Adoptionsform gewählt, um auf Wunsch Informationen 
über ihr Kind bekommen zu können.  

 
Weiterer Verlauf im Kontakt mit dem Jugendamt 
Im Zuge der Rückführung der Kinder zu ihren leiblichen Müttern/Eltern 
bzw. im Rahmen der Adoptionsfreigabe eines Kindes, hatten alle sechs be-
fragten Frauen Kontakte zum Jugendamt. Die Erfahrungen der Frauen mit 
Mitarbeiter/innen der zuständigen Jugendämter wurden von ihnen subjek-
tiv sehr unterschiedlich eingeschätzt.  

 
„Aber im Prinzip, in der ersten Woche ging es einfach darum, uns erst mal auszusta t-
ten, um zu gucken, wie wir jetzt weiter verfahren werden und vor allen Dingen, um das 
mit dem Jugendamt abzuklären, weil es da wirklich viele Komplikationen gab, was ich 
gar nicht so gedacht hätte.“ (F1, 94) 

 
„Und die Mitarbeiterin von dem Träger war dann immer auf unserer Seite und hat 
immer gesagt, nein, ich sehe das überhaupt nicht so. Die sind jetzt nur überfordert mit 
der Situation, aber sie wollen es in die Hand nehmen. Und wir helfen ihnen und die 
schaffen das auch! Und wir werden mit denen engmaschig arbeiten und das funktioniert. 
Also die Mitarbeiterin hat immer gesagt, mit den beiden funktioniert es. Es wird funk-
tionieren. Wir machen das nicht kaputt. Wir können denen das Kind nicht wegneh-
men.“ (F1, 96)  
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„Er (Anmerkung der Verfasserin: der Mitarbeiter des ersten Jugendamtes, durch das 
die Frau betreut wurde) ist mit mir zum ersten Termin zum anderen Jugendamt gegan-
gen. Oder wenn ich irgendwelche Fragen hatte, ich konnte immer offen mit ihm reden. 
Ich konnte ihn anrufen und sagen, ich habe das und das Problem.“ (F2, 119)  
 
Die Betreuung durch das Jugendamt wechselte aufgrund von örtlichen Zu-
ständigkeiten zu einem anderen Jugendamt. 

 
„Die hatten mich da sehr unterstützt. Das Jugendamt kam zu mir nach Hause […] 
hat sich den Kleinen angeschaut, geguckt, wie er so lebt, wie er so aufwächst und sie hat 
gesagt ,es ist alles in Ordnung. Ich sehe, dass es dem Kind gut geht hier bei euch und es 
hat nicht lange gedauert. Also ich habe bis jetzt keine Probleme damit gekriegt, auch 
nicht auf anderen Sachen, wenn ich jetzt so Formalitäten ausfüllen musste oder so habe 
ich keine Schwierigkeiten gekriegt.“ (F3, 226) 

 
„Also ich kann mich nicht beklagen, es klappt alles super.“ (F4, 290) 
 
„Ich bin ja dann nochmal auf das Jugendamt wegen einer Wohnung oder dass sie mir da 
helfen. Dann hieß es, ich kann ja, wenn ich keine Wohnung finde, in ein Obdachlosen-
asyl ziehen mit dem Kleinen. Ja, ganz toll. Und da dachte ich, von da kannst du keine 
Hilfe erwarten, da musst du alles im Prinzip selber machen. […] Und von den Ämtern 
– ja, mein Gott, man geht halt hin und wird halt ein bisschen dumm angeguckt, weil es 
heißt Papa unbekannt oder so.“ (F5, 225) 
 
Die Interviewteilnehmerin, deren Personendaten durch einen Zufall be-
kannt wurden und die sich aufgrund dieser Situation für eine reguläre 
Adoptionsfreigabe entschieden hatte, empfand die Besuche beim Jugend-
amt als sehr belastend. 

 
„Was ich schon gesagt hab: Ich hab echt gedacht jetzt kommt doch noch alles raus, weil 
ich auch das Kind anmelden musste und dann hat die zu mir gesagt, die bei der Ge-
meinde, ich kann das nicht lange verheimlichen, irgendwann muss ich es weitergeben und 
das war dann auch so. Dann konnten wir das gerade noch abbiegen und ich habe jetzt 
immer gedacht, oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott.“ (F6, 104)  

 
„Also irgendwann wird´s grausig... irgendwann, weil.... Anfangs ist es mir nicht so 
schwer gefallen, aber dann zu dem Jugendamt und dem Menschen und das war auch 
noch ein Mann und dem das dann noch mal zu erzählen, also das war dann schon 
grenzwertig. […] Also ich glaube, dass der... der Mitarbeiter von dem Jugendamt, dass 
der seinen Job sehr gut gemacht hat, weil er eben auch wie hier keine Vorwürf e gemacht 
hat, sondern das hingenommen hat und wirklich auch eigentlich einfühlsam war. Also so 
habe ich das schon empfunden, trotzdem ist es ein unangenehmes Gefühl gewesen.“ (F6, 
74) 

 

 

 



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

274 

6.9 Beziehung zum Kind 

Mutter-Kind-Verhältnis 
Anhand der Schilderungen einer interviewten Frau soll im Folgenden 
exemplarisch dargestellt werden, wie ambivalent sich die Beziehung zu ih-
rem Kind gestaltete bzw. wie sich die Mutter-Kind-Beziehung im Laufe der 
Zeit veränderte.  

 
„Nur abends, wenn ich alleine war so, dann hab ich es gemerkt und ab und zu mal über 
den Bauch gestreichelt, wenn er dann gestrampelt hat oder so. Aber es war nie eine Bin-
dung da – im Prinzip habe ich es immer wieder verdrängt.“ (F5, 49) 

 
„Also, das Kind war mir (Anmerkung der Verfasserin: nach der Geburt)  total fremd.“ 
(F5, 145) 

 
„Aber ich war nahe dran zu sagen, ich geb ihn ab. Weil es war einfach so, wenn keine 
Verbindung da ist, wenn ich nichts empfinde, wenn ich ein Kind im Arm halte oder 
mein Kind im Arm habe, dann dachte ich, das wird wahrscheinlich immer so sein. Und 
das hat keinen Wert für ihn. Ja, ich tue ihm nichts Gutes damit.“ (F5, 153)  

 
„Ich denke, das war, ja wo ich mit dem Kleinen unten war bei meinen Kindern. Das 
war wirklich, also meine Tochter hatte den Kleinen auf dem Arm und ich gemerkt,  das 
ist Geschwisterliebe. Es ist wirklich was da. Da wusste ich, dass ich ihn nie wieder 
hergebe.“ (F5, 183) 

 
Eine weitere Interviewpartnerin schilderte, dass für sie ab dem Augenblick, 
als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, feststand, dass sie sich nicht von 
ihrem Kind trennen würde. 

 
„Mit meinem Kind, ja, auf jeden Fall, den hätte ich nicht da gelassen, nein.“ (F1, 139)  

 
Ihre Gefühle, die sie nach der Rückkehr ihres Kindes, das acht Monate in 
einer Pflegefamilie war, beschreibt eine andere befragte Mutter. 
 
„Aber ich bin in erster Linie sehr, sehr glücklich, dass mein Kind wieder da ist. Ich 
wünsche ihm wirklich alles Gute. Ich wünsche uns viel Gesundheit, Glück.“ (F3, 222)  

 
Die interviewte Frau, die ihr Kind zur Adoption freigegeben hatte, schildert 
ihre Gedanken dem Kind gegenüber wie folgt. 
 
„Ich bin aber nicht glücklich, dass das passiert ist. Also ich wünschte , es wäre nicht 
passiert. Das muss nicht sein, auch fürs Kind nicht. Weil das Kind wird irgendwann 
erfahren, du bist adoptiert, und muss dann auch mit der Entscheidung klarkommen, die 
ich getroffen habe. Also ich wünschte, das wäre nicht passiert in der Form.“ (F6, 121)  

 
Im Falle der Interviewpartnerin, die ihr Kind zur Adoption freigegeben 
hatte, verdeutlichte sich die Beziehung zum Kind in der Kraft und den Be-
mühungen, die sie in die Auswahl der Adoptivfamilie, den Adoptionspro-
zess und die Adoptionsform einbrachte. 
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Vater-Kind-Verhältnis 
Drei der sechs befragten Frauen erwähnen explizit das Verhältnis zwischen 
den Kindern und ihren Vätern. Eine Interviewpartnerin beschrieb, welche 
Schwierigkeiten es am Anfang gab und wie sich das Verhältnis inzwischen 
gestaltet.  

 
„Was mich sehr verletzt war, dass mein Freund nicht klar  damit kam, dass er jetzt ein 
Kind hatte. Er hat gesagt, ja, er steht völlig hinter uns und es ist ok. Aber nach außen 
hin war das für ihn etwas, er wollte nicht mit ihm gesehen werden, er kam mit ihm nicht 
so klar. Das war für ihn so fremd.“ (F1, 102) 

 
„Aber jetzt ist es ein ganz anderes Verhältnis, die machen auch viel zu zweit. Ich muss-
te früher immer dabei sein, unser Kind wollte auch sehr ungern eine Zeit lang was mit 
seinem Papa machen. Und jetzt ist es immer so, dass sie sich jetzt mittlerweile schon 
gegen mich zusammentun.“ (F1, 110) 

 
In zwei Fällen wissen die Väter von der Existenz ihrer Kinder, die Kontakt-
aufnahme bzw. die Beziehungsgestaltung brauchte jedoch Zeit. Eine der 
Interviewpartnerinnen initiierte zur Verbesserung der Situation inzwischen 
einen wöchentlichen Vater-Sohn-Tag. 

 
„Er konnte es, glaube ich, auch nicht so akzeptieren, obwohl er gesagt hat, er liebt sein 
Kind und er ist ganz stolz auf sein Kind. Aber mir kam es vor, als würde immer ir-
gendwas dazwischen sein, dass ich es nicht gesagt habe vielleicht, dass ich vielleicht 
Schuld bin oder so, sowas.“ (F4, 324) 

 
„Und ich habe ihm gesagt, ich dränge ihn nicht. Er hat ein Bild bei sich stehen vom 
Kleinen und ab und zu fragt er auch nach dem Kleinen. Aber ich überlasse es wirklich 
ihm, wie er da Kontakt sucht.“ (F5, 195) 

 
Der Vater eines Kindes streitet die Vaterschaft ab. Die Mutter möchte ihm 
den Umgang mit dem gemeinsamen Kind perspektivisch nicht verbieten, 
falls der Vater diesen sucht. Sie hat jedoch bestimmte Vorstellungen davon, 
wie ein solcher Kontakt gestaltet werden sollte.  

 
„Er meldet sich nicht. Ich hab hier die schwierige Zeit mit dem Kind durchgemacht, das 
Zahnen, nachts hunderttausend mal aufstehen und so. Und er bemüht sich gar nicht, ja? 
Und ich sage jetzt mal, wenn er nach fünf / sechs Jahren kommt, dann ist für mich das 
Thema auch gegessen. Weil dann kommen wenn das Kind aus dem gröbsten raus ist und 
dann sagen juchu, mein Kind, wir gehen jetzt Fußball spielen oder so. Das läuft dann 
auch nicht... Ich werd ihm nicht den Kontakt verbieten oder so aber wenn, dann alles 
schon geregelt. Und das ich mich auf ihn verlassen kann. Nicht, dass es an einem Wo-
chenende heißt, ja ich hol ihn am Sonntag und dann ruft er an und kommt doch nicht. 
Und ich muss meinem Kind dann erklären, ja dein Papa kommt heute nicht. Deswe-
gen... wenn er sich kümmern will kann er, aber dann auch nur so wie ich das will.“ 
(F2, 179) 
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Geschwisterbeziehungen 
Drei der interviewten Frauen hatten mehrere Kinder. In einem Fall war die 
zweieinhalbjährige Tochter mit der Mutter zusammen, als diese zur anony-
men Geburt ins Krankenhaus ging. Auch bei den folgenden Besuchen des 
Babys war die Tochter dabei. Die Beziehung der Kinder beschreibt die 
Mutter nach der Rückkehr des jüngeren Kindes in die Familie folgenderma-
ßen.  
 
„Umso überraschter war ich, dass sie so fürsorglich ist, dass sie die Spie lsachen bringt 
und sagt, das ist mein Bruder. Dass sie ihn immer zu Hause wickeln will, dass sie sehr 
fürsorglich ist, dass wenn jemand kommt, dass sie sagt, das ist mein Bruder! Und dass 
sie ihn so küsst und er sie auch zurück küsst. Dass sie ein sehr gut es Verhältnis haben. 
Dass sie sehr fürsorglich ist so zu ihm. Und ja, mittlerweile, es gab auch mal eine Zeit, 
wo meine Tochter gefragt hat, wo ist denn die andere Mama? Weil sie kennt ihn ja mit 
den Pflegeeltern. Da hat sie auch gefragt, ja, aber der andere Papa, wo ist der andere 
Papa? Dass wir ihr es erst mal erklärt haben, das ist nicht der Papa, wir sind die El-
tern, die haben nur auf das Baby aufgepasst. Da fragt sie natürlich immer, warum? Es 
ist dann umso spannender, dass sie gerne wissen möchte warum, wieso, wie kommt das? 
Dass sie aber auch gewisse Dinge noch nicht in dem Alter versteht, es ist schwierig, ihr 
das beizubringen. Zu sagen anonyme Geburt. Ich weiß nicht, wie man das einem zwe i-
einhalbjährigen Kind sagt. Ja, die haben echt ein gutes Verhältnis zueinander. Hätte ich 
aber auch nicht gedacht, weil meine Tochter ist auch sehr… sie ist auch manchmal so 
bockig. Ich hätte eher so gedacht, sie würde auch anfangen ihn vielleicht zu hauen, wenn 
ich jetzt mal nicht zugucke, dass sie ihm mal so die Flasche aus der Hand nimmt oder 
den Schnuller, das macht sie aber nicht. Die schlafen noch zusammen in einem Zimmer, 
wir haben das Zimmer umgestrichen, vieles geändert, für ihn neue Möbel besorgt. Dass 
sie das so mit ihm teilt und sagt, das ist jetzt auch das Zimmer vom Baby. Oder ihre 
ganzen Babyspielsachen, die sie hatte oder so einen Lauflernwagen, dass sie sagt, das 
gehört jetzt meinem Bruder, ich bin ja groß, ich brauche das nicht mehr.“ (F3, 181)  
 
Eine zweite Interviewpartnerin bekam kurz nach der Geburt ihres ersten 
Kindes, das sie über eine Babyklappe anonym abgegeben und später zu-
rückgeholt hatte, ein zweites Kind. Sie beschrieb ihre Sorge, dass ihr älteres 
Kind später einmal fragen könnte, warum sie es in eine Babyklappe gelegt 
hatte, das jüngere Kind jedoch nicht. 
 
„Also ich glaube das wird gerade so in seiner Jugend kommen, wenn er dann mal sauer 
ist. Und deswegen möchte ich auch irgendwas für ihn machen, so ein Video oder so, das s 
er sich immer wieder angucken kann und sehen kann, warum hat sie es gemacht oder so 
einen Brief, den er immer wieder lesen kann oder sowas.“ (F4, 407) 
 
Für eine weitere befragte Frau war während der Schwangerschaft und nach 
der Geburt die Angst vorhanden, dass ihre beiden wesentlich älteren Kin-
der, die weit entfernt bei ihrem Vater lebten, das jüngere Kind nicht akzep-
tieren und sich von der Mutter abwenden würden. Nachdem dies nicht der 
Fall war und sich die Frau zur Annahme des dritten Kindes entschieden 
hatte, ging sie davon aus, dass sich durch den Altersabstand und die örtliche 
Entfernung keine Geschwisterbeziehung entwickeln würde und die großen 
Kinder das jüngste Kind akzeptieren würden.  
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„Ich denke, so große Geschwisterbeziehung wird es nicht geben. Weil der Große, der geht 
jetzt zum Bund, die nächsten acht Jahre wird er den Kleinen wahrscheinlich sowieso nie 
zu Gesicht bekommen, er interessiert sich auch nicht großartig dafür. Die Kleine fängt 
jetzt ihre Lehre an und hat ihren Freund. Also wenn ich jetzt hinziehen würde, das 
wäre vielleicht am Anfang, oh süß! Und irgendwann wäre ich auch wieder alleine, weil 
sie einfach ihre eigenen Interessen haben. Aber ich denke, sie freut sich jetzt, wenn ich sie 
jetzt besuche. Und sie will auch im Sommer zu Besuch kommen. Aber mehr würde es 
wenn ich zu ihnen ziehen würde, auch nicht sein. Also sie telefoniert mit ihm und wir 
tauschen Bilder aus und alles.“ (F5, 223) 
 
Großeltern-Kind-Verhältnis 
Die Beziehungen zwischen den Großeltern und ihren Enkelkindern wurden 
von vier Interviewpartnerinnen als sehr positiv beschrieben.  

 
„Ja, und seine Omas und Opas, was soll ich sagen, er ist das erste Enkelkind, ich glau-
be sie würden für ihn töten. Sie lieben ihn über alles.“ (F1, 11)  

 
„Und jetzt freuen sie sich und jetzt ist schon alles gut.“ (F2, 129)  

 
„Und meine Mutter hat sich ihn angeguckt und gesagt, der sieht seiner Schwester sehr 
ähnlich. Die haben sich auch sehr gefreut und die wollten mich auch gar nicht mehr gehen 
lassen.“ (F3, 104) 

 
„Also alle haben ihn ganz schnell ins Herz geschlossen. Was ich so gar nicht gedacht 
hätte: Mein Vater, der ist ja für beide Kinder inzwischen der Gott, also das ist ganz 
extrem. Und das hätte ich gar nicht so gedacht. Aber der ist ganz verrückt nach den 
Kindern.“ (F4, 304) 

 
Umgang mit Anonymität dem Kind gegenüber 
Die Interviewteilnehmerinnen wurden befragt, ob sie ihren Kindern später 
über die Umstände ihrer Geburt bzw. von der anonymen Abgabe erzählen 
werden. Drei der fünf befragten Frauen, die mit ihren Kindern zusammen 
leben, beschrieben, dass sie ihre Kinder über die Situation bei deren Geburt 
bzw. der folgenden Zeit in vollem Umfang aufklären werden. 

 
„Klar, ich meine warum nicht. Also wir haben auch so ein Buch geschrieben mehr oder 
weniger, da sind Fotos von ihm drin. Da haben wir auch von uns aus, also aus der Per-
spektive von meinem Freund und meiner Perspektive reingeschrieben, das war noch ganz 
frisch, das war alles eine Woche nachdem er zur Welt kam, reingeschrieben wieso das so 
abgelaufen ist. Und wieso es so ist und wieso er dieses Bettchen hat und nicht ein eigenes 
richtiges Bettchen und und und. Das steht alles da drin. Natürlich werden wir ihm das 
geben. Ich denke, wieso denn nicht?!“ (F1, 143) 

 
„Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ich habe ganz viele Bilder. Von der Pflegefamilie haben 
sie mir Bilder geschickt. […] Und dass ich das Buch habe. Und dass ich jetzt dazu 
stehe und ihm auch irgendwann einmal die Geschichte erzählen werde. Dass er ein Recht 
darauf hat, ich denke mal, jedes Kind fragt sich nach einer Zeit, wie war meine Kind-
heit? […] Ich denke mal schon, ich werde es ihm auf jeden Fall erzählen, weil mir das 
nicht mehr so unangenehm ist wie am Anfang. Weil man sich jetzt nicht so dafür schä-
men muss.“ (F3, 144) 
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„Mein Sohn ist ein ganz Sensibler und Feinfühliger und ich habe Fotos auf dem Laptop 
von ganz vielen verschiedenen Unternehmungen und so. Und dann auch von damals vier 
Fotos und er hat mich mal gefragt, wo wir da sind. Und da habe ich ihm das halt so ein 
bisschen erzählt. War dann aber auch egal für ihn und seit ein paar Wochen ist das so, 
dass ich mich ganz intensiv damit beschäftige, wie ich es ihm einmal erzählen werde. Mit 
meiner Familienhilfe auch, dass wir vielleicht ein Video drehen oder so, einen Brief 
schreiben. Das auf jeden Fall, weil er auch ganz viel fragt. Und ja, er fragt auf den 
Fotos, wer sind die Leute? Seine Pflegeeltern, da habe ich auch Fotos und er fragt, bin 
ich das als Baby? Und, was mache ich da und ja, sowas erzählt er halt dann. […] Er 
versteht es noch nicht, also ich habe ihm schon gesagt, ich habe dich in eine Babyklappe 
gelegt, als du ein Baby warst. Und dann kommt, warum hast du mich in diese Klappe 
gelegt? Und, warum hast du die Klappe zugemacht und so. Und dann denke ich ja, was 
soll ich sagen?“ (F4, 380-384) 

 
Zwei Frauen waren entschlossen, ihren Kinder später teilweise von ihrer 
Lebenssituation und den Umständen der Geburt zu berichten. Über die 
Entbindung der Kinder, die in beiden Fällen zuhause stattgefunden hatte, 
wollten die Frauen ihren Kinder im Gegensatz zur empfundenen Ambiva-
lenz bzw. der anonymen Abgabe nicht berichten.  

 
„Ich werde ihm erzählen können, dass ich ihn alleine auf die Welt gebracht habe aber 
ich denke, dass ich das mit der Babyklappe nicht erwähnen werde. Ich weiß nicht wie er 
dann reagieren wird. Ob er denkt ich hab ihn nicht geliebt oder ich wollte ihn ja eigen t-
lich gar nicht. Deswegen denke ich, dass ich das mit der Babyklappe nicht sagen werde.“ 
(F2, 169-171) 

 
„Also ich werde es nicht sagen, dass ich das alles so total ignoriert habe, aber ich werde 
ihm schon sagen, dass er zu Hause geboren ist und ja, das sage ich vielleicht au ch nicht, 
dass ich nicht wusste, ob ich ihn behalte, was ich natürlich auch nicht will. Aber so das 
Notwendige werde ich ihm schon sagen auf jeden Fall.“ (F5, 245)  

 
Für die Mutter, die ihr Baby zur Adoption freigegeben hat, war es wichtig, 
dass die Adoptiveltern über die Umstände der Abgabe informiert wurden 
und das Kind über die Lebenssituation und die Gründe der Mutter, die zu 
ihrem Entschluss beitrugen, aufklären werden.  
 

6.10 Bilanzierende Einschätzung der Frauen 

Gewünschte Unterstützung 
Im Rahmen der Interviews wurden die Interviewpartnerinnen gefragt, wel-
che weiteren Unterstützungsmaßnahmen sie sich gewünscht hätten oder wo 
ihrer Meinung nach Bedarfe für Frauen in Not vorhanden sind. In zwei 
Fällen wurde die Öffentlichkeitsarbeit erwähnt. 

 
„Gut, man könnte schon ein bisschen mehr dafür werben, dass man nicht jetzt erst ins 
Internet gucken muss oder irgendwie sowas, sondern dass man wirklich auch ein Plakat 
hat anonyme Geburt gut, andererseits will man ja auch nicht, dass das so… Ja gut, das 
ist natürlich schwierig. Aber das Problem ist, die Frauen, die es erreichen sollte, dass es 
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sowas gibt, erreicht es nicht. Denn die sind nicht an den Orten, wo so etwas aushängen 
würde. Und das ist das Problem.“ (F1, 158) 

 
„Und da wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man gerade so Mutter-Kind-
Einrichtung ein bisschen hervorhebt und das einfach mehr publik macht. Also es liegt ja 
immer in jeder Bäckerei, immer liegt irgendwo ein Zettel über alles aus. Aber so über 
Mutter-Kind-Wohnheime oder so was, dass da einfach eine Hilfe da ist oder die Notruf-
Telefonnummer oder so, dass man das irgendwie bekannt macht. Weil man sieht das ja 
nirgends.“ (F5, 337) 

 
Eine befragte Frau hätte sich Unterstützung und fachliche Beratung bezüg-
lich finanzieller Belange gewünscht. 

 
„Also, ich muss ehrlich sagen, am Anfang, wo ich dann noch beim Jugendamt war, 
keiner hat irgendwie offen mit mir gesprochen, was an Geld ist oder was ich beantragen 
könnte. Das war für mich... ich hab mich gefreut mein Kind zu bekommen, aber ich 
wusste nicht wie es weitergeht. Ähm, dann bin ich zu einer Beratungsstelle gegangen und 
hab gesagt, ich hab keine Ahnung. Und die haben dann mit mir das 
Erstausttattungsgeld beantragt, was ich bekommen hab. Also, in der Hinsicht, was so 
Geld oder was in der Richtung angeht, da war ich dann schon enttäuscht vom Jugend-
amt. Weil, da hab ich gar nichts gewusst. Was ich bekomme, was ich beantragen könn-
te. Also, da hing ich in der Luft und wusste nicht, wie und was.“ (F2, 190) 
 
Bewertung des eigenen Handelns 
Fünf der sechs interviewten Frauen beschrieben, wie sie rückblickend ihr 
Verhalten bewerten würden. Drei von ihnen waren ambivalent, was ihre 
Vorgehensweise betraf oder formulierten, dass sie aus ihrer heutigen Per-
spektive viele Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen könnten.  

 
„Ja gut, jetzt im Nachhinein, wenn man das schon erlebt hat, sagt man, bist du blöd. 
Du hättest einfach hingehen können, das einfach sagen können und dann wäre vielleicht 
der Stress am Anfang nicht so gewesen. Aber damals waren das ganz realistische,  ganz, 
ganz, ganz starke Ängste. Das war einfach, ich glaube, man kann da auch überhaupt 
nicht mehr realistisch denken, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist dann einfach in e i-
nem so grob drin, man handelt dann auch instinktiv, was nicht unbedingt richtig s ein 
muss. […] Also das war einfach, ich weiß nicht, die Situation… Jetzt im Nachhinein 
war das natürlich kein logisches Verhalten, aber für mich war das damals einfach alles 
logisch. Ich habe für mich richtig gehandelt. Jetzt finde ich auch vieles nicht na chvollzieh-
bar.“ (F1, 134) 
 
„Und jetzt im Nachhinein denke ich schon ganz anders darüber. Ich denke einfach so, 
ich hätte es sagen sollen. Auch als ich es spät erfahren habe, ich hätte einfach nach Hau-
se gehen sollen und sagen sollen, ich bin schwanger. Ich kriege ein zweites Kind. Da 
hätte man sich viel sparen können.“ (F3, 100) 

 
„Ich denke mal, ich hätte in erster Linie das nicht verheimlicht, wenn mein Mann zu 
mir stünde. Also wenn ich gewusst hätte zu dieser Zeit mein Mann steht hinter mir, ich 
hätte das irgendwie auch mit meinen Eltern hingekriegt. Ich weiß nicht, ich denke im 
Nachhinein so. Und klar, man kann es nicht mehr rückgängig machen.“ (F3, 142) 
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„Also ich verstehe mich ja selber nicht. Jetzt im Nachhinein, ich würde es nie wieder 
tun. Ich weiß es nicht. Es war einfach so eine Blockade einfach und ich hatte ja schon 
das Telefon in der Hand, um ihm zu sagen, ich habe gerade ein Schwangerschaftstest 
gemacht, aber dann kam halt so eine Mauer und dann ging nichts mehr.“ (F4, 268)  

 
Für zwei Interviewpartnerinnen waren die Entscheidungen, die sie in ihrer 
damaligen Lebenssituation getroffen hatten, schlüssig und richtig.  

 
„Und deswegen fand ich es, so wie es jetzt gelaufen ist war es für mich auch in Ordnung. 
Ich hab die Zeit gebraucht, ja um drüber nachzudenken. Und die habe ich mir genom-
men und dann war es auch ok für mich.“ (F2, 137) 

 
„Also um auf das Thema Kinder zu kommen, würde ich sagen, ich hab den richtigen 
Weg, oder ich würde nicht sagen, sondern ich sage ich habe den richtigen Weg gewählt, 
das habe ich auch ganz bewusst gemacht, weil ich hatte auch noch ganz viel Zeit. Wie 
würde ich mein Leben jetzt sehen? Also ich ... also wie gesagt ich bin der Meinung oder 
ich weiß, dass ich das Richtige mache, dass ich so auf dem richtigen Weg bin.“ (F6, 20 ) 

 
Deutung von Verantwortung 
Während der Interviews wurden wiederholt Aspekte der Verantwortungs-
übernahme angesprochen. Die Sorgen einer Frau, für die Situation allein 
verantwortlich gemacht zu werden bzw. die Frage nach der Verantwortung 
der Väter der Kinder wurden hierbei deutlich.  

 
„Es war einfach diese Angst, dass man dafür verantwortlich ist, dass jetzt grob was 
falsch gelaufen ist. Das war eigentlich die Hauptangst, die Angst, einfach da  zustehen 
im Grunde und allein gelassen zu werden und da mache ich es lieber von Anfang an 
alleine. Bevor ich mich hinstelle und sehen muss, alle wenden sich von mir ab und keiner 
ist auf meiner Seite, dann mache ich es doch lieber gleich alleine und habe dieses Gefühl 
nicht, dieses Gefühl, allein sein zu müssen. Und genau, also das war schon eine dieser 
Hauptängste.“ (F1, 136) 

 
„Das was ich mache entscheide ich und sonst niemand.“ (F2, 109)  
 
„Und irgendwann, ich glaube das war im siebten/achten Monat, da bin ich ins Internet 
gegangen, ich wollte einfach nur so Hilfe haben, dass mich jemand unterstützt und mei-
nem Mann das beibringt, dass er ein zweites Kind kriegt.“ (F3, 44)  
 
Die ungleiche Verteilung der Verantwortung für das Kind und die sich da-
raus ergebenden Veränderungen der Lebensentwürf wurde von zwei inter-
viewten Frauen thematisiert.  

 
„Und da war das natürlich auch so, dass ich zweieinhalb Jahre lang alles auf meinen 
Schultern hatte, komplett. Das ging dann auch irgendwann nicht mehr, für mich emoti o-
nal… [… ] Es ist einfach alles sehr unbefriedigend gewesen und ich war auch sehr un-
zufrieden mit mir selber und mit der Tatsache, dass mein Freund jetzt dann ein For-
schungsstipendium bekommen hatte und ins Ausland konnte. Er konnte einfach mal, 
über ein halbes Jahr weg. Ich meine das ist wie Urlaub und ich war zu Hause,  obwohl 
ich genauso hätte ins Ausland wollen.“ (F1, 102) 
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„Und dann ist mir halt gekommen, Mensch, du machst hier jetzt alles für das Kind... 
Ich hab mein, ich sag es jetzt mal ganz krass, mein Leben komplett aufgeben... oder 
nicht aufgeben aber umstellen müssen, ja? Und er lebt weiter, ganz normal. Er geht aus, 
macht das und das und das. Und ich kann es nicht mehr.“ (F2, 182)  

 
Mutterbild 
In unterschiedlichen Formen wurden während der Interviews die Themen 
Schwangerschaft und Mutterbild von den befragten Frauen angesprochen. 
Zum einen ging es hierbei um die gesellschaftliche Sicht auf schwangere 
Frauen bzw. Mütter.  

 
„Was ich mir auch mal wünschen würde vielleicht, sollte ich irgendwie in zehn Jahren 
nochmal Mutter werden, dass ich die Schwangerschaft normal miterleben kann. Das tut 
mir schon weh. Wenn ich mir überlege, dass er vielleicht mein einziges Kind ist, dann 
war das eigentlich ein Horror und es wäre schon schön, stolz sein zu können, dass man 
schwanger ist und stolz so umherlaufen zu können und enge Sachen tragen zu können. 
Gut, ich würde jetzt nicht diesen ganzen Schwangerschafts-Käse machen, den es davor 
gibt, aber einfach mal nach außen hin als stolze werdende Mutter dastehen zu können, 
ohne es kaschieren zu müssen oder das Gefühl haben zu müssen,  man ist jetzt ein totaler 
Idiot, weil man schon ein Kind hat. Also das wäre auch toll, dass man sagen kann, hey, 
ich bin Mutter und es ist was ganz Normales, nicht irgendwie total blöd in der Gesel l-
schaft. (F1, 121) 

 
„Sich nicht schämen, dass man schwanger ist, dass man einen Bauch hat, dass man nach 
der Schwangerschaft ein Kind durch die Gegend fahren muss. Dass sich viele junge Müt-
ter dafür schämen, aber sowas verdient aber auch viel Respekt, finde ich, weil es ist auch 
für eine junge Mutter sehr schwierig, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen und 
für das Kind zu sorgen und sich um das Kind zu kümmern und viel Verantwortung 
übernehmen zu müssen.“ (F3, 217) 

 
Zum anderen wurden speziell von zwei Interviewpartnerinnen die persönli-
chen Erwartungen, die sie mit dem Bild einer „guten“ Mutter verbanden, 
beschrieben.  

 
„Eine gute Mutter? Die ihr Kind liebt. Die ihr Kind nimmt wie es ist. Die dafür sorgt, 
dass es dem Kind gut geht. Verständnis für das Kind. Respekt vor dem Kind. Vertrau-
en.“ (F5, 343) 

 
„Eine Mutter, die Zeit hat, eine Mutter, die dem Kind das Gefühl gibt, du bist gewollt!  
Die sich mit dem Kind auch beschäftigen will und auch macht, so. Die Werte vermittelt 
und die das Kind nicht so nebenher laufen lässt.“ (F6, 127) 

 
Von diesen zwei betroffenen Frauen wurde auch das Thema der Schuld 
angesprochen und die Befürchtungen der Mütter, dass sie sich den Kindern 
gegenüber unfair verhalten könnten, angesprochen.  

 
„Ja, es ist immer, wenn ich ja mit meinem Leben noch zu tun hatte und ich dachte, 
vielleicht kommt ja der Punkt, wo du ihm die Schuld gibst, dass dein Leben sich so 
verändert hat durch ihn. Aber es ist ja jetzt nicht mehr so, also er kann nichts dafür, es 
ist meine Schuld, dass er da ist.“ (F5, 347) 



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

282 

„Ich glaube ich wäre keine gute Mutter gewesen, weil wenn ich in eine finanzielle Ab-
hängigkeit geraten wäre, ich das irgendwie übertragen hätte, hätte dem Kind Schuld 
gegeben. Da bin ich mir fast sicher. Da wäre ich ganz ungerecht gewesen, weil das bei 
mir genauso gewesen ist.“ (F6, 123) 

 
Von einer Interviewteilnehmerin, die ihr Kind zu Adoption freigegeben 
hatte, wurde das Thema Adoption bzw. die Rolle der abgebenden Mütter 
angesprochen. Auch in diesem Zusammenhang werden Schuldaspekte deut-
lich.  

 
„Adoption ist meines Erachtens anerkannt, wenn Elternpaare keine Kinder bekommen 
können. Dann ist es legitim. Bei Schwulen ist es zum Beispiel noch nicht so oder Les-
ben. Aber es ist glaube ich nicht oder es wird nicht toleriert in der Gesellschaft, wenn 
Mütter ihre Kinder zur Adoption freigeben. Also, es wird immer gesagt, die armen Kin-
der können ja froh sein, wenn da Eltern sind. Aber über die Mutter, über Mütter wird 
nicht nachgedacht warum sie es machen und es wird auch nicht akzeptiert. Ich akzepti e-
re es selber nicht oder hab es nicht akzeptiert.“ (F6, 135) 
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6.11 Zwischenfazit  

Feststellung der Schwangerschaft 
Zwei der sechs Frauen gaben an, dass sie ihre Schwangerschaft innerhalb 
der ersten drei Monate festgestellt hatten. Dies deckt sich mit den Erfah-
rungen der Mitarbeiter/innen der Träger und Jugendämter, die bestätigen, 
dass ihre Klientinnen die eigene Gravidität vielfach erst Ende des zweiten 
oder am Anfang des letzten Schwangerschaftsdrittels erkannten. Die späte 
Feststellung der Schwangerschaften hing, nach Aussagen der befragten 
Frauen sowie der Mitarbeiter/innen der Jugendämter und Träger damit zu-
sammen, dass die körperlichen Veränderungen unauffällig waren oder An-
zeichen, die für eine Schwangerschaft sprachen, von den Frauen ignoriert 
oder fehlinterpretiert wurden. Alle sechs Interviewpartnerinnen berichteten 
zudem von Verdrängungsmechanismen, die in mehr oder weniger hohem 
Maße aktiv waren und die sowohl Folge als auch Grund der geringen physi-
schen Veränderung gewesen sein konnten.  
 
Reaktion auf die Schwangerschaft 
Die Interviewpartnerinnen beschrieben, dass sie mit Panik und Schock rea-
gierten, als sie ihre Schwangerschaft realisierten. Aus Angst und Scham hat-
ten alle befragten Frauen ihren Zustand vor den Partnern/Erzeugern, ihren 
Familien und dem sozialen Umfeld verheimlicht. Von einigen Interview-
partnerinnen wurde Angst aufgrund der vermuteten ablehnenden Haltung 
der Partner und der (eigenen) Eltern bezüglich einer möglichen Schwanger-
schaft oder Kindern beschrieben. Die geschilderte Angst vor negativen Re-
aktionen der Eltern spiegelt ein hohes Maß an emotionaler Abhängigkeit 
gegenüber der eigenen Herkunftsfamilie wider. Für die Frauen lösten auch 
gesellschaftliche Erwartungen sowie kulturelle und religiöse Werte, die 
durch eine Schwangerschaft verletzt wurden, Angst aus. Es kann festgehal-
ten werden, dass in keinem Fall ein einzelner Anlass als isoliertes Motiv für 
die Verheimlichung der Schwangerschaft ausgemacht werden konnte. Es 
handelte sich in allen Fällen um eine komplexe Motivlage, die den befragten 
Frauen einen offenen Umgang mit der Situation unmöglich erscheinen ließ.  

Die Reaktion der Frauen auf die Erkenntnis der bestehenden Schwan-
gerschaft bzw. die nachfolgende Geheimhaltung war auch den Mitarbei-
ter/innen der Jugendämter und Träger aus ihrer Arbeit mit Klientinnen 
bekannt. Angst und Sprachlosigkeit wurden von ihnen als das zentrale ge-
meinsame Moment aller Frauen in dieser Lage beschrieben. Darüber hinaus 
konnten sie keine übergreifenden Gemeinsamkeiten, wie z. B. eine be-
stimmte Alters- oder Schichtzugehörigkeit, einen Bildungs- bzw. Familien-
stand oder einen bestimmten wirtschaftlichen Hintergrund den betroffenen 
Frauen zuordnen. Diese fehlenden sozialstrukturellen Merkmalsüberein-
stimmungen spiegelten auch die Biografien der befragten Frauen wider.  

Die Mitarbeiter/innen der Träger und Jugendämter beschrieben, dass 
nach wie vor ein Großteil ihrer Klientinnen, die ihnen im Rahmen von Be-
ratungsgesprächen bekannt wurden, die Hauptverantwortung für die Verhü-
tung trug. Im Falle einer ungewollten Schwangerschaft suchten die Frauen 
die Schuld bei sich und trugen die Verantwortung im weiteren Verlauf allei-
ne. Ergänzend dazu äußerten die Mitarbeiter/innen, dass die Paarbeziehung 
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der Frauen bzw. ihr Verhältnis zum Erzeuger des Kindes in vielen Fällen als 
instabil, wenig gleichberechtigt und kompliziert beschrieben wurde und eine 
anonyme Abgabe des Kindes möglich bzw. nötig machten. Diese Gemein-
samkeiten, Verantwortungsübernahme für Schwangerschaftsverhütung und 
komplizierte Beziehungsdynamiken, lassen sich als ein verbindendes Merk-
mal der Frauen, die eine Beratungsstelle, wenngleich nicht unbedingt zum 
Zweck einer anonymen Kindesabgabe, aufsuchen, definieren.  

 
Informationswege zur anonymen Abgabe 
Fünf Interviewpartnerinnen nutzen das Internet, um sich über Hilfsmög-
lichkeiten zu informieren, wobei in drei Fällen gezielt nach Angeboten zur 
anonymen Kindesabgabe gesucht wurde. Zwei Frauen haben Schwanger-
schafts(konflikt)beratungsstellen kontaktiert. In einem Fall hielt eine dieser 
Beratungsstellen ein Angebot zur anonymen Kindesabgabe vor, im anderen 
Fall wollte sich die Interviewteilnehmerin nach der alleine durchgeführten 
Geburt darüber informieren, wo sich die nächste Babyklappe befand. Als 
Alternativen zu den anonymen Angeboten waren lediglich Abtreibung, 
Pflegschaft und die offizielle Freigabe zur Adoption bekannt. In keinem 
dieser Angebote sahen die befragten Frauen eine adäquate Lösung. Abtrei-
bung wäre, auch im Falle einer rechtzeitigen Entdeckung der Schwanger-
schaft, für die Mehrheit der Frauen aus ethischen, moralischen oder religiö-
sen Gründen nicht in Frage gekommen. Das Internet als Informationsquel-
le wurde von den Mitarbeiter/innen von Trägern und Jugendämtern über-
einstimmend als Hauptzugangsweg bestätigt. Nachdem sich die befragten 
Frauen für ein Angebot zur anonymen Kindesabgabe entschieden hatten, 
holten sie keine weiteren Informationen über alternative Unterstützungs-
möglichkeiten ein. Lediglich in einem Fall handelte es sich bei der Abgabe 
des Kindes über eine Babyklappe um eine spontane, ungeplante und unvor-
bereitete Handlung. Die betroffene Frau wurde nach eigenen Aussagen 
nach einer negierten Schwangerschaft von der Geburt überrascht und such-
te nach der Entbindung, die sie alleine zuhause durchführte, im Internet 
nach der nächsten Babyklappe. In den fünf anderen Fällen fand die anony-
me Abgabe geplant und nicht reflexartig oder spontan statt. 

 
Strategien der Verheimlichung 
Bis zur Geburt verheimlichten die Interviewpartnerinnen die Schwanger-
schaften vor ihrem gesamten Umfeld. Dies geschah vor allem durch weite 
Kleidung und die Einschränkung sozialer Kontakte. Den Mitarbeiter/innen 
der Jugendämter und Träger waren diese Strategien der Geheimhaltung aus 
Gesprächen mit Klientinnen bekannt. Sie berichteten zudem, dass die Frau-
en aus ihrem sozialen Umfeld wiederholt auf die Möglichkeit einer beste-
henden Schwangerschaft angesprochen worden waren. Dies traf auch in 
einigen Fällen der befragten Frauen zu. Die anschließende Verleugnung der 
Schwangerschaft wurde vom Umfeld akzeptiert, was nach Meinung der 
Mitarbeiter/innen von Trägern und Jugendämtern die Isolation der Frauen 
verstärkte und eine Auflösung der Situation nahezu unmöglich machte. Zu-
dem wird deutlich, dass das soziale Umfeld, ebenso wie die Frauen, mit 
Verdrängung als defensive Bewältigungsstrategie auf die Situation reagiert 
und keine aktive Auseinandersetzung stattfindet. Die Mitarbeiter/innen der 
Träger gaben an, dass sie in den meisten Fällen die ersten und einzigen Per-



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

285 

sonen waren, mit denen die betroffenen Frauen über ihre Lebenssituationen 
redeten. Dies wurde durch die Aussagen der interviewten Frauen, die ein 
Angebot zur anonymen Kindesabgabe genutzt hatten, bestätigt. Sie spra-
chen teilweise von einer großen Erleichterung, ihre Ängste und Emotionen 
mitteilen zu können, nachdem sie mit den Mitarbeiterinnen Kontakt aufge-
nommen hatten. In zwei Fällen fand die Kontaktaufnahme kurz vor, in vier 
Fällen nach der Geburt statt.  

 
Medizinische Versorgung 
Die späte Meldung der Frauen wurde von den Mitarbeiter/innen der Ju-
gendämter und Träger als typisch beschrieben. Im Rahmen der anonymen 
Geburt, die zwei Interviewpartnerinnen in Anspruch genommen hatten, 
bestand die Möglichkeit, eine pränatalen Vorsorgeuntersuchung sowie eine 
adäquate medizinische Versorgung während und nach der Entbindung 
durchzuführen. Die vier Frauen, die ihre Kinder ohne Unterstützung zu 
Hause auf die Welt gebracht hatten, erhielten weder eine Schwangerschafts-
vorsorge noch medizinische Hilfe bei der Geburt. Die mangelnde medizini-
sche Versorgung der Frauen und Kinder vor, während und nach einer Ent-
bindung, die ohne Unterstützung mit dem Ziel der Nutzung einer Baby-
klappe oder der anonymen Übergabe durchgeführt worden war, wurde von 
Mitarbeiter/innen einiger Träger und Jugendämter wiederholt scharf kriti-
siert.  

 
Aufgabe der Anonymität 
Die Personenstandsdaten aller sechs Interviewpartnerinnen wurden nach 
der anonymen Abgabe der Kinder bekannt, d.h. fünf Frauen gaben die 
Anonymität auf, im sechsten Fall wurden die Personendaten durch einen 
Zufall bekannt. Zwei Frauen wurden im häuslichen Umfeld von Mitarbei-
ter/innen eines Trägers aufgesucht, dem offensichtlich Daten über die 
Frauen bekannt waren. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Frauen die Anony-
mität noch nicht aufgegeben.  

Der Zeitrahmen, in dem die interviewten Frauen die Anonymität aufga-
ben, lag zwischen der sofortigen Aufgabe im Rahmen einer anonymen Ge-
burt und acht Monaten nach der Entbindung. Die Mitarbeiter/innen der 
Träger und Jugendämter beschrieben, dass die zeitnahe Aufgabe der Ano-
nymität nach der Geburt häufiger vorkommt und sich die Wahrscheinlich-
keit einer nachträglichen Meldung der Mutter mit fortschreitender Zeit ver-
ringert.  

Die Unterstützungsangebote, die die befragten Frauen nach der anony-
men Abgabe ihrer Kinder bzw. der Aufgabe der Anonymität erhielten, wa-
ren sehr unterschiedlich und in hohem Maße vom Professionalisierungsgrad 
der Mitarbeiter/innen, dem Selbstbild, der Zielsetzung sowie dem zugrunde 
liegendem Konzept der Träger abhängig. Für Frauen, die sich gezwungen 
sehen, ein Angebot zur anonymen Kindesabgabe zu nutzen, wäre eine 
ergebnissoffene, engmaschige, langfristige und parteiliche Beratung und 
Begleitung, die von professionellen Fachkräften durchgeführt wird, nach 
Meinung der Mitarbeiter/innen der Jugendämter und einiger Träger wün-
schenswert und notwendig. Die Frage, inwieweit eine Frau, die sich in einer 
subjektiv als unlösbar erscheinenden Situation befindet, ein solches Bera-
tungsangebot annehmen kann bzw. will, wurde in den Interviews mit Mit-
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arbeiter/innen der Träger und Jugendämter wiederholt aufgegriffen und 
diskutiert. Unabhängig von den Fähigkeiten der Frauen sollte jedoch grund-
sätzlich die Möglichkeit einer professionellen Beratung durch ausgebildete 
Fachkräfte bestehen.  

Zu betonen bleibt, dass im Fall der Aufgabe der Anonymität nicht 
zwangsläufig eine professionelle und an den Bedürfnissen der Frauen orien-
tierte Beratung zu dieser Entscheidung geführt hat. Nach der Aufgabe der 
Anonymität kehrten fünf Kinder zu ihrer leiblichen Mutter zurück. Eine 
Frau gab ihr Kind regulär zur Adoption frei. Ein Großteil der Mitarbei-
ter/innen von Jugendämtern und Trägern sprach sich für die Verbesserung 
des Images der Adoption, insbesondere im Hinblick auf die abgebenden 
Mütter, aus.  

Die Reaktionen, die die Frauen erlebten, nachdem sie ihre Partner, El-
tern und das soziale Umfeld über die Existenz des Kindes in Kenntnis ge-
setzt hatten, waren unterschiedlich. Gerade die Eltern der Frauen bzw. die 
Schwiegereltern reagierten entgegen den Befürchtungen der Interviewpart-
nerinnen vielfach positiv und unterstützend, nachdem sie die erste Überra-
schung überwunden hatten. Die Partner der Frauen bzw. die Väter der 
Kinder verhielten sich ambivalent; in zwei Fällen entwickelte sich nach an-
fänglichen Schwierigkeiten eine positive Vater-Kind-Beziehung. Drei Väter, 
deren Kinder bei den leiblichen Müttern lebten, hatten selten bis nie Kon-
takt zu ihren Kindern.  

 
Rolle der Väter 
Die Rolle der Partner bzw. Väter wurde durch Mitarbeiter/innen von Trä-
gern und Jugendämtern ebenfalls als unklar bzw. problematisch beschrie-
ben. Zum einen wussten in vielen der beschriebenen Fälle, die den Mitar-
beiter/innen aus der Praxis bekannt waren, die Partner/Väter der Kinder 
nicht, dass die Frau schwanger war bzw. heimlich ein Kind auf die Welt 
gebracht hatte. Zum anderen waren im Falle der Rücknahme des Kindes 
wenige Väter aktiv in die Lösung und Aufarbeitung der Situation eingebun-
den. Es stellt sich, insbesondere bei den mit den Müttern lebenden Väter, 
die Frage, inwiefern auch hier Verdrängungsprozesse wirksam waren.  

 
Bilanzierende Einschätzung der Frauen 
Einigen der befragten Frauen bewerteten ihr verheimlichendes Verhalten 
und die Nutzung des Angebotes zur anonymen Kindesabgabe retrospektiv 
als ambivalent. Aus ihrer heutigen Lebenssituation konnten sie ihre Ent-
scheidungen teilweise nicht mehr nachvollziehen, sie betonten jedoch, dass 
sie zum damaligen Zeitpunkt aus ihrem subjektiven Empfinden heraus kei-
ne Alternativen gesehen haben. Für andere Interviewpartnerinnen waren 
ihre Handlungen und Entscheidungen nach wie vor schlüssig und stimmig.  

Nicht alle Frauen beabsichtigen, ihren Kindern zu einem späteren Zeit-
punkt von den Umständen der Geburt bzw. der Nutzung eines Angebotes 
zur anonymen Kindesabgabe zu berichten. Einige Frauen haben vor, ihre 
Kinder in vollem Umfang über die Geschehnisse aufzuklären. Andere beab-
sichtigen die anonyme Abgabe bzw. die Ambivalenz, die sie gegenüber dem 
Kind verspürten, nicht zu erwähnen. Die Mitarbeiter/innen von Jugendäm-
tern und Trägern wiesen in diesem Zusammenhang wiederholt darauf hin, 
dass eine offene und altersentsprechende Aufklärung von Kindern, die 
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adoptiert wurden oder deren Lebenssituationen besondere Konstellationen 
aufweisen, ein wichtiger Faktor für eine positive Entwicklung des Kindes ist 
und der Entstehung von „Familiengeheimnissen“ entgegenwirkt.  

Das gängige Mutterbild und die Rolle der Frau in Familie und Gesell-
schaft wurden von einigen befragten Frauen kritisch reflektiert. Die unglei-
che Verteilung von praktischer Verantwortung für ein Kind und die daraus 
resultierenden Veränderungen der Lebensentwürfe wurden neben dem ne-
gativen Blick auf Frauen, die ihre Kinder zur Adoption freigeben und den 
gesellschaftlichen wie persönlichen Erwartungen an Frauen und Mütter 
thematisiert. Von Mitarbeiter/innen der Jugendämter und Träger wurden 
diese und weitere gesellschaftlichen und frauenspezifischen Aspekte, die zur 
Nutzung eines Angebotes zur anonymen Kindesabgabe führten, ebenfalls 
wiederholt angesprochen und hinterfragt. Neben der Selbstbestimmung 
bzw. der Selbstwahrnehmung von Frauen wurden problematische Paardy-
namiken und die gesellschaftlichen Erwartungen, an Frauen bzw. Mütter 
sowie der gesellschaftliche Wert von Familie thematisiert bzw. hinterfragt.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Befunde aus den 
qualitativen Interviews mit den Nutzerinnen von Babyklappen bzw. Ange-
boten der anonymen Geburt mit den Aussagen der Mitarbeiter/innen der 
Jugendämter und der Träger korrespondieren. 

 



Abschlussbericht „Anonyme Geburt und Babyklappen in Deutschland“  

 

288 

7 Fazit 

7.1 Handlungsbedarfe 

Aus den Befunden der vorliegenden Untersuchung lassen sich Spannungs-
felder und Handlungsbedarfe ableiten, die sich wie folgt darstellen.  
 
Rechtliche Situation 
Wie die quantitativen und die qualitativen Befunde der Befragungen zeigten, 
sahen insbesondere die Jugendamtsmitarbeiter/innen Regelungsbedarf hin-
sichtlich der rechtlichen Lage. Aber auch die Mitarbeiterinnen der involvier-
ten Träger bewerteten die rechtliche Lage zum Teil kritisch. Derzeit werden 
die geltenden Gesetze je nach Situation und bestehendem Handlungsbedarf 
sowohl von den Trägern als auch von den Jugendämtern so ausgelegt, wie 
es in der jeweiligen Situation aus Sicht der Beteiligten erforderlich ist. Die 
Befunde verdeutlichten, dass die momentane Duldung der Angebote der 
anonymen Kindesabgabe im Widerspruch zur Rechtslage steht und sich 
ausgesprochen konfliktträchtig auswirkt. Sowohl für die Jugendämter als 
auch die Träger ergaben sich hierdurch große Schwierigkeiten in der prakti-
schen Arbeit. Diese Praxis zeichnete sich durch eine große Heterogenität 
aus. Das bedeutet, dass die meisten Jugendämter und Träger die bestehen-
den rechtlichen Regelungen unterschiedlich auslegen und zur Anwendung 
bringen. Die unterschiedlichen, teils bedarfsabhängigen Interpretationen 
der Gesetze auf Basis der Duldung der vorhandenen Angebote anonymer 
Kindesabgabe führen zu Rechtsunsicherheit bei Trägern und Jugendämtern. 
All dies führt auch dazu, dass die Nutzerinnen der Angebote je nach örtli-
cher Handhabung unterschiedlichen Verfahrensweisen gegenüberstehen. 
Zudem kommen die Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Landesjugendämter BAGLJÄ (2009) häufig nicht zur Anwendung. Hierun-
ter fällt auch die Empfehlung, dass die Träger einer Babyklappe oder der 
anonymen Geburt keine Anerkennung als Adoptionsvermittlungsstelle er-
halten sollen. Gerade vor dem Hintergrund der sehr großen Differenz der 
gemeldeten Fallzahlen der Träger einerseits und der Jugendämter anderer-
seits wurde deutlich, dass neben einer verbindlichen Falldokumentation  
eine Regelung zur Trennung der Trägerschaft anonymer Geburt bzw. Baby-
klappe und der Adoptionsvermittlungsstellen geboten scheint, um sowohl 
den Trägern als auch den Jugendämtern Handlungssicherheit zu geben. 

In der Gesamtschau beeinflusste dies wiederum die Aspekte guter Praxis, 
die im Rahmen der Studie identifiziert wurden (vgl. Kapitel 5.5). Wie darge-
stellt wurde, konnten nur wenige Aspekte guter Praxis auf Seiten der Ju-
gendhilfe und der Träger identifiziert werden, die u.a. die Verbindlichkeit 
von Handlungsabläufen betrafen. Dies verdeutlicht, dass auf Seiten der Be-
hörden eine große Kreativität vonnöten war, um eine aus ihrer Sicht adä-
quate Lösung zu finden und beispielsweise Wege einer vertraulichen Abga-
be zu ermöglichen bzw. die Daten der Mutter so lange wie möglich sicher 
zu verwahren.  

Festgehalten werden muss weiterhin, dass die Angebote mit einem ho-
hen organisatorischen Aufwand für die Frauen verbunden sind, so z. B. mit 
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der Verheimlichung von Schwangerschaft und Geburt, der Schaffung der 
Möglichkeit, für den Zeitraum der Abgabe/Geburt das soziale Umfeld zu 
verlassen. Gleichzeitig beinhalten die Angebote aber einen niedrigen for-
mellen Aufwand für die Frauen. Demgegenüber steht der Befund, dass die-
se Niedrigschwelligkeit für die Jugendämter und andere Behörden einen 
umso größeren formellen und organisatorischen Aufwand beinhaltet. Auch 
dies belegt, dass rechtlicher Regelungsbedarf besteht. Der Regelungsbedarf 
bezieht sich zum einen auf die Festlegung verbindlicher Qualitäts- und Ver-
fahrensstandards für den Fall einer anonymen Kindesabgabe. Verbindlich 
geregelt werden sollten u.a. die Dokumentation des Falles sowohl beim Ju-
gendamt als auch beim Träger, die Wahl und Aufgaben des Vormundes und 
die Meldung der Kinder bei den zuständigen Behörden. Diese Standards 
könnten zudem zu einer Steigerung des Professionalisierungsgrades insbe-
sondere bei den Trägern beitragen. Durch die Rechtssicherheit und die Re-
gelung des Vorgehens würde der Aspekt des Kinderschutzes im Kontext 
der anonymen Kindesabgabe verstärkt. Mit einer einheitlichen und verbind-
lichen Regelung bezüglich der Meldung wären auch die Träger geschützt. 
Zudem könnte das Jugendamt sein Wächteramt für das Kind und dessen 
Schutz wahrnehmen, da eine ambivalente Haltung gegenüber der Geburt 
eines Kindes mitunter die Prüfung der Erziehungsfähigkeit oder die Ver-
mittlung weiterführender Hilfen bedeuten kann.  

Die verbindlichen Handlungsweisen im Fall einer anonymen Kindesab-
gabe sollten auch das Vorgehen im Fall einer Rücknahme durch die leibli-
chen Mütter/Väter regeln. Dies betrifft die Frage, ob und wenn ja wie ge-
prüft wird, ob es sich um die leiblichen Mütter/Väter handelt und ob die 
Erziehungsfähigkeit vor einer Rückführung des Kindes überprüft wird. 
Durch ein einheitliches Vorgehen muss außerdem die Bereitstellung weite-
rer Unterstützungs- und Hilfemaßnahmen für die Mütter/Väter, die ihr 
Kind zurücknehmen, gewährleistet sein.  

Von weiterer Bedeutung ist auch die Berücksichtigung der Väterrechte. 
Bisher gibt es wenige Informationen darüber, welche Rolle die Vä-
ter/Partner bei einer anonymen Kindesabgabe spielen bzw. ob sie über-
haupt über die Schwangerschaft informiert sind. Die Befunde zeigten, dass 
die Rolle der Kindsväter durchaus ambivalent ist, d.h. sie können sowohl 
Grund für die anonyme Kindesabgabe sein als auch einen Raum dafür bie-
ten, wenn etwa die Schwangerschaft der Frau durch den Mann nicht wahr-
genommen oder ignoriert wird.  

Zudem ist auch denkbar, dass Modelle entwickelt und erprobt werden, 
die garantieren, dass die Vertraulichkeit von Daten (z. B. bei einer Adopti-
on, aber auch generell bei der Nutzung von Hilfs- und Unterstützungsmaß-
nahmen) durch die beteiligten Personen gewährleistet werden kann.  

 
Bewerbung von Angeboten anonymer Kindesabgabe und alternativer 
Hilfsangebote 
Ein weiteres Spannungsfeld, das sich im Kontext anonymer Kindesabgabe 
ergibt, betrifft die Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung dieser Angebote. 
Wie die Befunde zeigten, bewerben einige Träger ihr Angebot der anony-
men Kindesabgabe nicht. Andere wiederum sind in diversen Medien vertre-
ten und präsentieren ihr Angebot dort offensiv. Insbesondere die Mitarbei-
ter/innen der Jugendämter gaben zu bedenken, dass eine Bewerbung des 
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Angebotes unter Umständen erst einen Bedarf schaffe. Andererseits stellte 
sich in diesem Kontext die Frage, wie Frauen auf Angebote zugreifen sol-
len, wenn diese nicht beworben und somit den potenziellen Nutzerinnen 
unbekannt sind. Allgemein ist zu überlegen, wie Hilfs- und Unterstüt-
zungsmaßnahmen – unabhängig davon, wer sie anbietet – der Öffentlich-
keit besser nahegebracht werden können.  

Bei der Informationssuche über Angebote der anonymen Kindesabgabe 
zeigte sich, dass das Internet für die Betroffenen von großer Bedeutung ist, 
da die Suche zeit- und raumunabhängig erfolgen kann. Hierzu bleibt anzu-
merken, dass die Professionalität einzelner Trägers bezüglich der betriebe-
nen Öffentlichkeitsarbeit in dieser Beziehung eine große Rolle spielt. Durch 
das geschickte Platzieren und Verknüpfen von Suchbegriffen ist eine güns-
tigere Position in Suchmaschinen, die bei Internetrecherche häufig genutzt 
werden, möglich. Im Rahmen der qualitativen Interview mit Mitarbei-
ter/innen der Träger und den Frauen stellte sich heraus, dass sich Frauen, 
wenn sie sich für ein ihnen geeignet erscheinendes Angebote entschieden 
haben, nicht nach weiteren Alternativen suchen. Stoßen sie also bei ihrer 
Suche nach Unterstützung im Internet als Erstes auf ein Angebot zu ano-
nymen Kindesabgabe, werden weitere Hilfsangebote nicht mehr gesucht 
bzw. überdacht. Unabhängig von der Wahl eines bestimmten Angebotes, 
das den Frauen für ihre Situation angemessen erscheint, ist der Zeitpunkt, 
an dem die Schwangerschaft festgestellt wurde. Nach dem sich eine Frau 
für ein bestimmtes Angebot entschieden hat, findet keine weitere Recher-
che nach Alternativen statt.  

Viele Befragte führten an, dass die Inanspruchnahme von Hilfs- und 
Unterstützungsleistungen grundsätzlich eher negativ gesehen wird und sich 
die Nutzer/innen solcher Leistungen häufig stigmatisiert fühlen. Hinzu 
kommt ein negatives Image des Jugendamtes, das häufig als bloße Eingriffs-
instanz gesehen wird, nicht aber als Unterstützungsdienstleister. Viele Frau-
en sehen daher von einer Kontaktierung des Jugendamtes ab und wenden 
sich eher an einen freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Dies ist dann 
unproblematisch, wenn die dort angebotene Hilfe professionell von Fach-
kräften geleistet wird. Die Befunde der Befragungen zeigten aber, dass ein i-
ge Träger nicht über entsprechend ausgebildetes Personal verfügen. Hinzu 
kommt, dass einige Träger keine professionelle und ergebnisoffene Bera-
tung anbieten, sondern sich einer bestimmten Prämisse verschrieben haben. 
Diese findet sich auch in den Beratungsstrukturen wieder, was zur Folge 
hat, dass der Mutter unter Umständen nicht alle für sie geeigneten Wege 
und Hilfsmaßnahmen aufgezeigt werden. Neben der Bedeutung der Bera-
tungsqualität zeigte sich, dass auch die Vernetzung innerhalb der Einrich-
tung (sofern weitere Bereiche bestehen) bzw. mit anderen Institutionen 
wichtig ist, um optimale Hilfe für die Mütter/Eltern und das Kind anzubie-
ten. 

 
Die Bedeutung des persönlichen Kontaktes zur Mutter 
Der Vergleich der Daten der quantitativen Erhebung verdeutlicht, dass die 
Anzahl der Kinder, die ohne Kenntnis der Personenstandsdaten der Mutter 
zur Adoption freigegeben wurden, bei der Nutzung einer Babyklappe am 
Größten war.  

Die Babyklappe ist das einzige Modell der Angebote zur anonymen Kindes-
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abgabe, bei dem es möglich ist, ohne jeglichen Kontakt und absolut unerkannt 
ein Kind abzugeben. Durch diese Form der anonymen Abgabe wird der Zu-
gang zu den Müttern und somit die persönliche Kontaktaufnahme verhindert 
bzw. erschwert. Unterstützung kann lediglich durch Informationsflyer sowie 
Internetseiten signalisiert werden, alternative Problemlösungen bleiben unbe-
nannt. Allein die intrinsische Motivation der Mutter ist im Folgenden dafür 
ausschlaggebend, ob sie zu einem späteren Zeitpunkt Kontakt aufnimmt.  

Sowohl das Konzept der anonymen Geburt als auch (wenngleich in gerin-
gerem Maße) die anonyme Übergabe bieten beteiligten Personen wie den Mit-
arbeiter/innen der Träger bzw. der Jugendämter die Möglichkeit, mit der Mut-
ter in persönlichen Kontakt zu treten. Für die betroffenen Frauen ist dies häu-
fig die erste Gelegenheit über ihre Situation zu sprechen, da ein Großteil der 
Frauen ihre Schwangerschaft dem sozialen Umfeld gegenüber verheimlicht. 
Durch dieses Gesprächsangebot an die Frauen besteht die Chance, sie in ihrer 
Isolation, in der sie sich aufgrund ihrer subjektiv als ausweglos empfundenen 
Lebenssituation befinden, zu erreichen und mit ihnen alternative Perspektiven 
zu erarbeiten. Hinzu kommt, dass die langfristigen Folgen, die sich aus der 
Abgabe eines Kindes über eine Babyklappe sowohl für das Kind als auch die 
Mutter ergeben, zum Zeitpunkt der Nutzung für die Frauen nicht einschätzbar 
sind. Kurzzeitig löst sich scheinbar durch die anonyme Abgabe die problemati-
sche Lebenssituation auf. Tatsächlich kommt ein neuer belastender Faktor, 
nämlich die anonyme Trennung vom Kind, hinzu. 

Wenn im Rahmen eines persönlichen Kontaktes bei der anonymen Geburt 
oder Übergabe und durch empathische Begleitung vermittelt werden kann, 
dass Frauen in konflikthaften Lebenssituationen Unterstützung angeboten wird 
und alternative Angebote und Handlungsspielräume gemeinsam erarbeitet 
werden können, ist die Chance, dass für Mutter und Kind eine alternative Lö-
sung zur anonymen Abgabe gefunden werden kann, entschieden größer als bei 
der anonymen Abgabe eines Kindes über eine Babyklappe. 
 
Entwicklung der Angebote zur anonymen Kindesabgabe  
Durch die Analyse der Befunde aus den quantitativen und qualitativen Er-
gebnissen wurde deutlich, dass die Angebote zur anonymen Kindesabgabe 
teilweise eine Veränderung bzw. Entwicklung durchlaufen haben. Die 
Gründungsidee, die zur Initiierung der Angebote geführt hat, war in den 
meisten Fällen der Wunsch, die Aussetzung bzw. Tötung neugeborener 
Kinder zu verhindern. Bei einigen Trägern ist dieser Gründungsgedanke 
auch heute noch vorrangiges Motiv bei der Erhaltung der Angebote. Eine 
Reihe von Trägern setzte sich jedoch mit der Situation auseinander, dass 
ihre Motive und die damit verbundenen Ziele, die zur Schaffung des Ange-
botes geführt haben, so nicht eingetroffen sind. Im Rahmen von Lernpro-
zessen haben sich andere Motive herauskristallisiert, die die ursprüngliche 
Begründung ersetzen bzw. ergänzen.  

Auch der Wandel in der Fokussierung auf die Zielgruppe wurde von 
Mitarbeiter/innen der Träger und den Jugendämter beschrieben. Standen zu 
Anfang vor allem sehr junge Mädchen/Frauen, Prostituierte und substanz-
abhängige Frauen im Fokus der anonymen Angebote, müssen sich die be-
teiligten Instanzen heute zum einen mit der Tatsache auseinandersetzen, 
dass die anvisierte Zielgruppe nicht den realen Nutzerinnen entspricht und 
sich zweitens keine definierbare Nutzerinnengruppe ausmachen lässt. Die 
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Gruppe der Frauen, die ihre Kinder im Rahmen anonymer Angebote abge-
ben, ist ausgesprochen heterogen hinsichtlich ihres Alters, ihrer Herkunft, 
ihres Familien- und Bildungsstandes sowie ihrer wirtschaftlichen Situation. 
Die Träger müssen sich somit auch mit der Frage auseinandersetzen, ob die 
ursprünglich anvisierte Zielgruppe, die Frauen, die ihre Kinder nach der 
Geburt aussetzen oder töten, mit den Angeboten erreicht wird und somit 
das Weiterbestehen der Angebote rechtfertigt.  

In die Diskussion um Angebote zur anonymen Kindesabgabe mischen sich 
immer wieder Aspekte, die die Dynamik von Neonatiziden und die Frage nach 
den Täterinnen betreffen. Verschiedentlich wird in diesem Zusammenhang 
diskutiert, inwieweit sich die Nutzerinnen von Angeboten zur anonymen Kin-
desabgabe von Frauen unterscheiden, die ihre Kinder nach der Geburt töten 
bzw. ob Gemeinsamkeiten ausgemacht werden können. Zur Auswirkung von 
Angeboten der anonymen Kindesabgabe auf die Anzahl von Neonatiziden 
kann auf Basis der vorliegenden Befunde kein empirischer Beleg gefunden 
werden. Gemeinsamkeiten bei Frauen, die ihr Kind anonym abgeben sowie 
derer, die einen Neonatizid begehen, finden sich hinsichtlich der Verdrängung 
der Schwangerschaft, der Verheimlichung gegenüber dem sozialen Umfeld, der 
daraus resultierenden Isolation und der Bündelung von Motiven.  

Von wissenschaftlichen Interesse ist daher die Frage, welche Faktoren 
ausschlaggebend dafür sind, dass Frauen nach einer oftmals überraschend 
einsetzenden und in der Regel alleine durchgeführten Geburt, trotz mögli-
cherweise einsetzender Panik die Situation kontrollieren können, ohne dass 
das Neugeborene zu Schaden kommt. Diese Fähigkeit ist vermutlich in den 
Persönlichkeitsstrukturen sowie in den individuell ausgeprägten Problemlö-
sungsstrategien der Frauen verankert. Hinzu kommt, dass wahrscheinlich 
auch unkalkulierbare Ereignisse, die bei der Geburt eintreten und bei der 
Frau Panik auslösen können, wie z. B. ein Klingeln an der Haustür, mitver-
antwortlich für den Ausgang der Situation sein können.  

Grundsätzlich sind Maßnahmen wünschenswert, die präventiv angelegt 
sind, so dass Frauen aufgrund einer Schwangerschaft keine ausgeprägte 
Scham empfinden und sich isolieren. Aus frauenpolitischer Sicht und auf 
gesellschaftlicher Ebene besteht diesbezüglich noch großer Handlungsbe-
darf.  

Wie die Ergebnisse zeigten, ist die Zusicherung der Anonymität sowohl 
nach Meinung von Mitarbeiter/innen der Träger als auch der Jugendämter 
ein wesentlicher Faktor, der Frauen dazu bewegt, sich für ein Angebot zur 
anonymen Kindesabgabe zu entscheiden.  

Die Träger sehen heute in der zugesicherten Anonymität die zentrale 
Möglichkeit, Zugang zu den Frauen zu erhalten, um mit ihnen Alternativen 
zur anonymen Kindesabgabe zu entwickeln. Die ursprüngliche Intention 
bei der Einführung der Angebote zur anonymen Kindesabgabe lag hingegen 
in der anonymen Abgabe selbst. 

Sollte sich im weiteren Verlauf ein persönlicher Kontakt bzw. (soweit 
dies angeboten wird) ein Beratungsprozess initiieren lassen, können der 
Frau alternative Hilfsmöglichkeiten aufgezeigt oder mit ihr gemeinsam ent-
wickelt werden. Unabdingbar ist hierfür eine ergebnissoffene Begleitung der 
Frau, die Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit ermöglicht. Eine 
ideologische Zielverfolgung seitens der begleitenden Instanz ist hier kont-
raproduktiv.  
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Zudem ließen sich Hinweise dafür finden, dass die Angebote zur ano-
nymen Kindesabgabe auch dahingehend eine Veränderung erfahren haben, 
dass sie als Instrument der kurzfristigen Inobhutnahme genutzt wurden. In 
Ermangelung der Kenntnis weiterführender Hilfsmaßnahmen bzw. auf-
grund deren eingeschränkten Nutzbarkeit durch fest definierte Öffnungs-
zeiten wurden vor allem Babyklappen zweckentfremdet, um Kinder nicht 
weiterhin akuten Gefahrensituationen auszusetzen. Der Grad, der zwischen 
einer vertretbaren Zweckentfremdung und einem nicht zu tolerierendem 
Missbrauch liegt, ist ausgesprochen schmal.  

Zusammenfassend deutet sich an, dass zwar die ursprünglich avisierten 
Zielgruppen der Angebote anonymer Kindesabgabe nicht erreicht werden. 
Dennoch zeigt sich, dass sowohl seitens der Mütter, die die Angebote nut-
zen als auch seitens der Träger und der Jugendämter ein Bedarf wahrge-
nommen wird, den die bestehenden Angebote der Schwanger-
schafts(konflikt)beratung und Unterstützung derzeit nicht decken. 

 

7.2 Hinweise für frauen- und familienbezogene 
Unterstützungsmaßnahmen 

Im Rahmen der Ergebnisauswertung, speziell der qualitativen Daten, kris-
tallisierten sich zwei Schwerpunkte heraus, die bezüglich frauen- und fami-
lienbezogener Unterstützungsmaßnahmen eine wichtige Rolle spielen. Die 
Angebote zur anonymen Kindesabgabe finden hierbei keine Berücksichti-
gung. Die im Folgenden formulierten Vorschläge leiten sich aus Aspekten 
und Empfehlungen, die in den Interviews mit den Mitarbeiter/innen der 
Jugendämter und Träger bzw. mit den betroffenen Frauen vielfach ange-
sprochen wurden, ab. Hierbei handelt es sich um die Schaffung von nied-
rigschwelligen und anonymen Informations- und Beratungsangeboten sowie 
die Verbesserung der vorhandenen Unterstützungsmaßnahmen von öffent-
lichen und freien Trägern.  

 
Schaffung von niedrigschwelligen und anonymen Informations- und 
Beratungsangeboten 
Die niedrigschwelligen und anonymen Zugänge zu Informations- und Bera-
tungsangeboten stellen einen elementaren Aspekt bei der Erreichbarkeit 
von Mädchen und Frauen in krisenhaften Lebenssituationen dar. Die Er-
gebnisse der vorliegenden Studie verdeutlichen, dass die Möglichkeit beste-
hen muss, unabhängig von Zeit und Ort Beratungsangebote in Anspruch zu 
nehmen und an Informationen zu kommen. In diesem Kontext ist auch auf 
die Situation illegal eingewanderter Frauen hinzuweisen. Dies beinhaltet, 
dass illegal eingewanderte Personen nur unzureichende Gesundheitsversor-
gung erhalten. Für schwangere Frauen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus 
kann dies eine besonders konfliktive Situation sein. 

Zu diesem Zweck bieten sich aufgrund ihres niedrigschwelligen und 
anonymen Zugangs insbesondere die Medien Notruftelefon und Internet 
an. Einige Träger stellen eine 24-Stunden-Erreichbarkeit über eine Telefon-
hotline bereit, die häufig von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen betreut 
wird. Neben betroffenen Frauen, die sich speziell aufgrund des vorgehalte-
nen Angebotes melden, laufen hier auch anderweitige Hilfsanfragen von 
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Menschen in problematischen Lebenssituationen auf, die für sich keine an-
dere Anlaufstelle ausmachen konnten. In einer Vielzahl von Interviews 
wurde die Wichtigkeit einer zeitlich uneingeschränkten, telefonischen Er-
reichbarkeit, die einen niedrigschwelligen und anonymen Zugang darstellt, 
betont. Es gab sehr viele Hinweise darauf, dass die Kontaktaufnahme durch 
betroffene Frauen zu unkonventionellen Zeiten erfolgt, da sie sich, bedingt 
durch ihre Lebenssituation, nicht tagsüber bzw. im Rahmen von festste-
henden Sprechzeiten melden konnten. Es war Trägern mit einer solchen 
Telefonhotline möglich, sowohl betroffene Mädchen/Frauen als auch Men-
schen, die sich aufgrund anderer Problemlagen, die nicht mit der anonymen 
Kindesabgabe in Zusammenhang standen, an weiterführende Beratungsstel-
len zu vermitteln bzw. schon vor der Nutzung des bereitgehaltenen Ange-
botes über Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen zu informieren. Der 
Nutzen und die Effektivität einer 24-Stunden-Hotline wurde sowohl von 
Mitarbeiter/innen der Träger, aufgrund eigener positiver Erfahrungen mit 
diesem Instrument, als auch von Jugendamtsmitarbeiter/innen sehr hoch 
eingeschätzt.  

 
Bundesweites 24-Stunden-Notruftelefon 
Durch die Einführung einer bundesweiten, gebührenfreien 24-Stunden-
Notrufnummer könnte gewährleistet werden, dass Mädchen und Frauen in 
konflikthaften Lebenssituationen an 365 Tagen im Jahr Zugang zu einem 
ersten Informations- und Beratungsportal hätten. Qualifizierte Fachkräfte 
wie Sozialpädagog/innen, Psycholog/innen oder Sozialarbeiter/innen 
könnten im Rahmen einer psychosozialen Krisenberatung als erste An-
sprechpartner/innen zur Verfügung stehen, die Problemlagen und Bedarfe 
der Anruferinnen ermitteln und geeignete Unterstützungsmöglichkeiten 
aufzeigen. Sollte eine weiterführende Beratung und Betreuung notwendig 
und von der Klientin gewünscht sein, könnte sie von den Berater/innen an 
eine entsprechende (Beratungs-)Stelle, die fachlich auf die Probleme des 
Mädchens und der Frau ausgerichtet ist, weitervermittelt werden. Das An-
gebot eines 24-Stunden-Notruftelefons sollte sich an alle Mädchen und 
Frauen richten und nicht bestimmte Zielgruppen herausgreifen. Abhängig 
von der individuellen Notsituation der Anruferin könnte Hilfe, die auf ihre 
spezifische Situation ausgerichtet ist, durch ein multiprofessionelles Team 
von Mitarbeiter/innen initiiert werden. Bei der Notrufnummer sollte es sich 
um eine gebührenfreie, einprägsame, kurze Nummer handeln, ähnlich wie 
dies bei Polizei und Feuerwehr der Fall ist.  

 
Internetportal 
Parallel zur Einführung eines 24-Stunden-Notruftelefons sollte ein entspre-
chender Internetauftritt für Mädchen und Frauen in Notsituationen initiiert 
werden. Neben dem Hinweis auf die bundesweit einheitliche Notrufnum-
mer und das dahinterstehende Beratungsangebot sollten Internetseiten er-
stellt werden, die eine Übersicht über weiterführende Beratungsangebote 
vor Ort und Informationen zu speziellen Themen wie Gewalt gegen Frau-
en, ungewollte Schwangerschaften etc. bieten. Neben der Möglichkeit, qua-
lifizierte Mitarbeiter/innen per E-Mail zu erreichen, sollte auch die Kon-
taktaufnahme per Chat gewährleistet werden. Von zentraler Bedeutung ist 
bei einer solchen Internetseite, dass sie bei Eingabe von einschlägigen 
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Schlüsselbegriffen in Suchmaschinen an erster Stelle bzw. unter den ersten 
Links gelistet wird. 

Wichtig wäre, sowohl im Bereich des 24-Stunden-Notruftelefons als 
auch im Rahmen eines Internetauftrittes darauf zu achten, das auch Mäd-
chen und Frauen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, über diese Portale 
durch muttersprachliche Berater/innen und mehrsprachige Internetseiten 
erreicht werden können. 
 
Öffentlichkeitsarbeit  
Die bestehenden Hilfsangebote der öffentlichen und freien Träger müssten 
nach Meinung der Befragten flächendeckend der gesamten Bevölkerung 
bekannt gemacht werden. Angebote aus dem Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe, der Hilfe für schwangere Frauen, der Unterstützung von Allein-
erziehenden sowie für Frauen in Not etc. sind zwar vorhanden, jedoch ist 
das Wissen um diese Angebote eher gering. Eine verstärkte Öffentlichkeits-
arbeit könnte zu einer höheren Inanspruchnahme der bestehenden Unter-
stützungsmaßnahmen führen. Ein besonderer Schwerpunkt sollte hierbei 
auf den bereits vorhandenen, anonymen Beratungsmöglichkeiten liegen, die 
von Beratungsstellen und Jugendämtern angeboten werden. Es ist so gut 
wie nicht bekannt, dass bei öffentlichen und freien Trägern eine anonyme 
Beratung erfolgen kann. Zudem bedarf es einer einfachen und transparen-
ten Darstellung von Zugangswegen und Abläufen von (anonymen) Bera-
tungsangeboten.  

Für Kampagnen zur Verbesserung des Bekanntheitsgrades bestehender 
Beratungs- und Unterstützungsangebote bieten sich neben öffentlichen 
Flächen und dem öffentlichen Nahverkehr alle Arten von Printmedien so-
wie Fernsehen und Internet an. Zudem sollte über Veranstaltungen in Schu-
len und außerschulischen Bildungsorten wie Jugendzentren sowie den Ein-
satz von Multiplikator/innen ein breiteres Wissen über diese Angebote an-
gestrebt werden.  
 
Optimierung vorhandener Unterstützungsmaßnahmen 
In der Bundesrepublik existiert eine Vielzahl von staatlich vorgehaltenen 
Unterstützungsangeboten für Menschen in Notsituationen, die sowohl in 
öffentlicher als auch freier Trägerschaft durchgeführt werden. In den Inter-
views wurde wiederholt aufgezeigt, welche Maßnahmen geeignet und not-
wendig wären, um die bestehenden Angebote attraktiver zu machen. Fol-
gende Vorschläge wurden angeführt:  

 
Imageverbesserung  
Neben einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit bedarf das Image der beteilig-
ten Institutionen, insbesondere das der Jugendämter, einer nachhaltigen 
Aufwertung. Jugendämter haben aus Sicht der Bevölkerung eher keinen 
unterstützenden/helfenden, sondern einen eingreifenden/bedrohlichen 
Charakter. Die Bezeichnung „Amt“ betont die staatlichen Eingriffsmög-
lichkeiten und verstärkt das Misstrauen bei den Hilfesuchenden. Entspre-
chend seltener werden Jugendämter auf freiwilliger Basis aufgesucht oder 
überhaupt als Anlaufstelle in problematischen Lebenssituationen wahrge-
nommen. Dies bedarf einer Korrektur, die trotz SGB VIII und seiner quali-
tativ guten Umsetzung in den örtlichen Jugendämtern bislang nicht nach-
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haltig auf der Imageebene angekommen ist und die breiten Bevölkerungs-
schichten nicht erreicht hat. Auch Unterstützungsmaßnahmen, die von öf-
fentlichen oder freien Trägern angeboten werden, unterliegen zum Teil 
ebenfalls einem besonders negativen Image. Speziell über die Adoption 
bedarf es niedrigschwelliger Informationen. Mütter (oder Väter), die sich 
entschließen, ihr Kind zur Adoption freizugeben, sollten sowohl institutio-
nelle als auch gesellschaftliche Achtung und Unterstützung erfahren und 
nicht Opfer von Stigmatisierungen und Missachtungen werden. Adoption 
sollte zudem als wichtiger Prozess in den Biografien aller beteiligten Perso-
nen begriffen werden. Eine langfristige Begleitung der Kinder, der Adoptiv-
eltern sowie der abgebenden Mütter und Väter sollte, soweit dies gewünscht 
ist, die Entscheidung und den Ablauf begleiten.  

 
Schwangerschafts(konflikt)beratungsstellen 
Die Beratungsangebote von Schwangerschafts(konflikt)beratungsstellen 
sollten bekannter gemacht werden bzw. die Gesamtheit von schwangeren 
Frauen, die sich Unterstützung wünschen, ansprechen. Noch haben sie häu-
fig das Image, dass sie Anlaufstellen für Frauen sind, die sich für einen 
Schwangerschaftsabbruch entschieden haben. Dies hängt vor allem mit ih-
rer Berechtigung zusammen, nach einer Schwangerschaftskonfliktberatung 
eine Beratungsbescheinigung auszustellen, die Grundvoraussetzung für ei-
nen straffreien Abbruch ist. Ebenso werden sie von schwangeren Frauen 
kontaktiert, die sich materielle oder finanzielle Unterstützung wünschen, 
jedoch sicher sind, ihr Kind behalten zu wollen. Für Frauen, die ihre 
Schwangerschaft aufgrund unterschiedlicher Schwierigkeiten, die in dieser 
Studie wiederholt beschrieben wurden, erleben, scheinen die Schwanger-
schafts(konflikt)beratungsstellen noch keine Anlaufstellen zu sein. Dies 
kann zum Teil daran liegen, dass sich die Frauen, bedingt durch eine mehr 
oder weniger aktive Verdrängung der Schwangerschaft nicht als schwanger 
wahrnehmen und sie sich somit von Beratungsstellen, die sich mit Schwan-
gerschaftsfragen befassen, nicht angesprochen fühlen. Es scheint jedoch 
durchaus Momente zu geben, in denen sich die betreffenden Frauen ihrer 
Situation bewusst werden und abhängig von ihren individuellen Möglichke i-
ten/Fähigkeiten nach einer Lösung suchen. In diesen Momenten könnten 
Schwangerschafts(konflikt)beratungsstellen, die sowohl über anonyme Bera-
tungsangebote als auch über professionelle Fachkräfte und über einen ent-
sprechenden Bekanntheitsgrad verfügen, adäquate Anlaufstellen für die 
Frauen sein.  

 
Vernetzung 
Die bestehenden Stellen, sowohl seitens öffentlicher als auch freier Trägern, 
die Beratung und Unterstützung anbieten, sollten stärker vernetzt werden. 
Durch diese Vernetzung könnte eine gute Kenntnis der bestehenden Ange-
bote innerhalb dieses Netzwerkes, kurze Vermittlungswege, Multiprofessio-
nalität und kollegialer Austausch gewährleistet werden. Neben Beratungs-
angeboten sollten weitere Stellen wie Kliniken, Arztpraxen und Schulen in 
diese Vernetzung einbezogen werden. Aufgrund verschiedener Aspekte wie 
dem demographischen Wandel oder hoher Kosten, unterliegen Hilfsange-
bote einer ungleichen regionalen Verteilung. Eine strukturierte und breit 
angelegte Vernetzung der entsprechenden Stellen könnte eine bundesweit 
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gleichmäßigere Versorgung der Bevölkerung mit den entsprechenden Bera-
tungs- und Hilfsangeboten gewährleistet.  

 
Erreichbarkeit und Gewährleistung unbürokratischer schneller Hilfen 
Zu Gunsten der Gewährleistung von direkten und schnellen Hilfsmaßnah-
men für Mädchen und Frauen in krisenhaften Lebenssituationen sollten die 
notwendigen Wege verkürzt werden. Zum einen bedarf es zu diesem Zweck 
einer besseren Erreichbarkeit der beteiligten Stellen, im Sinne einer Unab-
hängigkeit von Öffnungs- und Sprechzeiten oder langfristiger Terminver-
einbarungen. Zum anderen müssten in einigen Bereich bürokratische Hür-
den abgebaut werden. Dies betrifft einerseits die Verfügbarkeit von finanzi-
ellen Mitteln, andererseits die Weitergabe von personenspezifischen Daten. 
Der Datenfluss, der beispielsweise im Rahmen einer Geburt mit anschlie-
ßender Adoptionsfreigabe in Form einer Inkognitoadoption in Gang ge-
setzt wird, ist von beteiligten Personen in Beratungsstellen oder Jugendäm-
tern nicht zu kontrollieren. Eine vertrauliche und diskrete Behandlung von 
Personendaten zum Schutz der betroffenen Mädchen und Frauen kann im 
Rahmen von Hilfsangeboten gegenwärtig nicht gewährleistet werden. Nach 
den Einschätzungen von Mitarbeiter/innen von Jugendämtern und beteilig-
ten Personen in Beratungsstellen scheinen die (Verwaltungs-)Verfahren 
einer unbürokratischen, schnellen und diskreten Unterstützung abträglich 
zu sein.  
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9 Glossar zu gesetzlichen Grundlagen 

Im Folgenden finden ausgewählte Rechtsgrundlagen, die im Rahmen der An-
gebote zur anonymen Kindesabgabe touchiert werden, Erwähnung. Ziel dieser 
Darstellung ist keine Bewertung der Angebote aufgrund juristischer Aspekte. 
Vielmehr sollen, Bezugnehmend auf die empirischen Ergebnisse einige Geset-
ze aufgezeigt werden, um so ein besseres Verständnis der Aussagen zu ermög-
lichen.  

 
Verfassungsrecht 
 
Art.2 Abs.1 GG in Verbindung mit Art.1 Abs.1 GG, Allgemeines Persön-
lichkeitsrecht  
Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung: Freie Entfaltung der Persön-
lichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) in Verbindung mit Schutz der Menschenwürde 
(Art. 1 Abs. 1 GG). 
 
Art.2 Abs.1 GG in Verbindung mit Art.1 Abs.1 GG, Allgemeines Per-
sönlichkeitsrecht Recht auf informationelle Selbstbestimmung: Freie Ent-
faltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG) in Verbindung mit Schutz der 
Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG). 
 
Art.2 Abs.2 GG, Recht auf Leben  
Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit 
der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Ge-
setzes eingegriffen werden. 

 

UN-Kinderrechtskonvention 
 
Artikel 6, Recht auf Leben 
(1) Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein angeborenes Recht 
auf Leben hat. 
(2) Die Vertragsstaaten gewährleisten in größtmöglichem Umfang das Überleben  und 
die Entwicklung des Kindes. 
 
Artikel 7, Geburtsregister, Name, Staatsangehörigkeit 
(1) Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutra-
gen und hat das Recht auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine 
Staatsangehörigkeit zu erwerben, und soweit möglich das Recht, seine El-
tern zu kennen und von ihnen betreut zu werden. 
(2) Die Vertragsstaaten stellen die Verwirklichung dieser Rechte im Ein-
klang mit ihrem innerstaatlichen Recht und mit ihren Verpflichtungen auf-
grund der einschlägigen internationalen Übereinkünfte in diesem Bereich 
sicher, insbesondere für den Fall, dass das Kind sonst staatenlos wäre.  
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Artikel 8, Identität 
(1) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Recht des Kindes zu achten, 
seine Identität, einschließlich seiner Staatsangehörigkeit, seines Namens und 
seiner gesetzlich anerkannten Familienbeziehungen, ohne rechtswidrige 
Eingriffe zu behalten. 
(2) Werden einem Kind widerrechtlich einige oder alle Bestandtei le seiner 
Identität genommen, so gewähren die Vertragsstaaten ihm angemessenen 
Beistand und Schutz mit dem Ziel, seine Identität so schnell wie möglich 
wiederherzustellen 

 
Anzeige der Geburt 
 
§ 18 PStG Anzeige  
Die Geburt eines Kindes muss dem Standesamt, in dessen Zuständigkeit es 
geboren ist, von den in § 19 Satz 1 

1. genannten Personen mündlich  
2. oder von den in § 20 Satz 1 und 2 genannten Einrichtungen schrift-
lich binnen einer Woche angezeigt werden. 

 

§ 19 PStG Anzeige durch Personen 
Zur Anzeige verpflichtet sind 

1. jeder Elternteil des Kindes, wenn er sorgeberechtigt ist 
2. jede andere Person, die bei der Geburt zugegen war oder von der 
Geburt aus eigenem Wissen unterrichtet ist. 

Eine Anzeigepflicht nach Nr. 2 besteht nur, wenn die sorgeberechtigten Eltern 
an der Anzeige gehindert sind. 
 

§ 20 PStG Anzeige durch Einrichtungen 
Bei Geburten in Krankenhäusern und sonstige Einrichtungen, in denen Ge-
burtshilfe geleistet wird, ist der Träger der Einrichtung zur Anzeige verpflichtet 
(…).  

 

Personenstand und Personenstandsfälschung 

 

§ 24 PStG Findelkind 
(1) Wer ein neugeborenes Kind findet, muss dies spätestens am folgenden Tag 
der Gemeindebehörde anzeigen. Diese stellt die erforderlichen Ermittlungen 
an und benachrichtigt von dem Ergebnis alsbald die zuständige Verwaltungs-
behörde. 
(2) Die zuständige Verwaltungsbehörde setzt nach Anhörung des Gesund-
heitsamts den vermutlichen Ort und Tag der Geburt fest und bestimmt die 

Vornamen und den Familiennamen des Kindes. Auf ihre schriftliche Anord-
nung wird die Geburt in dem Geburtenregister des für den festgesetzten Ge-
burtsort zuständigen Standesamts beurkundet. Liegt der Geburtsort im Aus-
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land, so ist das Standesamt, in dessen Bezirk das Kind aufgefunden worden ist, 

für die Beurkundung zuständig. 

 

§ 25 PStG Person mit ungewissem Personenstand 
Wird im Inland eine Person angetroffen, deren Personenstand nicht festge-
stellt werden kann, so bestimmt die zuständige Verwaltungsbehörde, wel-
cher Geburtsort und Geburtstag für sie einzutragen ist; sie bestimmt ferner 
die Vornamen und den Familiennamen. Auf ihre schriftliche Anordnung 
wird die Geburt in dem Geburtenregister des für den bestimmten Geburts-
ort zuständigen Standesamts beurkundet. Liegt der Geburtsort im Ausland, 
so ist das Standesamt, in dessen Bezirk die Person angetroffen worden ist, 
für die Beurkundung zuständig. 

 

§ 169 PStG Personenstandsfälschung 
(1) Wer ein Kind unterschiebt oder den Personenstand eines anderen ge-
genüber einer zur Führung von Personenstandsregistern oder zur Feststel-
lung des Personenstands zuständigen Behörde falsch angibt oder unter-
drückt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 

Verletzung von Fürsorge und Unterhaltspflicht 

 

§ 171 StGB Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungsplicht 
Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter 
sechzehn Jahren gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die 
Gefahr bringt, in seiner körperlichen oder psychischen Entwicklung erheb-
lich geschädigt zu werden, einen kriminellen Lebenswandel zu führen oder 
der Prostitution nachzugehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

§ 170 StGB Verletzung der Unterhaltspflicht 
(1) Wer sich einer gesetzlichen Unterhaltspflicht entzieht, so dass der Le-
bensbedarf des Unterhaltsberechtigten gefährdet ist oder ohne die Hilfe 
anderer gefährdet wäre, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
(2) Wer einer Schwangeren zum Unterhalt verpflichtet ist und ihr diesen 
Unterhalt in verwerflicher Weise vorenthält und dadurch den Schwanger-
schaftsabbruch bewirkt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. 
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Einwilligung zur Adoption 

 

§ 1747 BGB Einwilligung der Eltern des Kindes 
(1) Zur Annahme eines Kindes ist die Einwilligung der Eltern erforderlich. 
Sofern kein anderer Mann nach § 1592 als Vater anzusehen ist, gilt im Sinne 
des Satzes 1 und des § 1748 Abs. 4 als Vater, wer die Voraussetzung des § 
1600d Abs. 2 Satz 1 glaubhaft macht. 
(2) Die Einwilligung kann erst erteilt werden, wenn das Kind acht Wochen 
alt ist. Sie ist auch dann wirksam, wenn der Einwilligende die schon festste-
henden Annehmenden nicht kennt. 
(3) Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und haben sie keine Sorge-
erklärungen abgegeben, 

1. kann die Einwilligung des Vaters bereits vor der Geburt erteilt 
werden; 
2. darf, wenn der Vater die Übertragung der Sorge nach § 1672 Abs. 
1 beantragt hat, eine Annahme erst ausgesprochen werden, nachdem 
über den Antrag des Vaters entschieden worden ist; 
3. kann der Vater darauf verzichten, die Übertragung der Sorge nach 
§ 1672 Abs. 1 zu beantragen. Die Verzeichniserklärung muss öffent-
lich beurkundet werden. § 1750 gilt sinngemäß mit Ausnahme von 
Absatz 4 Satz 1. 

(4) Die Einwilligung eines Elternteils ist nicht erforderlich, wenn er zur 
Abgabe einer Erklärung dauernd außerstande oder sein Aufenthalt dauernd 
unbekannt ist. 
 

§ 1748 BGB Ersetzung der Einwilligung eines Elternteils 
(1) Das Familiengericht hat auf Antrag des Kindes die Einwilligung eines 
Elternteils zu ersetzen, wenn dieser seine Pflichten gegenüber dem Kind 
anhaltend gröblich verletzt hat oder durch sein Verhalten gezeigt hat, dass 
ihm das Kind gleichgültig ist, und wenn das Unterbleiben der Annahme 
dem Kind zu unverhältnismäßigem Nachteil gereichen würde. Die Einwill i-
gung kann auch ersetzt werden, wenn die Pflichtverletzung zwar nicht an-
haltend, aber besonders schwer ist und das Kind voraussichtlich dauernd 
nicht mehr der Obhut des Elternteils anvertraut werden kann. 
(2) Wegen Gleichgültigkeit, die nicht zugleich eine anhaltende gröbliche 
Pflichtverletzung ist, darf die Einwilligung nicht ersetzt werden, bevor der 
Elternteil vom Jugendamt über die Möglichkeit ihrer Ersetzung belehrt und 
nach Maßgabe des § 51 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch beraten 
worden ist und seit der Belehrung wenigstens drei Monate verstrichen sind; 
in der Belehrung ist auf die Frist hinzuweisen. Der Belehrung bedarf es 
nicht, wenn der Elternteil seinen Aufenthaltsort ohne Hinterlassung seiner 
neuen Anschrift gewechselt hat und der Aufenthaltsort vom Jugendamt 
während eines Zeitraums von drei Monaten trotz angemessener Nachfor-
schungen nicht ermittelt werden konnte; in diesem Falle beginnt die Frist 
mit der ersten auf die Belehrung und Beratung oder auf die Ermittlung des 
Aufenthaltsorts gerichteten Handlung des Jugendamts. Die Fristen laufen 
frühestens fünf Monate nach der Geburt des Kindes ab. 
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(3) Die Einwilligung eines Elternteils kann ferner ersetzt werden, wenn er 
wegen einer besonders schweren psychischen Krankheit oder einer beson-
ders schweren geistigen oder seelischen Behinderung zur Pflege und Erzie-
hung des Kindes dauernd unfähig ist und wenn das Kind bei Unterbleiben 
der Annahme nicht in einer Familie aufwachsen könnte und dadurch in 
seiner Entwicklung schwer gefährdet wäre. 
(4) In den Fällen des § 1626a Abs. 2 hat das Familiengericht die Einwilli-
gung des Vaters zu ersetzen, wenn das Unterbleiben der Annahme dem 
Kind zu unverhältnismäßigem Nachteil gereichen würde. 
 
Vormundschaften 
 
§ 1773 Voraussetzungen 
(1) Ein Minderjähriger erhält einen Vormund, wenn er nicht unter elterl i-
cher Sorge steht oder wenn die Eltern weder in den die Person noch in den 
das Vermögen betreffenden Angelegenheiten zur Vertretung des Minder-
jährigen berechtigt sind. 
(2) Ein Minderjähriger erhält einen Vormund auch dann, wenn sein Fami-
lienstand nicht zu ermitteln ist. 

 
§ 1779 Auswahl durch das Familiengericht 
(1) Ist die Vormundschaft nicht einem nach § 1776 Berufenen zu übertra-
gen, so hat das Familiengericht nach Anhörung des Jugendamts den Vor-
mund auszuwählen. 
(2) Das Familiengericht soll eine Person auswählen, die nach ihren persönl i-
chen Verhältnissen und ihrer Vermögenslage sowie nach den sonstigen 
Umständen zur Führung der Vormundschaft geeignet ist. Bei der Auswahl 
unter mehreren geeigneten Personen sind der mutmaßliche Wille der El-
tern, die persönlichen Bindungen des Mündels, die Verwandtschaft oder 
Schwägerschaft mit dem Mündel sowie das religiöse Bekenntnis des Mün-
dels zu berücksichtigen. 
(3) Das Familiengericht soll bei der Auswahl des Vormunds Verwandte 
oder Verschwägerte des Mündels hören, wenn dies ohne erhebliche Verzö-
gerung und ohne unverhältnismäßige Kosten geschehen kann. Die Ver-
wandten und Verschwägerten können von dem Mündel Ersatz ihrer Ausla-
gen verlangen; der Betrag der Auslagen wird von dem Familiengericht fest-
gesetzt. 
 
§ 1791a Vereinsvormundschaft 
(1) Ein rechtsfähiger Verein kann zum Vormund bestellt werden, wenn er 
vom Landesjugendamt hierzu für geeignet erklärt worden ist. Der Verein 
darf nur zum Vormund bestellt werden, wenn eine als ehrenamtlicher Ein-
zelvormund geeignete Person nicht vorhanden ist oder wenn er nach § 1776 
als Vormund berufen ist; die Bestellung bedarf der Einwilligung des Ver-
eins. 
(2) Die Bestellung erfolgt durch Beschluss des Familiengerichts; die §§ 
1789, 1791 sind nicht anzuwenden. 
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(3) Der Verein bedient sich bei der Führung der Vormundschaft einzelner 
seiner Mitglieder oder Mitarbeiter; eine Person, die den Mündel in einem 
Heim des Vereins als Erzieher betreut, darf die Aufgaben des Vormunds 
nicht ausüben. Für ein Verschulden des Mitglieds oder des Mitarbeiters ist 
der Verein dem Mündel in gleicher Weise verantwortlich wie für ein Ver-
schulden eines verfassungsmäßig berufenen Vertreters. 
(4) Will das Familiengericht neben dem Verein einen Mitvormund oder will 
es einen Gegenvormund bestellen, so soll es vor der Entscheidung den 
Verein hören. 
 
§ 1791b Bestellte Amtsvormundschaft des Jugendamts 
 (1) Ist eine als ehrenamtlicher Einzelvormund geeignete Person nicht vor-
handen, so kann auch das Jugendamt zum Vormund bestellt werden. Das 
Jugendamt kann von den Eltern des Mündels weder benannt noch ausge-
schlossen werden. 
(2) Die Bestellung erfolgt durch Beschluss des Familiengerichts; die §§ 
1789, 1791 sind nicht anzuwenden. 
 
§ 1791c Gesetzliche Amtsvormundschaft des Jugendamts 
 (1) Mit der Geburt eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinander verheira-
tet sind und das eines Vormunds bedarf, wird das Jugendamt Vormund, 
wenn das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes hat; dies gilt nicht, wenn bereits vor der Geburt des Kindes ein 
Vormund bestellt ist. Wurde die Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 oder 2 
durch Anfechtung beseitigt und bedarf das Kind eines Vormunds, so wird 
das Jugendamt in dem Zeitpunkt Vormund, in dem die Entscheidung 
rechtskräftig wird. 
(2) War das Jugendamt Pfleger eines Kindes, dessen Eltern nicht miteinan-
der verheiratet sind, endet die Pflegschaft kraft Gesetzes und bedarf das 
Kind eines Vormunds, so wird das Jugendamt Vormund, das bisher Pfleger 
war. 
(3) Das Familiengericht hat dem Jugendamt unverzüglich eine Bescheini-
gung über den Eintritt der Vormundschaft zu erteilen; § 1791 ist nicht an-
zuwenden. 
 
§ 53 SGB VIII Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vor-
mündern 
(1) Das Jugendamt hat dem Familiengericht Personen und Vereine vorzu-
schlagen, die sich im Einzelfall zum Pfleger oder Vormund eignen. 
(2) Pfleger und Vormünder haben Anspruch auf regelmäßige und dem je-
weiligen erzieherischen Bedarf des Mündels entsprechende Beratung und 
Unterstützung. 
(3) Das Jugendamt hat darauf zu achten, dass die Vormünder und Pfleger 
für die Person der Mündel, insbesondere ihre Erziehung und Pflege, Sorge 
tragen. Es hat beratend darauf hinzuwirken, dass festgestellte Mängel im 
Einvernehmen mit dem Vormund oder dem Pfleger behoben werden. So-
weit eine Behebung der Mängel nicht erfolgt, hat es dies dem Familienge-
richt mitzuteilen. Es hat dem Familiengericht über das persönliche Ergehen 
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und die Entwicklung eines Mündels Auskunft zu erteilen. Erlangt das Ju-
gendamt Kenntnis von der Gefährdung des Vermögens eines Mündels, so 
hat es dies dem Familiengericht anzuzeigen. 
(4) Für die Gegenvormundschaft gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
Ist ein Verein Vormund, so findet Absatz 3 keine Anwendung. 
 
§ 4 SGB VIII Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der 
freien Jugendhilfe 
(1) Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl 
junger Menschen und ihrer Familien partnerschaftlich zusammenarbeiten. 
Sie hat dabei die Selbständigkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und 
Durchführung ihrer Aufgaben sowie in der Gestaltung ihrer Organisations-
struktur zu achten. 
(2) Soweit geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von aner-
kannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig 
geschaffen werden können, soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen 
Maßnahmen absehen. 
(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die freie Jugendhilfe nach Maßgabe die-
ses Buches fördern und dabei die verschiedenen Formen der Selbsthilfe 
stärken. 

 
Finanzierung der Unterbringung 
 
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege 
Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege soll entsprechend dem Alter und 
Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen und seinen persönl i-
chen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erzie-
hungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in 
einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf 
Dauer angelegte Lebensform bieten. Für besonders entwicklungsbeein-
trächtigte Kinder und Jugendliche sind geeignete Formen der Familienpfle-
ge zu schaffen und auszubauen. 
 
§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen  
(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Ju-
gendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn 

- das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder 
- eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendli-
chen die Inobhutnahme erfordert und 
- die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder 
- eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt 
werden kann oder 
- ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbe-
gleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- 
noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.  
Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Ju-
gendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrich-
tung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen; 
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im Fall von Satz 1 Nr. 2 auch ein Kind oder einen Jugendlichen von 
einer anderen Person wegzunehmen. (…) 

 
§ 44 SGB VIII Erlaubnis zur Vollzeitpflege 
(1) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen über Tag und Nacht in seinem 
Haushalt aufnehmen will (Pflegeperson), bedarf der Erlaubnis. Einer Er-
laubnis bedarf nicht, wer ein Kind oder einen Jugendlichen 

- im Rahmen von Hilfe zur Erziehung oder von Eingliederungshilfe 
für seelisch behindert Kinder und Jugendliche aufgrund einer Ver-
mittlung durch das Jugendamt, 
- als Vormund oder Pfleger im Rahmen seines Wirkungskreises, 
- als Verwandter oder Verschwägerter bis zum dritten Grad, 
- bis zur Dauer von acht Wochen, 
- im Rahmen eines Schüler- oder Jugendaustausches, 
- in Adoptionspflege (§1744 des Bürgerliche Gesetzbuches) 
über Tag und Nacht aufnimmt. 

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Wohl des Kindes oder des Ju-
gendlichen in der Pflegestelle nicht gewährleistet ist.  
(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des Einzelfalls entsprechend an 
Ort und Stelle überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Erlaubnis weiter bestehen. Ist das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
in der Pflegestelle gefährdet und ist die Pflegeperson nicht bereit oder in 
der Lage, die Gefährdung abzuwenden, so ist die Erlaubnis zurückzuneh-
men oder zu widerrufen. 
(4) Wer ein Kind oder einen Jugendlichen in erlaubnispflichtige Familien-
pflege aufgenommen hat, hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu 
unterrichten, die das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen betreffen. 

 
Im Rahmen von Neonatiziden relevante Straftatbestände 
 

§ 211 StGB Mord 
(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. 
(2) Mörder ist, wer 
aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder 
sonst aus niedrigen Beweggründen, 
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder 
um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, 
einen Menschen tötet. 
 
§ 212 StGB Totschlag 
(1) Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger 
mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft. 
(2) In besonders schweren Fällen ist auf lebenslange Freiheitsstrafe zu er-
kennen. 
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§ 221 StGB Aussetzung 
(1) Wer einen Menschen 

1. in eine hilflose Lage versetzt oder 
2. in einer hilflosen Lage im Stich lässt, obwohl er ihn in seiner Ob-
hut hat oder ihm sonst beizustehen verpflichtet ist und ihn dadurch 
der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung 
aussetzt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jah-
ren bestraft. 

(2) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, 
wenn der Täter 

1. die Tat gegen sein Kind oder eine Person begeht, die ihm zur Er-
ziehung oder zur Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist, 
oder 
2. durch die Tat eine schwere Gesundheitsschädigung des Opfers 
verursacht 

(3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. 
(4) In minder schweren Fällen des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von 
sechs Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen des Absatzes 
3 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen. 
 
§ 222 StGB Fahrlässige Tötung 
Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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14.1 Jugendämter 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, unseren Fragebogen im Rahmen 
der Studie „Anonyme Geburt und Babyklappen“ auszufüllen! 

Tragen Sie hier bitte die genaue Position der Person ein, die diesen Fragebogen 
ausfüllt! 

___________________________________________________________ 

Fragen zum Jugendamt 

1. Der Fragebogen wird ausgefüllt für ein 

□ Stadtjugendamt 

□ Kreisjugendamt 

□ Jugendamt einer kreisfreien Stadt/Gemeinde 

□ Andere Bezeichnung, und zwar: ______________________ 

2. Verfügt Ihr Jugendamt über eine… 

□ eigene Adoptionsvermittlungsstelle (weiter mit Frage 4) 

□ gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit ___ (Anzahl) 

 Jugendämtern 

3. In welchen Bereichen arbeiten Sie mit anderen Adoptionsvermitt-
lungsstellen zusammen? 

___________________________________________________________ 

4. Gibt es in Ihrem Jugendamtsbezirk weitere zugelassene Adoptions-
vermittlungsstellen in freier Trägerschaft? 

□ Ja 

□ Nein 

Grunddaten zur Gebietskörperschaft 

5. Wie viele Einwohner hat Ihr Jugendamtsbezirk? Bitte geben Sie die An-
zahl der Einwohner an (Stand: 31.12.2009) 

_________________ 

 

Fragen zur Adoption allgemein 

6. Wie viele Kinder wurden im Rahmen einer Fremdadoption in Adopti-
onspflege vermittelt (keine ausgesprochenen Adoptionen!) Bitte geben 
Sie die Anzahl der Kinder für die entsprechenden Zeiträume an  

Jahre 2000-2004 ______________  Jahre 2005-2009 ____________ 

7. Wie viele der im Rahmen einer Fremdadoption in Adoptionspflege 
vermittelten Kinder waren unter 18 Monaten alt? Bitte geben Sie die An-
zahl der Kinder für die entsprechenden Zeiträume an 

Jahre 2000-2004 ______________  Jahre 2005-2009 ____________ 

8. Wie viele Fälle der Adoptionsvormundschaften gab es in Ihrem Zu-
ständigkeitsbereich, in denen die Eltern unbekannt waren? Bitte geben 
Sie die Anzahl der Kinder für die entsprechenden Zeiträume an  

Jahre 2000-2004 ______________  Jahre 2005-2009 ____________ 

9. Aus welchen Gründen waren die Eltern der Kinder unbekannt? Bitte 
geben Sie die Anzahl der Kinder an 

___________ Nutzung einer Babyklappe 

___________ Nutzung des Angebotes einer anonymen Geburt 

___________ Nutzung des Angebotes einer anonymen Übergabe 

___________ Aussetzung 

___________ Anderer Grund, und zwar: ______________________ 

10. In wie vielen Fällen von Adoptionsvormundschaften mit unbekann-
ten Eltern (Gründe: Babyklappe, anonyme Geburt, anonyme Übergabe) 
wurden die Kinder nach Bekanntwerden der leiblichen Eltern an diese 
zurück gegeben? Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder für die entspre-
chenden Zeiträume an 

Jahre 2000-2004 ______________  Jahre 2005-2009 ____________ 

Fragen zur Babyklappe 

11. Wie viele Babyklappen gibt es in Ihrem Jugendamtsbezirk? Bitte 
geben Sie die Anzahl an (Stand 31.12.2009) 

___________ Anzahl der Babyklappen 

□ keine (weiter mit Frage 27) □ keine Angaben (weiter mit 
Frage 27) 
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12. Bitte geben Sie die Namen der Betreiber an 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

13. Hat Ihr Jugendamt Kooperationsverträge mit den Betreibern von 
Babyklappen abgeschlossen? 

□ Ja 

□ Ja, unter Berücksichtigung der Empfehlungen zur Adoptionsvermitt-
lung der BAGLJÄ 

□ Nein, das Landesjugendamt hat Kooperationsverträge mit den Be-
treibern von Babyklappen geschlossen 

□ Nein (weiter mit Frage 18) 

□ keine Angaben (weiter mit Frage 18) 

14. Mit wie vielen Betreibern einer Babyklappe hat Ihr Jugendamt einen 
Kooperationsvertrag abgeschlossen? Bitte geben Sie die Anzahl an 
(Stand 31.12.2009) 

__________ 

15. Wie häufig kam es vor, dass der Kooperationsvertrag erst nach der 
Einrichtung der Babyklappe geschlossen wurde? Bitte geben Sie die 
Anzahl an (Stand 31.12.2009) 

______________ 

16. Welche der folgenden Sachverhalte umfasst der Kooperationsver-
trag? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Umfang der Zusammenarbeit mit der Polizei 

□ Finanzielle Regelungen 

□ Juristische Regelungen 

□ Welche Instanz die Inobhutnahme vornimmt 

□ Vorgehen bei Rücknahmewunsch der Mutter 

□ Anderes, und zwar _________________________ 

 

17. Welche juristischen Sachverhalte werden durch den Kooperations-
vertrag geregelt? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Zeitrahmen bzgl. Informationspflicht zuständiger Behörden (Jugend-
amt etc.) 

□ Ablauf der weiteren Versorgung und Unterbringung des Kindes 

□ Regelungen zur Kostenübernahme 

□ Versicherungsinhalte (z.B. Haftpflicht) 

□ Anderes, und zwar _________________________ 

18. Bezüglich welcher Punkte sehen Sie juristischen Regelungsbedarf? 

_______________________________________________________ 

19. In wie vielen Fällen ist in Ihrem Jugendamtsbezirk der Träger einer 
Babyklappe identisch mit dem Betreiber einer staatlich anerkannten 
Adoptionsvermittlungsstelle? Bitte geben Sie die Anzahl an (Stand 
31.12.2009) 

______________________________________ 

20. Innerhalb welchen Zeitraums wird Ihr Jugendamt spätestens über 
die Abgabe eines Kindes in der Babyklappe informiert? 

□ Innerhalb von 24 Stunden nach der Auffindung des Kindes 

□ Innerhalb von einer Woche nach der Auffindung 

□ Innerhalb eines Monats nach der Auffindung 

□ Keine Information 

□ Anderer Zeitraum, und zwar _________________________ 

□ Gar nicht 

21. Wen bestellt das Gericht als Vormund für das Kind? Mehrfachnen-
nungen sind möglich 

□ Privatperson □ Amtsvormund 

□ Rechtsanwalt □ Andere, und zwar ___________________ 
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22. Wie wird bei einer gewünschten Rücknahme des Kindes durch die 
Mutter überprüft, ob es sich um die leibliche Mutter des Kindes han-
delt? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ DNA-Test 

□ Erkennungsinstrument aus der Babyklappe 

□ Detaillierte Angaben über die Abgabe 

□ Zeugen müssen die Schwangerschaft bestätigen 

□ Auf andere Weise und zwar _________________________ 

23. Wer nimmt die Überprüfung vor? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Jugendamt 

□ Betreiber 

□ Adoptionsvermittlungsstelle 

□ Andere, und zwar ___________________________ 

24. Wird vor der Rückkehr des Kindes zu seiner Mutter / seinen leibli-
chen Eltern überprüft, ob diese erziehungsfähig ist / sind? 

□ Ja □ Nein (weiter mit Frage 26) 

25. Durch wen findet diese Überprüfung statt? Mehrfachnennungen 
sind möglich 

□ Jugendamt 

□ Andere, und zwar ____________________________ 

26. Nach welchem Paragraphen des SGB wir die Unterbringung eines 
Kindes, dessen Eltern unbekannt sind, innerhalb der ersten acht Wo-
chen finanziert? 

□ Inobhutnahme (§ 42, SGB VIII) 

□ Hilfe zur Erziehung (§ 33, SGB VIII) 

□ Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie ( 107, 
SGB XII) 

□ Anderes, und zwar _____________________ 

 

 

Fragen zur anonymen Geburt 

27. Wie viele Angebote zur anonymen Geburt gibt es in Ihrem Jugend-
amtsbezirk? Bitte geben Sie die Anzahl an (Stand 31.12.2009) 

___________ Anzahl der Angebote zur anonymen Geburt 

□ keine (weiter mit Frage 43) 

□ keine Angaben (weiter mit Frage 43) 

28. Bitte geben Sie die Namen der Anbieter an 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

29. Hat Ihr Jugendamt Kooperationsverträge mit den Anbietern anony-
mer Geburt abgeschlossen? 

□ Ja 

□ Ja, unter Berücksichtigung der Empfehlungen zur Adoptionsvermit t-
lung der BAGLJÄ 

□ Nein, das Landesjugendamt hat Kooperationsverträge mit den An-
bietern anonymer Geburt geschlossen 

□ Nein (weiter mit Frage 34) 

□ keine Angaben (weiter mit Frage 34) 

30. Mit wie vielen Anbietern anonymer Geburt hat Ihr Jugendamt einen 
Kooperationsvertrag abgeschlossen? Bitte geben Sie die Anzahl an 
(Stand 31.12.2009) 

__________ 

31. Wie häufig kam es vor, dass der Kooperationsvertrag erst nach der 
Einrichtung des Angebotes der anonymen Geburt geschlossen wurde? 
Bitte geben Sie die Anzahl an (Stand 31.12.2009) 

______________ 

32. Welche der folgenden Sachverhalte umfasst der Kooperationsver-
trag? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Umfang der Zusammenarbeit mit der Polizei 

□ Finanzielle Regelungen 
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□ Juristische Regelungen 

□ Welche Instanz die Inobhutnahme vornimmt 

□ Vorgehen bei Rücknahmewunsch der Mutter 

□ Anderes, und zwar _________________________ 

33. Welche juristischen Sachverhalte werden durch den Kooperations-
vertrag geregelt? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Zeitrahmen bzgl. Informationspflicht zuständiger Behörden (Jugend-
amt etc.) 

□ Ablauf der weiteren Versorgung und Unterbringung des Kindes 

□ Regelungen zur Kostenübernahme 

□ Versicherungsinhalte (z.B. Haftpflicht) 

□ Anderes, und zwar _________________________ 

34. Bezüglich welcher Punkte sehen Sie juristischen Regelungsbedarf? 

_______________________________________________________ 

35. In wie vielen Fällen ist in Ihrem Jugendamtsbezirk der Anbieter 
anonymer Geburt identisch mit dem Betreiber einer staatlich anerkann-
ten Adoptionsvermittlungsstelle? Bitte geben Sie die Anzahl an (Stand 
31.12.2009) 

______________________________________ 

36. Innerhalb welchen Zeitraums wird Ihr Jugendamt spätestens über 
die anonyme Geburt eines Kindes in der Babyklappe informiert? 

□ Innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt des Kindes 

□ Innerhalb von einer Woche nach der Geburt 

□ Innerhalb eines Monats nach der Geburt 

□ Keine Information 

□ Anderer Zeitraum, und zwar _________________________ 

□ Gar nicht 

37. Wen bestellt das Gericht als Vormund für das Kind? Mehrfachnen-
nungen sind möglich 

□ Privatperson □ Amtsvormund 

□ Rechtsanwalt □ Andere, und zwar __________________ 

38. Wie wird bei einer gewünschten Rücknahme des Kindes durch die 
Mutter überprüft, ob es sich um die leibliche Mutter des Kindes han-
delt? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ DNA-Test 

□ Mutter ist durch Personen, die die Geburt begleitet haben, identif i-
zierbar 

□ Auf andere Weise und zwar _________________________ 

39. Wer nimmt die Überprüfung vor? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Jugendamt 

□ Anbieter 

□ Adoptionsvermittlungsstelle 

□ Andere, und zwar ___________________________ 

40. Wird vor der Rückkehr des Kindes zu seiner Mutter / seinen leibli-
chen Eltern überprüft, ob diese erziehungsfähig ist / sind? 

□ Ja 

□ Nein (weiter mit Frage 26) 

41. Durch wen findet diese Überprüfung statt? Mehrfachnennungen sind 
möglich 

□ Jugendamt 

□ Andere, und zwar ____________________________ 

42. Nach welchem Paragraphen des SGB wir die Unterbringung eines 
Kindes, dessen Eltern unbekannt sind, innerhalb der ersten acht Wo-
chen finanziert? 

□ Inobhutnahme (§ 42, SGB VIII) 

□ Hilfe zur Erziehung (§ 33, SGB VIII) 

□ Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie ( 107, 
SGB XII) 

□ Anderes, und zwar _____________________ 
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Fragen zur anonymen Übergabe 

43. Wie viele Angebote zur anonymen Übergabe gibt es in Ihrem Ju-
gendamtsbezirk? Bitte geben Sie die Anzahl an (Stand 31.12.2009) 

___________ Anzahl der Angebote zur anonymen Übergabe 

□ keine (keine weiteren Fragen zu beantworten) 

□ keine Angaben (keine weiteren Fragen zu beantworten) 

44. Bitte geben Sie die Namen der Anbieter an 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

45. Hat Ihr Jugendamt Kooperationsverträge mit den Anbietern anony-
mer Übergabe abgeschlossen? 

□ Ja 

□ Ja, unter Berücksichtigung der Empfehlungen zur Adoptionsvermit t-
lung der BAGLJÄ 

□ Nein, das Landesjugendamt hat Kooperationsverträge mit den An-
bietern anonymer Übergabe geschlossen 

□ Nein (weiter mit Frage 50) 

□ keine Angaben (weiter mit Frage 50) 

46. Mit wie vielen Anbietern anonymer Übergabe hat Ihr Jugendamt 
einen Kooperationsvertrag abgeschlossen? Bitte geben Sie die Anzahl 
an (Stand 31.12.2009) 

__________ 

47. Wie häufig kam es vor, dass der Kooperationsvertrag erst nach der 
Einrichtung des Angebotes der anonymen Übergabe geschlossen wur-
de? Bitte geben Sie die Anzahl an (Stand 31.12.2009) 

______________ 

48. Welche der folgenden Sachverhalte umfasst der Kooperationsver-
trag? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Umfang der Zusammenarbeit mit der Polizei 

□ Finanzielle Regelungen 

□ Juristische Regelungen 

□ Welche Instanz die Inobhutnahme vornimmt 

□ Vorgehen bei Rücknahmewunsch der Mutter 

□ Anderes, und zwar _________________________ 

49. Welche juristischen Sachverhalte werden durch den Kooperations-
vertrag geregelt? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Zeitrahmen bzgl. Informationspflicht zuständiger Behörden (Jugend-
amt etc.) 

□ Ablauf der weiteren Versorgung und Unterbringung des Kindes 

□ Regelungen zur Kostenübernahme 

□ Versicherungsinhalte (z.B. Haftpflicht) 

□ Anderes, und zwar _________________________ 

50. Bezüglich welcher Punkte sehen Sie juristischen Regelungsbedarf? 

_______________________________________________________ 

51. Wen bestellt das Gericht als Vormund für das Kind? Mehrfachnen-
nungen sind möglich 

□ Privatperson 

□ Amtsvormund 

□ Rechtsanwalt 

□ Andere, und zwar ___________________________ 

52. Wie wird bei einer gewünschten Rücknahme des Kindes durch die 
Mutter überprüft, ob es sich um die leibliche Mutter des Kindes han-
delt? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ DNA-Test 

□ Mutter ist durch Personen, die bei der Übergabe anwesend waren, 
identifizierbar 

□ Auf andere Weise und zwar _________________________ 

53. Wer nimmt die Überprüfung vor? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Jugendamt 

□ Anbieter 
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□ Adoptionsvermittlungsstelle 

□ Andere, und zwar ___________________________ 

54. Wird vor der Rückkehr des Kindes zu seiner Mutter / seinen leibli-
chen Eltern überprüft, ob diese erziehungsfähig ist / sind? 

□ Ja 

□ Nein (weiter mit Frage 56) 

55. Durch wen findet diese Überprüfung statt? Mehrfachnennungen sind 
möglich 

□ Jugendamt 

□ Andere, und zwar ____________________________ 

56. Nach welchem Paragraphen des SGB wir die Unterbringung eines 
Kindes, dessen Eltern unbekannt sind, innerhalb der ersten acht Wo-
chen finanziert? 

□ Inobhutnahme (§ 42, SGB VIII) 

□ Hilfe zur Erziehung (§ 33, SGB VIII) 

□ Kostenerstattung bei Unterbringung in einer anderen Familie ( 107, 
SGB XII) 

□ Anderes, und zwar _____________________ 

Vielen Dank für die Teilnahme an dieser Befragung! 
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14.2 Anonyme Geburt 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, unseren Fragebogen im Rahmen 
der Studie „Anonyme Geburt und Babyklappen“ auszufüllen! 

Im ersten Teil werden wir Informationen zu den Fallzahlen seit Bestehen Ihres 
Projektes der anonymen Geburt sowie grundlegender Fakten zur Ausstattung, 
weiteren Angeboten und Kooperationen abgefragt. Falls Sie einige Fragen nicht 
ausfüllen können, bitten wir Sie – sofern diese möglich ist – die entsprechenden 
Informationen bei der Klinik bzw. beim Träger einzuholen.  

1. In welchem Bundesland befindet sich das Angebot 

_____________________________________________________________ 

2. Bitte geben Sie die Funktion derjenigen Personen an, die diesen Frage-
bogen ausfüllen 

_____________________________________________________________ 

Daten zum Konzept der anonymen Geburt 

3. Wie lautet die genaue Bezeichnung des Angebotes? 

□ Anonyme Geburt 

□ Begleitete Geburt 

□ Diskrete Geburt 

□ Vertrauliche Geburt 

□ Andere Bezeichnung, und zwar: ____________________ 

4. Bitte geben Sie uns eine kurze (stichwortartige) Beschreibung des An-
gebotes 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Im Verlauf diese Fragebogens bezieht sich der von uns verwendete Bericht 
„anonyme Geburt“ auf Ihr oben beschriebenes Angebot, unabhängig da-
von, welche Bezeichnung Sie für das Angebot gewählt haben! 

5. Wann wurde das Angebot der anonymen Geburt in Ihrer Einrichtung 
eingeführt? Geben Sie bitte den Monat und das Jahr sechsstellig an: MM.JJJJ 

________________________ 

6. Wie viele Kinder wurden bisher seit Bestehen des Angebotes anonym 
geboren? Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an, unabhängig davon, ob die 
Mütter ihre Anonymität zu einem späteren Zeitpunkt aufgegeben haben (Stand: 
31. Mai 2010) 

______________ 

7. Wie viele Kinder wurden in den jeweiligen Jahren anonym geboren? Bitte 
geben Sie die Anzahl der Kinder an, unabhängig davon, ob die Mütter die Ano-
nymität zu einem späteren Zeitpunkt aufgaben 

1999 __  2002 __ 2001 __ 2002 __ 2003 __ 2004 __ 2005 __  2006 __  2007 __ 
2008__ 2009 __ bis 31.05.2010 __ 

8. Welche Kooperationspartner sind in das Angebot involviert? Bitte geben 
Sie den Namen und den Ort aller Kooperationspartner an, mit denen sie im 
Projekt der anonymen Geburt zusammenarbeiten, einschließlich Ihrer Einrich-
tung – falls Sie ohne Kooperationspartner arbeiten, geben sie bitte ausschließ-
lich Ihre Einrichtung an 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

9. Mit welchen Jugendämtern arbeiten Sie hinsichtlich der anonymen Ge-
burt zusammen? Bitte geben Sie die Bezeichnung und den Ort aller Jugendäm-
ter an, mit denen Sie zusammenarbeiten 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 
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10. Aus welchen Mitteln werden die folgenden Leistungen, sofern Sie diese 
anbieten, finanziert? Mehrfachnennungen sind möglich 

 

11. Welche weiteren Angeboten bieten Sie und/oder Ihr Kooperationspart-
ner bzgl. der anonymen Kindesabgabe an? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Anonyme Übergabe/Arm-zu-Arm Übergabe (zusätzlich grünen Frage-
bogen ausfüllen!) 

□ Babyklappe (zusätzlich weißten Fragebogen ausfüllen) 

□ Notruftelefon 

□ Persönliche Beratung 

□ Telefonische Beratung 

□ Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes 

□ Anderes, und zwar: _____________________ 

12. Welche Personen sind am Angebot der anonymen Geburt beteiligt? 
Mehrfachnennungen sind möglich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Wie wichtig waren Ihrer Einrichtung die folgenden Aspekte im Rahmen 
der Einführung des Angebotes? Bitte geben Sie für jede Kategorie eine Be-
wertung ab. 

unwichtig 
weniger 
wichtig 

wichtig 
sehr 
wichtig 

Verhinderung der Tötung 
neugeborener Babys □ □ □ □ 

Verhinderung der Ausset-
zung neugeborener Babys □ □ □ □ 

Hilfsangebot für Frauen in 
konflikthaften Situationen □ □ □ □ 

Öffentliche / politische Auf-
□ □ □ □ 

 

med. 
Versor-
gung des 
Kindes 

Bera-
tung der 
Mutter 

med. Vor 
- und 
Nachsor-
ge der 
Mutter 

Anonyme 
Entbin-
dung 

Öffentlichkeitsar-
beit für die ano-
nyme Geburt 

Eigene Mittel □ □ □ □ □ 

Kommunale 
Mittel □ □ □ □ □ 

Landesmittel □ □ □ □ □ 

Spenden / 
Sponsoring □ □ □ □ □ 

Krankenkas-
se □ □ □ □ □ 

Jugendamt □ □ □ □ □ 

Freier Träger 
der Jugend-
hilfe □ □ □ □ □ 

Anderes, 
und zwar: □ □ □ □ □ 

Hauptberuflich Ehrenamtlich 

Ärztin / Arzt □  □ 

Hebamme □  □ 

Krankenschwestern □  □ 

PsychologInnen □  □ 

SeelsorgerInnen □  □ 

SozialpädagogInnen □  □ 

Verwaltungsangestellte □  □ 

Andere, und zwar:  □  □ 
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forderung 

Komplettierung des klini-
schen Angebotes □ □ □ □ 

Gesundheitsschutz für 
Mutter und Kind bei der 
Geburt □ □ □ □ 

Andere, und zwar:  □ □ □ □ 

 

Nachdem Sie bereits nach der Kooperation mit den Jugendämtern befragt 
wurden, wird im zweiten Teil des Fragebogens nach weiteren Kooperati-
onsstrukturen mit anderen Institutionen und deren Bewertung gefragt. 

Kooperationsstrukturen 

14. Wen haben Sie vor der Einrichtung des Angebotes darüber verstän-
digt? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ RechtsberaterIn □ Hebamme □ Krankenhaus/Klinik  

□ Jugendamt  □ Ärztin/Arzt □ Polizei 

□ Adoptionsvermittlungsstelle  □ Standesamt 

□ Wohlfahrtsverband   □ Kirchengemeinde 

□ Staatsanwaltschaft   □ Kommunalpolitik/Landrat 

□ Familien- und Vormundschaftsgericht  □ Presse 

□ Anderes Projekt einer Babyklappe/anonymen Geburt  

□ Andere Beratungsstelle aus dem Bereich: _____________________ 

□ Andere, und zwar: ____________________________________________ 

□ Wir haben niemanden informiert 

 

 

15. Von wem haben Sie Unterstützung bei der Einrichtung des Angebotes 
erhalten? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ RechtsberaterIn □ Hebamme □ Krankenhaus/Klinik  

□ Jugendamt  □ Ärztin/Arzt □ Polizei 

□ Adoptionsvermittlungsstelle  □ Standesamt 

□ Wohlfahrtsverband   □ Kirchengemeinde 

□ Staatsanwaltschaft   □ Kommunalpolitik/Landrat 

□ Familien- und Vormundschaftsgericht  □ Presse 

□ Anderes Projekt einer Babyklappe/anonymen Geburt  

□ Andere Beratungsstelle aus dem Bereich: _____________________ 

□ Andere, und zwar: 
__________________________________________________________ 

□ Wir haben keine Unterstützung erhalten 

16. Wie beurteilen Sie die bisherige Zusammenarbeit mit den folgenden 
Akteuren – soweit diese stattfindet? Bitte beurteilen Sie die Zusammenarbeit 
nach dem gängigen Schulnotensystem: 1 (sehr gut), 2 (gut), 3 (befriedigend), 4 
(ausreichend), 5 (mangelhaft), 6 (ungenügend) 

__ RechtsberaterIn __ Hebammen __ Krankenhaus/Klinik  

__ Jugendamt __ Ärztin/Arzt __ Polizei 

__ Adoptionsvermittlungsstelle __ Standesamt __ Wohlfahrtsverband 

__ Kirchengemeinde __ Staatsanwaltschaft __ Presse 

__ Familien- und Vormundschaftsgericht  __ Kommunalpolitik/Landrat  

__ Beratungsstelle aus dem Bereich: _____________________________ 

__ Andere, und zwar: _________________________________________ 
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Im Folgenden werden Sie nach Ihren subjektiven Einschätzungen rechtli-
cher Grundlagen sowie nach möglichen juristischen Konsequenzen für 
Ihre MitarbeiterInnen gefragt.   

Rechtliche Grundlagen  

17. Wie beurteilen Sie aus praktischer Sicht die folgenden Aspekte hin-
sichtlich des Angebotes der anonymen Geburt? Bitte geben Sie für jede 
Kategorie eine Bewertung an 

gar nicht 
problematisch 

etwas prob-
lematisch 

ziemlich 
problematisch 

sehr proble-
matisch 

Verletzung des 
Rechts auf 
Kenntnis der 
eigenen Ab-
stammung □ □ □ □ 

Verletzung der 
Unterhaltspflicht 
durch die leibli-
chen Eltern  □ □ □ □ 

Verletzung der 
Meldepflicht □ □ □ □ 

Verletzung der 
Erziehungs- 
und Fürsorge-
pflicht durch die 
Eltern □ □ □ □ 

Unklare Rechts-
lage hinsichtlich 
der Zulässigkeit 
des Angebotes □ □ □ □ 

Fehlende Ein-
willigung des 
Vaters □ □ □ □ 

18. Wurden MitarbeiterInnen, die im Rahmen des Projektes tätig sind, juris-
tisch belangt? 

□ Ja, strafrechtlich aus folgendem Grund: ___________________________ 

□ Ja, zivilrechtlich aus folgendem Grund: ____________________________ 

□ Nein (weiter mit Frage 21) 

19. Wer erstattete Anzeige? 

_____________________________________________________________ 

20. Wie ging das Verfahren aus? 

□  Verfahren läuft noch □  Verfahren wurde eingestellt 

□  Verurteilung 

Die nun folgenden Fragen beziehen sich auf die Wege, die Sie für die Öf-
fentlichkeitsarbeit nutzen, um Ihr Projekt bekannt zu machen.  

Bekanntmachung des Angebotes 

21. Welche Möglichkeiten werden / wurden genutzt, um das Angebot be-
kannt zu machen? 

□ Anzeigen in Tageszeitungen / Zeitschriften 

□ Eintrag oder Anzeige im Telefonbuch / Branchenbuch 

□ Flyer / Handzettel 

□ Plakatwerbung 

□ Presse (Zeitungsartikel über das Angebot, TV-Berichte etc.) 

□ Eigene Homepage (Adresse:____________________________________) 

□ Andere Homepage (Adresse: ____________________________________) 

□ Anderes, und zwar: ___________________________________________ 

□ Wir nutzen keine dieser Möglichkeiten 
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22. In welchem Rahmen bieten Sie Informationsveranstaltungen an? Mehr-
fachnennungen sind möglich 

□ Fachhochschulen / Universität als Lehrveranstaltung 

□ Frauenvereine / Frauenverbände 

□ Medizinisches Fachpublikum 

□ Schulen, Jugendzentren, Jugendvereine etc.  

□ Anderes, und zwar: 
__________________________________________________________ 

□ Wir bieten keine Informationsveranstaltungen an 

In dem nachstehenden Fragenblock geht es um Zuständigkeiten und Ab-
läufe, die sich nach einer anonymen Geburt ergeben können. Dabei han-
delt es sich um zeitliche Abläufe (z.B. Information anderer Einrichtungen), 
aber auch um die Auswahl der Pflegeeltern bzw. dem Vormund.  

Zuständigkeiten und Abläufe 

23. Durch wen werden die folgenden Stellen nach einer anonymen Geburt 
informiert? 

  durch uns  

 durch andere,  

und zwar: 

es erfolgt 
keine Informa-
tion 

Adoptionsvermittlung □ □ _________ □ 

Adoptivpflegefamilie □ □ _________ □ 

Gericht □ □ _________ □ 

Jugendamt □ □ _________ □ 

Pflegefamilie □ □ _________ □ 

Polizei □ □ _________ □ 

Presse □ □ _________ □ 

Standesamt □ □ _________ □ 

Andere, und zwar:         

_____________________ □ □ _________   

_____________________ □ □ _________   

 

24. Innerhalb welchen zeitlichen Rahmens nach der Geburt werden die 
betreffenden Akteure verständigt? Bitte geben Sie den Zeitrahmen in Stunden 
/ Tagen/Wochen an. Falls ein Akteur nicht in Ihrem Ablauf vorkommt, lassen Sie 
diesen bitte aus 

____ Adoptionsvermittlungsstelle ____ Gericht ____ Adoptivpflegefamilie 
____ Jugendamt ____ Polizei ____ Presse ____ Standesamt 

____ Staatsanwaltschaft ____ Andere, und zwar: __________________ 

25. Innerhalb welchen Zeitrahmens wird Ihrer Erfahrung nach i.d.R. ein 
Vormund für ein anonym geborenes Kind gestellt? Bitte geben Sie jeweils 
die Anzahl der Kinder an 

____ Innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt des Kindes 

____ Innerhalb von 25 Stunden bis zu sieben Tagen nach der Geburt 

____ Innerhalb von acht Tagen bis zu 28 Tagen nach der Geburt 

____ Innerhalb von 29 Tagen und acht Wochen nach der Geburt 

____ Nach mehr als acht Wochen nach der Geburt 

____ Keine Kenntnis 

26. Wen bestellte das Gericht als Vormund für die Kinder? Bitte geben Sie 
jeweils die Anzahl der Kinder an 

____ Amtsvormund ____ Einzelvormund 

____ Vereinsvormund ____ Andere Person und zwar: _________________ 

27. Ist Ihre Einrichtung an der Auswahl des Vormundes beteiligt? Bitte 
geben Sie jeweils die Anzahl der Kinder an 

Ja, in ____ Fällen Nein, in ____ Fällen 
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28. Ist Ihre Einrichtung an der Auswahl der Pflegeeltern beteiligt? Bitte 
geben Sie jeweils die Anzahl der Kinder an 

Ja, in ____ Fällen Nein, in ____ Fällen 

29. Ist Ihre Einrichtung an der Auswahl der Adoptiveltern beteiligt? Bitte 
geben Sie jeweils die Anzahl der Kinder an 

Ja, in ____ Fällen Nein, in ____ Fällen 

30. Welche Informationen bzgl. der zeitlichen Regelung zur Rücknahme 
des Kindes geben Sie an die Mütter weiter (z.B. im Informationsmaterial, 
auf der Homepage)? 

□  Sie haben sechs Wochen Zeit 

□  Sie haben acht Wochen Zeit 

□ Sie haben zwölf Wochen Zeit 

□ Sie haben bis zur abgeschlossenen Adoption, also ca. ein Jahr lang, 
Zeit 

□ Anderer Zeitraum, und zwar: _____________________ 

□ Keine 

31. Woran orientieren Sie sich bei der zeitlichen Regelung zur Rücknahme 
des Kindes durch die Mütter?  

□ § 1747 Abs. 2 BGB 

□ Anderweitige Auskunft des juristischen Beraters/Beraterin 

□ Subjektiv als angemessen empfundener Zeitraum zur Orientierung der Mutter 

□ Übernahme der Frist anderer Projekt von Babyklappe / anonyme Geburt  

□ Anderer Zeitraum, und zwar: ___________________________________ 

□ Keine Kenntnis 

In den kommenden Frageblöcken werden Details zur anonymen Geburt 
und der anschließenden med. Versorgung der Mütter, dem Gesundheits-
zustand der Kinder und deren späteren Unterbringung erfragt.  

 

Informationen zur anonymen Geburt 

32. Gibt es ausgewählte Personen aus dem Kreis des Anbieters der ano-
nymen Geburt, die auf Wunsch der Mutter die Geburt begleiten? Mehrfach-
nennungen sind möglich 

□ Ja, eine Mitarbeiterin der Klinik/des Kooperationspartners 

□ ja, eine Hebamme aus der Klinik 

□ Ja, folgende Person: ___________________________________________ 

□ Nein 

33. Wie viele Frauen, die eine anonyme Geburt in Anspruch genommen 
haben, wurden von dritten Personen (ausgenommen Mitarbeiterinnen des 
Krankenhauses/Kooperationspartner) begleitet?  

Anzahl der Frauen __________ 

34. Bitte geben Sie, soweit bekannt, die Anzahl und die Beziehung der 
Begleitpersonen zur anonym gebärenden Mutter an (z.B. Eltern, Mutter, 
Partner etc.) 

In ____ Fällen wurde die Mutter von ______________ begleitet 

In ____ Fällen wurde die Mutter von ______________ begleitet 

35. Wie lange blieben die Frauen, die bisher anonym entbunden haben, in 
der Klinik? Bitte geben Sie die Anzahl der Frauen an 

____ Einige Stunden, im Rahmen einer ambulanten Geburt 

____ Bis zu 48 Stunden 

____ Mehr als 48 Stunden 

36. Wo werden die Frauen, die anonym entbunden haben und stationär 
aufgenommen wurden, i.d.R. nach der Geburt untergebracht? Mehrfach-
nennungen sind möglich 

□  Wochenbettstation □  Gynäkologische Station 

□  Anderweitig, und zwar: _____________________________ 
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37. Besteht für die Frauen die Möglichkeit einer med. Nachsorge nach ih-
rem Klinikaufenthalt? 

□  Ja, durch die Klinik 

□  Ja, durch niedergelassene ÄrztInnen, die mit uns zusammenarbeiten 

□  Ja, durch andere und zwar:_________________________ 

□  Nein 

Angaben zu den anonym geborenen Kindern 

38. Wie war der gesundheitliche Zustand der anonym geborenen Kinder? 
Bitte geben Sie jeweils die Anzahl der Kinder an 

___________ Unauffällig 

___________ Eingeschränkt  

___________ Kritisch (z.B. neonatale Entzugsproblematik) 

39. Kam es in Ihrer Einrichtung zu Totgeburten im Rahmen anonymer Ge-
burten? Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an 

□  Ja, in _____ Fällen 

□  Nein 

40. Wie war der Reifegrad der Neugeborenen? Bitte geben Sie die Anzahl der 
Kinder an 

___________ Reif geboren 

___________ Frühgeborene Kinder (unter 36. Woche) 

41. Wurden Kinder anonym geboren, bei denen eine Behinderung (geis-
tig/körperlich) festgestellt wurde? Mehrfachnennungen sind möglich 

□  Kein Kind war behindert 

□ Es waren __________ Kinder behindert 

□ Es wurde bei ___________ Kindern zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Behinderung diagnostiziert 

42. Hinterließen die Mütter etwas für ihre Kinder? Bitte geben Sie die Anzahl 
der Kinder an 

□  Nein, es wurde in ____ Fällen nichts hinterlassen 

□ Ja, es wurde in _____ Fällen eine Nachricht/Brief hinterlassen 

□ Ja, es wurde in ____ Fällen ein Schmuckstück o.ä. hinterlassen 

□ Ja, es wurde in ____ Fällen etwas anderes hinterlassen und zwar 
_______________________________________ 

43. Wo wurden die Kinder nach ihrer Entlassung aus der Klinik als erstes 
untergebracht? Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an 

____ Adoptivpflegefamilie 

____ Bereitschaftspflegefamilie 

____ Dauerpflegestelle 

____ Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 

____ Bei einer MitarbeiterIn von uns 

____ Anderweitige Unterbringung und zwar: ________________ 

Im nun anschließenden Teil des Fragebogens werden Informationen über 
die anonym gebärenden Mütter erfragt – soweit Ihnen diese bekannt sind. 
Es geht dabei neben dem Alter und dem Zeitpunkt der Kontaktaufnahme 
insbesondere um die Gründe für die Wahl der Anonymität bzw. deren mög-
lichen Aufgabe.  

Informationen über die Mütter 

44. Wie alt waren die anonym gebärenden Mütter (soweit bekannt)? Bitte 
geben Sie jeweils die Anzahl der Mütter an 

____ Minderjährig  ____ Zwischen 18 und 25 Jahre 

____ Zwischen 26 und 35 Jahre ____ Zwischen 36 und 45 Jahren 

____ Älter als 45 Jahre 
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7. Wann haben die betroffenen Frauen, die später das Angebot der anony-
men Geburt nutzten, mit Ihnen Kontakt aufgenommen? Bitte geben Sie 
jeweils die Anzahl der Frauen an 

_________ Am Anfang der Schwangerschaft (bis ca. 12 Woche) 

_________ Im Verlauf der Schwangerschaft (bis ca. 8 Monat) 

_________ Kurze Zeit vor der Geburt (wenige Wochen vorher) 

_________ Zu Beginn der Geburt (erste Wehen) 

46. Haben Frauen sich von Ihnen vor der Nutzung des Angebotes zur ano-
nymen Geburt beraten lassen (telefonisch, persönlich, per E-Mail)? Bitte 
geben Sie die Anzahl der Frauen an 

____ haben eine einmalige Beratung in Anspruch genommen 

____ haben zwischen zwei und fünf Beratungen in Anspruch genommen 

____ haben mehr als fünf Beratungen in Anspruch genommen 

□ Wir verfügen über kein Beratungsangebot (weiter mit Frage 48) 

□ Keine Kenntnis (weiter mit Frage 48) 

47. Welche Inhalte der Beratung der betroffenen Frauen, die später das 
Angebot nutzten, wurden dokumentiert? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Erstellung einer medizinischen Anamnese der Mutter 

□ Erstellung einer psychosozialen Anamnese der Mutter 

□ Erstellung einer medizinischen Anamnese des Vaters 

□ Sammlung von Informationen, um sie später dem Kind zu übergeben (z.B. 
Infos über die Mutter allgemein, Aussehen etc.) 

□ Anderes, und zwar:____________________________________________ 

□ Wir dokumentieren die Beratung nicht 

48. Wie viele der anonym geboren Kinder wurde oder werden demnächst 
zur Adoption gegeben, ohne das die Identität der Mutter bekannt wurde? 
Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an 

_________ 

49. Wie viele Kinde, deren Mütter die Anonymität aufgegeben haben, wur-
den oder werden demnächst zur Adoption gegeben? Bitte geben Sie die 
Anzahl der Kinder an 

_________ 

50. Können die Mütter Wünsche bzgl. der Adoptivfamilie äußern? 

□  Ja □  Nein 

51. Wie viele Kinder, deren Mütter die Anonymität aufgegeben haben, wur-
den von diesen zurückgenommen? Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an 

_________ 

52. Wie wird bei einer gewünschten Rücknahme des Kindes durch die 
Mutter/die Eltern überprüft, ob es sich um die leibliche Mutter des Kindes 
handelt? Mehrfachnennungen sind möglich 

□  DNA-Test 

□  Identifizierbar durch Personen, die bei Geburt anwesend waren 

□  Auf andere Weise, und zwar: _________________________ 

53. Wer nimmt die Überprüfung vor? Mehrfachnennungen sind möglich 

□  Adoptionsvermittlungsstelle 

□  MitarbeiterInnen der Klinik/des Kooperationspartners 

□  Jugendamt 

□  Andere, und zwar: _________________________________ 

54. Wird die Erziehungsfähigkeit der Mutter/Eltern überprüft, bevor das 
Kind an diese zurückgegeben wird? 

□  Ja, falls __________________________________________ 

□  Nein, falls ________________________________________ 

55. Durch wen findet die Prüfung der Erziehungsfähigkeit statt? 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 
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56. Welche Unterstützungsmöglichkeiten bieten Sie den Müttern/Eltern an, 
die ihr Kind zurücknehmen? Mehrfachnennungen sind möglich 

□  Erziehungshilfen 

□  Finanzielle Unterstützung 

□  Materielle Unterstützung 

□  Psychosoziale Beratung 

□  Unterstützung bei Behördengängen/Anträgen 

□  Anderes, und zwar: ________________________________ 

□  Wir bieten keine Unterstützung an, vermitteln aber an andere Einrich-
tungen weiter 

□  Keine 

57. Zu welchem Zeitpunkt haben die Mütter, die ihre Anonymität aufgege-
ben haben, diese Entscheidung getroffen? Bitte geben Sie die Anzahl der 
Mütter an, unabhängig davon, ob das Kind bei der Mutter blieb oder nicht 

____ Zeitnah zur Geburt (innerhalb der nächsten Stunden/Tage) 

____ Bis acht Wochen nach der Geburt 

____ Mehr als acht Wochen nach der Geburt 

58. Aus welchen Gründen gaben die Mütter ihres Wissens nach die Ano-
nymität auf? Bitte geben Sie dies unabhängig davon ab, ob das Kind bei der 
Mutter blieb oder nicht; Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Kenntnis/Nutzung weiterführender Unterstützungs- und Hilfsangebote 

□  Kenntnis/Nutzung von Kinder- und Jugendhilfeangeboten durch das 
Jugendamt 

□ Stabilisierung durch Beratung und Begleitung 

□ Durch die Geburt und Kontakt zum Neugeborenen 

□ Weil sie das Kind behalten wollten 

□ Andere Gründe, und zwar: ____________________________ 

59. Wie stark ausgeprägt ist Ihrer Einschätzung nach der Wunsch der Müt-
ter nach Anonymität gegenüber folgenden Personengruppen? Bitte geben 
Sie für jede Kategorie eine Bewertung an 

gar nicht 
ausge-
prägt 

schwach 
ausge-
prägt 

stark aus-
geprägt 

sehr stark 
ausge-
prägt 

Arbeitgeber □ □ □ □ 

Jugendamt □ □ □ □ 

andere Behörden / Ämter □ □ □ □ 

Herkunftsfamilie / Eltern □ □ □ □ 

Kind □ □ □ □ 

Soziales Umfeld □ □ □ □ 

Vater des Kindes □ □ □ □ 

Andere, und zwar: □ □ □ □ 

____________________         

 

60. Es gibt verschiedene Ursachen, die dem Wunsch der Frau nach Ano-
nymität zugrunde liegen? Als wie bedeutsam bzw. nicht bedeutsam schät-
zen Sie die folgenden Gründe ein? Bitte geben Sie für jede Kategorie eine 
Bewertung an 

nicht be-
deutsam 

wenig 
bedeut-
sam 

etwas 
bedeut-
sam 

sehr be-
deutsam 

Finanzielle Probleme / 
Schulden □ □ □ □ 

Gefährdung der Ausbildung 
/ berufliche □ □ □ □ 

Probleme / Arbeitslosigkeit         
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Ausländerrechtliche Prob-
leme □ □ □ □ 

Schwierigkeiten in der 
Paarbeziehung  □ □ □ □ 

Gewalterfahrungen □ □ □ □ 

Minderjährigkeit der 
Schwangeren □ □ □ □ 

Psychische od. physische 
Überforderung  □ □ □ □ 

Angst vor Verantwortung / 
Zukunftsangst         

Druck der Familie / des 
Partners / des sozialen 
Umfeldes □ □ □ □ 

Angst vor Stigmatisierung 
bei Bekanntwerden einer 
Adoptionsfreigabe □ □ □ □ 

Sexueller Missbrauch / 
Vergewaltigung □ □ □ □ 

Lebensbedrohung durch 
Dritte für die Mutter 
und/oder das Kind □ □ □ □ 

Religiöse und / oder kultu-
relle Konflikte □ □ □ □ 

Anderer Grund, und zwar: □ □ □ □ 

 

 

 

61. Es gibt verschiedene Gründe für Frauen, ein Angebot zur anonymen 
Kindesabgabe zu nutzen. Wie häufig nutzten die folgenden Gruppen von 
Frauen Ihrer Einschätzung nach Beratungsgespräche bzw. das Angebot 
der anonymen Geburt selber? Bitte geben Sie für jede Kategorie eine Bewer-
tung an 

Gar 
nicht Manchmal häufig 

Frauen, die Gefahr laufen, ihr Kind auszusetzen □ □ □ 

Frauen, die Gefahr laufen, ihr Kind nach der 
Geburt zu töten □ □ □ 

Frauen mit ausländerrechtlichen Problemen □ □ □ 

Frauen mit Gewalterfahrungen □ □ □ 

Frauen mit problematischen Paarbeziehungen □ □ □ 

Frauen, die vergewaltigt wurden □ □ □ 

Frauen mit Angst vor Verlust des Ausbildungs- 
/Arbeitsplatzes □ □ □ 

Frauen in finanziellen Notlagen / mit Schulden □ □ □ 

Frauen in sozialen Notlagen (Druck der Familie) □ □ □ 

Minderjährige Frauen □ □ □ 

Frauen, die der Lebensbedrohung durch Dritte 
ausgesetzt sind □ □ □ 

Frauen, die sich aufgrund ihrer Schwanger-
schaft in religiösen und/oder kulturellen Kon-
fliktsituationen befinden □ □ □ 

Andere, und zwar: __________________ □ □ □ 
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Allgemeines 

62. Wie weit ist das nächste Angebot zur anonymen Geburt bzw. die 
nächste Babyklappe entfernt? Bitte geben Sie die Entfernung ausgehend von 
dem Ort der anonymen Geburt, auf den sich die Angaben in diesem Fragebogen 
beziehen, in Kilometern an. Weitere Angebote, die an Ihrer Einrichtung ange-
schlossen sind (z.B. wenn eine Babyklappe an der Klinik angegliedert ist) be-
rücksichtigen Sie bitte nicht 

____ km zum nächsten Angebot der anonymen Geburt 

____ km zur nächsten Babyklappe 

Welche Aspekte möchten Sie gerne noch ansprechen, die in diesem Fra-
gebogen nicht vorkamen? 

____________________________________________ 

Falls Ihre Einrichtung über eine Babyklappe verfügt, füllen Sie bitte noch 
den weißen Fragebogen aus! 

Falls Ihre Einrichtung die anonyme Übergabe anbietet, füllen Sie bitte zu-
sätzlich den Fragebogen mit dem grünen Deckblatt aus! 

Vielen Dank für die Teilnahme an der Befragung! 
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14.3 Babyklappe 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, unseren Fragebogen im Rahmen 
der Studie „Anonyme Geburt und Babyklappen“ auszufüllen! 

Im ersten Teil werden wir Informationen zu den Fallzahlen seit Bestehen der 
Babyklappe sowie grundlegender Fakten zur Ausstattung, weiteren Angeboten 
und Kooperationen abgefragt. Falls Sie einige Fragen nicht ausfüllen können, 
bitten wir Sie – sofern diese möglich ist – die entsprechenden Informationen bei 
der Klinik bzw. beim Träger einzuholen.  

1. In welchem Bundesland befindet sich das Angebot 

_____________________________________________________________ 

2. Bitte geben Sie die Funktion derjenigen Personen an, die diesen Fra-

gebogen ausfüllen 

_____________________________________________________________ 

Daten zum Konzept der Babyklappe  

3. Wie lautet die genaue Bezeichnung des Angebotes? 

□ Babyfenster  □ Babyklappe 

□ Babykörbchen  □ Babynest 

□ Andere Bezeichnung und zwar:  _______________________ 

4. Bitte geben Sie uns eine kurze (stichwortartige) Beschreibung des 

Angebotes 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

Im Verlauf diese Fragebogens bezieht sich der von uns verwendete Bericht 
„Babyklappe“ auf Ihr oben beschriebenes Angebot, unabhängig davon, 
welche Bezeichnung Sie für das Angebot gewählt haben! 

5. Wann wurde die Babyklappe eröffnet? Geben Sie bitte den Monat und 

das Jahr sechsstellig an: MM.JJJJ 

________________________ 

6. Wie viele Kinder wurden im Rahmen des Angebotes bisher in die Baby-
klappe gelegt? Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an, unabhängig da-
von, ob die Mütter ihre Anonymität zu einem späteren Zeitpunkt aufgege-
ben haben (Stand: 31. Mai 2010) 

______________ 

7. Wie viele Kinder wurden in den jeweiligen Jahren in die Babyklappe 
gelegt? Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an, unabhängig davon, ob 
die Mütter die Anonymität zu einem späteren Zeitpunkt aufgaben 

1999 __  2002 __ 2001 __ 2002 __ 2003 __ 2004 __ 2005 __  2006 __  2007 __ 
2008__ 2009 __ bis 31.05.2010 __ 

8. Welche Kooperationspartner sind in das Angebot involviert? Bitte geben 
Sie den Namen und den Ort aller Kooperationspartner an, mit denen sie im 
Projekt der anonymen Geburt zusammenarbeiten, einschließlich Ihrer Einrich-
tung – falls Sie ohne Kooperationspartner arbeiten, geben sie bitte ausschließ-
lich Ihre Einrichtung an 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

9. Mit welchen Jugendämtern arbeiten Sie hinsichtlich der anonymen Ge-
burt zusammen? Bitte geben Sie die Bezeichnung und den Ort aller Jugendäm-
ter an, mit denen Sie zusammenarbeiten 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 
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10. Aus welchen Mitteln werden die folgenden Leistungen, sofern Sie 

diese anbieten, finanziert? Mehrfachnennungen sind möglich 

 

11. Welche weiteren Angeboten bieten Sie und/oder Ihr Kooperationspart-
ner bzgl. der anonymen Kindesabgabe an? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Anonyme Übergabe/Arm-zu-Arm Übergabe (zusätzlich grünen Frage-
bogen ausfüllen!) 

□ Anonyme Geburt (zusätzlich orangenen Fragebogen ausfüllen) 

□ Notruftelefon 

□ Fahrt zum Wohnort der Mutter/Aufsuchen der Mutter 

□ Persönliche Beratung 

□ Telefonische Beratung 

□ Unterbringung der Mutter außerhalb des sozialen Umfeldes 

□ Anderes, und zwar: __________________________ 

12. Welche Personen sind am Angebot der Babyklappe beteiligt? Mehr-
fachnennungen sind möglich 

Hauptberuflich Ehrenamtlich 

Ärztin / Arzt □  □ 

Hebamme □  □ 

Krankenschwestern □  □ 

PsychologInnen □  □ 

SeelsorgerInnen □  □ 

SozialpädagogInnen □  □ 

Verwaltungsangestellte □  □ 

Andere, und zwar:  □  □ 

 

13. Wie wichtig waren Ihrer Einrichtung die folgenden Aspekte bezüglich 
der Einrichtung der Babyklappe? Bitte geben Sie für jede Kategorie eine Be-
wertung ab. 

unwichtig 
weniger 
wichtig 

wichtig 
sehr 

wichtig 

Verhinderung der Tötung neu-  □ □ □ □ 

geborener Babys         

Verhinderung der Aussetzung neu-  □ □ □ □ 

geborener Babys         

Hilfsangebot für Frauen in konflikt-  □ □ □ □ 

haften Situationen         

Öffentliche / politische Aufforderung □ □ □ □ 

Andere, und zwar: ____________ □ □ □ □ 

med. Ver-
sorgung 
des Kin-

des 

Bera-
tung der 
Mutter 

Instanthal-
tung der 

Babyklappe 

Öffentlichkeitsar-
beit für die Baby-

klappe 

Eigene Mittel □ □ □ □ 

Kommunale 
Mittel □ □ □ □ 

Landesmittel □ □ □ □ 

Spenden / 
Sponsoring □ □ □ □ 

Krankenkasse □ □ □ □ 

Jugendamt □ □ □ □ 

Freier Träger 
der Jugendhilfe □ □ □ □ 

Anderes, und 
zwar: □ □ □ □ 
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Nachdem Sie bereits nach der Kooperation mit den Jugendämtern befragt 
wurden, wird im zweiten Teil des Fragebogens nach weiteren Kooperati-
onsstrukturen mit anderen Institutionen und deren Bewertung gefragt. 

Kooperationsstrukturen 

14. Wen haben Sie vor der Einrichtung der Babyklappe darüber verstän-
digt? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ RechtsberaterIn □ Hebamme □ Krankenhaus/Klinik  

□ Jugendamt  □ Ärztin/Arzt □ Polizei 

□ Adoptionsvermittlungsstelle  □ Standesamt 

□ Wohlfahrtsverband   □ Kirchengemeinde 

□ Staatsanwaltschaft   □ Kommunalpolitik/Landrat 

□ Familien- und Vormundschaftsgericht  □ Presse 

□ Anderes Projekt einer Babyklappe/anonymen Geburt  

□ Andere Beratungsstelle aus dem Bereich: _____________________ 

□ Andere, und zwar: ____________________________________________ 

□ Wir haben niemanden informiert 

15. Von wem haben Sie Unterstützung bei der Einrichtung der Babyklappe 
erhalten? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ RechtsberaterIn □ Hebamme □ Krankenhaus/Klinik  

□ Jugendamt  □ Ärztin/Arzt □ Polizei 

□ Adoptionsvermittlungsstelle  □ Standesamt 

□ Wohlfahrtsverband   □ Kirchengemeinde 

□ Staatsanwaltschaft   □ Kommunalpolitik/Landrat 

□ Familien- und Vormundschaftsgericht  □ Presse 

□ Anderes Projekt einer Babyklappe/anonymen Geburt  

□ Andere Beratungsstelle aus dem Bereich: _____________________ 

□ Andere, und zwar: 
__________________________________________________________ 

□ Wir haben keine Unterstützung erhalten 

16. Wie beurteilen Sie die bisherige Zusammenarbeit mit den folgenden 
Akteuren – soweit diese stattfindet? Bitte beurteilen Sie die Zusammenarbeit 
nach dem gängigen Schulnotensystem: 1 (sehr gut), 2 (gut), 3 (befriedigend), 4 
(ausreichend), 5 (mangelhaft), 6 (ungenügend) 

__ RechtsberaterIn __ Hebammen __ Krankenhaus/Klinik  

__ Jugendamt __ Ärztin/Arzt __ Polizei 

__ Adoptionsvermittlungsstelle __ Standesamt __ Wohlfahrtsverband 

__ Kirchengemeinde __ Staatsanwaltschaft __ Presse 

__ Familien- und Vormundschaftsgericht  __ Kommunalpolitik/Landrat  

__ Beratungsstelle aus dem Bereich: _____________________________ 

__ Andere, und zwar: _________________________________________ 

Im Folgenden werden Sie nach Ihren subjektiven Einschätzungen rechtli-
cher Grundlagen sowie nach möglichen juristischen Konsequenzen für 
Ihre MitarbeiterInnen gefragt.   

Rechtliche Grundlagen  

17. Wie beurteilen Sie aus praktischer Sicht die folgenden Aspekte hin-
sichtlich des Angebotes der anonymen Geburt? Bitte geben Sie für jede 
Kategorie eine Bewertung an 

gar nicht 
problematisch 

etwas prob-
lematisch 

ziemlich 
problematisch 

sehr proble-
matisch 

Verletzung des 
Rechts auf 
Kenntnis der 
eigenen Ab-
stammung □ □ □ □ 

Verletzung der 
Unterhaltspflicht 

□ □ □ □ 
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durch die leibli-
chen Eltern  

Verletzung der 
Meldepflicht □ □ □ □ 

Verletzung der 
Erziehungs- 
und Fürsorge-
pflicht durch die 
Eltern □ □ □ □ 

Unklare Rechts-
lage hinsichtlich 
der Zulässigkeit 
des Angebotes □ □ □ □ 

Fehlende Ein-
willigung des 
Vaters □ □ □ □ 

Gefahr der 
Abgabe durch 
Dritte □ □ □ □ 

 

18. Wurden MitarbeiterInnen, die im Projekt der Babyklappe tätig sind, 
juristisch belangt? 

□ Ja, strafrechtlich aus folgendem Grund: ___________________________ 

□ Ja, zivilrechtlich aus folgendem Grund: ____________________________ 

□ Nein (weiter mit Frage 21) 

19. Wer erstattete Anzeige? 

_____________________________________________________________ 

20. Wie ging das Verfahren aus? 

□  Verfahren läuft noch □  Verfahren wurde eingestellt 

□  Verurteilung 

Die nun folgenden Fragen beziehen sich auf die Wege, die Sie für die Öf-
fentlichkeitsarbeit nutzen, um Ihr Projekt bekannt zu machen.  

Bekanntmachung des Angebotes 

21. Welche Möglichkeiten werden / wurden genutzt, um die Babyklappe 
bekannt zu machen? 

□ Anzeigen in Tageszeitungen / Zeitschriften 

□ Eintrag oder Anzeige im Telefonbuch / Branchenbuch 

□ Flyer / Handzettel 

□ Plakatwerbung 

□ Presse (Zeitungsartikel über das Angebot, TV-Berichte etc.) 

□ Eigene Homepage (Adresse:____________________________________) 

□ Andere Homepage (Adresse: ____________________________________) 

□ Anderes, und zwar: ___________________________________________ 

□ Wir nutzen keine dieser Möglichkeiten 

22. In welchem Rahmen bieten Sie Informationsveranstaltungen an? Mehr-
fachnennungen sind möglich 

□ Fachhochschulen / Universität als Lehrveranstaltung 

□ Frauenvereine / Frauenverbände 

□ Medizinisches Fachpublikum 

□ Schulen, Jugendzentren, Jugendvereine etc.  

□ Anderes, und zwar: 
__________________________________________________________ 

□ Wir bieten keine Informationsveranstaltungen an 
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23. Wie weit ist das nächste Angebot zur anonymen Geburt bzw. die 
nächste Babyklappe entfernt? Bitte geben Sie die Entfernung ausgehend von 
dem Ort der anonymen Geburt, auf den sich die Angaben in diesem Fragebogen 
beziehen, in Kilometern an. Weitere Angebote, die an Ihrer Einrichtung ange-
schlossen sind (z.B. wenn eine Babyklappe an der Klinik angegliedert ist) be-
rücksichtigen Sie bitte nicht 

____ km zum nächsten Angebot der anonymen Geburt 

____ km zur nächsten Babyklappe 

In dem nachstehenden Fragenblock geht es um Zuständigkeiten und Ab-
läufe, die sich nach einer anonymen Geburt ergeben können. Dabei han-
delt es sich um zeitliche Abläufe (z.B. Information anderer Einrichtungen), 
aber auch um die Auswahl der Pflegeeltern bzw. dem Vormund.  

Zuständigkeiten und Abläufe 

24. Durch wen werden nach Auffinden eines Kindes in der Babyklappe die 
folgenden Stellen informiert? 

  durch uns  

 durch andere,  

und zwar: 
es erfolgt kei-
ne Information 

Adoptionsvermittlung □ □ _________ □ 

Adoptivpflegefamilie □ □ _________ □ 

Gericht □ □ _________ □ 

Jugendamt □ □ _________ □ 

Pflegefamilie □ □ _________ □ 

Polizei □ □ _________ □ 

Presse □ □ _________ □ 

Standesamt □ □ _________ □ 

Andere, und zwar:         

_____________________ □ □ _________   

_____________________ □ □ _________   

 

25. Innerhalb welchen zeitlichen Rahmens nach Auffinden eines Kindes in 
der Babyklappe werden die betreffenden Akteure verständigt? Bitte geben 
Sie den Zeitrahmen in Stunden / Tagen/Wochen an. Falls ein Akteur nicht in 
Ihrem Ablauf vorkommt, lassen Sie diesen bitte aus 

____ Adoptionsvermittlungsstelle ____ Gericht ____ Adoptivpflegefamilie 
____ Jugendamt ____ Polizei ____ Presse ____ Standesamt 

____ Staatsanwaltschaft ____ Andere, und zwar: __________________ 

26. Innerhalb welchen Zeitrahmens wird Ihrer Erfahrung nach i.d.R. ein 
Vormund für ein Kind, das in der Babyklappe aufgefunden wird, gestellt? 
Bitte geben Sie jeweils die Anzahl der Kinder an 

____ Innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt des Kindes 

____ Innerhalb von 25 Stunden bis zu sieben Tagen nach der Geburt 

____ Innerhalb von acht Tagen bis zu 28 Tagen nach der Geburt 

____ Innerhalb von 29 Tagen und acht Wochen nach der Geburt 

____ Nach mehr als acht Wochen nach der Geburt 

____ Keine Kenntnis 

27. Wen bestellte das Gericht als Vormund für die Kinder? Bitte geben Sie 
jeweils die Anzahl der Kinder an 

____ Amtsvormund ____ Einzelvormund 

____ Vereinsvormund ____ Andere Person und zwar: _________________ 

28. Ist Ihre Einrichtung an der Auswahl des Vormundes beteiligt? Bitte 
geben Sie jeweils die Anzahl der Kinder an 

Ja, in ____ Fällen Nein, in ____ Fällen 

29. Ist Ihre Einrichtung an der Auswahl der Pflegeeltern beteiligt? Bitte 
geben Sie jeweils die Anzahl der Kinder an 

Ja, in ____ Fällen Nein, in ____ Fällen 
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30. Ist Ihre Einrichtung an der Auswahl der Adoptiveltern beteiligt? Bitte 
geben Sie jeweils die Anzahl der Kinder an 

Ja, in ____ Fällen Nein, in ____ Fällen 

30. Welche Informationen bzgl. der zeitlichen Regelung zur Rücknahme 
des Kindes geben Sie an die Mütter weiter (z.B. im Informationsmaterial, 
auf der Homepage)? 

□  Sie haben sechs Wochen Zeit 

□  Sie haben acht Wochen Zeit 

□ Sie haben zwölf Wochen Zeit 

□ Sie haben bis zur abgeschlossenen Adoption, also ca. ein Jahr lang, 
Zeit 

□ Anderer Zeitraum, und zwar: _____________________ 

□ Keine 

32. Woran orientieren Sie sich bei der zeitlichen Regelung zur Rücknahme 
des Kindes?  

□ § 1747 Abs. 2 BGB 

□ Anderweitige Auskunft des juristischen Beraters/Beraterin 

□ Subjektiv als angemessen empfundener Zeitraum zur Orientierung der Mutter 

□ Übernahme der Frist anderer Projekt von Babyklappe / anonyme Geburt  

□ Anderer Zeitraum, und zwar: ___________________________________ 

□ Keine Kenntnis 

33. Woher bekommt die Mutter die Information bzgl. der zeitlichen Rege-
lung zur Rücknahme des Kindes? 

□  Sie sind dem Informationsmaterial zu entnehmen 

□  Sie stehen auf der Homepage 

□  Sie sind in der Babyklappe vermerkt 

□  Sie bekommt diese Information auf Nachfrage 

□  Anders, und zwar: __________________________________ 

In dem nun folgenden Frageblock werden Details über den Standort der 
Babyklappe sowie die technische Funktionsweise erfragt.  

Informationen zur BK 

34. An welcher Einrichtung ist die Babyklappe installiert? 

□  Beratungsstelle  □  Kindertagesstätte 

□  Kloster   □  Krankenhaus 

□  Mutter-Kind-Heim  □  Privathaus 

□  Andere, und zwar: _____________________________ 

35. Wie wichtig waren für Sie die folgenden Kriterien bei der Einrichtung 
der Babyklappe 

Unwichtig 
Weniger 
wichtig Wichtig  

Sehr 
wichtig 

Gute Erreichbarkeit mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln □ □ □ □ 

Zentrale Lage   □ □ □ □ 

Wenig Einsehbarkeit, diskreter 
Zugang □ □ □ □ 

Gut sichtbar und zugänglich □ □ □ □ 

Anschluss an eine medizinische 
Einrichtung □ □ □ □ 

Gute Erreichbarkeit mit PKW □ □ □ □ 

Andere, und zwar: ____________ □ □ □ □ 

 

36. Halten Sie den gewählten Standort nach heutigen Erkenntnissen noch 
für geeignet? 

□  Ja, weil ________________________________________ 

□  Nein, weil ______________________________________ 
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37. Wie wird die technische Funktionsfähigkeit der Babyklappe gewährleis-
tet? Bitte kennzeichnen Sie die jeweilige Zeitangabe; Mehrfachnennungen sind 
möglich 

□ Es findet regelmäßig eine Überprüfung durch Fachkräfte statt (alle ____ Stun-
den/Tage/Wochen/Monate) 

□ Es findet regelmäßig eine Überprüfung durch MitarbeiterInnen statt (alle ____ 
Stunden/Tage/Wochen/Monate) 

□ Anders, und zwar _____________________________________________ 

38. Was findet eine Person in der Babyklappe vor, wenn sie ein Kind dort 
ablegt? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Instrumente zur späteren Identifizierung des Kindes (Puzzlestück o.ä.) 

□ Informationsmaterial über Hilfs- und Kontaktangebote des Trägers 

□ Informationsmaterial über Hilfs- und Beratungsangebote anderer Einrichtun-
gen 

□ Brief an die Mutter 

□ Anderes, und zwar __________________________ 

39. Welche Informationen sind in diesen Materialien enthalten? Mehrfach-
nennungen sind möglich 

□ Informationen über die weitere Versorgung und Unterbringung des Babys 

□ Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Träger 

□ Informationen zur Rücknahme des Kindes 

□ Adressen von ÄrztInnen, an die sich die Frau bei med. Problemen wenden 
kann 

□ Anderes, und zwar ________________________________________ 

40. In welchen Sprachen ist das Informationsmaterial verfasst? 

□ ausschließlich deutschsprachig 

□ mehrsprachig 

41. Welche Materialien liegen für eine spätere Identifikation der Mutter 
bereit? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Individuelles Erkennungszeichen (Puzzlestück, Code o.ä.) 

□ Stempelkissen zur Abnahme eines Fuß- oder Handabdruckes 

□ Anderes, und zwar ________________________________ 

42. Wie viel Zeit vergeht zwischen dem Schließen der Klappe und dem 
Auslösen des Alarms? Bitte geben Sie die Zeitspanne in Minuten an 

________________ Minuten 

43. Wie groß ist die Zeitspanne, die zwischen dem Auslösen des Alarmes 
bis zur ersten ärztlichen Untersuchung des Kindes vergeht? Bitte geben Sie 
die Zeitspanne in Minuten an 

________________ Minuten 

In diesem Teil des Fragebogens werden Sie gebeten, Informationen über 
das Alter und den Gesundheitszustand der Kinder, die in die Babyklappe 
gelegt wurden, anzugeben.  

Angaben zu den Kindern  

44. Wie alt waren die Kinder, die in die Babyklappe gelegt wurden? Bitte 
geben Sie jeweils die Anzahl der Kinder an 

____ Jünger als 24 Stunden 

____ Zwischen einem und sieben Tagen 

____ Zwischen acht und vierzehn Tagen 

____ Zwischen zwei und vier Wochen 

____ Älter als vier Wochen 

45. Wie alt war das älteste Kind, das in die Babyklappe gelegt wurde? Bitte 
tragen Sie das Alter des Kindes ein 

_________ 
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46. Wie war der Reifegrad der Neugeborenen? Bitte geben Sie die Anzahl der 
Kinder an 

___________ Reif geboren 

___________ Frühgeborene Kinder (unter 36. Woche) 

47. Wie war der gesundheitliche Zustand der abgegebenen Kinder?  Bitte 

geben Sie jeweils die Anzahl der Kinder an 

___________ Unauffällig 

___________ Eingeschränkt (z.B. unterkühlt, erschöpft) 

___________ Kritisch (z.B. neonatale Entzugsproblematik) 

___________ Kinder wurden tot aufgefunden 

48. Wie waren die Kinder abgenabelt? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl 

der Kinder an 

___________ Professionell 

___________ Unprofessionell 

___________ Gar nicht (Plazenta war noch vorhanden) 

49. Wie war der Versorgungszustand der Kinder? Bitte geben Sie jeweils 

die Anzahl der Kinder an 

___________ Sehr gut (angemessen angezogen, gewaschen etc.) 

___________ Ausreichend (angezogen) 

___________ Mangelhaft (unbekleidet, ungewaschen etc.) 

50. Wurden Kinder abgelegt, bei denen eine Behinderung (geis-

tig/körperlich) festgestellt wurde? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl der 

Kinder an; Mehrfachnennungen sind möglich 

□  Kein Kind war behindert 

□ Es waren __________ Kinder behindert 

□ Es wurde bei ___________ Kindern zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Behinderung diagnostiziert 

51. Zu welchem Zeitpunkt wurden die Kinder in die Babyklappe gelegt?  

Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an 

____ In den frühen Morgenstunden 

____ Tagsüber 

____ In den Abendstunden 

____ In der Nacht 

52. Haben die abgebenden Personen etwas für die Kinder in der Baby-

klappe hinterlassen? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl der Fälle an 

□  Nein, es wurde in ____ Fällen nichts für das Kind hinterlassen 

□ Ja, es wurde in _____ Fällen eine Nachricht/Brief hinterlassen 

□ Ja, es wurde in ____ Fällen ein Schmuckstück o.ä. hinterlassen 

□ Ja, es wurde in ____ Fällen etwas anderes hinterlassen und zwar 
____________________________________________ 

53. Wo wurden die Kinder nach ihrer Entlassung aus der Klinik als ers-

tes untergebracht? Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an 

____Adoptivpflegefamilie 

____ Bereitschaftspflegefamilie 

____ Dauerpflegestelle 

____ Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung 

____ Bei einer MitarbeiterIn von uns 

____ Anderweitige Unterbringung und zwar: ________________ 
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Im nun anschließenden Teil des Fragebogens werden Informationen über 
die anonym abgebenden Mütter erfragt – soweit Ihnen diese bekannt sind. 
Es geht dabei neben dem Alter und dem Zeitpunkt der Kontaktaufnahme 
insbesondere um die Gründe für die Wahl der Anonymität bzw. deren mög-
lichen Aufgabe.  

Informationen über die Mütter 

54. Wie alt waren die abgebenden Mütter (soweit bekannt)? Bitte geben Sie 
jeweils die Anzahl der Mütter an 

____ Minderjährig  ____ Zwischen 18 und 25 Jahre 

____ Zwischen 26 und 35 Jahre ____ Zwischen 36 und 45 Jahren 

____ Älter als 45 Jahre 

55. Falls sich die Mütter nochmals gemeldet haben, wann war dies? Bitte 
geben Sie jeweils die Anzahl der Mütter an 

____ Innerhalb von 24 Stunden nach der Ablage des Kindes 

____ Innerhalb von 25 Stunden und zwei Tagen  

____ Zwischen drei Tagen und einer Woche 

____ Zwischen acht Tagen und acht Wochen nach der Abgabe 

____ Zwischen zwei und sechs Monaten  

____ Mehr als sechs Monate nach der Ablage des Kindes 

56. In wie vielen Fällen konnten Sie Mütter, die ihr Kind in die Babyklappe 
gelegt haben, noch nachträglich beraten? Bitte geben Sie die Anzahl der 
Frauen an __________ 

57. Haben Frauen sich von Ihnen vor der Übergabe ihres Kindes in Baby-
klappe beraten lassen (telefonisch, persönlich, per E-Mail)? Bitte geben Sie 
die Anzahl der Frauen an 

____ haben eine einmalige Beratung in Anspruch genommen 

____ haben zwischen zwei und fünf Beratungen in Anspruch genommen 

____ haben mehr als fünf Beratungen in Anspruch genommen 

□  Wir verfügen über kein Beratungsangebot  

□  Keine Kenntnis  

58. Wie viele der abgegebenen Kinder wurden oder werden demnächst zur 
Adoption gegeben, ohne dass die Identität der Mutter bekannt wurde? Bitte 
geben Sie die Anzahl der Kinder an 

_________ 

59. Wie viele Kinder, deren Mütter die Anonymität aufgegeben haben, wur-
den oder werden demnächst zur Adoption gegeben? Bitte geben Sie die 
Anzahl der Kinder an 

_________ 

60. Können die Mütter Wünsche bzgl. der Adoptivfamilie äußern? 

□  Ja □  Nein 

61. Wie viele Kinder, deren Mütter die Anonymität aufgegeben haben, wur-
den von diesen zurückgenommen? Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an 

_________ 

62. Wie wird bei einer gewünschten Rücknahme des Kindes durch die 
Mutter/die Eltern überprüft, ob es sich um die leibliche Mutter des Kindes 
handelt? Mehrfachnennungen sind möglich 

□  DNA-Test 

□  Erkennungsinstrument aus der Babyklappe (Puzzlestück, Code o.ä.) 

□  Detaillierte Angaben über die Abgabe (Zeitpunkt, Bekleidung des Kin-
des, Umstände o.ä.) 

□  Zeugen müssen die Schwangerschaft bestätigen 

□  Auf andere Weise, und zwar: _________________________ 

63. Wer nimmt die Überprüfung vor? Mehrfachnennungen sind möglich 

□  Adoptionsvermittlungsstelle 

□  MitarbeiterInnen der Klinik/des Kooperationspartners 

□  Jugendamt 
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□  Andere, und zwar: _________________________________ 

64. Wird die Erziehungsfähigkeit der Mutter/Eltern überprüft, bevor das 
Kind an diese zurückgegeben wird? 

□  Ja, falls __________________________________________ 

□  Nein, falls ________________________________________ 

65. Welche Institutionen übernehmen ggf. die Überprüfung der Erziehungs-
fähigkeit? 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

66. Welche Unterstützungsmöglichkeiten bieten Sie den Müttern/Eltern an, 
die ihr Kind zurücknehmen? Mehrfachnennungen sind möglich 

□  Erziehungshilfen 

□  Finanzielle Unterstützung 

□  Materielle Unterstützung 

□  Psychosoziale Beratung 

□  Unterstützung bei Behördengängen/Anträgen 

□  Anderes, und zwar: ________________________________ 

□  Wir bieten keine Unterstützung an, vermitteln aber an andere Einrich-
tungen weiter 

□  Keine 

67. Zu welchem Zeitpunkt haben die Mütter, die ihre Anonymität aufgege-
ben haben, diese Entscheidung getroffen? Bitte geben Sie die Anzahl der 
Mütter an, unabhängig davon, ob das Kind bei der Mutter blieb oder nicht 

____ Zeitnah zur Geburt (innerhalb der nächsten Stunden/Tage) 

____ Bis acht Wochen nach der Geburt 

____ Mehr als acht Wochen nach der Geburt 

68. Aus welchen Gründen gaben die Mütter ihres Wissens nach die Ano-
nymität auf? Bitte geben Sie dies unabhängig davon ab, ob das Kind bei der 
Mutter blieb oder nicht; Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Kenntnis/Nutzung weiterführender Unterstützungs- und Hilfsangebote 

□  Kenntnis/Nutzung von Kinder- und Jugendhilfeangeboten durch das 
Jugendamt 

□ Stabilisierung durch Beratung und Begleitung 

□ Durch die Geburt und Kontakt zum Neugeborenen 

□ Weil sie das Kind behalten wollten 

□ Andere Gründe, und zwar: ____________________________ 

69. Wie stark ausgeprägt ist Ihrer Einschätzung nach der Wunsch der Müt-
ter nach Anonymität gegenüber folgenden Personengruppen? Bitte geben 
Sie für jede Kategorie eine Bewertung an 

gar nicht 
ausge-
prägt 

schwach 
ausge-
prägt 

stark aus-
geprägt 

sehr stark 
ausge-
prägt 

Arbeitgeber □ □ □ □ 

Jugendamt □ □ □ □ 

andere Behörden / Äm-
ter □ □ □ □ 

Herkunftsfamilie / Eltern □ □ □ □ 

Kind □ □ □ □ 

Soziales Umfeld □ □ □ □ 

Vater des Kindes □ □ □ □ 

Andere, und zwar □ □ □ □ 
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70. Es gibt verschiedene Ursachen, die dem Wunsch der Frau nach Ano-
nymität zugrunde liegen? Als wie bedeutsam bzw. nicht bedeutsam schät-
zen Sie die folgenden Gründe ein? Bitte geben Sie für jede Kategorie eine 
Bewertung an 

nicht be-
deutsam 

wenig 
bedeut-
sam 

etwas 
bedeut-
sam 

sehr be-
deutsam 

Finanzielle Probleme / 
Schulden □ □ □ □ 

Gefährdung der Ausbildung 
/ berufliche □ □ □ □ 

Probleme / Arbeitslosigkeit         

Ausländerrechtliche Prob-
leme □ □ □ □ 

Schwierigkeiten in der 
Paarbeziehung  □ □ □ □ 

Gewalterfahrungen □ □ □ □ 

Minderjährigkeit der 
Schwangeren □ □ □ □ 

Psychische od. physische 
Überforderung  □ □ □ □ 

Angst vor Verantwortung / 
Zukunftsangst         

Druck der Familie / des 
Partners / des sozialen 
Umfeldes □ □ □ □ 

Angst vor Stigmatisierung 
bei Bekanntwerden einer 
Adoptionsfreigabe □ □ □ □ 

Sexueller Missbrauch / 
□ □ □ □ 

Vergewaltigung 

Lebensbedrohung durch 
Dritte für die Mutter 
und/oder das Kind □ □ □ □ 

Religiöse und / oder kultu-
relle Konflikte □ □ □ □ 

Anderer Grund, und zwar: □ □ □ □ 

 

71. Es gibt verschiedene Gründe für Frauen, ein Angebot zur anonymen 
Kindesabgabe zu nutzen. Wie häufig nutzten die folgenden Gruppen von 
Frauen Ihrer Einschätzung nach Beratungsgespräche bzw. das Angebot 
der anonymen Geburt selber? Bitte geben Sie für jede Kategorie eine Bewer-
tung an 

Gar 
nicht Manchmal häufig 

Frauen, die Gefahr laufen, ihr Kind auszusetzen □ □ □ 

Frauen, die Gefahr laufen, ihr Kind nach der 
Geburt zu töten □ □ □ 

Frauen mit ausländerrechtlichen Problemen □ □ □ 

Frauen mit Gewalterfahrungen □ □ □ 

Frauen mit problematischen Paarbeziehungen □ □ □ 

Frauen, die vergewaltigt wurden □ □ □ 

Frauen mit Angst vor Verlust des Ausbildungs- 
/Arbeitsplatzes □ □ □ 

Frauen in finanziellen Notlagen / mit Schulden □ □ □ 

Frauen in sozialen Notlagen (Druck der Familie) □ □ □ 
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Minderjährige Frauen □ □ □ 

Frauen, die der Lebensbedrohung durch Dritte 
ausgesetzt sind □ □ □ 

Frauen, die sich aufgrund ihrer Schwanger-
schaft in religiösen und/oder kulturellen Kon-
fliktsituationen befinden □ □ □ 

Andere, und zwar: ____________________ □ □ □ 

 

72. Welche Unzulänglichkeiten sehen Sie bezüglich des Angebotes der 
Babyklappe? Mehrfachnennungen sind möglich 

□  Fehlende med. Vor- und Nachsorge der Mutter 

□  Mangelnde Beratungsmöglichkeiten 

□  Möglichkeiten der missbräuchlichen Abgabe eines Kindes (gegen den 
Willen der Mutter; ältere oder behinderte Kinder) 

□  Fehlende Informationen für das Kind hinsichtlich seiner Herkunft 

□  Unsicher Rechtslage 

□  Anderes, und zwar 
______________________________________________ 

Welche Aspekte möchten Sie gerne noch ansprechen, die in diesem Fra-
gebogen nicht vorkamen? 

____________________________________________ 

Falls Ihre Einrichtung über die anonyme Geburt verfügt, füllen Sie bitte 

zusätzlich den Fragebogen mit dem orangen Deckblatt aus! 

Falls Ihre Einrichtung die anonyme Übergabe anbietet, füllen Sie bitte 

zusätzlich den Fragebogen mit dem grünen Deckblatt aus! 

Vielen Dank für die Teilnahme an der Befragung! 
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14.4 Anonyme Übergabe 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, unseren Fragebogen im Rahmen 
der Studie „Anonyme Geburt und Babyklappen“ auszufüllen! 

Der folgende Teil des Befragungsinstrumentes enthält einige Zusatzfragen zu 
dem Angebot der anonymen Übergabe 

1. In welchem Bundesland befindet sich das Angebot 

____________________________________ 

2. Bitte geben Sie die Funktion derjenigen Personen an, die diesen Frage-
bogen ausfüllen 

____________________________________ 

Die anonyme Übergabe 

3. Wie lautet die genaue Bezeichnung des Angebotes? 

□ Anonyme Übergabe 

□ Arm-zu-Arm-Übergabe 

□ Andere Bezeichnung, und zwar _______________________ 

4. Wann wurde das Angebot der anonymen Übergabe eingeführt? Geben 
Sie bitte den Monat und das Jahr sechsstellig an: MM.JJJJ 

________________________ 

5. Bitte geben Sie uns eine kurze (stichwortartige) Beschreibung des An-
gebotes 

________________________________________________________________ 

6. Wie viele Kinder wurden bisher seit Bestehen des Angebotes anonym 
übergeben? Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an, unabhängig davon, ob 
die Mütter ihre Anonymität zu einem späteren Zeitpunkt aufgegeben haben 
(Stand: 31. Mai 2010) 

______________ 

7. Wann haben die betroffenen Frauen mit Ihnen Kontakt aufgenommen? 
Bitte geben Sie jeweils die Anzahl der Frauen an 

____ Am Anfang der Schwangerschaft (bis ca. 12 Woche) 

____ Im Verlauf der Schwangerschaft (bis ca. 8 Monat) 

____ Kurze Zeit vor der Geburt (wenige Wochen vorher) 

____ Zu Beginn der Geburt (erste Wehen) 

____ Kurz nach der Geburt (am selben Tag) 

____ Einige Tage nach der Geburt (bis ca. eine Woche später) 

8. Wie groß ist der Umkreis zur Abholung eines Kindes? 

□ Bis 50 km 

□ 51 bis 100 km 

□ Mehr als 100 Kilometer 

□  Je nach Bedarf der Frau 

□ Anderes, und zwar: _______________________ 

9. Was wird zur Übergabe mitgenommen? Mehrfachnennungen sind möglich 

□ Güter zur Versorgung des Kindes (Windeln, Anziehsachen) 

□ Informationsmaterial für die Mutter 

□ Adresse von Ärzten/Ärztinnen, an die sich die Frauen bei med. Proble-
men wenden kann 

□  Anderes, und zwar: _______________________ 

10. Wie viele Mütter wurden bei der Übergabe des Kindes von einer weite-
ren Person begleitet? Bitte geben Sie die Anzahl der Mütter an, die zur Über-
gabe durch Dritte begleitet wurden. 

____________ 
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11. Findet während der Übergabe eine Beratung statt? 

□ Ja, mit folgenden Beratungsinhalten: _______ 

□ Nein 

12. Welche Inhalte der Übergabe werden dokumentiert? Mehrfachnennun-
gen sind möglich 

□ Sammlung von Informationen, um sie später dem Kind zugänglich zu 
machen 

□ Anderes, und zwar: _______________________ 

□ Wir dokumentieren die Übergabe nicht 

13. Wie alt waren die Kinder, die anonym übergeben wurden? Bitte geben 
Sie jeweils die Anzahl der Kinder an 

____ Jünger als 24 Stunden 

____ Zwischen einem und sechs Tagen 

____ Zwischen sieben und vierzehn Tagen 

____ Zwischen zwei und vier Wochen 

____ Älter als vier Wochen 

14. Wie alt war das älteste Kind, das anonym übergeben wurde? Bitte tra-
gen Sie das Alter des Kindes ein 

____________ 

15. Wie war der Versorgungszustand der Kinder? Bitte geben Sie jeweils die 
Anzahl der Kinder an 

____ Sehr gut (angemessen angezogen, gewaschen etc.) 

____ Ausreichend (angezogen) 

____ Mangelhaft (unbekleidet, ungewaschen etc.) 

 

 

16. Wie waren die Kinder abgenabelt? Bitte geben Sie jeweils die Anzahl der 
Kinder an 

____ Professionell ____ Unprofessionell 

____ Gar nicht (Plazenta war noch vorhanden) 

17. Wie war der Reifegrad der Kinder (falls diese neugeboren waren)? Bitte 
geben Sie jeweils die Anzahl der Kinder an; Mehrfachnennungen sind möglich 

____ Reif geboren ____ Unreif geboren 

18. Wurden Kinder übergeben, bei denen eine Behinderung (geis-
tig/körperlich) festgestellt wurde? Bitte geben Sie Sie jeweils die Anzahl der 
Kinder an; Mehrfachnennungen sind möglich 

□  Kein Kind war behindert 

□ Es waren __________ Kinder behindert 

□ Es wurde bei ___________ Kindern zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Behinderung diagnostiziert 

19. Wie war der gesundheitliche Zustand der übergebenen Kinder? Bitte 
geben Sie jeweils die Anzahl der Kinder an 

____ Unauffällig 

____ Eingeschränkt (erschöpft, unterkühlt) 

____ Kritisch (z.B. dehydriert, neonatale Entzugsproblematik) 

20. Wie viele der anonym übergebenen Kinder wurden oder werden dem-
nächst zu Adoption gegeben, ohne dass die Identität der Mutter bekannt 
war? Bitte geben Sie die Anzahl der Kinder an 

___________ 

21. Wie viele der Kinder, deren Mütter die Anonymität aufgegeben haben, 
wurden oder werden demnächst regulär zur Adoption gegeben? Bitte ge-
ben Sie die Anzahl der Kinder an 

___________ 
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22. Wie viele der Kinder, deren Mütter die Anonymität aufgegeben haben, 
wurden durch diese zurückgenommen? Bitte geben Sie die Anzahl der Kin-
der an 

___________ 

23. Welche Unzulänglichkeiten sehen Sie bezüglich des Angebotes? Mehr-
fachnennungen sind möglich 

□ Fehlende Informationen für das Kind hinsichtlich seiner Herkunft 

□ Mangelnde Beratungsmöglichkeiten 

□  Unsichere Rechtslage 

□ Unzulängliche med. Vor- und Nachsorge der Mutter 

□  Anderes, und zwar: _______________________ 

Welche Aspekte möchten Sie gerne noch ansprechen, die in diesem Fra-
gebogen nicht vorkamen? 

____________________________________________ 

Falls Ihre Einrichtung über eine Babyklappe verfügt, füllen Sie bitte noch 
den weißen Fragebogen aus! 

Falls Ihre Einrichtung die anonyme Geburt anbietet, füllen Sie bitte zusätz-
lich den Fragebogen mit dem orangenen Deckblatt aus! 

Vielen Dank für die Teilnahme an der Befragung! 
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15 Leitfäden  

15.1 Qualitative Interviews mit Mitarbeiter/innen der 
Jugendämter 

Das Deutsche Jugendinstitut führt im Auftrag des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Studie zum Thema „Anonyme 
Geburt und Babyklappen in Deutschland“ durch. Ihre Einrichtung hat sich 
im Sommer 2010 an einer, im Rahmen des Projektes stattfindenden, Frage-
bogenerhebung beteiligt. Ergänzend zu dieser quantitativen Befragung füh-

ren wir qualitative Interviews durch, um dadurch Einblick in die Praxis zu 

bekommen. Vielen Dank, dass Sie sich als InterviewpartnerIn zur Verfü-
gung stellen! 

 
Bitte beschreiben Sie Ihre (bisherigen) Aufgaben im Rahmen Ihrer 
Arbeit mit der anonymen Kindesabgabe?  

 
Bitte berichten Sie uns, wie das Angebot entstanden ist und inwiefern 
das Jugendamt eingebunden war.  

 
Welche Entwicklungen des Angebotes konnten Sie im Laufe der Zeit 
beobachten?  

 
Wie werden die anonymen Angebote im Jugendamt diskutiert? 

 
Bitte schildern Sie uns einen typischen Fall!  

 
Beschreiben Sie die Lebenssituationen der leiblichen Mutter bzw. 
Eltern zum Zeitpunkt der anonymen Abgabe?  

Welche Möglichkeiten haben Sie, bei einem Rücknahmewunsch die 
leibliche Mutter bzw. die Eltern zu unterstützen?  

Welche Erfahrungen haben Sie bisher in der Zusammenarbeit mit 
dem Träger gemacht?  

 
Welche besonderen Herausforderungen werden bei der Adoption ei-
nes anonymen Kindes an Sie gestellt? 

Was sind Ihre Wünsche an die Politik? Was würden Sie ändern, wenn 
Sie Familien- oder JustizministerIn wären? 
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15.2 Qualitative Interviews mit Mitarbeiter/innen der 
Anbieter 

Das Deutsche Jugendinstitut führt im Auftrag des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Studie zum Thema „Anonyme 
Geburt und Babyklappen in Deutschland“ durch. Ihre Einrichtung hat sich 
im Sommer 2010 an einer, im Rahmen des Projektes stattfindenden, Frage-
bogenerhebung beteiligt. Ergänzend zu dieser quantitativen Befragung füh-

ren wir qualitative Interviews durch, um so Einblick in die Praxis zu be-
kommen. Vielen Dank, dass Sie sich als InterviewpartnerIn zur Verfügung 
stellen! 

 

Bitte beschreiben Sie Ihre (bisherigen) Aufgaben im Rahmen Ihrer 
Arbeit mit der anonymen Kindesabgabe! 

 
Bitte schildern Sie, wie es zur Entstehung des Angebotes kam! 

 
Wie hat sich das Angebot im Laufe der Zeit verändert? 

 
Schildern Sie bitte wie Ihr Beratungsangebot angelegt ist und welche 
Erfahrungen Sie bisher in der Beratungsarbeit mit den betroffenen 
Frauen gesammelt haben? 

 
Bitte schildern Sie uns einen typischen Fall der anonymen Kindesab-
gabe! 

 
Beschreiben Sie die Lebenssituationen der leiblichen Mutter bzw. 
Eltern zum Zeitpunkt der anonymen Abgabe. 

 
Gibt es Frauen, die nach der Abgabe ihres Kindes weiterhin mit Ih-
nen in Kontakt bleiben? Und wenn ja, inwiefern? 

 
In welcher Art und Weise ist es Ihnen möglich, Informationen zu 
sammeln, um sie später dem Kind zugänglich zu machen? 

 
Wie werden die verschiedenen anonymen Angebote bei Ihnen disku-
tiert? 

 
Was sind Ihre Wünsche an die Politik? Was würden Sie ändern, wenn 
Sie Familien- oder JustizministerIn wären? 
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15.3 Qualitative Interviews mit betroffenen Frauen 

Vielen Dank, dass Sie sich als Interviewpartnerin zur Verfügung stellen! 
 
Das Deutsche Jugendinstitut führt im Auftrag des Bundesministeriums für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Studie zum Thema „Anonyme 
Geburt und Babyklappen in Deutschland“ durch. Im Rahmen dieser Studie 

werden qualitative Interview mit Frauen geführt, die eine Beratung oder ein 
Angebot zur anonymen Kindesabgabe genutzt haben. Durch diese Inter-
views möchten wir mehr über die Lebenssituationen und –Realitäten der 

Frauen in Erfahrung bringen, die sich für die Angebote der anonymen Kin-
desabgabe interessieren.  

 

Die Interviews werden vor der Verwendung anonymisiert - es kann somit 
keinerlei Rückschluss auf Ihre Person gezogen werden! 

 

Bitte beschreiben Sie uns Ihre heutige Lebenssituation! 
 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer derzeitigen Situation? 
 

Im Vergleich zur jetzigen Situation: Wie haben Sie sich damals ge-
fühlt? 

 
Wenn Sie sich an Ihre Lebenssituation damals erinnern, wie würden 
Sie diese beschreiben? 

 
Welche Unterstützungsmaßnahmen sind Ihrer Meinung nach für 
Frauen in ähnlichen Lebenssituationen geeignet, welche fehlen? 

 
Welche Wünsche haben Sie für Ihre Zukunft? 
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16 MAXQDA-Codebäume 

16.1 Auswertung der qualitativen Interviews mit 

Mitarbeiter/innen der Jugendämter 
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16.2 Auswertung der qualitativen Interviews mit 

Mitarbeiter/innen der Träger 
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16.3 Auswertung der qualitativen Interviews mit 
betroffenen Frauen 
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16.4 Übersicht über die biographischen Daten der Interviewpartnerinnen 

Tabelle 30: Übersicht über die biographischen Daten der Interviewpartnerinnen 

Interview-

partnerin 

Alter  Beziehungsstatus  Wohnsituation Erwerbstätigkeit  Angebot Weitere 

Kinder 

Verlauf Verbleib des 

Kindes Zum Zeitpunkt der Nutzung des Angebotes zur anonymen Kindesabgabe 

F 1 21 J. In fester Beziehung le-

bend 

Mit Partner zusammenle-

bend 

Studentin Anonyme Ge-

burt 

Keine Aufgabe der 

Anonymität  

Abgabe des 

Kindes nicht 

vorgesehen 

F 2 27 J. Unklar Allein lebend Zwei abgeschlossene 

Ausbildungen, momen-

tan arbeitssuchend 

Babyklappe 

(nach Hausge-

burt) 

Keine Aufgabe der 

Anonymität 

 

Rücknahme 

des Kindes 

F 3 23 J. Verheiratet Mit Ehemann zusammen-

lebend, im Haus der 

Schwiegereltern wohnhaft 

Ohne Ausbildung, nicht 

erwerbstätig 

Anonyme Ge-

burt 

Ein älteres 

Kind 

Aufgabe der 

Anonymität 

Rücknahme 

des Kindes 

F 4 28 J. In fester Beziehung le-

bend 

Bei Eltern lebend Ohne Ausbildung, nicht 

erwerbstätig 

Babyklappe 

(nach Hausge-

burt) 

Ein jüngeres 

Kind 

Aufgabe der 

Anonymität 

Rücknahme 

des Kindes 

F 5 41 J. Getrennt lebend, mit 

neuem Partner, nicht 

zusammen wohnhaft 

Allein lebend erwerbstätig Anonyme Über-

gabe (nach 

Hausgeburt) 

Zwei wesent-

lich ältere 

Kinder 

Aufgabe der 

Anonymität 

Rücknahme 

des Kindes 

F 6 30 J. Ledig Allein lebend erwerbstätig Babyklappe 

(nach Hausge-

burt) 

Keine Bekanntwerden 

der Personenda-

ten 

Freigabe des 

Kindes zur 

Adoption 
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Die Chronik des §218  

und der Weg zur Gründung von donum vitae 

 
Zusammengestellt vom donum vitae Regionalverband Rottweil 

 
 

15.Mai 1871: 

Der §218 wird im Reichsgesetzbuch festgeschrieben. 

Schwangerschaftsabbrüche sind rechtswidrig und werden mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. 
 
18.Mai 1926: 

1.Reform des §218. 
Abtreibung wird vom Verbrechen zum Vergehen: Gefängnis statt Zuchthaus im Falle 
eines Abbruches. 
 
11.März 1927: 

Die medizinische Indikation wird legal. 

Das Reichsgericht erklärt in einer Grundsatzentscheidung der Schwangerschaftsabbruch dann 
für straflos und erlaubt, wenn eine Gefährdung des Lebens der Schwangeren nicht anders 
abzuwenden ist. Es stellt den Grundsatz der „Güterabwägung“ in den Vordergrund. 
 
14.Juli 1933: 
Unter den Nationalsozialisten wird das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ 
eingeführt. Dies bedeutet: Zwangssterilisation von Menschen mit Behinderung zum Zwecke 
der Rassenhygiene. 
 
1934/1935: 

Die katholische Kirche äußert sich mehrfach deutlich ablehnend zur Einführung einer 

eugenischen Indikation. In einem Brief an Innenminister Frick und Justizminister Gürtner 
schreibt Kardinal Bertram am 14.01.1935: 
„Der deutsche Episkopat hat schon wiederholt seine warnende Stimme gegen alle jene 
Bestrebungen erhoben, die auf eine Lockerung des Schutzes für das keimende Leben 
abzielen. Keiner irdischen Macht kann das Recht eingeräumt werden, das Gebot des 
Schöpfers <Du sollst nicht töten!> einem Schuldlosen gegenüber wegen irgendwelcher 
wirklicher oder vermeintlicher Vorteile außer Kraft zu setzen. Denn niemals kann auch der 
allerbeste Zweck die Anwendung eines in Sich sittenwidrigen Mittels zu seiner Erreichung 
rechtfertigen.“ 
 
26.Juni 1935: 

Das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ wird um die medizinische und 

eugenische Indikation erweitert. Abtreibungen bei unmittelbarer Gefahr für Leben oder 
Gesundheit der Schwangeren und bei zu erwartender Behinderung des Ungeborenen sind 
erlaubt. 
Der Nationalsozialismus macht zugleich jede Liberalisierung der Abtreibung undenkbar. 
Nach der Machtübernahme der NSDAP stellt die Partei ihrer Ideologie und dem damit 
verbundenen Frauenbild zufolge die Abtreibung  erneut unter Todesstrafe. (Diese wurde 
bereits 1851 abgeschafft.) 
 
18.März 1943: 
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„Verordnung zur Durchführung der Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und 
Mutterschaft“ 
Zuchthausstrafe für Abbrecherrinnen und die Todesstrafe für „Täter, die die 
Lebenskraft des deutschen Volkes fortgesetzt beeinträchtigen.“ 
Für die Nationalsozialisten diente der §218 also nicht zum Schutz der ungeborenen Kinder, 
sondern der Rassenpolitik. 
 
1945: 
Nach Kriegsende tritt der alte §218 von 1926 wieder in Kraft. 
Abtreibungen nach Vergewaltigung durch sowjetische Soldaten werden „gewährt“. 
In den Ländern der sowjetischen Besatzungszone gelten verschiedene Indikationsmodelle. 
 
23.August 1945: 

In den schwierigen Jahren der Nachkriegszeit haben die deutschen Bischöfe bereits in ihrem 
ersten gemeinsamen Hirtenbrief das Problem der Vergewaltigung angesprochen und eine 

kriminologische Indikation abgelehnt, nicht ohne gleichzeitig sozialpolitische Maßnahmen 
für Mütter und Kinder vorzuschlagen. 
„Mit öffentlichen Hilfen werden nötigenfalls Anstalten gegründet oder bestehende ausgebaut, 
in denen solche Kinder angenommen werden können, um in christlicher Liebe erzogen zu 
werden.“ 
 

Bis 1949: 

Zahlreiche Bischöfe erinnern meist in Fastenhirtenbriefen an das Lebensrecht 

ungeborener Kinder. Romano Guardini setzt sich in einem Vortrag vor Ärzten 1947 kritisch 
mit den gängigen Argumenten für eine soziale Indikation auseinander: 
„Sobald man einmal anfängt, Nachteile als hinreichenden Grund für die Antastung des 
menschlichen Lebens anzusehen, ist es nicht mehr möglich, eine überzeugende Grenze zu 
bestimmen.“ Der entscheidende Grund für das Abtreibungsverbot liege „in der Würde der 
Person.“ 
 
1950: 

Abtreibungen in der DDR sind nur noch nach medizinischer und eugenischer Indikation 
erlaubt. 1965 wird die psycho-soziale Indikation ergänzt. 
 
29.Oktober 1951: 

Papst Pius XII setzt sich in einer Ansprache an die Mitglieder des katholischen 
Hebammenverbandes Italiens für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder ein und lehnt jede 

Indikation, auch die medizinische, ab. 

 

1952: 

Gründung von „Pro Familia“. 

Ziel u.a.: Abschaffung des §218 
Oberster Wert: Selbstbestimmungsrecht der Frau 
 

1962-1965: 
Das 2.Vatikanische Konzil bekräftigt die Überlieferung der Kirche, dass Abtreibung ein 

„verabscheuungswürdiges Verbrechen“ darstellt. 
 
25.September 1970: 

Deutsche Bischöfe erinnern den Staat an seine rechtsstaatliche Pflicht, das Leben 
einschließlich des ungeborenen zu schützen. 
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30.Oktober 1970: 

Die Vollversammlung des ZdK erklärt: 

„Die Achtung vor dem menschlichen Leben ist unteilbar. Ein Staat, der dem werdenden 

Leben den Schutz des Rechts versagt, gefährdet das Leben überhaupt.“ 
 
10.Dezember 1970:  

In einer ersten gemeinsamen Denkschrift warnen beide Kirchen vor einer Freigabe der 
Abtreibung oder auch nur der Erweiterung der Verbotsausnahmen. Das Verbot der 
Tötung menschlichen Lebens sei „ein sittliches Axiom von so fundamentaler Bedeutung für 
die menschliche Gemeinschaft, dass es zugleich im Recht des Staates verankert sein muss.“ 
 
03.Dezember 1971: 

Der Geschäftsführende Ausschuss des ZdK bekräftigt die Erklärung vom 30.10.1970. 
Das ungeborene Leben trage von der Empfängnis an alle Anlagen individueller menschlicher 
Entwicklung in sich, sei also ein wirkliches menschliches Leben. „Der Staat ist aus diesen 
Gründen und nach Art.2 Abs.2GG verpflichtet, dem menschlichen Leben, also auch dem 
ungeborenen, einen umfassenden Rechtsschutz zu gewähren. Aus diesem Grund ist die 
Fristenregelung, die dem menschlichen Leben den strafrechtlichen Schutz erst nach 

dem dritten Monat nach der Empfängnis gewähren will, mit Entschiedenheit 
abzulehnen.“ Auch eine mögliche Indikationenregelung sei „auf den Konflikt zwischen 

dem ungeborenen Leben und dem Leben der Mutter zu begrenzen. Die Gewährung der 
Straffreiheit bei der Gefährdung anderer Rechtsgüter ist unverantwortlich.“ 
  
2.Juni 1971: 

In einer Selbstbezichtigungskampagne in der Illustrierten „Stern“ erklären auf Initiative 

von Alice Schwarzer 374 Frauen, darunter viele prominente Schauspielerinnen, dass sie 
abgetrieben haben. Ziel der sozialistischen Frauengruppe: Abschaffung des § 218, der als 
Instrument zur Unterdrückung der Frau betrachtet wird. Dadurch wird die große 
Auseinandersetzung um den §218 ausgelöst. 
 
23.September 1971: 
Unter Anspielung auf die Selbstbezichtigungskampagne im „Stern“ beklagen die deutschen 

Bischöfe die zunehmende Gefährdung der Achtung vor dem menschlichen Leben. 
 

09.März 1972: 
 Die DDR-Volkskammer verabschiedet das „Gesetz über die Unterbrechung der 

Schwangerschaft“. In diesem Gesetz ist die Fristenregelung verankert, d.h. eine Abtreibung 
innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen ist nicht rechtswidrig und somit 
grundsätzlich straffrei. Es besteht keine Beratungspflicht. 
 
Frühjahr 1972: 
Auf ihrer Frühjahrsvollversammlung betonen die Bischöfe erneut die Pflicht des 

Rechtsstaates, das ungeborene Leben zu schützen. 
 
24.März 1973: 

Das ZdK verabschiedet eine umfangreiche Erklärung zu sozialen Maßnahmen, die aus 
dem Sozialstaatsauftrag des GG abgeleitet wurden und Frauen die Annahme einer 
unerwünschten Schwangerschaft erleichtern sollen. 
 
25.April 1973: 
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Mit einem Hirtenbrief zum Schutz des ungeborenen Lebens greifen die Bischöfe in die 

Diskussionen des Deutschen Bundestages über die Reform des §218 ein. 
„Nur wenn der Staat bereit ist, den Grundsatz anzuerkennen, dass keine auch nur irgendwie 
geartete soziale Not die Tötung eines ungeborenen Menschen rechtfertigen kann, verdient er 
den Namen des Sozialstaates. Nur wenn der Staat bereit ist, das Recht des ungeborenen 
Menschen auf das Leben zu schützen und die Verletzung dieses Rechtes unter Strafe zu 
stellen, verdient er den Namen eines Rechtsstaates....Wir Bischöfe müssen jedoch 
nachdrücklich erklären: Sittlich erlaubt ist eine Abtreibung auch in schweren Konfliktfällen 
niemals. Der Mensch und die Gesellschaft stehen unter dem Gebot Gottes: Du sollst nicht 
töten!“ Die Bischöfe weisen zudem im Brief  auf das Engagement der Kirche für 

Schwangere in Not hin. So habe „der Sozialdienst katholischer Frauen in den letzten Jahren 
3.000 bis 4.000 Frauen jährlich geholfen, die ohne diese Hilfe die Abtreibung als Ausweg 

aus ihrer Situation betrachtet hätten.“ 

 
Juni 1973:  

Der ständige Rat der Bischofskonferenz erlässt „Rahmenrichtlinien für die Beratungs- und 

Hilfsmaßnahmen zum Schutz des ungeborenen Lebens“ 
 
29.September 1973: 

In einer Großkundgebung mit 35.000 Teilnehmern demonstriert die Arbeitsgemeinschaft 

der katholischen Verbände Deutschlands in Gegenwart verschiedener Bischöfe auf dem 
Bonner Marktplatz für das Recht auf Leben, gegen die Pläne der Fristenregelung. 

 
26.April 1974: 
Der Bundestag verabschiedet die zweite Reform des §218. In der alten Bundesrepublik gilt 
nun die Fristenregelung.  
Nach §218a ist ein Schwangerschaftsabbruch erlaubt und straffrei, wenn er innerhalb 

der ersten 12 Schwangerschaftswochen mit Einwilligung der Schwangeren nach erfolgter 

Beratung von einem Arzt vorgenommen wird. 
Nach §218b ist ein Schwangerschaftsabbruch im Falle einer medizinischen Indikation und        
- bis zur 22.SSW. - im Falle einer eugenischen Indikation straffrei.  
§218c und §219 sehen Strafen für einen abtreibenden Arzt vor, wenn Verstöße vorlägen. Die 
Schwangere selbst bleibt straffrei. 
§218c schreibt erstmals eine Beratungspflicht vor. Der Arzt darf den Abbruch nur dann 
straflos vornehmen, wenn die Schwangere zuvor von einer hierzu ermächtigten 
Beratungsstelle über zu Verfügung stehende Hilfen unterrichtet wurde. 
 
5 CDU- regierte Länder legen Verfassungsbeschwerde ein. (Baden-Württemberg, Bayern, 
Saarland, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz) 
 
31.Mai 1974: 

Der Bundesrat, der das Reformgesetz vom 26.April 1974 als zustimmungsbedürftig 
bezeichnet hat, dafür aber vom Bundesverfassungsgericht keine Bestätigung erhält, legt 

Einspruch ein. 

 

04.Juni 1974: 

Der Bundestag weist den Einspruch des Bundesrates zurück. 
 
 18.Juni 1974: 
Der Bundespräsident unterzeichnet das Gesetz vom 26.April 1974. 
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20.Juni 1974: 

Die Landesregierung von Baden-Württemberg stellt beim Bundesverfassungsgericht 
einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, um das Inkrafttreten des Gesetzes 
bis zur Entscheidung in einem Normenkontrollverfahren zu verhindern. 
 
21.Juni 1974: 
Das Verfassungsgericht erlässt eine einstweilige Anordnung, die das Inkrafttreten der 

Fristenregelung des §218a verhindert, die Indikationen des §218b aber in Kraft treten 

lässt und zusätzlich noch eine kriminologische Indikation einführt. 

 

16.Dezember 1974:  

Der Rat der Bischofskonferenz erarbeitet detaillierte „Richtlinien für die Arbeitsweise von 

katholischen Beratungsstellen für werdende Mütter in Konfliktsituationen“. 
Ohne Bezug auf die schwebende Rechtslage ist in diesen Richtlinien von „Konfliktberatung“ 
die Rede. Als oberstes Ziel der Beratung wird die Ermutigung zur Bejahung des Kindes 
festgehalten. 
 
25.Februar 1975: 

Die Fristenregelung gilt laut Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig. 

Das Bundesverfassungsgericht weist den Gesetzgeber an, „durch grundsätzliche Bedrohung 

des Schwangerschaftsabbruchs mit Strafe einen wirksamen Beitrag zum 
verfassungsrechtlichen Schutz des ungeborenen Lebens zu leisten.“ Das Lebensrecht des 
Ungeborenen muss Vorrang vor dem Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Frau 
genießen. 
Die Fristenreglung ist laut Bundesverfassungsgericht insoweit verfassungswidrig, als sie „den 
Schwangerschaftsabbruch auch dann von der Strafbarkeit ausnimmt, wenn keine Gründe 
vorliegen, die in der Wahrnehmung des Grundgesetzes Bestand haben“. 
 
Das Verfassungsgericht legt dem Gesetzgeber die Einführung einer Notlagenindikation 

nahe. Allerdings müsse er bei der Regelung dieser Indikation „den straffreien Tatbestand so 
umschreiben, dass die Schwere des hier vorauszusetzenden sozialen Konfliktes deutlich wird 
und - unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit betrachtet- die Kongruenz dieser Indikation 
mit den anderen Indikationsfällen gewahrt bleibt. 
 
In einer einstweiligen Anordnung wird bis zum Inkrafttreten einer neuen Regelung 
verfügt, dass der Schwangerschaftsabbruch straflos bleibt, sofern er nach Beratung der 
Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, und wenn eine medizinische, eugenische, 

kriminologische oder soziale Indikation vorliegt. 
 
26.Januar 1976: 
Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz äußert sich: 
„Der Hinweis auf soziale Probleme, die mit einer Schwangerschaft verbunden sein können, 
darf bei dem Entwicklungsstand unserer Gesellschaft überhaupt keine Berechtigung haben. 
Niemals darf der Staat die Tötung eines ungeborenen Kindes aus sozialen Gründen 
zulassen...Ein Staat, der vor sozialen Schwierigkeiten und Notlagen kapituliert, hört auf, 

ein Sozialstaat zu sein.“ 

 

13.Februar 1976: 
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Das ZdK erklärt durch seinen Geschäftsführenden Ausschuss: „Dieser Mehrheitsbeschluss 
verletzt erneut das Verfassungsgebot, Leben umfassend zu schützen...Das neue Gesetz hebt 

den Schutz des ungeborenen Lebens weitgehend auf.“ 

07.Mai 1976: 
Die katholische Kirche reagiert schnell. Noch bevor das neue Gesetz in Kraft tritt, erklären 
die deutschen Bischöfe in einem pastoralen Wort zur Novellierung des §218 StGB: 
„Der Deutsche Bundestag hat den umfassenden Rechtsschutz des Ungeborenen 

aufgehoben...Der Staat hält sich nicht mehr verpflichtet, Leben und Würde des 
Menschen im notwendigen Umfang auch strafrechtlich zu schützen...Menschen maßen 
sich das Recht an, über Menschen zu bestimmen, ein Leben für schutzwürdig zu erklären, ein 
anderes nicht. Damit ist der Anfang gemacht, Wert und Würde des Menschen zu 
manipulieren.“ 
 
18.Mai 1976: 

3.Reform des §218 

Der Bundestag beschließt daraufhin eine weitgehende Indikationsregelung. 
= Strafrechtsänderungsgesetz 
Nach §218 ist der Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich strafbar, da rechtswidrig. 
Straffrei sind Schwangerschaftsabbrüche nur unter folgenden Voraussetzungen: 

a) Bei medizinischer Indikation, 
Bis zum Ende der 22. Woche nach der Empfängnis, wenn dies unter Berücksichtigung der 
gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher 
Kenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für ihr Leben oder die Gefahr einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung ihres körperlichen oder seelischen 
Gesundheitszustandes abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie 
zumutbare Weise abgewendet werden kann. 
b) Bei eugenischer Indikation, 
Bis zum Ende der 22. Woche nach der Empfängnis, wenn dringende Gründe für die 
Annahme sprechen, dass das Kind, wenn es zur Welt käme, wegen einer Erbkrankheit 
oder wegen schädlicher Einflüsse während der Schwangerschaft an einer nicht behebbaren 
Gesundheitsschädigung leiden würde, die so schwer wiegt, dass von der Frau die 
Fortsetzung einer Schwangerschaft nicht verlangt werden kann. 
c) Bei ethischer bzw. kriminologischer Indikation.  
Hiermit sind die Fälle gemeint, in denen die Schwangerschaft durch Vergewaltigung, 
sexuelle Nötigung oder sexuellen Missbrauch von Kindern oder Widerstandsunfähigen 
entstanden ist. Jedoch Pflicht zur Beratung mindestens 3 Tage vor dem Abbruch und nur 
innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen. 
d) Bei einer Notlagenindikation bzw. sozialen Indikation, 
Wenn der Abbruch der Schwangerschaft angezeigt ist um von der Schwangeren die 
Gefahr einer Notlage abzuwenden. Diese Notlage muss so schwer wiegen, dass die 
Fortsetzung der Schwangerschaft nicht verlangt werden kann, und sie darf nicht auf 
andere für die Schwangere zumutbare Weise abgewendet werden können. Jedoch Pflicht 
zur Beratung mindestens 3 Tage vor dem Abbruch und nur innerhalb der ersten 12 
Schwangerschaftswochen. 
 
Liegt keine dieser Indikationen vor, ist der Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig und 
strafbar.  
Doch: Die Schwangere selbst bleibt wegen ihres Tatbeitrags immer straffrei, wenn der 
Eingriff innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen nach Beratung von einem Arzt 
vorgenommen wird. Die Strafdrohung richtet sich bei Verstoß nur gegen den Abtreiber.  
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Das Inkrafttreten der Indikationsregelung führt zum Beginn der Diskussionen 

innerhalb kirchlicher Kreise. 
Streitpunkt: Inwieweit dürfen kirchliche Beratungsstellen an einem Abbruch mitwirken? 
Ist überhaupt eine direkte Beteiligung am Abbruch gegeben? Die deutschen Bischöfe 
sehen in der Beratungstätigkeit vielmehr die Möglichkeit, ungeborenes Leben zu retten als 
die Gefahr einer Mitwirkung an einem Abbruch. 

 
30.August 1982: 
Erstmalige klare Regelung der Ausstellung einer Beratungsbescheinigung in den 
„Richtlinien der deutschen Bischöfe für die katholischen Beratungsstellen nach §218 Abs.1 
Nr.1 StGB“ 
Die Beratungsbescheinigung ist jedoch keine Feststellung einer Indikation und darf nicht als 
Einverständnis oder Empfehlung zur Abtreibung missverstanden werden. 
 
November 1986: 

Das ZdK und die Bischofskonferenz stellen fest, dass „die Zahl der Ansprachen, 
Hirtenworte, Erklärungen, Briefwechsel mit Inhabern staatlicher Ämter, Interviews, 
Kundgebungen, Proteste und Vorschläge zur Verbesserung der Rechtslage, mit denen sich 

die deutsche Bischofskonferenz, das ZdK, katholische Verbände und die diözesane Räte 

des Laienapostolats für Leben, Würde und Recht des ungeborenen Kindes eingesetzt 

haben, schier unübersehbar ist.“ 

 
3.Oktober 1990: 

Der § 218 kehrt auf die Tagesordnung der Politik zurück. Die Wiedervereinigung erfordert 
es, eine einheitliche Regelung für beide Teile Deutschlands zu finden. 
Bisher: DDR = Fristenregelung 
             BRD = Indikationenregelung 
Der Einigungsvertrag verpflichtet den gesamtdeutschen Gesetzgeber, die gespaltene 
Rechtslage bis spätestens Ende 1992 zu vereinheitlichen. 
Bis dahin behält die Rechtssprechung für das betreffende Gebiet seine Gültigkeit. 
Der dadurch hervorgerufene „Abtreibungstourismus“ setzt den Gesetzgeber unter 
Handlungsdruck. 
Im Vordergrund der einheitlichen Regelung sollen der bessere Schutz des vorgeburtlichen 
Lebens und die verfassungskonforme Bewältigung von Konfliktsituationen schwangerer 
Frauen stehen, v.a. durch rechtlich gesicherte Ansprüche insbesondere auf Beratung und 
soziale Hilfen. 
 
1991: 
Erstmals Woche für das Leben. 

 
27.Juni 1992: 

4.Reform des §218 
Der Beschluss des Bundestages zur Neuregelung des gesamtdeutschen Abtreibungsrechts 
erfolgt knapp vor Verstreichen der im Einigungsvertrag gesetzten Frist. 
Schwangeren- und Familienhilfegesetz: 
Eine Abtreibung innerhalb der ersten 12 SSW ist von nun an nicht mehr rechtswidrig, sondern 
erlaubt. Vorraussetzung für die straffreie Abtreibung ist eine verpflichtende Beratung der 
Schwangeren, d.h. Fristenregelung mit Beratungspflicht. Die Beratung soll nun anstelle des 
Strafrechts als Garant für den Lebensschutz dienen. 
 
Juni 1992: 
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Nach der Verabschiedung des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes äußert das ZdK 
noch, es habe die Entscheidung „mit Bestürzung zur Kenntnis genommen. Gegen alle 
Argumente, Bitten und Warnungen werde damit ungeborenen Kindern in den ersten drei 
Monaten ihres Lebens der rechtliche Schutz versagt. Die Verpflichtung des Grundgesetzes, 

das Leben in allen seinen Phasen zu schützen, wird missachtet.“ 
 
September 1992: 

Lehmann, der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz äußert Einwände gegen diesen 
Beschluss: Eine nach Lehre der Kirche in sich schlechte Handlung soll ins Belieben einer 
Person gestellt werden. Zudem wird diese schlechte Handlung, die straffreie Abtreibung 
durch kirchliche Beratungsstellen unterstützt und überhaupt erst ermöglicht. 
Vor der Herbst-Vollversammlung hält er ein Referat, in dem er die Beratung von Frauen in 
Not- und Konfliktsituationen thematisiert. 
Wesentliche Inhalte des anzustrebenden Beratungskonzeptes nach Lehmann: 

- Die Beratung muss auf das Ziel ausgerichtet sein, die schwangere Frau zum Austragen 
der Schwangerschaft zu ermutigen 

- Der verfassungsrechtliche Vorrang des Lebensschutzes muss deutlicher zu erkennen 
sein. Das Lebensrecht des Ungeborenen soll absoluten Vorrang gegenüber dem 
Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren haben. 

- Darlegungspflicht und Protokollierung der Beratung sind unerlässlich. 
 

28.Mai 1993: 
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts verwirft -offenbar angeregt von 
Lehmann- wesentliche Teile des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes von 1992.  
Begründung: Dieses Gesetz verstößt gegen die Artikel 1(Menschenwürde) und 
2(Lebensrecht) des Grundgesetzes, weil es eine Abtreibung nicht mehr als rechtswidrig 
qualifiziert. Somit ist es nichtig. 
Verbindliche Maßstäbe des Bundesgerichts zur Neuregelung der Straffreiheit von 

Abtreibungen und der Pflichtberatung: 
- Abtreibung gilt weiterhin als rechtswidrig, unter bestimmten Vorraussetzungen ist sie 

jedoch straffrei. 
- Die verfassungskonforme Pflichtberatung muss dem Schutz des ungeborenen Lebens 

dienen. 
- Der Schwangeren sollen Perspektiven für ein Leben mit dem Kind eröffnet werden. 
- Die Frau soll befähigt werden, eine eigenverantwortliche und gewissenhafte 

Entscheidung zu treffen 
- Das Lebensrecht des Kindes soll gegenüber der Schwangeren verdeutlicht werden. 
- Hinzuziehen Dritter, wenn möglich( Vater, nähere Angehörige, etc) 
- Beratungsprotokoll (Angaben zur Person, Gründe für den Abtreibungswunsch, 

Hilfsangebote und Informationen, Dauer des Gesprächs, weitere hinzugezogene 
Personen) 

 
21.Juni 1993: 
Wenige Tage nach dem Inkrafttreten der vom Bundesverfassungsgerichts festgelegten 
Übergangsregelung plädieren die deutschen Bischöfe für eine weitere Mitwirkung in der 
Beratung. 
 
29.September 1993:  

Bischof Dyba von Fulda untersagt unmittelbar nach Ende der Herbst-Vollversammlung der 
Bischofskonferenz  den katholischen Beratungsstellen in seinem Bistum, weiterhin 
Beratungsbescheinigungen auszustellen. Ihm ist kein weiterer Bischof gefolgt. 
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25.März 1995: 
Enzyklika Evangelium vitae des Papstes Johannes Paul II. (Evangelium des Lebens) 
Darin bekräftigt er die Lehre der Kirche, dass Abtreibung ein verabscheuungswürdiges 
Verbrechen sei. 
 
29.Juni 1995: 

5.Reform des §218 
Der Deutsche Bundestag beschließt mit einer 2/3-Mehrheit eine weitere, endgültige 
Neuregelung des§218. Als Konsequenz aus dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht im 
Mai 1993 entsteht das „Schwangeren - und Familienhilfeänderungsgesetz“ zur Neuregelung 
des Abtreibungsrechts.  
Schwangeren - und Familienhilfeänderungsgesetz: 

Eine Abtreibung ist grundsätzlich rechtswidrig, bleibt jedoch aber straffrei, wenn die 
betroffene Frau eine Beratung bei einer staatlich anerkannten Stelle nachweist und seit der 
Empfängnis weniger als 12 Wochen vergangen sind. Hinzu kommen die medizinische und die 
kriminologische Indikation. 
Dennoch:  
Die neuen Vorschriften für die Konfliktberatung bleiben deutlich hinter den Maßstäben des 
Bundesverfassungsgerichtes zurück. 
Auch Frauen, die sich dem Beratungsprozess verweigern, haben Anspruch auf die 
Beratungsbescheinigung. Zudem wird die Grenze von 22 Wochen für eine medizinische 
Indikation aufgehoben. Spätabtreibungen bis zur Geburt sind seitdem unter bestimmten 
Umständen nicht nur straffrei, sondern noch nicht einmal rechtswidrig. Dadurch wird auch 
eine deutliche Unterscheidung bei Ungeborenen zwischen lebenswert und unlebenswert 
gemacht. 
 
September 1995: 
Auf der Herbst-Vollversammlung in Fulda kritisieren die deutschen Bischöfe das neue 

Gesetz als „mehrdeutig und lückenhaft“. Dennoch beschließen die Bischöfe, weiterhin in 

der staatlichen Beratung tätig zu bleiben und es den kirchlichen Beratungsstellen nicht zu 
untersagen, Beratungsbescheinigungen auszustellen. 
 
21.September 1995: 

Erster Brief des Papstes 

Nach der Herbst-Vollversammlung veröffentlichen die Bischöfe den ersten Brief des Papstes 
Johannes Paul II. 
In diesem heißt es: „Die kirchliche Beratung muss in jedem Fall so erfolgen, dass die Kirche 
nicht mitschuldig wird an der Tötung unschuldiger Kinder. In vielen Bereichen ist die 
Zusammenarbeit mit dem Staat von großem Belang; die Freiheit der Kirche darf dabei aber 
nicht beeinträchtigt werden.“ Unmittelbare Vorgaben und Auflagen bezüglich der kirchlichen 
Beratung sind im Brief nicht enthalten.  
 
21.November 1995: 

 Der Ständige Rat der Bischofskonferenz beschließt „Vorläufige bischöfliche Richtlinien 

für katholische Schwangerenkonfliktberatungsstellen“, die in den einzelnen Diözesen ab 
Ende 1995 in Kraft treten. Die Richtlinien gehen in mehreren Punkten über die gesetzlichen 
Mindestanforderungen hinaus: 

- von einer ergebnisoffenen Beratung ist nicht die Rede, ebenso wenig von einem 
Rechtsanspruch einer Schwangeren auf eine Beratungsbescheinigung unabhängig von 
ihrer Mitwirkung. 
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05.Dezember 1995: 
Unterredung einer Delegation von fünf deutschen Bischöfen mit dem Papst Johannes 
Paul II und der Glaubenskongregation. 
Zu der deutschen Bischofsdelegation zählen: Der Vorsitzende, Bischof Lehmann, die 
Kardinäle Meisner (Köln) und Wetter (München), Erzbischof Saier (Freiburg) sowie Bischof 
Kasper (Rottenburg-Stuttgart). 
Der Ton der innerkirchlichen Debatte wird schärfer. 
 
September 1996: 
Die Herbst-Vollversammlung in Fulda beschließt die Erklärung „Menschenwürde und 

Menschenrechte von allem Anfang an. Zur ethischen Beurteilung der Abtreibung.“ 
Darin wiederholen die Bischöfe ihre Kritik an dem geltenden deutschen Abtreibungsrecht. 
Doch sehen sie nach wie vor keinen Anlass, aus der gesetzlichen Beratung auszusteigen. 
 
27.Mai 1997: 
24 Diözesebischöfe kommen in Rom mit Papst Johannes Paul II zusammen. 
20 von ihnen legen dem Papst die Gründe für die Fortsetzung der Tätigkeit von 

kirchlicher Beratungsstellen im bisherigen Umfang vor. 
Im Bistum Fulda ist der Anteil der gesetzlichen Konfliktberatungen an den 

Schwangerenberatungen insgesamt von 12% im Jahr 1993 auf 0,04% im Jahr 1995 

gesunken, wie aus der Statistik des Sozialdienstes katholischer Frauen ersichtlich ist. 
Frauen, die ernsthaft einen Abbruch in Erwägung ziehen, können demnach von kirchlichen 
Beratungsstellen nicht mehr erreicht werden, wenn den Schwangeren der Beratungsnachweis 
vorenthalten wird. Dies ist zu diesem Zeitpunkt nur im Bistum Fulda der Fall. 
 
Sommer 1997: 

Appelle aus der Kirche und von deutschen Politikern (u.a. Kohl, Scharping, Stoiber) an Rom, 
die Mitwirkung im gesetzlichen System auch künftig zuzulassen. Ein angebotenes Treffen 
mehrerer deutscher Ministerpräsidenten mit dem Papst kommt nicht zustande. 
 
11.Januar 1998: 
Zweiter Brief des Papstes Johannes Paul II an die deutsche Bischofskonferenz. 
Darin hebt der Papst die Notwendigkeit eines „klaren und entschiedenen“ Zeugnisses der 
Kirche beim Eintreten für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder hervor. Daher äußert der 
Papst die Bitte, dass die gesetzlich geforderte Beratungsbescheinigung „solcher Art“ in den 
kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen nicht mehr ausgestellt wird. 
Er verlangt von den Bischöfen jedoch zugleich, auf wirksame Weise in der Beratung der 
hilfesuchenden Frauen präsent zu bleiben. 
In einem Kommentar, der vom Staatssekretariat des Vatikan verantwortet wird, heißt es: „von 
einer Aufforderung aus der gesetzlichen Beratung auszusteigen kann also keine Rede sein.“ 
 
27.Januar 1998: 
Bis zum Jahresende soll eine Arbeitsgruppe deutscher Bischöfe „nach möglichen neuen 

Wegen suchen, die dem Anliegen des Papstes und unserem Anliegen (der Bischöfe) 
entsprechen, dass die Kirche auf wirksame Weise in der Beratung hilfesuchender Frauen 
präsent bleibt.“ 
 
Mitte Januar 1998: 
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Der Deutsche Caritasverband teilt unter Berufung auf seine seit Ende der sechziger Jahre 
geführte Beratungsstatistik mit, dass jährlich mehr als 5000 Frauen nach einer Beratung in 
einer katholischen Beratungseinrichtung von einer beabsichtigten Abtreibung Abstand 
genommen hätten. 
Nachweislich werden jährlich mehr als 5000 Kinder durch die katholische Beratung 

gerettet. 

 

04.Februar 1998: 
Gleichwohl der Statistik behauptet Kardinal Ratzinger auf einer Pressekonferenz in 
Hamburg, ihm sei nicht bekannt, dass Frauen nach einer Beratung in einer katholischen 
Beratungsstelle von dem Vorhaben einer Abtreibung Abstand nähmen. 
 
05.März 1998: 

Die Bischöfe setzen eine Arbeitsgruppe zur Neuregelung der kirchlichen Beratung ein. 
 
20.Mai 1998: 
Kardinal Ratzinger greift in einem Schreiben an den Bischof Lehmann den Limburger 
Bischof Kamphaus sowie Repräsentanten des ZDK an. Er wirft ihnen vor, eine „dem Geist 
und dem Wortlaut des Papstschreibens“ widersprechende Interpretation zu verbreiten. Laut 
Ratzinger geht aus dem zweiten Papstschreiben hervor, dass lediglich die Beratung von 
Schwangeren fortgesetzt werden soll, nicht aber die Konfliktberatung. 
Zudem fordert er die Bischöfe dazu auf, die Beratungstätigkeit so rasch wie möglich 
endgültig zu regeln. Das Ergebnis soll auf jeden Fall noch innerhalb des Jahres 1998 
feststehen. 
 
11.Juni 1998: 
Bundespräsident Roman Herzog äußert auf einer Festveranstaltung aus Anlass der 
150jährigen Tradition der Katholikentage in der Frankfurter Paulskirche den Wunsch, dass 

die Kirche innerhalb des staatlichen Beratungssystems weiterhin tätig sein solle. 

 

14.August 1998: 

In Mainz konstituiert sich aus dem Umfeld der Kirchenvolksbewegung ein Verein 

„Frauenwürde“. 

Ziel: den Verbleib der Kirche im Beratungssystem zu gewährleisten. 
 
Advent 1998: 
Bischof Franz Kamphaus eröffnet in seiner Diözese Limburg die „Aktion 

Konfliktberatung“. 
Innerhalb weniger Monate spenden Bürger annähernd 1 Million Mark für einen 
„Bischöflichen Hilfsfonds“. Zahlreiche Personen sagen ihr ehrenamtliches Engagement zur 
Unterstützung von in Not geratenen Schwangeren zu. 
 
22.-25.Februar 1999: 
Die Arbeitsgruppe der Bischöfe legt vier Lösungsvorschläge zur Neuregelung der kirchlichen 
Beratungstätigkeit vor. 
Diese sind: 

1) Auf die Nachweispflicht der erfolgten Beratung gegenüber dem Arzt wird ganz 
verzichtet. Beratungsnachweise werden dann von einer anerkannten Beratungsstelle 
nicht mehr ausgestellt. Diese Lösung befreit zwar von der zwiespältigen Last des 
Beratungsnachweises. Durch einen totalen Rückzug aus der Pflichtberatung verliert 
der verfassungsmäßig grundgelegte Lebensschutz aber an Bedeutung und Rang. 
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2) Auf die gesetzliche Konfliktberatung im Sinne der §§5 und 6 des 
Schwangerschaftskonfliktgesetzes und des §219 StGB wird in der Anwendung 
verzichtet. Dafür beschränkt man sich auf eine mehr generelle Sexualberatung wie sie 
im §2 umfassend beschrieben ist. Hier soll auch über den Schwangerschaftsabbruch, 
über Verhütung sowie die Familienplanung gesprochen werden. Die Konsequenzen 
dieses Modells lassen sich aber am Beispiel „Fulda“ sehen. Der Anteil der  
Konfliktberatungen geht auf  Null zurück. Frauen, die einen Abbruch ernsthaft in 
Erwägung ziehen, werden die kirchlichen Beratungsstellen nicht mehr aufsuchen. 

3) Beratungs- und Hilfeplan 
Dieser sieht einen Verbleib im staatlichen Beratungssystem vor, ermöglicht es aber, 
durch intensives Bemühen die positiven Tendenzen des Gesetzes zu verstärken und 
den spezifisch eigenen Auftrag noch besser zu profilieren. Die Integration von 
Beratung und Hilfe soll noch intensiver erfolgen. In einem umfassenden Plan werden 
einzelne Beratungsschritte und Angebote an die schwangere Frau aufgeführt. Diese 
Hilfen sind als feste Zusage zu verstehen, weswegen sie auch eigens auf dem Plan 
dokumentiert werden. 

4) Die Beratungsstelle selbst stellt keinen Beratungsschein aus. Der abtreibende Arzt 
kann sich durch Rückfrage bei der Beratungsstelle der erfolgten Beratung versichern. 
So soll auf diesem Weg der Nachweis erbracht werden. Doch ist mit dieser Lösung die 
Glaubwürdigkeit gefährdet, weil die Beratungsstelle dann doch, wenn auch mündlich, 
die Beratung bestätigt. Zudem rückt ein solcher Bescheid, der im unmittelbaren 
Kontext einer geplanten Abtreibung steht, den Beratungsnachweis noch viel näher an 
das Abtreibungsgeschehen heran. 

 
Die Frühjahrsversammlung der Deutschen Bischofskonferenz beschließt mit großer 

Mehrheit, den Papst um die Zustimmung zu einem „Beratungs- und Hilfeplan“ zu 
bitten.(anstelle der bisherigen Beratungsbescheinigung) 
Dieser „Beratungs- und Hilfeplan“ soll weiterhin den Zugang zur straffreien 

Abtreibung ermöglichen.  

Argumentation: Wird der „Schein“ den Frauen vorenthalten, suchen sie keine katholische 
Beratungsstelle mehr für eine Konfliktberatung auf. Dies lässt sich im Bistum Fulda 
beobachten. Der Schein ist daher erforderlich, um die in Not geratenen Frauen erreichen zu 
können. 
 
20.Mai 1999: 

Bischof Lehmann erhält nach monatelangem Warten eine Audienz bei Papst Johannes Paul 
II. Vergebens versucht er dem Papst die Gründe für den Verbleib in der gesetzlichen 

Beratung darzulegen. 

 

03.Juni 1999: 

Dritter Brief des Papstes Johannes Paul II: 

Der Papst verwirft die Einbindung des „Beratungs- und Hilfeplanes“ in die gesetzliche 
Konfliktberatung. Er fordert die Bischöfe dazu auf, klarzustellen, dass die 

Beratungsbescheinigung nicht länger den „Zugang zur Abtreibung“ gestattet. 
Zu diesem Zweck soll der Schein, der die kirchliche Beratung bestätigt und Anrecht auf die 
zugesagten Hilfen gibt, durch den Zusatz ergänzt werden: „Diese Bescheinigung kann 

nicht zur Durchführung straffreier Abtreibungen verwendet werden.“ 
Der Papst gibt den Bischöfen bis zum Jahresende Zeit, die Beratungstätigkeit neu zu ordnen. 
 
12.Juni 1999: 

Reaktion auf den dritten Brief des Papstes: 
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Bischof Lehmann übermittelt dem Apostolischen Nuntius in Bonn, Erzbischof Lajolo, eine 
erste Reaktion auf den Papst-Brief: Wolle der Papst die Beteiligung der Kirche an der 
gesetzlichen Konfliktberatung untersagen, nehme er, Lehmann, für die Folgen dieser 
Entscheidung keine Verantwortung auf sich. 
 
16.Juni 1999: 
Der Apostolische Nuntius, Erzbischof Lajolo, übermittelt Bischof Lehmann als Antwort 
einen Brief, der im Wortlaut mit Kardinalstaatssekretär Sodano und Kardinal Ratzinger 
abgestimmt ist. Darin heißt es, der Heilige Stuhl würde sich in einem Verbleib der 

Konfliktberatung nicht widersetzen, wenn die kirchliche Beratungsbescheinigung mit 

dem Zusatz versehen würde: „diese Bescheinigung kann nicht zur Durchführung einer 

straffreien Abtreibung verwendet werden.“  

 

21.-22.Juni 1999: 
Die 27 Diözesanbischöfe billigen einstimmig bei einer Enthaltung (Erzbischof Dyba) die 
„Schein“ - Lösung von Würzburg: Verbleib in der gesetzlichen Beratung, gleichzeitig 

Aufnahme des päpstlichen Zusatzes. 

 

28.Juni 1999: 

Der Kölner Kardinal-Erzbischof Meisner- lobt in einem Brief an alle Priester und 
hauptamtlichen Mitarbeiter in der Seelsorge seiner Erzdiözese den Kompromiss von 

Würzburg. 

 

30.Juni 1999: 
Nur wenige Tage später wendet sich Kardinal Meisner ohne das Wissen der anderen 

Bischöfe an Papst Johannes Paul II mit der Frage: „Liegt das wirklich in Ihrer Intention, 
den Beratungsschein mit Ihrem gewünschten Zusatz („diese Bescheinigung kann nicht...“) zu 
versehen und trotzdem zu dulden, dass ihn der Staat ignoriert?“ 
Als Reaktion auf Meisners Frage gibt der Papst die Weisung, einen vierten Brief an die 
deutschen Bischöfe zu verfassen. 
 
23.August 1999: 
Der Ständige Rat der Diözesanbischöfe tagt zu anderen Themen in Würzburg. Kardinal 

Meisner lässt jedoch nicht erkennen, dass er den Beschluss vom Juni, die „Schein-“ 

Lösung von Würzburg, gegenüber dem Papst in Frage gestellt hat. 

 

18.September 1999: 

Die Kardinäle Sodano und Ratzinger unterzeichnen einen weiteren Brief aus dem Vatikan und 
bekräftigen „auf Weisung“ des Papstes, dass der Schein, der künftig von kirchlichen oder der 
Kirche zugeordneten Beratungsstellen im Rahmen des „Beratungs- und Hilfeplanes“ 
ausgehändigt werden dürfe, „einzig und allein als Dokumentation der Ausrichtung der 

kirchlichen Beratung auf das Leben und als Garantie für die Gewährleistung der 
versprochenen Hilfeleistungen“ dienen könne. 
Der De- facto- Ausstieg aus der gesetzlichen Konfliktberatung ist unwiderruflich.  

 

23.September 1999: 

Auf der Herbst-Vollversammlung in Fulda beraten sich annähernd 70 deutsche Bischöfe über 
das weitere Vorgehen. Dem Wunsch des Papstes folgend beschließen sie mehrheitlich, aus 

der gesetzlichen Konfliktberatung nach §219 StGB auszusteigen. 
Doch nicht wenige Ordinarien weigern sich, den Weisungen der Kardinäle Folge zu leisten. 
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24.September 1999: 

Die frühere Präsidentin des ZdK, Rita Waschbüsch, kündigt in Fulda die Gründung von 

„Donum vitae“ an. Unter diesem Namen wollen Laien anstelle der Bischöfe eine „katholisch 
geprägte“ Konfliktberatung im gesetzlichen Rahmen garantieren. 
Somit wird die Beratungslücke, die durch den Ausstieg der Kirche aus dem gesetzlichen 
Beratungssystem entsteht, von donum vitae geschlossen. 
 
Oktober 1999: 
12 protestierende Bischöfe wenden sich schriftlich an den Papst Johannes Paul II und 
bitten ihn um Antwort auf die Frage, wer die Verantwortung dafür übernehmen solle, dass die 
katholische Kirche nach einem Ausstieg aus der Konfliktberatung das ungeborene Leben 
nicht mehr so wirksam schützen könne wie bisher. 
 
Mitte November 1999: 
Die 12 protestierenden Bischöfe erhalten Antwort aus Rom. Kardinalstaatssekretär Sodano 
bekräftigt die bindende Wirkung der Weisung vom September („Schein darf einzig und allein 
als Dokumentation der Ausrichtung der kirchlichen Beratung auf das Leben...dienen“). 
Die Gewissensnot der Bischöfe erklärt er für unmaßgeblich. Daher werde der Papst für 

jedes einzelne Bistum das Ende der Konfliktberatung herbeiführen, sollte eine solche 
Weisung erforderlich werden. 
 
17.November 1999: 
Bischof Lehmann bittet den Papst in einem Brief zum letzten Mal „wenigstens <ad 
experimentum> für einige Jahre eine Pluralität von Beratungsweisen zu erlauben und 
gleichsam auszuprobieren, bis manche Probleme auch staatlicherseits besser gelöst sind und 
ein einheitliches Vorgehen auch kirchlicherseits erreichbar ist.“ 
 

20.November 1999: 
Vierter Brief des Papstes, gerichtet an Bischof Lehmann, Mainz. 
Der Papst bittet Lehmann, seinen „Wunsch zu überbringen, dass die katholischen 
Beratungsstellen auch in Zukunft eine so verdienstvolle Tätigkeit zugunsten des Lebens 
fortführen und verstärken, ohne jedoch die Bestätigung auszustellen, die katholische 
Beratungsstellen in ein System einbezieht, welches die Abtreibung zulässt.“ 
Frist bis zum Ausstieg: Ende 2000 

Bischof Lehmann: „Ich habe verloren.“ 

 

Herbst 2001: 

Mit 89 staatlich anerkannten Beratungsstellen und weiteren 57 Außenstellen ist donum vitae 
an mehr als 140 Orten in Deutschland präsent. 
 
18.Januar 2002: 
Der Limburger Bischof Kamphaus ist der einzige Bischof, der sich über den Dezember 2000 
hinaus weigert, dem Papst Gehorsam zu leisten. 
Am 18.Januar erhält er einen Brief von Papst Johannes Paul II. 
„Ich ersuche Sie daher, lieber Bruder, mit Ihrer Diözese aus dem staatlichen System der 
Schwangerenkonfliktberatung auszusteigen und nicht den Weg zu wählen, der Ihnen der 
leichtere zu sein scheint, den Rücktritt vom Amt des Bischofs von Limburg. Ich weiß, dass 
ich Ihnen mit dieser Weisung ein großes Opfer abverlange, aber ich tue es zum Wohl der 
Kirche in Deutschland.“ 
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Kamphaus wehrt sich ein letztes Mal. 

 

21.Februar 2002: 

Zum Abschluss der Frühjahrs-Vollversammlung der Bischofskonferenz zieht Lehmann 
Bilanz: Die Zahl der Konfliktberatungen der katholischen Beratungsstellen ist fast auf 

Null. Die befürchtete Folge des „Ausstiegs“ ist eingetreten: Frauen, die ernsthaft einen 
Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen finden den Weg in die kirchlichen 
Einrichtungen nicht mehr. 
 
7.März 2002: 

Bischof Kamphaus wird seiner Befugnis zur Konfliktberatung entmachtet. 
Der Papst schreibt in einem Brief, dass er „kraft seiner apostolischen Vollmacht“ die 
Verantwortung für die Schwangerenkonfliktberatung im Bistum Limburg an sich ziehe und 
den Ausstieg aus dem staatlichen Beratungssystem verfüge. An Bischof Kamphaus richtet der 
Papst den Wunsch, er möge im Amt des Bischofs von Limburg verbleiben. 
Kamphaus akzeptiert gezwungenermaßen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellen: 
 

� Manfred Spieker  
Kirche und Abtreibung in Deutschland  
Ursachen und Verlauf eines Konfliktes 
 
� Daniel Deckers 
Der Kardinal 
Karl Lehmann, Eine Biographie 



20.2.2019 Lebensborn e.V.: „Zuchtstationen“, „Bordelle“ – Himmlers SS-Verein - WELT

https://www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article149873036/Zuchtstationen-Bordelle-Himmlers-Gebaer-Verein.html 1/4

D

ZWEITER WELTKRIEG LEBENSBORN E.V.

„Zuchtstationen“, „Bordelle“ – Himmlers Gebär-Verein

Im Dezember 1935 gründete SS-Chef Heinrich Himmler den Verein Lebensborn. Sein Ziel

war es, dem Regime „erbgesunden“ Nachwuchs zu liefern. Bald provozierte das

Unternehmen wilde Gerüchte.

Veröffentlicht am 12.12.2015 | Lesedauer: 5 Minuten

Von Antonia Kleikamp

Gymnastik gehörte zum Alltag in der „Bräuteschule“ des Lebensborn e.V., hier 1939 auf der Insel Schwanenwerder in
Berlin
Quelle: picture-alliance / akg-images

ie Vorgabe war unmissverständlich. Der „völkische Staat“ müsse „Sorge tragen, dass

nur wer gesund ist, Kinder zeugt“, schrieb Adolf Hitler im zweiten Band seiner

Bekenntnisschrift „Mein Kampf“ 1926 und fuhr fort: „Umgekehrt aber muss es als verwerflich

gelten: gesunde Kinder der Nation vorzuenthalten.“

Mittelbar auf diese Stelle aus der zentralen ideologischen Schrift des Nationalsozialismus

ging der Verein Lebensborn zurück, der am 12. Dezember 1935 in Berlin gegründet wurde.

Erster und bis zur Auflösung 1945 einziger Präsident war SS-Chef Heinrich Himmler

(http://www.welt.de/himmler/); das gesamte männliche Personal stammte aus der SS-

Hierarchie.
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Ziel war es, „erbgesunden“ Nachwuchs zu fördern. Dazu diente das Angebot an ledige

werdende Mütter rein „arischer Abstammung“, im Schutz eines Lebensborn-Heimes

(http://www.geschichtsatlas.de/~ge1/lebensborn%20-%20Heim.htm) ihre Kinder zur Welt zu

bringen und von dem Verein auch weiterhin unterstützt zu werden. Das Angebot war als

Alternative zu illegalen, seinerzeit mit strengen Strafen bedrohten

Schwangerschaftsabbrüchen gedacht – und als Möglichkeit, potenziellen SS-Nachwuchs

bereits im Säuglingsalter zu rekrutieren.

Uneheliche Kinder galten in den 30er-Jahren wie auch noch mehrere Jahrzehnte später für

Frauen als gesellschaftliches Stigma. Schon deshalb betrachteten vor allem verheiratete

Frauen die Aktivitäten des Lebensborn e. V. mit großer Skepsis. Gerüchte verschärften diese

ablehnende Haltung noch.

Als nämlich bald nach Kriegsbeginn schnell spürbar wurde, dass die weitaus meisten

Gefallenen Männer zwischen 20 und 35 Jahren waren und bald schon wieder ein deutlicher

Frauenüberschuss existieren würde, erließ Heinrich Himmler einen mindestens

interpretationsfähigen Befehl (http://www.ns-archiv.de/krieg/zukunft/himmler.php). Am 28.

Oktober 1939 ordnete er an: „Über die Grenzen vielleicht sonst notwendiger bürgerlicher

Gesetze und Gewohnheiten hinaus wird es auch außerhalb der Ehe für deutsche Frauen und

Mädel guten Blutes eine hohe Aufgabe sein können, nicht aus Leichtsinn, sondern in tiefstem

sittlichem Ernst Mütter der Kinder ins Feld ziehender Soldaten zu werden.“

„Für die werdenden Mütter und für die Kinder“

Daher versprach er: „Für alle ehelichen und unehelichen Kinder guten Blutes, deren Väter im

Kriege gefallen sind, übernehmen besondere, von mir persönlich Beauftragte im Namen des

Reichsführers SS die Vormundschaft.“ Und darüber hinaus sagte Himmler zu: „Für alle

während des Krieges erzeugten Kinder ehelicher und unehelicher Art wird die Schutzstaffel

während des Krieges für die werdenden Mütter und für die Kinder, wenn Not oder

Bedrängnis vorhanden ist, sorgen.“

Diese beiden Weisungen wurden gerade im weiblichen Teil der Bevölkerung als Aufforderung

zu unehelichen Schwangerschaften und Polygamie ausgelegt. Himmlers Anordnung wurde

unter der Hand als „Zuchtbefehl“ verstanden. Die dafür vermeintlich zuständige Einrichtung,

so schien es dem Volksmund verbreitet, sollten die Lebensborn-Heime sein.
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Bald hatten sie, in Wirklichkeit Gebärstationen für uneheliche Mütter und schwangere

Witwen, den Ruf, „Kopulationsheime“ oder gar „SS-Bordelle“ zu sein. Die meist abgelegene,

oft idyllische Lage der sechs 1939 bereits eingerichteten Lebensborn-Heime förderte

Gerüchte.

In einer Denkschrift von Ende 1942 oder Anfang 1943 über die Grundsätze einer Regierung

nach Hitler schrieb der konservative NS-Gegner Carl Friedrich Goerdeler

(https://www.dhm.de/lemo/biografie/biografie-carl-friedrich-goerdeler.html) zum

Beispiel: „Mit der Zerreißung der Familien, den leichtfertig geschlossenen Ehen und der

staatlichen Prämierung der unehelichen Kinder hat es ein Ende.“ Das war eine direkte Kritik

an Himmlers Befehl.

Teil der Rasse- und Bevölkerungspolitik

Zwar war der Lebensborn e.V. keineswegs eine staatlich geförderte Zuchtstation. Gleichzeitig

aber war er Teil der Rasse- und Bevölkerungspolitik der Nationalsozialisten. Denn laut

Satzung (http://www.lebensspuren-deutschland.eu/?page_id=2) hatte der Verein vor allem

drei Aufgaben: „1. Rassisch und erbbiologisch wertvolle, kinderreiche Familien zu

unterstützen. 2. Rassisch und erbbiologisch wertvolle werdende Mütter unterzubringen und

zu betreuen, bei denen anzunehmen ist, dass gleich wertvolle Kinder zur Welt kommen. 3.

Für diese Kinder zu sorgen.“

Entsprechend rücksichtslos ging es zu. In den besetzten Ländern Frankreich, Belgien und vor

allem Norwegen wurden zusätzlich Lebensborn-Heime eingerichtet, in denen einheimische

Frauen gebären konnten und sollten, die von deutschen Besatzungssoldaten schwanger

geworden waren. Außerdem wurden, teilweise gegen den erklärten Willen der jungen Mütter,

Kinder mit hohem „rassischem Wert“ verschleppt und in Lebensborn-Heimen im Sinne der

NS-Ideologie erzogen.

Insgesamt wurden in den Heimen mehr als 12.000 Kinder geboren, etwa jedes zweite davon

unehelich. Die Kinder wurden befristet in die eigenen Heime aufgenommen oder in

Pflegefamilien vermittelt. „Ziel war eine spätere Adoption. Bis Kriegsende stimmte Himmler

aber nur in rund 100 Fällen einer Adoption zu“, heißt es auf der Homepage des Vereins

Lebensspuren (http://www.lebensspuren-deutschland.eu/), der sich um Betroffene

kümmert.
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Viele von ihnen litten ihr ganzes Leben lang unter der Entwurzelung. Etwa Gudrun S. Sie

kam 1940 im Lebensborn-Heim in Wernigerode zur Welt und verbrachte ihre Kindheit bis

1945 in fünf dieser Häuser. „Meine biologischen Eltern kannte ich zunächst nicht“, berichtet

die Frau, die als Bibliothekarin und Übersetzerin in Burghausen (Oberbayern) lebt. Später

habe sie erfahren, dass ihre Mutter sie bereits vor ihrer Geburt dem Lebensborn

überschrieben hatte: „Damit verlor sie alle Rechte auf mich, und von da an war der

Lebensborn mein sogenannter Vormund, also Heinrich Himmler.“

Seit Jahren kämpfen viele der einstigen Lebensborn-Kinder um politische Anerkennung des

erfahrenen Unrechts sowie um eine finanzielle Entschädigung. Bislang ohne Erfolg. Zwar

hätte es grundsätzlich die Möglichkeit zu Zahlungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz

(http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/das-bundesentschaedigungsgesetz-beg/)

gegeben. Dessen Antragsfrist lief jedoch schon Ende 1969 endgültig aus.

Das Stigma der Betroffenen

Einen finanziellen Ausgleich zu fordern kam Gudrun S. hingegen nie in den Sinn. Beinahe 50

Jahre lang sei das Thema für sie tabu gewesen: „Wir Lebensborn-Kinder wurden mit unserem

,Stigma’ alleingelassen.“ Ihre Adoptiveltern, bis zu ihrem Tod überzeugte Nazis, hatten ihr

strikt verboten, außerhalb der Familie ihre Herkunft auch nur ansatzweise anzusprechen.

Deshalb ist es ihr wichtiger, dass inzwischen durch viele Publikationen und die Arbeit von

Betroffenen-Vereinen Licht in dieses Kapitel deutscher Geschichte gekommen ist. Dadurch

hätten die Opfer eine gewisse Rehabilitation erfahren, meint sie: „Endlich müssen wir uns

nicht mehr verstecken, uns nicht mehr schämen, keine Schuldgefühle mehr haben.“

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so sind
Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/149873036
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12.02.2019 – MENSCHEN DER MEDUNI WIEN (UEBER-UNS/NEWS/DETAILSEITE/2019/NEWS-IM-FEBRUAR-

2019/KINDSTOETUNGEN-IM-21-JAHRHUNDERT-ERSTMALS-RISIKOFAKTOREN-IDENTIFIZIERT/?

TX_NEWS_PI1%5BOVERWRITEDEMAND%5D%5BCATEGORIES%5D=4&CHASH=2114E33CC6183775CA8CAA7BAC4DDBA0)

(Wien, 12-02-2019) In einer nun im Themenheft der „Archives of Women’s
Mental Health“ zum Thema „Kindstötung“ publizierten Studie konnte Claudia
Klier von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkund der MedUni Wien 
erstmals gemeinsam mit �nnischen ExpertInnen aus Helsinki und Turku
Risikofaktoren von einmaligen und wiederholten Neugeborenentötungen
identi�zieren. Das etwas überraschende Ergebnis: Die 28 untersuchten Fälle von
einmaligen und wiederholten Neonatiziden unterscheiden sich nur in einzelnen
soziodemographischen Variablen, wie dem Alter der Frau, der Gesamtzahl an
Kindern sowie des Ausbildungsstatus und der Lebenssituation. Die wichtigste
Gemeinsamkeit ist hingegen, dass die Negierung der Schwangerschaft durch die
betro�enen Frauen und ihr soziales Umfeld den wichtigsten Risikofaktor
darstellt. 

„Generell konnte gezeigt werden, dass wiederholte Neonatizide nicht so selten sind, wie
angenommen. Im Zeitraum von 1995-2005 war überraschenderweise jeder dritte getötete Säugling
auf einen vorher noch nicht entdeckten Wiederholungsfall zurückzuführen“, sagt Claudia Klier,
Leiterin der Pädiatrischen Psychosomatik an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde
der MedUni Wien. 
 
Was versteht man unter Neonatizid – und wie kommt es dazu?  
Neonatizid ist die Tötung eines Kindes in den ersten 24 Stunden nach der Geburt. Der Tötung geht
ein monatelanger Prozess von „Negierung“ voraus: Die Frau kann aufgrund verschiedener Traumata
und/oder einer Persönlichkeitsstörung die Schwangerschaft nicht wahrhaben, negiert sie, und ihr
soziales Umfeld hat – unabhängig von der Lebenssituation – häu�g keine Kenntnis der
Schwangerschaft.  Eine Auseinandersetzung mit der ungewollten Schwangerschaft �ndet folglich
nicht statt. 
 
Klier: „Auch das Wort Schwangerschaft wird nicht benutzt. Die Frau erklärt bei Nachfragen die
Gewichtszunahme durch zu viel Essen, Blähungen und andere Gründe, wodurch also eine
Uminterpretation der Symptome statt�ndet. Die Frauen haben keinen Kontakt zum
Gesundheitssystem, die Geburt, von der die Frauen meist überrascht werden, erfolgt unassistiert
und heimlich, was ein hohes Risiko für die Gebärende und das Kind birgt. Denn das Neugeborene
wird entweder nicht versorgt oder aktiv getötet, da es in dieser Situation zu Panik und dissoziativen
Zuständen bei der Gebärenden kommen kann.  
 
Prävention ist möglich 

Kindstötungen im 21. Jahrhundert: Erstmals Risikofaktoren
identi�ziert
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In Österreich ist die Zahl der Neugeborenentötungen stark rückläu�g. Waren zwischen 1991 und
2001 noch rund sieben von 100.000 Neugeborenen betroffen, so sind es heutzutage nur mehr drei
Kinder pro Jahr. Österreich liegt damit inzwischen im europäischen Mittelfeld, die skandinavischen
Länder haben jedoch deutlich niedrigere Zahlen. 
Zurückzuführen ist diese erfreuliche Entwicklung auf die Einführung der „anonymen Geburt“ in
Österreich im Jahr 2002. Klier: „Die anonyme Geburt und Schwangerschaftsbegleitung ist ein sehr
effektives Mittel, um diesen Frauen in ihrer schwierigen Situation zu helfen und sie vor, während und
nach der Geburt medizinisch und psychosozial zu betreuen.“ Die anonyme Geburt ist an allen
Abteilungen für Geburtshilfe in Österreich und einigen anderen europäischen Staaten möglich. Das
Forschungsteam hat eine Webpage mit allen wichtigen  
 
Informationen zum Thema für Betroffene, Fachleute und für die Teilnahme an laufenden
Forschungsprojekten erarbeitet: http://anonymegeburt.at/anogeb-eur-map/
(http://anonymegeburt.at/anogeb-eur-map/)

 

Service:  
„Repeated neonaticide: differences and similarities to single neonaticide events.“ Claudia M. Klier,
Sabine Amon, Hanna Putkonen, Paula Fernandez Arias, Ghitta Weizmann-Henelius. Archives of
Women’s Health. doi.org/10.1007/s00737-018-0850-1 (https://doi.org/10.1007/s00737-018-0850-
1).  
Link: https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/737
(https://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/737)
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Um die Lebensborn-Heime ranken sich immer noch wilde Gerüchte: waren es Bordelle für
potente SS-Männer, die dort mit arischen blonden Frauen Sex haben sollten? Die
Schriftstellerin Sybille Lewitscharo� sprach noch 2014 in ihrer "Dresdner Rede" von
"Kopulationsheimen" der Nazis. Tatsächlich waren es rassistische Zuchtanstalten, aus denen
eine neue "arische Elite" hervorgehen sollte.

Lebensborn: Sex für Führer, Volk und
Vaterland

Es war eine der wahnhaften Ideen der Nationalsozialisten: durch Züchtung wollte man eine
arische Rasse hervorbringen. Besonders SS-Chef Heinrich Himmler war davon besessen. Am 12.
Dezember 1935 gründete er in Berlin den Lebensborn e.V. mit dem Ziel: "Rassisch und
erbbiologisch wertvolle werdende Mütter unterzubringen und zu betreuen, bei denen nach
sorgfältiger Prüfung der eigenen Familie und der Familie des Erzeugers […] anzunehmen ist,
dass gleich wertvolle Kinder zur Welt kommen, für diese Kinder zu sorgen, für die Mütter der
Kinder zu sorgen." (Auszug aus der Satzung)

Getauft mit dem SS-Dolch

Das erste Lebensborn-Heim wurde am 15. August 1936 in
Steinhöring in Oberbayern erö�net. Weitere sollten
folgen, überall in Deutschland. Es waren bestens
ausgestattete Entbindungs- und Erziehungsheime. Auch
in Österreich und später im besetzten Norwegen, Belgien,
Frankreich und Luxemburg wurden solche Heime
eingerichtet. Hier sollten deutsche Frauen dem "Führer"
Adolf Hitler "arischen" Nachwuchs in großer Menge
schenken. Besonders unverheiratete Frauen, die von
einem "arischen" Mann schwanger waren, konnten in
diesen Heimen ihre Kinder zur Welt bringen und in den

ersten Monaten nach der Geburt betreuen. Hochrangige Funktionäre schoben ihre
schwangeren Geliebten in diese Heime ab, ohne dass die Ehefrauen davon etwas mitbekamen.
Ein eigenes Standes- und Meldeamt garantierte, dass die Geburt geheim gehalten wurde. Denn
eine uneheliche Geburt galt damals als Schande. Außerdem versprach Himmler, für alle
"ehelichen und unehelichen Kinder guten Blutes, deren Väter im Krieg gefallen sind", würden
nationalsozialistische Vormünder gefunden.

Bildrechte: dpa

Lebensborn-Heim "Pommern" in Bad Polzin

Bildrechte: dpa
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Die Lebensborn-Heime waren deshalb abgelegen und streng von der Ö�entlichkeit
abgeschirmt. Und so entstanden Gerüchte über rauschende Sex-Orgien, bei denen stramme SS-
Männer ihrer Lust freien Lauf lassen konnten. Denn die Anwohner dieser Heime sahen dort
ständig schwangere Frauen und Uniformierte ein- und ausgehen.

In deutschen und österreichischen Lebensborn-Heimen kamen 11.000 Babys auf die Welt. Es
gab ein spezielles Taufritual: den Neugeborenen wurde ein silberner SS-Dolch auf den Körper
gelegt, als Zeichen dafür, dass sie von nun an zur "arischen" Gemeinschaft gehören. Oft wurden
die Kinder zur Adoption freigegeben und vor allem in stramm nationalsozialistische Familien
vermittelt.

Nazis als Kinderräuber

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden die SS-Männer des Lebensborn-Vereins auch in den
besetzten Ländern aktiv. Sie verschleppten rücksichtslos Kinder aus , die
in den Augen der Rassenfanatiker "gutes Blut" besaßen, weil sie blond und blauäugig waren.

Diese Kinder wurden brutal aus ihren Familien gerissen und gegen den Willen ihrer Eltern in
deutsche und österreichische Lebensborn-Heime gebracht. Dort wurden sie "eingedeutscht":
aus Kostja wurde Konstantin, aus Barbara Bärbel und aus Roman Herrmann. Immer wieder
wurden die Kinder untersucht, auf den Augenabstand, Nasenbreite, Schädelform. Wenn die
Kinder ihre Heimatsprache benutzten, also beispielsweise polnisch sprachen, wurden sie
bestraft und geschlagen. Die ursprüngliche Identität sollte ausgelöscht werden. Deshalb wurden
in den Lebensborn-Heimen auch die Geburtsorte und -daten der Kinder gefälscht und die alten
Unterlagen vernichtet.

Mittel- und Osteuropa

Tausende polnische Kinder wurden während der
Besetzung des Landes von den Nazis entführt und in
deutschen Heimen zwangsgermanisiert. Bis heute suchen

Zwangsgermanisierung

Vergessene Opfer aus Polen: Nazis
raubten ihnen Identität und Kindheit

1946: Norwegische Frauen, die während des

Zweiten Weltkriegs Kinder von deutschen

Besatzern bekommen haben.

Bildrechte: dpa

Bildrechte: Monika Sieradzka, MDR
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diese Menschen nach ihren Wurzeln, warten auf
Anerkennung als Opfer.

An den Wochenenden kamen kinderlose Ehepaare in die Heime, suchten sich Kinder aus und
gingen mit ihnen spazieren. Mit gefälschten Geburtsurkunden wurden die geraubten Kinder in
deutsche Familien vermittelt, vor allem an überzeugte Nationalsozialisten. Es waren tausende
Kinder, die auf diese Weise geraubt worden sind und deren Kindheit auf diese Weise
ausgelöscht wurde. Genaue Zahlen sind bis heute nicht bekannt, die Angaben schwanken
zwischen 50.000 und 200.000 Fällen.

Die schwierige Suche nach den geraubten Kindern

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges suchten überlebende Eltern ihre gestohlenen Kinder.
Die Anfragen wurden oft über das Internationale Rote Kreuz gestellt. Ein langwieriger und
komplizierter Prozess begann. Denn alle Unterlagen, welche die Identität der geraubten Kinder
bestätigen konnten und ihren alten Namen enthielten, waren von den Nationalsozialisten
vernichtet worden. Wurden sie gefunden, hatten sie inzwischen neue Namen und fühlten sich
aufgrund der Erziehung als Deutsche. Nun waren sie hin- und hergerissen zwischen den
leiblichen Eltern und den Adoptiveltern, bei denen sie jahrelang gelebt haben. Viele fühlten sich
der alten Heimat entfremdet, waren nationalsozialistisch erzogen worden und verstanden die
alte Sprache nicht mehr.

Lebenslänglich Lebensborn

Die meisten von ihnen leben bis heute in Deutschland, ohne die Details ihrer Vergangenheit zu
kennen. Sie sind traumatisiert, leiden zeitlebens unter Verlustängsten und haben
Schwierigkeiten, Beziehungen und Bindungen einzugehen. Von den insgesamt 250.000 Kindern,
die während des Krieges ihren leiblichen Eltern entrissen und geraubt wurden, sind gerade
einmal 25.000 in ihre alte Heimat zurückgekehrt. Viele Lebensborn-Kinder vermeiden es, über
ihre Herkunft zu sprechen. Sie fürchten die Macht der Mythen, die sich um die Organisation
ranken und die ein schlechtes Licht auf die Mutter, den Vater und auch auf sie selbst werfen.

Über dieses Thema berichtete MDR ZEITREISE auch im:

TV | 22.08.2017 | 21:15 Uhr

Zuletzt aktualisiert: 12. Dezember 2017, 11:19 Uhr
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Landgericht Zwickau

Mutter aus Wilkau-Haßlau wegen Kindstötung
verurteilt
Im Prozess um ein totes Baby aus Wilkau-Haßlau ist am Mittwoch am Landgericht Zwickau das
Urteil gefallen. Die angeklagte Mutter des Kindes wurde wegen Totschlags zu drei Jahren Haft
verurteilt.  

Die 33 Jahre alte Kindergärtnerin brach bei der Verkündung des Urteils in Tränen aus. In sich
zusammengesackt saß sie auf der Anklagebank, den Kopf aufgelegt, die Arme im Nacken
verschränkt.

Richter: Mutter wollte Familienbund schützen

In der Urteilsbegründung hieß es vom Vorsitzenden Richter Klaus Hartmann, die Frau habe den
Tod des Neugeborenen in Kauf genommen, um die unentdeckte Schwangerschaft zu
verheimlichen und damit den Bestand der Familie nicht zu gefährden. Daher gehe man von
einem minderschweren Fall aus, da die Angeklagte durch die Tat ihr Leben lang stigmatisiert sei.
"Das ist die wahre Strafe", so Richter Hartmann.

Zweifel an Aussage

Im Prozess gestand die 33-Jährige, im August 2016 zuhause in der Badewanne einen kleinen
Jungen zur Welt gebracht, aber nicht versorgt zu haben. Sie habe den Säugling zu einer
Babyklappe nach Aue bringen wollen. Auf der Fahrt sei das Kind gestorben.

Richter Hartmann bezweifelte diese Version. Es sei eine Schutzbehauptung. Seiner Einschätzung
nach stand die mehrfache Mutter im Kon�ikt zwischen Kinderwunsch und dem Vater, der keine
Kinder mehr wollte. Das vierte Kind hatte sie bereits heimlich in einem Krankenhaus zur Welt
gebracht und zur Adoption freigegeben, nachdem man sich schon beim zweiten und dritten
Kind nicht einig gewesen sei.  

Unverständlich sei zudem, warum sie im Wissen um die ablehnende Haltung ihrer Familie zu
weiteren Kindern nicht sorgfältiger verhütet oder zumindest frühzeitig auf die Anzeichen einer
Schwangerschaft geachtet habe, um rechtzeitig eine Abtreibung vornehmen zu können.
Stattdessen habe sie ihrem Lebensgefährten eine nie erfolgte Sterilisation vorgegaukelt.

Vater sagt aus, nichts gewusst zu haben

Der Vater des toten Babys sowie die drei Kinder des inzwischen getrennten Paares litten daher
ebenso unter dem Stigma, sagte die Rechtsanwältin des 35-Jährigen. Er trat in dem Verfahren
als Nebenkläger auf und verfolgte die Urteilsverkündung im Gerichtssaal. Er sagte aus, von den
Schwangerschaften nichts mitbekommen zu haben. Selbst bei einem Urlaub mit mehrstündigen
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Wanderungen in den österreichischen Bergen im Juli 2016 habe er nichts Au�älliges bemerkt.
Zu diesem Zeitpunkt muss die Frau bereits hochschwanger gewesen sein. Unter Wehen brachte
sie am Morgen des Tattages noch die Kinder zu Kita und Schule. Nur wenige Tage nach dem Tod
des Säuglings wurde der Schulanfang des zweiten Sohnes gefeiert. Heute haben die drei derzeit
beim Vater lebenden Kinder den Kontakt abgebrochen.

Rolle des Vaters unklar

Die Rolle des Vaters blieb allerdings auch am letzten Prozesstag unklar. Seiner Anwältin zufolge
habe es ihn gestört, dass er bei den ersten drei Schwangerschaften vor vollendete Tatsachen
gestellt worden sei, ohne den Kinderwunsch vorher abzusprechen. Von Seiten der Verteidigung
hieß es während des Prozesses hingegen, die Familie habe die Frau wegen des Kinderthemas
massiv unter Druck gesetzt.

Babyleiche durch Zufall entdeckt

Der tote Säugling war von der 33-Jährigen in einer Mülltüte verpackt worden. Den Leichnam des
Jungen hatte sie dann auf einer Wiese im Wilkau-Haßlauer Ortsteil Culitzsch abgelegt. Erst zehn
Monate später fand ein Bauer bei Mäharbeiten durch Zufall den Leichnam. Die Mutter wurde
anhand eines DNA-Abgleichs ermittelt.

Verdacht auf weitere heimliche Geburt

Unklar ist derzeit noch, ob die 33-Jährige möglicherweise eine weitere Schwangerschaft
verheimlicht und ein Kind geboren hat. Die Ermittler fanden auf dem Handy der Frau rund 500
Suchanfragen zu Hausgeburten, Schwangerschaftsbeschwerden und Babyklappen. Demnach
könnte auch schon bereits Mitte 2015 ein Säugling zur Welt gekommen sein. Was mit ihm
geschah, ist unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Quelle: MDR/mv/nk/dpa

Dieses Thema im Programm bei MDR SACHSEN

MDR SACHSEN – Das Sachsenradio | 30.05.2018 | in den Regionalnachrichten aus
Chemnitz ab 16:30 Uhr  
MDR SACHSENSPIEGEL | 30.05.2018 | 19:00 Uhr

Zuletzt aktualisiert: 31. Mai 2018, 10:01 Uhr
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Zum zehnten Mal

Neugeborenes in Plauener Babyklappe
abgelegt

In der Babyklappe in Plauen ist am Sonntag ein Kind abgelegt worden. Wie der Betreiberverein
Karo mitteilte, war der automatisch alarmierte Rettungsdienst schnell vor Ort und brachte das
Baby wohlbehalten zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Weitere Angaben wurden bislang
nicht gemacht. Der Verein bot der Mutter anonyme Unterstützung an.

Damit sind seit Erö�nung der Babyklappe "Käferle" im Dezember 2008 bislang zehn Kinder
gerettet worden, hieß es. Das Angebot wird durch Spenden �nanziert.

Quelle: MDR/nk

Dieses Thema im Programm bei MDR SACHSEN

MDR SACHSEN - Das Sachsenradio | 22.10.2018 | ab 05:30 Uhr in den Regionalnachrichten
aus dem Studio Chemnitz

Zuletzt aktualisiert: 21. Oktober 2018, 17:45 Uhr

Symbolbild

Bildrechte: Colourbox.de
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Niederländisches Institut für anonyme Ferndokumentation 
 Niederländisches Institut für Dokumentation oder anonyme Abgabe

 
           
 
Ein Urteil abgeben

Baby töten

Schwester Mutterschaft

Illegale Einbeziehung

Benötigen Sie (akute) Hilfe? Klicken Sie hier für wichtige Adressen und Telefonnummern >>>

Andere Länder AO
Länder auf dieser Seite: Frankreich Ungarn Italien Lettland Litauen Österreich

Frankreich

Gründungen

Saint Vincent de Paul errichtete 1638 das erste Gründungshaus Frankreichs in Paris. Durch ein Dekret aus dem Jahr 1811 waren Findelräder erlaubt, eine Art Drehtür, mit der die Mutter ihr Kind buchstäblich
in die Kirche geschraubt hat. Es wird gesagt, dass es auf dem Gipfel nicht weniger als 251 dieser Tours d'abandon in  ganz Frankreich gab, einschließlich im Hôpital des Enfants-Trouvés in Paris.

Die Gründungsräder wurden jedoch 1904 abgeschafft, nachdem jedes Jahr Zehntausende Kinder wegen der miserablen Wirtschaftskrise in die Welt gekommen waren. Stattdessen gab es sogenannte
Deklarationsbüros ( Bureaus d'Admission ), in denen Mütter ihre Kinder anonym geben und gleichzeitig Ratschläge erhalten konnten.

 

Baby töten

INSERM, das Institut National de la Santé und de Recherche Médicale veröffentlichten 2011 eine Studie , die zu dem Schluss kam, dass die Zahl der Neonatizide mindestens fünfmal höher ist als in der
offiziellen Statistik angegeben.

 

Schwester Mutterschaft

Noch keine Informationen verfügbar.

 

Illegale Einbeziehung

Noch keine Informationen verfügbar.

 

Anonyme Geburt

Heute können französische Mütter nach Artikel 222-6 des Code d'action Sociale et des familles anonym entbinden ( accouchement sous X ) und ihr Kind zurücklassen. Dies wurde 1941 durch ein Dekret der
Vichy-Regierung beigelegt. Die Bezeichnung „sous X“ bezieht sich auf die Tatsache, dass die schwangere Frau im Krankenhaus unter dem Namen „Madame X“ registriert ist. 

Zwei Babykörper auf dem Kalender der Kältefälle 2018
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Im Jahr 2011 wurde eine vergleichende juristische Studie veröffentlicht, in der die Unterschiede zwischen Frankreich und den Niederlanden hinsichtlich der Gewährung einer legalen Mutterschaft mit dem
Titel The Secret Mother (Die geheime Mutter) beschrieben wurden .

Zu diesem Thema haben ua Lefaucheur (2004) und Willenbacher (2004) veröffentlicht.

 

Geburt unter Verschwiegenheit / vertrauliche Geburt

Nicht zutreffend Wenn eine anonyme Geburt erlaubt ist, kann eine Frau immer ihre Identität offenlegen (später).

 

Ungarn

Gründungen

In Ungarn gibt es keine Regierungsorganisation, die wie die niederländische Kinderschutzbehörde sich um die Findlinge kümmert und statistische Informationen aufzeichnet.

Die Gründungsfenster in Ungarn sind Standardinkubatoren (ungarisch: krízisinkubátor), die sich direkt hinter dem Eingang eines Krankenhauses befinden. Die erste Gründungsklappe wurde 1996 in Budapest
eingerichtet, jetzt gibt es 32. Hier finden Sie eine Übersicht aller ungarischen Gründungsklappen ab Februar 2015 ( Quelle , Stichtag 28. August 2016).

2005 war es nicht mehr strafbar, ein Kind in einer Gründungsluke zu lassen.

Baby töten

Am 25. Juli 2012 übermittelte die ungarische Regierung der NIDAA folgende Zahlen zum Töten von Kleinkindern:

Geburt unter Vertraulichkeit / Vertrauliche Geburt

Möglich in Ungarn. Die Geburtsurkunde enthält verschiedene Informationen über die Mutter, einschließlich ihres Namens, ob sie verheiratet ist und wer der Vater des Kindes ist.

 

Italien

Gründung

Ein Urteil zu fällen ist in Italien strafbar. Gemäß Artikel 591 des Primo Comma kann die Verurteilung eines Minderjährigen bis zu 14 Jahren zu einer Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren
führen.

Italienische Kontaktorganisation für Gründungsluken:

Movimento per la vita italiano
 Lungotevere dei Vallati 2, 00186 Roma 

 E-Mail mpv@mpv.org
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Es gibt Dutzende von Gründungsluken, die Culla per la Vita oder Krippe für das Leben genannt werden. Hier finden Sie eine Übersicht aller italienischen Gründungsluken (Stichtag 28. August 2016).

In 1198 had het Santo Spirito-ziekenhuis in Vaticaanstad de eerste 'draaischijf' voor baby's van Europa; in 2006 kreeg het Santo Spirito-ziekenhuis opnieuw een vondelingenluik.

 

Anoniem bevallen

De Italiaanse wet stelt zwangere vrouwen in staat om zonder civiele of strafrechtelijke gevolgen te bevallen zonder haar persoonlijke gegevens te verstrekken. Dit anoniem bevallen of parto anonimo is in
verschillende wetsartikelen vastgelegd. Zo regelt artikel 250 van de Codice Civile (Burgelijk Wetboek) dat een vrouw het recht heeft om de baby van wie zij is bevallen niet te erkennen. Artikel art. 622,326
van de Codice Penale (Wetboek van Strafrecht) stelt bovendien dat een vrouw recht heeft op strikte geheimhouding van haar naam.

Bevallen onder geheimhouding/vertrouwelijk bevallen: niet van toepassing; wanneer anoniem bevallen is toegestaan, mag een vrouw altijd haar identiteit (later) kenbaar maken.

 

Letland

Letse contactorganisatie voor de vondelingenluiken:

BabyBox
 Krasta iela 19, Ogre, LV - 5001

 Telefoon +371 - 2943 - 3750 en +371 - 2920 - 5454
 E-mail babybox@babybox.lv

Op 8 september 2009 werd het eerste vondelingenluik (Lets: Baby Box) geopend. Dit gebeurde bij het Riga Paediatric Clinical University Hospital. Inmiddels zijn er zeven vondelingenluiken in even zoveel
steden. Kijk hier voor een overzicht van alle Letse vondelingenluiken (peildatum 28 augustus 2016).

  
Sindsdien zijn er 31 baby's achtergelaten (peildatum 28 augustus 2016). Kijk hier voor een overzicht van alle Letse baby's via de vondelingenluiken.

De Letse wetgever geeft geen directe richtlijnen voor de vondelingenluiken, maar indirect zijn diverse wettelijke normen van toepassing:

Burgerlijk Wetboek artikel 27: Een baby die in een vondelingenluik wordt gelegd heeft de status van vondeling.
Burgerlijk Wetboek artikel 173 paragraaf 2: De biologische ouders kunnen op hun beslissing terugkomen tot het moment dat de rechtbank de adoptie bekrachtigt.
Burgerlijk Wetboek artikel 4: De biologische ouders moeten via een dna-test hun bloedverwantschap aantonen. Het Hof voor de Wezen beslist of het kind aan de moeder of vader wordt toevertrouwd.
Burgerlijk Wetboek artikel 162: Een adoptie kan pas worden bekrachtigd als de adoptieouders tot zes maanden voor het kind hebben gezorgd en er een echte ouder-kindrelatie is aangetoond.

Babydoding

Het Wetbooek van Strafrecht in Letland stelt onder artikel 119 'Moord op een jonggeboren kind' dat een persoon die, als moeder, onder psychische gesteldheid haar eigen kind doodt tijdens de bevalling of
direct na de geboorte tot maximaal vijf jaar gevangenisstraf kan worden veroordeeld.

De Letse overheid beschikt niet over statistische gegevens van het aantal gevonden babylijkjes. Tussen 2007 en 2012 is er niemand veroordeeld onder artikel 119.

 

Litouwen

Vondelingen
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Begin februari 2010 werd het eerste vondelingenluik ('gyvybės langelis') geopend. Dit gebeurde in Vilnius. Inmiddels zijn er acht vondelingenluiken in zeven gemeenten. Sindsdien zijn er negentien baby's
achtergelaten: een jongen in 2009, zes jongens en zes meisjes in 2010, twee jongens en twee meisjes in 2011, en twee meisjes in 2012 (peildatum 4 april 2012).

 

Oostenrijk

Vondelingen

Oostenrijkse contactorganisaties:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend
 Abteilung II/2, Jugendwohlfahrt und Kinderrechte

 1010 Wien, Franz Josefs-Kai 51
 Telefoon +43 - 1 - 711 00 3314

 E-mail post@II2.bmwfj.gv.at

Statistiek Austria
 Allgemeiner Auskunftsdienst

 Guglgasse 13, 1110 Wien
 Telefoon +43 - 1 - 711 28 7070

 E-mail info@statistik.gv.at

Volgens het Oostenrijkse Wetboek van Strafrecht is het verlaten van mensen in een hulpeloze, levensbedreigende situatie strafbaar.

Originele tekst §82 StGB
 (1) Wer das Leben eines anderen dadurch gefährdet, daß er ihn in eine hilflose Lage bringt und in dieser Lage im Stich läßt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer das Leben eines anderen, der unter seiner Obhut steht oder dem er sonst beizustehen verpflichtet ist (§ 2), dadurch gefährdet, daß er ihn in einer hilflosen Lage im Stich läßt.

(3) Hat die Tat den Tod des Gefährdeten zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu bestrafen.

Volgens het Oostenrijkse Wetboek van Strafrecht was het verlaten van minderjarigen strafbaar. In 2001 is dit artikel §197 StGB volledig geschrapt. Hiermee is het mogelijk geworden voor vrouwen om
gebruik te maken van een vondelingenluik of anoniem bevalling.

In Oostenrijk zijn er sinds 2001 vijftien vondelingenluiken (Oostenrijks: Babyklappe of Babynest) in even zoveel steden. Kijk hier voor een overzicht per 20 augustus 2015 van alle Oostenrijkse
vondelingenluiken (bron, peildatum 28 augustus 2016).

Babydoding

Volgens het Oostenrijkse Wetboek van Strafrecht is het doden van een baby tijdens of direct na de geboorte strafbaar met maximaal vijf jaar gevangenisstraf.

Originele tekst §79 StGB
 Tötung eines Kindes bei der Geburt: Eine Mutter, die das Kind während der Geburt oder solange sie noch unter der Einwirkung des Geburtsvorganges steht, tötet, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis fünf

Jahren zu bestrafen.

Tussen 2002 en eind 2011 zijn er 12 babylijkjes gevonden.

Tabel: geregistreerde babylijkjes1
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
? 1 1 1 - 2 1 3 2 - 1

Tabellen: achtergronden babydoding2
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In 2012 is een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke effecten van vondelingenluiken op het aantal neonaticides.

Anoniem bevallen

In Wenen werd in 1784 het eerste vondelingenhuis van Oostenrijk geopend. Het was hier ook mogelijk om anoniem te bevallen. Welgestelde dames konden zelfs tegen betaling met een masker of sluier op het
gezicht bevallen, zodat haar identiteit ook voor het medisch personeel verborgen bleef. In 1899 werd de anonimiteit afgeschaft, en in 1910 het vondelingenhuis gesloten3.

Volgens het Oostenrijkse Wetboek van Strafrecht was het verlaten van minderjarigen strafbaar. In 2001 is dit artikel §197 StGB volledig geschrapt. Hiermee is het mogelijk geworden voor vrouwen om
gebruik te maken van een vondelingenluik of anoniem bevalling. De moeder heeft zes maanden de tijd om terug te komen op haar besluit om afstand te doen. Tussen 2001 en eind 2011 zijn er 409 baby's
geboren via een anonieme bevalling.

Geburt unter Verschwiegenheit / diskrete Geburt: nicht zutreffend; Wenn eine anonyme Geburt erlaubt ist, kann eine Frau immer ihre Identität offenlegen (später).

Tabelle: Babys über anonyme Lieferungen
1

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
23 43 35 29 37 30 39 40 44 40 49

 
 

1
 Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, E-Mail 24-07-2012

2
 Klier, C. (2008). Umfrage Schwangerschaft, Geburt und frühkindliche Entwicklung . Wien: Universitätsklinik für Psychiatrie des Kindes und Jugendalters.

3
 Pawlowsky, V. (2001). Mutter leer - Vater Staat. Das Gebär- und Findelhaus in Wien 1784–1910 . Innsbruck: Studienbericht. p. 26ff.
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Berufs- und Rechtsfragen

Rechtliche Fragen zu Babyklappen
und anonymer Geburt*

Ulrike Riedel

Babyklappen sind Vorrichtungen an
Krankenhäusern oder sozialen Einrich-
tungen, in denen man ein Baby uner-
kannt ablegen kann. Bei der anonymen
Geburt entbinden Frauen ohne ihre
Identität zu offenbaren und lassen da-
nach in der Regel das Kind anonym
zurück. Die anonymen Kinder werden
dann von sozialen Einrichtungen oder,
je nach Zuständigkeitsregelung in den
Ländern, vom Jugendamt in Adoptions-
pflegestellen vermittelt und erhalten in
der Regel durch Adoption neue Eltern.

Ziel der Einrichtung von Babyklappen
und anonymen Geburten soll es sein,
Neugeborenentötungen zu verhindern.
Man schätzt, dass jährlich mindestens
30 Neugeborene kurz nach der Geburt
getötet werden. Im Jahr 2004 wurden
nach einer Auswertung von Pressemel-
dungen 33 Neugeborene getötet bzw.
„zum Tode“ ausgesetzt. Verlässliche
Zahlen und Untersuchungen darüber
gibt es aber nicht. Derzeit kann man
sich nur auf die Presseberichterstattun-
gen stützen. Von einer Dunkelziffer ist
auszugehen.

Derzeitige Situation

Es gibt in Deutschland derzeit schät-
zungsweise 80 Babyklappen, die erste
wurde im Jahr 1999 eingerichtet. Die
Zahl der Angebote für anonyme Gebur-
ten ist nicht bekannt. Die Zahlen be-
kannter Neugeborenentötungen sind
jedoch seit vielen Jahren konstant und
haben sich auch seit der Einführung von
Babyklappen und anonymen Geburten
entgegen der Hoffnung ihrer Unterstüt-
zer nicht vermindert.

Die anonymen Angebote haben ihren
Zweck, den Lebensschutz von Neuge-
borenen zu verbessern, offenkundig
nicht erreicht, Kindstötungen können
damit nicht verhindert werden. Das
lässt sich auch erklären: Nach den Er-
kenntnissen der Wissenschaft befinden
sich Frauen, die ihr Kind nach der Ge-
burt töten, in einer extremen psychi-
schen Ausnahmesituation, in der sie

nicht reflektiert handeln und planen
können. Dies ist bei der Wahrnehmung
von anonymen Angeboten aber erfor-
derlich.

Die anonymen Angebote haben aller-
dings zur Folge, dass die Zahl von Fin-
delkindern, die es ja immer schon ge-
geben hat, drastisch angestiegen ist.
Wieviele Kinder bundesweit jährlich
nach anonymen Geburten abgegeben
oder in Babyklappen abgelegt werden
und damit zu Findelkindern gemacht
werden und wieviele davon endgültig
anonym bleiben, ist bisher nicht erfasst.
Nach einer nicht repräsentativen Befra-
gung durch die Universität Hannover
im Jahr 2002 bei ca. 50 % aller bundes-
deutschen Babyklappenbetreiber und
bei den Krankenhäusern, die anonyme
Geburten anbieten, ergab sich, dass in-
nerhalb von 2 Jahren mit Sicherheit 90
Kinder durch anonyme Angebote zu
Findelkindern wurden. Bis Ende 2004
wurden etwa 150 bis 200 Kinder auf
diese Weise zu Findelkindern.

Dass die Anzahl von Findelkindern seit
Einführung der anonymen Angebote
drastisch gestiegen ist, kann man am
Beispiel Berlin noch präzisieren1: Die
Zahl der Kindstötungen ist in Berlin seit
Einrichtung der anonymen Angebote
nicht zurückgegangen. Nach der Poli-
zeistatistik wurden in den Jahren vor
Einrichtung der ersten Babyklappe
durchschnittlich 1 bis 2 Kinder pro Jahr
in sicherer Umgebung (d.h. „zum Le-
ben“) ausgesetzt oder im Krankenhaus
anonym zurückgelassen. Seit Septem-
ber 2001, dem Zeitpunkt der erstmali-
gen Nutzung der anonymen Angebote,
bis Ende 2004 wurden in Berlin dage-
gen insgesamt 32 Kinder anonym gebo-
ren oder in Babyklappen abgegeben.

Folgen für die Betroffenen, also
die abgebende Mutter, das Kind
und die annehmenden neuen
Eltern

Der abgebenden Mutter wird es prak-
tisch unmöglich gemacht, ihr Kind wie-
derzufinden, auch wenn sie dies später
möchte. Der Weg zurück zum Kind ist

* Nach einem Vortrag auf dem 4. Süddeutschen Neonatologi-
schen Pflegetag in Pforzheim, September 2005

im Fall des anonym abgegebenen Kin-
des meist unmöglich oder viel schwerer
als im geregelten Adoptionsverfahren.
Die für eine Adoption zwingend erfor-
derliche notarielle Zustimmung der
Mutter nach Aufklärung und ausrei-
chender Bedenkzeit, für die es zuguns-
ten der Mutter keine Fristen gibt, kann
nicht eingeholt werden. Es bleibt völlig
offen, ob die Mutter des anonym abge-
gebenen Kindes mit einer Adoption und
in Kenntnis aller Folgen wirklich ein-
verstanden war. Bei der Abgabe in einer
Babyklappe ist nicht einmal gewiss,
dass es die Mutter war, die das Kind dort
abgegeben hat. Die Adoptionsfor-
schung zeigt, dass eine zu schnelle
Weggabe eines Kindes meist lebenslan-
ges Leid für die Mutter bedeutet.

Für das Kind bringt die Anonymität die
vollständige und unaufhebbare Un-
kenntnis über die eigene Herkunft.
Diese Ungewissheit wird das Kind
meist ein Leben lang belasten und in
seinem Selbstbewusstsein beeinträchti-
gen. Zur Entwicklung eines Kindes tra-
gen soziale Elternschaft und Abstam-
mung bei. Was davon für die individu-
elle Entwicklung eines Kindes später
tragende Bedeutung erlangen wird,
kann nicht vorhergesagt werden. Die
Annahme, Anonymität helfe dem Kind,
weil es dann von seiner vielleicht be-
drückenden Entstehungsgeschichte
nichts erfährt, ist durch die Adoptions-
forschung seit langem gründlich wider-
legt.

Für die annehmenden Eltern bedeutet
die Anonymität der leiblichen Eltern
den Verlust der Möglichkeit, dem Kind
Fragen nach seiner Herkunft und Iden-
tität zu beantworten. In Beratungsge-
sprächen mit annehmenden Eltern zeigt
sich bereits jetzt, das das ein großes
Problem wird. Bei regulärer Adoption
können die Adoptiveltern dem Kind
über seine Herkunft Auskunft geben
und das Kind kann selber Auskunft über

1 In Berlin werden anders als in anderen Bundesländern alle ano-
nymen Kinder vom Landesjugendamt erfasst. Hier besteht eine
Regelung, dass anonym geborene bzw. abgegebene Kinder nur
von der Adoptionsvermittlungsstelle der öffentlichen Jugendhilfe
vermittelt werden können. Auch dies ermöglicht einen Überblick,
den es in anderen Bundesländern nicht gibt.
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seine Herkunft verlangen und über das
Jugendamt Kontakt zu seinen leiblichen
Eltern herstellen.

Rechtliche Beurteilung
der Anonymität

Internationales Recht:

Die Rechtsprechung des europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte lei-
tet aus Art. 8 der Menschsrechtskon-
vention2, der das Recht auf Achtung des
Privat- und Familienlebens schützt, das
Recht des Kindes auf Kenntnis seiner
Abstammung ab. Der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte hat be-
reits 1979 in einem Urteil festgestellt,
dass ein Kind mit der Geburt rechtlich
automatisch von seiner Mutter ab-
stammt, ohne dass weitere Vorausset-
zungen wie z.B. eine Anerkennungser-
klärung, verlangt werden dürfen. Un-
vereinbar mit Art. 8 ist es, wenn ein
Kind, und sei es auch nur einige Tage
zwischen Geburt und Anerkennungser-
klärung, rechtlich ohne Mutter ist. Bel-
gien hat daraufhin seine Regelung, wo-
nach eine unverheiratete Mutter das
Kind erst anerkennen musste, um als ihr
Kind zu gelten, ändern müssen.

Art. 7 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskon-
vention3 räumt dem Kind das Recht ein,
seine Eltern zu kennen. Art. 8 der glei-
chen Konvention gewährt ein Recht auf
Wahrung der Identität. Art. 30 der Haa-
ger Kinderschutzkonvention von 19934

verlangt die Aufbewahrung von Anga-
ben über die Identität des Kindes.

Eine Regelung oder eine Praxis, die es
anonymen Personen, Müttern oder El-
tern erlaubt, die Identität und Herkunft
eines Kindes durch anonyme Abgabe
zu verdecken, wäre mit dem internatio-
nalen Recht nicht zu vereinbaren.

Dem widerspricht auch nicht das Urteil
des europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte von 20035, das in der
Presse vielfach herangezogen wurde,
um die Zulässigkeit von anonymen An-
geboten zu belegen, im Gegenteil. Das
Urteil hat nur über die Vereinbarkeit
des französischen Rechtes der gehei-
men Geburt mit der Europäischen Men-
schenrechtskonvention entschieden
und die Vereinbarkeit nur mit knapper

Mehrheit, unter Hinterlassung vieler
ungeklärter Fragen, bejaht. Der kon-
krete Fall, über den der Gerichtshof zu
entscheiden hatte, betraf eine völlig an-
dere Sachlage als die Total-Anony-
mität, wie sie in Deutschland mit der
Praxis der Babyklappen und anonymen
Geburten herbeigeführt wird. Mit dem
Urteil ist nichts darüber gesagt, ob ano-
nyme Angebote nach deutschem Ver-
fassungsrecht rechtmäßig wären und
gesetzlich zugelassen werden könnten,
und schon gar nichts darüber, ob sie
dem geltenden innerstaatlichen Recht
entsprechen.

Zum deutschen Recht:

Jeder Mensch hat aufgrund seines Per-
sönlichkeitsrechtes nach Art. 2 Abs. 1
in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 Grund-
gesetz das Grundrecht auf Kenntnis sei-
ner Abstammung. Dieses Grundrecht
geht dem Kind, das anonym abgegeben
wird, verloren.

Aber es geht keinesfalls nur um das
Grundrecht auf Kenntnis der Abstam-
mung. Dem anonym geborenen Kind
gehen auch alle anderen Rechte, die
auf Familie und Abstammung gründen,
verloren. Und darüber hinaus wird mit
den anonymen Angeboten unser Sys-
tem des Familienrechtes grundsätzlich
in Frage gestellt.

Denn das Familienrecht basiert auf der
unauflösbaren Verbindung von Mutter,
Vater und Kind. Es kennt nicht die Mög-
lichkeit, Elternrechte und Elternpflich-
ten dadurch aufzuheben oder nicht ent-
stehen zu lassen, dass die Eltern ano-
nym bleiben bzw. nicht registriert wer-
den. Dies folgt bereits aus Art. 6 Grund-
gesetz. Nach Art. 6 Abs. 2 Satz 1 Grund-
gesetz sind „Pflege und Erziehung der
Kinder das natürliche Recht der Eltern
und die zuvörderst ihnen obliegende
Pflicht“. Also Recht und Pflicht der El-
tern gleichzeitig. Der Staat hat nach Art.
6 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz eine be-
sondere Schutzpflicht („Wächteramt“),
für die Sicherstellung der Rechte und
Pflichten zu sorgen. Er darf daher Ein-
richtungen, die auf die Anonymisierung
von Kindern abzielen, weder unterstüt-
zen noch dulden und schon gar nicht
durch Gesetze legalisieren.

Es geht konkret vor allem um das Recht
des Kindes auf Fürsorge und Erziehung
durch die Eltern, sein Unterhaltsrecht,
Erbrecht und das Vormundschaftsrecht.
Alle diese Rechte sind im Bürgerlichen
Gesetzbuch verankert. Bei anonymer
Abgabe eines Kindes werden die aus

der Familie folgenden Rechte und
Pflichten zur Disposition unkontrollier-
barer anonymer Personen gestellt. Das
Kind wird faktisch elternlos und seine
Rechte fallen ins Leere.

Das Personenstandsrecht dient der
Verwirklichung dieser Rechte und
Pflichten aus der Familie und Abstam-
mung. Es sichert mit seinen Melde- und
Dokumentationspflichten die gegensei-
tige Kenntnis von Eltern und Kindern
oder jedenfalls die Möglichkeit der Zu-
ordnung des Kindes zu den Eltern. Jede
Geburt und die Identität der Mutter ist
daher dem Standesbeamten zu melden
und von diesem im Geburtenbuch ein-
zutragen, §§ 16 bis 18 PStG. Diese
Pflicht trifft auch die Hebamme, den
Arzt und den Leiter der Klinik, in wel-
cher das Kind geboren wurde, und zwar
in der Reihenfolge: Bei Hausgeburten
den Vater, die Hebamme, den Arzt, an-
dere, die Kenntnis von der Geburt ha-
ben, und die Mutter; bei Klinikgeburten
den Leiter der Klinik, in der das Kind ge-
boren wurde.

Die anonymen Angebote bewegen sich
also nicht im Graubereich des Rechts,
wie oft verharmlosend gesagt wird, son-
dern sie sind rechtswidrig und müssen
zurückgenommen werden. Was aber
ist zu tun, solange die Betreiber der An-
gebote dies nicht tun und ein Kind in
der Babyklappe einer Klinik abgegeben
wurde oder dort anonym geboren
wurde? Hier sind wenigstens die ge-
setzlichen Regelungen zum Schutz von
Findelkindern einzuhalten. D.h. jedes
unbekannt aufgefundene Kind muss
nach §§ 25, 16, 17 Abs.1 Nr. 4 PStG un-
verzüglich, spätestens am nächsten Tag
der Ortspolizeibehörde mit allen be-
kannten Angaben gemeldet werden.
Denn solche Kinder sind Findelkinder
nach § 26 PStG. Alle Beteiligten, die
Ärzte, die Hebamme, die Schwestern
und auch das Verwaltungspersonal und
der Leiter der Anstalt sind von Gesetzes
wegen Garanten für die Anzeige eines
Findelkindes. Das Kind, vertreten durch
seinen Vormund, hat aus Art. 2 Abs. 1
Grundgesetz in Verbindung mit den Re-
gelungen des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches einen Anspruch auf Auskunft über
seine Eltern gegenüber jeder Person,
die Daten besitzt, aus denen sich die
Abstammung ergibt. Der Vormund des
Kindes muss diesen Anspruch auf
Kenntnis der Abstammung mit allen
ihm zur Verfügung stehenden Mitteln
verfolgen. Er ist daher verpflichtet, allen
Hinweisen auf die Identität des Kindes
nachzugehen, Beweise zu sichern und

2 Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten vom 4. 11. 1950

3 UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. 11.
1989

4 Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Hager
Übereinkommen vom 29. 5. 1993)

5 Odievre versus France, Urteil vom 13. 2. 2003
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für Aufklärung zu sorgen. Ärzte, Heb-
ammen und andere sind dem Vormund
auskunftspflichtig. Eine Schweige-
pflicht oder ein Auskunftsverweige-
rungsrecht besteht insoweit nicht. Sie
sind verpflichtet, dem Jugendamt, dem
Vormundschaftsgericht und dem be-
stellten Vormund ihre Kenntnisse und
Beobachtungen, die zur Klärung der
Herkunft und Identität des Kindes bei-
tragen können, mitzuteilen.

Die derzeitige Praxis sieht leider anders
aus. Oft versuchen Vormünder, soweit
sie überhaupt bestellt sind, nicht ein-
mal, die Eltern des Kindes ausfindig zu
machen, in der irrigen Annahme, dass
die der Mutter oder den Eltern verspro-
chene Anonymität gewahrt bleiben
müsse. Ärzte und Klinikpersonal mei-
nen, sie müssten Hinweise, die zur Auf-
klärung der Identität des Kindes führen
könnten, verschweigen, da es sich um
eine anonyme Geburt handelte. Mitar-
beiterinnen von privaten Trägern, die
anonyme Angebote anbieten, lassen
sich oft sogar von den anonymen Müt-
tern unter einem Decknamen der Mut-
ter eine Vollmacht unterschreiben, mit
der sie sich die Ausübung der Sorge
über das Kind übertragen lassen, ohne
das Jugendamt oder das Vormund-
schaftsgericht, die für die Bestellung ei-
nes Vormundes zuständig sind, einzu-
schalten. Jemand aus der Klinik, in der
das Kind geboren wurde, bezeugt in
diesen Fällen, dass die Unterschrift
tatsächlich von der Frau stammt, die
das Kind geboren hat. Dies geschieht
unter Ausnutzung einer Regelungs-
lücke im Gesetz, das zwar eine Frist für
die Meldung eines Findelkindes beim
Standesamt, nicht aber für die Einschal-
tung des Jugendamtes und Vormund-
schaftsgerichtes vorsieht. Ärzte und
Schwestern, die ein anonymes Kind in
ihrer Klinik in Obhut haben, sollten sich
weigern, ein Kind an eine mit Deckna-
men-Vollmacht ausgestattete „Bevoll-
mächtigte“ herauszugeben. Sie sollten
stattdessen sofort das Jugendamt ein-
schalten. Dieses schaltet wiederum das
Vormundschaftsgericht an, das der
anonymen Mutter und der „Bevoll-
mächtigten“ mit Decknamen-Voll-
macht die Personensorge entziehen
muss, weil es einen anonymen Sorge-
berechtigten nicht geben kann und
setzt von Amts wegen einen Vormund
ein. Nur eine solche Lösung entspricht
dem geltenden Recht und dem Wohl
des Kindes. Der Vormund hat dann al-
les zum Wohl des Kindes zu veranlas-
sen.

Die Praxis begegnet auch deshalb er-
heblichen rechtlichen Bedenken, weil
Berater oder Anbieter von Babyklappen
und anonymen Geburten sich mit ihrer
Tätigkeit anmaßen, selbst und ohne
rechtsstaatliche Kontrolle zu entschei-
den, ob das Kind von den Eltern bzw.
der Mutter getrennt wird. Nach dem
Kinder- und Jugendhilferecht kann aber
eine so schwerwiegende Entscheidung
wie die Trennung von Eltern und Kind
nur in den im Gesetz vorgesehenen Fäl-
len (z.B. Adoption, schwere Vernach-
lässigung des Kindes) und in einem
rechtsstaatlich geregelten Verfahren
angeordnet werden. Die Trennung
durch eine „private“ Anonymitätszu-
sage einer sozialen Einrichtung oder
Klinik ist zudem faktisch viel einschnei-
dernder und endgültiger als jedes legale
Verfahren, bei dem die Zuordnung von
Eltern und Kind möglich bleibt. Die Ein-
richtungen maßen sich damit eine
Kompetenz an, die ihnen nach dem Ge-
setz nicht zukommt.

Zum Lebensschutz
der betroffenen Kinder

Die anonymen Angebote werden von
ihren Unterstützern wie gesagt damit
gerechtfertigt, dass dadurch das Leben
von neugeborenen Kindern gerettet
werden kann, die ansonsten von ihren
Müttern getötet oder lebensgefährdend
ausgesetzt würden. Die Frauen befän-
den sich also in einem Ausnahmezu-
stand mit der Folge, dass ihr Handeln
als sog. außergesetzlicher Notstand ge-
rechtfertigt sei. Gegenüber dem höher-
rangigen Lebensrecht des Kindes müs-
sten seine anderen Rechte und die
Rechte der Eltern zurücktreten. Es gibt
aber wie dargelegt keine validen Hin-
weise dafür, dass durch anonyme An-
gebote Leben gerettet wird und alle Er-
fahrungen sprechen dagegen. Es finden
sich auch mehrere Monate alte Kinder
in Babyklappen, was auch gegen die
Hoffnung, dass Neugeborene gerettet
werden, spricht.

Die Erfahrungen in den Beratungen im
Zusammenhang mit anonymen Ange-
boten und die später aufgeklärten Fälle
von Babyklappenkindern belegen, dass
sich die Probleme von Frauen, die ihr
Kind anonym weggeben, im Prinzip
nicht von denjenigen unterscheiden,
die regelmäßig im Rahmen regulärer
Hilfeangebote in den Einrichtungen
vorgetragen und bewältigt werden. Oft
haben die Frauen bereits mehrere Kin-
der und fühlen sich von einem weiteren
Kind finanziell oder persönlich überfor-

dert, sie sind unsicher gegenüber den
Behörden oder haben Angst vor der le-
galen Adoption, weil sie befürchten, als
Rabenmutter angesehen werden. Oder
es geht um Konflikte mit dem Partner,
der das Kind nicht will oder mit den El-
tern, oder es fehlt einfach eine Kran-
kenversicherung. Die Frauen bzw. El-
tern erwarten von den anonymen An-
geboten eine schnelle und unkompli-
zierte Beseitigung ihrer Probleme. Al-
len diesen Frauen oder Eltern hätte mit
den bestehenden legalen Hilfsmaßnah-
men der Kinder- und Jugendhilfe und
der regulären Adoption geholfen wer-
den können.

Die scheinbar unlösbaren Probleme
haben meist nichts mit dem Verhältnis
zum Kind zu tun, sondern haben ihren
Grund in der schwierigen wirtschaftli-
chen oder sozialen Situation des Um-
feldes. Die Nutzung der anonymen An-
gebote ist also in den meisten Fällen
nicht die Ablehnung des Kindes, son-
dern das Kind wird vielfach nur deshalb
anonym abgegeben, weil damit die Be-
gleitprobleme vermeintlich gelöst er-
scheinen. Babyklappe und anonyme
Geburt verleiten Mütter bzw. Eltern, die
sich in einer schwierigen Situation be-
finden, zu der Vorstellung, man könne
Lebensprobleme mit der anonymen
Abgabe des Kindes „aus der Welt schaf-
fen“.

Zum Glück geben viele Frauen ihre
Anonymität nach intensiver Beratung
auf. Viele der Frauen entscheiden sich
dann für ein Leben mit dem Kind, an-
dere geben ihr Kind unter Angabe ihrer
Identität zur regulären Adoption frei.
Fest steht aber, dass diese Mütter/Eltern
keine Anonymität brauchen, sondern
im Gegenteil Beratung, Aufklärung und
Orientierung und sie brauchen vor al-
lem Schutz vor unbedachten Entschei-
dungen.

Die anonymen Angebote bleiben nicht
ohne Auswirkungen auf die bestehen-
den regulären Angebote der Kinder-
und Jugendhilfe. Die anonymen Ange-
bote wirken im Prinzip auf alle Frauen,
die ungewollt schwanger sind und ihr
Kind nicht behalten wollen. Es besteht
die Gefahr, und geschieht in der Praxis
bereits, dass Frauen vorschnell von der
neuen und einfacheren „Lösungsmög-
lichkeit“ Gebrauch machen. Die Ange-
bote der Anonymität schaffen eine
Nachfrage bei Frauen und Eltern, die
nun wählen zwischen den legalen Hil-
feangeboten bzw. einer regulären Ad-
option und der Adoption „light“. Die
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Folgen sind bereits erkennbar: Mitar-
beiterinnen von Adoptionsvermitt-
lungsstellen berichten, dass zuneh-
mend abgebende Mütter in der Bera-
tung die anonymen Angebote in Erwä-
gung ziehen und sie als Alternative zur
regulären Adoption betrachten. Es be-
steht die Gefahr, dass die anonyme
Weggabe eines ungewollten Kindes als
legitimes Mittel der Wahl im gesell-
schaftlichen Bewusstsein etabliert wird.
Dieser Trend wird auch durch die ver-
harmlosende und völlig unkritische Be-
richterstattung in den Medien gefördert,
die entweder die regulären Angebote
gar nicht erwähnt oder abwertend und
sachlich unrichtig darstellt. Das re-
guläre Adoptionsverfahren wird, wenn
es überhaupt als Möglichkeit erwähnt
wird, regelmäßig als kompliziertes und
langwieriges Verfahren, verbunden mit
umfangreichem „Papierkrieg“ und vie-
len Behördengängen dargestellt. Das ist
falsch.

Die in Internetauftritten und in der Dis-
kussion mit Befürwortern immer wieder
zu hörende Entschuldigung für die
rechtlich unzulässigen Projekte:
„Wenn es nur ein einziges gerettetes
Kind gibt, hätte es sich schon gelohnt“,
ist zynisch. Denn selbst wenn nicht aus-
geschlossen werden könnte, dass ein
Kind dadurch gerettet wird, rechtfertigt
dies nicht, dass viele andere, nicht in
ihrem Leben bedrohte Kinder die le-
benslange Hypothek der anonymen
Herkunft in Kauf nehmen müssen.

Bisherige
Gesetzgebungsinitiativen

Eine Legalisierung der anonymen An-
gebote durch den Gesetzgeber wird
nicht erfolgen. Es hat verschiedene Ver-
suche von Bundesländern und von ein-
zelnen Abgeordneten des Bundestages
gegeben, die anonymen Angebote zu

legalisieren. Sie sind allesamt an den
gravierenden rechtlichen Bedenken
und der nicht begründbaren Notwen-
digkeit, solche Angebote neben den le-
galen Hilfen zuzulassen, gescheitert.

Zusammenfassung

• Das Anbieten von anonymen Gebur-
ten und von Babyklappen ist rechts-
widrig.

• Anonyme Angebote lösen keine Pro-
bleme, sondern schaffen neue Pro-
bleme. Sie sind ungeeignet, weil sie
kein Leben retten; sie sind unverhält-
nismäßig, weil sie lebenslanges Leid
für viele Kinder, Frauen und Eltern
zur Folge haben und sie sind auch
nicht erforderlich, weil Frauen und
Kindern selbst in schweren Notlagen
auch mit den vorhandenen legalen
Hilfsangeboten geholfen werden
kann.

• Anonyme Angebote schaffen erst
eine Nachfrage, die es bisher nicht
gab und sie diskreditieren die legalen
sozialen Unterstützungssysteme.

• In akuten Notfällen sichert das allge-
meine Notstandsrecht den handeln-
den Personen und Institutionen
Rechtmäßigkeit ihres Handelns zu.
Keine Klinik, Hebamme oder Arzt
darf eine Frau mit Wehen abweisen,
auch wenn diese ihre Identität nicht
preisgibt. Hier gilt für alle Beteiligten
der Rechtfertigungsgrund des Not-
stands und das Gebot der Hilfelei-
stung in der Not. Dieses Notstands-
recht ist Ausnahmerecht und schafft
keine Legitimation, anonyme Ange-
bote systematisch zu eröffnen mit der
Folge der systematischen Aushebe-
lung von Eltern- und Kindesrechten.

• Ärzte, Hebammen und Kranken-
schwestern in den Kliniken sollten
durch Gespräche und Beistand alles

tun, um Frauen, die meinen, anonym
bleiben zu müssen, zu helfen, die le-
galen diskreten Hilfen in Anspruch
zu nehmen, die der Frau ebenfalls
Schutz vor ihrem sozialen Umfeld si-
cherstellen können.

• Anonyme Kinder müssen von denje-
nigen, die die anonyme Entbindung
betreuen, umgehend der Ortspolizei
gemeldet werden und sie sollten
auch sofort dem Jugendamt gemeldet
werden, auch wenn ein freier Träger
eingeschaltet ist, der eine Vollmacht
der anonymen Mutter vorlegt. Die Ju-
gendhilfe hat dann das weitere zu
veranlassen.

• Es besteht kein Mangel an wirksamen
legalen Angeboten, diese sind aber
oft nicht genug bekannt. Nieder-
schwellige, jederzeit erreichbare dis-
krete Hilfen für Schwangere und die
bestehenden Möglichkeiten der ano-
nymen Beratung müssen öffentlich
bekannter gemacht werden. Die le-
galen Hilfsangebote bieten durch die
Verpflichtung zur Einhaltung des So-
zialdatenschutzes und der Vertrau-
lichkeit der Frau Schutz vor Nach-
stellungen aus ihrem eigenen sozia-
len Umfeld.

• Es muss in der Öffentlichkeit vermit-
telt werden, dass die Entscheidung
der abgebenden Mutter oder der El-
tern für eine Adoption eine achtbare
und verantwortliche Entscheidung
ist, die Respekt verdient.

• Es muss auch bekannter werden, dass
die reguläre Adoption kein kompli-
ziertes hochschwelliges bürokrati-
sches Verfahren ist, sondern diskret
und unkompliziert abgewickelt wer-
den kann.

Ulrike Riedel
Rechtsanwältin
Bergmannstraße 107
10961 Berlin
Fax: 030 – 69040880
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Babyklappen retten Leben  

18.01.2018 

 

Wie viele Babyklappen gibt es in NRW und wie viele in Deutschland gesamt? 

Die erste Babyklappe in Deutschland hat SterniPark um die Jahrtausendwende in Hamburg eröffnet. 

Die Idee kam Heidi Kaiser, Geschäftsführerin von SterniPark, am Frühstückstisch beim Lesen eines 

Zeitungsartikels über ein tot aufgefundenes, neugeborenes Kind aus Hamburg. „Der Artikel hat mich 

so aufgeregt. Ich habe gedacht, da muss man doch etwas machen“, erinnert sie sich. SterniPark 

betreibt heute zwei Babyklappen in Hamburg und eine in Satrup (Schleswig-Holstein). In Deutschland 

gibt es mittlerweile annähernd 100 Babyklappen. Sternipark hat kürzlich eine schriftliche Anfrage an 

alle dem Träger bekannten Babyklappen-Anbieter gestellt. Leider antworteten nur wenige der 

befragten Babyklappen-Betreiber auf unsere Anfrage. Aus diesem Grund ist es uns nicht möglich, 

eine aktuelle, deutschlandweite Liste der Babyklappen aufrecht zu erhalten. In NRW sind uns 17 

Babyklappen sicher bekannt. Wir schätzen die Gesamtzahl auf rund 25 Babyklappen.  

Wie viele Babys werden im Jahr in Deutschland (in NRW?) in Babyklappen gelegt? 

Unsere Umfrage hat ergeben: Im Schnitt werden rund 0-2 Babys pro Jahr in den Babyklappen in NRW 

in Sicherheit gelegt. Im SterniPark (Hamburg, S-H) waren es seit 2000 an drei Standorten insgesamt 

genau 51 Babys. Heidi Kaiser bewertet dies wie folgt: „Die Babyklappe ist i  der Regel nur eines von 

mehreren Hilfsangeboten für Schwangere und junge Mütter. Die Hilfe über Notrufnummern wird 

sehr gut angenommen. Die Babyklappe bleibt jedoch die niedrigschwelligste Hilfestellung für 

Schwangere nach der 40 Woche. Seit Jahren sind in Hamburg keine getöteten und ausgesetzten 

Babys mehr gefunden worden. Das ist ein toller Erfolg, der sich auch in anderen Großstädten 

abzeichnet!“ Die Babyklappe rettet Leben.  

Wieso legen Mütter/Eltern ihre Babys in die Klappen? 

Keiner Mutter fällt es leicht ihr Kind wegzugeben. Oft spielen viele Komponenten und Ängste eine 

Rolle, die die Mutter zu dieser Entscheidung führen. Die Angst den Arbeitsplatz zu verlieren kann ein 

Grund sein. Schwierig ist es, wenn der Rückhalt in der Familie fehlt. Betroffen sind nach unserer 

Erfahrung Frauen aus jeder Gesellschaftsschicht. Es gibt viele Gründe, die eine Schwangere in eine 

Notlage bringen können, wenn es für eine Abtreibung bereits zu spät ist. Scham bezogen auf die 

ungewollte Schwangerschaft in einem Zeitalter von Pille und Aufklärung spielt eine große Rolle.  

Sind es mehr deutsche oder ausländische Babys, die abgegeben werden? 

Hierzu liegen SterniPark keine Informationen vor. Es gibt auch keine Tendenz, die in diese Richtung 

geht. Für Heidi Kaiser zählt: „Von 51 Kindern konnten wir 16 Mütter kennenlernen, die ihre Kinder 

zurückgeholt haben. Das waren Frauen aus allen gesellschaftlichen Schichten.“   

Warum sind Babyklappen so wichtig? 

Babyklappen sind wichtig, weil sie den Müttern ohne große Hemmschwelle Tag und Nacht zugänglich 

sind. Mit der Möglichkeit, das eigene Kind innerhalb von 8 Wochen wieder zurückholen zu können, 

ist die Babyklappe für die Mutter ein erster Schritt in ein Netzwerk aus Hilfen einzusteigen. „Erstes 

Ziel sollte es sein, Mutter und Kind wieder zusammenzubringen. Uns ist wichtig die Babyklappe als 
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Sie sind hier:

Das Ende der Illusionen

Kindestötungen in Deutschland: terre des hommes legt neue Zahlen vorKindestötungen in Deutschland: terre des hommes legt neue Zahlen vor 
 
Seit nunmehr sieben Jahren gibt es Babyklappen und Einrichtungen zur anonymen Geburt in Deutschland, um
Kindestötungen zu verhindern. Doch die Zahlen gehen nicht zurück.

Im Jahr 2000 wurde in Hamburg die erste deutsche Babyklappe eröffnet. Dem Vorbild folgten bald weitere Initiativen in
anderen Städten sowie die ersten Kliniken mit Angeboten zur medizinisch begleiteten anonymen Geburt. Der Entschluss
zur Gründung solcher Einrichtungen war nicht etwa das Ergebnis einer plötzlichen und dramatischen Zunahme von
Kindestötungen. Die These lautete vielmehr, mit der anonymen Abgabe von Kindern könnten Kindestötungen verhindert
werden. Genauer gesagt: die Tötung eines Kindes in den ersten 24 Stunden nach der Geburt (Neonatitzid).

Zwar wusste im Grunde niemand, warum und unter welchen Umständen Kinder getötet oder hilflos ausgesetzt wurden,
doch war bald zu hören, es handele sich um Mütter »in höchster Not«. Einzig durch die Möglichkeit, ihre Neugeborenen
anonym abgeben zu können, seien diese Frauen von der Tötung ihres Nachwuchses abzuhalten. »Tod im Müllcontainer
oder Rettung durch Anonymität«, diese Alternative schien die Frage nach weiteren Hilfsmöglichkeiten überflüssig zu
machen. Inzwischen ist die anfängliche Euphorie verflogen.

Wer tötet Kinder?
Zwar gibt es aktuell noch immer etwa 80 Klappen und eine noch höhere Zahl von Kliniken für die anonyme Geburt. Doch
die Zahl der Neonatizide und Lebendaussetzungen ist seit 1999 nicht zurückgegangen , auch nicht in Städten wie
Hamburg, Berlin oder Köln, wo es gleich mehrere dieser Einrichtungen gibt.

Diese Fakten untermauern, worauf die psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe schon lange aufmerksam
machen: Die Tötung eines Neugeborenen folgt einer anderen Psychodynamik als die geplante Aussetzung eines Kindes in
der Klappe oder seine anonyme Geburt in einer Klinik. Mütter, die ihre Kinder unmittelbar nach der Geburt töten oder
sterben lassen, befinden sich in der Regel in einem psychischen Ausnahmezustand, der es ihnen unmöglich macht,
planend, ziel- und zweckgerichtet zu handeln. Diesen Müttern ist mit Babyklappen und Angeboten der anonymen Geburt
nicht zu helfen.

Und umgekehrt gilt: Kinder, die anonym geboren oder in der Klappe abgelegt wurden, gehören nicht zu jenen, die an Leib
und Leben bedroht waren. Es sind nicht verzweifelte, potentielle Totschlägerinnen, die das Angebot von Babyklappen
nutzen, um ihre Schwangerschaft zu anonymisieren. Es handelt sich vielmehr um Menschen, die ihr Kind ansonsten
regulär und mit Hinterlassung des Namens zur Adoption gegeben hätten. Doch Babyklappen und Einrichtungen zur
anonymen Geburt ermöglichen diesem Personenkreis, sich der elterlichen Verantwortung auf einfachste Weise zu
entziehen. Gründe dafür gibt es genug: Die Vertuschung eines Inzests, ein Seitensprung mit Folgen, die Abschiebung eines
schwerbehinderten Kindes oder der Druck von Eltern, Angehörigen oder des Freundes auf eine ungewollt Schwangere.

Kein Erfolg
Zu einem Rückgang der Kindestötungen haben weder Babyklappen noch Kliniken zur anonymen Geburt geführt.
Stattdessen nimmt die Zahl der anonym ausgesetzten Kinder zu. Auszugehen ist von 300 bis 500 Findelkindern, die von
ihren Eltern namenlos in Babyklappen oder Krankenhäusern hinterlassen wurden. Zu diesem Ergebnis kommt die Expertin

Startseite Was wir tun Themen A-Z Babyklappe und anonyme Geburt Ende der Illusion
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Christine Swientek in einer Untersuchung. Ihr Fazit: »Kein gerettetes, aber hunderte von Findelkindern ohne Herkunft,
ohne Namen, ohne Wurzeln, ohne Stammbaum, ohne das Wissen um die Vorgänge seines Daseins und seines
Verlassenwerdens...«

Für die Kinder bedeutet das: Sie werden nie erfahren, wer ihre leiblichen Eltern sind und warum sie verlassen wurden.
Doch Antworten auf diese Fragen zu finden, ist für die Betroffenen von größter Bedeutung, wie terre des hommes aus der
langjährigen Adoptionsarbeit weiß. Dass den betroffenen Müttern mit der anonymen Abgabe ihres Kindes tatsächlich
geholfen wurde, muss bezweifelt werden. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Mütter, die ihre Kinder regulär zur
Adoption gegeben haben, oft ein Leben lang unter dieser Entscheidung leiden und auf psychologische Betreuung
angewiesen sind. Wie aber wird eine Mutter, die ihr Kind in einer Babyklappe anonym abgelegt hat, mit diesem Trauma
fertig?

Unbequeme Wahrheiten
Konfrontiert mit diesen Befunden, verweisen die Befürworter gern darauf, ihr Engagement hätte sich gelohnt, wenn auch
nur ein einziges Kind vor dem Tod bewahrt würde. Dass ihre Angebote selbst zur Gefahr für das Leben von Neugeborenen
werden können und geworden sind, kommt ihnen dabei erst gar nicht in den Sinn. Zwei solcher erschreckenden Fälle hat
die Wissenschaftlerin Swientek in ihrem neuen Buch (»Ausgesetzt, verklappt, anonymisiert. Deutschlands neue
Findelkinder«) ausführlich dokumentiert: Im Park einer Großstadt wird ein totes Neugeborenes gefunden. Die Mutter
hatte ohne professionelle Hilfe zu Hause entbunden, um, wie sie in einem anonymen Brief bekennt, das Kind nachher in
eine Babyklappe zu bringen. Doch nach einem extrem langen und komplizierten Geburtsvorgang war sie erschöpft
eingeschlafen. Als sie erwachte, war ihr Kind tot. Es war, wie die eingeschalteten Mediziner feststellen, an dem in hohen
Dosen eingeatmeten Fruchtwasser erstickt.

Ähnlich ein zweiter Fall: Eine Frau plant die anonyme Geburt ihres dritten ungewollten Kindes im Krankenhaus der
Nachbarstadt, wo sie niemand kennt. Als die Wehen einsetzen, weiß sie, dass sie den Weg dorthin nicht mehr schaffen
wird. Sie entbindet allein in der Hoffnung, das Kind später in einer Babyklappe abgeben zu können. Auch sie muss nach
der Geburt ausruhen; als sie wach wird, gibt das Kind kein Lebenszeichen mehr von sich. Sie versteckt den Leichnam in
ihrer Kühltruhe, wo er später gefunden wird.

Für Babyklappen und Einrichtungen zur anonymen Geburt fehlen bisher jegliche Rechtsgrundlagen. Das anonyme
Hinterlassen eines Kindes ist illegal. Vier Gesetzesentwürfe gab es seit 2001. Sie alle scheiterten, weil sie
verfassungsrechtlich nicht nur mit dem Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft und auf Unterhalt und Erziehung
durch die Eltern, sondern auch auf das des leiblichen Vaters, der die Einwilligung zur Adoption geben muss, nicht zu
vereinbaren waren. Die gegenwärtigen Regierungsparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag von 2005 festgelegt, die
Erfahrungen mit diesen Einrichtungen auszuwerten, und – soweit notwendig – entsprechende gesetzliche Regelungen zu
schaffen. Die angekündigte Auswertung lässt aber bisher auf sich warten.

Bestehende Angebote verbessern
Das Konzept von Babyklappen und anonymer Geburt darf als gescheitert angesehen werden. Damit stellt sich die Frage,
wie wirklich geholfen werden kann. Offensichtlich müssen die bestehenden Instrumente der Sozialarbeit besser auf den
Bedarf schwangerer Mädchen und Frauen an Schutz und Diskretion abgestimmt werden. Es gilt, die bestehenden
Beratungs-, Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten zu verbessern und sie in weitaus größerem Maße als bisher an jene
Orte zu bringen, an denen die Familien, Frauen und Kinder leben, zu deren Hilfe sie gedacht sind. Zu fragen ist auch, ob
die bestehenden Angebote für die Betroffenen bisher zu schwer zu erreichen, oder ihnen einfach nicht bekannt waren.
Experten, wie die Mitarbeiterin des Landesjugendamtes Berlin, Ulrike Herpich-Behrens, plädieren für eine qualitative
Verbesserung der Beratungsarbeit. »Mütter in Not- und Krisensituationen brauchen Beratung und Unterstützung, und sie
brauchen Schutz vor unbedachten Entscheidungen. Was sie in einer solchen Situation gerade nicht brauchen, ist
Anonymität«, so Herpich-Behrens.

Gefragt ist damit auch die Politik, die die notwendigen Mittel zur Verbesserung der Angebote bereitstellen muss. Getrost
verzichten hingegen kann man auf Gesetzesinitiativen zur Legalisierung von Einrichtungen, die sich im Kampf gegen die
Tötung und Aussetzung von Neugeborenen als unwirksam erwiesen haben. 
 
Weitere Informationen:  

Statistik über Tötung von Neugeborenen in Deutschland 1999-2010 [https://www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/babyklappe-und-

anonyme-geburt/zahlen-und-fakten/]



22.3.2019 Themen - Babyklappe und anynome Geburt | terre des hommes

https://www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/babyklappe-und-anonyme-geburt/ende-der-illusion/ 3/3

  

 

 

 

 

 

 

 
Eine häufig gestellt Frage:

Wie werden Babyklappen und Einrichtungen zur anonymen Geburt aus ethischer Sicht bewertet?  

Zurück zur Themenübersicht Babyklappen und anonyme Geburt [https://www.tdh.de/../?id=1281]  
[https://www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/babyklappe-und-anonyme-geburt/]

...mehr [https://www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/babyklappe-und-anonyme-geburt/frage/antwort-des-ethikrates/]

© terre des hommes e.V.
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Sie sind hier:

Daten und Fakten
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Eine häufig gestellt Frage:

Wie werden Babyklappen und Einrichtungen zur anonymen Geburt aus ethischer Sicht bewertet?  

Download
[https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/04_Was_wir_tun/Themen/Weitere_Themen/Babyklappen/Grafik_2006-2015.jpg]

Download
[https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/04_Was_wir_tun/Themen/Weitere_Themen/Babyklappen/Falldokumentation2017.pdf] 

Download
[https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/04_Was_wir_tun/Themen/Weitere_Themen/Babyklappen/Falldokumentation_2016_aufbereitet.pdf]

Download
[https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/04_Was_wir_tun/Themen/Weitere_Themen/Babyklappen/Einzeldokumentation_2015.pdf] 

Download
[https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/04_Was_wir_tun/Themen/Weitere_Themen/Babyklappen/Zahlen_2014.pdf] 

Download
[https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/04_Was_wir_tun/Themen/Weitere_Themen/Babyklappen/Zahlen_2013.pdf] 

Download 
[https://www.tdh.de/fileadmin/user_upload/inhalte/04_Was_wir_tun/Themen/Weitere_Themen/Babyklappen/Einzelfalldokumentation_2012.pdf] 

Babyklappen [https://www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/babyklappe-und-anonyme-geburt/] 

Übersicht [https://www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/babyklappe-und-anonyme-geburt/]

...mehr [https://www.tdh.de/was-wir-tun/themen-a-z/babyklappe-und-anonyme-geburt/frage/antwort-des-ethikrates/]

© terre des hommes e.V.
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Bisher 29 Kinder in Wiener Babyklappe
abgelegt
Eine Frau hat am Flughafen Wien ihr Neugeborenes in einen Mistkübel geworfen - es
starb. Hilfe in derartigen Situationen bieten unter anderem Babyklappen. 29 Mal
wurde diese in Wien bereits genützt.

Seit 2000 gibt es sogenannte „Babynester“, bei denen Frauen ihr Kind anonym und unbeobachtet in
ein Wärmebettchen ablegen können. Die Wiener Babyklappe befindet sich beim Wilhelminenspital.
Im Spital wird das Baby dann gut und auch medizinisch versorgt.

Foto/Grafik: ORF

Die Babys werden in ein Wärmebettchen gelegt

Eine Versorgung ist oft auch dringend notwendig: „Die meisten Kinder in der Babyklappe haben eine
sehr traumatische Geburt hinter sich. Wir haben Babies gehabt, die schlecht abgenabelt waren, die
Nabelschnur wurde abgerissen oder abgebissen“, sagte Anna Putz von Wiener Amt für Kinder,
Jugend und Familie (MAG ELF) im Interview mit „Wien heute“.

Ablegung in Babyklappe nicht strafbar
Ein Baby in der Babyklappe abzugeben, ist nicht strafbar - im Gegensatz zum Aussetzen des Babys
an einem Ort, wo es sogar sterben kann, wie in dem Fall am Wiener Flughafen - mehr dazu in In
Mistkübel abgelegtes Baby gestorben <https://noe.orf.at/news/stories/2808024/> . Die MAG
ELF übernimmt dann die Obsorge und bringt es bei Adoptiveltern unter.
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Foto/Grafik: ORF

29 Mal wurde die Babyklappe beim Wilhelminenspital bereits genützt

Rund zehn anonyme Geburten pro Jahr
Die Gründe für die Kindsweglegung sind vielfältig. Gewaltbeziehungen und wirtschaftliche Probleme
werden aber laut MAG ELF immer häufiger als Grund angegeben. Seit 2001 gibt es auch die
Möglichkeit einer anonymen Geburt in allen Wiener Spitälern. Die Frauen können dabei einfach
einen Namen oder eine Bezeichnung ihrer Wahl angeben. Pro Jahr gibt es in Wien etwa zehn
anonyme Geburten.

Nach der Geburt können die Frauen erneut entscheiden, ob sie bei der Anonymität bleiben wollen.
Empfohlen wird, dem Kind zumindest einen Brief, ein Foto oder ein anderes Andenken zu
hinterlassen. Dieses wird dann im Referat für Adoptiv- und Pflegekinder der Stadt Wien aufbewahrt.

Links:
Babynest Wilhelminenspital (Babyklappe)
<http://www.wienkav.at/kav/wil/texte_anzeigen.asp?id=573>
Anonyme Geburt in Wien
<https://www.wien.gv.at/menschen/magelf/baby/anonymegeburt.html>
Liste aller Babyklappen in Österreich
<https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/files/Babyklappen_Oesterreich.pdf>

Publiziert am 10.11.2016

Zwei Klicks für mehr Datenschutz: Erst wenn Sie dieses Feld durch einen Klick aktivieren, werden
die Buttons aktiv, und Sie können Ihre Empfehlung an Facebook, Twitter und Google+ senden.
Schon beim Aktivieren werden Informationen an diese Netzwerke übertragen und dort gespeichert.
Näheres erfahren Sie durch einen Klick auf das i.

nicht mit Facebook verbundenSocial-Media-Dienste aktivieren

nicht mit Twitter verbunden

nicht mit Google+ verbunden
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Zwei Klicks für mehr Datenschutz: Erst wenn Sie dieses Feld durch einen Klick
aktivieren, werden die Buttons aktiv, und Sie können Ihre Empfehlung an Facebook,
Twitter und Google+ senden. Schon beim Aktivieren werden Informationen an diese
Netzwerke übertragen und dort gespeichert. Näheres erfahren Sie durch einen Klick auf
das i. <https://orf.at/stories/socialmedia>
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